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Peine
KREISTAGSFRAKTION PEINE

CDU/FDP-Gruppe im Kreistag Peine ¢ Freiligrathstr. 4 « 31224 Peine

DER
Landkreis Peine GRUPPENSPRECHER
Herrn Landrat
Henning Heil}
Burgstrale 1
31224 Peine
25.09.2025

Sehr geehrter Herr Landrat HeiB,

die CDU/FDP-Gruppe im Peiner Kreistag stellt folgenden Antrag zur Zusammensetzung des
Verwaltungsrates des Klinikums Peine (§ 7 der Satzung der Klinikum Peine AdR).

Antrag:
Der/die Vorsitzende der Kassenarztlichen Vereinigung im Landkreis Peine wird als beratendes
Mitglied in den Verwaltungsrat des Klinikums Peine aufgenommen.

Begriindung:
Das Klinikum ist auf eine gute Zusammenarbeit und Kooperation mit den niedergelassenen

Arzt/innen angewiesen. Bei der Patientengewinnung, d.h. bei der Zuweisung von Patient/innen ins
Peiner Klinikum kommt den niedergelassenen Arzt/innen im Landkreis Peine eine Schlusselrolle
Zu.

Es gilt deshalb die ambulante und stationare Versorgung der Bevdlkerung im Landkreis Peine
optimal zu verzahnen und zu organisieren. Hier ist eine enge Abstimmung und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Klinikum und den niedergelassenen Arzt/innen
unbedingt erforderlich.

Die Kooptierung des/der Vorsitzenden der Kassenarztlichen Vereinigung in den Verwaltungsrat
des Klinikums Peine ist dabei ein sinnvoller und zielfihrender  Beitrag.
Es ist zudem ein positives Signal in die Peiner Arzteschaft und bereichert den Aufsichtsrat mit
medizinisch-arztlicher Kompetenz.

Mit freundlichen GriiRen

Michael Kramer ,d/an Wouter van Leeuwen Andreas Leinz
Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe Stellv. Vors. der CDU/FDP-Gruppe Kreistagsabgeordneter
Gruppensprecher

CDU-Fraktionsvors.und Gruppensprecher: Michael Kramer Kontakt: CDU/FDP-Gruppe im Kreistag Peine
FDP-Vertreter: Jan Wouter van Leeuwen Freiligrathstralie 4
31224 Peine
kreistagsfraktion@cdu-peine.de
05171-15033
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Landkreis Peine
Der Landrat

Offentliche Bekanntmachung

20. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine

Sitzungstermin: Mittwoch, 01.10.2025, 17:30 Uhr
Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, BurgstralRe 2, 31224 Peine

Offentlicher Teil

1. Eréffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemafien Ladung, der Be-
schlussfahigkeit und der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.06.2025

4. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 18.06.2025

5. Fragestunde fir Einwohnerinnen und Einwohner

6. Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand auf Antrag 2025/134

7. Abberufung aus der Verbandsversammlung des Regional- 2025/139
verbandes GrofRraum Braunschweig

8. Jahresabschluss 2024 - Entlastung und Ergebnisverwen- 2025/136
/Cél\zlr;i%en sind nur im Kreistagsinformationssystem einsehbar

9. 1. Nachtragshaushalt 2025 2025/137

10. Erhebungsbericht des Niedersachsischen Landesrech- 2025/109

nungshofes zu den Investitionsriickstanden
Anlage ist nur im Kreistagsinformationssystem einsehbar
11. Mitteilung Gber das Ergebnis der Uberdértlichen Prifung der 2025/114
Unteren Waffenbehorde durch den Landesrechnungshof
Niedersachsen

12. Beitritt zum Microsoft Enterprise Agreement Rahmenver- 2025/110
trag
13. Neufassung der Richtlinie Uber die Gewahrung von Zu- 2025/140

wendungen im Bereich Kultur per Losverfahren

14. Festlegung des Wahltermins der Direktwahl der Land- 2025/144
ratin/des Landrats

15. Antrag der Gruppe CDU/FDP zur Einfihrung gemeinnitzi- 2025/108
ger Tatigkeiten fur Asylbewerber im Landkreis Peine



16.

17.

18.

19.

20.
21.

Antrag der CDU-Fraktion - Anhebung der Landesbeteili-

gung am Offentlichen Personennahverkehr (OPNV)
siehe Anlage

Verwendungsnachweis der Gruppe DieBasis/Reimers uber
Haushaltsmittel-Zuschisse fur die Haushaltsjahre
2023/2024

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ahnl. Zuwendungen; Spende fir das Gymnasium llsede
sowie Spenden fir das Gymnasium Vechelde

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ahnlichen Zuwendungen - Geldspenden fur das Gymnasi-
um Grof} lisede und die Kreismusikschule

Bericht des Landrates

Anfragen und Anregungen

22

2025/111

2025/142

2025/145



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/134
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Personal und Service Datum: 14.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 0€

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand auf Antrag

Beschlussvorschlag
Die Beamtin Martina Witte wird zum 01.01.2026 in den Ruhestand versetzt.

Sachdarstellung

Mit Schreiben vom 10.08.2025 hat Frau Kreisverwaltungsdirektorin Martina Witte ihre
Versetzung in den Ruhestand zum 01.01.2026 beantragt. Sie ist seit 32 Jahren beim
Landkreis Peine tatig und leitet den Fachdienst Recht.

Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen fiir den Ruhestand auf Antrag sind erfllt. Die
Versorgungsbeziige werden flr den Landkreis Peine von der Niedersachsischen
Versorgungskasse berechnet und ausgezahlt; nach deren Satzung ist die Versetzung in den
Ruhestand mit ihr abzustimmen. Die Absicht der Versetzung in den Ruhestand ist ihr bereits
mitgeteilt worden.

Ziele /| Wirkungen
Entfallt.

Ressourceneinsatz
Entfallt.

Schlussfolgerung
Entfallt.

Anlage/n
Keine

1M



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/139
Federfihrend: i Status: offentlich
Referat Landrat, Kreistag und Offentlichkeitsarbeit Datum: 26.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 17.09.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Abberufung aus der Verbandsversammlung des Regionalverbandes
GroRraum Braunschweig

Beschlussvorschlag

1. Herr Carsten Rieck wird als Vertreter des Landkreises Peine in der Verbandsversammlung
des Regionalverbandes GroRraum Braunschweig abberufen.

2. ... wird als Vertreter/Vertreterin des Landkreises Peine in die Verbandsversammlung des
Regionalverbandes GroRraum Braunschweig berufen.

Sachdarstellung

Herr Carsten Rieck wurde mit Beschluss des Kreistages vom 17.11.2021 fur die SPD in die
Verbandsversammlung des Regionalverbandes GroRraum Braunschweig berufen.

Am 22. August 2025 hat Herr Rieck gegeniiber dem Regionalverband Grof3raum
Braunschweig den Verzicht auf sein Mandat mit Wirkung zum 31.08.2025 angezeigt. Somit
ist er vom Kreistag des Landkreises Peine abzuberufen.

Die SPD-Fraktion hat entschieden, ... als Nachfolger fiir Herrn Rieck in die
Verbandsversammlung zu entsenden.

Ziele /| Wirkungen

Herr Carsten Rieck vertritt den Landkreis Peine nicht mehr in der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes GroRraum Braunschweig.

Mit der Berufung von ... ist die Interessenvertretung des Landkreises Peine in der
Verbandsversammlung des Regionalverbandes GroRraum Braunschweig gewahrt.

Ressourceneinsatz
entfallt

Schlussfolgerung
Dem Wunsch von Herrn Carsten Rieck, sein Mandat niederzulegen, wird entsprochen.

1/2



Landkreis Peine
Der Landrat

... wird als neuer Vertreter in die Verbandsversammlung des Regionalverbandes GrofRraum
Braunschweig entsandt.

Anlage/n
Keine

2/2



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/150
Federfihrend: Status: offentlich
Verwaltungsfihrung Datum: 25.09.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: ja/nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Anderung Gremienbesetzung

Beschlussvorschlag
Herr Kai Heinrich (CDU-Kreistagsfraktion) wird Blrgervertreter im Ausschuss Gleichstellung,
zentrale Verwaltung und Feuerschutz.

Sachdarstellung

Frau Janna Giere war Blrgervertreterin der CDU-Kreistagsfraktion im Ausschuss
Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz. Frau Giere hat ihr Mandat
niedergelegt. Die CDU-Kreistagsfraktion hat Herrn Kai Heinrich als Nachfolger genannt.

Ziele /| Wirkungen
Die kontinuierliche Gremienarbeit wird gewahrleistet.

Ressourceneinsatz
Zusatzliche Finanzmittel werden nicht benétigt.

Schlussfolgerung
Griinde, die dem Beschlussvorschlag entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Anlage/n
Keine

1M



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/151
Federfihrend: i Status: offentlich
Referat Landrat, Kreistag und Offentlichkeitsarbeit Datum: 25.09.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: ja/nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Anderung Gremienbesetzung

Beschlussvorschlag
Frau Katrin VoBhagen (CDU-Kreistagsfraktion) wird Blrgervertreterin im Ausschuss Bildung,
Kultur und Sport.

Sachdarstellung

Herr Hansgeorg Bottcher war Birgervertreter der CDU-Kreistagsfraktion im Ausschuss
Bildung, Kultur und Sport. Herr Béttcher hat sein Mandat niedergelegt. Die CDU-
Kreistagsfraktion hat Frau Katrin Vol3hagen als Nachfolgerin genannt.

Ziele /| Wirkungen
Die kontinuierliche Gremienarbeit wird gewahrleistet.

Ressourceneinsatz
Zusatzliche Finanzmittel werden nicht benétigt.

Schlussfolgerung
Griinde, die dem Beschlussvorschlag entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.

Anlage/n
Keine

1M



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/136
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 14.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss fiir Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung) 01.09.2025 o]
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 )
Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€
Mitwirkung Landrat: Zu a) und b) ja, Qualifizierte Mehrheit: nein
Zu c) nein
Relevanz
Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Jahresabschluss 2024 - Entlastung und Ergebnisverwendung

Beschlussvorschlag

a) Der Jahresabschluss 2024 wird beschlossen.

b) Der Uberschuss des auRerordentlichen Ergebnisses des Jahres 2024 in Hohe von
154.467,99 Euro wird mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Héhe von
18.143.949,31 Euro verrechnet. Der verbleibende Gesamtfehlbetrag in HOhe von
17.989.481,32 Euro ist gem. §182 Abs. 5i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG zum
31.12.2025 auf der Passivseite der Bilanz gesondert auszuweisen.

¢) Dem Landrat wird flr das Haushaltsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Sachdarstellung

zu a)

Der beigefugte Jahresabschluss 2024 weist in der Ergebnisrechnung ein negatives Ergebnis
in Hohe von rund 18,0 Mio. Euro aus. Damit liegt gegenuber der Planung eine Verbesserung
in Hohe von etwa 5,3 Mio. Euro vor.

In der Finanzrechnung betragt der Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit rund -19,2 Mio.
Euro und verschlechtert sich damit um rund 1,6 Mio. Euro gegenuber der Planung.

Die Tilgungsleistungen in Héhe von rund 9,6 Mio. Euro konnten damit nicht erbracht werden.

Die Liquiditatskredite haben sich zum Stichtag 31.12.2024 gegeniber dem Vorjahr um 19
Mio. Euro auf 23 Mio. Euro erhoht.

Das Rechnungsprifungsamt hat im beigefiigten Prifbericht vom 07.08.2025 (Anlage 2) im
Verhaltnis zu den Gesamtbuchungen nur geringfigige Anmerkungen getroffen. Auf diese
Feststellungen wird in der Stellungnahme vom 11.08.2025 eingegangen (Anlage 3).

Das Rechnungsprufungsamt hat zudem mit Bericht vom 27.01.2025 Gber die vorgenommene
Belegprifung flir das Jahr 2024 berichtet. Auch hier sind lediglich wenige geringfligige
Feststellungen getroffen worden. Der Bericht sowie die hiesige Stellungnahme vom
01.07.2025 sind als Anlagen 4 und 5 beigefiigt.

1/2



Landkreis Peine
Der Landrat

zu b)

Gemal Rundschreiben der Niedersachsischen Ministerin fir Inneres und Sport vom
17.10.2024 stellen samtliche Fehlbetrage der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wegen §182
Abs. 5i.V.m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG Fehlbetrage als Folge des Krieges in der Ukraine
dar und sind in der Bilanz gesondert auszuweisen. Sie sollen nach §182 Abs. 4 Satz 2
NKomVG in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren gedeckt werden.

Der Gesamtfehlbetrag aus ordentlichen und aufRerordentlichen Ergebnis 2024 in Hohe von
17.989.481,32 Euro wird hier entsprechend verbucht.

Insofern entfallt eine Deckung des Fehlbetrages durch die Uberschussriicklage gem. §24
Abs. 3 KomHKVO.

Damit bleibt die Uberschussriicklage in Hohe von 12 Mio. Euro stehen und teilt sich in eine
Uberschussricklage des ordentlichen Ergebnisses von 10,5 Mio. Euro und des
auferordentlichen Ergebnisses von 1,5 Mio. Euro.

ZU C!

Sowohl im Rahmen der Belegprifung 2024 als auch im Rahmen der Prifung des
Jahresabschlusses 2024 sind keine wesentlichen Fehler festgestellt worden. Das
Jahresergebnis weist zwar einen Fehlbetrag aus, schliet aber gegenuber der Planung
positiv ab.
Grinde, die gegen eine Entlastung des Landrates sprechen kdnnten, sind daher nicht
ersichtlich.

Ziele /| Wirkungen

Alle Organisationseinheiten des Landkreises sind Uber die Feststellungen in den Prifberich-
ten informiert worden, so dass zukunftige Fehler minimiert werden kénnen und die Qualitat
der Aufgabenwahrnehmung weiter gesteigert wird.

Ressourceneinsatz
Ein zusatzlicher Einsatz von Ressourcen ist hierflr nicht erforderlich.

Schlussfolgerung
Die Entlastung des Landrates kann erfolgen.

Anlage/n
1 - Jahresabschluss 2024 (&ffentlich)

2 - RPA Priufbericht 2024 (6ffentlich)
3 - Stellungnahme RPA Prifbericht 2024 (6ffentlich)
4 - RPA Belegprifung Bericht 2024 (6ffentlich)

5 - Stellungnahme Belegprifung 2024 (6ffentlich)
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l. Vorwort

Das Rechnungswesen des Landkreises Peine wurde zum 01.01.2011 auf doppische
Grundlagen umgestellt. Der Kreistag hat im Dezember 2010 den ersten doppischen
Haushaltsplan flr das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.

Die kommunale Haushaltsrechnung richtet sich seit dem 01.01.2017 nach der kom-
munalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 19.03.2025 vom Kreistag beschlossen. Der
Landrat wurde entlastet.

Il. Der Jahresabschluss im Drei-Komponenten-System der Doppik

Die aus der Kameralistik bekannte Systematik des Haushalts- und Rechnungswesens
hat sich wesentlich geandert. Den Verwaltungshaushalt (fir den laufenden Betrieb) so-
wie den Vermogenshaushalt (fur investive Mal3inahmen) gibt es nicht mehr.

In der Doppik gibt es vielmehr eine Ergebnisplanung/-rechnung, eine Finanzplanung/
-rechnung sowie eine Bilanz (Drei-Komponenten-System), so dass sich folgende Uber-
sicht ergibt:

Finanzplanung/ Bilanz Ergebnisplanung/
-rechnung -rechnung
Aktiva Passiva
(Vermogen) (Kapital)
Einzahlungen ./. Ertrage ./.
Auszahlungen . Nettoposition Aufwendungen
Vermogen ) )
(Eigenkapital)
Liquiditats-/ Liquide s .
—P> chulden Ergebnissaldo
Finanzmittelsaldo Mittel

1. Ergebnisplan/-rechnung

Ergebnisplan und -rechnung entsprechen der kaufmannischen Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV). Hier werden alle Aufwendungen und Ertrage des laufenden
Betriebs, also z. B. auch die Abschreibungen, abgebildet, um den Ressourcenver-
brauch darstellen zu kdnnen.

Der Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisplane bzw. -rechnungen,
in denen die ihnen zugeordneten Produkte entsprechend der ortlichen Verwaltungsglie-
derung abgebildet sind, sind die wichtigsten Bestandteile des neuen Haushaltes. Nach
dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung richtet sich die Frage des Haushaltsaus-
gleichs. Das Jahresergebnis — als Saldo von Ertragen und Aufwendungen — flie3t als
Uberschuss oder Fehlbetrag in die Nettoposition der Bilanz.



2. Finanzplan/-rechnung

Im Gegensatz zum Ergebnisplan bzw. zur Ergebnisrechnung werden im Finanzplan
bzw. in der Finanzrechnung ausschlieBlich zahlungswirksame Geschaftsvorfalle,
Einzahlungen und Auszahlungen, dargestellt. Neben den Zahlungen aus laufen-
der Verwaltungstatigkeit werden auch Zahlungen fur Investitionen und aus Finanzie-
rungstatigkeit (z.B. Kreditaufnahmen) abgebildet. Entsprechend des Ergebnisplans er-
folgt eine Untergliederung des Finanzplans in Teilfinanzplane/-rechnungen. Diese
doppische Komponente ist nicht Bestandteil des klassischen kaufmannischen Rech-
nungswesens.

3. Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht beplant. Auf der Aktiv-
seite (Vermogensseite = Mittelverwendung) wird das immaterielle, Sach- und
Finanzvermogen, die liquiden Mittel sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten
zu einem bestimmten Stichtag ausgewiesen. Die liquiden Mittel ergeben sich
aus dem Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen (Liquiditats-/Finanzie-
rungssaldo). In der Passiva (Kapitalseite = Mittelherkunft) wird die Finanzierung
nach Nettoposition (Eigenkapital), Schulden, Ruckstellungen und passiven Rech-
nungsabgrenzungsposten dargestellt. Anhand der Entwicklung der Nettoposition
uber eine gewisse Dauer wird das wirtschaftliche Handeln der Kommune aufge-
zeigt.

Erhaltene Investitionszuwendungen werden als Sonderposten auf der Passivseite
bei der Nettoposition dokumentiert und werden entsprechend der Dauer der
Zweckbindung ertragswirksam aufgeldst. Dagegen werden gewahrte Investiti-
onszuwendungen beim immateriellen Vermogen in den Aktiva dargestellt und auf-
wandswirksam entsprechend der Zweckbindungsdauer abgeschrieben.

4. Anhang und Rechenschaftsbericht

Neben Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung ist der Anhang Teil des Jahresab-
schlusses. Im Anhang nebst Anlagen erfolgen nahere Erlauterungen zu den drei
Komponenten. Ein Rechenschaftsbericht gibt erganzende Auskunft und soll ein
den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild Uber den Verlauf der Haus-
haltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der
stetigen Aufgabenerfullung vermitteln.



Landkreis Peine

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschlieflich Plan-Ist-Vergleich

2024

Ergebnis Ansétze Verédnderung Ergebnis mehr(+)/ Ermé&chtigungen
des Vorjahres des durch Nachtrag des weniger(-)¥) aus
Ertriige und Aufwendungen Haushaltsjahres me.hr(+)/ Haushaltsjahres Hau.shalts-
2023 2024 weniger(-)3) 2024 vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und ahnliche Abgaben 881.394,47 23.500,00 0,00 23.945,29 445,29 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 239.265.531,28|  233.862.900,00 0,00] 248.817.075,33|  14.954.175,33 0,00
3. Aufldsungsertrage aus Sonderposten 4.387.694,23 3.736.500,00 0,00 4.668.969,24 932.469,24 0,00
4. sonstige Transferertrage 9.633.360,65 9.720.600,00 0,00 9.852.524,31 131.924,31 0,00
5. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 7.767.380,04 7.054.600,00 0,00 8.826.227,69 1.771.627,69 0,00
6. privatrechtiiche Entgelte 12.298.363,97|  12.439.400,00 0,00 12.886.005,39 446.605,39 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.664.368,45  86.335.700,00 0,000  94.009.797,69 7.674.097,69 0,00
8. Zinsen und ahnliche Finanzertrage 1.506.828,44 1.306.200,00 0,00 1.511.750,13 205.550,13 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 211.536,28 600.300,00 0,00 179.267,03 -421.032,97 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 9.120.746,44 4.068.500,00 0,00 7.009.370,66 2.940.870,66 0,00
12. Summe ordentliche Ertrage 372.737.204,25 359.148.200,00 0,00 387.784.932,76]  28.636.732,76 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 63.740.744,84|  72.158.800,00 0,00f 68.231.511,76 -3.927.288,24 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 586.566,85) 418.800,00 0,00 1.258.620,54 839.820,54 0,00
15. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 26.893.162,94|  32.008.600,00 0,000  27.827.045,93 -4.181.554,07 316.741,23
16. Abschreibungen 12.640.159,81 10.935.700,00 0,00 13.596.428,54 2.660.728,54 0,00
17. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 2.507.972,88 3.251.800,00 0,00 3.036.797,61 -215.002,39 0,00
18. Transferaufwendungen 232.061.603,87| 234.463.800,00 0,00 263.173.801,87|  28.710.001,87 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.828.255,71 29.200.700,00 0,00 28.804.675,82 -396.024,18 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 367.258.466,90| 382.438.200,00 0,00 405.928.882,07|  23.490.682,07 316.741,23
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

lJahresfehlbetrag (-) 5.478.737,35|  -23.290.000,00 0,00 -18.143.949,31 5.146.050,69 -316.741,23
22. auRerordentliche Ertrage 164.034,84 0,00 0,00 163.536,45 163.536,45 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 9.496.101,52 0,00 0,00 9.068,46) 9.068,46 0,00
24. auBerordentliches Ergebnis -9.332.066,68 0,00 0,00 154.467,99 154.467,99 0,00

Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag (-) -3.853.329,33|  -23.290.000,00 0,00 -17.989.481,32 5.300.518,68 -316.741,23

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstatigkeit
3) Die Angaben von {iber-fauBerplanméRigen Erméchtigungen sind gesondert zu erldutem.
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansétzen gemaR § 54 KomHKVO)




Landkreis Peine

Teil-Ergebnisrechnung einschlieBlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Verantwortlich: Frau Conrady

Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnung

Ergebnis Ansitze Veranderung Ergebnis mehr(+)/ Ermach-
des Vorjahres des durch des weniger(-)3) tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag Haushaltsjahres aus
Ertrige und Aufwendungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und ahnliche Abgaben 23.990,49 23.500,00 0,00 23.945,29 445,29 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 3.079.332,65  1.188.700,00 0,00 2.401.260,95  1.212.560,95 0,00
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 463.219,84 57.800,00 0,00 663.460,77 605.660,77, 0,00
4. sonstige Transferertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 5.260.318,27|  5.129.400,00 0,00 5.866.547,55 737.147,55 0,00
6. privatrechtliche Entgelte 9.716.497,95| 10.121.000,00 0,00/ 10.470.366,03 349.366,03 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.420.035,47 991.500,00 0,000 1.012.891,77 21.391,77 0,00
8.  Zinsen und &hnliche Finanzertrage 11.087,68 23.000,00 0,00 11.346,73 -11.653,27, 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 5.900.780,93|  3.381.100,00 0,000 4.535.201,10| 1.154.101,10 0,00
12.  Summe ordentliche Ertrage 25.875.263,28) 20.916.000,00 0,00/ 24.985.020,19|  4.069.020,19 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 19.865.598,35| 21.355.400,00 0,000 21.324.207,17 -31.192,83 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 237.787,68 115.100,00 0,00 979.021,42 863.921,42 0,00
15.  Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 6.823.149,29)  8.734.700,00 0,00f 7.486.175,24| -1.248.524,76 230.300,00
16. Abschreibungen 2.873416,32]  1.759.600,00 0,00 3.147.489,32]  1.387.889,32 0,00
17. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 6.785,05 12.100,00 0,00 229,58 -11.870,42 0,00
18. Transferaufwendungen 3.284.423,95|  3.127.700,00 0,00/ 3.558.191,09 430.491,09 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 22.357.315,42| 23.901.800,00 0,00/ 22.998.082,86 -903.717,14 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 55.448.476,06) 59.006.400,00 0,00/ 59.493.396,68 486.996,68 230.300,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

IJahresfehlbetrag (-) -29.573.212,78| -38.090.400,00 0,00/ -34.508.376,49|  3.582.023,51 -230.300,00
22. auBerordentliche Ertrage 105.116,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 5.405,47 0,00 0,00 3.255,46 3.255,46 0,00
24. auRerordentliches Ergebnis 99.710,53 0,00 0,00 -3.205,46 -3.205,46 0,00
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag

() -29.473.502,25| -38.090.400,00 0,00/ -34.511.581,95 3.578.818,05 -230.300,00
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 134.543,00 86.300,00 0,00 198.451,00 112.151,00 0,00
27. Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 149.408,00 98.900,00 0,00 211.833,00 112.933,00 0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -14.865,00 -12.600,00 0,00 -13.382,00 -782,00 0,00
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der

internen Leistungsbeziehungen -29.488.367,25| -38.103.000,00 0,00 -34.524.963,95  3.578.036,05 -230.300,00

1) nicht fiir Investitionstétigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit
3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 kénnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.

2024



Landkreis Peine

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
Verantwortlich: Herr Mews

Teil-Ergebnisrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz

Ergebnis Ansitze Veranderung Ergebnis mehr(+)/ Ermach-
des Vorjahres des durch des weniger(-)3) tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag Haushaltsjahres aus
Enrége und Aufwendungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 165.734,98 220.800,00 0,00 222.484,09 1.684,09 0,00
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 1.640.209,60|  1.927.300,00 0,000 1.667.825,95 -259.474,05 0,00
4. sonstige Transferertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.  doffentlich-rechtliche Entgelte 2) 1.722.808,95|  1.140.500,00 0,00 2.149.656,16|  1.009.156,16, 0,00
6. privatrechtliche Entgelte 378.095,85 110.100,00 0,00 295.991,58 185.891,58 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 494.400,72 464.300,00 0,00 493.422,74 29.122,74 0,00
8.  Zinsen und ahnliche Finanzertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 211.536,28 600.300,00. 0,00 179.267,03 -421.032,97 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 910.869,68 36.900,00 0,00 595.879,77, 558.979,77, 0,00
12. Summe ordentliche Ertrage 5.523.656,06|  4.500.200,00 0,00 5.604.527,32| 1.104.327,32 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 12.367.131,67| 14.118.300,00 0,00/ 13.083.827,89| -1.034.472,11 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 146.854,37 57.800,00 0,00 121.981,88 64.181,88 0,00
15.  Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen | 17.122.603,80, 19.817.400,00 0,00/ 18.141.666,72| -1.675.733,28 86.441,23
16. Abschreibungen 5.170.519,48|  5.872.600,00 0,00 5.290.634,06 -581.965,94 0,00
17. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Transferaufwendungen 34.468,18 33.600,00 0,00 29.743,91 -3.856,09 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 625.344,41 704.400,00 0,00 531.943,92 -172.456,08 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 35.466.921,91| 40.604.100,00 0,00/ 37.199.798,38| -3.404.301,62 86.441,23
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

IJahresfehlbetrag (-) -29.943.265,85| -36.103.900,00 0,00/ -31.595.271,06| 4.508.628,94 -86.441,23
22. auBerordentliche Ertrage 57.095,60 0,00 0,00 13.839,73 13.839,73 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 351.086,21 0,00 0,00 5.813,00 5.813,00 0,00
24. auBerordentliches Ergebnis -293.990,61 0,00 0,00 8.026,73 8.026,73 0,00
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag

() -30.237.256,46| -36.103.900,00 0,00/ -31.587.244,33| 4.516.655,67 -86.441,23
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00 0,00
27. Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00 0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der

internen Leistungsbeziehungen -30.237.256,46| -36.103.900,00 0,00/ -31.587.244,33| 4.516.655,67 -86.441,23

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit
3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 kdnnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.

2024



Landkreis Peine

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Teil-Ergebnisrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit

2024

Ergebnis Ansitze Veranderung Ergebnis mehr(+)/ Ermach-
des Vorjahres des durch des weniger(-)3) tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag Haushaltsjahres aus
Enrége und Aufwendungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und &hnliche Abgaben 857.403,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 79.372.719,22| 72.253.300,00 0,00 88.343.744,62| 16.090.444,62 0,00
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 45.569,12 21.400,00 0,00 112.819,29 91.419,29 0,00
4. sonstige Transferertrage 9.633.360,65  9.720.600,00 0,00 9.852.524,31 131.924,31 0,00
5. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 711.892,82 699.700,00 0,00 728.709,98 29.009,98 0,00
6. privatrechtliche Entgelte 2.203.197,93|  2.207.500,00 0,00 2.119.196,61 -88.303,39 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 85.697.927,26| 84.859.100,00 0,00 92.483.682,28| 7.624.582,28 0,00
8.  Zinsen und ahnliche Finanzertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 2.018.971,98 650.500,00! 0,00  1.245.138,93 594.638,93 0,00
12. Summe ordentliche Ertrage 180.541.042,96| 170.412.100,00 0,00/ 194.885.816,02| 24.473.716,02 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 28.972.987,53| 34.031.100,00 0,00/ 31.027.953,37| -3.003.146,63 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 159.092,28 190.400,00 0,00 122.039,22 -68.360,78 0,00
15.  Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 2.773.386,96|  3.143.900,00 0,000 1.991.718,10| -1.152.181,90 0,00
16. Abschreibungen 1.880.279,04|  2.026.300,00 0,00 2.151.364,17 125.064,17 0,00
17. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Transferaufwendungen 223.461.140,08| 218.551.200,00 0,00 246.900.542,67| 28.349.342,67| 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.106.138,53|  3.289.500,00 0,00 4.263.312,36 973.812,36 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 261.353.024,42| 261.232.400,00 0,00/ 286.456.929,89| 25.224.529,89 0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

IJahresfehlbetrag (-) -80.811.981,46| -90.820.300,00 0,00/ -91.571.113,87 -750.813,87 0,00
22. auBerordentliche Ertrage 1.823,24 0,00 0,00 15.094,53 15.094,53 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 4.609,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. auBerordentliches Ergebnis -2.786,60 0,00 0,00 15.094,53 15.094,53 0,00
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag

() -80.814.768,06| -90.820.300,00 0,00/ -91.556.019,34 -735.719,34 0,00
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der

internen Leistungsbeziehungen -80.814.768,06| -90.820.300,00 0,00/ -91.556.019,34 -735.719,34 0,00

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit
3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 kdnnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.

10



Landkreis Peine

Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen
Verantwortlich: Herr Heild

Teil-Ergebnisrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen

2024

Ergebnis Ansitze Veranderung Ergebnis mehr(+)/ Ermach-
des Vorjahres des durch des weniger(-)3) tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag Haushaltsjahres aus
Enrége und Aufwendungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 59.077,43 59.100,00 0,00 58.469,67 -630,33] 0,00
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 528.622,30 0,00 0,00 564.131,23 564.131,23 0,00
4. sonstige Transferertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 72.360,00 85.000,00 0,00 81.314,00 -3.686,00 0,00
6. privatrechtliche Entgelte 167,48 400,00 0,00 46,41 -353,59 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.005,00 20.800,00 0,00 19.800,90 -999,10 0,00
8.  Zinsen und ahnliche Finanzertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 22.578,00 0,00 0,00 2.634,12 2.634,12 0,00
12. Summe ordentliche Ertrage 734.810,21 165.300,00 0,00 726.396,33 561.096,33 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 2.535.027,29]  2.654.000,00 0,00 2.795.523,33 141.523,33 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 42.832,52 55.500,00 0,00 35.578,02 -19.921,98 0,00
15.  Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 174.022,89 312.600,00 0,00 207.485,87 -105.114,13 0,00
16. Abschreibungen 921.270,10 417.200,00 0,00 863.409,73 446.209,73 0,00
17. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Transferaufwendungen 3.737.538,50]  3.255.500,00 0,000 3.278.897,71 23.397,71 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 460.038,45 564.300,00 0,00 370.654,05) -193.645,95 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 7.870.729,75|  7.259.100,00 0,00 7.551.548,71 292.448,71 0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

IJahresfehlbetrag (-) -7.135.919,54|  -7.093.800,00 0,00 -6.825.152,38 268.647,62 0,00
22. auBerordentliche Ertrage 0,00 0,00 0,00 134.552,19 134.552,19 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. auBerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 134.552,19 134.552,19 0,00
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag

() -7.135.919,54|  -7.093.800,00 0,00 -6.690.600,19 403.199,81 0,00
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 14.865,00 11.700,00 0,00 13.382,00 1.682,00 0,00
27. Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 14.865,00 11.700,00 0,00 13.382,00 1.682,00 0,00
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der

internen Leistungsbeziehungen -7.121.054,54| -7.082.100,00 0,000 -6.677.218,19 404.881,81 0,00

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit
3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 kdnnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.
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Landkreis Peine

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel
Verantwortlich: Frau Conrady

Teil-Ergebnisrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel

2024

Ergebnis Ansitze Veranderung Ergebnis mehr(+)/ Ermach-
des Vorjahres des durch des weniger(-)3) tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag Haushaltsjahres aus
Enrége und Aufwendungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 156.588.667,00] 160.141.000,00 0,00 157.791.116,00| -2.349.884,00 0,00
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 1.710.590,11|  1.730.000,00 0,00 1.661.248,74 -68.751,26 0,00
4. sonstige Transferertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. privatrechtliche Entgelte 404,76 400,00 0,00 404,76 4,76 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.  Zinsen und &hnliche Finanzertrage 1.495.740,76)  1.283.200,00 0,00  1.500.403,40 217.203,40 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 267.029,11 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00, 0,00
12. Summe ordentliche Ertrage 160.062.431,74) 163.154.600,00 0,00/ 161.583.172,90| -1.571.427,10 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.  Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Abschreibungen 1.794.674,87, 860.000,00 0,00 214353126 1.283.531,26 0,00
17. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 2.501.187,83]  3.239.700,00 0,00 3.036.568,03 -203.131,97 0,00
18. Transferaufwendungen 1.544.033,16]  9.495.800,00 0,00 9.406.426,49 -89.373,51 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.279.418,90 740.700,00 0,00 640.682,63 -100.017,37 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 7.119.314,76| 14.336.200,00 0,00/ 15.227.208,41 891.008,41 0,00
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

IJahresfehlbetrag (-) 152.943.116,98| 148.818.400,00 0,00/ 146.355.964,49| -2.462.435,51 0,00
22. auBerordentliche Ertrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 9.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. auBerordentliches Ergebnis -9.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag

() 143.808.116,98) 148.818.400,00 0,00/ 146.355.964,49| -2.462.435,51 0,00
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00
27. Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der

internen Leistungsbeziehungen 143.808.116,98| 148.819.300,00 0,00/ 146.355.964,49| -2.463.335,51 0,00

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit
3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
4) Die Angaben in Spalte 8 kdnnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.
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Landkreis Peine 2024
Finanzrechnung
Finanzrechnung einschlieBlich Plan-Ist-Vergleich
Ergebnis Ansétze Verédnderung Ergebnis mehr(+)/ Ermé&chtigungen
dos Vorhres Haushgfé'ahres dur?e't\:;ir;/t " Haushi?tz'ahres wenigert Haua)sl;salts
Einzahlungen und Auszahlungen 2023 2024 weniger(-) 2024 vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
1. Steuern und dhnliche Abgaben 879.378,47 23.500,00 0,00 22.054,29 -1.445,71
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 242.413.025,31|  233.862.900,00 0,00 246.208.757,95  12.345.857,95
3. sonstige Transfereinzahlungen 8.414.542,25) 9.720.600,00 0,00 8.626.658,14 -1.093.941,86
4. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 7.661.415,08 7.054.600,00 0,00 8.612.483,12 1.557.883,12
5. privatrechtliche Entgelte 3) 8.108.226,76|  12.439.400,00 0,00  13.306.013,05 866.613,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 94.274.531,86 86.335.700,00 0,00 85.813.044,15 -522.655,85
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 1.195.354,37 1.306.200,00 0,00 1.511.750,37 205.550,37,
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.822.012,90 2.918.300,00 0,00 3.057.132,63] 138.832,63
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 365.768.487,00 353.661.200,00 0,00 367.157.893,70,  13.496.693,70

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
10. Personalauszahlungen 60.508.495,34|  69.966.100,00 0,00 65.041.972,84 -4.924.127,16 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 575.716,80 418.800,00 0,00 502.005,31 83.205,31 0,00
12. Auszahlungen fir Sach- und Dienstleistungen und fiir den

Erwerb geringwertiger Vermdgensgegenstande 27.343.021,29]  33.925.600,00 0,00  26.007.541,52 -7.918.058,48 316.741,23
13. Zinsen und ahnliche Auszahlungen 1.764.136,07| 3.251.800,00 0,00 3.766.009,39 514.209,39 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 235.496.014,22|  234.463.800,00 0,00 263.114.333,82] 28.650.533,82 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 28.008.379,61|  29.197.200,00 0,00 27.886.929,82 -1.310.270,18 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 353.695.763,33|  371.223.300,00 0,00 386.318.792,70,  15.095.492,70 316.741,23
17. Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit 12.072.723,67| -17.562.100,00 0,00 -19.160.899,00 -1.598.799,00 -316.741,23

Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fiir Investitionstatigkeit 2.984.640,38 4.160.600,00 0,00 7.232.733,24 3.072.133,24 0,00
19. Beitrage u.a. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerduBerung von Sachvermdgen 25.696,65 0,00 0,00 32.368,40 32.368,40 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 5.850,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 2.197,59 200,00 0,00 1.580,33 1.380,33 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 3.018.384,63 4.160.800,00 0,00 7.266.681,97 3.105.881,97 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Geb&uden 113.183,26 515.000,00 0,00 127.283,09 -387.716,91 0,00
25. BaumafBnahmen 10.700.306,42|  18.965.000,00 0,00  11.808.584,33 -7.156.415,67 8.012.652,57
26. Erwerb von beweglichem Sachvermégen 1.930.744,99 4.713.300,00 0,00 4.400.224,11 -313.075,89 6.000.346,99
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 11.087,68 0,00 0,00 11.347,73 11.347,73 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen 6.234.602,26 7.769.500,00 0,00 3.088.567,48 -4.680.932,52 3.653.100,00
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit 18.989.924,61 31.962.800,00 0,00 19.436.006,74| -12.526.793,26 17.666.099,56
31. Saldo aus Investitionstitigkeit -15.971.539,98|  -27.802.000,00 0,00 -12.169.324,77|  15.632.675,23| -17.666.099,56
32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag -3.898.816,31|  -45.364.100,00 0,00 -31.330.223,77|  14.033.876,23| -17.982.840,79

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit; Aufnahme von

Krediten und inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 16.600.000,00f  27.802.000,00 0,00f  13.600.000,00] -14.202.000,00f  23.992.500,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit; Tilgung von

Krediten und Riickzahlung von inneren Darlehen fir

Investitionstatigkeit 5.698.986,04 8.017.500,00 0,00 9.605.117,51 1.587.617,51 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 10.901.013,96|  19.784.500,00 0,00 3.994.882,49 -15.789.617,51|  23.992.500,00
36. Finanzmittelveranderung 7.002.197,65| -25.579.600,00 0,00 -27.335.341,28 -1.755.741,28 6.009.659,21
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5) 162.797.206,67 0,00 0,00] 171.705.736,88| 171.705.736,88
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5) 162.218.590,40 0,00 0,00 152.535.485,86| 152.535.485,86
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgangen 5) 578.616,27 0,00 0,00 19.170.251,02 19.170.251,02
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn

des Jahres 5) 6.449.955,55 0,00 0,00( 14.030.769,47|  14.030.769,47 0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am

Ende des Jahres) 5) 14.030.769,47| -25.579.600,00 0,00 5.865.679,21|  31.445.279,21 6.009.659,21
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Landkreis Peine 2024

1) nicht fiir Investitionstatigkeit
2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstatigkeit

3) auRer fiir Investitionstétigkeit
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansétzen gemaR § 54 KomHKVO)

5) Die Zeilen 37 bis 41 kénnen optional erganzt werden.
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Landkreis Peine

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht
Verantwortlich: Frau Conrady

Teil-Finanzrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Ergebnis Ansitze Verénderung Ergebnis  [mehr(+)/ weniger( Ermach-
des Vorjahres des durch des )R tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag  |Haushaltsjahres aus
Einzahlungen und Auszahlungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und ahnliche Abgaben 21.974,49 23.500,00 0,00 22.054,29 -1.445,71
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 1.606.167,65|  1.188.700,00 0,000 2.399.283,55 1.210.583,55
3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.  doffentlich-rechtliche Entgelte 2) 5.011.332,68|  5.129.400,00 0,00[ 5.760.994,01 631.594,01
5. privatrechtliche Entgelte 3) 5.798.464,22| 10.121.000,00 0,00[ 10.752.091,58, 631.091,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 1.466.666,51 991.500,00 0,00/ 1.276.918,48] 285.418,48
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 11.087,68 23.000,00 0,00 11.346,73 -11.653,27,
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.711.233,89]  2.814.200,00 0,000 2.882.015,50 67.815,50
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 16.626.927,12| 20.291.300,00 0,00{ 23.104.704,14 2.813.404,14

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
10. Personalauszahlungen 18.293.498,95| 20.766.300,00 0,00[ 20.056.671,30! -709.628,70 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 189.647,85 115.100,00 0,00 191.755,26 76.655,26 0,00
12.  Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen

und fir den Erwerb geringwertige

Vermbgensgegenstande 7.214.880,98|  8.734.700,00 0,00 7.564.038,51]  -1.170.661,49 230.300,00!
13. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 6.779,89 12.100,00 0,00 209,74 -11.890,26) 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 3.439.829,75|  3.127.700,00 0,00 3.347.873,12 220.173,12 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 22.509.820,07| 23.901.800,00 0,001 22.159.281,91 -1.742.518,09 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 51.654.457,49| 56.657.700,00 0,00{ 53.319.829,84)  -3.337.870,16 230.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstétigkeit | -35.027.530,37| -36.366.400,00 0,00{ -30.215.125,70 6.151.274,30 -230.300,00

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fiir Investitionstatigkeit 81.986,53]  1.042.500,00 0,00[ 2.485.202,80 1.442.702,80 0,00
19. Beitrage u. &. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerauRerung von Sachvermdgen 22.896,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus

Investitionstatigkeit 104.883,18|  1.042.500,00 0,00{ 2.485.202,80 1.442.702,80 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. BaumaRnahmen 2.278.120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.239,62
26. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 1.428.468,10]  3.660.300,00 0,00 3.814.545,72 154.245,72 4.846.245,25
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 11.087,68 0,00 0,00 11.346,73 11.346,73 0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen 74.553,50 100.000,00 0,00 112.645,40 12.645,40 15.700,00
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus

Investitionstatigkeit 3.792.229,30]  3.760.300,00 0,00 3.938.537,85 178.237,85 6.541.184,87
31. Saldo aus Investitionstatigkeit -3.687.346,12| -2.717.800,00 0,00{ -1.453.335,05| 1.264.464,95|  -6.541.184,87
32. Finanzmittel-Uberschuss /-Fehlbetrag -38.714.876,49| -39.084.200,00 0,00/ -31.668.460,75| 7.415.739,25  -6.771.484,87

Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen

fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Tilgung von Krediten und Riickzahlung von

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstétigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Finanzmittelverdnderung -38.714.876,49| -39.084.200,00 0,00 -31.668.460,75]  7.415.739,25|  -6.771.484,87

1) nicht fiir Investitionstétigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit

3) auBer fiir Investitionstatigkeit
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 kénnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.
Die Zeilen 38 bis 42 kdnnen optimal erganzt werden.

6)
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Landkreis Peine

Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz
Verantwortlich: Herr Mews

Teil-Finanzrechnung einschlielich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 02 Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz

Ergebnis Ansitze Verénderung Ergebnis  [mehr(+)/ weniger( Ermach-
des Vorjahres des durch des )R tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag  |Haushaltsjahres aus
Einzahlungen und Auszahlungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 165.734,98 220.800,00 0,00 221.638,34 838,34
3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.  doffentlich-rechtliche Entgelte 2) 1.869.708,86]  1.140.500,00 0,00[ 2.044.258,12 903.758,12
5. privatrechtliche Entgelte 3) 158.607,58 110.100,00 0,00 252.621,14 142.521,14
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 562.638,78) 464.300,00 0,00 497.361,83 33.061,83
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 19.328,77 36.900,00 0,00 83.079,81 46.179,81
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 2.776.018,97| 1.972.600,00 0,00( 3.098.959,24 1.126.359,24

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
10. Personalauszahlungen 11.641.928,00] 13.672.700,00 0,00[ 12.586.363,55]  -1.086.336,45 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 162.555,34 57.800,00 0,00 135.356,82 77.556,82 0,00
12.  Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen

und fir den Erwerb geringwertige

Vermbgensgegenstande 17.306.662,55] 21.734.400,00 0,00[ 16.169.60548)  -5.564.794,52 86.441,23
13. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 34.468,18 33.600,00 0,00 29.743,91 -3.856,09 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 568.963,51 700.900,00 0,00 522.859,68| -178.040,32 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 29.714.577,58| 36.199.400,00 0,00{ 29.443.929,44)  -6.755.470,56 86.441,23
17. Saldo aus laufender Verwaltungstétigkeit | -26.938.558,61) -34.226.800,00 0,00{ -26.344.970,20 7.881.829,80 -86.441,23

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fiir Investitionstatigkeit 2.290.203,62|  2.828.000,00 0,00 2.320.434,34 -507.565,66 0,00
19. Beitrage u. &. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerauRerung von Sachvermdgen 2.800,00 0,00 0,00 22.520,00 22.520,00 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 5.850,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus

Investitionstatigkeit 2.298.853,63|  2.828.000,00 0,00{ 2.342.954,34 -485.045,66 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 113.183,26 515.000,00 0,00 127.283,09 -387.716,91 0,00
25. BaumaRnahmen 8.422.186,40] 18.965.000,00 0,00[ 11.808.584,33]  -7.156.415,67, 6.333.412,95
26. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 425.119,05) 910.000,00] 0,00 371.894,55) -538.105,45 992.301,74
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus

Investitionstatigkeit 8.960.488,71| 20.390.000,00 0,00{ 12.307.761,97|  -8.082.238,03 7.325.714,69
31. Saldo aus Investitionstatigkeit -6.661.635,08| -17.562.000,00 0,00/ -9.964.807,63, 7.597.192,37|  -7.325.714,69
32. Finanzmittel-Uberschuss /-Fehlbetrag -33.600.193,69| -51.788.800,00 0,00 -36.309.777,83]  15.479.022,17|  -7.412.155,92

Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen

fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Tilgung von Krediten und Riickzahlung von

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstétigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Finanzmittelverdnderung -33.600.193,69| -51.788.800,00 0,00 -36.309.777,83 15479.02217|  -7.412.155,92

1) nicht fiir Investitionstétigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit

3) auBer fiir Investitionstatigkeit
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 kénnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.
Die Zeilen 38 bis 42 kdnnen optimal erganzt werden.

6)
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Landkreis Peine

Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit
Verantwortlich: Frau Prof. Dr. Friedrich

Teil-Finanzrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 03 Soziales, Jugend, Gesundheit

Ergebnis Ansitze Verénderung Ergebnis  [mehr(+)/ weniger( Ermach-
des Vorjahres des durch des )R tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag  |Haushaltsjahres aus
Einzahlungen und Auszahlungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und &hnliche Abgaben 857.403,98 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 81.593.378,25| 72.253.300,00 0,00] 85.738.250,39]  13.484.950,39
3. sonstige Transfereinzahlungen 8.414.542,25| 9.720.600,00 0,00 8.626.658,14 -1.093.941,86
4.  doffentlich-rechtliche Entgelte 2) 704.917,54 699.700,00 0,00 734.668,99 34.968,99
5. privatrechtliche Entgelte 3) 2.150.565,06]  2.207.500,00 0,00[ 2.300.814,27| 93.314,27
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 92.180.208,57| 84.859.100,00 0,00{ 84.017.642,94 -841.457,06
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 91.450,24 67.200,00 0,00 92.037,32 24.837,32
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 185.992.465,89| 169.807.400,00 0,00{ 181.510.072,05|  11.702.672,05

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
10. Personalauszahlungen 28.474.720,93| 33.129.700,00, 0,00[ 30.118.817,62]  -3.010.882,38 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 176.101,63 190.400,00 0,00 135.414,15 -54.985,85 0,00
12.  Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen

und fir den Erwerb geringwertige

Vermbgensgegenstande 2.722.817,09]  3.143.900,00 0,00 2.018.856,23]  -1.125.043,77 0,00
13. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 224.946.345,37| 218.551.200,00 0,00[ 247.057.344,85|  28.506.144,85 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 4.144.202,70|  3.289.500,00 0,00] 4.184.818,82 895.318,82 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 260.464.187,72| 258.304.700,00 0,00{ 283.515.251,67|  25.210.551,67, 0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstétigkeit | -74.471.721,83) -88.497.300,00 0,00(-102.005.179,62] -13.507.879,62 0,00

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fiir Investitionstatigkeit 380.812,93 290.100,00] 0,00 664.384,85) 374.284,85 0,00
19. Beitrage u. &. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerauRerung von Sachvermdgen 0,00 0,00 0,00 9.848,40 9.848,40 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus

Investitionstatigkeit 380.812,93 290.100,00 0,00 674.233,25) 384.133,25 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. BaumaRnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 77.157,84 143.000,00 0,00 205.096,84 62.096,84 161.800,00
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen 402.992,76) 609.600,00 0,00 857.090,64 247.490,64 639.000,00!
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus

Investitionstatigkeit 480.150,60 752.600,00 0,00 1.062.187,48, 309.587,48 800.800,00
31. Saldo aus Investitionstatigkeit -00.337,67  -462.500,00 0,000  -387.954,23 74.545,77 -800.800,00
32. Finanzmittel-Uberschuss /-Fehlbetrag -74.571.059,50 -88.959.800,00 0,00{-102.393.133,85| -13.433.333,85 -800.800,00

Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen

fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Tilgung von Krediten und Riickzahlung von

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstétigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Finanzmittelverdnderung -74.571.059,50| -88.959.800,00 0,00/-102.393.133,85] -13.433.333,85| -800.800,00

1) nicht fiir Investitionstétigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit

3) auBer fiir Investitionstatigkeit
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
5) Die Angaben in Spalte 8 kénnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.

6)

Die Zeilen 38 bis 42 kdnnen optimal erganzt werden.
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Landkreis Peine

Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen
Verantwortlich: Herr Heild

B.  Teil-Finanzrechnung einschliellich Plan-Ist-Vergleich fir den Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen
Ergebnis Ansitze Verénderung Ergebnis  [mehr(+)/ weniger( Ermach-
des Vorjahres des durch des )R tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag  |Haushaltsjahres aus
Einzahlungen und Auszahlungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 59.077,43 59.100,00 0,00 58.469,67 -630,33
3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.  doffentlich-rechtliche Entgelte 2) 75.456,00 85.000,00 0,00 72.562,00 -12.438,00
5. privatrechtliche Entgelte 3) 157,90 400,00 0,00 54,06 -345,94
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 65.018,00 20.800,00 0,00 21.120,90 320,90
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 199.709,33 165.300,00 0,00 152.206,63 -13.093,37,

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
10. Personalauszahlungen 2.098.347,46|  2.397.400,00 0,00 2.280.120,37| -117.279,63 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 47.411,98 55.500,00 0,00 39.479,08 -16.020,92 0,00
12.  Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen

und fir den Erwerb geringwertige

\ermégensgegenstande 98.660,67 312.600,00 0,00 255.041,30 -57.558,70 0,00
13. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 4.182.070,76]  3.255.500,00 0,00]  3.272.945 45 17.445,45 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 480.108,62 564.300,00 0,00 371.676,23| -192.623,77, 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 6.906.599,49|  6.585.300,00 0,00 6.219.262,43 -366.037,57 0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstétigkeit | -6.706.890,16) -6.420.000,00 0,00 -6.067.055,80 352.944,20 0,00

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fiir Investitionstatigkeit 231.637,30 0,00 0,00[ 1.762.711,25 1.762.711,25 0,00
19. Beitrage u. &. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerauRerung von Sachvermdgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus

Investitionstatigkeit 231.637,30 0,00 0,00 1.762.711,25| 1.762.711,25 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. BaumaRnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 0,00 0,00 0,00 8.687,00 8.687,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00  -403.656,56| -403.656,56 0,00
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus

Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00  -394.969,56) -394.969,56 0,00
31. Saldo aus Investitionstatigkeit 231.637,30 0,00 0,00 2.157.680,81 2.157.680,81 0,00
32. Finanzmittel-Uberschuss /-Fehlbetrag -6.475.252,86| -6.420.000,00 0,00{ -3.909.374,99 2.510.625,01 0,00

Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen

fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Tilgung von Krediten und Riickzahlung von

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstétigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Finanzmittelverdnderung -6.475.252,86] -6.420.000,00 0,00 -3.900.374,99]  2.510.625,01| 0,00

1) nicht fiir Investitionstétigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit

3) auBer fiir Investitionstatigkeit
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 kénnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.
Die Zeilen 38 bis 42 kdnnen optimal erganzt werden.

6)
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Landkreis Peine

Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel
Verantwortlich: Frau Conrady

Teil-Finanzrechnung einschlieRlich Plan-Ist-Vergleich fiir den Teilhaushalt 08 Allgemeine Finanzierungsmittel

Ergebnis Ansitze Verénderung Ergebnis  [mehr(+)/ weniger( Ermach-
des Vorjahres des durch des )R tigungen
2023 Haushalts- Nachtrag  |Haushaltsjahres aus
Einzahlungen und Auszahlungen jahres mehr(+)/ 2024 Haushalts-
2024 weniger(-) vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) | 158.988.667,00] 160.141.000,00 0,00] 157.791.116,00]  -2.349.884,00
3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. privatrechtliche Entgelte 3) 432,00 400,00 0,00 432,00 32,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Zinsen und ahnliche Einzahlungen 1.184.266,69)  1.283.200,00 0,00[  1.500.403,64 217.203,64
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 160.173.365,69| 161.424.600,00 0,00{ 159.291.951,64)  -2.132.648,36

Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit
10. Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.  Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen

und fir den Erwerb geringwertige

\ermégensgegenstande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 1.757.356,18| 3.239.700,00 0,00] 3.765.799,65 526.099,65 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 2.893.300,16]  9.495.800,00 0,00[ 9.406.426,49 -89.373,51 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 305.284,71 740.700,00 0,00 648.293,18 -92.406,82 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstitigkeit 4.955.941,05] 13.476.200,00 0,00{ 13.820.519,32 344.319,32 0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstétigkeit | 155.217.424,64| 147.948.400,00 0,00{ 145.471.432,32)  -2.476.967,68 0,00

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Beitrage u. &. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerauRerung von Sachvermdgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 2.197,59 200,00 0,00 1.580,33 1.380,33 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus

Investitionstatigkeit 2.197,59 200,00 0,00 1.580,33 1.380,33 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. BaumaRnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen 5.757.056,00]  7.059.900,00 0,00 2.522.488,000  -4.537.412,00 2.998.400,00
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus

Investitionstatigkeit 5.757.056,00[  7.059.900,00 0,00 2.522.489,00  -4.537.411,00 2.998.400,00
31. Saldo aus Investitionstatigkeit -5.754.858,41| -7.059.700,00 0,00{ -2.520.908,67| 4.538.791,33]  -2.998.400,00
32. Finanzmittel-Uberschuss /-Fehlbetrag 149.462.566,23) 140.888.700,00 0,00{ 142.950.523,65| 2.061.823,65  -2.998.400,00

Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen

fiir Investitionstatigkeit 16.600.000,00{ 27.802.000,00 0,00[ 13.600.000,00] -14.202.000,00]  23.992.500,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit;

Tilgung von Krediten und Riickzahlung von

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 5.698.986,04| 8.017.500,00 0,000 9.605.117,51 1.587.617,51 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstétigkeit 10.901.013,96{ 19.784.500,00 0,00 3.994.882,49] -15.789.617,51]  23.992.500,00
36. Finanzmittelverdnderung 160.363.580,19| 160.673.200,00 0,00( 146.945.406,14) -13.727.793,86]  20.994.100,00

1) nicht fiir Investitionstétigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstétigkeit

3) auBer fiir Investitionstatigkeit
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansatzen gemaR § 54 KomHKVO)
5) Die Angaben in Spalte 8 kénnen dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefiigt werden.

6)

Die Zeilen 38 bis 42 kdnnen optimal erganzt werden.
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V. Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht 2024
des
Landkreises Peine

Rechnungsergebnis 2024

Landkreis Peine - Fachdienst Finanzen
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1. Einfiihrung

Produktbericht 2024

Zum Haushaltsjahr 2011 wurde das Rechnungssystem des Landkreises Peine auf das Neue Kom-
munale Rechnungswesen der GemHKVO/KomHKVO umgestellt. Damit einher ging die Umstellung
auf den Produktrahmenplan des Landes Niedersachsen und die Erstellung eines Doppischen Pro-
dukthaushaltes. Im Zusammenhang mit der Umstellung des Rechnungssystems entfiel auch die
Notwendigkeit der Buchfiihrung der vorhandenen Regiebetriebe nach HGB-Grundsatzen. Zum
Haushalt 2011 wurden somit die vorhandenen Regiebetriebe Immobilienwirtschaftsbetrieb, Kreis-
volkhochschule und Kreismusikschule aufgelést und in den Haushalt des Landkreises Peine ein-
gegliedert.

Im Zusammenhang mit der Haushaltsaufstellung wurden 8 Teilhaushalte gebildet und gleichzeitig
zu Budgets erklart.

Ab dem Jahr 2014 wurden die Teilhaushalte 6 (Kreisvolkshochschule) und 7 (Kreismusikschule) in
das Budget/Teilhaushalt 3 eingegliedert. Der Teilhaushalt 4 (Immobilienwirtschaftsbetrieb) findet
sich im Budget/Teilhaushalt 2 wieder.

Zur Information Gber den Produkthaushalt wird der Bericht zum Rechnungsergebnis 2022 um den
Bericht zum Abschluss der Produkte erganzt.

Bei der Berichtserstellung wurden die innerhalb und ggf. zwischen den einzelnen Produktbudgets
im Laufe des Haushaltsjahres verschobenen Deckungsmittel nicht berlicksichtigt, so dass ersicht-
lich wird, ob der eingeplante Nettoaufwand jedes Teilproduktes eingehalten wurde. Unter Produkt-
und Budgetgesichtspunkten sind zudem lediglich die Summen der Ertrdge und Aufwendungen aus-
schlaggebend, so dass bei nachstehend dargestellten Summen keine Unterteilung nach ordentli-
chem und auf3erordentlichem Ergebnis erfolgt.

Unterjahriges Berichtswesen

Der Bericht in der vorliegenden Form wurde fir den Produktbudgetabschluss auf Basis des Rech-
nungsergebnisses 2024 erstellt und bildet den produktbudgetmafligen Abschluss des Haushalts-
jahres ab. Unterjahrig wurden laufend Berichte Uber die zu erwartenden Personalkosten und Gber
die Entwicklung in den Produktbudgets gefertigt. Damit war jederzeit gewahrleistet, dass die
Budgetverantwortlichen Uber die aktuelle finanzielle Budgetsituation informiert waren.

Zum Stand 30.06. und 31.12. wurden aggregierte Berichte fir die Verwaltungsfiihrung erstellt. Die
Berichte wurden dartber hinaus der Politik zur Kenntnisnahme Uber die Budgetentwicklung und
das voraussichtliche Ergebnis vorgelegt.

2. Entwicklung des Kreishaushaltes 2024

- Ergebnisrechnung -

Ansitze 2024 Ergebnis 2024 Verianderung

Ertrag 359,2 Mio. € Ertrag 388,2 Mio. € Ertrag 28,9 Mio. €
Aufwand 382,5 Mio. € Aufwand 406,1 Mio. € Aufwand 23,6 Mio. €
Saldo -23,3 Mio. € Saldo -18,0 Mio. € Saldo 5,3 Mio. €

Erlauterungen

Im Gesamthaushalt 2024 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 23,3 Mio. € geplant. Gegenlber
der Planung ergibt sich eine Verbesserung in H6he von 5,3 Mio. €, so dass ein negatives Jahres-
ergebnis von nur noch 18,0 Mio. € zu verzeichnen ist.

Hohere Ertrage gab es bei den Landeserstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2,7
Mio. €), bei den Erstattungen fiir die Kosten der Unterkunft im SGB Il (1,9 Mio. €) und bei den
Erstattungen der Leistungsausgaben nach dem SGB Il (13,8 Mio. €). Die Schllisselzuweisungen
lagen um 2,1 Mio. € unter dem Ansatz.
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Deutlich héhere Aufwendungen sind im Jobcenter beim ALG Il mit 9,0 Mio. € und insbesondere im
Jugendamt fir die Heimunterbringung und Inobhutnahmen mit 5,0 Mio. € entstanden.
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2.1 Finanzielle Entwicklung der Ergebnisrechnung
Gt_a_samthaushalt
— Ubersicht nach Sachkonten —

Konten- Verbesserung ()
gruppe |Bezeichnung Ansatz 2024 | Ergebnis 2024 Verschlechterung (-) Ergebnis 2023
€ € € in % €
Ertrige 359.249.800 388.160.302 | 28.910.502 8,0%| 373.050.647
30-37 |ordentliche Ertrage 359.148.200 387.784.933 | 28.636.733 8,0% 372.737.204
50-59 |auBerordentliche Ertrage 0 163.536 163.536 164.035
3g |Firage aus Intemen 101.600 211.833 110.233 108,5% 149.408
Leistungsverrechnungen ; ) ) D70 )
Aufwendungen 382.539.800 406.149.784| -23.609.984 -6,2% 376.903.976
40-41 [Personalaufwand 72.577.600 69.490.132 3.087.468 4,3% 64.327.312
42 [Sachaufwand 32.008.600 27.827.046 4.181.554 13,1% 26.893.163
43 [Transferaufwand 234.463.800 263.173.802| -28.710.002 -12,2% 232.061.604
44 [sonstige Aufwendungen 29.200.700 28.804.676 396.024 1,4% 28.828.256
45-47 |Abschreibungen, Zinsen 14.187.500 16.633.226 -2.445.726 -17,2% 15.148.133
50-59 |2userordentlicher 0 9.068 -9.068 9.496.102
Aufwand
Aufwendungen aus
48 (Internen 101.600 211.833 -110.233 -108,5% 149.408
Leistungsverrechnungen
Uberschuss /
Fehlbetrag -23.290.000 -17.989.481 5.300.519 -3.853.329

Die zusatzlichen Ertrage gegenuber der Planung von rund 28,9 Mio. € sind auf hdhere ordentliche
Ertrage (Kontengruppe 30-37) von rund 28,6 Mio. € zurlickzuflihren. Die aulderordentlichen Ertrage
liegen um ca. 0,2 Mio. € Uber dem Planwert. Hier handelt es sich gréfitenteils um Zuschreibungen
aus der Werterhdéhung von Vermdgensgegenstanden fur den Breitbandausbau im Referat fir Digi-
talisierung und Kreisentwicklung. Die Ertrage aus internen Leistungsverrechnungen liegen um 0,1
Mio. € Uber dem Planansatz. Hier wurden interne Verrechnungen fiir die Nutzung des Hallenbades
in llsede gebucht.

Im Bereich der Umlagen und Zuweisungen (Kontengruppe 31) sind Mehrertrage in Héhe von ca.
15,9 Mio. € vorhanden. Diese resultieren hauptsachlich aus den héheren Bundeserstattungen fir
die Leistungsausgaben fiir Arbeitslosengeld Il nach dem SGB II.

Im Bereich der Kostenerstattung (Kontengruppe 32) sind etwas hoéhere Ertrage von ca. 0,13 Mio.
€ zu verzeichnen. Diese betreffen hauptsachlich die Kostenbeitrage fur die Tagespflege im Budget
34 (Jugendamt) und Erstattungen anderer Sozialleistungstrager fiir Leistungen nach dem SGB I
im Budget 33 (Jobcenter) sowie Hilfen zur Pflege im Budget 32 (Soziales).

Im Bereich der offentlich-rechtlichen Entgelte (Kontengruppe 33) liegen die Ertrage insbesondere
durch das Kfz Zulassungsgeschaft und Gebihren im Bereich der Bauaufsicht um 1,8 Mio. € héher.

Die privatrechtlichen Entgelte (Kontengruppe 34) liegen insbesondere aufgrund hdherer Erstattun-
gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, flir Kosten nach dem Aufnahmegesetz und nach dem
SGB XII im Budget 32 (Soziales) mit 8,1 Mio. € Gber dem Planansatz.

Daruber hinaus sind Budgetibergreifend 2,9 Mio. € Mehrertrdge im Bereich der Auflésung oder
Herabsetzung von Riickstellungen bei der Reduzierung von Wertberichtigungen auf Forderungen
zu verzeichnen.

Die aulerordentlichen Ertrage (Kontengruppe 50-53) sind mit ca. 160.000,-€ als eher gering zu
bezeichnen.

Die aulderordentlichen Ertrage sind nicht vorhersehbar und werden bei der Planung daher mit kei-
nem Ansatz versehen.
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Die Ertréage aus Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38) haben sich um rund 0,1 Mio.
€ gegenuber den Planzahlen erhdht, fihren aber zu gleich hohen Mehraufwendungen.

Die Aufwendungen liegen rund 23,6 Mio. € Uber dem Ansatz.

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 40-41) liegen aufgrund unbesetzter Stellenanteile um
3,1 Mio. € unter dem Planansatz.

Bei den Sachkosten sind im Budget 11 (EDV) geringere Beschaffungskosten angefallen. In den FD
25 und FD 27 wurden weniger Mittel fir die StraRenunterhaltung und Sanierungsprojekte aufge-
wendet.

Die Transferaufwendungen (Kontengruppe 43) liegen mit 28,7 Mio. € Uber dem Planansatz. Die
Sozialtransfers sind in allen Bereichen (SGB Il, SGB XII, Eingliederungshilfe, und besonders Ju-
gendhilfe) stark angestiegen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 44) liegen die Aufwendungen ge-
ringflgig mit 0,4 Mio. € unter dem Planansatz. Hier sind u.a. geringere Sachverstandigenkosten
im Referat 4 fur den Digitalisierungsprozess und fir die Steuerberatung im Budget 8 angefallen.
Bei den Aufwendungen fir Zinsen (Kontengruppe 45) ist festzustellen, dass die Minderaufwendun-
gen von rund 0,2 Mio. € insbesondere auf die geringeren Kreditmarktzinsen zurtickzufiihren sind.
Der Mehraufwand bei den Abschreibungen (Kontengruppe 47) in H6he von 2,7 Mio. € ergibt sich
aus der Erhéhung der Pauschalwertberichtigung und insgesamt héheren Abschreibungen auf For-
derungen und Vermdgen, insbesondere den Breitbandausbau und einer Korrektur der Forderungen
im Rettungsdienst.

Die aufierplanmaRigen Aufwendungen (Kontengruppe 51) wirken sich mit ca. 9.000,-€ nur gering-
flgig aus.

Die auRerordentlichen Aufwendungen sind nicht vorhersehbar und werden bei der Planung daher
mit keinem Ansatz versehen. Im Bereich der Internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 48)
sind die héheren Aufwendungen auf die gleichen Griinde wie die héheren Ertrage bei der Konten-
gruppe 38 zurtickzufihren.

25



2.2 Gesamthaushalt — Ubersicht nach Dezernatsbudgets —

Budgetansatz | Budgetergebnis Verbesserung () Budgetergebnis
Budget [Bezeichnung 2024 2024 Verschlechterung (-) 2023
€ € € in % €

o1 |%entrale Verwaltung, -38.103.000|  -34.524.064|  3.578.036 9.4%|  -20.488.367
Ordnung, Recht

02 |Umwelt, Bauen und -36.103.900|  -31.587.244|  4.516.656 12.5%|  -30.237.256
Verbraucherschutz

03 [Soziales, Jugend, -90.820.300|  -91.556.019 -735.719 -0,8%|  -80.814.768
Gesundheit
Landrat und

05 -7.082.100 6.677.218 404.882 5,7% -7.121.055
Stabsstellen

og |Allgemeine 148.819.300|  146.355.964| -2.463.336 1,7%|  143.808.117
Finanzierungsmittel
Gesamthaushalt -23.290.000|  -17.989.481|  5.300.519 -3.853.329

In den nachfolgenden Erlauterungen zu den einzelnen Budgets/Teilhaushalten wird auf die wesent-
lichen Veranderungen bei den Budgetergebnissen und Produktergebnissen eingegangen. Diesem
Bericht beigefligt ist eine Ubersicht tiber die vorhandenen Produktbudgetergebnisse.
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2.3 Dezernatsbudgets

Teilhaushalt/Budget 1 (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht)

Teil- Budgetansatz |Budgetergebnis Verbesserung () Budgetergebnis
Budget [Bezeichnung 2024 2024 Verschlechterung (-) 2023
€ € € in % €

10 |Leitung Dezernat 1 -287.500 -278.412 9.088 3,2% -247.701

11 Fachdienst 11 - EDV -4.268.800 -2.750.405 1.518.395 35,6% -2.830.918
Fachdienst 12 - Personal

12 |und Senice -4.795.700 -4,736.651 59.049 1,2% -2.641.897

13 |Fachdienst 13 - Finanzen -2.963.400 -2.959.715 3.685 0,1% -2.577.513
Fachdienst 14 -

14 |Kreiskasse -1.234.200 -1.340.875 -106.675 -8,6% -1.096.079

15 [Fachdienst 15 - Recht -562.600 -568.773 -6.173 -1,1% -539.636
Fachdienst 16 -

16  |Ordnungswesen -3.989.400 -5.449.862 -1.460.462 -36,6% -4.501.922
Fachdienst 17 -

17 [StralRenverkehr 2.189.700 2.769.179 579.479 26,5% 2.983.658

18 [Altersteilzeit -100.400 -168.365 -67.965 -392.055
Fachdienst 19 - Schule,

19  [Kultur und Sport -22.090.700 -19.041.084 3.049.616 13,8% -17.644.305
Dezernat 1 - Zentrale
Verwaltung, Ordnung, -38.103.000 -34.524.964 3.578.036 9,4% -29.488.367
Recht

Erlauterungen

Im Teilhaushalt/Budget 1 fir das Dezernat ,,Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ ist eine Ver-
besserung des Budgets von 3.578.036 € zu verzeichnen.

Im Produkt 11113 ,,Dezernatsleitung 1“ konnte das Budget eingehalten werden.

Der Fachdienst 11 ,»EDV* schlief3t mit einer Budgetunterschreitung von
1.518.395 € ab. Ursachlich hierflr sind insbesondere geringere Sachaufwendungen im Bereich der
Aufwendungen fir Lizenzen und der Anschaffung von Geraten und Ausriistungsgegenstanden so-
wie zeitliche Verzdgerungen im Projekt Ablésung der alten Version von Microsoft Office und Ein-
fuhrung der neuen Version von Microsoft Office M365 bedingt durch erforderliche datenschutz-
rechtliche Betrachtungen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Eine Budgetunterschreitung in Hohe von rd. 59.049 € ergibt sich im Fachdienst 12 ,,Personal und
Service* aus verschiedenen Produkten.

Im Produkt 11121 ,,Organisationsbetreuung“ wurde eine Budgetverschlechterung von 28.053 €
erzielt, die aus héheren Personalaufwendungen (insbesondere héhere Zufihrungen zu Pensions-
ruckstellungen) resultiert.

Eine Budgetverschlechterung von 121.646 € ergibt sich im Produkt 11122 ,,Personalwirtschaft.
Diese resultiert hauptsachlich aus der Differenz der Zuflihrung zu Pensionsrickstellungen und der
Ertrdge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Pensionsrickstellungen.

Das Produkt 11123 ,Ausbildung“ schliet mit einer Budgetverbesserung von
141.549 € ab. Ausschlaggebender Grund der Budgetunterschreitung sind geringere Personalauf-
wendungen, Sachaufwendungen und Ertrage aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Riick-
stellungen fir Urlaub und Uberstunden gegeniiber der Planung.
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Das operationale Ziel im Produkt 11123 ,,Ausbildung“ konnte 2024 bertroffen werden.

Im Produkt 11161 ,,Kommunikationsdienste“ ergibt sich u. a. aufgrund geringerer Portokosten
eine Budgetunterschreitung von 50.025 €.

Eine Budgetlberschreitung von 54.006 € wird im Produkt 11162 ,Fahrdienst“ ausgewiesen.
Diese resultiert im Wesentlichen aus héheren Leasingkosten.

Das Produkt 11163 ,,Service“ weist eine Budgetverschlechterung von 22.834 € aus. Obwohl ho-
herer Ertragen (z. B. Erstattung Abfallwirtschaft) fielen die Personalaufwendungen sowie Sachauf-
wendungen flr Besondere Aufwendungen flr Beschaftigte deutlich héher aus.

Das Produkt 11164 ,,Beschaffung“ verzeichnet eine Budgetunterschreitung in Héhe von 35.263
€, die insbesondere auf geringeren Aufwendungen fiir die Beschaffung von Burobedarf resultiert.
Im Produkt 11165 ,,Druckerzeugnisse‘ ist eine Budgetunterschreitung in Héhe von 58.752 € zu
verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Leasingkosten fir Ausstattungsgegen-
stande (z. B. Kopierer).

Die Leistungsmengen in den jeweiligen Produkten wurden teilweise Uber- und teilweise unterschrit-
ten.

Im Fachdienst 13 ,,Finanzen“ konnte das Budget eingehalten werden.

Die operationalen Ziele in den Produkten Controlling und Kommunalaufsicht wurden jeweils zu 100
% erreicht. Die geplanten Leistungsmengen wurden zum Teil aufgrund er vorgezogenen Bundes-
tagswahl im Februar 2025 deutlich Uberschritten.

Eine Budgetlberschreitung ist im FD 14 ,,Kreiskasse* in Héhe von 106.675 € zu verzeichnen.

Im Produkt 11132 ,,Zahlungsvorgange wurde das Budget mit einer Abweichung von 18.771 €
eingehalten.

Im Produkt 11133 ,,Volistreckung“ ergibt sich flr das Jahr 2024 eine Budgetlberschreitung in
Hohe von 87.904 €. Diese resultiert insbesondere aus héheren Personalaufwendungen (u. a. tat-
sachliche Lohn- und Sozialversicherungszahlungen hdher als geplant).

Die operationalen Ziele wurden nahezu erreicht. Die Leistungsmengen wurden deutlich Gberschrit-
ten.

Das Budget des Fachdienstes 15 ,,Rechtsangelegenheiten* wurde eingehalten.
Die Leistungsmengen wurden nahezu erreicht.

Im Fachdienst 16 ,,Ordnungswesen ergibt sich eine Budgetiberschreitung in Héhe von
1.460.462 €.

Die Budgetverschlechterung im Produkt 12210 ,,Ordnungswidrigkeiten“ von 141.816 € ergibt
sich im Wesentlichen durch geringere Ertrage aus Gebuhren fur Kostenbescheide, Verkehrsord-
nungswidrigkeiten und aus Bufgeldern.

Im Produkt 12212 ,,Ordnungsangelegenheiten* wurde eine Budgetverbesserung von 413.839 €
erzielt, die aus geringeren Personalaufwendungen resultiert.

Das Produkt 12610 ,,BrandschutzmafRnahmen® schliet mit einer Budgetverbesserung von
100.865 € ab. Die Budgetverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Ertragen aus
der Zuweisung fiur laufenden Zwecke vom Land sowie aus der Zuweisung des Landes aus der
Feuerschutzsteuer.

Insgesamt ergaben weitere gestiegenen Ertrage und Aufwendungen in diesem Budget. Dies resul-
tiert aus dem Empfang und Weiterleitung der Zuweisung des Landes Feuerschutzsteuer und der
Einkaufskooperation fir digitale Meldeempfanger mit den landkreiseigenen Kommunen. Insgesamt
haben sie Ertrage die Aufwendungen in diesen beiden Vorgangen gedeckt.

Im Produkt 12710 ,,Rettungsdienst® ergibt sich eine Budgetverschlechterung von 1.817.543 €,
welche im Wesentlichen auf héhere sonstige Aufwendungen und héhere Aufwendungen aus Ab-
schreibungen und Zinsen zurtickzufihren ist. Ursachlich hierfir sind u. a. héhere Kostenerstattun-
gen flr Beauftragte und héhere Abschreibungen auf Forderungen.

Hierbei ist aber zu berticksichtigen, dass die Mehrausgaben 2025 durch die Kostentrager (Gesetz-
liche Krankenkassen) wieder refinanziert werden. Mit Stand 31.12.2024 wird gegenuberiber den
Kostentragern eine Forderung i. H. v. rd..2,3 Mio. € als Unterdeckungsausgleich geltend gemacht.
Dieser Ausgleichsmechanismus findet immer um ein Jahr zeitversetzt statt, weil zunachst der Jah-
resabschluss feststehen muss.
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Das Produkt 12810 ,,Katastrophenschutz“ weist eine Budgetiiberschreitung von 182.558 € aus,
die u. a. auf die angefallenen Mieten und Pachten und Aufwendungen fir den Verbrauch von Vor-
raten zurtickzufiihren ist.

Die Budgets der Produkte 12211 ,,Gewerbeiiberwachung®, 12230 ,,Auslanderwesen®, 12240
»Standesamtsaufsicht“ und 12810 ,,Katastrophenschutz“ wurden eingehalten.

Die operationalen Ziele wurden erreicht, teils sogar tUberschritten. Die Leistungsmengen wurden
teilweise Uber- und teilweise unterschritten.

Der Fachdienst 17 ,,StraBenverkehr“ konnte eine Budgetverbesserung in Hoéhe von 579.479 €
erzielen.

Im Produkt 12213 , Fiihrerscheinangelegenheiten“ wurde eine Budgetverschlechterung von
271.203 € erzielt, die aus héheren Personalaufwendungen (insbesondere héhere Zuflihrungen zu
Pensions- und Beihilfertickstellungen) resultiert.

Im Produkt 12214 ,,Zulassungsangelegenheiten® ergibt sich eine Budgetunterschreitung in
Hohe von 704.284 €. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus hdheren Ertragen aus dem
Ifd. Kfz-Zulassungsgeschaft.

Das Budget Produkt 12215 ,,Gewerblicher Kraftverkehr* wurde eingehalten.

Im Produkt 12216 ,,Verkehrsbehordliche Anordnungen“ wurde das geplante Budget aufgrund
héherer Ertrage (u. a. Ertrage aus Verkehrsbehordlichen Anordnungen, Ertrage aus Ausnahmen
und Erlaubnissen nach StVZO/StVO,) um 30.311 € unterschritten.

Neben héheren Ertragen (u. a. durch BulRgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsiberwachung)
fuhren geringere Abschreibungen im Produkt 12217 ,,Verkehrsiiberwachung“ zu einer Budget-
verbesserung in Hohe von 110.694 €.

Die geplanten operationalen Ziele wurden vollstandig erreicht bzw. Uberschritten.

Im Produkt 11167 ,,Altersteilzeit” konnten zwar héhere Ertrage aus der Herabsetzung bzw. wegen
Inanspruchnahme von Rickstellungen erzielt werden, allerdings fielen auch hohere Personalauf-
wendungen (u. a. durch Bildung neuer Rickstellungen fur Altersteilzeit) an. Insgesamt ergibt sich
hieraus eine Budgetverschlechterung in Héhe von rd. 67.965 €.

Im FD 19 ,,Schule, Kultur, Sport“ ist eine Budgetunterschreitung in Héhe von 3.049.616 € zu
verzeichnen.

Im Produkt 21201 ,,Schulverwaltung Hauptschulen“ wurde das Produktbudget eingehalten.
Das Budget des Produktes 21301 ,,Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen* weist ein um
43.976 € besseres Ergebnis aus als geplant. Ursachlich hierfir ist insbesondere eine deutlich ho-
here Betriebskostenerstattung fir die Grund- und Hauptschule in lisede.

Im Produkt 21501 ,,Schulverwaltung Realschulen wurde das Produktbudget eingehalten.

Das Produkt 21601 ,,Schulverwaltung Haupt- und Realschulen; Oberschule® verzeichnet eine
Budgetiberschreitung von 32.494 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus héheren Sachkosten und
deutlich héheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschéftsausstattung.

Im Produkt 21701 ,,Schulverwaltung Gymnasien“ konnte trotz 291.048 € hdherer Abschreibun-
gen (insbesondere Abschreibungen auf Betriebs- und Geschaftsausstattung) durch deutlich héhere
Ertrage (im Wesentlichen aus Aufldésungen von Sonderposten aus Investitionszuwendungen) und
geringeren Sachaufwendungen (insbesondere bei Mieten und Pachten, sowie Anteilige Betriebs-
kostenerstattungen fir Nutzung von Sportstatten) eine Budgetverbesserung von 113.886 € erreicht
werden.

Im Produkt 21801 ,,Schulverwaltung Gesamtschulen ergibt sich eine Budgetunterschreitung in
Hoéhe von 260.354 €. Obwohl etwa 160.000 € hdhere Abschreibungen (insbesondere Abschreibun-
gen auf Betriebs- und Geschaftsausstattung) entstanden sind, sorgen gleichzeitig um rd. 280.000
€ hohere Ertrage und rd. 100.000 € geringere Sachaufwendungen flr eine deutliche Budgetver-
besserung. Die héheren Ertrage resultieren insbesondere aus héheren Ertragen aus der Auflésung
von Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich im
Wesentlichen aus geringen Aufwendungen flir Gerate, Ausstattungen und Gebrauchsgegen-
stande.

Das Budget im Produkt 22101 ,,Schulverwaltung Férderschulen® wurde eingehalten.

Das Produkt 23101 ,,Schulverwaltung berufsbildende Schulen“ schlief3t mit einer Budgetunter-
schreitung in Héhe von 267.667 € ab. Neben hdheren Ertragen wegen Inanspruchnahme oder
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Herabsetzung von Riickstellungen sind geringere Personalkosten als geplant ursachlich fur diese
Verbesserung.

Im Produkt 24101 ,Schiilerbeforderung“ wurde eine Budgetverbesserung in Héhe von
1.030.495 € erzielt. Diese resultiert insbesondere aus deutlich geringere Kosten fir die Beférderung
behinderter Schiler an. Der Ansatz wurde in der Planung sehr hoch angesetzte, da die freigestellte
Schilerbeférderung neu ausgeschrieben wurde. Letztlich fielen die Ausschreibungsergebnisse
moderater aus, als angenommen.

Das Produkt 24301 ,,Allgemeine Schulverwaltung“ schlie3t mit einer Budgetunterschreitung von
1.131.313 € ab. Die wesentlichen Griinde hierfur liegen in geringeren Personal- und Sachaufwen-
dungen. Da bei der Haushaltsaufstellung nicht immer planbar bzw. absehbar ist, was im folgenden
Jahr notwendig wird, werden bei diesem Produkt vorsorglich Mittel eingestellt, um handlungsfahig
zu sein. Weiter wurden neben héheren Ertragen aus der Zuweisung fir laufenden Zwecke vom
Land auch Mittel aus dem Digitalpakt fur Personal im EDV-Bereich gewahrt.

Das Budget im Produkt 24302 ,,Kreismedienzentrum“ wurde eingehalten.

Eine Budgetunterschreitung von 35.225 € ist im Produkt 25201 ,,Kreismuseum* zu verzeichnen.
Diese Verbesserung resultiert trotz héherer Personalaufwendungen im Wesentlichen aus Einspa-
rungen bei den Sachaufwendungen (u. a. keine Kosten fiir Konzeption Bauernhausmuseum Bort-
feld).

Das Budget des Produktes 25202 ,,Archiv‘ schliel3t mit einer Budgetverbesserung von 43.136 €
ab. Die Verbesserung resultiert aus geringeren Personal- und Sachaufwendungen.

Das Budget im Produkt 28101 ,,Heimatpflege‘ wurde eingehalten.

Im Produkt 35171 ,,Schulsozialarbeit” wurde eine Budgetverbesserung aufgrund geringerer Per-
sonalaufwendungen in H6he von 83.788 € erzielt.

Im Produkt 42101 ,,Sportférderung“ konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im Produkt 42401 ,,Sportstitten und Bader ergibt sich insbesondere aufgrund héherer Ertrage
aus inneren Verrechnungen (Erstattungen aus der Nutzung der Hallenbader lisede und Vechelde
durch die verschiedenen kreiseigenen Schulen — dazugehdrige Aufwendungen sind in den entspre-
chenden Schulprodukten dargestellt) und héherer Badeentgelte und geringerer Sachaufwendun-
gen (z. B. geringere Kosten fir die Unterhaltung von Geraten, Ausstattungs- und Gebrauchsge-
genstanden) eine Budgetverbesserung um 81.988 €.

Die definierten operationalen Produkiziele wurden zum Jahresende erreicht, teilweise sogar tber-
schritten.
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Teilhaushalt/Budget 2 (Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz)

Teil- Budgetansatz | Budgetergebnis Verbesserung () Budgetergebnis
Budget [Bezeichnung 2024 2024 Verschlechterung (-) 2023
€ € € in % €
20 |Leitung Dezernat 2 -963.300 -609.641 353.659 36,7% -816.276
21 |Fachdienst 21 - Umwelt -2.365.200 -1.823.364 541.836 22,9% -1.687.389

Fachdienst 24 -
Veterinarwesen und
Lebensmittel-

24 |Uberwachung -2.040.400 -1.651.216 389.184 19,1% -1.590.696

25 |Fachdienst 25 - StralRen -6.220.300 -4.780.701 1.439.599 23,1% -4.114.309
Fachdienst 26 - Bau- und

26 |Raumordnung -1.091.900 137.424 1.229.324 112,6% -510.912
Immobilienwirtschafts-

27 |betrieb -22.924.500 -22.458.269 466.231 -2,1% -21.081.743

29 |Zentrale Vergabestelle -498.300 -401.477 96.823 19,4% -435.930
Dezernat 2 - Umwelt,
Bauen und -36.103.900 -31.587.244 4.516.656 12,5% -30.237.256
Verbraucherschutz

Erlauterungen

Im Teilhaushalt/Budget 2 fir das Dezernat ,,Umwelt, Bauen, Verbraucherschutz‘ ist eine Ver-
besserung des Budgets von 4.516.656 € zu verzeichnen.

Im Budget der Dezernatsleitung ergibt sich eine Budgetunterschreitung von rd. 353.659 €.
Im Produkt 11114 ,,Dezernatsleitung II* wurde das Budget insgesamt eingehalten.

Im Produkt 56104 ,,Klimaschutzagentur” ergibt sich eine Budgetunterschreitung von 353.073 €.
Im Wesentlichen resultiert diese Unterschreitung aus geringeren Personalaufwendungen (insbe-
sondere fiir Dienstaufwendungen fir Arbeitnehmer) und geringerem Sachaufwand (insbesondere
Sachkosten fur UmweltschutzmalRnahmen und Aufwendungen fiir sonstige Dienstleistungen. Das
Budget der Klimaschutzagentur ist hierin vollstandig enthalten.

Der Fachdienst 21 Ssumwelt“ schliet mit einer Budgetunterschreitung von
541.836 € ab.

Das Budget des Produkts 41450 ,,Schutz des Menschen vor Chemikalien wurden eingehalten.
Im Produkt 55401 ,,Naturschutz und Landschaftspflege‘ wurde eine Budgetunterschreitung von
insgesamt 41.037 € erreicht. Gegenuber dem Vorjahr konnte eine Steigerung der Leistungsmen-
gen im Bereich konzeptionelle und planerische Aufgaben mit neuem Personal umgesetzt werden.
Die prioritéare Bearbeitung von Schutzgebietsausweisungen nach EU- Recht flihrte zu geringeren
Sachaufwendungen u. a. bei der Fortschreibung Landschaftsrahmenplans.

Das Produkt 56101 ,,Schutz des Wassers“ schliel3t insbesondere aufgrund geringerer Personal-
aufwendungen (u. a. durch nicht besetzte Stellenanteile) mit einer Budgetunterschreitung um
234.621 € ab.

Im Produkt 56102 ,,Schutz des Bodens“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Héhe von
215.439 €. Die Budgetunterschreitung resultiert zum einen aus héheren Ertragen aus Erstattungen
vom Land gegeniber der Planung und geringeren Aufwendungen flr sonstige Dienstleistungen.
Im Produkt 56103 ,Immissionsschutz® ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Héhe von
43.792 €. Ursachlich hierfur sind trotz geringerer Ertrage aus Verwaltungsgebuhren, deutlich ge-
sunkene Personalaufwendungen (u. a. durch nicht besetzte Stellenanteile).

Die geplanten operationalen Produktziele wurden fast vollstandig erreicht teilweise sogar Gbertrof-
fen. Lediglich im Bereich Schutz des Bodens konnte die Zielvorgabe nicht erreicht werden. Auf-

31



grund des hohen Arbeitsaufkommens in der Unteren Bodenschutzbehdrde und gleichzeitiger per-
sonellen Vakanzen in der Unteren Immissionsschutzbehdrde und der Unteren Abfall- und Boden-
schutzbehdrde war das verbleibende Personal im Ingenieursbereich (1 VZ) sehr stark eingebun-
den, so dass im zweiten Halbjahr 2024 keine gezielten Nachermittlungen bzw. orientierenden Un-
tersuchungen durchgefihrt werden konnten.

Der Fachdienst 24 ,Veterinarwesen und Lebensmitteliiberwachung“ schlie3t mit einer Budge-
tunterschreitung in Hohe von 389.184 € ab.

Das Produkt 12231 ,, Tiergesundheitsschutz” schlief3t insbesondere aufgrund verschiedener ho-
herer Ertrage mit einer Budgetunterschreitung um 128.605 € ab.

Im Produkt 12232 ,,Allgemeine Gefahrenabwehr“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung von
57.616 €, die insbesondere auf geringere Personalkosten und héhere Ertrage (insbesondere Ersatz
von Unterbringungskosten) zurtickzufihren ist. Der Begriff ,Ertrage” ist hier jedoch erlauterungs-
bedurftig, um Missverstandnissen vorzubeugen: Haushaltsrechtlich sind den ,Ertragen” auch die
Betrage zuzurechnen, die zwar bereits zum Soll gestellt sind (ein Kostenbescheid also an den
Schuldner zugestellt wurde — der Betrag damit rein rechtlich dem Landkreis zusteht), eine erfolg-
reiche Beitreibung aber noch in der Zukunft liegt, und ggf. aus faktischen Grinden (z.B. Insolvenz
des Schuldners. Klageausgange) nicht mdglich sein wird.

Eine Budgetunterschreitung in Héhe von 138.456 € ist im Produkt 41420 ,,Verbraucherschutz*
entstanden. Diese ist im Wesentlichen darauf zurlickzufiihren, dass die Personalaufwendungen
geringer ausfielen als urspriinglich geplant.

Das Produkt 53711 ,,Tierische Nebenprodukte und Tierkorperbeseitigung“ schlie3t insbeson-
dere aufgrund héherer Ertrage aus Bul3geldern mit einer Budgetunterschreitung von 64.507 € ab.
Der Begriff ,Ertrage” ist hier jedoch erlduterungsbedurftig, um Missverstandnissen vorzubeugen:
Haushaltsrechtlich sind den ,Ertrdgen® auch die Betrage zuzurechnen, die zwar bereits zum Soll
gestellt sind (ein Kostenbescheid also an den Schuldner zugestellt wurde — der Betrag damit rein
rechtlich dem Landkreis zusteht), eine erfolgreiche Beitreibung aber noch in der Zukunft liegt, und
ggof. aus faktischen Grinden (z.B. Insolvenz des Schuldners. Klageausgange) nicht mdglich sein
wird.

Die geplanten operationalen Produktziele wurden fast vollstandig erreicht teilweise sogar tbertrof-
fen. Lediglich im Bereich Verbraucherschutz konnte die Zielvorgabe nicht erreicht werden.

Der Fachdienst 25 ,,StraBenbau“ schliel3t mit einer Budgetunterschreitung von 1.439.599 € ab.
Das Produkt 54201 ,,KreisstraBRenunterhaltung“ weist eine Budgetverbesserung von 1.253.505
€ aus. Ursachlich hierfur sind Einsparungen bei den Sachkosten, im Wesentlichen aus Einsparun-
gen bei der Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstrallen, Radwege und Briicken. Dies ist
auch durch die teilweise angespannte Personalsituation im Fachdienst 25 zu erklaren, durch die
nicht alle StraRenunterhaltungsmalinahmen in der geplanten Zeit bearbeitet werden konnten.

Im Produkt 54202 , KreisstraBenbau“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Héhe von
255.405 €. Die Unterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren aktivierten Eigenleis-
tungen und Ertragen aus der Aufldsung von Sonderposten, sowie geringeren Abschreibungen auf
das Infrastrukturvermdgen.

Im Produkt 54203 ,,Verwaltung der KreisstraBen“ sind aufgrund der Gberplanmafigen Beset-
zung einer Stelle im Verwaltungsbereich héhere Personalaufwendungen entstanden, die im We-
sentlichen fir die Budgetiberschreitung um 69.310 € ursachlich sind.

Die geplanten operationalen Ziele wurden alle erreicht. Die Leistungsmengen wurden teilweise
Uber- und teilweise unterschritten

Im FD 26 ,,Bau- und Raumordnung® ist eine Budgetunterschreitung in Héhe von 1.229.324 €
eingetreten.

Im Produkt 51101 ,,Planung* ergibt sich eine Budgetunterschreitung von 29.478 €. Diese resultiert
insbesondere aus geringeren Personalkosten (u. a. aufgrund nicht besetzter Stellenanteile oder
veranderten Produktzuordnungen) als urspringlich geplant.

Das Produkt 52101 ,,Bauaufsicht“ weist eine Budgetverbesserung von 1.204.002 € aus. Im We-
sentlichen ist diese auf deutlich héhere Ertrage u. a. aus Prufgebuhren fir Statik und Gebuhren fir
BImSch-Verfahren zurtickzufihren.

Die Budgets der Produkte 52201 ,,Wohnungswesen* und 52301 ,,Denkmalschutz“ wurden ein-
gehalten.
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Die operationalen Ziele wurden erreicht bzw. Gbertroffen. Die durchschnittliche Dauer bis zur Be-
scheiderteilung bei Bauantragen liegt mit 130 Arbeitstagen unter den geplanten 140 Arbeitstagen.
Bei diesen Zahlen handelt es sich um die Dauer vom Eingang eines Bauantrages bis zur Beschei-
derteilung. Darin sind Ruhezeiten zur Bearbeitung des Antrages (z. B. bei nachgeforderten Unter-
lagen) enthalten. Zudem beinhalten sie sowohl neue Vorgange als auch die Abarbeitung von be-
stehenden Altfallen, die z. T. sehr lange Laufzeiten mit sich bringen (z. B. Schwarzbauverfahren).

Im Budget des FD 27 ,Immobilienwirtschaftsbetrieb” ergibt sich eine Budgetunterschreitung in
Hohe von 466.231 €. Die wesentlichsten Abweichungen ergaben sich bei den Ertragen, den Per-
sonalkosten und den Abschreibungen und erstrecken sich Uber alle Produkte des Immobilienwirt-
schaftsbetriebes.

Die Ertrage fielen gegeniiber der Planung um 485.346 € hoher aus. Dies resultiert im Wesentlichen
daraus, dass hohere Betrage aus der Auflésung von Sonderposten erzielt werden konnten als ur-
springlich geplant.

Aufgrund diverser Stellenvakanzen und krankheitsbedingter Ausfalle von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wurden Einsparungen in den Personalaufwendungen von 313.311 € erzielt. Dagegen
stehen Mehraufwendungen bei den planmaRigen Abschreibungen (u. a. Abschreibungen auf Ge-
baude) von 328.212 €.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Der Fachdienst 29 schlieft mit einer Budgetunterschreitung in HOhe von
96.823 € ab. Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Personalkosten (u.
a. aufgrund teilweise nicht besetzter Stellenanteile) und aus geringeren Sachaufwendungen (u. a.
Einsparungen bei Aus- und Fortbildungen).

Die operationalen Ziele konnten in diesem Berichtszeitraum erreicht werden.
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Teilhaushalt/Budget 3 (Soziales, Jugend und Gesundheit)

Teil- Budgetansatz |Budgetergebnis Verbesserung () Budgetergebnis
Budget [Bezeichnung 2024 2024 Verschlechterung (-) 2023
€ € € in % €
30 Leitung Dezernat 3 -676.200 -543.045 133.155 19,7% -542.865
32 Fachdienst 32 - Soziales -17.152.700 -16.939.742 212.958 1,2% -13.709.740
33 Fachdienst 33 - Arbeit -12.492.100 -9.542.685 2.949.415 23,6% -10.951.942
Fachdienst 34 - -53.913.000|  -59.124.171|  -5.210.271 97%|  -51.112.253
34 [Jugendamt
Fachdienst 35 - 4.917.500 -3.789.874|  1.127.626 22,9% -3.339.779
35 |Gesundheitsamt
3g |Pachdienst 38 - -728.400 498.934 229.466 31,5% -229.833
Kreiswlkshochschule
Fachdienst 39 - o
39 Kreismusikschule -939.500 -1.117.569 -178.069 -19,0% -928.356
Dezernat 3 - Soziales,
Jugend und -90.820.300 -91.556.019 -735.719 -0,8% -80.814.768
Gesundheit

Erlauterungen

Im Teilhaushalt/Budget 3 fiir das Dezernat ,,Soziales, Jugend, Gesundheit“ ist eine Uberschrei-
tung des Budgets von 735.719 € zu verzeichnen.

Der FD 32 ,,Soziales“ liegt ebenfalls eine leichte Budgetverbesserung von 212.958 € vor. Die ge-
setzten Qualitatsziele konnten nicht tUberall erreicht werden.

Beim Produkt 3111 ,Hilfe zum Lebensunterhalt“ wurde das Planbudget um 239.692 € unter-
schritten. Die Transferleistungen liegen bei gesunkenen Fallzahlen unter dem Planansatz. Das
Qualitatsziel wurde erreicht.

Beim Produkt 3114 , Hilfen zur Gesundheit® ist das Ergebnis von den KrankenhilfemaRnahmen
abhangig. Bereits 1 Fall kann hier die Planungen deutlich verandern. Die Budgetiberschreitung
liegt hier aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen bei 1.115.915 €. Im Gegenzug steigen allerdings
auch die Landeserstattungen im Produkt 3110. Dort gibt es eine Verbesserung von insgesamt
1.728.402 €.

Das Qualitatsziel wurde erreicht.

Die Leistungsausgaben im Produkt 3116 ,,Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung“ werden vom Bund zu 100% refinanziert. Das Qualitatsziel wurde erreicht.

Beim Produkt 3118 ,,Hilfe zur Pflege“ konnte das Budget trotz seines Umfangs fast genau einge-
halten werden. Das Qualitatsziel bei den Fristen fir die Bescheiderteilung wurde aufgrund hoher
Fallzahlen bei den Neuantragen verfehlt.

Im Produkt 31192 ,,Verwaltung der Sozialhilfe“ ergibt sich u.a. aufgrund geringerer Sachkosten
bei der Beschaffung eine Unterschreitung vom Planansatz um insgesamt 110.919 €. Das Produkt-
ziel hinsichtlich der Unterhaltsprifungen wurde erreicht.

Beim Produkt 31195 ,,Heimaufsicht gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz.
Das Produktziel bei den Heimbegehungen wurde verfehlt.

Beim Produkt 3130 ,,Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ liegen die Erstat-
tungen deutlich Gber dem Planansatz. Insgesamt ergibt sich eine Budgetverbesserung in Hohe von
2.920.476 €. Das Qualitatsziel wurde erreicht.

Das Produkt 3140 ,,Eingliederungshilfe nach dem BTHG (SGB IX)“ weist aufgrund deutlich ge-
stiegener Transferaufwendungen eine erhebliche Budgetlberschreitung in Héhe von 4.571.311 €
aus. Das Qualitatsziel wurde verfehlt.

Das Produkt 3470 ,,Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG* weist, trotz deutlich gestiegener
Fallzahlen eine leichte Budgetverbesserung von 32.165 € aus. Das Qualitatsziel wurde ebenfalls
verfehlt.
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Im FD 33 ,,Jobcenter liegt die Unterschreitung des Planbudgets bei 2.949.415 €. Die Ziele werden
nur teilweise erreicht.

Beim Produkt 3121 , Leistungen fiir Unterkunft und Heizung“ wird der Planansatz bei leicht
gesunkenen Fallzahlen um 434.855 € unterschritten.

Beim Produkt 3122 ,,Eingliederungsleistungen kommunal“ liegt die Verbesserung bei 127.690
€. Insbesondere die Kosten flir die psychosoziale Betreuung in Frauenhausern auf3erhalb des
Landkreises Peine liegen unter dem Planansatz. Das Produktziel zur Beseitigung der Vermittlungs-
hemmnisse wurde nicht erreicht.

Im Produkt 3123 ,,einmalige Beihilfen“ ergibt sich aufgrund geringerer Kosten bei der Erstaus-
stattung eine Budgetverbesserung von 75.060 €.

Die Produkte 3124 , Arbeitslosengeld II“ und 3125 ,Eingliederungsleistungen Optionskom-
munen® sind zu 100% durch den Bund finanziert. Abweichungen im Produktergebnis ergeben sich
durch die unterschiedlichen Abgrenzungen der kameralen Haushaltsfiihrung beim Bund und der
doppischen Haushaltsflihrung beim LK Peine.

Im Produkt 3129 ,,Verwaltung Arbeitslosengeld II“ wurde das Planbudget um 1.812.789 € un-
terschritten. Insbesondere die Personalkosten liegen aufgrund von Stellenvakanzen unter dem
Planansatz. Das Produktziel der fristgerechten Leistungsentscheidung wurde nicht erreicht.

Der FD 34 ,Jugendamt® liegt die Budgetliberschreitung bei 5.210.271 €. Die Abweichung vom
Planbudget (53.913.900 €) betragt damit fast 10 % und flhrt zu nicht unerheblichen Mehrkosten.
Die Produktziele werden fast Uberall erreicht.

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschuss):

Die Budgetuberschreitung liegt hier bei 145.164 € und hat folgenden Hintergrund: Zum 01.01.2024
ist der Mindestunterhalt gemalk BGB um 10 % und damit Uberdurchschnittlich stark gestiegen.
Gleichzeitig sind die Selbstbehalte (vgl. "Disseldorfer Tabelle") gestiegen. Diese Effekte werden
aber dadurch abgemildert, dass der grote Teil durch das Land erstattet wird.

Produkt 3631 (Jugendsozialarbeit / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz):

Die Finanzlage ist hier Gberwiegend durch Zuschisse fir Jugendberufshilfe gepragt und ist in 2024
insgesamt mit einer Budgetverbesserung von 115.354 € stabil. Hauptgrund fiir die Verbesserung
ist die Auflésung einer Ruckstellung fur das Programm "Jugend starken im Quartier"; die damals
beflirchtete hohe Rickforderung einer Zuwendung durch den ESF fand nicht statt.

Die Stelle "Jugendschutz" ist zum 01.04.2024 wiederbesetzt worden, die Mallnhahmen brauchen
jedoch eine gewisse Vorlaufzeit. Das Ziel "Anzahl Ma3nahmen Jugendschutz" wurde daher nicht
erreicht.

Produkte 3610 und 3651 (KiTa / Kindertagespflege):

Es wurden bisher 153 KiTa-Platze mehr geschaffen als bei der vor einem Jahr erstellten Planung
angenommen, was zu einem um rund 460.000 € héheren Zuschussvolumen an die Gemeinden
fuhrte. Das laut Bericht 30.06. erwartete Gesamtdefizit flr Produkt 3651 wird aber durch folgendem
Umstand uberlagert: 900.000 € Landesmittel aus der "Richtlinie Qualitat KiTa" werden erst nach
und nach in 2025 an die Gemeinden weitergeleitet.

Die Schadensersatzzahlungen wegen fehlender KiTa-Platze fielen dagegen um rund 400.000 €
niedriger aus. Aulterdem fielen die Kostenbeitrdge und Landeszuwendungen flr Tagespflege noch
300.000 € hoher als geplant aus. Fur das Budget 3610 wird daher eine relativ hohe Planunter-
schreitung ausgewiesen.

Produkte 3633 (Hilfe zur Erziehung) und 3634 (Eingliederungshilfe / Hilfe fiir junge Volljah-
rige / Inobhutnahme):

Die deutliche finanzielle Verschlechterung von 2.247.978 im Produkt 3633 und 4.816.304 im Pro-
dukt 3634 gegeniuber dem Plan ist auf die Entgelterh6hungen bei verschiedenen Hilfearten zuriick-
zufthren.

Hauptséachlich betroffen sind Heimerziehung fur Minderjahrige und Volljahrige (+ 4,2 Mio. €), Ein-
gliederungshilfe fir Minderjahrige und Volljahrige (+ 1,4 Mio. €) und Inobhutnahmen (+ 2,1 Mio. €).
Die Kapazitaten der Jugendhilfeanbieter stoRen schon seit langerem an Grenzen. Durch Nachfra-
geuberhang steigende Preise und Verhandlungsmacht der Anbieter zeigen sich deutlich in der Pra-
Xis.
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In den Mehraufwendungen fiir Inobhutnahmen sind auch rund 900.000 € fir UMA enthalten, die
keinen Einzelfallen zugeordnet werden kénnen (zur UMA-Fallzahlsteigerung vgl. auch Produktbe-
richt 30.06.). Daflr sind also in 2024 keine Mehrertrage zu verzeichnen, auch zukunftig ist die Kos-
tenerstattung durch das Land fraglich.

Die Minderertrage bei den Kostenbeitragen der Eltern fir alle Hilfen fielen 2024 nicht so hoch wie
angenommen aus, die Stellenvakanzen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden sich voraus-
sichtlich erst 2025 starker bemerkbar machen.

Produkte 3635, 3636 und 3675 / Personalaufwendungen:

Fir den FD 34 insgesamt betrachtet fielen die Personalaufwendungen etwas geringer als geplant
aus (vgl. dazu Anlage "Produktbericht einzeln"). Grund sind etliche Stellenvakanzen, vor allem im
ASD.

Das fihrt auch zu den in der Anlage "Produktbericht gesamt" ausgewiesenen positiven Budgetab-
weichungen bei den Produkten 3635 (u.a. Stellenvakanzen Beistandschaft) und 3636 (u.a. Vakanz
Controlling).

Die negative Abweichung bei Produkt 3675 in Hohe von 86.782 € (Erziehungsberatungsstelle) rihrt
daher, dass die Sachgebietsleitung irrtimlich nicht in diesem Produkt angesetzt wurde (die Stelle
war zur Zeit der Haushaltsplanung vor einem Jahr unbesetzt, die Personalaufwendungen sind aber
2024 naturlich angefallen).

Im Budget des FD 35 ,,Gesundheitsamt‘ liegt die Budgetverbesserung u.a. aufgrund von Stellen-
vakanzen im Amtsarztlichen Dienst bei 1.127.626 €. Das Budget ist grundsatzlich stark von den
Personalkosten gepragt. Dabei kommt es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten.
Beim Produkt 41201 ,,Sozialpsychiatrische Hilfen“ gibt es keine wesentliche Abweichung vom
Planbudget. Die Ziele wurden erreicht.

Beim Produkt 41401 ,,Amtsarztlicher Dienst und Medizinalaufsicht“ wird das Planbudget u.a.
aufgrund von Stellenvakanzen um 756.085 € unterschritten. Die Ziele werden erreicht.

Beim Produkt 41402 ,Infektionsschutz und Hygieneiiberwachung“ wird das Planbudget um
66.787 € unterschritten. Die Ziele wurden erreicht.

Beim Produkt 41403 ,,Psychosoziale Hilfen* liegt das Ergebnis mit 36.239 € ebenfalls etwas unter
dem Planansatz.

Auch hier konnten die Ziele erreicht werden.

Beim Produkt 41404 ,,Gesundheitsforderung/-vorsorge“ hangt das Ergebnis im Wesentlichen
von der Zahlung der zugesagten Mittel des Landes bzw. dem Mittelabfluss fiir das Reifegradmodell
ab. Die Budgetverbesserung liegt hier bei 210.193 €.

Im Produkt 41405 ,,Hebammenzentrale®“ wird keine wesentliche Abweichung vom Planansatz
erwartet.

Das Produktziel bei den Beratungen wurde deutlich Gbertroffen.

Der FD 38 ,,Kreisvolkshochschule“ schliel3t das Jahr insbesondere aufgrund hoherer Landes-
mittel fir Malnahmen zum Spracherwerb Deutsch von Gefliichteten mit einer Verbesserung von
229.466,- Euro gegeniber dem Planbudget ab.

Die Zielzahlen bei den Anmeldungen wurden deutlich tberschritten.

Im FD 39 ,,Kreismusikschule“ ist eine Budgetverschlechterung von 178.069,- Euro zu verzeich-

nen, weil die Personalaufwendungen Uber den Planansétzen liegen.
Die Planwerte bei den Leistungsmengen und Produktzielen wurden erreicht.
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Teilhaushalt/Budget 5 (Landrat und Stabsstellen)

Teil- Budgetansatz |Budgetergebnis Verbesserung () Budgetergebnis
Budget [Bezeichnung 2024 2024 Verschlechterung (-) 2023
€ € € in % €
50 |Landrat -383.300 -324.566 58.734 15,3% -422.071
51 [Kreisentwicklung -733.300 -729.168 4.132 0,6% -5.552.167
52 [Rechnungsprifungsamt -702.000 -820.452 -118.452 -16,9% -605.998
53 |Personalrat -344.700 -338.570 6.130 1,8% -288.765

Gleichstellungs-

54 |beauftragte -213.500 -194.837 18.663 8,7% -170.690

Referat fiir Landrat,

Kreistag und -4.567.400 -4.177.031 390.369 0,0% 0
55 |Offentlichkeitsarbeit

56 [Wirtschaftsforderung 0 0 0 0,0% 0

Koordinierungsstelle fiir
57 |Migration und Teilhabe -137.900 -92.594 45.306 32,9% -81.363

Budget 5 - Landrat und
Stabsstellen -7.082.100 -6.677.218 404.882 5,7% -7.121.055

Erlauterungen

Im Teilhaushalt/Budget 5 fir den ,Landrat und Stabsstellen* ist insgesamt eine Budgetverbesse-
rung in H6he von 404.882 Euro vorhanden.

Das Ergebnis im Teilbudget ,Landrat® liegt aufgrund geanderter Personalkostenzuordnung um
58.734 Euro unter dem Planansatz.

Beim Teilbudget ,Rechnungspriifungsamt‘ ergibt sich aufgrund héherer Zuflihrungen zu den
Pensionsruckstellungen eine Verschlechterung von 118.452 Euro gegenuber dem Planansatz
Die Ziele bei den Prifungsberichten wurden erreicht.

Im Produkt ,Personalrat” gibt keine wesentlichen Abweichungen gegentiber der Planung.

Beim Teilbudget ,Gleichstellungsbeauftragte” wurden die Sachkostenansatze nicht voll ausge-
schopft. Dies fuhrt zu einer geringflgigen Budgetverbesserung von 19.219 Euro.

Im Teilbudget ,Kreisentwicklung und Digitalisierung“ ergibt sich insbesondere aufgrund der Auf-
I6sung von Sonderposten im Rahmen des Breitbandausbaus eine Verbesserung von insgesamt
389.813 Euro.

Beim Produkt fur die ,Koordinierungsstelle fiir Migration und Teilhabe“ wurden die eingeplanten

Sachmittel firr die Integrations- und Offentlichkeitsarbeit nicht komplett benétigt. Gegeniiber der
Planung ergibt sich eine Verbesserung in Hohe von 45.306 Euro
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Teilhaushalt/Budget 8 (Allgemeine Finanzierungsmittel)

Budgetergeb- Budgetergeb-
Teil- Budgetansatz nis Verbesserung () nis
Budget | Bezeichnung 2024 2024 Verschlechterung (-) 2023
€ € € in % €
Allgemeine Finanzie-
80 | rungsmittel 148.819.300 | 146.355.964 -2.463.336| -1,7% 143.808.117
Budget 8 - Allgemeine | /3 319 300 | 146.355.964 2.463.336| -1,7%| 143.808.117
Finanzierungsmittel

Erlauterungen

Im Teilhaushalt/Budget 8 ,Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist ein Defizit von 2.463.336 € ent-
standen.

Im Produkt 41101 ,,Krankenhaus* werden zum einen der zu zahlende Verlustausgleich an die
Klinikum Peine gGmbH abgebildet. Zum anderen werden die Auswirkungen der Krankenhausum-
lage ausgewiesen. Insbesondere sind hier die Abschreibungen auf die geleisteten Investitionszu-
schisse an das Land zu buchen. Ebenso verhalt es sich mit den zu leistenden Abschreibungen
hinsichtlich der gewahrten Investitionszuweisungen an die Klinikum Peine gGmbH, die im Jahr
2024 mit 385.700 € erstmalig volle Auswirkung entfalten und nicht eingeplant waren. Die Budget-
Uberschreitung liegt bei insgesamt 346.232 €.

Im Produkt 61110 ,,Allgemeine Finanzierungsmittel® resultiert die Budgetlberschreitung von
2.420.740 € im Wesentlichen aus 2,1 Mio. € geringeren Schllisselzuweisungen und 0,2 Mio. € ge-
ringerer Kreisumlage.

Im Produkt 61210 ,,Sonstige Allgemeine Finanzierungsmittel“ wird mit weniger Zinsaufwand
fur Investitions- und Liquiditatskredite gerechnet. Die Verbesserung betragt insgesamt 303.636 €.
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3. Entwicklung des Kreishaushaltes 2024 — Finanzrechnung

Verbesserung ()

Bezeichnung Ansatz 2024 Reste VJ Ergebnis 2024 Verschlechterung (-) Ergebnis 2023

€ € € € in % €
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 353.661.200 0 367.157.894 13.496.694 3,82% 365.768.487
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 371.223.300 316.741 386.318.793 -14.778.751 -3,98% 353.695.763
Saldo aus laufender
Verwaltungstatigkeit (wird zur -17.562.100 -316.741 -19.160.899 -1.282.058 12.072.724
Tilgung von Krediten benétigt)
Auszahlungen aus
Finanzierungstatigkeit, Tilgung von
Krediten 8.017.500 0 9.605.118, -1.587.618| -19,80% 5.698.986
Differenz (positiver Wert dient zur
Tilgung von Liquiditatskrediten;
negativer Wert bedeutet Erhdhung
der Liquiditatskredite) -25.579.600 -316.741 -28.766.017 -2.869.675 6.373.738
Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit 4.160.800 0 7.266.682 3.105.882| 74,65% 3.018.385
Auszahlungen fur
Investitionstatigkeit 31.962.800 17.666.100 19.436.007 30.192.893| 60,84% 18.989.925
Saldo aus Investitionstétigkeit -27.802.000 -17.666.100 -12.169.325 33.298.775 -15.971.540
Einzahlungen aus
Finanzierungstatigkeit 27.802.000 23.992.500 13.600.000 -38.194.500 -73,74% 16.600.000
Auszahlungen aus
Finanzierungstatigkeit 8.017.500 0 9.605.118 -1.587.618| -19,80% 5.698.986
Saldo aus Finanzierungstétigkeit 19.784.500 23.992.500 3.994.882 -39.782.118 10.901.014
Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0 0 171.705.737| 171.705.737 162.797.207|
Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0 0 152.535.486 -152.535.486 162.218.590
Saldo haushaltsunwirksamer
Zahlungsvorgédnge 0 0 19.170.251 19.170.251 578.616
Zuschussbedarf/Fehlbetrag/
Finanzmittelverdnderung -25.579.600 6.009.659 -8.165.090 11.404.851 7.580.814

In der Finanzrechnung werden nur die reinen Zahlungsflisse aufgefiihrt. Sie beinhaltet die tatsach-
lichen Ein- und Auszahlungen. Das Ergebnis (Einzahlungen — Auszahlungen) stellt die Verande-
rung des Bestandes an Zahlungsmitteln vom Anfang des Haushaltsjahres zum Ende des Haus-

haltsjahres dar.

Der Fachdienst Finanzen fuhrt im Rahmen des Controllings eine Haushaltsiberwachung des Fi-
nanzhaushaltes durch. Hierzu werden in regelmaRigen Abstanden, insbesondere nach Abschluss
der Finanzrechnung eines Jahres, samtliche Produktsachkonten des Finanzhaushaltes ausgewer-
tet und entsprechend in einen Finanzbericht eingepflegt. Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaus-
halte werden in einem Bericht zusammengefihrt und weisen die im System erfasste Veranderung
der liquiden Mittel, also die Finanzmittelveranderung, als Ergebnis aus. Dieses Ergebnis wird mit
dem tatsachlichen Ergebnis der Kreiskasse verglichen.
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Die Kreiskasse teilt dem Fachdienst 13 die Finanzmittelbestande am Anfang und am Ende des
Jahres mit, aus denen sich die tatsachliche Finanzmittelveranderung des Kassenbestandes ergibt.
Stimmt die Veranderung des Kassenbestandes mit der Veranderung der liquiden Mittel des Sys-
tems Uberein, kann ausgeschlossen werden, dass Belege komplett angeordnet und zahlbar ge-
macht wurden und dann aus dem System verschwunden sind. Liegt eine Differenz vor, prift Fach-
dienst 13 die Ursachen und leitet ggf. weitere Verfahren ein.

Im Jahr 2024 reduzierte sich der Kassenbestand um 8.165.090 €. Der Finanzbericht weist das
gleiche Ergebnis aus. Es liegt somit keine Differenz zwischen der tatsachlichen Veranderung des
Kassenbestandes und den im Haushalts- und Kassenprogramm gebuchten Finanzmittelverande-
rungen vor. Es kann daher ausgeschlossen werden, dass im Jahr 2024 ein Beleg komplett ange-
ordnet und zahlbar gemacht wurde und dann aus dem System verschwunden ist.

Die im System gebuchten Zahlungsvorgange stimmen somit mit den tatsachlich erfolgten Zah-
lungsflissen der Kreiskasse insgesamt Uberein. Im Jahr 2024 reduzierten sich die liquiden Mittel
demnach um 8.165.090 €. Bei differenzierterer Betrachtung ist zu erkennen, dass der Saldo der
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit negativ mit ca. -19,16 Mio. € ausfiel.
Die ordentliche Tilgung (vgl. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit) konnte nicht erwirtschaftet
werden (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO). Dementsprechend mussten die Liquiditatskredite deutlich,
um 19 Mio. €, erhoht werden. Zum Jahresende bestanden daher Liquiditatskredite in Héhe von 23
Mio. €.

Der Saldo aus Finanzierungstatigkeit weist einen positiven Betrag von etwa 3,99 Mio. € aus. Der
Saldo aus Investitionstatigkeit betrug minus 12,17 Mio. €.
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3.1 Ubersicht nach Dezernatsbudgets

- Einzahlungen aus Investitionstatigkeit und Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit -
Verbesserung ()

Bezeichnung Ansatz 2024 Reste VJ Ergebnis 2024 Verschlechterung (-) Nachrichtlich | Ergebnis 2023
- gerundet - Reste NJ
Budget
€ € € € in % € €

Einzahlungen 4.160.800 0 7.266.682 3.105.882| 74,65% 0 3.018.385
Landrat 0 0 1.762.711 1.762.711] 100,00% 0 231.637
Dezernat| 1.042.500 0 2.485.203 1.442.703 40,90% 0 104.883
Dezernat I 2.828.000 0 2.342.954 -485.046 -9,38% 0 2.298.854
Dezernat il 290.100 0 674.233 384.133 39,83% 0 380.813

Allgemeine Finan-
Zierungsmittel 200 0 1.580 1.380] 77,53% 0 2.198

Auszahlungen 31.962.800( 17.666.100] 19.436.007| 30.192.893| 60,84%| 14.690.336] 18.989.925

Landrat 0 0 -394.970 394.970 0 0
Dezernat| 3.760.300 6.541.185 3.938.538 6.362.947| 61,77% 1.479.936 3.792.229
Dezernatll 20.390.000 7.325.715 12.307.762 15.407.953| 55,59% 8.860.400 8.960.489
Dezernatlll 752.600 800.800 1.062.187 491.213] 31,62% 0 480.151

Allgemeine Finan-

Zierungsmittel 7.059.900 2.998.400 2.522.489 7535811 74,92% 4.350.000 5.757.056
Zuschussbedarf/
Fehlbetrag -27.802.000( -17.666.100| -12.169.325| 33.298.775 -14.690.336| -15.971.540

In der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen von Interesse. Der Saldo aus Investiti-
onstatigkeit fallt mit minus 12,17 Mio. € negativ aus. Es bestanden Reste aus Vorjahren in Héhe
von ca. 17,67 Mio. €, aus denen ein Grofteil der erfolgten Auszahlungen gedeckt werden konnte.
Der Ansatz wurde lediglich in Héhe von 1,77 Mio. € bendtigt. Dazu wurden insgesamt mehr inves-
tive Einzahlungen generiert, als urspringlich geplant. Insgesamt ist daher eine Verbesserung beim
Saldo aus Investitionstatigkeit gegenuber der Planung eingetreten.

Das Budget des Landrates weist aufgrund von Erstattungen im Rahmen des Breitbandausbaus
eine Verbesserung um rund 0,39 Mio. € aus.

Im Dezernat | (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht) fallen die tatsachlichen Einzahlungen um
1,44 Mio. € hdéher als geplant aus. Dies resultiert u. a. aus deutlich héheren Investitionszuweisun-
gen aus dem Digitalpakt.

Die Produkte des Dezernats Il (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz) verzeichnen bei den Ein-
zahlungen eine Unterschreitung des Planbudgets um rund 0,49 Mio. €. Diese resultiert insbeson-
dere daraus, dass weniger GVFG-Mittel fir den Strallenbau eingezahlt wurden als urspringlich
geplant.

Eine Uberschreitung des Planbudgets um rund 0,38 Mio. € ist bei den Einzahlungen des Dezerna-

tes Il zu verzeichnen. Diese sind insbesondere auf nicht geplante Einzahlungen aus Zuweisungen
vom Land fir den Ausbau von Tagesbetreuungseinrichtungen fir Kinder zuriickzufihren.
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Bei den investiven Auszahlungen ist in allen Budgets eine Verbesserung gegeniber dem Plan-
budget zu verzeichnen. Dies resultiert u. a. daraus, dass Mittel aus Haushaltsresten und Ansatzen
fur den Erwerb von Vermdgensgegenstanden im Jahr 2024 bereitgestellt, aber nicht zahlungswirk-
sam wurden.

Das Budget des Dezernats | weist eine Verbesserung der Auszahlungen um rund
6,36 Mio. € auf, die u.a. auf einen geringeren Mittelabfluss im Bereich des WLAN-Ausbaus und der
Digitalisierung an den Schulen sowie geringeren Auszahlungen flir den Erwerb von Software und
EDV-Ausstattung zurtickzufiihren ist.

Eine Verbesserung um etwa 15,41 Mio. € weist das Budget des Dezernats Il auf. Diese Verbesse-
rung resultiert u. a. aus nicht zahlungswirksam gewordenen Hochbaumafnahmen und aus nicht
zahlungswirksam gewordenen Straflenbaumaflnahmen.

Das Budget des Dezernats Il weist eine Verbesserung um etwa 1,06 Mio. € aus. Diese resultiert
u. a. aus nicht erfolgten Auszahlungen in den Bereichen Investitionszuweisungen an Gemeinden
fur den Ausbau von Tagesbetreuungseinrichtungen fur Kinder.

Die Allgemeinen Finanzierungsmittel weisen eine Verbesserung um rund 7,54 Mio. € aus, weil das
Klinikum Peine geringere Investitionszuweisungen abgefordert hat als urspriinglich geplant.
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- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Darlehen fiir Investitionstatigkeit und
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Riickzahlung von Darlehen fiir Investitionsta-
tigkeit —

Verbesserung ()

Bezeichnung Ansatz 2024 Reste VJ Ergebnis 2024 Verschlechterung (-) Nachrichtlich | Ergebnis 2023
- gerundet - Reste NJ

Budget

€ € € € in % € €
Einzahlungen 27.802.000| 23.992.500 13.600.000| -38.194.500| -73,74%| 27.802.000 16.600.000
Allgemeine Finan-
Zierungsmittel 27.802.000 23.992.500 13.600.000] -38.194.500| -73,74% 27.802.000 16.600.000
Auszahlungen 8.017.500 0 9.605.118| -1.587.618| -19,80% 0 5.698.986
Allgemeine Finan-
Zierungsmittel 8.017.500 0 9.605.118 -1.587.618| -19,80% 0 5.698.986
Zuschussbedarf/
Fehlbetrag 19.784.500( 23.992.500 3.994.882| -39.782.118 27.802.000 10.901.014

Weiterhin sind die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Darlehen fir Investitionsta-
tigkeit und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Riickzahlungen von Darlehen fir Inves-
titionstatigkeit in der Finanzrechnung von besonderem Interesse. Hier ist lediglich das Budget 8
(Allgemeine Finanzierungsmittel) betroffen. Insgesamt wurden Kredite flr Investitionen in Hohe von
etwa 13,6 Mio. € aufgenommen. Es ist jedoch auch zu berilicksichtigen, dass nicht alle Kreditauf-
nahmen ausgeschopft worden sind. Von den ubrig gebliebenen Mitteln in Héhe von ca. 38,19 Mio.
€ werden als Krediteinnahmereste 27,8 Mio. € in das Folgejahr Gbertragen, um im Jahr 2025 zur
Auszahlung anstehende Investitionen decken zu kénnen. Die nicht verbrauchten Reste aus Vor-
jahren kénnen nicht weiter (ibertragen werden und verfallen, so dass eine Ubertragung lediglich in
Hoéhe des verbliebenen Haushaltsansatzes méglich ist. Die mégliche Ubertragungshdhe wurde da-
mit voll ausgeschopft. Lediglich auf die Héhe der Einzahlungen bezogen, handelt es sich hierbei
um eine Verschlechterung des Produktbudgets. Differenzierter betrachtet bedeuten weniger Ein-
zahlungen in diesem Bereich, weniger Kreditaufnahmen und damit weniger neue Schulden, was
insgesamt als positiv zu bewerten ist.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und Riickzahlungen von Darlehen fir Investitionstatigkeit
sind im Budgetjahr 2024 in H6he von insgesamt knapp. 9,6 Mio. € entstanden. Gegenuber der
Planung ergibt sich damit eine Verschlechterung um ca. 1,59 Mio. €. Diese Verschlechterung re-
sultiert daraus, dass tatsachlich mehr getilgt wurde als urspriinglich geplant. Bei der urspriinglichen
Planung hatte sich offenbar ein Fehler in der Auflistung der bereits durch Kreditvertrage bestehen-
den Tilgungsleistungen befunden, so dass diese in der Planungsdatei fir die Tilgung fehlerhaft
bertcksichtigt wurden.
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3.2 Finanzierung der Investitionstatigkeit

Bezeichnung Ansatz 2024 Reste VJ Ergebnis 2024 | Nachrichtlich | Ergebnis 2023
Reste NJ

€ € € € €
Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit 4.160.800 0 7.266.682 3.018.385
Auszahlungen flr
Investitionstatigkeit 31.962.800 17.666.100 19.436.007 14.690.336 18.989.925
Saldo aus Investitionstéatigkeit -27.802.000| -17.666.100 -12.169.325 -15.971.540
abzgl. Versorgungsriicklage 0 11.347 11.088
Kreditbedarf 27.802.000 17.666.100 12.157.978 15.960.452
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und Darlehen
fiir Investitionstatigkeit 27.802.000 23.992.500 13.600.000f 27.802.000 16.600.000
Finanzierung der
Investitionstatigkeit durch
andere finanzielle Mittel -1.442.022 -639.548

Im Budgetjahr 2024 sind Auszahlungen fur Investitionstatigkeit in Hohe von etwa
19,44 Mio. € entstanden. Davon wurden 7,27 Mio. € durch die Einzahlungen aus Investitionstatig-
keit gedeckt. Es ergibt sich somit ein Saldo in HOhe von ca. minus 12,17 Mio. €.

Vom Saldo aus Investitionstatigkeit ist grundsatzlich die Versorgungsricklage abzuziehen, da
diese nicht Uber Kredite zu finanzieren ist. Im Jahr 2024 sind daher 11.347 € flir die Versorgungs-
ricklage aus dem Saldo aus Investitionstatigkeit herauszurechnen.

Die Kreditaufnahmen erfolgen gegen Jahresende auf Grundlage der bereits erfolgten und unter
Bericksichtigung der noch im selben Jahr erwarteten Investitionen. Hierbei ergibt sich immer wie-
der die Problematik, dass Investitionen oder Investitionszuweisungen erwartet und bei der Planung
der Kreditaufnahme angemeldet werden, die dann letztlich aber doch nicht im Kreditaufnahmejahr
realisiert werden. Dies ist insbesondere bei den GVFG-Mitteln der Fall. Hier kommt es haufig zu
Veranderungen, die mit der Kreditaufnahme kollidieren, die dann planerisch nicht mehr bei der
Kreditaufnahme bertcksichtigt werden kdnnen, da sie erst kurz vor Jahresende bekannt werden.
So entstehen haufig Differenzen zwischen dem tatsachlichen Kreditbedarf und der anhand der Pla-
nungen erfolgten Kreditaufnahme. Zusatzliche Einzahlungen lassen sich dann haufig nur durch
zusatzliche Auszahlungen, die eigentlich aufgrund des Zahlungsziels der Rechnungen erst im
Folgejahr erfolgt waren, auffangen. Schwieriger gestaltet sich die Situation, wenn es sich bei der
Differenz um geringere Einzahlungen als geplant handelt. Dies flihrt namlich dazu, dass die Kre-
ditaufnahme niedriger als der Kreditbedarf ist. Solche Differenzen kénnten nur durch eine neue
oder zusatzliche Ausschreibung einer Kreditaufnahme aufgefangen werden. Da diese Veranderun-
gen aber meist erst sehr kurz vorm oder nach dem Jahresende auftreten, ist eine erneute Aus-
schreibung in den seltensten Fallen noch méglich. Differenzen aus geringeren Einzahlungen kén-
nen daher meist nicht mehr korrigiert werden, so dass die Investitionskredite den tatsachlichen
Kreditbedarf nicht decken. Die Rahmenbedingungen fir die Kreditaufnahme des Jahres 2024 wa-
ren zudem durch die im Fachdienst Finanzen erfolgten Personalwechsel einschl. krankheitsbeding-
ter Ausfalle extrem erschwert.
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Im Jahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme in Héhe von ca. 13,6 Mio. € ermittelt und entsprechend
getatigt. Die Kreditaufnahme Uberschreitet den tatsachlichen Kreditbedarf von ca. 12,16 Mio. € um
etwa 1,44 Mio. €.

Es ist allerdings zu berticksichtigen, dass der Saldo aus Investitionstatigkeit auch Einzahlungen
aus Ersatzgeldzahlungen nach § 12b NNatG in H6he von 1,84 Mio. € beinhaltet, die grundsatzlich
nicht vollstandig zur Deckung der Investitionen zur Verfugung stehen, sondern nur fur entspre-
chende Ersatzgeldmallinahmen verwendet werden dirfen. Investiv wurden im Jahr 2024 tatsach-
lich fur solche Zwecke lediglich 33.905,78 € ausgezahlt. Es verbleibt im Saldo aus Investitionsta-
tigkeit daher eine investive Einzahlung in Héhe von 1,81 Mio. €, die grundséatzlich zweckgebunden
sind und daher den Kreditbedarf fur die verbliebenen Investitionen eigentlich nicht mindern darf.
Damit dirfte der eigentliche Kreditbedarf bei rund 13,97 Mio. € liegen, was zu einer um rund 0,37
Mio. € zu geringen Kreditaufnahme flhrt.

Die Differenz resultiert aus dem beim Landkreis Peine zur Kreditermittiung angewandten Verfah-
ren. Bei der Ermittlung des Kreditbedarfes im Oktober/November eines jeden Jahres stehen in der
Regel noch etliche investive Ein- und Auszahlungen aus. Trotz intensiver Kommunikation und Kor-
respondenz mit den budgetverantwortlichen Fachdiensten ist eine 100% sichere und vollstandige
Einschatzung, welche investiven Ein- und Auszahlungen bis zum Jahresende noch erfolgen wer-
den, nicht mdglich. Neben nicht vorhergesehenen oder nicht erwarteten Zahlungen kdnnen aber
auch die Jahresabschlussarbeiten noch Auswirkungen auf den Kreditbedarf haben. In den vergan-
genen Jahren wurde im Rahmen dieser haufig noch Korrekturbedarf festgestellt, bei dem entweder
investiv gebuchte Sachverhalte riickgangig gemacht oder konsumtiv gebuchte Sachverhalte in den
investiven Bereich umgebucht werden mussten. Auch wenn diese Moglichkeiten bei der Festle-
gung der Kreditaufnahme regelmafRig bertcksichtigt werden, kdnnen dadurch entstehende Diffe-
renzen zwischen tatsachlichem und ermitteltem Kreditbedarf nicht ausgeschlossen werden.

Eine 100% sichere und vollstandige Einschatzung der noch ausstehenden Ein- und Auszahlung ist
zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme und bei der Ermittlung der Spannbreite flir die Ausschreibung,
wie oben dargestellt, nicht mdglich, so dass an verschiedenen Stellen Differenzen auftreten kon-
nen, die im Anschluss nicht mehr zu 100% nachvollzogen werden kénnen. Dabei kann es sich um
Ein- oder Auszahlungen handeln, lber die die Sachbearbeiterin fir die Kreditaufnahme versehent-
lich nicht informiert wurde. Es kdnnen aber auch Sachverhalte vorliegen, die flr die Kreditaufnahme
bertcksichtigt wurden, sich im Nachgang aber doch als konsumtiv herausstellen. Ebenso kénnen
Uberschneidungen bei Auswertungen aus dem System und Eingabe von Anordnungen bzw. Ein-
gang von Anlagenvorblattern stattfinden, die dann versehentlich in den Berechnungsdateien nicht
bericksichtigt werden, aber bei der weiteren Bearbeitung nicht auffallen. Geringe Differenzen zwi-
schen tatsachlichem Kreditbedarf und der Kreditaufnahme sind daher generell unvermeidbar.

Im Jahr 2024 traten mehrere dieser Problematiken ein, so dass sich die o. g. Differenz ergibt. Zu-
dem ergaben sich durch die oben bereits beschriebenen Personalwechsel sowie krankheitsbeding-
ten Ausfalle verschiedene Abstimmungsschwierigkeiten und Missverstandnisse, so dass bereits
bei Festlegung der Spannbreite zur Kreditausschreibung von falschen Werten ausgegangen wor-
den war. Leider lassen sich die genauen Abstimmungsfehler und Missverstandnisse anhand der
gefuihrten Excel-Datei nicht mehr vollstdndig nachvollziehen. Wie in jedem Jahr stellten aber auch
in 2024 Abstimmungsschwierigkeiten mit den Fachdiensten ein sehr grof3es Problem dar. Die An-
meldungen der Fachdienste lagen in der Regel deutlich Gber dem letztlich tatsdchlich bestehenden
Bedarf. Auch intensive und kurzfristige Abstimmungen flhrten i. d. R. zu keinem zufriedenstellen-
den Ergebnis. So konnte teilweise selbst am Tag der Kreditaufnahme noch nicht konkret abge-
schatzt werden, welche angemeldeten MalRnahmen tatsachlich noch in 2024 zahlungswirksam
werden. Um diese Problematik einzufangen, wurde vom Fachdienst Finanzen klar geregelt, bis
wann investive Anordnungen im Fachdienst Finanzen eingehen sollten, um noch im Jahr 2024
zahlbar gemacht zu werden. Fur alle weiteren Falle sollten die Fachdienste Kontakt mit Fachdienst
13 aufnehmen. Auch diese konkreten Regeln wurden nicht von allen eingehalten. Dies fuhrte bei-
spielsweise dazu, dass einen Tag vor Ende der Anordnungserfassung noch eine (bereits fallige)
Rechnung des IWB beim Fachdienst Finanzen einging, die einen grofen sechsstelligen Betrag
auswies. Da der Kreditrahmen diese Anordnungshéhe nicht mehr abdeckte, wurde seitens Fach-
dienst Finanzen entschieden, dass die Rechnung erst mit Falligkeit Anfang Januar 2025 beglichen
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werden sollte. Leider kam es hierbei wieder zu Abstimmungsschwierigkeiten. Als Falligkeit auf der
Anordnung wurde der 02.01.2025 gewahlt. Aufgrund der Schlieflung der Kreisverwaltung zwischen
Weihnachten und Neujahr hatte die Kasse allerdings in ihren Zahllauf vor der Schlie3zeit den
02.01.2025 bereits inkludiert, so dass alle Auszahlungen mit Falligkeit 02.01.2025 bereits im Jahr
2024 erfolgten. Dies war im Fachdienst Finanzen so nicht bekannt. Es war davon ausgegangen
worden, dass der Kasse bekannt ware, dass samtliche, zu diesem Zeitpunkt erfassten, Anordnun-
gen der Anlagenbuchhaltung des Fachdienstes Finanzen, die eine Falligkeit im Folgejahr haben,
auch erst im Folgejahr ausgezahlt werden dirfen. Diese Problematik flhrt letztlich dazu, dass tat-
sachlich mehr investive Auszahlungen im Jahr 2024 erfolgt sind als Kredite zur Deckung aufge-
nommen wurden.

Ein Gegensteuern durch Fachdienst Finanzen war nicht méglich, da diese Abstimmungsschwierig-
keit erst im neuen Jahr bekannt wurde. Zukilnftig soll dem Entgegengewirkt werden, in dem die
Falligkeit erst auf einen spateren Tag im neuen Jahr gesetzt wird und mit der Kasse im Vorfeld
kommuniziert wird, welche Rechnungen keinesfalls mehr im alten Jahr ausgezahlt werden durfen.
Neben diesen Aspekten soll weiterhin an der Kommunikation mit den budgetverantwortlichen Fach-
diensten gearbeitet werden. Diese werden dahingehend sensibilisiert, dass die Zahlungswirksam-
keit grofle Bedeutung hat und dass dies bei ihren Anmeldungen zur Kreditaufnahme naher be-
leuchtet und vor allem berilicksichtigt werden muss.

Insgesamt fuhrten alle diese Umstéande daher dazu, dass ein héherer tatsachlicher Kreditbedarf
vorliegt, als zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme bekannt war. Eine hundertprozentig mit dem tat-
sachlichen Kreditbedarf Ubereinstimmende Kreditaufnahme ware nur bei Aufnahme der Investiti-
onskredite nach Jahresabschluss, also im Folgejahr, moglich.

Vor dem Hintergrund, dass der Uberschreitungsbetrag nur etwa 2,6 % des tatséchlichen Gesamt-
kreditbedarfs ausmacht, ist die Uberschreitung insgesamt allerdings als geringfligig anzusehen.
Derartige Abweichungen werden sich bei dem aktuellen Verfahren auch in Zukunft nicht vollstandig
vermeiden lassen.
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3.3 Plan-Ist-Vergleich in der Finanzrechnung

Teilhaushalt/Bezeichnung Ansatz 2024 Reste VJ Gesamtermachtigung 2024 | Ergebnis 2024 Abweichung

(+ Verbesserung / - Verschlechterung)

€ € € € €

Teilhaushalt 1 -39.084.200,00( -6.771.484,87 -45.855.684,87| -12.786.850,43 33.068.834,44
Teilhaushalt 2 -51.788.800,00( -7.412.155,92 -59.200.955,92| -36.022.997,35 23.177.958,57
Teilhaushalt 3 -88.959.800,00(  -800.800,00 -89.760.600,00| -102.391.273,63 -12.630.673,63
Teilhaushalt 5 -6.420.000,00 0,00 -6.420.000,00 -3.909.374,99 2.510.625,01
Teilhaushalt 8 160.673.200,00] 20.994.100,00 181.667.300,00 146.945.406,14 -34.721.893,86)
Gesamt -25.579.600,00 6.009.659,21 -19.569.940,79 -8.165.090,26 11.404.850,53

Beim Plan-Ist-Vergleich flir die Finanzrechnung 2024 werden pro Teilhaushalt samtliche Einzah-
lungen abziiglich samtlicher Auszahlungen fiir die Positionen Ansatz, Reste Vorjahr, Gesamter-
machtigung und Ergebnis 2024 dargestellt. Im Anschluss werden Gesamtermachtigung und Er-
gebnis pro Teilhaushalt verglichen, um festzustellen, ob die Ermachtigung Giber- oder unterschritten
wurde.

In den Teilhaushalten 1, 2 und 5 konnten jeweils Verbesserungen gegenuber der Planung erzielt
werden. Verbesserungen aus dem investiven Bereich sind unter 3.1 beschrieben. Fir die Verbes-
serungen im Bereich der laufenden Verwaltungstatigkeit wird auf die Bemerkungen zur Ergebnis-
rechnung verwiesen.

Im Teilhaushalt 3 wurde die Gesamtermachtigung tberschritten.

Fir den Teilhaushalt 8 lag 2024 eine Gesamtermachtigung in Hoéhe von etwa
181,67 Mio. € vor. Diese wurde um 34,72 Mio. € unterschritten, so dass grundsatzlich ein geringerer
Einzahlungstiberschuss im Teilhaushalt 8 als geplant und damit eine Verschlechterung des Bud-
gets vorliegt.

Hoéhe von rund

Insgesamt im  Gesamthaushalt

11,4 Mio. €.

ergibt sich eine Verbesserung in

Im Rahmen des Plan-Ist-Vergleiches ist insbesondere fir den investiven Bereich zu erwahnen,
dass die Planungen einschl. Haushaltsreste regelmafig deutlich unterschritten werden (siehe 3.1).
Die Investitionsplanung sollte daher zukinftig hinsichtlich der tatsachlichen Umsetzbarkeit naher
beleuchtet werden und auf eine realistische Planung hingearbeitet werden (so auch der Hinweis
der Kommunalaufsicht). Méglicherweise kdnnen in einigen Bereichen Verpflichtungsermachtigun-
gen flr eine haushalterisch realistischere Darstellung verwendet werden.

Aufgestelit:

Sascha Rabe
fur Dezernate | und Il

Ulrich Heinisch
fur Gbrige Bereiche

Svenja Menzel
fur die Finanzrechnung
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;ag- Jahrl;ag- erreichungs- CE‘:’:;'
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
|Dezernat| Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):
|Dezernats|eitung [ | -287.500| -278.412| 9.088|
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines
Budget "EDV" -4.268.800 -2.750.405 1.518.395| © |pc's 1.300 1.296|betriebsbereiten EDV-Netzes Prozent 97 97 100%| ©
11121|Organisationsbetreuung -176.000 -204.053 -28.053 Organisationsberatung 60 289
11122|Personalwirtschaft -1.384.900 -1.506.546 -121.646| § [Mitarbeiterinnen 1.100 1.137
11123|Ausbildung -1.396.200 -1.254.651 141.549| © |Ausbildungsmonate 696 503|Abschliisse ohne Wiederholungsprifung Prozent 90 100 11%| ©
11161|Kommunikationsdienste -815.600 -765.575 50.025| © Postausgéange 540.000[ 400.060
11162|Fahrdienst -127.700 -181.706 -54.006] © |Km 96.000 244.068
11163|Service -476.400 -499.234 -22.834| ¢ |Beratungen 900 967
11164|Beschaffungswesen -231.900 -196.637 35263 ©
11165|Druckerzeugnisse -187.000 -128.248 58.752| ©
Budget "Personal und Service": -4.795.700 -4.736.651 59.049| ©
11130|Finanzwirtschaft -1.157.400 -1.067.107 90.293| © [Arbeitsstunden 3.000 3.768
Erstellte Produktberichte fir Kreisausschuss:
11131 |Controlling -357.100 -410.017 -52.917|  § und Fachausschusssitzungen Anzahl 22 22 100%] ©
Anteil der fristgerecht getroffenen
11150|Kommunalaufsicht -185.300 -187.707 -2.407 Arbeitsstunden 1.800 1.682|kommunalaufsichtlichen Entscheidungen Prozent 100 100 100%| ©
12101|Wahlen -57.200 -69.483 -12.283 Arbeitsstunden 400 857
12102|Projekt Zensus 0 0 0
57110|Wirtschaftsforderung -1.206.400 -1.225.400 -19.000
Budget Fachdienst "Finanzen": -2.963.400 -2.959.715 3.685
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;ag- Jahrl;ag- erreichungs- CE‘:’:;'
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
11132|Zahlungsvorgéange -479.900 -498.671 -18.771 Buchungen 1.900.000( 2.171.127]Anteil der Termingerechten Auszahlungen |Prozent 100 100 100%| ©
Anteil der Vollstreckungslaufe spatestens 6
11133 Volistreckung -754.300 -842.205 -87.905| § |zZahlungseingénge in € 1.690.000| 2.188.298|Wochen nach der Mahnung Prozent 100 98 28%| ©
Budget "Kreiskasse": -1.234.200 -1.340.875 -106.675| ¢
Fallbezogene
Budget "Recht": -562.600 -568.773 -6.173 Bearbeitungsstunden 1.400 1.369
Anteil der innerhalb von 3 Monaten
BufR-/Verwarngeld- abgeschlossenen
12210|Ordnungswidrigkeiten 242.200 100.384 -141.816 $ |Jverfahren 5.800 3.793|Ordnungswidrigkeitenverfahren Prozent 95 95 100% $
Anteil der innerhalb eines Monats erteilten
12211|Gewerbeliberwachung -113.100 -114.845 -1.745 Verfahren 45 119]|gewerblichen Erlaubnisse Prozent 95 95 100%| ©
12212|Ordnungsangelegenheiten -909.700 -495.861 413.839 © Jagdscheinerteilungen 325 310]Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe Prozent< 5 5 100%| ©
Anteil der innerhalb von 4 Monaten
12230|Auslanderwesen -819.200 -834.474 -15.274 Einblrgerungsantrage 300 142|getroffenen Entscheidungen Prozent 90 90 100%] ©
12240|Standesamtsaufsicht -32.700 -32.836 -136 Arbeitsstunden 200 160
12610|BrandschutzmaRnahmen -1.530.800 -1.429.935 100.865| © Stellungnahmen 350 447
Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15
Minuten von der Einsatzentscheidung bis
12710|Rettungsdienst -75.900 -1.893.443| -1.817.543| ¢ |Einsétze 25.100 25.314]zum Eintreffen Prozent 95 92 97%| ©
12810|Katastrophenschutz -750.200 -748.852 1.348
Soziale Einrichtungen fur
31550|Auslander und Aussiedler 0 0 0
Budget "Ordnungswesen": -3.989.400 -5.449.862| -1.460.462| ¢
Flhrerscheinangele-
12213|genheiten -233.800 -505.003 -271.203| §© |Fuhrerscheinerteilungen 3.150 3.664
Zulassungsangele-
12214 |genheiten 1.621.800 2.326.084 704.284| © |zulass. Stilleg.,Umschreib., 165.000 172.204]durchschnittliche Wartezeit Minuten 10 3 333%| ©
12215|Gewerblicher Kraftverkehr -86.400 -81.008 5.392 Entscheidungen 50 29
Verkehrsbehordliche
12216|Anordnungen -92.700 -62.389 30311 © Entscheidungen 755 712
Verringerung von Verkehrsunfallen wegen
Uiberhohter Geschwindigkeit gegenlber
12217|Verkehrsiiberwachung 980.800 1.091.494 110.694| © |BuB-/Verwarngeldverfahren 46.090 44 452|dem Vorjahr Prozent 5 7 130%| ©
Budget "StraBenverkehr": 2.189.700 2.769.179 579.479| ©

49




Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;eg- Jahrl;ag- erreichungs- '22‘:’:;'
ergeonis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
| 11167|Altersteilzeit -100.400 -168.365 -67.965| ¢
|Budget "Altersteilzeit": -100.400 -168.365 -67.965| <
Schulverwaltung
21201|Hauptschulen -648.400 -651.014 -2.614 Schilerinnen/Schiiler 470 485
Schulverwaltung Grund-
21301|und Hauptschulen -41.400 2.576 43.976| © |Schiilerinnen/Schiiler 173 183
Schulverwaltung
21501|Realschulen -608.400 -615.286 -6.886 Schilerinnen/Schiiler 1.692 1.777
Schulverwaltung Haupt-
21601 |u.Realschulen; Oberschule -281.200 -313.694 -32.494| ¥ |Schiilerinnen/Schiler 559 563
Schulverwaltung
21701|Gymnasien -1.992.000 -1.878.114 113.886 Schilerinnen/Schiiler 4.129 4.123
Schulverwaltung
21801|Gesamtschulen -1.078.200 -817.846 260.354 Schilerinnen/Schiiler 2.786 2.705
Schulverwaltung
22101|Fo6rderschulen -716.600 -721.887 -5.287 Schilerinnen/Schiiler 552 512
Schulverwaltung
23101 |berufsbildende Schulen -1.403.100 -1.135.433 267.667| © |Schiilerinnen/Schiiler 2.365 2.293
24101|Schulerbeférderung -9.879.300 -8.848.805 1.030.495| © Schiilerjahreskarten VG 6.282 7.036
allgemeine Schulzentren in der Schultragerschaft des
24301|Schulverwaltung -2.830.100 -1.698.787 1.131.313] © |Schiilerinnen/Schiller 11.532 11.563|LK Peine Anzahl 7 7 100%| ©
24302 |Kreismedienzentrum -1.126.400 -1.128.088 -1.688 entliechene Medien 364.000[ 397.535|Neuanschaffung Medien Anzahl 12.000 11.449 95%|
25201|Kreismuseum -573.300 -538.075 35225 ©
25202 |Archiv -114.900 -71.764 43.136] © |erschlossene Einheiten 2.200 1.277
28101|Heimatpflege -280.400 -275.269 5.131
35171|Schulsozialarbeit -300.800 -217.012 83.788| ©
42101|Breitensportférderung -301.700 -300.075 1.625 Vereine 174 174
42401 |Sportstatten und Bader 85.500 167.488 81.988| © |Stunden Schulschwimmen 2.000 3.285
Budget "Schule, Kultur und
Sport": -22.090.700 -19.041.084 3.049.616] ©
|Budget Dezernat | -38.103.000| -34.524.9 3.578.036| © |>
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;ag- Jahrl;ag- erreichungs- CE‘:’:;'
ergeonis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
Dezernat Il (Umwelt, Bauen und Verbraucherschutz):
11114|Dezernatsleitung 2 -345.100 -342.514 2.586
56104 |Klimaschutzagentur -618.200 -267.127 351.073] ©
Dezernatsleitung Il: -963.300 -609.641 353.650| ©
Jahrliche Kontrolle aller Baumarkte in Bezug
auf die Einhaltung verschiedener
Rechtsvorschriften des Chemikalienrechts |Kontrollierte
Schutz des Menschen vor Entscheidungen und (z.B. VOC-RL, REACH-VO, OzonschichtV, [Baumarkte/Ja
41450(Chemikalien -79.400 -72.452 6.948 Beratungen 90 71|CLP-VO hr 15 19 127%| ©
Jahrllich 2-malige Kontrolle aller Flachen die
Naturschutz und Entscheidungen und am kreiseigenen Griinlandférderprogramm
55401|Landschaftspflege -784.600 -743.563 41.037| © |[Beratungen 1.350 2.000]teilnehmen Kontrollen 46 46 100%| ©
Entscheidungen und
56101|Schutz des Wassers -929.100 -694.479 234.621 © Beratungen 2.400 4.802|Einleiteriiberwachungen Kontrollen 550 572 100%] ©
Entscheidungen und
56102|Schutz des Bodens -452.500 -237.061 215.439] © |[Beratungen 1.100 1.141|Durchfihrung gezielte Nachermittlungen Anzahl 8 0 0%l ¢
Entscheidungen und
56103 |Immissionsschutz -119.600 -75.808 43.792| © |[Beratungen 550 468
Budget "Umwelt": -2.365.200 -1.823.364 541.836) ©
Anteil der Uberpriften Tierhaltungs- und
12231|Tiergesundheitsschutz -947.900 -819.295 128.605| © |Uberpriifungen Tierschutz 250 210]Schlachtbetriebe Prozent 25 31 124%| ©
Ausstell. von Attesten 100 160
Allgemeine Anteil der eingeleiteten MalRnahmen und
12232 Gefahrenabwehr 204.600 146.984 57616 © Ifalle : 50 1|Uberprifungen Prozent 100 100 100%| ©
Uberpriifungen Hunde 5 2
Anteil der kontrollierten
41420|Verbraucherschutz -778.200 -639.744 138.456| @© |Betriebsiberprifungen 550 347]uberwachungspflichtigen Betriebe Prozent 100 71 71%| ©
Probeentnahmen 647 442
. Anteil der innerhalb von vier Wochen
53711| Tierische Nebenprodukte -109.700 _45.193 64.507 bearbeiteten Zulassungs-, Registrierungs- ©
und Tierkérperbeseitigung Betriebspriifungen 3 2|und Anderungsantrage Prozent 100 100 100%
Budget "Veterinarwesen und
Lebensmitteliiberwachung": -2.040.400 -1.651.216 389.184
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Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;eg- Jahrl;ag- erreichungs- '22‘:’:;'
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
Maximal unterliegen 5 % des
Kreisstralennetzes aufgrund von
StraRenschaden einer Einschréankung der
Nutzungsfunktionen in Form einer
Reduzierung der zulassigen
Hoéchstgeschwindigkeit, einer
Gewichtsbeschréankung oder einer anderen
54201|KreisstraBenunterhaltung -4.445.200 -3.191.695 1.253.505| © |Arbeitsstunden 24.950 22.071|Beschrénkung Prozent < 5,0 5,0 100%| ©
Der durchschnittliche Zustandswert des
Kreisstrallennetzes soll die die Benotung
54202|KreisstraBenbau -1.621.900 -1.366.495 255.405| © |Arbeitsstunden 2.860 1.619]2,5 nicht unterschreiten (Schulnotensystem)|Note 24 24 100%] ©
Erreichungsgrad Stellungnahmen,
Verwaltung der Erlaubnisse und Gestattungen innerhalb
54203 |Kreisstrallen -153.200 -222.510 -69.310| § |Stellungnahmen 40 4p|von 20 Arbeitstagen erteilt Prozent 90 90 100%| ©
Budget "StraRen": -6.220.300 -4.780.701 1.439.599| ©
51101 |Planung -18.800 10.678 20478 © |[Fale 190 168
Entscheidungen / Durchschnittliche Dauer bis zur
) Uberpriifungen (Félle) 2.065 1.579|Bescheiderteilung bei Bauantragen Arbeitstage 140 130 108%| ©
52101 |Bauaufsicht -955.300 248.702 1.204.002 :
Widerspruchsverfahren
© |(Fate) 30 17
Anteil der innerhalb von 2 Wochen
52201 |Wohnungswesen 900 8.986 8.086 Falle 40 96|weitergeleiteten Forderantrage Prozent 100 100 100%| ©
Antrage/Stellungnahmen/Ub
52301|Denkmalschutz -118.700 -130.942 -12.242 erprifungen (Falle) 280 182
Budget "Bau- und
Raumordnung™: -1.091.900 137.424 1.229.324] ©
Erledigung von Mieterauftragen innerhalb
Verwaltung Kreishauser von 2 Monaten, sofern der Umfang dieses
11191 -5.216.700 -4.395.294 821.406| © |Gebaudeflache / m? BGF 19.914 19.914)zulasst Prozent 80 80 100%| ©
Betrieb
12291 [StraRenverkehrsamt -115.600 -112.364 3.236 Gebéudeflache / m?> BGF 1.309 1.309
12691 |Betrieb FTZ -353.100 -362.024 -8.924 Gebéudeflache / m?> BGF 4.489 4.489
21291 |Betrieb Hauptschulen -709.300 -1.128.460 -419.160[ § |Gebé&udeflache / m? BGF 16.091 16.091
Betrieb Grund- und
21391 |Hauptschulen -369.900 -866.822 -496.922 § |Gebé&udeflache / m? BGF 9.052 9.052
21591 |Betrieb Realschulen -1.706.400 -1.493.586 212.814| © |Gebaudeflache / m? BGF 23.202 23.202
21691 |Betrieb HSR/ Oebrschule -899.500 -650.450 249.050 © |Gebaudeflache / m? BGF 13.359 13.359
21791 |Betrieb Gymnasium -3.034.900 -3.909.579 -874.679| § |Geb&udeflache / m? BGF 43.109 43.109
21891 |Betrieb Gesamtschulen -2.587.800 -2.566.635 21.165 © |Gebaudeflache / m? BGF 34.884 34.884
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Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;ag- Jahrl;ag- erreichungs- CE‘:’:;'
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
22191 |Betrieb Férderschulen -1.468.000 -1.168.327 299673 © |Gebaudeflache / m? BGF 13.667 13.667|
23191 |Betrieb BBS -1.874.300 -1.655.953 218.347| © |Gebaudeflache / m? BGF 26.386 26.386
24391 |Betrieb Medienzentrum -100 0 100 Gebéudeflache / m* BGF 675 675
25291 |Betrieb Museen -30.200 -16.121 14.079 Gebéudeflache / m* BGF 1.275 1.275
26391 |Betrieb Kreismusikschule -88.400 -68.906 19.494 Gebéudeflache / m* BGF 586 586
Betrieb
27191 |Kreisvolkshochschule -82.400 -30.643 51.757| © |Gebaudeflache / m2 BGF 1.061 1.061
28191 |Betrieb Servicestelle Kultur -9.900 -12.095 -2.195 Gebaudeflache / m? BGF 105 105
31291 |Betrieb Jobcenter -200.700 -120.992 79.708| © |Gebaudeflache / m2 BGF 2.960 2.960
Betrieb
35191 |Seniorenservicebiiro -21.900 -23.585 -1.685 Gebéudeflache / m* BGF 302 302
36391 (Betrieb FSKB -30.600 -25.107 5.493 Gebéudeflache / m* BGF 220 220
36691 |Betrieb Zeltplatz Eltze -31.100 -45.830 -14.730 Gebaudeflache / m? BGF 384 384
36791 |Betrieb EZB -31.700 -28.919 2.781 Gebéudeflache / m* BGF 359 359
41491 |Betrieb Gesundheitsamt -386.300 -107.393 278.907| © |Gebaudeflache / m? BGF 1.915 1.915
Betrieb Sporthallen/ -
42491 |platze, Bader -2.942.300 -2.713.305 228.995| © |Gebaudeflache / m? BGF 39.238 39.394
54291 |Betrieb StraRenmeisterei -170.200 -58.439 111.761] © |Gebaudeflache / m2 BGF 1.631 1.631
Betreib
Naherholungsgebiet Eixer
55101 |See -1.500 -120.771 -119.271| § |Gebaudeflache / m? BGF 772 772
57391 |Baubetriebshof -561.700 -776.671 -214.971 ¥ |Gebaudeflache / m? BGF 422 422 0 0 0 0 0
Budget Immobilienwirtschafts-
betrieb -22.924.500 -22.458.269 466.231] ©
Elektronische Abwicklung aller
VVergaben/Ausschreibungen Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren -
Kreisverwaltung 250 173|Kreisverwaltung Prozent 90 100 111%| ©
Vergaben/Ausschreibungen Elektronische Abwicklung aller
Kommunen des Landkreis Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren -
Budget "Zentrale Vergabestelle” | -498.300 -401.477 96.823 © |peine 150 180|Kommunen Landkreis Peine Prozent 100 100 100%] ©
Vergaben/Ausschreibungen Ausschreibungs- u. Vergabeverfahren -
Landkreis Helmstedt 0 olandere Behdrden Prozent 100 0 0%|] <
Vergaben/Ausschreibungen
andere Behorden 1 0
|Budget Dezernat Il: -36.103.900 | -31.587.2 4.516.656| © b
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Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahres- Abweichung | Tendenz Jahres- Jahres- | orgichungs- Azwei'
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad enung
Dezernat lll (Soziales, Jugend und Gesundheit):
11115 Dezernatsleitung IlI -354.900 -289.656 65.244| ©
27104|Bi|dungsbi]ro -321.300 -253.389 67.911| ©
Dezernatsleitung llI: -676.200 -543.045 133.155| ©
Ausgleichszahlungen des
Landes fir Leistungen
3110|nach dem SGB XII 9.700.000 11.428.402 1.728.402| © |[Fale
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
3111|Hilfe zum Lebensunterhalt | -3.932.200 -3.692.508 239.692| © |[Fale 425 384|14 Tagen bei Neuantragen Prozent 95 96 101%
3112|Hilfe zur Pflege (bis 2016) 0 -1.760 -1.760 Falle
Eingliederungshilfe fir
3113|behinderte Menschen 0 0 0 Falle
i . . Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach
3114 [Hilfen zur Gesundheit -1.632.300 -2.748.215 -1.115.915 @ Falle 700 768 Eingang iiberwiesenen Rechnungen Prozent % 96 100%
Hilfe zur Uberwindung
bes.soz. Schwierigkeiten Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach
und in anderen Eingang gepriften und angewiesenen
3115|Lebenslagen -1.647.700 -1.715.689 -67.989] § |Falle 46 72]Abrechnungen Prozent 95 95 100%
Grundsicherung im Alter Anteil der innerhalb von 14 Tagen
3116|und bei Erwerbsminderung -811.600 -666.987 144613 © |[Fale 1.855 1.892|beschiedenen Neuantrage Prozent 93 96 103%
Zahlungen Quotales
3117|System 0 0 0
Hilfe zur Pflege
(Pflegestarkungsgesetz ab Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
3118|2017) -5.786.700 -5.796.163 -9.463 Falle 417 451]14 Tagen bei Neuantragen Prozent 90 72 80%|
Anteil der innerhalb von 14 Tagen
31192|Verwaltung der Sozialhilfe -1.397.900 -1.286.981 110.919] © eingeleiteten Unterhaltsprifungen Prozent 92 98 107%| ©
Anteil der jéhrlich mindestens einmal
31195|Heimaufsicht -170.300 -176.547 -6.247 Uberpriften Pflegeheime Prozent 920 76 84%| ¢
Leistungen n.d.
Asylbewerberleistungs- Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
3130(gesetz -675.300 2.245.176 2920476 © |Fale 505 54714 Tagen bei Neuantréagen Prozent 97 100 103%
Eingliederungshilfe nach Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
314|dem BTHG (SGB IX) -9.712.500 -14.283.811 -4.571.311] ¥ 14 Tagen bei Neuantragen Prozent 91 84 2% ¢
3151[Seniorenarbeit -60.900 -53.406 7.494
. L . Anteil der Rechnungsprifungen und
31520 Soziale E|?r|§htungen far 0 777.326 777.326 Auszahlungen innerhalb eines Monats nach
pflegebedirftige Menschen © Rechnungsstellung Prozent 95 63 66%| <
. . Anteil der abschlieRenden Beratungen
31521 |Pflegestiitzpunkt -190.900 -204.966 -14.066 Falle 4.200 3.468 innerhalb von 14 Tagen Prozent 100 08 98%
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahres- Abweichung | Tendenz Jahres- Jahres- | grgichungs- | Abwer
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad chung
Soziale Einrichtungen fur
Menschen mit Anteil der Zuschiisse, die innerhalb eines
3153|Behinderungen -6.000 -4.374 1.626 Monats abgewickelt wurden Prozent 97 99 102%
Soziale Einrichtungen fur
3155|Auslander 0 -1.497 -1.497
andere soziale Anteil der Zuschiisse, die innerhalb eines
3156 Einrichtungen -219.500 -216.839 2.661 Monats abgewickelt wurden Prozent 97 99 102%
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
3210]|Leistungen nach dem BVG -17.600 -19.625 -2.025 Falle 10 10|14 Tagen bei Neuantragen Prozent 90 90 100%
Leistungen nach dem Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
3440|Rehabilitierungsgesetz -13.900 -13.551 349 Falle 17 19]14 Tagen bei Neuantragen Prozent 95 95 100%
Anteil der Bescheiderteilung innerhalb von
3450|Landesblindengeld -11.400 -4.172 7.228 Falle 105 105]14 Tagen bei Neuantragen Prozent 91 90 99%
Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach
3460|Wohngeld -12.800 -3.856 8.944 Falle 0 0] Vorlage der vollstandigen Unterlagen
erfolgten Bescheiderteilungen Prozent 95 94 99%
. . Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach
3470 B'g’;g?(é’g Teilhabe nach -26.700 5.465 32.165 Falle 1.943 3.099|Vorlage der vollsténdigen Unterlagen
§ © erfolgten Bescheiderteilungen Prozent 91 70 7%
Krankenversorgung nach
§§ 276 und 276a LAG - Anteil der innerhalb von 14 Tagen nach
3511|06rtlicher Trager -8.700 0 8.700 Falle 1 0J|Rechnungslegung beglichenen Rechnungen [Prozent 97 97 100%
Sonstige soziale Anteil der Zuschiisse, die innerhalb eines
35170|Angelegenheiten -462.200 -449.282 12.918 Monats abgewickelt wurden Prozent 97 96 99%
Versicherungsangele- Anteil der innerhalb von einer Woche
3518|genheiten -55.600 _55.883 _283 Falle 650 650]angefragten bzw. vereinbarten Termine Prozent 92 83 920%| <
Budget "Soziales": -17.152.700 -16.939.742 212.958)] ©
31198|Migrationsangelegenheiten -178.500 -208.312 29812 § Migrationsangelegenheiten Profiling 50 63 126%| ©
Leistungen fir Unterkunft Bedarfsgemei
3121|und Heizung -9.605.800 -9.170.945 434.855| © [Bedarfsgemeinschaften 4.800 4.400|Verringerung der Hilfebedrftigkeit nschaften 4.800 4.400 100%| ©
Stunden
Schuldnerberatung,
Eingliederungsleistungen Suchtberatung, Beseitigung des Vermittiungshemmnisses
3122|kommunal -418.700 -291.010 127.690] © |Psychosoziale Betreuung 2.808 2.756|nach Abschluss der Beratung Prozent 50 56 112%| ©
3123|einmalige Leistungen -538.400 -463.340 75.060] © |Fale 807 517|Verringerung der HilfebedUrftigkeit Falle 760 517 147%| ©
Verringerung der Hilfebedurftigkeit
(Leistungsausgaben in €) - siehe
Zielvereinbarung mit dem Land
3124|Arbeitslosengeld |1 0 518.995 518.995| © Niedersachsen Euro 31.500.000 €| 35.738.000 € 88%|
Nachhaltige Vermittlung in den 1.
Eingliederungsleistungen Arbeitsmarkt - siehe Zielvereinbarung mit
3125|Optionskommunen 0 -141.120 -141.120] $ dem Land Niedersachsen Personen 1.500 1.273 85%| ©
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahres- Abweichung | Tendenz Jahres- Jahres- | orgichungs- Azwe"
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad enung
Leistungen fir Bildung und Leistungsentscheidung innerhalb von 3
3126|Teilhabe nach § 28 SGB Il 17.500 168.458 150.958| © |Falle 13.669 16.092|Wochen nach der Antragstellung Prozent 80 72 90% $
Verwaltung Leistungsentscheidung innerhalb von 3
3129|Arbeitslosengeld Il -1.768.200 44.589 1.812.789] © |Arbeitsstunden 0 0|Wochen nach Antragstellung Prozent 80 72 90%| ¢
Budget "Arbeit": -12.492.100 -9.542.685 2.949.415| ©
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach
Bundesausbildungs- Eingang aller notwendigen Unterlagen
24203|férderung -97.800 -74.467 23.333| © |Antrage 200 223|beschiedenen Antrage Prozent 80 98 123%| ©
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach
Eingang aller notwendigen Unterlagen
3410|Unterhaltsvorschuss -503.900 -649.064 -145.164| § |Falle 1.650 1.757|beschiedenen Antrage Prozent 80 90 113%| ©
Beratungsquote (alle Betreuerinnen und
3430|Betreuungsstelle -487.900 -440.248 47652] © |Fale 1.850 1.957|Betreuer) Prozent 100 100 100%
Férderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in
3610|Tagespflege -2.483.600 -1.683.407 800.193| © |Antrage 340 298| Tagespflege-Félle Anzahl 340 298 88%
Anzahl der durchgefiihrten
3620|Jugendarbeit -328.300 -252.440 75.860] © [fremde MaRnahmen 10 18|Fortbildungsmalnahmen Anzahl 15 23 153%] ©
Jugendsozialarbeit,
Erzieherischer Kinder- und belegte Platze Maflnahmen des Erzieherischen Kinder-
3631|Jugendschutz -646.000 -530.646 115.354] © [Jugendwerkstatten 6 6jund Jugendschutzes Anzahl 10 2 20%] ¢
Anteil der aufgesuchten Familien, die bei
Forderung der Erziehung in Falle Erstberatung bei BabybegriiBungsbesuchen tiber Angebote
3632|der Familie -2.723.200 -2.626.323 96.877| © Trennung/Scheidung 600 809|der Frihen Hilfen informiert werden konnten|Prozent 75 86 115%| ©
Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch
Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant
3633|Hilfe zur Erziehung -13.775.600 -16.023.578| -2.247.978] ¥ |Falle 323 307|beendet wurden Prozent 50 55 110%| ©
Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen
Hilfen fur junge Voll- fur junge Volljahrige, die durch Erreichung
jahrige/ Inobhutnahme/ der Hilfeplanziele wie geplant beendet
3634|Eingliederungshilfe -8.483.700 -13.300.004| -4.816.304| ¥ |Falle 306 252|wurden Prozent 50 73 146%| ©
Adoptionsvermittlung,
Beistandschaft, Amts- Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen
pflegschaft und Vormund- Berichte nach Antragstellung angeschriebenen
3635|schaft, Gerichtshilfen -1.029.400 -845.238 184.162| © [Jugendgerichtshilfe 1.600 1.700|Gegenparteien (Beistandschaft) Prozent 90 100 111%| ©
Stunden Schwangerschafts- Anteil der Elterngeldantrage, die innerhalb
3636|Ubrige Hilfen -1.279.000 -982.694 296.306| © [beratung 520 408]von 4 Wochen bearbeitet sind Prozent 100 96 96%
Tageseinrichtungen fiir Zahl der zur Verfligung stehenden
3651 Kinder -21.776.200 -21.334.603 441.597 Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im
© |KiGa-Platze 6.040 6.193|Landkreis Peine Anzahl 80 87 109%] ©
3660|Jugendzeltplatze -34.600 -29.979 4.621 Teilnehmer 1.200 1.654|Zufriedenheit der befragten Nutzer Prozent 90 99 110%] ©
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich Finanzen / Budget Leistungen ("Top"-Kennzahlen) "Top"-Zielkennzahlen
Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;ag- Jahrl;ag- erreichungs- Cﬁ‘:’:g
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
Einhalten der maximalen Wartezeit von 4
Wochen bis zum Erstgesprach
Erziehungs-, Jugend- und (Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und
3675|Familienberatungsstellen -264.700 -351.482 -86.782| & [Falle 240 295]Jugendliche) Prozent 70 80 114%] ©
Budget "Jugendamt": -53.913.900 -59.124.171 -5.210.271| ¢
41201 |Sozialpsychatrische Hilfen -868.700 -847.647 21.053] © |Kontakte 3.500 3.531|Erreichungsgrad der Kontakte Prozent 100 100 100%
Amtsarztl. Dienst und Anteil der termingerechten Bearbeitung der
41401 [Medizinalaufsicht -1.166.600 -410.515 756.085| © |[Fale 2.500 1.848| Todesbescheinigungen Prozent 98 97 99%
Infektionsschutz und Anteil der erfassten und bearbeiteten
41402 [Hygieneuiberwachung -1.211.300 -1.144.513 66.787| © |Kontakte 4.540 6.406]Meldungen von Infektionskrankheiten Prozent 100 100 100%
41403|Psychosoziale Hilfen -699.100 -662.861 36.239] © |Kontakte 3.160 3.842|Kontakte Anzahl 3.000 3.766 126%| ©
Gesundheitsforderung/- Einschulungsunter- Anteil der bearbeiteten und erfassten
41404 |vorsorge -879.200 -669.007 210.193| © [suchungen 1.250 1.364|einzuschulenden Kinder Prozent 100 100 100%
41405|Hebammenzentrale -92.600 -55.332 37.268] © Beratung Schwangerer / Eltern Anzahl 200 364 182%| ©
Budget "Gesundheitsamt": -4.917.500 -3.789.874 1.127.626)] ©
27101 |Kreisvolkshochschule -728.400 -498.934 229.466| © |Kurse | 820| 775|Anmeldungen |Anzahl 7.5oo| 10.073| 134%| ©
Budget Kreisvolkshochschule -728.400 -498.934 229.466| ©
26301 |Kreismusikschule -939.500 -1.117.569 -178.069] § |[Teilnehmer | 3.880| 3,924|Unterschiedliche Kurse Kernbereich |Anzah| 64| 65| 102%|
Budget Kreismusikschule -939.500 -1.117.569 -178.069] ¢

e—

Budget Dezernat Il
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich

Finanzen / Budget

Leistungen ("Top"-Kennzahlen)

"Top"-Zielkennzahlen

Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahr:;— Abweichung | Tendenz .Jahr:s_— .Jahrl;as_— erreichungs- ':E‘S’:g
ergebnis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad
Budget "Landrat":
Verwaltungsfiihrung
11111|(Landrat) -383.300 -324.566 58.734| ©
11112|Verfligungsmittel 0 0 0
Budget "Landrat": -383.300 -324.566 58.734
Politische Anteil der fristgerecht beantworteten
11110|Steuerung/Kreistagsbliro -410.700 -367.867 42833 © Anfragen der Kreistagsfraktionen Prozent 90 100 1M11%] ©
11116|Landratsbiiro -42.800 -74.146 -31.346| ¢
Presse- und
11128|Offentlichkeitsarbeit -279.800 -287.156 -7.356
Budget "Offentlichkeitsarbeit": -733.300 -729.168 4.132
Antell der bis 6 Monate nach
Rechnungsabschluss erstellten
11141|Prufdienst intern -514.200 -604.199 -89.999| ¢ |Priifungsberichte 2 2|Prufungsberichte Prozent 100 100 100%
Anteil der bis 6 Monate nach
Rechnungsabschluss erstellten
11142 |Priifdienst extern -187.800 -216.254 -28.454| ¥  |Prifungsberichte 12 13|Prifungsberichte Prozent 100 100 100%
Budget
"Rechnungspriifungsamt": -702.000 -820.452 -118.452| ¢
11166|Personalrat -344.700 -338.570 6.130
Budget "Personalrat™: -344.700 -338.570 6.130
11126|Gleichstellungsarbeit intern -129.400 -122.266 7.134 Falle 245 182
Gleichstellungsarbeit
11127 [extern -84.900 -72.815 12.085 Falle 105 142
Budget
"Gleichstellungsbeauftragte": -214.300 -195.081 19.219
11120|Digitalisierung -714.600 -138.084 576.516| ©
11151 |Kreisentwicklung -580.100 -763.385 -183.285| ¢
12102|Zensus 2021 0 0 0
54701|OPNV -3.271.900 -3.275.317 -3.417
Budget "Digitalisierung uns
Infrastrukturprojekte™: -4.566.600 -4.176.787 380.813) ©
Koordinierungsstelle fur
11152|Migration und Teilhabe -137.900 -92.594 45306] ©
Budget "Koordinierungsstelle fiir
Migration und Teilhabe™: -137.900 -92.594 45306 ©
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Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich Finanzen / Budget Leistungen ("Top"-Kennzahlen) "Top"-Zielkennzahlen
Ziel-
Nr. Bezeichnung Plan Jahrszsl- Abweichung | Tendenz Jahrl;eg- Jahrl;ag- erreichungs- CE‘:’:;'
ergeonis Indikator Plan ergebnis definiertes operationales Produktziel MessgroRe Plan ergebnis grad

|Budget "Landrat”

-7.082.100 -6.677.218k 404.882 @ |D

Jahresergebnis

24401 |Kreisschulbaukasse 0 0 0
Beitréage zur

24401 |Kreisschulbaukasse 0 0 0

41101 |Krankenhaus -8.622.600 -8.968.832 -346.232 %
Allgemeine

61110(|Finanzierungsmittel 159.400.300 156.979.560 -2.420.740 %
Sonst. allg.

61210|Finanzwirtschaft -1.958.400 -1.654.764 303.636) ©

Allgemeine Finanzierungsmittel 148.819.300 146.355.964 5-2.463.336 $ | )
Jahresergebnis laut o N
Gesamtbudget 0 -23.290.000 -17.989.481 5.300.519)
\

jahresbezogene Abweichung
gegeniber der Planung.
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4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Bericht zum Finanzhaushalt

Bezeichnung Ansatz 2024 Reste VJ Ergebnis 2024 Ergebnis 2023 Ergebnis 2022 Ergebnis 2021 Ergebnis 2020 Ergebnis 2019 Ergebnis 2018 Ergebnis 2017 Ergebnis 2016 Ergebnis 2015 Ergebnis 2014 Ergebnis 2013
€ € € € € € € € € € € € € €

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 353.661.200,00] 0,00 367.157.893,70] 365.768.487,00 337.763.783,31] 305.538.526,30] 294.522.681,97| 277.216.804,75 263.870.738,79 262.072.954,76| 247.467.630,36| 226.467.806,21| 222.133.930,96| 212.424.848,69]
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 371.223.300,00] 316.741,23] 386.318.792,70] 353.695.763,33] 320.411.726,55 290.585.222,35| 277.556.202,43] 263.581.636,56| 246.936.307,08] 248.332.046,92| 237.477.644,83] 220.678.687,77| 208.251.948,62[ 203.116.345,25
Saldo aus laufender
Verwaltungstatigkeit (wird zur -17.562.100,00) -316.741,23| -19.160.899,00) 12.072.723,67] 17.352.056,76| 14.953.303,95] 16.966.479,54] 13.635.168,19 16.934.431,71 13.740.907,84| 9.989.985,53| 5.789.118,44| 13.881.982,34 9.308.503,43|
Tilgung von Krediten bendtigt)
Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 4.160.800,00 0,00 7.266.681,97] 3.018.384,63] 4.412.867 ,46| 8.310.247,94 4.435.233,05| 3.183.362,01 3.616.557,06 2.136.015,21 4.469.557,29| 1.653.444,38 3.677.617,73] 1.968.740,66|
Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit 31.962.800,00] 17.666.099,56| 19.436.006,74} 18.989.924,61 8.973.142,79 14.748.235,52 36.782.264,23] 24.300.836,09 10.284.481,13) 7.498.782,22) 7.648.666,70) 6.922.118,99| 10.424.246,04] 12.338.458,26
Saldo aus Investitionstatigkeit -27.802.000,00, -17.666.099,56} -12.169.324,77| -15.971.539,98] -4.560.275,33] -6.437.987,58] -32.347.031,18] -21.117.474,08 -6.667.924,07| -5.362.767,01 -3.179.109,41 -5.268.674,61 -6.746.628,31| -10.369.717,60|
= Finanzmittellibersct |- ag -45.364.100,00] -17.982.840,79 -31.330.223,77] -3.898.816,31 12.791.781,43] 8.515.316,37| -15.380.551,64 -7.482.305,89 10.266.507,64] 8.378.140,83| 6.810.876,12 520.443,83] 7.135.354,03| -1.061.214,17|
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 27.802.000,00] 23.992.500,00] 13.600.000,00§ 16.600.000,00f 5.700.000,00] 6.300.000,00] 32.270.000,00 21.080.000,00] 4.858.000,00 5.298.000,00 2.986.000,00 5.400.000,00 5.560.000,00 11.886.828,30
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit 8.017.500,00 0,00 9.605.117,51 5.698.986,04] 7.021.145,30) 8.546.016,68] 6.370.255,79 6.400.232,26 5.081.096,16 4.655.981,88 4.760.904,13] 4.308.950,87| 3.861.710,64 5.343.309,09]
Saldo aus Finanzierungstatigkeit 19.784.500,00) 23.992.500,00] 3.994.882,49| 10.901.013,96| -1.321.145,30 -2.246.016,68] 25.899.744,21 14.679.767,74 -223.096,16 642.018,12] -1.774.904,13 1.091.049,13] 1.698.289,36 6.543.519,25]
= Finanzierungsmittelbestand -25.579.600,00) 6.009.659,21 -27.335.341,28] 7.002.197,65 11.470.636,13] 6.269.299,69 10.519.192,57 7.197.461,85 10.043.411,48] 9.020.158,95| 5.035.971,99 1.611.492,96 8.833.643,39 5.482.305,08]
Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 171.705.736,88] 162.797.206,67] 123.619.301,03] 341.676.644,84] 295.139.148,03] 361.153.584,74] 360.756.553,85| 480.140.292,53| 512.603.520,22[ 469.966.418,82| 402.619.111,00] 421.964.252,49
Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 152.535.485,86 162.218.590,40] 139.967.225,40] 348.699.347,38] 302.170.313,48] 363.165.072,78] 372.913.350,23| 484.617.672,46| 516.889.747,71 471.657.141,54) 411.257.567,52| 427.369.401,67]
Saldo aus haushaltsunwirksamen
Vorgangen 0,00 0,00 19.170.251,02] 578.616,27] -16.347.924,37] -7.022.702,54] -7.031.165,45] -2.011.488,04] -12.156.796,38| -4.477.379,93 -4.286.227,49 -1.690.722,72 -8.638.456,52 -5.405.149,18]
= Finanzmittelveranderung (muss der -25.579.600,00) 6.009.659,21 -8.165.090,26) 7.580.813,92] -4.877.288,24] -753.402,85| 3.488.027,12] 5.185.973,81 -2.113.384,90 4.542.779,02] 749.744,50| -79.229,76 195.186,87| 77.155,90)

Differenz zwischen Anfangsbestand

und Endbestand der Liquiden Mittel

entsprechen)
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4.2.2 Abgleich Finanzhaushalt mit Kassenbestand

Kassenbestand 01.01.2024 31.12.2024 |Finanzmittelveranderung

Barkasse 25.880,09 € 16.742,07 € -9.138,02 €
Postbank Hannover 2.818,77 € 0,00 € -2.818,77 €
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 13.907.295,90 €| 5.703.856,89 € -8.203.439,01 €
Volksbank BraWo 95.147,79 € 145.425,25 € 50.277,46 €
Pay Pal -373,08 € -345,00 € 28,08 €
Gesamt 14.030.769,47 €| 5.865.679,21 € -8.165.090,26 €

Verinderung liquide Mittel laut Ubersicht Finanzhaushalt

Differenz
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-8.165.090,26

0,00 €
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VIl. Einzeldarstellung / Zu- und Abgange zur Schlussbilanz zum

31.12.2024

A. Aktiva
1. Immaterielles Vermoégen

Definition:

Immaterielle Vermbgensgegenstande gehdren neben den Sach- und Finanzanlagen zum Anlage-
vermogen einer Kommune. Es handelt sich dabei um Vermégensgegenstande, die nicht kdérper-
lich fassbar sind. FUr immaterielle Vermdgensgegenstande, die nicht entgeltlich erworben wurden,
darf (analog dem privatwirtschaftlichen Bereich, vgl. § 248 Abs. 2 Handelsgesetzbuch [HGB]) kein
Aktivposten angesetzt werden. Es sei denn, es handelt sich um immaterielle Vermogensgegen-
stdnde, die der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das ab dem 1. Juli 2005
geltende Haushaltsrecht zuzurechnen sind.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO:

Konzessionen

Lizenzen

Ahnliche Rechte

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschlsse
Aktivierter Umstellungsaufwand

Sonstiges immaterielles Vermogen

[ R G G |
OO WN -~

1.1 Konzessionen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 1.1 KomHKVO

Eine Konzession ist eine Form der ,Gewerbezulassung®, bei der bestimmte persénliche und
sachliche Voraussetzungen erflllt sein muissen, insbesondere Befahigung, Zuverlassigkeit
bzw. bauliche oder technische Einrichtungen, z.B. bei Personenbeférderung gegen Entgelt, bei
Kreditunternehmen oder Versicherungsunternehmen.

Konzessionen existieren weiterhin nicht.

1.2 Lizenzen

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 1.2 KomHKVO

Eine Lizenz ist ein gewerblicher Rechtsschutz. Der Inhaber eines Rechts, z. B. Patent-, Urhe-
berrecht, Gebrauchsmusterrecht, gewahrt einem anderen ein Nutzungsrecht. Fir dieses Nut-
zungsrecht sind Lizenzgeblhren zu zahlen. Ein Lizenzvertrag ist ein Vertrag, durch den der
Urheber oder der Inhaber eines Nutzungsrechts, Patents oder Gebrauchsmusters sein Recht
ganz oder zum Teil auf eine andere Person Ubertragt.

Anfangsbestand +Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - aul3erpl. AfA 2024
Lizenzen 305.196,69 € 205.220,17 € -1561.824,57 € 358.592,29 €
Gesamt 305.196,69 € 205.220,17 € -151.824,57 € 358.592,29 €
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Bei den Zugangen handelt sich um diverse Software- und Serverlizenzen. Die planmaRige Ab-
schreibungsdauer betragt in der Regel vier Jahre.

1.3 Ahnliche Rechte

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 1.3 KomHKVO

Ahnliche Rechte sind Rechte, die nicht unter Konzessions- oder Lizenzrechte fallen. Beispiel:

W asserentnahmerecht

Ahnliche Rechte existieren weiterhin nicht.

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 1.4 KomHKVO

Zuwendungen der Kommune an Diritte, fir Investitionen ohne Rickzahlungsverpflichtung.

Besonderer Bewertungsmalfstab:

Auf Grundlage der ,Hinweise der AG Umsetzung Doppik zu ausgewahlten Themen des Neuen
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKR)“ vom 10.10.2006 werden geleistete
pauschale Investitionszuwendungen Uber eine Nutzungsdauer von 30 Jahren abgeschrieben.

Bei der Bilanzierung von geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich um eine haus-
haltsrechtliche Spezialregelung, welche keine Entsprechung in der Privatwirtschaft (nach HGB)
findet. Zweck dieser niedersachsischen Spezialregelung ist die Moglichkeit der Abschreibung
Uber die Nutzungsdauer des geforderten Investitionsgutes. Ohne eine solche Regelung ware im
Falle einer geleisteten Investitionszuweisung in der Ergebnisrechnung der gesamte Betrag im
Jahr der Zahlung voll aufwandswirksam und der Haushaltsausgleich wére entsprechend er-
schwert. Eine geleistete Investitionszuwendung wird dabei wie eine eigene Investition behan-

delt.

Anfangsbestand| + Zugange/ - AfA Schlussbestand

2024 - Abgange - aufderpl. AfA 2024

Krankenhausumlage 16.795.689,99 €| 2.252.488,00 €| -783.132,00 €[ 18.265.045,99 €
Gemeinde Lengede (K46 Einmindung
Briickenweg) 2.838,02 € 0,00 € -236,50 € 2.601,52 €
Beitrag Kreisschulbaukasse (KSBK) 1.205.400,09 € 0,00€] -54.699,26€| 1.150.700,83 €
Stadt Peine (Mensabau Gymnasium am
Silberkamp) 699.300,72 € 0,00 € -9.081,83 € 690.218,89 €
Gemeinde Lengede (Kindergarten
Broistedt) 2.387,49 € 0,00 € -150,00 € 223749 €
Gemeinde Vechelde (Kindertagesstatte
Wahle) 86.052,00 € 0,00 € -5.112,00 € 80.940,00 €
Gemeinde lisede (Kindertagesstatte
Solschen) 28.890,33 € 0,00 € -1.534,00 € 27.356,33 €
Gemeinde Vechelde (Kindertagesstatte
Wedtlenstedt) 29.146,00 € 0,00 € -1.534,00 € 27.612,00 €
Gemeinde Hohenhameln (Kindertagesstatte
Mehrum) 50.679,30 € 0,00 € -2.644,14 € 48.035,16 €
Gemeinde lisede (Kindertagesstatte
Olsburg) 52.681,05 € 0,00 € -2.656,19 € 50.024,86 €
Gemeinde Wendeburg (Kindertagesstatte
Wendeburg) 61.308,70 € 0,00 € -3.078,26 € 58.230,44 €
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Anfangsbestand| + Zugange/ - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - aufderpl. AfA 2024

Stadt Peine (Erweiterung Kindertagesstatte
Peine) 63.720,00 € 0,00 € -3.540,00 € 60.180,00 €
Stadt Peine (Umbau Kindertagesstatte
Peine) 44.669,06 € 0,00 € -2.481,61 € 42.187,45 €
Gemeinde Vechelde (Kindertagesstatte
Vechelde) 33.331,03 € 0,00 € -1.544,29 € 31.786,74 €
Gemeinde Lengede (Stralenausbaubeitrag
Bodenstedter Weg) 121.377,47 € 0,00 € -6.774,56 € 114.602,91 €
Gemeinde Vechelde (Neubau Niemodlinstr.
Il Vechelde) 221.935,13 € 0,00€[ -10.914,84 € 211.020,29 €
Wasserverband Peine (K30
Regenwasserkanal) 51.133,92 € 0,00 € -2.978,67 € 48.155,25 €
Tagesbetreuungsplatze fir Kinder 171.793,84 € -25.829,07€| -19.411,85€ 126.552,92 €
Birgerbusverein 6.190,48 € 0,00 € -1.428,57 € 4.76191 €
Gemeinde Vechelde (Neubau
Kindertagesstatte Wahle II) 175.002,78 € 0,00 € -8.046,10 € 166.956,68 €
Gemeinde Edemissen (Neubau
Kindertagesstatte Edemissen) 100.041,29 € 0,00 € -4.617,29 € 95.424,00 €
Stadt Peine (Erweiterung Kindertagesstatte
St. Elisabeth) 35.987,86 € 0,00 € -1.667,39 € 34.320,47 €
Gemeinde Wendeburg (Kindertagesstatte
Bortfeld) 248.783,62 € 0,00€[ -10.975,75€ 237.807,87 €
Stadt Peine (Kindertagesstatte Regebogen) 49.589,13 € 0,00 € -2.368,59 € 47.220,54 €
Gemeinde lisede (Kindertagesstatte Biilten) 74.096,60 € 0,00 € -3.724,14 € 70.372,46 €
Gemeinde Vechelde & Gemeinde Lengede
(Netzersatzanlage) 72.359,74 €| 112.64540€[ -10.589,68 € 174.415,46 €
Kindertagesstatte Schwalbennest
Edemissen) 111.335,60 € 0,00 € -4.513,61 € 106.821,99 €
Telekom (Breitbandausbau) 4.197.605,37 €] -403.656,56 €| -707.269,45€| 3.086.679,36 €
geleistete Investitionszuweisungen Klinikum
Peine 3.824.858,33 € 0,00 € -385.700,00 €] 3.439.158,33 €
Gemeinde Hohenhameln Neubau Kita
Zauberwald 0,00 €| 127.800,00 € -4.515,90 € 123.284,10 €
Gemeinde Wendeburg KiTa Meierholz 0,00 € 37.482,13 € -1.598,22 € 35.883,91 €
Gemeinde lisede KiTa Minstedt 0,00 € 63.900,00 € -1.721,21 € 62.178,79 €
Stadt Peine KiTa Kinderparadies
Dungelbeck 0,00 € 51.760,33 € -1.380,28 € 50.380,05 €
Gemeinde Wendeburg KiTa Neubrick I 0,00€| 126.957,79€ -5.495,46 € 121.462,33 €
Gemeinde Lengede KiTa Farbenspiel 0,00€] 372.33507€[ -10.470,03€ 361.865,04 €
Gemeinde Lengede KiTa Klein Lafferde 0,00 € 14.838,62 € -324,93 € 14.513,69 €
Gemeinde Lengede KiTa Arche Noah 0,00 € 12.679,61 € -289,27 € 12.390,34 €
Stadt Peine KiTa Rappelkiste 0,00 € 51.760,33 € -175,46 € 51.584,87 €
Gesamt 28.618.184,94 €| 2.795.161,65 €| -2.078.375,33 €| 29.334.971,26 €
1.5 Aktivi r Umstellun fwan

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 1.5 KomHKVO

Auf eine Aktivierung des Umstellungsaufwands wurde beim Landkreis Peine verzichtet.
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1, nsti immaterielles Vermogen

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 1.6 KomHKVO
Dieser Posten nimmt alle am Bilanzstichtag bestehenden immateriellen Vermégensgegen-
stande auf, die nicht den vorhergehenden Bilanzpositionen zuzuordnen sind, insbesondere die

Anzahlungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande.

Im Jahr 2024 wurden keine Anzahlungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande geleistet.

2. hvermogen
Definition:

Die Sachanlagen sind Bestandteil des Anlagevermdgens. Sie lassen sich grundsatzlich unter-
scheiden in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermdégen.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO:

2.1 Unbebaute Grundstlicke und grundstlicksgleiche Rechte an unbebauten Grundstiicken
2.2 Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte an bebauten Grundstticken

2.3 Infrastrukturvermdgen

2.4 Bauten auf fremden Grundstlcken

2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2.7 Betriebs- und Geschéaftsausstattung, Pflanzen und Tiere

2.8 Vorrate

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.1Un run icke und grundstiicksdleiche Rech nun n Grundstiicken

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.1 KomHKVO

Im Eigentum befindliche unbebaute Bodenflachen einschliellich zugehdriger Oberflachenge-
wasser. Dazu gehoéren auch Bodenverbesserungen, die physisch nicht von dem Grund und Bo-
den getrennt werden kdnnen (z. B. Hochwasserschutzdeiche). Nicht dazu gehéren auf dem Bo-
den befindliche Gebaude und andere Bauwerke bzw. Anbaukulturen, Baum- und Viehbestande,
die zu den produzierten Vermdgensgutern gehoren. Auch Bodenschéatze, nicht kultivierte biolo-
gische Ressourcen sowie unterirdische Wasservorkommen zahlen nicht dazu. Der Grund und
Boden umfasst Grinflachen, Ackerland, Wald und Forst sowie sonstige unbebaute Grundstu-
cke.

Abschreibungen fur Grundstlicke werden nicht gebucht.

Anfangsbestand +Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - aullerpl. AfA 2024
Unbebaute Grundstiicke 3.053.450,80 € 0,00 € 0,00 € 3.053.450,80 €
Gesamt 3.053.450,80 € 0,00 € 0,00 € 3.053.450,80 €

In 2024 ergibt sich keine Bestandsanderung. Es wurden weder unbebaute Grundstiicke (z.B.
Ausgleichsflachen, Grunflachen, Ackerland) an- noch verkauft.
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2.2B rundstiicke und grundstiicksgleiche Rech n n_Grundstiicken
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.2 KomHKVO
Bebaute Grundstlicke sind Grundstiicke, auf denen sich benutzbare Gebaude befinden. Hierzu

gehdren z.B. Wohnbauten, Bauten mit sozialen Einrichtungen, Schulen, Feuerwachen, Kultur-,
Sport- und Freizeitgebaude sowie sonstige Dienst-, Geschafts- und andere Betriebsgebaude.

Anfangsbestand + Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - aullerpl. AfA 2024
Grundstuiicke und Gebaude mit
Wohnbauten 234.342,91 € 0,00€ -5.791,86 € 228.551,05 €
S;‘;TJ?:;”CKG und Gebaude mit | 415 974716,12€|  8.25597823€| -2.17447023€ | 125.056.224,12 €
Grundstlcke und Gebaude mit
Kultur-, Sport-, Freizeit- und 13.666.780,34 € 0,00 € -569.51087 €1 13 097 26047 €
0,00€ 0,00 €
Gartenanlagen
Grundstlcke und Gebaude fiir
Brandschutz, Rettungsdienst 322.952,00 € 0,00 € 0,00 € 322.952,00 €
und Katastrophenschutz
Grundstiicke und Gebaude mit
sonstigen Dienst,, Geschafts- | 4 15099574 € 12.715,63 € -520.11352€|  30.663.898,85 €
und anderen
Betriebsgebauden
Gesamt 164.379.088,11 € 8.268.693,86 € -3.278.886,48 €| 169.368.895,49 €

Grundstiicke und Gebaude mit Wohnbauten:
Bei den Abgangen handelt es sich um die planmaRigen Abschreibungen.

Grundstiicke und Gebaude mit Schulen:
Neben den planmafRigen Abschreibungen erfolgte in 2024 die Aktivierung der Neubauten der
Realschule und des Gymnasiums in Vechelde.

Grundstiicke und Gebaude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:
Hier handelt es sich um die planmaRigen Abschreibungen auf die Bauten am Zeltplatz Eltze sowie
fur die Sporthallen und Hallenbader.

Grundstiicke und Gebaude mit sonstigen Dienst-, Geschafts- und anderen Betriebsgebau-
den:
Vorliegend handelt es sich bei den Abgangen ebenfalls um planmaflige Abschreibungen.

2.3 Infrastrukturvermégen

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.3 KomHKVO

Das Infrastrukturvermégen umfasst die 6ffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne eine
Grundvoraussetzung flir das Leben in einer Kommune bilden. Eingeschlossen sind insbeson-
dere Strallen, Wege, Platze, Friedhtfe, Kanalisation, die ErschlieRung sowie sonstige Bauten,
soweit diese nicht Gebauden zuzurechnen sind. Zu den sonstigen Bauten gehéren z.B. Bru-
cken, Hochstraflen und Tunnel, Schienenstrecken, Rollbahnen und U-Bahn-Bauten, stadtische
Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Kabelnetze, Energielibertragungsleitun-
gen, Fernrohrleitungen, Wasserleitungen, Wasserstrallen, Hafen, Damme, Hochwasserschutz-
deiche und sonstige Wasserbauten.
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Anfangsbestand + Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - auBBerpl. AfA 2024

Grund und Boden des 22.192,95 €

Infrastrukurvermdgens 4.220.502,17 € -5.956,93 € 0,00 € 4.236.738,19 €
Briicken und Tunnel 4.530.136,54 € 277.637,34 € -84.017,15 € 4.723.756,73 €
StralRen, Wege, Platze, -2.080.794,88 €
Verkehrslenkungsanlagen 28.728.309,94 € 1.108.376,85 € 0.00€ 27.755.891,91 €
Gesamt 37.478.948,65 € 1.402.250,21 € -2.164.812,03 € 36.716.386,83 €

Grund und Boden des Infrastrukturvermogens:
Die Zugange resultieren aus verschiedenen Flurbereinigungen sowie Erwerb neuer Stralien-
grundstticke.

Bricken und Tunnel:
Vorliegend ergibt sich der Zugang aus der Aktivierung der Holzbriicke K21 Flrstenau. Darliber
hinaus handelt es sich um die planmafige Abschreibung der Briicken und Tunnel.

StraBen, Wege, Plitze, Verkehrslenkungsanlagen:

Bei den Zugangen handelt es sich um Umbuchungen aus den Anlagen im Bau (u. a. K46 OD
Lengede). Neben den planmafigen Abschreibungen wurden im Jahr 2024 keine aul3erplan-
mafige Abschreibung vorgenommen.

2.4 Bauten auf fremden Grundstiicken

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.4 KomHKVO

Um Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich bei solchen Baulichkeiten, die von
der Kommune auf einem fremden Grundstlick errichtet oder angeschafft worden sind.

Anfangsbestand +Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - aulerpl. AfA 2024
Bauten auf fremden Grund und
Boden, Schulen, Stadt Peine 1.943.360,23 € 0,00 € -110.270,46 € 1.833.089,77 €
Gesamt 1.943.360,23 € 0,00 € -110.270,46 € 1.833.089,77 €

Vorliegend wurde lediglich die planmaRige Abschreibung vorgenommen.

2.5 Kunstgegenstinde, Kulturdenkmaéler

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.5 KomHKVO

Unter Kunstgegenstanden sind Vermdgensgegenstande zu verstehen, die im Regelfall fir die
Ausstattung von Galerien, Archiven, Museen oder die Gestaltung von 6ffentlichen Gebauden
vorgesehen sind. Beispiele: Gemalde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind und
Antiquitaten.

Kulturdenkmaler beinhalten nur Baudenkmaler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebau-
den gehdren. Beispiele: Kriegsdenkmaler, Ehrenfriedhéfe, Saulen.
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Anfangsbestand + Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - auBBerpl. AfA 2024
Kunstgegenstande 282.329,63 € -8.440,00 € 0,00 € 273.889,63 €
Gesamt 282.329,63 € -8.440,00 € 0,00 € 273.889,63 €

Die ursprungliche Bewertung fiir die Eréffnungsbilanz wurde anhand der Versicherungspolice des
Kreismuseums vorgenommen. Der Abgang ist auf die Verauferung der Schmuckspende sowie
der Minzsammlung aus dem Nachlass von Frau Brunhilde Gaste zurtickzuflihren.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.6 KomHKVO

Hierunter fallen Vermégensgegenstande, die unmittelbar einem Produktionsprozess dienen.
Neben den marktgangigen Fahrzeugen umfasst diese Bilanzposition den Bereich der kommu-
nalen Spezialfahrzeuge.

Anfangsbestand + Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - aulRerpl. AfA 2024
71113018 €
Fahrzeuge 1.413.798,73 € 60174 14¢ -282.961,00 € 1.772.793,77 €
AM:ISCh'”e” und technische 812.499 15 € 178.262,00 € -165.904,65 € 824.856,50 €
agen

Gesamt 2.226.297,88 € 820.218,04 € -448.865,65 € 2.597.650,27 €
Fahrzeuge:

Als Zugange sind hier u.a. die Anschaffung eines Léschgruppenfahrzeuges und eines Teleskop-
laders zu verzeichnen. Die Abgange resultieren aus dem Verkauf von zwei Kompakttraktor (John
Deere).

Maschinen und technische Anlagen:
Die Zugange ergeben sich aus der Anschaffung von zwei stationaren Geschwindigkeitstiberwa-
chungsanlagen. Die Abgange resultieren aus den planmaRigen Abschreibungen.

2.7 Betriebs- und Geschaftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.7 KomHKVO

Unter diese Bilanzposition fallen Betriebsvorrichtungen, Nutzpflanzungen und Nutztiere, gering-
wertige Vermdgensgegenstande und Betriebs- und Geschéaftsausstattung.

Betriebsvorrichtungen:

Betriebsvorrichtungen gelten nach der Rechtsprechung (zur kfm. Buchfiihrung) als Gebaude-
bestandteile, die einem vom Gebaude getrennten Zweck dienen. Sie kénnen steuerrechtlich,
wie bewegliche Wirtschaftsglter, geleast werden. Betriebsvorrichtungen sind z.B. Alarmanla-
gen, Lastenaufzige, Tresore, Ladeneinrichtungen, Klima- und Sprinkleranlagen und manche
Einbaumdbel.

Nutzpflanzungen und Nutztiere:
Sind nicht vorhanden.

Geringwertige Vermoégensgegenstande:
Bewegliche Vermdgensgegenstande zwischen 150 und 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)
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Betriebs- und Geschaftsausstattung:

Einrichtungsgegenstande von Buros und Werkstatten einschliellich Fernsprech- und IT-Anla-
gen, Arbeitsgerate und allgemein verwendbare Werkzeuge der kommunalen Grunpflege, Spiel-
sachen in Kindertagesstatten, Geschirr in Altentagesstatten, Einbauten in fremde Grundstiicke
(Mietereinbauten), Banke, Papierkérbe usw.

Anfangsbestand + Zugange / - AfA Schlussbestand
2024 - Abgange - auBBerpl. AfA 2024

Betriebsvorrichtungen 340.816,18 € -5.643,77 € -32.?22,?3 2 303.104,21 €
Betriebs- und 1.232.843,18 €
Geschéftsausstattung 5.201.642,50 € 111.314.68 € -694.569,19 € 5.628.601,81 €

7.050.974,14 €
EDV-Ausstattung 3.864.627,66 € 24857219 € -1.369.679,34 € 9.297.350,27 €
Sammelposten fiir bewegliche
Vermdgensgegenstande von 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
150,- € bis 1.000,- €
Gesamt 9.407.086,34 € 7.918.286,68 € -2.096.316,73 € 15.229.056,29 €

Betriebsvorrichtungen:
Der Abgang resultiert aus der Photovoltaikanlage auf der IGS Edemissen. Des Weiteren handelt
es sich um die planmafigen Abschreibungen.

Betriebs- und Geschiaftsausstattung:

Die Zugange resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Anschaffungen. GréfRere Betrage sind u.a.
fur die Beschaffung einer Breitbandschleifmaschine, Atemschutzgerate, Winterdienststreuanha-
nger, Erstausstattung Schulausstattung fur das Gymnasium Vechelde und einer Tragkraftspritze
angefallen. Bei den Abgangsbuchungen handelt es sich u.a. um die Ausbuchung von 43 Press-
luftatmern, einer Durchspulmaschine, einer Geschwindigkeitsmessanlage, zwei Hochsprungkis-
sen und einen Holzhacker. Daneben werden die planmaRigen Abschreibungen ausgewiesen.

EDV-Ausstattung:

Bei den Zugangen handelt es sich um die Anschaffung von diversen Notebooks, Servern, Dru-
ckern, Interaktive Displays, Digital Pakt Datenkabelnetz, Scannern und Beamern. Die Abgéange
resultieren aus der Verschrottung von EDV-Ausstattung sowie aus der planmafRigen Abschrei-
bung.

2.8 Vorrite:
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.8 KomHKVO

In dieser oder einer Vorperiode hergestellte Guter, die spater verkauft, verbraucht oder ander-
weitig verwendet werden sollen. Eingeschlossen sind samtliche Vorrate der Kommune und nicht
nur Vorrate an strategisch wichtigen Gitern, an Getreide und an Rohstoffen, die fir die Bevol-
kerung von besonderer Bedeutung sind.

Beispiele: Fertigungsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Lagerbestande: Sand-, Kies-
und Salzlager), Handelswaren (z.B. Museumsshop), geleistete Anzahlungen auf Vorrate sowie
fertige und unfertige Erzeugnisse.

Besonderer Bewertungsmalstab:

Nach § 48 Abs. 3 KomHKVO kann fir den Wertansatz gleichartiger Vermégensgegenstande
des Vorratsvermdgens unterstellt werden, dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten
Vorrate zuerst oder in einer sonstigen bestimmten Folge verbraucht oder veraufiert werden.
(Rangfolgeverfahren: LIFO: Last in-First out, HIFO: Highest in-First out, FIFO: First in-First out,
etc.)

72



Beim Landkreis wird flr das Salzlager des Fachdienstes Stral’en das LIFO-Verfahren ange-
wendet. Der Streusalzverbrauch wird im aufwandsrechnerischen Verfahren gebucht. Das be-
deutet, dass Streusalzbeschaffungen unterjahrig direkt als Aufwand gebucht werden und am
Jahresende die Bestande abgeglichen werden. Der Differenzbetrag ist entweder als zusatzli-
cher Aufwand zu buchen oder beim Aufwandskonto abzusetzen.

Des Weiteren gibt es im Bereich der Kreismusikschule einen Shop, in dem diverse Waren, wie
T-Shirts, Poloshirts, Leinenbeutel, Tassen etc. verkauft werden. Auch hier wird der Verbrauch
im aufwandsrechnerischen Verfahren gebucht. Das bedeutet, dass auch hier die Beschaffung
der Waren unterjahrig direkt als Aufwand gebucht wird und am Jahresende die Bestande ab-
geglichen werden.

Anfangsbestand + Zugange/ Schlussbestand
2024 - Abgange 2024
Vorrate 49.594,61 € 3.010,27 € 52.604,88 €
Gesamt 49.594,61 € 3.010,27 € 52.604,88 €

2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 2.9 KomHKVO

Die durch die o6ffentliche Gebietskorperschaft wahrend eines Haushaltsjahres durchgefiihrten
Investitionen im Anlagevermdgen, die zum Bilanzstichtag noch nicht vollendet und damit flir die
Offentlichkeit noch nicht nutzbar sind, werden unter der Position ,Anlagen im Bau“ bilanziell
erfasst. Geleistete Anzahlungen enthalten die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf
noch zu erhaltende Sachanlagen. Erst bei der Ubernahme des Vermégensgegenstandes in das
wirtschaftliche Eigentum der Kommune wird die Anzahlung umgebucht und als Sachvermégen
je nach Art des Vermdgensgegenstandes in der Bilanz nachgewiesen.

T T T T T T T T,

—‘ Umbuchung

L P T T P T T T T Y ] E
Fremdleistungen 3.
1. Bilanzposition: Fertige Anlage

Eigenleistungen :

'8 - —> Anlagen im Bau z.B. Strafe
Entnahmen von

Vorraten und 2

Material -

Zundchst werden die Herstellungswertelemente auf Anlagen im Bau® gesammelt.

2. Nach Fertigstellung: Prifung auf Aktivierungsfahigkeit, ggfl. teilweise Umbuchung
als Aufwand in die Ergebnisrechinung

3. Umbuchung der ,Anlage im Bau" entsprechend ihrer Vermdgensverwendung

(hier: Infrastrukturvermdgen {Stralle) an Anlagen im Bau)

-
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Fachdienst EDV (FD 11)

Inventar Bezeichnung Anfangglz)zstand Zugange Abgéange End::zs‘:and
00011646 Videokonferenzsystem Konferenzraum Burgberg 0,00 € 25.884,08 € 0,00 € 25.884,08 €
00011647 Videokonferenzsystem Konferenzraum Stederdord 0,00 € 25.943,53 € 0,00 € 25.943 53 €
00011741 Videokonferenzausstattung Pappelweg 2 Raum 93 0,00 € 9.183,23 € 0,00 € 9.183,23 €

0,00 € 61.010,84 € 0,00 € 61.010,84 €
Fachdienst Ordnungswesen (FD 16)

Inventar Bezeichnung Anfanggl;:stand Zugdnge Abgange End::zs‘:and
00011294 Wiederaufbau Sireneninfrastruktur 75.045,85 € 66.248,37 € 0,00 € 141.294,22 €
00011544 Atemschutzgeréate 0,00 € 125.533,98 € 125.533,98 € 0,00 €

75.045,85 € 191.782,35 € 125.533,98 € 141.294,22 €
Fachdienst Schule, Kultur und Sport (FD 19)

Inventar Bezeichnung Anfang(s)::stand Zugdnge Abgange End::zs:and
00009619 AIB Datennetzwerk Digitalpakt 753.900,14 € 0,00 € 753.900,14 € 0,00 €
00009747 AiB Datennetzwerk Digitalpakt 1.046.749,86 € 41.496,12 € 1.088.245,98 € 0,00 €
00009748 AIB Datennetzwerk 5.255,43 € 0,00 € 0,00 € 5.255,43 €
00009749 AIB Datennetzwerk 8.731,10 € 0,00 € 0,00 € 8.731,10 €
00009750 AiB Datennetzwerk Digitalpaket 1.241.402,81 € 13.108,59 € 1.254.511,40 € 0,00 €
00009751 AIB Datennetzwerk 19.060,41 € 0,00 € 0,00 € 19.060,41 €
00009752 AIB Datennetzwerk 19.060,41 € 0,00 € 0,00 € 19.060,41 €
00009753 AiB Datennetzwerk 13.515,45 € 0,00 € 0,00 € 13.515,45 €
00009869 AIB Datennetzwerk 16.165,33 € 0,00 € 0,00 € 16.165,33 €
00010011 AIB Datennetzwerk 14.707,32 € 0,00 € 0,00 € 14.707,32 €
00010082 AiB Datennetzwerk 83.953,43 € 0,00 € 0,00 € 83.95343 €
00010083 AIB Datennetzwerk 1.755,25 € 0,00 € 0,00 € 1.755,25 €
00010084 AIB Datennetzwerk 1.755,25 € 0,00 € 0,00 € 1.755,25 €
00010103 AiB Datennetzwerk 17.862,88 € 0,00 € 0,00 € 17.862,88 €
00010106 AIB Datennetzwerk 18.569,42 € 0,00 € 0,00 € 18.569,42 €
00010145 AIB Datennetzwerk 37.589,70 € 0,00 € 0,00 € 37.589,70 €
00010146 AiB Datennetzwerk 26.734,04 € 0,00 € 0,00 € 26.734,04 €
00010149 AIB Datennetzwerk 5.296,69 € 0,00 € 0,00 € 5.296,69 €
00010187 AIB Datennetzwerk 991,67 € 0,00 € 0,00 € 991,67 €
00010188 AIB Datennetzwerk 991,67 € 0,00 € 0,00 € 991,67 €
00010189 AIB Datennetzwerk 991,66 € 0,00 € 0,00 € 991,66 €
00010885 Stormshield Firewall 1.665,26 € 0,00 € 1.665,26 € 0,00 €
00011074 AiB Datennetzwerk Digitalpakt 1.613.689,16 € 1.165.949,31 € 2.779.638,47 € 0,00 €
00011451 Wall Box 2.499,00 € 3.549,12 € 6.048,12 € 0,00 €
00011476 Breitbandschleifmaschine 0,00 € 24.292 31 € 24.292,31 € 0,00 €
00011478 AiB Server 32.665,50 € 239,19 € 32.904,69 € 0,00 €
00011652 AB Lernrdume der Zukunft Digital Pakt 0,00 € 23.607,73 € 23.607,73 € 0,00 €
00011711 Experimentierset Radioaktivitét 0,00 € 2.315,63 € 0,00 € 2.315,53 €
00011737 Stormshield Firewall 0,00 € 21.237,69 € 0,00 € 21.237,69 €

4.985.558,84 € 1.295.795,59 € 5.964.814,10 € 316.540,33 €
Dezernatsleitung 2 (Budget 20)

Inventar Bezeichnung Anfang:lzazstand Zugange Abgidnge End;::zs:and

00010171 AIB Ladestationen 52.214,94 € 0,00 € 0,00 € 52.214,94 €
52.214,94 € 0,00 € 0,00 € 52.214,94 €
Fachdienst Straen (FD 25)

Inventar Bezeichnung Anfang:gzstand Zugange Abgange End;:zs:and
00002376 AB K 69 Wense - B214 389.145,57 € 250.603,20 € 0,00 € 639.748,77 €
00007272 AB K18 OD Blumenhagen 89.274,94 € 0,00 € 0,00 € 89.274,94 €
00007489 AIB K20 OD Blumenhagen 8.842,92 € 0,00 € 0,00 € 8.842,92 €
00007490 AIB K43 OD Eddesse 0,00 € 17.503,27 € 17.503,27 € 0,00 €
00008036 AB K 71 Bettmar-Sier3e, Radweg 67.441,25 € 10.993,78 € 0,00 € 78.435,03 €
00008494 AB K 27 Olsburg-Abzweig Gadenstedst, Radweg 51.672,40 € 0,00 € 0,00 € 51.672,40 €
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Inventar Bezeichnung Zugange Abgange
00009356 AB K 53 Liedingen-Kéchingen, Radweg 49.411,04 € 0,00 € 0,00 € 49.411,04 €
00009364 AIB K52 OD Denstorf 0,00 € 4.101,67 € 4.101,67 € 0,00 €
00009506 AIB K66 OD Neubriick 82.268,38 € 0,00 € 0,00 € 82.268,38 €
00009515 AB K 23 Radweg Minstedt - B1 55.649,46 € 0,00 € 0,00 € 55.649,46 €
00009516 AIB K 23 Radweg Lafferde - B1 73.797,97 € 0,00 € 0,00 € 73.797,97 €
00009530 AB K 14 Radweg Wipshausen - B214 68.117,97 € 0,00 € 0,00 € 68.117,97 €
00009550 AIB K5 Radweg Wendesse - Oelheim 43.928,09 € 25.480,00 € 0,00 € 69.408,09 €
00009558 AB K29 Adenstedt - Kreisgrenze 69.785,30 € 0,00 € 0,00 € 69.785,30 €
00009701 AiB K58 Radweg Wedtlenstedt - Lamme 0,00 € 153,40 € 153,40 € 0,00 €
00009955 AB K 46 OD Lengede 601.944,90 € 355.842,78 € 957.787,68 € 0,00 €
00010078 AB K 25 OD Liedingen 58.194,46 € 0,00 € 0,00 € 58.194,46 €
00010175 AIB K65 OD Harvesse 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 €
00010296 AIB K 52 Radweg Denstorf - Sonnenberg 21.13945 € 0,00 € 0,00 € 21.139,45 €
00010414 AB K65 OD Harvesse 35.490,00 € 0,00 € 0,00 € 35.490,00 €
00010433 AB K 29 Radweg Gadenst.-Lauenth.Mihle 17.694,95 € 0,00 € 0,00 € 17.694,95 €
00010445 AIB K29 OD Gadenstedt 4.023,50 € 0,00 € 0,00 € 4.023,50 €
00010493 AB K46 OD Woltwiesche 8.294,00 € 0,00 € 0,00 € 8.294,00 €
00011538 AIB Ersatzneubau Holzbriicke K21 Fiirstenau 42.090,00 € 235.547,34 € 277.637,34 € 0,00 €

1.838.256,55 € 900.225,44 € 1.257.183,36 €| 1.481.298,63 €
Fachdienst Immobilienwirtschaftsbetrieb (FD 27/IWB)

Inventar Bezeichnung Anfang(s)lz):stand Zugange Abgéange End;:zs;and
00008495 AB K 35 Bierbergen-Hohenhameln, Radweg 76.922,21 € 18.202,17 € 0,00 € 95.124,38 €
00009652 AIB Erweiterung IGS Lengede 7.614,25 € 116.932,00 € 124.546,25 € 0,00 €
00010079 AB G9 Anbau Ratsgymnasium 34.062,94 € 2.000,00 € 0,00 € 36.062,94 €
00010185 AB G9 Anbau Silberkamp-Gymnasium 677.057,51 € 3.095.213,76 € 0,00€| 3.772.271,27 €
00010186 AB G9 Anbau Gymnasium Vechelde 1.070.058,64 € 7.605.710,46 € 8.675.769,10 € 0,00 €
00010299 AB KiP Il Ratsgymnasium Brandschutz 1.324.433,27 € 724,35 € 0,00 € 1.325.157,62 €
00010436 AIB Sporthalle IGS Lengede 401.750,77 € 17.252,94 € 0,00 € 419.003,71 €
00010474 AIB Erweiterung Sporthalle Vechelde Il 301.751,76 € 113.815,00 € 0,00 € 415.566,76 €
00011167 AIB Photovoltaikanlage Kreishaus | 24.861,84 € 3.692,79 € 0,00 € 28.554,63 €
00011519 AIB Ladestationen KH | 23.529,30 € 0,00 € 0,00 € 23.529,30 €
00011614 AiB Sanierung Sporthalle Il Edemissen (Férderung 0,00 € 16.954,07 € 0,00 € 16.954,07 €
00011749 AiB Bauliche Erweiterung FTZ 0,00 € 19.439,46 € 0,00 € 19.439,46 €

3.942.042,49 €| 11.009.937,00 € 8.800.315,35€| 6.151.664,14 €
Fachdienst Jugendamt (FD 34)
Inventar Bezeichnung Anfang:tz):stand Zugange Abgange End;:zs:and
00011639 Zelthdute 0,00 € 7.041,52 € 0,00 € 7.041,52 €
0,00 € 7.041,52 € 0,00 € 7.041,52 €
Anfangsbestand . . Endbestand
2024 Zugdnge Abgange 2024
GESAMT_ 10.893.118,67 € 13.465.792,74 €| 16.147.846,79 € 8.211.064,62 €
Anlagen im Bau

Nahere Erlauterungen zu Aktivierungen sind unter den betroffenen Bilanzpositionen zu finden.

3. Finanzvermégen

Definition:

Unter dem Finanzvermégen werden u.a. die ,Landkreis-Tdchter” (verbundene Unternehmen, Be-
teiligungen und Sondervermoégen) sowie Wertpapiere des Anlagevermogens, Ausleihungen und
Forderungen ausgewiesen.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
3.2 Beteiligungen
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3.3 Sondervermdgen mit Sonderrechnung

3.4 Ausleihungen

3.5 Wertpapiere

3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermogensgegenstande

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.1 KomHKVO-

Definition: (§ 60 Nr. 48 KomHKVO)

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die nach §
128 Abs. 4 NKomVG im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der
Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss austibt. Dieser liegt dann vor, wenn die
Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausubt oder er aus anderen Grunden (z.B. durch Be-
herrschungsvertrag) vorliegt.

Der Landkreis Peine hat 2024 die Anteile der Stadt Peine am Klinikum flir einen symbolischen
1,00 € Ubernommen, deshalb erhoht sich die Bilanz um 1,00 €.

.2 Beteiligungen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.2 KomHKVO

Definition:

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen, die in der Absicht gehalten wer-
den, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen (vgl. § 271 Abs. 1
HGB). Als Beteiligung gilt ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von gréfier 0 % bis
maximal 49,9 %.

Es gab 2024 keine Veranderungen.

ndervermogen mi nderrechnungen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.3 KomHKVO

Definition:

Zum Sondervermdgen der Landkreise gehort entsprechend den Regelungen des NKomVG z.B.
das Gemeindegliedervermdgen (§ 134 NKomVG), das Vermdgen der rechtlich unselbstandigen
oOrtlichen Stiftungen (§ 135 Abs. 2 NKomVG), wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechts-
personlichkeit (§ 136 NKomVG) und organisatorisch verselbstandigte Einrichtungen (§ 136 Abs.
3 i.V.m. § 139 NKomVG), fur die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geflihrt
werden sowie rechtlich unselbstandige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Sondervermdgen mit Sonderrechnung existiert beim Landkreis Peine weiterhin nicht.

3.4 Ausleihungen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.4 KomHKVO

Definition:
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Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige "Forderungen" (Darlehen, Hypotheken,
Grund- und Rentenschulden), die durch die Hingabe von Kapital oder Vermdgen erworben wurden
und mit einer vorab definierten Laufzeit bestehen. Empfanger von Ausleihungen sind i.d.R. ver-
bundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermdgen. Charakteristisch fur die Ausleihun-
gen ist, dass sie dazu bestimmt sein miissen, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Ausleihungen entstehen, wenn Glaubiger Mittel an Schuldner entweder direkt oder unter Zwi-
schenschaltung eines Vermittlers ausleihen.

Ausleihungen weisen im Allgemeinen folgende Merkmale auf:

o Die Bedingungen einer Ausleihung werden mit der Kommune als Ausleihungsgeber und
dem Ausleihungsnehmer direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers ausge-
handelt.

. Die Gewahrung einer Ausleihung geht in der Regel vom Ausleihungsnehmer aus.

o Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenuber der Kommune, die bei
Falligkeit zuriickgezahlt werden muss und verzinslich ist.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Kreisschulbaukasse (KSBK) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Wohnbaudarlehen 21.165,14 € -1.580,33 € 19.584,81 €
Pauschalwertberichtigung -16.000.00 € 000 € -16.000.00 €
Wohnbaudarlehen ) ’ ’ ' ’
Gesamt 5.165,14 € -1.580,33 € 3.584,81 €

Zum Jahreswechsel 2023/24 weist die KSBK einen Schlussbestand von 0,00 € aus. Die Ab-
gange bei den Wohnbaudarlehen resultieren aus Rlckzahlungen der Schuldnerinnen und
Schuldner und aus erfolgten Niederschlagungen. Die pauschale Wertberichtigung bei den
Wohnbaudarlehen verbleibt bei einem Betrag in Hohe von 16.000,00 €.

3.5 Wertpapiere

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.5 KomHKVO

Definition:

Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die ein privates Recht, beispielsweise das Miteigentum an einem
Unternehmen, verbrieft. Um das Recht geltend zu machen, ist zumindest der Besitz der Urkunde
notwendig. Hierunter sind insbesondere Wertpapiere im bankrechtlichen Sinne zu verstehen (An-
leihen, Pfandbriefe, Aktien, Obligationen, Anleihen, Investmentzertifikate, Finanzderivate). Betei-
ligungen von unter 20% werden unter der Bilanzposition ,Beteiligungen® ausgewiesen.

Der Landkreis Peine hat im Jahr 2024 und in den Vorjahren keine Wertpapiere erworben.

3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen

Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.6 KomHKVO

Definition: (siehe § 60 Nr. 17 KomHKVO)
Die Forderungen einer Kommune, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung
oder eines Gesetzes erhoben wurden (z.B. Steuern, Gebuhren, Beitrage) und zum Bilanzstichtag

noch nicht beglichen wurden, sind hier anzugeben. Zweifelhafte Forderungen diirfen nur mit ihrem
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wahrscheinlichen Anteil angegeben werden, hieraus resultiert die vorgenommene Pauschalwert-
berichtigung (PSW).

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand

2024 - Abgang 2024
Offentlich-rechtliche Forderungen 8.779.14152€| 3.130.076,61 €| 11.909.218,13 €
Pauschalwertberichtigung -2.141.000,00 € -920.000,00 €] -3.061.000,00 €
Gesamt 6.638.141,52 €| 2.210.076,61 €| 8.848.218,13 €

Eine stichprobenhafte Uberpriifung hat ergeben, dass im Bereich 6ffentlich-rechtliche Forderun-
gen eine groliere Position bei Erstellung des Jahresabschlusses bereits beglichen war (Abrech-
nung mit dem Land im Rahmen der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminde-
rung). Insgesamt handelt es sich hierbei um etwa 3,1 Mio. €. Bei den restlichen 6ffentlich-rechtli-
chen Forderungen handelt es sich groRtenteils um Kostenerstattungen im Bereich der Jugend-
hilfe (Inobhutnahmen, Unterbringungen etc.) und Bufdgelder im Bereich der Verkehrssicherung.
Durch die Entwicklung der vergangenen Zeit (Coronapandemie, Ukrainekrieg) und die damit ver-
bundenen Preissteigerungen in allen Bereich ist das Ausfallrisiko weiterhin sehr hoch. Es ver-
bleibt daher bei einem Prozentsatz von 35%.

.7 Forderungen Transferleistungen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.7 KomHKVO

Definition:

Bei den Forderungen aus Transferleistungen kann es sich einerseits um zu erhaltende Zuwen-
dungen zur Erflllung der Aufgaben einer Kommune handeln, soweit die Verwendungsvorgabe
erflllt ist. Hierunter fallen z.B. Zuweisungen vom Land fir die Instandsetzung von Schulen.

Andererseits sind hier der Kommune zustehende Finanzmittel ohne konkrete Gegenleistung
zu berlcksichtigen, soweit es sich nicht um Steuern handelt. Hierunter fallen beispielsweise
Schuldendiensthilfen sowie Erstattungen von geleisteten Sozialtransfers.

Ebenfalls auszuweisen sind hier die konkret zu erwartenden Umlagen und Steuerbeteiligungen.

Forderungen aus Transferleistungen sind nicht auf einem Leistungsaustausch beruhende Zah-
lungsanspriche einer Kommune gegen den &ffentlichen Bereich.

Beispiele:

Wohngeld, Forderungen aus bewilligten Landes- oder Bundeszuweisungen, Gemeindeanteile
an der Einkommensteuer oder Umsatzsteuer, Forderungen aus Darlehensgewdhrungen im so-
zialen Bereich.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand

2024 - Abgang 2024
Forderungen aus Transferleistungen 17.459.762,35 € -27.600,62 €| 17.432.161,73 €
Pauschalwertberichtigung -13.968.000,00 € 22.000,00 €] -13.946.000,00 €
Gesamt 3.491.762,35 € -5.600,62 € 3.486.161,73 €

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich gegentiber dem Jahr 2023 um knapp 30.000
€ verringert. Damit liegt die Forderungshéhe auf einem etwas geringeren Niveau als im letzten
Jahr. Da es sich hauptsachlich um Forderungen gegeniber Kundinnen und Kunden handelt, ist
davon auszugehen, dass der GroRteil der Forderungen nicht realisierbar ist. Der Prozentsatz wird
daher, wie bereits 2023, auf 80% festgesetzt.
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nsti rivatrechtliche Forderungen
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.8 KomHKVO

Definition:

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldver-
haltnisses eine Leistung zu fordern (§ 241 Abs. 1 BGB). Das Schuldverhaltnis ergibt sich aus
einem Vertrag oder durch die Erflllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvor-
schrift. Hier sind folglich die Forderungen der Kommune nachzuweisen, die sie zum Bilanzstichtag
auf Basis von Vertragen und anderen privatrechtlichen Grundlagen innehat.

Beispiele:
Miet- und Pachtforderungen, privatrechtliche Leistungen des Gesundheitsamtes, Verkauf von
Grund und Boden, Fahrzeugen, Maschinen etc.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand

2024 - Abgang 2024
Sonstige privatrechtliche Forderungen 5.536.911,13 €] -4.116.302,66 €| 1.420.608,47 €
Pauschalwertberichtigung -715.000,00 € 608.000,00€| -107.000,00 €
Gesamt 4.821.911,13 €| -3.508.302,66 € 1.313.608,47 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen sind gegentber dem Anfangsbestand um knapp 4,1
Mio. € gesunken. Diese Senkung ergibt sich hauptsachlich aus dem Bereich Rettungsdienst. eine
deutliche Steigerung (etwa 1,3 Mio. €) zu verzeichnen ist. Die restlichen Forderungen in diesem
Bereich sind nahezu vollstandig nicht ausfallbedroht. Auch in den anderen Bereichen sind die
Forderungen im Verhaltnis zum jeweiligen Anfangsbestand stark gesunken. Der Prozentsatz wird
daher auf 20% festgesetzt.

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermégensgegenstinde
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 3.9 KomHKVO

Defintion:

Durchlaufende Posten sind Geldbetrage die in der gleichen Hohe, wie sie im Landkreis Peine
eingehen wieder an Dritte weitergegeben werden. Durchlaufende Posten bertihren den eigentli-
chen Verwaltungszweck daher nicht. Der Landkreis Peine ist verpflichtet die Betrage weiterzulei-
ten und ist im Bezug auf durchlaufende Posten weder der Glaubiger noch der Schuldner des
Betrages. Ein durchlaufender Posten zahlt daher weder zu den Einnahmen noch zu den Ausga-
ben.

Beispiele: Gehaltsvorschisse, Beitragszahlungen an die Feuerwehrunfallkasse

Definition:

Sonstige Vermoégensgegenstande sind Anspriiche gegen Dritte, die weder aus Lieferungen und
Leistungen, noch aus Transferleistungen, offentlich-rechtlichen Tatbestanden, Ausleihungen oder
dergleichen entstanden sind.

Beispiele:
Kautionsforderungen, Forderungen gegen das Finanzamt, Forderungen aus Schadensersatz, aus
Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behérden und
Mitarbeiter.
AuRerdem sind unter dieser Bilanzposition Forderungen darzustellen, welche im System der Dop-
pik (Jahrlichkeits- bzw. Periodisierungsprinzip) der Rechnungsabgrenzung zu unterwerfen sind

(Ertrag 2011, Einzahlung 2012).
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Beispiel: ,Dezember-Miete* (Landkreis ist Vermieter), die erst im Januar gezahlt wird.

Ebenfalls als ,sonstiger Vermdgensgegenstand® ist die sog. ,Versorgungsriicklage“ nach § 14a
Bundesbesoldungsgesetz auszuweisen. Diese stellt keine doppische Riicklage dar, sondern eine
Finanzanlage.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Durchlaufende Posten 32.424,77 € -169.599,69 € -137.174,92 €
kreditorische Debitoren 0,00 € 185.605,21 € 185.605,21 €
Versorgungsrucklage 994.893,81 € 11.346,73 € 1.006.240,54 €
Gesamt 1.027.318,58 € 27.352,25 € 1.054.670,83 €

Die Versorgungsrucklage wurde gemaf Bescheid der NVK vom 17.12.2024 angepasst.

4. Liquide Mittel
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO
Definition: (siehe § 60 Nrn. 32 und 51 KomHKVO)

Hierunter fallen insbesondere Bargeldbestande in den Kassen (Zahlstellen), Guthaben bei Kre-
ditinstituten (einschlieBlich Sparkassen und Bausparkassen) sowie Schecks im Bestand der
Verwaltung, die zum Bilanzstichtag noch nicht beim Kreditinstitut eingereicht und gutgeschrie-
ben wurden.

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
Einlagen (in Landes- oder in Fremdwahrung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bar-
geld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Uberweisung, Lastschrift oder dhnliche Ver-
fugungen Ubertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschrankung oder Gebduhr.
e Einlagen auf Konten bei deutschen und auslandischen Kreditinstituten
e Einlagen auf Konten bei der Bundesbank und/oder bei der Europaischen Zentralbank

Bargeld
Im Besitz von Kommunen befindliche Noten und Miinzen, die Ublicherweise als Zahlungsmittel
verwendet werden.

Sonstige Einlagen

Einlagen (in Landes- oder in Fremdwahrung), bei denen es sich nicht um Ubertragbare Sichtein-
lagen handelt. Sonstige Einlagen kénnen nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden
und es ist nicht ohne nennenswerte Beschrankung oder Gebuhren mdglich, ihre Umwandlung in
Bargeld zu verlangen oder sie auf Dritte zu Gbertragen.

Termineinlagen, Termingelder

Spareinlagen, Sparblcher, Sparbriefe oder Einlagenzertifikate

Einlagen, die auf besonderem Sparvertrag oder Ratensparvertrag beruhen

von Bausparkassen, Kreditgenossenschaften u.d. ausgegebene Einlagenpapiere, die
rechtlich oder faktisch jederzeit oder relativ kurzfristig kiindbar sind

o kurzfristige Rickkaufvereinbarungen, bei denen es sich um Verbindlichkeiten von Kredit-
instituten handelt.

Der Bestand bei den Liquiden Mitteln hat sich entsprechend der durchgefiihrten Buchungen in
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der Finanzrechnung verandert. Mit Stichtag 31.12.2024 weisen die Konten des Landkreises

Peine folgende Bestande auf:

Kassenbestand 31.12.2024
Barkasse 16.742,07 €
Postbank Hannover 0,00 €
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 5.703.856,89 €
Volksbank BraWo 145.425,25 €
Festgeld-Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 0,00 €
Gesamt 5.866.024,21 €

Auf dem Paypal-Konto befindet sich zum 31.12.2024 ein negativer Bestand in H6he von 345,00 €.
Dieser wird unter 2.1.3 Passiva als Liquiditatskredit ausgewiesen.

Die Bestande stimmen mit den Blichern der Kreiskasse Uberein.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungq
Bilanzposition: § 55 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Definition:

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Ertrage den einzelnen
Geschéftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Ab-
grenzung der Sache und der Zeit nach.

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, so-
weit sie Aufwand fur eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (transitorische Posten).

Beispiele:
Januar-Gehalter der Beamten, die im Dezember vom Bankkonto abgebucht sind, Zahlung der
»<Januar-Miete“ im Dezember (Miet- und Pachtvorauszahlungen), Vorauszahlungen von Versiche-

rungspramien und Verbandsbeitrdgen, Vorauszahlungen von Honoraren und Schuldzinsen,
Disagio etc.

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet viele kleine Vorgange, auf die hier nicht explizit ein-
gegangen wird. Als gréfte Positionen (> 100.000,00 €) lassen sich benennen:

Vorgang Betrag
Fachdienst Personal und Service:

u. a. Lohnzahlung der Beamten fiir Januar, 402.957,73 €
Versorgungsumlage, Beihilfeumlage

Fachdienst Ordnungswesen:

u. a. Abschldge Rettungsdienst 787.664,59 €
Fachdienst Schule, Kultur und Sport: 117.900,87 €
u. a. Rechnungen Systembetreuung

Fachdienst Straf3en: u.a. Zahlungen fir 178.136,56 €
Strallenausbaumallnahmen

Fachdienst Soziales:

u. a. Monatszahlungen SGB XlI 5.266.696,33 €
Fachdienst Arbeit (Jobcenter):

u. a. Monatszahlungen SGB |l 4.664.057,37 €
Fachdienst Jugendamt:

u. a. Unterhaltsvorschuss 560.429,33 €
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Insgesamt sind bei der aktiven Rechnungsabgrenzung 12.285.471,76 € gebucht.

82



B. Passiva

1. Nettoposition
Definition:

Als Nettoposition (entspricht ,Eigenkapital in der Handelsbilanz) wird in der Vermdgensrech-
nung (= Bilanz) die Differenz zwischen dem Vermdégen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlich-
keiten, Rickstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) verstanden. Dabei ist herauszustellen,
dass der Gegenwert der Nettoposition nicht in einer bestimmten Form (z.B. Bargeld oder Wert-
papier) vorliegt.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 1 KomHKVO:

1.1 Basis-Reinvermdgen
1.2 Ricklagen

1.3 Jahresergebnis

1.4 Sonderposten

1.1 Basis-Reinvermégen
Definition:

Das Basis-Reinvermdgen besteht aus den Bilanzpositionen ,Rein-Vermoégen®“ und ,Sollfehlbe-
trag aus letztem kameralen Abschluss als Minusbetrag®.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr.1.1 KomHKVO:

.1.1 Reinvermdgen
A

1
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag

1.1.1 Reinvermégen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.1.1 KomHKVO

Definition:

Dieser Posten innerhalb der Nettoposition ergibt sich aus dem Zusammenspiel des Basis-Rein-
vermogens mit einem (eventuell) vorhandenen Sollfehlbetrag aus dem letzten kameralen Ab-
schluss.

Das Reinvermdgen ist fir die erste Erdffnungsbilanz 2011 mathematisch ermittelt worden. An-
schlief3end erfolgt eine Fortschreibung aufgrund verschiedener Buchungen.

Anfangsbestand +Zugénge/ Schlussbestand
2024 - Abgange 2024

Reinvermdgen -16.771.854,77 € 91.560,00 € -16.680.294,77 €
Zuweisungen vom Bund 34.704,70 € 0,00 € 34.704,70 €
Zuweisungen vom Land 1.776.434,90 € 0,00 € 1.776.434,90 €
Zuweisungen von Gemeinden 244.594,88 € 0,00 € 244 .594,88 €
Zuwendungen von privaten 79.742,38 € 0,00 € 79.742,38 €
Unternehmen
Zuwendungen von tbrigen 506.129,12 € 0,00€ 506.129,12 €
Bereichen
Korrektur Reinvermégen
unentgeltliche Ubertragungen von -2.006.482,97 € 0,00 € -2.006.482,97 €
Grundstlicken
Gesamt -16.136.731,76 € 91.560,00 € -16.045.171,76 €
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Aufgrund einer Neubewertung der Anteilrechte am Klinikum Peine verbessert sich das Rein-
vermdgen um 100.000,00 € (vgl. Vermerk v. 06.02.2025; 13.31.00.03-2024/001532).

Dariber hinaus konnte die im Rahmen der Erbschaft Brunhilde Gaste erhaltene Miinzsamm-
lung verkauft werden, wodurch sich das Reinvermégen um 8.440,00 € verringert (s.
13.31.0004-2024/000166 13.06)

1.1.2 Sollfehibetr kameralem Abschl Is Min I
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.1.2 KomHKVO

Definition:

Nach Artikel 6 Abs. 9 Satz 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und
zur Anderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 sind in die erste Eroff-
nungsbilanz die noch nicht abgedeckten Sollfehlbetrage aus Vorjahren des Verwaltungs-
haushalts aufzunehmen, ohne sie mit dem Basis-Reinvermégen zu verrechnen.

Gleichzeitig ist daflir das aus dem Inventar ermittelte Reinvermdgen in der ersten Eréffnungs-
bilanz, um die tUbernommenen Sollfehlbetrage erhdht, auszuweisen. Ergeben sich in den ersten
Haushaltsjahren nach dem doppischen Haushaltsrecht Uberschiisse, so sind diese zuerst mit
Sollfehlbetragen des Verwaltungshaushalts zu verrechnen (Artikel 6 Abs. 9 des Gesetzes vom
15.11.2005).

Der kamerale Sollfehlbetrag ist seit 2021 vollstandig abgebaut.

1.2 Riicklagen

Definition: § 60 Nr. 40 KomHKVO

Ricklagen werden in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig fir bestimmte Zwecke zur Zu-
kunftssicherung aus Uberschiissen in der Ergebnisrechnung gebildet.

Uberschussriicklagen werden gem. § 58 Abs. 1 Nr. 10i.V.m. §§ 110 Abs. 7 S. 2, 129 Abs. 1 S. 3
NKomVG auf Beschluss des Hauptorgans gebildet.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHKVO:

1.2.1 Ricklagen aus Uberschissen des ordentlichen Ergebnisses

1.2.2 Riicklagen aus Uberschissen des auferordentlichen Ergebnisses

1.2.3 Ricklagen aus Investitionszuwendungen fir nicht abnutzbare Vermégensgegenstande
1.2.4 Zweckgebundene Rucklagen

1.2.5 Sonstige Ricklagen

1.2.1 Rickl

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.2.1 KomHKVO

Definition: (§ 60 Nr. 40 KomHKVO)

In der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig fir bestimmte Zwecke separierte Uberschiisse aus
dem ordentlichen Teil der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Ricklagen im System des
neuen kommunalen Rechnungswesens stehen in keinerlei Zusammenhang mit den bisherigen
.kameralen“ Ricklagen.
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Anfangsbestand Zugange Schlussbestand
2024 Abgéange 2024
Ruicklagen aus Uberschiissen
des ordentlichen Ergebnisses 10.509.715,90 € 0,00 € 10.509.715,90 €
Gesamt 10.509.715,90 € 0,00 € 10.509.715,90 €

Am 19.03.2025 hat der Kreistag den Jahresabschluss 2023 und damit einhergehend u.a. fol-
gende Ergebnisverwendung beschlossen:

,Der Uberschuss des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2023 in Héhe von 5.478.737,35 €
wird mit dem Fehlbetrag des aulBerordentlichen Ergebnisses 2023 in Héhe von 9.332.066,68 €
verrechnet. Der verbleibende Gesamtfehlbetrag in Héhe von 3.853.329,33 € ist gem. § 182 Abs.
5i. V.m. Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG zum 31.12.2024 auf der Passivseite der Bilanz gesondert
auszuweisen.”

Dementsprechend hat sich die Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses nicht
verandert.

1.2.2 Riicklagen aus Uberschiissen des auBerordentlichen Ergebnisses
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.2.2 KomHKVO

Definition: (§ 60 Nr. 40 KomHKVO) )
In der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig fir bestimmte Zwecke separierte Uberschiisse aus
dem auBerordentlichen Teil der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung.

AuRerordentliche Uberschiisse entstehen, sofern auRerordentliche Ertrage die aulerordentlichen
Aufwendungen des abgelaufenen Haushaltsjahres ibersteigen. Als aul3erordentlich gelten in die-
sem Zusammenhang Ertrdge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder
ungewohnlichen Vorgangen beruhen. Dazu gehdren insbesondere Ertrdge aus der Herabset-
zung von Schulden und Rickstellungen, sowie Ertrage und Aufwendungen aus Vermégensverau-
Rerungen. Dazu zahlen nicht die aulRerplanmaRige Abschreibung wegen unterlassener Instand-
haltung und die Ertrage aus der Verauflerung von geringwertigen Vermogensgegenstanden (vgl.
§ 60 Nr. 6 KomHKVO).

Anfangsbestand Zugange Schlussbestand
2024 Abgange 2024
Riicklagen aus Uberschiissen
des aufderordentlichen 1.480.211,10 € 0,00 €[ 1.480.211,10€
Ergebnisses
Gesamt 1.480.211,10 € 0,00 €[ 1.480.211,10 €

Am 19.03.2025 hat der Kreistag den Jahresabschluss 2023 und damit einhergehend u.a. fol-
gende Ergebnisverwendung beschlossen:

,Der Uberschuss des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2023 in Héhe von 5.478.737,35 €
wird mit dem Fehlbetrag des aulBerordentlichen Ergebnisses 2023 in Héhe von 9.332.066,68 €
verrechnet. Der verbleibende Gesamtfehlbetrag in Héhe von 3.853.329,33 € ist gem. § 182 Abs.
5i. V.m. Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG zum 31.12.2024 auf der Passivseite der Bilanz gesondert
auszuweisen.”

Dementsprechend hat sich die Riicklage aus Uberschiissen des auferordentlichen Ergebnisses
nicht verandert.
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1.2.3 Rucklagen aus Investitionszuwendungen fiur nicht abnutzbare Vermégensgegen-
stande

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHKVO

Definition: (siehe § 60 Nr. 40 KomHKVO)

In der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig flir bestimmte Zwecke separierte, empfangene In-
vestitionszuweisungen und —zuschisse, bei denen bei Nichteinhaltung der Zweckbindung eine
Ruckzahlungsverpflichtung besteht.

Nach § 44 Abs. 5 Satz 2 KomHKVO werden empfangene Investitionszuweisungen und —zu-
schisse fur nicht abnutzbare Vermdgensgegenstande (z. B. Grundstiicke) auf der Passivseite
der Bilanz in einer Riucklage nachgewiesen, sofern sie einer Zweckbindung unterliegen. Die Zu-
wendungen lésen i. d. R. eine Rickzahlungsverpflichtung aus, wenn der Betrag nicht entspre-
chend der Bedingung oder Auflage (Zweckbindung) verwendet wird. Sobald die Zweckbindung
entfallt und somit fur die Zuweisung oder Teile davon keine Rickzahlungsverpflichtung mehr be-
steht, ist die gebildete Riicklage in Reinvermégen umzuwandeln. Gibt es keine Zweckbindung,
werden sie direkt im Reinvermégen nachgewiesen.

Im Jahr 2021 hat der Landkreis durch die kreisangehoérigen Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt
Peine) insgesamt Investitionszuwendungen in Héhe von 3 Mio. €, mit dem Zweck, diese in das
Klinikum zu investieren, erhalten. Die Ricklage ist aufgrund der formulierten Zweckbindung jahr-
lich mit einem Betrag i.H.v. 100.000 € durch Umwandlung in Basisreinvermogen aufzulésen (vgl.
Vermerk v. 06.02.2025; 13.31.00.04-2024/001532). Demnach verandert sich der Schlussbestand
2024 um 100.000 € auf 2.583.333,33 €

1.2.4 Zweck ndene Riicklagen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.2.4 KomHKVO

Definition: (siehe § 60 Nr. 40 KomHKVO)

In der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig fir bestimmte Zwecke separierte Uberschiisse
aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Rucklagen im System des neuen kommu-
nalen Rechnungswesens stehen in keinerlei Zusammenhang mit den bisherigen ,kameralen®
Rucklagen.

Beispiele:
o Stiftungsvermégen unselbstandiger Stiftungen
o Zweckgebundene Spenden, die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendet wurden, Zu-
weisungen, die It. Zuweisungsgeber nicht aufgeldst werden durfen
e Ansammlung von Finanzmitteln fur bestimmte Investitionen (z.B. Bau eines Hallenba-
des) aus Uberschiissen der Vergangenheit

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024

Ersatzmafinahmen 1.815.363,03 €

gem. § 12 b NNatG 2.692.175,32 € -33.905.78 € 4.473.632,57 €

Erbschaft Lore Meyer 268.504,25 € 8.923,80 € 277.428,05 €

Gymnasium Vechelde 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KSBK-Bestand 24.655,17 € 0,00€ 24.655,17 €
0,00 €

Gesamt 2.985.334,74 € 1.790.381,05 € 4.775.715,79 €
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Der Bestand bei den ErsatzmalRnahmen erhéht sich durch verschiedene Ersatzgeldzahlungen
(z. B. Flachen-Nutzungs-Entschadigungen) um 1.815.363,03 € und verringert sich um verschie-
dene Auszahlungen in Hohe von 33.905,78 € (u. a. Kaufvertrdge, Zuwendungen fur diverse
Grunschnittpflege, etc.). Die Rucklage erhoht sich folglich auf 4.473.632,57 €.

Die Rucklage fur die Erbschaft Lore Meyer erhdht sich um 8.923,80 € auf 277.428,05 €.
Die Riicklage fur das Gymnasium Vechelde wurde in 2022 vollstandig aufgelost.

Der Bestand der Kreisschulbaukasse (KSBK) hat sich nicht verandert.

1.2.5 Sonstige Riicklagen

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.2.5 KomHKVO

Definition: (siehe § 60 Nr. 40 KomHKVO)

In der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig fiir bestimmte Zwecke separierte Uberschiisse aus
der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Ricklagen im System des neuen kommunalen
Rechnungswesens stehen in keinerlei Zusammenhang mit den bisherigen ,kameralen“ Rickla-
gen.

Hierunter kdnnten freiwillig aus Uberschiissen in der Ergebnisrechnung gebildete Riicklagen
ohne Zweckbindung fallen.

Sonstige Ricklagen sind beim Landkreis Peine weiterhin nicht vorhanden.

1. hresergebni

Definition:

Dieser Posten ist die Gegenbuchungsposition beim Abschluss des Ergebnisrechnungskontos.
Hier wird ein entstandener (doppischer) Jahresliberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 1.3 KomHKVO:

1.3.1 Fehlbetrage aus Vorjahren
1.3.2 Jahresuberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus
Haushaltsresten

1.3.1 Fehlbetra Vorjahren
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.3.1 KomHKVO

Definition:
Unter dieser Bilanzposition werden Vorbelastungen (Ergebnisvortrag aus Vorjahren) aus vorheri-
gen Haushaltsjahren passiviert. Hiermit sind nur doppische Fehlbetrdge gemeint.

Fir das Jahr 2023 wurde der Uberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Hoéhe von
5.478.737,35 € mit dem Fehlbetrag des aullerordentlichen Ergebnisses in Hohe von
9.332.066,68 € verrechnet, sodass ein Gesamtfehlbetrag in Hohe von 3.853.329,33 € verbleibt.
Dieser istgem. § 182 Abs. 5i. V. m. Abs. 4 S. 1 Nr. 1 NKomVG zum 31.12.2024 auf der Passiv-
seite der Bilanz gesondert auszuweisen.
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1.3.2 Jahresiibersch hresfehlbetrag mit An Betr r Vorbel n
aus Haushaltsresten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.3.2 KomHKVO

Definition:

Hier ist das Ergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres auszuweisen, das als
Saldo der Ergebnisrechnung festgestellt wird. In diese Bilanzposition flielt die Gegenbuchung
zum Ergebnisrechnungskonto ein.

Ubersteigt ein festgestellter Jahresfehlbetrag — auch nach Aufldsung der Uberschussriicklagen —
die Rucklagen und das Basis-Reinvermégen, so ergibt sich als Nettoposition insgesamt eine ne-
gative Zahl. In diesem Fall der Uberschuldung muss die Kommune unverziiglich die Kommu-
nalaufsichtsbehorde informieren (§ 110 Abs. 8 Satz 2 NKomVG).

Die in das nachste Haushaltsjahr Gbertragenen Haushaltsreste flr Aufwendungen und dazugeho-
rige Auszahlungen sind anzugeben, denn diese werden voraussichtlich das Folgejahr belasten.

Ein Jahreslberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ergibt sich, wenn am Ende eines doppischen Haus-
haltsjahres die Aufwendungen und Ertrdge gegeneinander saldiert werden. Errechnet sich ein
positiver Betrag, spricht man von einem Jahresuberschuss, bei einem negativen Ergebnis von
einem Jahresfehlbetrag.

Die doppische Ergebnisrechnung entspricht in etwa der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlust-
rechnung und ist insofern die Grundlage zukuinftiger Haushaltsplanungen sowie fir die Haushalts-
wirtschaft der Kommune, da sie die Ressourcenverbrauche genau darstellt.

Das Jahr 2024 schlief3t in der Ergebnisrechnung mit einem Ergebnis von -17.989.481,32 € ab.

1.4 Sonder n

Definition: § 44 Abs. 5 KomHKVO

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von dem Landkreis empfangenen Fremdfinan-
zierungsanteile dar. Sie werden in der Bilanz ausgewiesen und nach Maltgabe des Zuwendungs-
verhaltnisses ertragswirksam aufgeldst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des
durch die Zuwendung finanzierten Vermdgensgegenstandes dar. Sonderposten werden grund-
satzlich gebildet fur zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschisse), zweckge-
bundene Beitrage und Gebuhren und fir einen méglichen Bewertungsausgleich.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 1.4 KomHKVO:

1.4.1 Investitionszuweisungen und —zuschisse
1.4.2 Beitrage und ahnliche Entgelte

1.4.3 Gebuhrenausgleich

1.4.4 Bewertungsausgleich

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
1.4.6 Sonstige Sonderposten

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschiisse
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.4.1 KomHKVO
Definition:

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Kommune empfangenen Investiti-
onszuweisungen dar. Investitionszuweisungen und -zuschiisse stellen eine unentgeltliche Ver-
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mogensubertragung dar, bei der der Zuwendungsgeber i. d. R. bestimmte Auflagen mit der Zu-
wendung verbindet. Sie werden in der Bilanz ausgewiesen und nach Mallgabe des Zuwen-
dungsverhaltnisses aufgelOst. Sie stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die
Zuwendung finanzierten Vermdgensgegenstandes dar.

Anfangsbestand + Zugange - Ertrége aus der Schlussbestand
2024 - Abgéinge Auflésung 2024

E‘Xﬁzt't'onszu""e'su”ge” vom 2.651.473,43 € -35.460,75 € -481.750,02 € 2.134.262,66 €
Investitionszuweisungen vom 5.911.822,92 €
Lo 37.611.652,51 € 105.935.80 € 342282320 €|  39.994.713.43 €
Investitionszuweisungen vom 3.700.815,21 € 0,00 € -87.331,95€ 3.613.483,26 €
Land (Konjukturpaket Il)
:2;‘583}2“0"32”""9'3 ungenvonder| 43598923 14€ 0,00 € -350.092,75€|  13.248.830,39 €
Investitionszuweisungen von der
KSBK fir 1S Vohrim, 4.521.899,97 € 0,00 € -80.748,21 € 4.441.151,76 €
Investitionszuweisungen von 3.094.838,69 € -201.710,00 € 150.414,77 € 274271392 €
Gemeinden
Investitionszuweisungen von der
Stadt Peims fiir 168 Vohtum 2.424.982,84 € 0,00 € -43.303,26 € 2.381.679,58 €
Investitionszuweisungen von 249.349,03 € 2.000,00 € -35.407,30 € 215.941,73 €
Ubrigen Bereichen
Investitionszuweisungen fiir 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 €
Sammelposten
Gesamt 67.853.934,82 € 5.570.713,37 € -4.651.871,46 €|  68.772.776,73 €

Die Abgange bei den Investitionszuweisungen vom Bund resultieren auf einer Uberzahlung der
Bundesforderung i.H.v. 35.460,75 € flr den Breitbandausbau.

Das Land gab Zuweisungen fir verschiedene StraRenbaumalnahmen, fur KiP-Malinahmen, den
Ausbau der Tagesbetreuung von Kindern und flr Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts.
Die Abgange resultieren u.a. auf den Radweg K58 Wedtlenstedt-Kreisgrenze und der K52 OD
Denstorf.

Die Abgange bei den Investitionszuweisungen von Gemeinden resultieren aus der abschliel3en-
den Nachberechnung des kommunalen Eigenanteils zum Breitbandausbau von der Telekom flr
die Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, lisede, Lengede, Vechelde, Wendeburg und der Stadt
Peine

Die Investitionszuweisungen von ubrigen Bereichen besteht aus einer Geldspende fur Kleinfeld-
fullballtore.

1.4.2 Beitrdge und dhnliche Entgelte

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.4.2 KomHKVO

Definition:

Unter diesen Sonderposten fallen empfangene Beitrage und ahnliche Entgelte fir die Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermégensgegenstanden (z.B. ErschlielBungsbeitrage). Sie sind in
ihrer Wirkung mit den Investitionszuweisungen und -zuschissen zu vergleichen, da sie ebenfalls
Fremdfinanzierungsanteile darstellen.

Beitrage stellen Geldleistungen zur Finanzierung von Investitionen dar. Dies bedeutet, dass eine
Passivierung des Beitrages als Sonderposten erforderlich wird.

Der Landkreis Peine hat keine Beitrage oder ahnliche Entgelte zu passivieren.
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1.4. tihren leich
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.4.3 KomHKVO

Definition:

Dieser Sonderposten wird gebildet flir empfangene Gebiihreniiberdeckung, also flr den Aus-
gleich von Gebuhreniberschissen der kostenrechnenden Einrichtungen. Kostentberdeckungen
stellen eine Verpflichtung gegentiber der Gemeinschaft der Gebuhrenzahler dar. Nach § 5 Abs. 2
S. 2 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) sind die Kommunen dazu ver-
pflichtet, die Jahreslberschisse und Jahresfehlbetrdge der kostenrechnenden Einrichtungen in
den Gebulhrenkalkulationen der folgenden drei Jahre zu berticksichtigen. Fir am Ende des Kal-
kulationszeitraumes entstandene Gebuhrenuberschisse ist auf der Passivseite der Bilanz ein
Sonderposten fur den Geblhrenausgleich zu bilden.

Der Landkreis Peine hat keinen Sonderposten flir den Geblihrenausgleich zu passivieren.

1.4.4 Bewertungsausaleich
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.4.4 KomHKVO

Definition:

In Niedersachsen sind die Vermodgensgegenstande in der Eréffnungsbilanz grundsatzlich zu An-
schaffungs- und Herstellungswerten (AHW) zu bewerten. Da es fur die meisten Immobilien nicht
bzw. nur mit unverhaltnismafig hohem Aufwand mdglich ist, die AHW zu ermitteln, kann eine
Bewertung alternativ gem. § 124 Abs. 4 Satz 4 NKomVG zu Zeitwerten erfolgen. Wird die Be-
wertung ausnahmsweise zu Zeitwerten durchgefuhrt, ist in Hohe der Differenz zwischen den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die sich durch Rickindizierung der Zeitwerte ergeben
und den Zeitwerten selbst ein gesonderter, immobilienspezifischer Sonderposten analog
§ 265 Abs. 5 Satz 2 HGB (sog. Sonderposten fur Bewertungsausgleich) zu passivieren.

Anfangsbestand + Zugang - AfA Schlussbestand
2024 - Abgang - auRerpl. AfA 2024
Bewertungsausgleich -806.509,28 €
Gebaude 27.397.446,10 € 0,00 € 0.00 € 26.590.936,82 €
Gesamt 27.397.446,10 € 0,00 € -806.509,28 € 26.590.936,82 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonder n
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.4.5 KomHKVO

Definition:

Hat der Landkreis bereits zweckgebundene Zahlungen zur Finanzierung von Investitionen ent-
gegengenommen, noch bevor er die entsprechende Investition vorgenommen hat, werden
diese nicht sofort in die Sonderposten tibernommen.

Sobald die Abschreibungen des Vermdgensgegenstandes beginnen, sind die erhaltenen An-
zahlungen auf Sonderposten umzubuchen.
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Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Umbuchung 2024
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Bund 0,00 €
(Breitbandinfrastruktur) 0.00€ 0,00 € 0.00€

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land
(Masterplan Digitalisierung)

1.236.787,15 €

1.186.812,57 €
-1.175.781,26 €

1.247.818,46 €

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land 245.000,00 €
(Anlagen im Bau fiir Straf3en) 210.000,00 € -455.000,00 € 0.00€
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von 0,00 €
Gemeinden (Breitbandinfrastruktur) 19.259.68 € -19.259,68 € 0.00€
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten von Ubrigen 0,00 €
Bereichen (Kreismusikschule) 0.00¢€ 0,00 € 0.00€
Gesamt 1.466.046,83 € -218.228,37 €| 1.247.818,46 €

Das Land hat im Wesentlichen Anzahlungen auf Zuweisungen fir die Brandschutzsanierung
am Ratsgymnasium geleistet. Des Weiteren wurden Mittel fir das Gymnasium llsede (Digital

Pakt) verbucht.

Die Gemeinden haben Anzahlungen auf die zu erhaltenden Sonderposten geleistet, die anschlie-
Rend komplett endabgerechnet in die Sonderposten umgebucht wurden.

1.4, nsti nder n

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 1.4.6 KomHKVO

Definition:

Hierunter fallen sdmtliche zu bildende Sonderposten, welche nicht in den Bereich der Gbrigen

Sonderpostenpositionen fallen.

Hierunter konnen fallen:

Sonderposten fir den Kostenersatz fir Haus- und Grundsticksanschlisse
Sonderposten flr die Abldsung von Einstellplatzen
Sonderposten flr die Ablésung fiir Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen
Sonderposten fur Ausgleichsbetrage flr Sanierungs- und Entwicklungsmal3nahmen

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Umbuchung 2024
SoPo Sonstige Sonderposten Allianz Versicherung 2.023,91 € _518’32 z 1.507,17 €
Gesamt 2.023,91 € -516,74 € 1.507,17 €
2. Schulden
Definition:

Der Bilanzposten Schulden enthalt alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Héhe und der Fallig-
keit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten. Der § 55 Abs. 4 Nr. 2 KomHKVO
fasst unter Schulden in der Bilanz die Geldschulden, die Verbindlichkeiten aus kreditdhnlichen
Rechtsgeschéaften, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbind-
lichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten zusammen.

Nach dem Vorsichtigkeitsprinzip sind Schulden im Zweifel eher hoher als niedriger in der Bilanz
auszuweisen.
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Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 2 KomHKVO:

2.1 Geldschulden

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditahnlichen Rechtsgeschaften
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.4 Transferverbindlichkeiten

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

2.1 Geldschulden
Definition:
Bei einer Geldschuld handelt es sich um eine Zahlungsverpflichtung (Verbindlichkeit), welche dem

Grunde und der Hohe nach sicher feststeht.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 2.1 KomHKVO:

2.1.1 Anleihen

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten fir Investitionen
2.1.3 Liquiditatskredite

2.1.4 Sonstige Geldschulden

2.1.1 Anleihen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.1.1 KomHKVO

Definition:

Anleihen stellen fiir die Kommunen eine Finanzierungsform dar, bei der das bendtigte Kapital
von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Verkauf von Schuldverschreibungen
(Kommunalobligationen) aufgebracht wird. Dabei werden die von der Kommune ausgebrach-
ten Wertpapiere an der Borse gehandelt und unterliegen damit auch den Ublichen Kursschwan-
kungen.

Im Sinne des Europaischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) handelt es
sich bei diesen Papieren um Wertpapiere, die keine Anteilsrechte sind und mit denen fir ihre
Inhaber der unbedingte Anspruch auf ein festes oder vertraglich vereinbartes variables regel-
mafiges Geldeinkommen in Form von Zahlungen auf Kupons (Zinsen) und/oder auf Zahlung
eines bestimmten Festbetrags zu einem oder mehreren festgelegten Zeitpunkten oder ab einem
bei der Emission festgelegten Zeitpunkt verbunden ist. Die urspriingliche Laufzeit betragt in der
Regel mehr als ein Jahr. Beispiele: Obligationen, Gewinnschuldverschreibungen, Genuss-
scheine.

Anleihen wurden vom Landkreis Peine im Jahr 2024 nicht erworben, so dass die Bilanzposition
weiterhin den Bestand von 0,00 € hat.

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.1.2 KomHKVO

Definition: (siehe § 60 Nr. 22 und 30 KomHKVO)

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfligung
gestellten Geldbetrage mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurtickzu-
zahlen. Die rechtliche Ausgestaltung der Kredite erfolgt bei den Kommunen haufig in Form eines
Schuldscheindarlehens. Dabei werden in einem Schuldschein bzw. einer Schuldurkunde die
Kreditbedingungen festgelegt.
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Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die die kommunalen Haushalte zum
Zweck der Haushaltsfinanzierung mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sons-
tigen inlandischen und auslandischen Stellen aufgenommen haben. Hierzu z&hlen auch Schul-
den bei Institutionen an deren Nennkapital Bund, Lander, Gemeinden, Gemeindeverbande oder
Zweckverbande beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren
(z.B. KfW Bankengruppe). Das gilt auch dann, wenn die Zinslasten von 6ffentlichen Haushalten
ganz oder teilweise ubernommen werden (z.B. KfW-Programme). Mittel, die zuvor von diesen
Institutionen ausgezahlt, letztendlich aber aus o&ffentlichen Haushalten bereitgestellt werden,
sind als Schulden bei 6ffentlichen Haushalten nachzuweisen. Auf fremde Wahrung lautende
Schulden sind auf Euro umzurechnen.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024

Darlehen aus der

Kreisschulbaukasse 0,00€ 0,00€ 0,00€
Darlehen Kernhaushalt 107.457532,05¢€|  0-800.000.00€| 115 459 289 26 €

-34.768.243,69 €

Darlehen IWB 19.179.055,08 € -1.786.547,82 € 17.392.507,26 €
Gesamt 126.636.588,03 € 4.245.208,49 € 130.881.796,52 €

Die Kreditaufnahme 2024 fir Investitionen betrug 40.800.000,00 €. Die Abgange beziehen sich
alle auf Tilgungsleistungen des Landkreises Peine.

Li

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.1.3 KomHKVO

Definition: (siehe § 60 Nr. 34 KomHKVO)

Kurzfristige, jederzeit fallige Geldschulden (auch Kontokorrentkredite, Uberziehungskredite oder
Kassenkredite), welche zur Sicherung der Liquiditat aufgenommen wurden. Zur Vorfinanzierung
von langfristigen Darlehen aufgenommene Zwischenkredite sind dagegen als echte Kreditmarkt-
schulden bei den jeweiligen Schuldarten auszuweisen.

Nach § 122 Abs. 1 S. 1 NKomVG kann der Landkreis zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszah-
lungen bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Hochstbetrag Liquiditatskredite aufneh-
men, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfugung stehen.

Anfangsbestand Schlussbestand Veranderung
2024 2024 2024
Kassenkredite Landkreis 4.000.000,00 € 23.000.000,00 € 19.000.000,00 €
Gesamt 4.000.000,00 € 23.000.000,00 € 19.000.000,00 €

Die festen Kredite zur Liquiditatssicherung betragen zum 31.12.2024 23.000.000,00 €. Wie unter
4. Aktiva erlautert, ist zudem der negative Bestand des Paypal-Kontos an dieser Stelle auszuwei-
sen, sodass sich ein Endbestand in Hohe von 23.000.345,00 € ergibt.
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2.1.4 Sonsti Idschulden

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.1.4 KomHKVO

Definition:

Dem Landkreis langfristig zur Verfigung gestellte Geldbetrage mit der Verpflichtung, das aufge-
nommene Kapital einschliellich Zinsen zurtickzuzahlen (Darlehen) mit Ausnahme von Krediten
fur Investitionen oder zur Liquiditatssicherung.

Im Jahr 2023 ist der Landkreis Peine keine sonstigen Geldschulden eingegangen.

2.2 Verbindlichkei

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.2. KomHKVO

Definition:

Bei den kreditdhnlichen Rechtsgeschéaften (Rechtsgrundlage § 120 Abs. 6 NKomVG) handelt es
sich ebenfalls um Finanzierungsinstrumente, die zu einem spateren Zeitpunkt Zahlungsverpflich-
tungen auslésen. Im Gegensatz zum Darlehen fihren kreditdhnliche Rechtsgeschafte i. d. R. nicht
zu einem Zahlungseingang auf den Konten des Landkreises.

Hierzu gehoren z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder, Verbindlichkeiten
aus Schuldibernahmen, Leibrentenvertrage, Annahme eines Erbbaurechts, Vertrage mit Sanie-
rungstragern fur die Durchfliihrung stadtebaulicher Malinahmen nach dem BauGB, sowie noch
nicht gezahlte Leasingraten und Schuldendiensthilfen an Dritte.

Hypotheken, Grund- und Rentenschulden:

Hier sind nur die Verbindlichkeiten aufzuflihren, die beim Erwerb bereits belasteter Grundstiicke
Ubernommen wurden und aus der Sicherung von Darlehensgeschaften Dritter entstanden sind.
Ein Mittelfluss findet hierbei nicht statt. Diese Rechtsgeschafte sind nicht mit den Darlehensschul-
den zu verwechseln, die mit einer Hypothek, Grundschuld u.&. gesichert sind.

Restkaufgelder:
Restkaufgelder mit oder ohne hypothekarischer Sicherung sind unabhangig von der Art des Glau-
bigers gesondert auszuweisen und nicht in eine andere Schuldart mit einzubeziehen.

Leasinggeschafte:
Hier sind eventuell eingegangene Verpflichtungen (= Leistungssumme) aus Leasingvertragen ab-
zliglich der bis zum Ende des Berichtszeitraumes geleisteten Tilgungen nachzuweisen.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Gymnasium Vechelde 3.504.550,00 € -250.326,00 € 3.254.224,00 €
Gesamt 3.504.550,00 € -250.326,00 € 3.254.224,00 €

Bei den Abgangen handelt es sich um die Tilgungsleistungen. Zugange waren nicht zu ver-
zeichnen.

2.3 Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.3.1 KomHKVO

Definition:
Hat ein Landkreis zum Bilanzstichtag z.B. die ordnungsgemafle Rechnung eines Lieferanten
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vorliegen, aber noch nicht bezahlt, ist der Betrag als Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leis-

tungen in der Bilanz darzustellen.

In der Schlussbilanz 2024 des Landkreises Peine sind 5.269.154,04 € bilanziert. Der Betrag

ergibt sich aus den unterjahrigen Buchungen auf den verschiedenen Sachkonten.

Die Produktsachkonten mit den gréRten Salden (Uber 100.000 €) ergeben sich aus nachfolgen-

der Aufstellung:

Produktsachkonto Betrag

11191000.2511 (Betrieb Kreishauser) 185.810,96 €
12610300.2511 (Fachdienst 16, Betrieb FTZ) 155.639,64 €
12710000.2511 Fachdienst 16, Rettungsdienst) 577.051,06 €
21591000.2511 (Fachdienst 19, Betrieb Realschulen) 109.067,14 €
23101100.2511 (Fachdienst 19, BBS Peine-Vohrum) 187.467,34 €
24101000.2511 (Fachdienst 19, Schulerbeférderung) 772.050,57 €
21791000.2511 (Fachdienst 19, Betrieb Gymnasium) 779.949,15 €
54201000.2511 (Fachdienst 25, Kreisstraldenbau) 161.200,16 €
21891000.2511 (IWB, Betrieb Gesamtschulen) 122.198,92 €
23191000.2511 (IWB, Betrieb BBS Peine-Vohrum) 112.578,65 €
42491000.2511 (IWB, Betrieb Sporthallen/-platze, Bader) 252.853,28 €
36330000.2511 (Fachdienst 34, Hilfe zur Erziehung) 450.792,39 €
61110000.2511 (Allgemeine Finanzierungsmittel, sonstiges) 219.665,34 €

Insgesamt ergeben sich hieraus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Hohe von
5.035.558,25 €. Der Ubrige Betrag in Hohe von 233.595,79 € verteilt sich auf 404 verschiedene
Produktsachkonten.

2.4 Transferverbindlichkeiten
Definition:
Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die nicht auf einem Leistungsaustausch beru-

hen. Sie sind das ,Gegenstlick® zu den Transferforderungen.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHKVO:

2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschussen fur laufende Zwecke
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschussen fir Investitionen
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten
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Anfangsbestand + Zugang | Schlussbestand
2024 - Abgang 2024

Finanzausgleichsverbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
\Z/ngiﬂgggZﬁegéfrl‘aiﬁn%iwze\jje“:kgee” und 366.711,20 €| -301.879,03€|  64.832,26 €
Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen 1.613.633,61€| 247.911,18€| 1.861.544,79€
Steuerverbindlichkeiten 10.065,03 € -3.448,99 € 6.616,04 €
Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt 1.990.409,93 € -57.416,84 € 1.932.993,09 €

2.4.1 Finanzausqgleichsverbindlichkeiten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.4.1 KomHKVO

Definition:

Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich fir das abgelaufene Jahr, die noch nicht liquiditatswirk-

sam abgeflossen sind.

Es existieren keine Finanzausgleichsverbindlichkeiten beim Landkreis Peine.

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschiissen fiir laufende Zwecke
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.4.2 KomHKVO

Definition:
Zuschisse an Dritte fur das abgelaufene Jahr, die verpflichtend zugesagt sind, aber noch nicht
liquiditdtswirksam bis zum Bilanzstichtag abgeflossen sind.

In der Bilanz des Landkreises Peine werden fiir das Jahr 2024 Verbindlichkeiten aus Zuweisun-
gen und Zuschussen fur laufende Zwecke in Hohe von 64.832,26 € ausgewiesen.

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.4.3 KomHKVO

Definition:
Verpflichtend zugesagte Schuldendiensthilfen fur das abgelaufene Jahr, die noch nicht liquiditats-
wirksam bis zum Bilanzstichtag abgeflossen sind.

Gewahrte Schuldendiensthilfen dienen der Erleichterung des Schuldendienstes flir aufgenom-
mene Kredite beim Empfanger, vorwiegend der Reduzierung der Belastung. Es wird davon aus-
gegangen, dass keine Gegenleistungspflicht besteht, eine Ruckzahlungspflicht bei bestimmungs-
gemaler Verwendung ausgeschlossen ist und eine Aktivierungspflicht der Schuldendiensthilfe
nicht vorliegt.

Beispiel Schuldendiensthilfen:

e Gewahrung einer Hilfe fur die gesamten Zins- und Tilgungsleistungen oder nur einer
Komponente eines Kredits.
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Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen sind beim Landkreis Peine nicht vorhanden.

2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.3.4 KomHKVO

Definition:

Verpflichtend zugesagte soziale Leistungsverbindlichkeiten flr das abgelaufene Jahr, die noch
nicht liquiditatswirksam bis zum Bilanzstichtag abgeflossen sind.

Beispiele:

Leistungen der Jugend- und der Sozialhilfe, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem
Wohngeldgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Die ausgewiesenen sozialen Leistungsverbindlichkeiten resultieren aus den Fachdiensten Sozi-
ales, Arbeit und Jugendamt.

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschiissen fiir Investitionen

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.4.5 KomHKVO

Definition:

Verpflichtend zugesagte Investitionszuschulsse fir das abgelaufene Jahr, die noch nicht liquidi-

tatswirksam bis zum Bilanzstichtag abgeflossen sind.

Es existieren keine Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen flr Investitionen.

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.4.6 KomHKVO

Definition:

Verbindlichkeiten gegentiber den Finanzbehérden wie Kfz-Steuer, Grundsteuer und andere Steu-
ern.

In der Bilanz des Landkreises Peine werden fUr das Jahr 2024 Steuerverbindlichkeiten in Héhe
von 6.616,04 € ausgewiesen.

2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.4.7 KomHKVO

Definition:

Dieser Posten ist als ,6ffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten“ zu verstehen. Denkbar unter die-
ser Bilanzposition waren beispielsweise Rickzahlungen Uberzahlter Gewerbesteuer von ge-
werbesteuerpflichtigen Unternehmen der Kommune.

Bei den als andere Transferverbindlichkeiten ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich
um negative Forderungen aus Transferleistungen. Diese sind als Verbindlichkeiten in der Bilanz

auszuweisen.

Im Jahr 2024 existieren keine anderen Transferverbindlichkeiten beim Landkreis Peine.
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2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Definition:

Der Posten ,sonstige Verbindlichkeiten“ nimmt alle am Bilanzstichtag bestehenden Verbindlich-
keiten auf, die nicht unter die vorhergehenden Verbindlichkeitspositionen zuzuordnen sind.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 2.5 KomHKVO:

2.5.1 Durchlaufende Posten
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuern

2.5.1.2 Abzufuhrende Lohn- und Kirchensteuer

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten
2.5.2 Abzufihrende Gewerbesteuer
2.5.3 Empfangene Anzahlungen

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten

Anfangsbestand + Zugang |Schlussbestand
2024 - Abgang 2024

Verrechnete Mehrwertsteuer 0,00 € 4.579,44 € 4.579,44 €
Abzufiihrende Lohn- und Kirchensteuer 715.720,91 € 71.560,37 € 787.281,28 €
Sonstige durchlaufende Posten 338.433,39 € 33.148,32 € 371.581,71 €
Abzufuhrende Gewerbesteuer 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Empfangene Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00€
Andere sonstige Verbindlichkeiten 2.396.056,17 €]|-2.192.555,18 € 203.500,99 €
Gesamt 3.450.210,47 €| -2.083.267,05 €| 1.366.943,42 €

2.5.1 Durchlaufende Posten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.1 KomHKVO

Definition:

Durchlaufende Posten sind Einnahmen im Namen und flir Rechnung eines Dritten, die bis zum
Bilanzstichtag an den Dritten noch nicht ausgezahlt sind. Durchlaufende Posten beeinflussen
nicht das Ergebnis. Zu den durchlaufenden Posten gehoren die Bilanzpositionen verrechnete
Mehrwertsteuer, abzufiihrende Lohn- und Kirchensteuer sowie sonstige durchlaufende Posten.

2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.1.1 KomHKVO

Definition:

Unter dieser Position werden die aufgrund der letzten Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatz-
steuererklarung ermittelten noch zu zahlenden Umsatzsteuerbetrage von Betrieben gewerblicher

Art (BgA) ausgewiesen.

Die Bilanz des Landkreises Peine weist verrechnete Mehrwertsteuer in Hohe von 4.579,44 €
aus.
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2.5.1.2 Abzufiihrende Lohn- und Kirchen r

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.1.2 KomHKVO

Definition:

Unter dieser Bilanzposition sind die aufgrund der Lohnsteueranmeldung des letzten Monats des
Vorjahres noch nicht gezahlten Lohn- und Kirchensteuerbetrage auszuweisen. In der Doppik wird
eine ,Bruttolohnverbuchung®“ durchgeflihrt.

Fir die abzufuhrende Lohn- und Kirchensteuer wird in der Schlussbilanz 2024 ein Bestand von
787.281,28 € ausgewiesen.

2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.1.3 KomHKVO

Definition:

Unter dieser Bilanzposition werden durchlaufende Posten bilanziert, die weder aus zu verrech-

nender Mehrwertsteuer noch aus noch abzufihrender Lohn- und Kirchensteuer bestehen.

Die sonstigen durchlaufenden Posten werden in Hohe von 371.581,71 € ausgewiesen.

2.5.2 Abzufiihrende Gewerbesteuer

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.1.2 KomHKVO

Definition:

Hier werden die aufgrund von Bescheiden des Finanzamtes festgesetzten abzufihrenden Ge-
werbesteuerumlagen sowie Gewerbesteuerverbindlichkeiten von Betrieben gewerblicher Art
(BgA) ausgewiesen.

Wenn noch keine Bescheide vorliegen, sind die voraussichtlichen Betrage als ungewisse Ver-
bindlichkeiten unter den Rickstellungen auszuweisen.

Die Bilanz des Landkreises Peine weist keine abzufuhrende Gewerbesteuer aus.

2.5.3 Empfangene Anzahlungen

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.3 KomHKVO

Definition:

Empfangene Anzahlungen sind eingegangene Geldbetrage fir Lieferungen und Leistungen, die

zum Bilanzstichtag noch nicht ausgefihrt sind.

Es liegen keine empfangenen Anzahlungen vor.

2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 2.5.4 KomHKVO

Definition:
Andere sonstige Verbindlichkeiten sind bestehende Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag, die
nicht unter einer anderen Position auszuweisen sind.
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In der Schlussbilanz wird ein Bestand von 203.500,99 € ausweist.

3. Riickstellungen

Definition:

Ruckstellungen werden fur Verpflichtungen gebildet, die der Falligkeit oder der Hohe nach un-
gewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Sie sind
dem langfristigen Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Erganzung der Verbindlichkeiten dar.

Ruckstellungen erganzen die Verbindlichkeiten, denn sie sind nach § 123 Abs. 2 NKomVG fur
Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Hohe oder Falligkeit
noch ungewiss sind. Der § 55 Abs. 4 KomHKVO fordert in der Bilanz die Angabe der Ruckstel-
lungen nach § 45 KomHKVO.

Durch die Bildung von Ruckstellungen wird jedoch nur verdeutlicht, wie hoch die erwarteten
zuklnftigen Verpflichtungen eingeschatzt werden. Tatsachlich finanziert sind sie damit nicht,
d.h. die Liquiditat (in der Finanzrechnung) dafir ist nicht automatisch vorhanden.

Nach § 45 Abs. 5 KomHKVO missen Ruckstellungen aufgelést werden, soweit der Grund fur
ihre Bildung entfallen ist.

Far Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Hohe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau
bekannt sind, mussen Ruickstellungen passiviert werden, wenn es wahrscheinlich ist (Wahr-
scheinlichkeit Gber 50%), dass eine Verbindlichkeit zukiinftig entsteht, ihre wirtschaftliche Ursa-
che vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukinftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen
wird.

Passivierungswahlrechte werden den Landkreisen nicht eingerdumt.

Bilanzpositionen nach § 55 Abs. 3 Nr. 3 KomHKVO:

3.1 Pensionsrickstellungen und ahnliche Verpflichtungen

3.2 Ruckstellungen fur Altersteilzeit und ahnliche MaRnahmen

3.3 Ruckstellungen fur unterlassene Instandhaltung

3.4 Ruckstellungen fir die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien

3.5 Ruckstellungen fir die Sanierung von Altlasten

3.6 Ruckstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhaltnissen

3.7 Ruckstellungen fir drohende Verpflichtungen aus Blrgschaften, Gewahrleistungen und
anhangigen Gerichtsverfahren

3.8 Andere Ruckstellungen

3.1 Pensionsriickstellungen und dhnliche Verpflichtungen

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 3.1 KomHKVO

Pensionsriickstellungen stellen ungewisse Verbindlichkeiten (vgl. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB)
dar. Sie sind die bilanzielle Darstellung der Erflllung zukiinftig wahrscheinlich anfallender Pen-
sionszahlungen und ahnlicher Versorgungsleistungen. Pensionsverpflichtungen kénnen durch
alle Quellen entstehen, die rechtliche Wirkung entfalten (z.B. versorgungsrechtliche Bestim-
mungen).

Zu den ,ahnlichen Verpflichtungen® gehdren u. a. auch Beihilfeverpflichtungen des Landkrei-
ses.

Pensionsrlickstellungen sind vom Landkreis Peine auch dann zu bilden, wenn er sich einer
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Versorgungskasse bedient, da die Versorgungskassen nach dem Abschnittsdeckungsverfah-
ren arbeiten und sich ihr Vermogen auf ein Leistungsvolumen von drei Monaten beschrankt,
die Versorgungsberechtigten gegeniiber der Kommune jedoch einen Rechtsanspruch auf Ab-
wicklung der gesamten Versorgungszahlungen haben.

Die Anspriche umfassen:

o regelmalige oder sonstige Leistungen der Pensionseinrichtungen an im Ruhestand
befindliche Personen und deren Angehodrige. Sie werden in die Sozialleistungen einbe-
zogen,

e einmalige Leistungen von Pensionseinrichtungen (ebenfalls Sozialleistungen), die an
Personen beim Eintritt in den Ruhestand gezahlt werden.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
. . 2.735.393,26 €
Pensionsrickstellungen NVK 47.502.768,00 € ) 945.163.26 € 49.292.998,00 €
Gl 634.112,49 €
Beihilfertickstellungen NVK 7.837.956,76 € | 42.966,58 € 8.429.102,67 €
Gesamt 55.340.724,76 € 2.381.375,91 € | 57.722.100,67 €

Die Pensions- und Beihilferlickstellungen werden von der NVK (Niedersachsische Versorgungs-
kasse) fur die jeweiligen Bilanzstichtage ermittelt, dem Landkreis Peine mitgeteilt und entspre-
chend gebucht.

3.2 Riickstellungen fiir Altersteilzeit und dhnliche MafRnahmen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 3.2 KomHKVO

Hierunter fallen die Lohn- und Gehaltszahlungen flir Zeiten der Freistellung von der Arbeit im
Rahmen von Altersteilzeit und dhnliche MalRinahmen.

Ahnliche MaRnahmen:

Urlaubsriickstellungen:

Ruickstellungen fur Urlaub gehéren zur Gruppe der Ruckstellungen fur ungewisse Verbind-
lichkeiten. Sie beinhalten eine Verpflichtung gegeniber einem Dritten (Arbeitnehmer) und
werden auf der Grundlage der Abgrenzungsgrundsatze gebildet.

Der Jahresurlaubsanspruch der Beschaftigten stellt einen Aufwand der laufenden Periode
dar. Wenn dieser, oder ein Teil davon, von den Beschaftigten erst im Folgejahr in Anspruch
genommen wird, sind dafir Rickstellungen zu bilden. Die Héhe der Rickstellung bemisst
sich nach der Hohe des fur diese Zeit zu zahlenden Arbeitsentgeltes.

Riickstellungen fiir Uberstunden:

Riickstellungen fir Uberstunden gehéren ebenfalls zur Gruppe der Rickstellungen fiir un-
gewisse Verbindlichkeiten. Sie beinhalten eine Verpflichtung gegentber einem Dritten (Ar-
beitnehmer) und werden auf der Grundlage der Abgrenzungsgrundsatze gebildet.

Soweit Mitarbeiter am Bilanzstichtag die vereinbarte Normalarbeitszeit in Form von Uber-
stunden oder Gleitzeitguthaben Uberschritten haben und ein Ausgleich nur noch im neuen
Jahr erfolgen kann, befindet sich die Kommune im Erfullungsrickstand und hat hierfur eine
Ruckstellung zu bilden.

Riickstellung fiir Nachzahlung Sozialversicherung

Ruckstellungen flir Sozialversicherungsnachzahlungen sind auch Teil der Gruppe der
Ruckstellungen fur ungewisse Verbindlichkeiten. Sie beinhalten eine Verpflichtung gegen-
Uber einem Dritten (Sozialversicherungstrager). Im vierten Quartal des Jahres gab es sei-
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tens des Rentenversicherungstragers Nachprifungen. Wenn eine Prifung ergibt, dass So-
zialversicherungsbeitrage nachgezahlt werden missen, hat die Kommune dafir Rickstel-

lungen zu bilden.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Ruckstellungen fur nicht in Anspruch 437.980,17 €
genommenen Urlaub 2.098.711,76 € -239.552,65 € 2.297.139.28 €
. . . - 231.207,95 €
Ruckstellungen fur geleistete Uberstunden 827.791,71 € 48.015.44 € 1.010.984,22 €
Ruckstellungen fir die Inanspruchnahme von 149.328,53 €
Altersteilzeit 958.967,99 € -425.998,67 € 682.297,85 €
Rickstellung fir LOB Beamte 70.423,59 € 74.899,44 € 145.323,03 €
Gesamt 3.955.895,05 € 179.849,33 €| 4.135.744,38 €

Die Beitrage fir die Urlaubs- und Uberstundenriickstellungen werden durch Stunden bzw. Urlaubs-
auswertungen von Fachdienst Personal und Service ermittelt. Daraus resultieren die entsprechen-
den Aufldsungen bzw. Zugange.

3.3 Riickstellungen fiir unterlassene Instandhaltung
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 3.3 KomHKVO

Hierunter fallen im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen fir Instandhaltung. Die Be-
griffe Wartung, Instandsetzung, Inspektion und Verbesserung werden gewdhnlich unter dem
Begriff Instandhaltung subsumiert.

Wartung:
MafRnahmen, um die normale Abnutzung (AfA) zu gewahrleisten

Instandsetzung:
MafRnahmen zur VerschleiRbeseitigung und Wiederherstellung des funktionsfahigen Zustandes

Inspektion:
MafRnahmen zur Feststellung und Beurteilung des tatsachlichen Zustandes

Verbesserung:
MafRnahmen zur Steigerung der Funktionssicherheit, nicht aber zur Funktionsanderung

Instandhaltungsaufwand ist daher ein Aufwand, der erforderlich ist, ein Wirtschaftsgut in einem
ordnungsgemafien Zustand oder in seiner Funktionsfahigkeit zu erhalten, ohne dass es dadurch
in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verandert oder Uber seinen bisherigen Zustand
hinaus erheblich verbessert wird.

In der Regel fallt Instandsetzungsaufwand regelmafig in ungefahr gleicher Hohe an. Es gibt aber
auch unregelmalig wiederkehrende, selten oder auch nur einmalig anfallende Instandsetzungs-
aufwendungen, z.B. Reparatur eines Daches. Werden bereits vorhandene Teile, Einrichtungen
oder Anlagen eines Wirtschaftsguts erneuert, handelt es sich regelmafig um Instandhaltungs-
aufwand. Daran andert sich auch dann nichts, wenn vorhandene Teile durch moderne ersetzt
werden, auch wenn diese héherwertig oder die bisherigen verbraucht sind oder nicht mehr den
Anforderungen entsprechen.

Ruckstellungen fur im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen fir Instandhaltung sind nur

zulassig, wenn die vorgesehenen Malinahmen zum Abschlusstag einzeln bestimmt und der
Hohe nach beziffert sind (§ 45 Abs. 4 KomHKVO).
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Nach § 45 | Nr. 4 KomHKVO sind die unterlassenen Aufwendungen flir Instandhaltungen in den

drei folgenden Haushaltsjahren nachzuholen.
Die Ruckstellungen im Einzelnen:

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (FD 19)

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Instandhaltungsriickstellungen 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €
Instandhaltungsriickstellungen 0,00 € 31.700,00 € 31.700,00 €
Gesamt FD 19 0,00 € 51.700,00 € 51.700,00 €
Fachdienst StralBen (FD 25)
Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Instandhaltungsrickstellung Verkehrsinseln/Radwege 0,00 € 684.281,83 € 684.281,83 €
Instandhaltungsrickstellung Oberflachenbehandlung 0,00 € 250.794,78 € 250.794,78 €
Instandsetzungsriickstellung Briicken 8.300,00 € 91.700,00 € 100.000,00 €
Instandhaltungsriickstellung Lieferung Bitumenemulsion 2022-2023 8.999,89 € -8.999,89 € 0,00 €
Instandhaltungsrickstellung Sanierung von Rissen an Kreisstral3en 80.935,07 € -48.494,30 € 32.440,77 €
Instandhaltungsriickstellung K41 Hohenhameln-Ohlum Sanierung 609.372,74 € 0,00 € 609.372,74 €
Instandhaltsungsriickstellung K23 Minstedt - B1 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Gesamt FD 25 707.607,70 € 1.004.282,42 € 1.711.890,12 €
Immobilienwirtschaftsbetrieb (FD 27/IWB)
Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Edemissen, SZ Blitzschutz 1. BA 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €
Edemissen, Sanierung Dach und Umkleide Sporthalle i 300.000,00 € -300.000,00 € 0,00 €
Kreishaus, Sanierung Dach 2 Bauabschnitt 0,00 € 130.532,19 € 130.532,19 €
Kreishaus, Umbau Kreiskasse 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Hohenhameln, Sanierung Gebdude und Brandschutz 3. BA 164.349,52 € -58.017,69 € 106.331,83 €
Hohenhameln Sonnenschutzanlagen 38.687,99 € -38.687,99 € 0,00 €
llsede, Brandschutz Schulzentrum 9. BA 31.072,84 € -31.072,84 € 0,00 €
llsede, JKS Brandschutzkonzept 30.771,75 € 0,00 € 30.771,75 €
llsede, Gymn. Sanierung Gebdudesubstanz 70.482,75 € -39.365,41 € 31.117,34 €
IGS Lengede, W.-F.-Haus, Heizung, 2. BA 27.754,12 € -27.754,12 € 0,00 €
Berufsbildende Schulen Erneuerung MeRR-Regel-Technik 2019 29.326,94 € -29.326,94 € 0,00 €
Berufsbildende Schulen Brandmeldeanlage und Metalldecken 4. Baug 172.716,19 € -27.757,73 € 144.958,46 €
IGS Peine Notbeleuchtung 2020 17.630,71 € -17.630,71 € 0,00 €
GHS lisede Trinkwassernetzsanierung 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 €
Gymnasium lisede Elektro Trakt 70.000,00 € -70.000,00 € 0,00 €
Ratsgymnasium Substanzsanierung 228.840,03 € -228.840,03 € 0,00 €
IGS Lengede WFH Heizkessel 16.499,48 € -16.499,48 € 0,00 €
Kreishaus, Sanierung Elektronetz Planung 30.603,29 € -30.603,29 € 0,00 €
FTZ, AuRenanlagen W-N-Stralle 6.090,88 € -6.090,88 € 0,00 €
FTZ, KuSZ; Sanierung Substanz 6. BA 3.29348 € -3.293,48 € 0,00 €
FTZ, Ausschreibung Contracting Heizung 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 €
FTZ, Hallentore 2. BA 30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 €
FTZ, Blitzschutzsanierung Hallen 63.712,50 € -90,75 € 63.621,75 €
Ratsgymn., Sanierung Substanz 2. BA 240.000,00 € -43.670,00 € 196.330,00 €
Ratsgymn., Fernware, Systemtrenner 22.007,63 € -22.007,63 € 0,00 €
Schulzentrum Vechelde Sporthalle 1 Decke Umkleide 2020 21.631,13 € -21.631,13 € 0,00 €
Vechelde, HG/GS Blitzschutz, Brandschutz 10. BA 158.322,55 € 0,00 € 158.322,55 €
Vechelde, RS Sanierung und Brandschutz 16.762,91 € -16.762,91 € 0,00 €
Vechelde, Sporthalle 1 Hallenbad Brandschutz u. RWA-O 46.721,24 € -46.721,24 € 0,00 €
Vechelde, Sporthalle 1 Sanierung Dach und Umkleide 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 €
Instandhaltungsriickstellung Kreishaus, Sanierung Elektronetz 1. BA 12.230,65 € -12.230,65 € 0,00 €
Instandhaltungsriickstellung Edemissen Sanierung Sporthalle Beleuc 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 €
Instandhaltungsriickstellung GaS Sanierung Bestandsgebaude 8. BA 618.679,42 € -618.679,42 € 0,00 €
Instandhaltungsriickstellung Bodenstedtschule, Heizung Fernwarme, 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €
Instandhaltungsriickstellung Wilhelmschule, Anschluss an Fernwarm 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
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Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024

Kreishaus Blitzschutz 1. BA 0,00 € 50.000,00 €] 50.000,00 €
GSA Sanierung und Brandschutz 1. BA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GSA Sanierung und Brandschutz 1. BA 0,00 € 39.606,89 € 39.606,89 €
GSA NSHV (Elektroinfrastruktur) 1. BA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GSA NSHV (Elektroinfrastruktur) 1. BA 0,00 € 20.000,00 €] 20.000,00 €
BBH, Kaltlufthalle 0,00 € 136.171,33 € 136.171,33 €
HS Hohenhameln, Sanierung und Brandschutz 4. BA 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €
SZ lisede Gebaudesanierung 2. BA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SZ llsede Gebdudesanierung 2. BA 0,00 € 593.397,04 € 593.397,04 €
BBS Peine San. BMA/Metalldecken/Notbel. 5. BA 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 €
GaS Sanierung Bestandsgebaude 0,00 € 1.067.670,81 € 1.067.670,81 €
Wendeburg Sporthalle San. Beleuchtung 2. BA 4.643,05 € -4.643,05 € 0,00 €
Gesamt IWB 3.217.831,05 € 1.006.000,89 € 4.223.831,94 €
Instandhaltungsriickstellungen 3.92543875€ |  2.061.983,31€ 5.987.422,06 €
Insgesamt

Die Instandhaltungsriickstellungen sind im Jahr 2024 insgesamt um 2.061.983,31 € gestiegen.

Einige MaRnahmen, fur die Instandhaltungsruckstellungen existieren, konnten nach wie vor nicht
abgeschlossen oder endabgerechnet werden, so dass die Rickstellungen bestehen bleiben.

Die Ruckstellungen fir Mallnahmen, die im Jahr 2024 abgeschlossen und/oder endabgerechnet
wurden oder die nicht mehr umgesetzt werden, wurden herabgesetzt, inanspruchgenommen oder

aufgeldst.

3.4 Ruckstellungen fiir die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien
Bilanzposition: § 55 Abs. 4 Nr. 3.4 KomHKVO

Diese Ruckstellung stellt die zukunftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der
Deponien dar, zu denen die Kommune als Betreiber aufgrund gesetzlicher Vorschriften ver-
pflichtet ist.

In der Schlussbilanz 2024 ist keine Rickstellung fir die Rekultivierung und Nachsorge ge-
schlossener Abfalldeponien vorgesehen, da diese bereits bei A+B bilanziert ist.

Riickstellungen fiir di nierung von Altl n

Bilanzposition: § 55 Abs. 4 Nr. 3.5 KomHKVO

Hierunter fallen grundsatzlich lediglich Aufwendungen flir Sanierungsmafnahmen nach einem
vorliegenden Sanierungsplan.

Die wesentlichen Bestimmungen zur Erfassung und Sanierung von Altlasten finden sich in den
bundes- und landesrechtlichen Regelungen zum Bodenschutz:

Altlasten sind Altablagerungen (z. B. stillgelegte Anlagen zum Ablagern von Abfallen oder still-
gelegte Aufhaldungen und Verfilllungen) und Altstandorte (z.B. Grundsticke stillgelegter Anla-
gen, in denen mit umweltgefahrlichen Stoffen umgegangen worden ist, wie Tankstellen und
Truppenubungsplatze), sofern von diesen nach Erkenntnissen einer im Einzelfall vorangegan-
genen Untersuchung und einer darauf beruhenden Beurteilung durch die zustandige Behorde
eine Gefahr fir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht.

In der Schlussbilanz 2024 sind keine Rickstellungen fir die Sanierung von Altlasten vorgese-
hen.
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.6 Riickstellungen im Rahmen Finanz leichs und von rschuldver-

haltnissen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 3.6 KomHKVO

Diese Ruckstellung wird gebildet fur zuklnftig sicher anfallende Verbindlichkeiten des Finanzaus-
gleichs (z.B. Kreisumlage bei kreisangehdrigen Gemeinden) und fur Steuerschuldverhaltnisse
(z.B. Ertragssteuern von Betrieben gewerblicher Art (BgA)). Im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleichs erhalten die Kommunen innerhalb des Haushaltsjahres Abschlagszahlungen fir
Schlusselzuweisungen sowie Zuweisungen fur Auftragsarbeiten oder zahlen eine Finanzaus-
gleichsumlage. Im Folgejahr wird abgerechnet, welche Betrage tatsachlich fir das abgelaufene
Haushaltsjahr zutreffend sind, und Uber- und Nachzahlungen werden ausgeglichen. Von den fir
Unternehmen Ublichen Steuerpflichten ist die Kommune grundséatzlich entbunden. Eine Umsatz-
und Korperschaftssteuerpflicht kommt bei ihren Betrieben gewerblicher Art auf. In diesem Zusam-
menhang kann es erforderlich werden, Rickstellungen fir kiinftig zu bezahlende Steuerforderun-
gen zu bilden, wenn diese bereits im laufenden Haushaltsjahr erkennbar werden.

Im Jahr 2024 wurden keine Rickstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhaltnissen gebildet.

gen und anhdngige Gerichtsverfahren

Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 3.7 KomHKVO

Diese Ruckstellung wird nur gebildet, soweit eine Inanspruchnahme des Landkreises zu erwar-
ten ist.

Anhangige Gerichtsverfahren:

In Frage kommen drohende Verpflichtungen aus Schadenersatz, Prozesskosten, fir Vorberei-
tung und Durchfiihrung entstehender Kosten der Anwalte, Gerichte, Zeugen, Fahrten, Gutach-
ten etc. Dabei ist zu beachten, dass im Falle einer Verurteilung des Landkreises eine Ruckzah-
lung von Beitragen aus den gebildeten Sonderposten sowie von Steuern, Gebuhren usw. durch
Absetzung vorgenommen wird. In diesen Fallen ware eine Rickstellung nur fir die Verfahrens-
und Nebenkosten zu bilden.

Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
2024 - Abgang 2024
Ruckstellungen fur drohende Verpflichtungen
aus Bulrgschaften, Gewahrleistungen und 3.221.456,50 € 0,00 €| 3.221.456,50 €
Gerichtsverfahren
Gesamt 3.221.456,50 € 0,00€ 3.221.456,50 €

Die Ruckstellungen flr anhangige Gerichtsverfahren haben sich im Berichtsjahr nicht verandert.

3.8 Andere Riickstellungen
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 3.8 KomHKVO
Definition:

Als Andere Ruckstellungen kdnnen zum Bilanzstichtag sonstige Aufwandsrickstellungen pas-
siviert werden, die

e ihrer Eigenart nach genau umschrieben sind,
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e dem abgelaufenen oder einem friheren Haushaltsjahr zuzuordnen sind,
e beim Eintreten am Bilanzstichtag wahrscheinlich oder sicher sind und

e deren Hohe oder Zeitpunkt ihres Eintretens unbestimmt sind.

Unter den anderen Rickstellungen (fir ungewisse Verbindlichkeiten) kénnen z.B. folgende
Sachverhalte subsumiert werden:

e Jubildumsruckstellungen
e Bildungsurlaub
o Ersatzbeschaffungspflicht aus Pachtvertragen
o Umweltschutzverpflichtungen
o Gebuhrenrickerstattungsverpflichtungen
e und weitere
. Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
Fachdienst
achdiens 2024 - Abgang 2024
13 Andere Riickstellungen 100,00 € -100,00 € 0,00 €
16 Ruckstellung Feuerschutzsteuer 305.802,09 € 222.976,46 € 528.778,55 €
19 Andere Rickstellungen 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 €
19 Andere Riickstellungen 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
19 Andere Riickstellungen 30.000,00 € -8.060,86 € 21.939,14 €
19 Sachkostenerstattung an andere Schultrager 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €
19 Sachkostenerstattung an andere Schultrager 2.000,00 € -66,67 € 1.933,33 €
19 Ruckst.elzllung Sachkostenerstat. an andere 75.300,00 € 5.000,00 € 80.300,00 €
Schultrager
19 Sachkostenerstattung an andere Schultrager 15.620,10 € -10.978,75 € 4.641,35€
19 Sachkostenerstattung an Stadt Peine 67.372,33 € -67.372,33 € 0,00 €
19 Eleﬁléstellung Sachkostenerstat. an Stadt 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
19 Ruckstellung fir Sgchkostenerstattung an 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
Stadt Braunschweig
19 Rckstellung fur Sgchkostenerstattung an 21.000,00 € 18.186,00 € 39.186,00 €
Stadt Braunschweig
19 Ruckstellung fir Sgchkostenerstattung an 7.100,00 € 234500 € 4.755,00 €
Stadt Braunschweig
19 Rckstellung fur Sgchkostenerstattung an 25.000,00 € 33.117,00 € 58.117,00 €
Stadt Braunschweig
19 Rckstellung fur Sgchkostenerstattung an 349.871.86 € -249.871,86 € 100.000,00 €
Stadt Braunschweig
19 Sachkostenerst. an Stadt SZ 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €
19 Sachkostenerst. an Stadt SZ 0,00 € 1.238,00 € 1.238,00 €
19 Sachkostenerst. an Stadt SZ 1.198,34 € 2.277,00 € 3.475,34 €
19 Sachkostenerst. an Stadt SZ 150,00 € 2.050,00 € 2.200,00 €
19 Sachkostenerst. an Stadt SZ 22.700,00 € -916,00 € 21.784,00 €
19 Sachkostenerst an LK Hi 96.260,00 € 61.300,00 € 157.560,00 €
19 Ruckstellung Sachkostenerst. Region 53.500,00 € -13.500,00 € 40.000,00 €
Hannover
19 Ruckstellung fiir Zahlung ant. Pers.Ko 33.600,00 € 1.654.68 € 35.254.68 €
Braunschw. Landschaft
19 Ruc!fstellurlllg Klageverfahren Erstattung 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 €
Schulerbeférderungskosten
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. Anfangsbestand + Zugang Schlussbestand
Fachd t
achaiens 2024 - Abgang 2024
21 Ruckstellung Gefahrdungsabschatzung von 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 €
Altlasten
21 Riuckstellung fir Ersatzvornahmen 159.856,44 € 0,00 € 159.856,44 €
21 Ruckstelll_{ng Forderung digitaler 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Wasserzahler
21 $:i<<::lt<;tellung Managementplan Lengeder 0,00 € 3.944 85 € 3.944 85 €
21 Rickstellung Gutachten Wendesser Moor 0,00 € 17.290,70 € 17.290,70 €
21 Rckstellung Pflegearbeiten FFH-Gebiet 0,00 € 17.731,00 € 17.731,00 €
Plockhorst
Ruckstellung
21 Verkerhssicherungsmaflinahmen 0.00€ 6.556,90 € 6.556,90 €
Andere Riickstellung K41 Hohenhameln-
25 Ohlum SiGeKo 2023 444465 € 0,00 € 444465 €
26 Andere Riickstellungen 13.780,70 € 0,00 € 13.780,70 €
32 Andere Riickstellungen 899.671,00 € 0,00 € 899.671,00 €
33 Andere Riickstellungen 99.042,44 € 0,00 € 99.042,44 €
34 Andere Riickstellungen 162.900,00 € -162.900,00 € 0,00 €
34 Andere Riickstellungen 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 €
35 Andere Riickstellungen 0,00 € 174.278,75 € 174.278,75 €
35 Andere Riickstellungen 2.617,56 € 0,00 € 2.617,56 €
38 Andere Riickstellungen 184.644,48 € 0,00 € 184.644,48 €
55 Andere Riickstellungen 261.420,00 € 0,00 € 261.420,00 €
Gesamt 3.674.951,99 € 81.889,87 €| 3.756.841,86 €

Fachdienst 13 — Finanzen

Die Ruckstellung aufgrund fehlender Rechnungsstellung der Mitgliedsbeitrage 2023 ,Allianz far
die Region® wurde aufgelost.

Fachdienst 16 — Ordnungswesen

Far die Feuerschutzsteuer wurde in 2024 eine Rulckstellung in Hohe von 528.778,55 € gebildet,
da die Abrechnung des abgelaufenen Jahres durch das Land Niedersachsen immer im Folgejahr
erfolgt. Der Uberschuss aus der Feuerschutzsteuer ist in 2025 den Gemeinden zur Verfligung zu
stellen. Somit hat sich die Ruckstellung Feuerschutzsteuer um 222.976,46 € erhoht.

Fachdienst 19 — Schule, Kultur und Sport

Die Ruckstellungen des Fachdienstes 19 resultieren i. d. R. aus fehlenden Abrechnungen (Sach-
kostenerstattungen mit anderen Schultragern, Personalkosten der Geschéaftsstelle Heimat- und
Kulturpflege), deren Zahlung nachgeholt wird sobald die Abrechnungen vorliegen. Abrechnungen
fur vergangene Jahre wurden aus den Rickstellungen gezahlt (Inanspruchnahme), zu hoch ge-
bildete Rickstellungen wurden herabgesetzt und neue Ruckstellungen fir fehlende Abrechnun-
gen gebildet. Ruckstellungen, deren Grund flr die Bildung entfallen ist, wurden aufgelést.

Fachdienst 21 — Umwelt

Die im Jahr 2016 gebildete Ruckstellung fur die Gefahrdungsabschatzung von Altlasten soll vor-
liegend nicht mehr erhéht werden und verbleibt daher bei 300.000,00 €. Au3erden wurden 2024
u.a. Ruckstellungen fur die Forderung digitaler Wasserzahler, Gutachten Wendesser Moor und
fur Pflegearbeiten FFH-Gebiet Plockhorst gebildet.

Fachdienst 25 — StralRen
Die Ruckstellung fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschaftigten auf der Bau-
stelle K41 Hohenhameln-Ohlum in Hohe von 4.444,65 € verbleibt.

Fachdienst 32 — Soziales

Im Jahr 2020 hat der Landkreis Peine vom Land eine Verwaltungskostenerstattung fir den Mehr-

aufwand im Rahmen der Einfiihrung des BTHG erhalten. Es ist umstritten, ob diese Erstattung

zusatzlich zu der Erstattungsberechnung nach dem SGB IX zu erfolgen hat. Insofern droht ggf.
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eine Rickzahlung. Es wurde daher eine Rickstellung in Héhe von 899.671,00 € gebildet. Die
Ruckstellung besteht weiterhin.

Fachdienst 33 — Arbeit
Fir das weiterhin anhangige Musterklageverfahren zur strittigen Abrechung der Kosten fir die
Widerspruchs- und Klagestelle bleibt der in Vorjahren gebildete Riickstellungswert in Héhe von
99.042,44 € bestehen.

Fachdienst 34 — Jugendamt

Die Ruckstellung in Héhe von 162.900,00 € fir das Projekt ,JungRegio® wurde aufgel6st. Fir das
Projekt Schulbegleitung in der Eichendorffschule liegen fir 2019 bis 2022 noch nicht alle Abrech-
nungen vor. Die bestehende Riickstellung wurde daher mit 450.000,00 € weiterhin belassen.

Fachdienst 35 — Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt hat im Jahr 2021 eine zweckgebundene Spende Uber 3.000,00 € zum
Thema ,MalRnahmen fir die seelische Gesundheit” erhalten. Eine zweckentsprechende Verwen-
dung bzw. Durchflihrung entsprechender MaRnahmen war in 2024 nur im kleinen Mafe moglich,
so dass weiterhin eine Rickstellung in Héhe von 2.617,56 € stehen bleibt. Weiter wurde eine
Ruckstellung in Héhe von 174.278,75 € fur Infektionsschutz- und Hygieneliberwachung gebildet.

Fachdienst 38 — Kreisvolkshochschule

Durch die Corona-Pandemie wurde der Prasenzunterricht an Volkshochschulen von Marz bis Mai
2020 untersagt. Fur den durch das Bundesamt fiur Migration und Fliichtlinge (BAMF) geférderten
Deutschunterricht wurden seitens des Bundes Zuschiisse nach dem Sozialdienstleister-Einsatz-
gesetz (SodEG) als Ausgleich zur Verfugung gestellt und beantragt. Als Berechnungsmalstab
wurden die Honorarzahlungen aus dem Jahr 2019 herangezogen. Da im Jahr 2020 aber deutlich
weniger BAMF-geforderte Deutschkurse stattfinden konnten, ergeben sich erhebliche Uberzah-
lungen, die nach einer ausstehenden Uberpriifung durch das BAMF zuriickzuzahlen sind. Nach-
dem auch im Jahr 2024 nur eine teilweise Abrechung vom BAMF erfolgte, verbleibt es weiterhin
bei einer Rickstellung in Hohe von 184.644,48 €.

Digitalisierung und Infrastrukturprojekte (Budget 55) )
Die in 2022 gebildete Ruckstellung fur die Abrechnung der Allgemeinen Umlage im OPNV ver-
bleibt in H6he von 261.420,00€.

4. Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzposition: § 55 Abs. 3 Nr. 4 KomHKVO

Definition:

Die (aktiven und) passiven Rechnungsabgrenzungsposten dienen zur periodengerechten Er-
gebnisermittlung. Als passive Rechnungsabgrenzung werden die Betrage in der Bilanz dargestellt,
die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, aber nach ihrem wirtschaftlichen Entstehungsgrund
als Ertrag einem spateren Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Die Passive Rechnungsabgrenzungsposten unterteilen sich in diverse kleinere Betrage. Aufge-
listet werden die groReren Betrage ab einem Volumen von 10.000,00 €.

Fachdienst Vorgang Betrag

Soziales (FD 32) Abgrenzung Verbindlichkeiten nach SGB IX 47.000,00 €

Soziales (FD 32) Kriegsopferfirsorge nach BVG 26.543,58 €

Jobcenter (FD 33) Leistungen fir Bildung und Teilhabe 400.000,00 €

Gesundheitsamt (FD 35) Infektionsschutz & Hygienellberwachung 1.050.000,00 €

Kreisvolkshochschule (FD 38)  |Arbeitsmarktpolitische Projekte 252.740,00 €
1.776.283,58 €

Insgesamt sind bei der passiven Rechnungsabgrenzung 893.964,77 € gebucht.
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VIIl. Anhang zum Jahresabschluss 2024

Der nun vorliegende Jahresabschluss 2024 wurde gemal’ den gesetzlichen Vorschriften des Nie-
dersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der Kommunalhaushalts- und -kassenver-
ordnung aufgestellt.

Bilanz und Anhang, sowie Ergebnis- und Finanzrechnung sollen ein den tatsachlichen Verhaltnis-
sen entsprechendes Bild der Vermdgens- und der Schuldenlage des Landkreises Peine vermitteln.
Gemal § 128 NKomVG ist dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenubersicht, eine
Forderungstibersicht, eine Schuldeniibersicht, sowie eine Ubersicht iber die in das folgende Jahr
zu Ubertragenden Haushaltsermachtigungen beizufligen. Darliber hinaus wurden Haushaltsreste,
Ruickstellungen und Beteiligungen dargestelit.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 56 KomHKVO zu erstellen. Dartiber hinaus gibt es
Uber die §§ 56 bis 58 KomHKVO diverse Vorschriften im kommunalen Haushaltsrecht, die eine
Angabe bzw. Erlauterung im Anhang erfordern.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den anzugeben und so zu erlautern, dass sachverstandige Dritte dies beurteilen kdnnen. Fur die
aulere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorga-
ben vorgesehen.

1. Gesamtdarstellung des Vergleichs Jahresabschluss 2023 und 2024 gem. § 56 Abs. 1 S. 2
i.V.m. § 57 KomHKVO

Die Bilanzsumme hat sich 2024 um rd. 465.000 € verringert. Die einzelnen Kontoveranderungen
wurden unter dem Punkt VII. (Einzeldarstellung/Zu- und Abgénge zur Schlussbilanz zum
31.12.2024) detailliert dargestellt.

Auf der Aktivseite hat sich das Immaterielle Vermdgen um rd. 770.000 € erhoht.
Im Sachvermoégen des Landkreises ist insgesamt eine Erhéhung um rd. 7,6 Mio. € festzustellen.

Keine Veranderungen gab es bei den unbebauten Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rech-
ten.

Bei den bebauten Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rechten liegen Erhéhungen von rd. 4,9
Mio. € vor, welche insbesondere aus der Aktivierung der Neubauten an der Realschule und am
Gymnasium Vechelde. Dem gegenuber stehen die Abschreibungen von Schulgebaude.

Das Infrastrukturvermoégen hat sich um rd. 0,76 Mio. € reduziert, da die Hohe der Abschreibungen
uber dem Wert der Aktivierung von Stra3enbauten lag.

Der Vermoégenswert bei Bauten auf fremden Grundstlicken reduziert sich aufgrund von Abschrei-
bungen um rd. 0,1 Mio. €.

Die Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge erhéht sich um rd. 0,37 Mio. €. Die Betriebs-
und Geschéaftsausstattung, Pflanzen und Tiere erhéhen sich um rd. 5,8 Mio. €.

Innerhalb des Sachvermoégens verzeichnen die Anlagen im Bau (Punkt 2.9 der Aktivseite) in ihrer
Hohe eine Verringerung um rd. 2,6 Mio. €. Diese resultiert aus der Aktivierung von erfolgreich
beendeten Malinahmen.

Das Finanzvermdégen hat sich insgesamt um 1,2 Mio. € verringert.

Bei den offentlich-rechtlichen Forderungen ist eine Steigerung in H6he von rd. 2,2 Mio € zu ver-
zeichnen.
Die liquiden Mittel haben sich um rd. 8,1 Mio. € verringert.
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Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung ist ein Anstieg um rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen gewesen.

Die Nettoposition (Eigenkapital - Punkt 1 der Passivseite) reduziert sich um rd. 16,3 Mio. €.

Durch das negative Jahresergebnis 2023 haben sich die Riicklagen aus Uberschiissen des or-
dentlichen Ergebnisses und die Riicklagen aus Uberschiissen des auBerordentlichen Ergebnisses
nicht verandert. Der Uberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Hohe von 5.478.737,35 € wurde
mit dem Fehlbetrag des aulRerordentlichen Ergebnisses in Héhe von 9.332.066,68 € verrechnet.
Der verbleibende Fehlbetrag in Héhe von 3.853.329,33 € ist gemal § 182 Abs. 5i.V.m. Abs. 4 S.1
Nr. 1 NKomVG auf der Passivseite der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Die Sonderposten haben sich um rd. 0,1 Mio. € reduziert. Dies resultiert aus den Abschreibungen
auf durch Investitionszuweisungen finanzierte Anlageguter.

Die Schulden (Nr. 2 der Passivseite) erhéhen sich um rd. 19,7 Mio. €.

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten flr Investitionen ist eine Erhéhung um rd. 4,2 Mio. € fest-
zustellen, da mehr Kredite aufgenommen wurden als Tilgungsleistungen erbracht worden sind.
Bei den kreditahnlichen Rechtsgeschaften ist eine geringfligige Reduzierung um rund 0,25 Mio. €
festzustellen.

Die Ruckstellungen (Nr. 3 der Passivseite) sind um 4,7 Mio. € gestiegen. Bei den Pensions- und
Beihilfertickstellungen ist eine Erhéhung von rd. 2,3 Mio. € vorhanden. Die Ruckstellungen fur
Instandhaltung steigen um rd. 2,0 Mio. €. Bei den anderen Riickstellungen ist eine Erhdhung um
rd. 82.000 € zu verzeichnen.

Die passive Rechnungsabgrenzung sinkt um rd. 8,5 Mio. €.
Nach der positiven Finanzentwicklung in den Vorjahren bis 2022 verschlechtert sich die finanzielle

Situation des Landkreises weiterhin deutlich. Das Jahresergebnis 2024 weist erneut einen (deut-
lich héheren) Fehlbetrag aus.
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Abweichungen zur Eréffnungsbilanz) gem.
§ 56 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 KomHKVO

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsatze der Vollstandigkeit und der
Willkarfreiheit eingehalten.

In der Eréffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dar-
gestellt. Lediglich bei den geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschissen gab es eine Ver-
anderung. Fur die Erste Erdéffnungsbilanz wurde nach § 61 Abs. 5 KomHKVO auf eine Aktivierung
verzichtet. Fur alle kinftigen Bilanzen ist nach § 44 Abs. 4 i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 1.4 KomHKVO
eine Aktivierung durchzufuhren. Ansonsten wird ausdricklich auf die Eréffnungsbilanz 2011 ver-
wiesen.

3. Art und Hohe der wesentlichen auBerordentlichen Ertrage und Aufwendungen gem. § 56
Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO (Betrag > 100.000 €)

In 2024 sind wesentliche auflierordentliche Aufwendungen lediglich im Produkt 11151000 Infra-
strukturprojekt in H6he von 134.552,19 € im Rahmen des Breitbandausbaus entstanden.

4. Angaben liber die Einbeziehung von Zinsen fiir Fremdkapital in die Herstellungswerte
gem. § 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO

Gem. § 47 Abs. 4 KomHKVO kdénnen unter den dort genannten Voraussetzungen Zinsen fur
Fremdkapital dem Herstellungswert zugerechnet werden. Von diesem Wahlrecht ist beim Land-
kreis Peine kein Gebrauch gemacht worden. Es werden keine Zinsen fir Fremdkapital in die
Herstellungswerte einbezogen.

5. Haftungsverhaltnisse, die anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Riickgriffsforde-
rungen gegeniiberstehen gem. § 56 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Als Haftungsverhaltnisse werden alle Verpflichtungen aufgrund von Rechtsverhaltnissen ange-
sehen, bei denen eine Inanspruchnahme nur unter bestimmten Voraussetzungen maglich ist,
deren Eintritt aber nicht erwartet wird.

Haftungsverhaltnisse unterscheiden sich damit von den Schulden und Riickstellungen durch den
Grad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme. Es sind solche Haftungsverhaltnisse anzu-
geben, die nicht gem. § 55 Abs. 5 KomHKVO unter der Bilanz auszuweisen sind.

Haftungsverhaltnisse sind nicht vorhanden.
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6. Sachverhalte, aus denen sich eine finanzielle Verpflichtung ergeben konnte gem. § 56
Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

6.1 Birgschaften:

Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2024 hat der Landkreis Peine fir ein Darlehen eine Blrg-
schaftserklarung abgegeben:

|Altholzanlage (A+B)

582.504,00 €]

Mit einer Inanspruchnahme der bestehenden Birgschaft wird nicht gerechnet.

6.2 Gebildete Haushaltsaufwands-/auszahlungsreste:

Aus der Jahresrechnung 2024 ergeben sich nachfolgende Haushaltsaufwands- bzw. Haus-
haltsauszahlungsreste:

Haushaltsauszahlungsreste investiv 14.690.336,00 €
Haushaltsaufwandsreste 0,00 €
Gesamt: 14.690.336,00 €

Die Reste sind im Anhang in einer Ubersicht dargestellt.

6.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermachtigungen:

In den Haushaltsplan 2024 wurden Verpflichtungsermachtigungen (VE) in Héhe von insgesamt
13.630.000 € eingestellt und in Hohe von 8.212.932,00 € in Anspruch genommen.

Budget MaBnahme 2025 2026 2027 Summe In Anspruch genommen |
25 4.030.000 0 0 4.030.000 0,00 €
K69 Wense - B214 mit Neubau Ersebriicke 2.730.000 0 0 2.730.000 0,00 €

K18/20 OD Blumenhagen 1.300.000 0 0 1.300.000 0,00 €

27 9.600.000 0 0 9.600.000 8.212.932,00 €
Sporthalle Vechelde 3.700.000 0 0 3.700.000 3.520.796,00 €
Sporthalle Lengede 5.200.000 0 0 5.200.000 4.692.136,00 €]

Trafo Kreishaus | 700.000 0 0 700.000 0,00 €
|Gesamt VE [ 13.630.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 13.630.000,00 €| 8.212.932,00 €|

6.4 Uber das Haushaltsjahr hinaus gestundete Betrige:

Um auf den Wert der Uber das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Betrage zu gelangen, wurde mit
Hilfe des Softwareherstellers eine Auswertung aus dem Kassenprogramm durchgefihrt. Diese
Auswertung ergibt fir den Schlussbilanzstichtag 31.12.2024 auf den einzelnen Forderungskonten
folgende gestundeten Betrage:

Konto Bezeichnung Betrag
1511000 |Offentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 6.468,50
1530000 Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen

Umlagen 0,00
1531000 [Forderungen aus Transferleistungen 2.456.061,81
1591000 [Kommunale Steuern und Ubrige 6ffentlich-rechtliche

Forderungen 34.708,17
1611000 [Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 0,00
1691000  |Ubrige privatrechtliche Forderungen 37.968,24
2511000 |Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.829,03
2651000 [Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen 6.839,05
2799900 |Allgemeine Verbindlichkeiten 1.075,00
Gesamt 2.545.949,80
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7. Noch nicht abgedeckte (doppische) Fehlbetrage, die nach den einzelnen Jahren getrennt
angegeben werden gem. § 56 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO

Der zuletzt bilanzierte Betrag aus noch nicht abgedeckten (doppischen) Fehlbetragen (Fehlbetrag
aus 2011) konnte unter Verwendung des Jahresergebnisses 2021 im Jahr 2022 auf 0,00 € redu-
Ziert werden.

In der Bilanz 2024 wurde der Fehlbetrag aus 2023 in H6he von 3.853.329,33 € gemal} § 182 Abs.
5i.V.m. Abs. 4 S.1 Nr. 1 NKomVG gesondert auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

8. Biirgschaften und Verpflichtungen aus Gewahrvertragen oder Rechtsgeschiften, die
diesen gleichkommen gem. § 121 Abs. 4 NKomVG

Die Blrgschaften und Verpflichtungen aus Gewahrvertragen oder Rechtsgeschéaften, die diesen
gleichkommen sind bereits unter der Bilanz angegeben und werden hier nicht weiter erlautert.

9. Erlauterung abgewickelter unentgeltlicher VerauBerungen von Vermégensgegenstan-
den oder Vermodgensgegenstanden, die einen besonderen wissenschaftlichen, ge-
schichtlichen oder kiinstlerischen Wert und erhebliche Auswirkungen auf die Finanz-
wirtschaft haben gem. §125 Abs. 3 NKomVG

Im Jahr 2024 wurden keine Vermdgensgegenstande i.S.d. § 125 Abs. 3 NKOmVG unentgeltlich
vom Landkreis Peine verauflert oder an diesen unentgeltlich Ubertragen.

10. Begriindung von Abweichungen der Vorgabe durch die Abschreibungstabelle des Mi
gem. § 49 Abs. 2 S. 2 KomHKVO

Regelmafig werden die betriebsgewohnlichen Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermdgensge-
genstanden von der Abschreibungstabelle des MI verwendet. Abgewichen wird hiervon nur beim
Kauf von gebrauchten Vermdgensgegenstanden. Dann wird nach fachkundigen Ermittlungen
eine Restnutzungsdauer ermittelt und angenommen.

11. Begriindung von Abweichungen des Aufbaus der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrech-
nung im Jahresabschluss zum Vorjahr gem. § 50 Abs. 1 S. 2 KomHKVO

Der Aufbau von der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fir die Jahresrech-
nung 2024 hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 nicht verandert. Er erfolgt nach den
gesetzlichen Vorgaben und Mustern.

12. Erlauterung, wenn Betrage des Vorjahres in einer Position der Bilanz, Ergebnis- oder
Finanzrechnung nicht mit dem Betrag des Vorjahres vergleichbar sind oder wenn der
Vorjahresbetrag angepasst worden ist gem. § 50 Abs. 2 S. 2,3 KomHKVO

Die Betrage der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung sind in der Regel mit dem Vorjahr

vergleichbar. Eine Anpassung von Vorjahresbetragen fand nicht statt.

13. Angabe, wenn ein Vermégensgegenstand oder eine Schuldenposition unter mehrere
Bilanzposten fallt gem. § 50 Abs. 3 S. 1 KomHKVO

Alle Vermdgensgegenstande und Schuldenpositionen sind einem Bilanzposten zugeordnet. Eine

Aufteilung auf mehrere Bilanzposten erfolgte nicht.
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14. Begriindung einer weiteren Untergliederung bzw. Darstellung zusatzlicher Posten in
der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung gem. § 50 Abs. 4 KomHKVO

Eine weitere Untergliederung der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung war nicht notwendig. Der
Aufbau entspricht den vorgegebenen Mustern und gesetzlichen Vorgaben.

15. Erlauterung der Berichtigung der ersten Eréffnungsbilanz gem. § 62 Abs. 2 S. 3
KomHKVO

Die erste Eréffnungsbilanz ist im Jahresabschluss 2024 nicht verandert worden.
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IX. Anlagen zum Anhang

zum Jahresabschluss 2024

gemal § 57 Abs. 2-5 KomHKVO i. V. m.
§ 128 Abs. 3 NKomVG
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01 Landkreis Peine

Anlagenubersicht 2024

Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte
Anlagevermégen 1) Stand am Zugénge Abgange Umbuchungen Stand am Stand am Abschreibungen Auf- Zuschreibungen Um- Stand am am am
31.12.2023 2024 2024 2024 31.12.2024 31.12.2023 2024 Isun- 2024 buchun- 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO gon® “en
2024 2024
€ € € € € € € € € € € € €
+ - +/- + - + +/-
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14
1. Immaterielle Vermégensgegensténde 2 40.548.605,36| 3.345.974,20 42948563 83.893,25| 43.548.987,18| 11.579.201,37| 2.387.619,72 22.400,04 135.019,78 0,00| 13.809.401,27| 29.739.58591| 28.969.403,99
11 Konzessionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Lizenzen 3.556.197,63 121.326,92 0,00 83.893,25| 3.761.417,80|  3.251.000,94 151.824,57 0,00 0,00 0,00|  3.402.825,51 358.592,29 305.196,69
1.3 Ahnliche Rechte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ZGues'sLS&‘::'""SS“‘i"”SZ”""e"d“"ge" und - 36.946.385,37| 3.224.647,28 429.485,63 0,00 39.741.547,02| 8.328.200,43| 2.235.795,15 22.400,04 135.019,78 0,00| 10.406.575,76| 29.334.971,26| 28.618.184,94
15  Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6  Sonstiges immaterielles Vermégen 46.022,36 0,00 0,00 0,00 46.022,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.022,36 46.022,36
2. Sachvermégen ? 342.516.410,75| 16.023.965,74|  3.123.329,70 -83.893,25| 355.333.153,54| 112.852.730,44|  8.289.779,12|  3.092.651,59 188,13 0,00 118.049.669,84| 237.283.483,70| 229.663.680,31
Unbebaute Grundstiicke und
2.1 grundstiicksgleiche Rechte an 3.053.450,80 0,00 0,00 0,00 3.053.450,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3.053.450,80|  3.053.450,80
Bebaute Grundstiicke und
2.2 grundstiicksgleiche Rechte an 221.689.730,57 12.715,63 0,00| 8.255.978,23| 229.958.424,43| 57.310.642,46| 3.278.886,48 0,00 0,00 0,00| 60.589.528,94| 169.368.895,49| 164.379.088,11
bebauten Grundstiicken
2.3 Infrastrukturvermégen 69.598.861,26|  128.770,78 5956,93|  1.279.436,36| 71.001.111,47| 32.119.912,61| 2.170.625,03 5.813,00 0,00 0,00| 34.284.724,64| 36.716.386,83| 37.478.948,65
24  Bauten auf fremden Grundstiicken 2.320.395,07 0,00 0,00 0,00|  2.320.395,07 377.034,84 110.270,46 0,00 0,00 0,00 487.30530|  1.833.089,77|  1.943.360,23
25  Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 282.329,63 0,00 8.440,00 0,00 273.889,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.889,63 282.329,63
26 ';":ﬁrczhe';‘;g und technische Anlagen, 5.694.617,10|  846.332,03 26.113,99 000| 6.514.83514| 346831922  461.197,25 12.331,60 0,00 000| 3917.184,87| 2.507.650,27|  2.226.297,88
27  petnebs und Geschifisausstattung 28.983.907,65| 1.570.354,56| 3.080.20526| 6.525.92543| 33.999.982,38| 19.576.821,31| 2.268.799,90|  3.074.506,99 188,13 0,00| 18.770.926,09] 15.220.05629|  9.407.086,34
28  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 10.893.118,67| 13.465.792,74 261352 -16.14523327|  8.211.064,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8211.064,62| 10.893.118,67
3. Finanzvermdgen 2 20.596.087,49 27.353,25 1.580,33 0,00{ 20.621.860,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 20.621.860,41| 20.596.087,49
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 15.480.374,00 1,00 0,00 0,00| 15.480.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.480.375,00 15.480.374,00
32  Beteiligungen 4.083.229,77 0,00 0,00 0,00|  4.083.229,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4.083.229,77|  4.083.229,77
33  Sondervermégen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34  Ausleihungen 5.165,14 0,00 1.580,33 0,00 3.584,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584,81 5.165,14
35  Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Durchlaufende Posten und
urehiautende Fostenund 1.027.318,58 27.352,25 0,00 0,00 1.054.670,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1.054.670,83|  1.027.318,58
sonstige Vermdgensgegenstande
insgesamt 403.661.103,60| 19.397.293,19|  3.554.395,66 0,00 419.504.001,13| 124.431.931,81| 10.677.398,84|  3.115.051,63 135.207,91 0,00( 131.859.071,11| 287.644.930,02| 279.229.171,79

" In der Anlageniibersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermégensgegenstande, das Sachvermdgen ohne Vorrate und geringwertige Vermdgensgegenstinde sowie das Finanzvermégen ohne Forderungen.
2 Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

3 Kumulierte Abschreibungen fiir Abgénge
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Landkreis Peine 2024
Forderungsiibersicht
Forderungstibersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO
Gesamtbetrag? mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag Mehr (+)/
am 31.12. des am 31.12. weniger (-)
Art der Forderungen ") Haushaltsjahres bis zu 1 iiber 1 bis mehr als des Vorjahres
2024 Jahr 5 Jahre 5 Jahre 2023
_Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
1. Offentlich-rechtliche Forderungen 8.848.218,13 8.846.135,51 2.078,62 4,00 6.638.141,52 2.210.076,61
2. Forderungen aus Transferleistungen 3.486.161,73 3.486.161,73 0,00 0,00 3.491.762,35 -5.600,62
3. Privatrechtliche Forderungen 1.313.608,47 1.313.608,47 0,00 0,00 4.821.911,13 -3.508.302,66
Summe aller Forderungen 13.647.988,33|  13.645.905,71 2.078,62 4,00 14.951.815,00 -1.303.826,67

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abziiglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberechtigungen.
Abweichungen kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesondereten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.
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Landkreis Peine 2024
Schuldeniibersicht
Schuldenibersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO
Gesamtbetrag d it einer Restlaufzeit Gesamtbetrag Mehr (+)/
am 3112, des lavon mit einer Restlaufzeit von am 3112 weniger ()
Art der Schulden 1) Haushaltsjahres bis zu 1 liber 1 bis mehr als des Vorjahres
2024 Jahr 5 Jahre 5 Jahre 2023
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6

1. Geldschulden 153.882.141,52|  29.450.708,25 6.704.829,26| 117.726.604,01| 130.636.961,11|  23.245.180,41
1.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen 130.881.796,52 6.450.363,25 6.704.829,26| 117.726.604,01| 126.636.588,03 4.245.208,49
1.3 Liquiditatskredite 23.000.345,00]  23.000.345,00 0,00 0,00 4.000.373,08|  18.999.971,92

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Li-
14 quiditatskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomV/G 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

. Vert?indlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten fir In- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vestitionen
142 :‘/:rz]rbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditatskredi- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditédhnlichen Rechtsgeschaften 3.254.224,00 3.254.224,00 0,00 0,00 3.504.550,00 -250.326,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.269.154,04 5.269.154,04 0,00 0,00 6.391.163,82|  -1.122.009,78
4.  Transferverbindlichkeiten 1.932.993,09 1.932.993,09 0,00 0,00 1.990.409,93 -57.416,84
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2) 1.366.943,42 1.366.943,42 0,00 0,00 3.450.210,47| -2.083.267,05

Schulden insgesamt 165.705.456,07|  41.274.022,80 6.704.829,26| 117.726.604,01| 145.973.295,33| 19.732.160,74

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz
2) Ohne durchlaufende Posten.
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Riickstellungsubersicht

Ruckstellungstibersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Bestand am Zufiihrun Inanspruchnahme Auflésun Bestand am
) 31.12.2024 9 und Herabsetzung g 31.12.2023
Art der Riickstellung Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 3 4 5
1. Pensionsriickstellungen und
shnliche Verpflichtungen 57.722.100,67 € 3.369.505,75 € 988.129,84 € - 55.340.724,76 €
davon
1.1 Pensionsriickstellungen 49.292.998,00 € 2.735.393,26 € 945.163,26 € - 47.502.768,00 €
1.2 Beihilferiickstellungen 8.429.102,67 € 634.112,49 € 42.966,58 € - 7.837.956,76 €
2. Riickstellungen fiir Altersteilzeit
und dhnlichen MaRnahmen (Urlaub 4.135.744,38 € 893.416,09 € 713.566,76 € - 3.955.895,05 €
und Uberstunden)
3 Ruckstellungen fiir unterlassene 5.087.422,06 € |  4.659.50856 € | 2.597.525,25 € - 3.925.438,75 €
Instandhaltung
4. Riickstellungen fiir die
Rekultivierung und Nachsorge - € - € - € - - €
geschlossener Abfalldeponien
Riickstell fir di -
5. tickstellungen fiir die Sanierung . € . € € i €
von Altlasten
6. Riickstellungen im Rahmen des
Finanzausgleichs und von - € - £ - £ - - €
Steuerschuldverhiltnissen
7.
Riickstellungen fiir drohende
Verpflichtungen aus Biirgschaften, 3.221.456,50 € 10.800,00 € 10.800,00 € - 3.221.456,50 €
Gewadhrleistungen und anhangigen
Gerichtsverfahren
8. Andere Riickstellungen 3.756.841,86 € 1.189.237,74 € 1.107.347,87 € - 3.674.951,99 €

Summe aller Riickstellungen

74.823.565,47 €

10.122.468,14 €

5.417.369,72 €

70.118.467,05 €
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Ubersicht iiber die gebildeten Haushaltsreste 2024

Produktnr Konto Konto-Text Reste Vorjahr Ansatz AO nach 2024 iibetragene Reste gesamt

Investive Auszahlungen Finanzhauhalt
12810000 7812000|Investitionszuweisungen (Gemeinden) 100.000,00: 15.700,00] 112.645,40 3.100,00
41101000 7815000(Investitionszuweisungen (verbundene Unternehmen) 4.746.400,00 2.998.400,00 270.000,00 2.350.000,00
41101000 7815001 |Investitionszuweisungen (Neubau Klinikum) 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
11114000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 100.000,00 9.600,00 0,00 82.000,00
11163000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 2.500,00 0,00 0,00 10.000,00]
12217000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 50.000,00] 190.000,00} 178.262,00 25.000,00]
12610300 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 155.600,00 199.237,38 332.409,98 15.500,00]
12710000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegenstanden tber 1.000€ ohne U 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
12810000 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne | 436.000,00 3.210.934,62] 66.248,37 369.800,00]
21201200 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
21201400 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 0,00 9.600,00 3.817,24 4.500,00
21501200 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 0,00 8.800,00 0,00 5.500,00
21501600 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 165.000,00 4.000,00 1.478,76 22.614,00
21601100 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 0,00 4.795,70 318.176,07] 8.509,00
21601200 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 0,00 5.000,00 0,00 3.808,00
21701100 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 35.000,00] 400.000,00 26.157,64 41.640,00
21701200 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 25.000,00 8.000,00 5.033,46 30.400,00
21701400 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 0,00 10.500,00 0,00 9.000,00
21801100 7831100[{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne 4 100.000,00 35.000,00 28.298,06 110.000,00!
21801200 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 0,00 6.000,00 0,00 47.500,00
21801400 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden liber 1.000€ ohne 4 75.000,00 250.000,00 16.374,31 28.000,00
22101600 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 30.000,00] 15.500,00 4.910,99 40.000,00
22101700 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden iber 1.000€ ohne 4 0,00 6.000,00 2.989,10 21.000,00
23101100 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 70.000,00] 26.000,00] 1.205.673,87 294.565,00
24301000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden iber 1.000€ ohne | 315.000,00 0,00 2.531,67 35.000,00
55401000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 14.000,00 0,00 0,00 7.859,11
56101000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden iber 1.000€ ohne 4 0,00 0,00 0,00 2.440,89
56104000 7831100{Auszahlungen fiir den Erwerb von Vermdgensgegensténden tber 1.000€ ohne U 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
11160000 7831110|EDV Ausstattung 1.022.500,00 20.000,00! 773.156,32 74.000,00!
11160000 7831300|Auszahlungen fiir den Erwerb von immateriellen Vermégensgegenstanden 420.000,00| 355.000,00 105.399,78; 235.000,00
52101000 7831300{Auszahlungen fir den Erwerb von immateriellen Vermégensgegenstanden 244.000,00] 0,00 0,00 244.000,00]
21891000 7871061|AiB Erweiterung IGS Len 600.000,00 130.400,00 127.747,59 542.400,00
12691000 7871065/Anbau FTZ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
42491000 7871067|AiB Sporthalle Vechelde 400.000,00 0,00 109.398,01 290.600,00
42491000 7871068|AiB Sporthalle Lengede 400.000,00 0,00 191.903,85 208.100,00
21791000 7871069|AiB G9 Anbau Silberkamp Gymnasium 5.720.000,00 0,00 3.076.045,16 2.644.000,00
21791000 7871071|AiB G9 Anbau | Gym Vechelde 7.515.000,00 839.100,00 7.297.851,96 1.057.000,00
11191000 7871717|Trafo KH | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
54202000 7872078|K 23 Radweg Lafferde - B1 40.000,00 21.350,00 0,00 40.000,00
54202000 7872185|Kostenbeteiligung K 71 Knotenpunkt B 1 OD Bettmar 35.000,00! 0,00 0,00 35.000,00
54202000 7872698|K69 Wense - B214 mit Neubau Ersebriicke 2.080.000,00 1.542.460,00| 196.212,50 2.080.000,00
54202000 7872714|K71 Bettmar - Sierlle, Radweg 910.000,00 700.000,00 9.423,34 910.000,00
54202000 7872715|K71 Woltorf - SierRe Kostenanteil BU 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

Summe Investive Auszahlungen Finanzhaushalt 26.563.000,00 11.026.877,70 14.462.145,43 14.690.336,00
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Produktnr |Konto |Konto-Text |Reste Vorjahr |Ansatz |AO |nach 2024 iibetragene Reste gesamt
Produktnr. |Konto [Konto-Text |Reste Vorjahr |Ansatz X9 |nach 2023 iibetragene Reste gesamt
Einzahlungsreste fiir Kredite
61210000| 6927200|Laufzeit tiber 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Wahrung (fester Zins) 696.000,00 1.581.000,00 0,00 696.000,00
61210000| 6927300|Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Wahrung (fester Zins) Kameralhaushalt 27.106.000,00 22.411.500,00 13.600.000,00 27.106.000,00
Summe Einzahlungsreste fiir Kredite 27.802.000,00) 23.992.500,00, 13.600.000,00 27.802.000,00)
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Begriindung fiir die libertragenen Mittel:

Zunéachst liegt zu jeder Ubertragung ein plausibler Antrag des jeweiligen Fachdienstes (FD)
mit Erganzungen des FD 13 — Controlling — vor. Die entsprechenden Restbildungen und ihre
Begriindungen sind nachstehend aufgeflhrt.

Finanzhaushalt

1. Fachdienst 11

11160000.7831110  74.000,00 €

Es handelt sich um Mittel fir Prasentationstechnik i.H.v. 70.000,00 € und fir Mittel eines Do-
kumentenprifgerates Scanner fir FD 16 i.H.v. 4.000,00 €, di wegen diverser Verzégerungen
in der Umsetzung und Beschaffung in 2024 nicht abgeschlossen werden konnten. Die Projekte
sollen in 2025 nachgeholt und abgeschlossen werden.

11160000.7831300 235.000,00 €
Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Projekten zusammen:

¢ NAC Software 86.000,00 € - Hier wurde die Software in 2024 beschafft, die Rechnung
liegt jedoch noch nicht vor.

e Schwitch-Management-Software 22.000,00 € — Die Software wurde ebenfalls im Jahr
2024 beschafft, die Rechnung liegt jedoch noch nicht vor.

e Adapter HKR Anbindung Fremdersuchen 2.000,00 € - Das Projekt konnte in 2024 nicht
abgeschlossen werden. Der Abschluss soll in 2025 erfolgen.

¢ Adapter HKR InsoReport 9.000,00 € - Das Projekt konnte in 2024 nicht abgeschlossen
werden. Der Abschluss soll in 2025 erfolgen.

¢ Enaio Lizenzen 50.000,00 € - Die hausweite Einfihrung von Enaio konnte im Jahr 2024
nicht abgeschlossen werden. Fur die Nachholung des Projekts im Jahr 2025 werden
weitere Lizenzen bendtigt.

e GIS-Konverter 9.000,00 € - Die Beschaffung des GIS-Konverters fur das neue Format
der LGLN-Karten konnte im Jahr 2024 nicht erfolgen und soll im Jahr 2025 nachgeholt
werden.

e MS SQL-Server-Lizenzen 57.000,00 € - Fir die neue Fachsoftware werden geman
dem Softwarehaus voraussichtlich weitere MS SQL-Lizenzen bendtigt. Die dazugeho-
rige Testphase konnte im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden.

2. Fachdienst 12

11163000.7831100 10.000,00 €

Die Lieferauftrage fur Drucker und Scanner fur die Poststelle wurden im Jahr 2024 erteilt. Die
Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt im 1. Quartal 2025. Die Mittel i.H.v. 10.000,00 € wer-
den auf dem Konto 11163000.7831100 bendtigt. Die freien Mittel auf diesem Konto betragen
jedoch nur 2.000,00 €, sodass hier eine Deckungsmittelverschiebung vom Konto 11122000.
7831100 i.H.v. 5.500,00 € und 11165000.7831100 i.H.v. 2.000,00 € beantragt wird.

3. Fachdienst 16

12610300.783110 15.500,00 €

Im Jahr 2024 wurde von Seiten FD 16 mit notwendigen Beschaffungen fiir den AGT-Verbund
begonnen. Der Bedarf an Beschaffungen fir den AGT-Verbund konnte im Jahr 2024 nicht
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abschlielRend ermittelt und gedeckt werden. Mithin bedarf es der Bildung eines Haushaltsres-
tes.

12810000.7812000 3.100,00 €

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zahlt der Landkreis Peine Investitionszahlungen bis zu
insgesamt 100.000,00 € jahrlich an die Gemeinden. Die Gemeinden mussen fir die Zuweisung
der Mittel einen entsprechenden Antrag stellen. FD 16 erwartet, dass die Mittel aus 2024 noch
abgerufen werden.

12810000.7831100 369.800,00 €

Der Auftrag zum Aufbau der Sireneninfrastruktur wurde bereits in Vorjahren vergeben. Die
Umsetzung soll in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen. Dazu wurden Mittel 2023 eingestellt
und ins Jahr 2024 Ubertragen. Diese Mittel werden hier nicht weiter betrachtet. Fur das Jahr
2024 wurden 436.000,00 € zusatzlich neu veranschlagt. Aufgrund fehlender Rechnungen der
Firma Hormann werden die Mittel aus 2024 als Haushaltsrest bendtigt.

12710000.7831100 40.000,00 €

Im Jahr 2024 wurde die Beschaffung eines Fahrzeuges fir den Rettungsdienst geplant und
der Kaufvertrag fir das Fahrzeug geschlossen. Die Lieferung und Rechnungsstellung des
Fahrzeuges erfolgt jedoch erst im Jahr 2025, mithin wird ein Haushaltsrest benétigt.

4. Fachdienst 17

1227000.7831100 25.000,00 €

Im Jahr 2024 wurde vom FD 17 die geplante Bestellung der neuen Auswertesoftware von
Jenoptik durchgefihrt. Die Installation und Rechnungslegung erfolgt jedoch erst im Jahr 2025.

5. Fachdienst 19

21201400.7831100 4.500,00 €

Die Beschaffung einer digitalen Tafel fur die Hauptschule Vechelde wurde in 2024 begonnen,
konnte aber nicht abgeschlossen werden. Die Beschaffung wird in 2025 abgeschlossen.

21201200.7831100 5.500,00 €

21501200.7831100 5.500,00 €

Die Beschaffung von Spielgeraten fur die Hauptschule und Realschule Hohenhameln wurde
in 2023 begonnen. Letztendlich wurden die Spielgerate im November 2024 geliefert. Der Auf-
bau und die Montage erfolgen im Jahr 2025. Es handelt sich um eine gemeinsame Beschaf-
fung der Hauptschule Hohenhameln und der Realschule Hohenhamelin.

21801100.7831100 110.000,00 €

Die Beschaffung einer digitalen Tafel fiir die IGS Peine wurde in 2024 begonnen, konnte aber
nicht abgeschlossen werden. Die Beschaffung wird im Jahr 2025 abgeschlossen. Es sind da-
her 10.000,00 € zu Ubertragen.

Daruber hinaus sind fur den Umbau der Mensakuche verschiedene Umbauten und Anschaf-
fungen notwendig. Die Arbeiten wurden im Jahr 2024 begonnen und sollen im Jahr 2025 ab-
geschlossen werden. Hierflr sind 100.000,00 € zu Ubertragen.
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21701400.7831100 9.000,00 €

Dieser Haushaltsrest wird fir die Finanzierung der technischen Baumafnahme im Neu-
bautrakt bendtigt. Hier bendtigt es noch Abstimmung mit dem IWB, eine Umsetzung war noch
nicht méglich, da der Neubau noch nicht fertig gestellt ist.

22101700.7831100 21.000,00 €

Die fur 2024 geplante Beschaffung von Schirmen fir den Schulhof der Schule liseder Hutte
konnte aufgrund von Verzdégerungen in der Umsetzung von Baumaflnahmen nicht erfolgen
und soll im Jahr 2025 nachgeholt werden. Hierflir werden 2.500,00 € bendtigt.

Des Weiteren konnte die Beschaffung verschiedener Sitzmdglichkeiten fur den Schulhof in
2024 nicht erfolgen. Dies soll in 2025 nachgeholt werden. Hierflir werden 15.000,00 € benétigt.

21701200.7831100 30.400,00 €

Die Beschaffung zweier Display fir das Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde wurde in
2024 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Die Beschaffung wird in 2025 ab-
geschlossen. Hierfir werden 5.400,00 € bendtigt.

Weiterhin wurde die Beschaffung verschiedenen Sitzmdglichkeiten fir den Schulhof in 2024
nicht umgesetzt. Dies soll in 2025 nachgeholt werden, woflr 25.000,00 € bendtigt werden.

21601100.7831100 8.509,00 €

Die Beschaffung eines Laborspulgerates fir die Oberschule Wendeburg wurde in 2024 be-
gonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Dies soll in 2025 erfolgen. Hierflir wird ein
Haushaltsrest in Hoéhe von 5.500,00 € bendtigt.

Des Weiteren werden 3.009,00 € als Haushaltsrest bendtigt. Hier erfolgte die Lieferung in
2024. Die Rechnungsstellung erfolgt jedoch erst in 2025.

21701100.7831100 41.640,00 €

Die Beschaffung eines Stagepianos und eines Displays fur das Gymnasium llsede wurde in
2024 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Die Beschaffung wird in 2025 ab-
geschlossen. Hierflr werden 6.600,00 € als Haushaltsrest benétigt.

Weiterhin werden 35.040,00 € als Haushaltsrest benétigt. Hier erfolgte die Lieferung in 2024.
Eine Rechnungsstellung erfolgt jedoch erst in 2025.

21801200.7831100 47.500,00 €

Die Beschaffung eines 3D-Druckers inklusive Softwarelizenz fir die IGS Lengede wurde in
2024 begonnen, konnte jedoch nicht abgeschlossen werden. Die Beschaffung wird im Jahr
2025 abgeschlossen. Hierflr werden 7.500,00 € als Haushaltsrest benétigt.

Des Weiteren wurde die Beschaffung verschiedener Sitzmdéglichkeiten fir den Schulhof und
die Pausenhalle in 2024 nicht umgesetzt. Dies soll in 2025 nachgeholt werden. Daflr werden
40.000,00 € bendtigt.

21801400.7831100 28.000,00 €

Die Beschaffung eines 3D-Druckers fir die IGS Edemissen wurde in 2024 begonnen, konnte
aber nicht abgeschlossen werden. Dies soll in 2025 erfolgen, wofir 5.000,00 € als Haushalts-
rest bendtigt werden.

Ebenfalls wurde die Beschaffung verschiedenen Sitzmdglichkeiten fir den Schulhof in 2024
nicht umgesetzt. Dies soll in 2025 nachgeholt werden. Es wird daher ein Haushaltsrest in Hohe
von 23.000,00 € bendtigt.
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23101100.7831100 294.565,00 €

Die Beschaffung eines Thekenkuhlschranks, einer Verkaufstheke und einer Kantenschleifma-
schine wurde in 2024 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Die Beschaffung
wird in 2025 abgeschlossen. Hierflr werden 8.000,00 € bendtigt.

Ein weiterer Haushaltsrest in Héhe von 140.065,00 € wird bendtigt, da die Lieferung in 2024
erfolgt ist, eine Rechnungslegung jedoch erst in 2025 vorgesehen ist.

Die Vergabe einer neuen Telefonanlage ist im Dezember 2023 erfolgt, eine Umsetzung der
MafRnahme konnte jedoch in 2024 nicht erfolgen, sodass hierfir ein Haushaltsrest in Hohe von
16.500,00 € zu bilden ist.

Weiterhin konnte die Beschaffung einer Spaneabsaugung aufgrund von Klarungsbedarf mit
dem IWB noch nicht erfolgen. Hierflr ist ein Rest in Héhe von 30.000,00 € notwendig.
Letztlich verzdgert sich die Beschaffung von Energiesaulen aufgrund umfangreicher Gespra-
che mit dem IWB. Eine Ausschreibung erfolgt erst im Jahr 2025. Hierfur ist ein Haushaltsrest
in Héhe von 100.000,00 € zu bilden.

21501600.7831100 22.614,00 €

Fir die Gunzelin Realschule wird ein Haushaltsrest in HOhe von 7.614,00 € bendtigt, da die
Lieferung in 2024 erfolgt ist. Eine Rechnungslegung jedoch erst im Jahr 2025 erfolgt.

Des Weiteren ist die Vergabe einer neuen Telefonanlage im Dezember 2023 erfolgt. Die Um-
setzung dieser MaRnahme konnte im Dezember 2024 nicht abgeschlossen werden und soll
nun in 2025 erfolgen. Hierflr ist ein Haushaltsrest in Hohe von 15.000,00 € zu bilden.

21601200.7831100 3.808,00 €
Hier ist eine Lieferung fiir die Haupt- und Realschule Bodenstedt-Wilhelm-Schule bereits in
2024 erfolgt. Die Rechnungslegung erfolgt jedoch erst in 2025.

22101600.7831100 40.000,00 €

Im Jahr 2024 war die Anschaffung von Spielgeraten fur den Schulhof der Astrid-Lindgren-
Schule geplant und ausgeschrieben. Die erste Ausschreibung erzielte keinen Erfolg, so dass
eine zweite Ausschreibung erfolgte. Mithin erfolgt die Umsetzung der Beschaffung erst in
2025.

24301000.7831100 35.000,00 €

Die sehr umfangreiche Beschaffung eines Servers inklusive Firewall und Software fir die all-
gemeine Schulverwaltung konnte in 2024 nicht komplett abgeschlossen werden. Der Ab-
schluss der MalRnahme erfolgt in 2025.

6. Fachdienst 20

11114000.7831100 82.000,00 €

Es handelt sich um Mittel fir das Projekt Ladeinfrastruktur am Baubetriebshof. Das Projekt
wurde in 2024 geplant und befindet sich derzeit im Vergabeverfahren. Die Umsetzung soll in
2025 beginnen.

56104000.7831100 2.000,00 €

Bei diesem Projekt handelt es sich um den Anschluss an die Energiegenossenschaft Braun-
schweiger Land e.G.. Der Anschluss sollte im Jahr 2024 erfolgen, verzdgert sich jedoch auf-
grund rechtlichen Detailfragestellungen derzeit.
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7. Fachdienst 21

55401000.7831100 7.859,11 €

Im Jahr 2024 wurde ein Multiparameter-Messgerat beschafft. Die Rechnungstellung erfolgt
jedoch erst in 2025.

56101000.7831100 2.440,89 €

Im Jahr 2024 war die Beschaffung einer Drohne fir den FD 21 geplant. Die Mittel wurden
dementsprechend im Haushalt 2024 veranschlagt. Aufgrund personeller Engpasse im FD 21
hat sich die Vergabe jedoch verzégert, so dass die Beschaffung im Jahr 2025 erfolgen muss.
Auf dem Konto 55401000.7831100 stehen nicht ausreichend Mittel zur Verfligung, sodass vor
Bildung des Haushaltsrestes eine Deckungsmittelverschiebung von dem Konto 56101000.
7831100 erfolgen muss.

8. Fachdienst 25

5420200.7872078 40.000,00 €

Mit der Planung der Mal3nahme K23 Radweg Lafferde — B1 wurde bereits 2023 begonnen und
derzeit noch ausgefiihrt. Auf dem Konto stehen ausreichend Mittel zur Verfligung, so dass der
Haushaltsrest entsprechend gebildet werden kann.

5420200.7872185 35.000,00 €

Derzeit wird durch die NLStBV-GB WF als zustandige Vorhaben- und StralRenbaulasttragerin
die OD Bettmar im Zuge der B1 aus-/umgebaut. Diese MaRnahme beinhaltet auch den Umbau
des Knotenpunktes B1/K71, welcher mit einer Kostenbeteiligung des Landkreises Peine ein-
hergeht. Die Kostenbeteiligung wurde mittels Vereinbarung geregelt, es besteht somit eine
entsprechende Verpflichtung.

Die Baumalinahme ,Umbau der OD Bettmar im Zuge der B1“ dauert noch an. Auf dem Konto
stehen ausreichend Mittel zur Verfiigung, somit kann der Haushaltsrest gebildet werden.

54202000.7872698 2.080.000,00 €

Die Planungen flir die BaumalRnahme K69 Wense — B214 mit Neubau Ersebriicke haben 2024
begonnen bzw. wurden aus Vorjahren weitergefiihrt. Planungsauftrage wurden im Jahr 2024
vergeben. Zudem wurden Abbauauftrage fir den ersten Bauabschnitt, der flir 2024 geplant
war, nun aber spatestens Ende Marz 2025 beginnen wird, vergeben. Auf dem Konto stehen
ausreichend Mittel zur Verfligung, so dass der Haushaltsrest gebildet werden kann.

54202000.7872714 910.000,00 €

Fir die MaBnahme K71 Bettmar — Sierf3e, Radweg, wurden Planungsauftrage im Jahr 2024
vergeben. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen und kénnen sich im Wert noch ver-
andern. Der Bau der MalRnahme bzw. weiterfuhrende Planungen werden im Jahr 2025 begin-
nen. Auf dem Konto stehen ausreichend Mittel zur Verfiigung, somit kann der Haushaltsrest
gebildet werden.

54202000.7872715 15.000,00 €

Die DB Netz AG plant den Bahniibergang (BU) Woltorf — SierRe im Zuge der K71umzubauen.
Hiertiber wurde eine Vereinbarung mit der DB Netz AG geschlossen, welche auch eine Kos-
tenbeteiligung in Hohe von 15.000,00 € fir den Landkreis Peine als Strallenbaulasttrager der
K71 enthalt. Die fir 2024 geplante Mallnahme hat sich auf das Jahr 2025 verschoben. Auf
dem Konto stehen ausreichend Mittel zur Verfigung, somit kann der Haushaltsrest gebildet
werden.
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9. Fachdienst 26

52101000.7831300 244.000,00 €

Im Jahr 2023 wurde eine neue Fachsoftware ausgeschrieben. Ein entsprechender Zuschlag
wurde erteilt. Aufgrund von unerwarteten technischen und rechtlichen Schwierigkeiten im Um-
stellungsprozess, z.B. Altdatentibernahme, hat sich die Umstellung der Software deutlich ver-
zogert. Die Umstellung ist bisher noch nicht erfolgt. Mithin wurde noch keine Auszahlungen
getatigt.

10. Fachdienst 27

11191000.78717171 100.000,00 €

Die MaRnahme Trafo KH | wurde im Jahr 2024 an einen Planer tUbergeben und wird in 2025
fortgefuihrt. Die Rechnung steht noch aus. Auf dem Konto stehen ausreichend Mittel zur Ver-
fugung, somit kann der Haushalt gebildet werden.

12691000.7871065 600.000,00 €

Die MalRnahme Anbau FTZ wurde im Jahr 2024 mit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung be-
gonnen. Die Untersuchung wurde vom VBD durchgefiihrt. Die Rechnung steht noch aus. Die
Maflinahme soll im Jahr 2025 fortgefiihrt werden. Auf dem Konto stehen auch ausreichend
Mittel zur Verfligung, somit kann der Haushaltsrest gebildet werden.

21791000.7871069 2.644.000,00 €

Die Malkinahme AiB Anbau Silberkamp Gymnasium wurde im Jahr 2024 fortgefiihrt. Einige
Leistungen werden erst im Folgejahr abgerechnet, mithin stehen noch Rechnungen aus dem
Jahr 2024 aus. Mit dem Abschluss der Mallnahme wird im Jahr 2025 gerechnet. Auf dem
Konto stehen ausreichend Mittel zur Verfligung, somit kann der Haushaltsrest gebildet werden.

21791000.7871071 1.057.000,00 €

Die MaRnahme AiB G9 Anbau | am Gymnasium Vechelde wurde im Jahr 2024 fertiggestellt.
Die Schlussrechnungen des Generalunternehmers und des Planungsburos stehen noch aus.
Auf dem Konto stehen ausreichend Mittel zur Verfligung, sodass der Haushaltsrest gebildet
werden kann.

21891000.7871061 542.400,00 €

Die MaRnahme AiB Erweiterung IGS Lengede wurde im Jahr 2024 fertiggestellt. Verschiede-
nen Rechnungen stehen noch aus. Auf dem Konto stehen ausreichend Mittel zur Verfiigung
um den Haushaltsrest zu bilden.

42491000.7871067 290.600,00 €

Das Projekt AiB Sporthalle Vechelde befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Rechnung
des Planungsbiros fir 2024 steht noch aus. Auf dem Konto stehen ausreichend Mittel zur
Verfligung, so dass der Haushaltsrest entsprechend gebildet werden kann.

42491000.7871068 208.100,00 €

Das Projekt AiB Sporthalle Lengede befindet sich derzeit in der Umsetzung. Die Rechnung
des Planungsbiros fir 2024 ist auch hier noch ausstehend. Auf dem Konto stehen ausrei-
chend Mittel zur Verfligung, so dass auch hier der Haushaltsrest gebildet werden kann.

11. Budget 8
41101000.7815000 2.350.000,00 €
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41101000.7815001 2.000.000,00 €

Gemal § 20 Abs. 1 S.1 KomHKVO bleibt die Ermachtigung flir eine Investitionsférderungs-
malnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung fir ihren Zweck verfugbar, wenn mit der
Investitionsférderungsmaflinahme vor Ablauf des Ubernachsten Jahres begonnen wird.

In Folge des KT-Beschlusses aus Juni 2022 (Vorlage 2022/107), wurden fir das Haushaltsjahr
2024 Mittel in Hohe von 4.746.000,00 € fur Investitionszuweisungen gemaf’ dieser Vorlage
veranschlagt. Zum Zeitpunkt der politischen Entscheidung war klar, dass die tatsachlichen
Zahlungsflisse ... vom konkreten Zeitpunkt der Umsetzung der Investition abhangen und das
jahresubergreifende Veranderungen...daher nicht ausgeschlossen sind. Der Sachverhalt ist
als Gesamtinvestitionsmal3nahme zu betrachten, die im Jahr 2022 begonnen hat und noch
nicht abgeschlossen ist. Daher ist die Restebildung in diesem Fall zulassig.

Im August 2024 wurde durch das Klinikum angekindigt, dass im Jahr 2024 voraussichtlich
noch ein Mittelabruf in Héhe von 2.350.000,00 € erfolgt. Dieses wurde entsprechend in der
Haushaltsplanung 2025 bericksichtigt, sodass flir 2025 entsprechend geringere Mittel veran-
schlagt wurden. Ein Abruf erfolgte jedoch nicht.

Auflerdem wurde durch das Klinikum zum gleichen Zeitpunkt angekindigt, dass im Jahr 2024
noch Planungskosten fir den Neubau gemaR Vorlage 2024/051 in Héhe von 2.000.000,00 €
abgerufen werden. Die Ubernahme der Planungskosten wurde durch die Politik erst im April
2024 zugesagt. Fir diesen Zweck waren somit im Haushalt 2024 keine Mittel veranschlagt.
Allerdings ware die Deckung im Rahmen des Budgets tber die unter 41101000.7815000 zur
Verfugung stehenden Mittel méglich gewesen. Auch diese Ankindigung wurde bei der Haus-
haltsplanung 2025 berticksichtigt, sodass auch hier entsprechend geringere Mittel veran-
schlagt wurden. Allerdings erfolgte auch hier kein Abruf der Mittel in 2024. Da mit der Planung
jedoch bereits begonnen wurde, sind auch hier die Voraussetzungen fiir die Restebildung er-
fullt, sodass dieser nach erfolgter Deckungsmittelverschiebung gebildet werden kann.

Haushaltseinzahlungsreste

1. Budget 8

61210000.6927200 696.000,00 €

Auf dem Konto 61210000.6927200 besteht 2024 ein Ansatz in Hohe von 696.000,00 €. Zudem
sind Reste aus Vorjahren in Héhe von 1.581.000,00 € vorhanden. Im Jahr 2024 wurden auf
dem PSK keine Einzahlungen aus Krediten gebucht, so dass weder der Ansatz noch die Reste
aus Vorjahren ausgeschopft wurden. Es verbleiben somit Reste aus Vorjahren in Héhe von
1.581.000,00 €, die nicht ins Folgejahr Ubertragen werden koénnen (§ 120 Abs. 3
NKomVG). Als Kreditermachtigung kann lediglich der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Hohe
von 696.000 € Ubertragen werden. Auf dem PSK 61210000.6927200 werden daher Reste in
Hoéhe von 696.000,00 € gebildet und ins Folgejahr tUbertragen.

61210000.6927300 27.106.000,00 €

Auf dem Konto 61210000.6927300 besteht 2024 ein Ansatz in Héhe von 27.106.000 €. Zudem
sind Reste aus Vorjahren in Hohe von 22.411.500 € vorhanden. Im Jahr 2024 wurden Kredite
in Héhe von 13.600.000 € aufgenommen und auf dem PSK als Einzahlungen verbucht. Damit
wurden die Reste aus Vorjahren teilweise genutzt. Es verbleiben Reste aus Vorjahren in Hohe
von 8.811.500 €, die nicht ins Folgejahr Ubertragen werden kénnen (§ 120 Abs. 3 NKomVG).
Als Kreditermachtigung kann lediglich der Ansatz aus dem Jahr 2024 in Hohe von 27.106.000
€ Ubertragen werden. Auf dem PSK 61210000.6927300 werden daher Reste in Héhe von
27.106.000 € gebildet und ins Folgejahr Gbertragen.
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1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Grundlagen, Priufungsauftrag

Der Prufungsauftrag ergibt sich aus den §§ 155 ff. Niedersachsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG). Hiernach ist der Jahresabschluss vom Rechnungspriifungsamt des Land-

kreises Peine (RPA) dahingehend zu prufen, ob

der Haushaltsplan eingehalten worden ist,

o die Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung eingehalten worden sind,

e bei den Ertragen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen
des kommunalen Geld- und Vermdgensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und
Vorschriften unter Beachtung der maligebenden Verwaltungsgrundsatze und der ge-

botenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und

o samtliche Vermdgensgegenstande, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Er-
trage, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jah-

resabschluss die tatsachliche Vermodgens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt.

1.2 Priifungsumfang

Das RPA hat die Aufgabe, eine Jahresabschlussprifung nach pflichtgemaRem Ermessen
durchzufiihren und eine Wertung tber den Jahresabschluss und der zugrundeliegenden Buch-
fuhrung abzugeben. Hierzu hat das RPA seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusam-
menzufassen. Dieser ist, um die Stellungnahme des Hauptverwaltungsbeamten erganzt, dem
Kreistag vorzulegen (§ 156 Abs. 3 und 4 i.V.m. § 129 Abs. 1 NKomVG).

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 Abs. 2 und 3 NKomVG i.V.m. §§ 50 ff. der Verord-
nung uber die Aufstellung und Ausfihrung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kas-
sengeschafte der Kommunen (KomHKVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung,

der Bilanz, dem Anhang und den Anlagen zum Anhang.

Der Jahresabschluss 2024 des Landkreises Peine wurde entsprechend geprift. Hierzu wur-

den im Rahmen von Plausibilitdtskontrollen in ausgewahlten Bereichen der Bilanz sowie der

Bericht des Rechnungsprifungsamtes des Landkreises Peine tber die Jahresabschlussprifung 2024
beim Landkreis Peine
Seite 4



Ergebnis- und Finanzrechnung Schwerpunkte gebildet und gegebenenfalls auch stichproben-
hafte EinzelfallpriGfungen vorgenommen (siehe Tz. 5.3.3, 5.4.2 und 5.5.2). Dies ist in Anwen-
dung des § 155 Abs. 3 NKomVG bei Prifungen im Hinblick auf den fur die Prifung angemes-

senen Zeitbedarf ublich.

1.3 Priifungsunterlagen

Der vollstandige Jahresabschluss 2024 wurde dem RPA am 04.07.2025 vorgelegt.

Ferner wurden vorgelegt:
¢ Haushaltssatzung und Haushaltsplan
o Kontoausziige
o Auswertungen

¢ Unterlagen im Datenmanagementsystem (Enaio)

1.4 Vorangegangene Priifung

Der Jahresabschluss fiir das Haushaltsjahr 2023 ist in der Zeit vom 16.12.2024 bis zum
13.02.2025 gepruft worden. Die Prufungsbemerkungen wurden in der Stellungnahme des

Landrates entsprechend § 129 Abs. 1 NKomVG aufgegriffen.

2 Grundlagen der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.12.2023 die Haushaltssatzung fir das Haushalts-
jahr 2024 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am
12.03.2024. Durch die Veréffentlichung im Amtsblatt fur den Landkreis Peine Nr. 5 vom
15.03.2024 und die 6ffentliche Auslegung vom 18. bis 26.03.2024 ist die Haushaltssatzung
am 27.03.2024 rechtskraftig geworden.

In der Haushaltssatzung wurden folgende Werte festgesetzt:
e Das Investitions- und Investitionsférderungsprogramm sah Auszahlungen i.H.v.

31.962.800 € vor. Der Betrag war im Finanzhaushalt unter der Position ,Auszahlungen

fur Investitionstatigkeit” enthalten.
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e Fur die Aufnahme von Krediten fur Investitionen und Investitionsférderungsmafinah-

men waren 27.802.000 € im Finanzhaushalt vorgesehen.

o Verpflichtungsermachtigungen wurden i.H.v. 13.630.000 € veranschlagt.

o Der Hochstbetrag der Liquiditatskredite betrug 45.000.000 €.

Die Ansatze des Haushaltsplanes sind unter nachstehenden Tz. 2.2 und 2.3 dargestellt.

2.2 Haushaltsplan / Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt des Landkreises enthielt fur das Jahr 2024

ordentliche Ertrage 359.148.200 €

ordentliche Aufwendungen 382.438.200 €

ordentliches Ergebnis -23.290.000 €
sowie

aulierordentliche Ertrage 0€

aulerordentliche Aufwendungen 0€

aulerordentliches Ergebnis 0€

Somit ergab sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 23.290.000 €.

Der Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG wurde nicht erreicht.
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2.3 Haushaltsplan / Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des Landkreises enthielt

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 353.661.200 €
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit 371.223.300 €
Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit -17.562.100 €
Einzahlungen fur Investitionstatigkeit 4.160.800 €
Auszahlungen fur Investitionstatigkeit 31.962.800 €
Saldo aus Investitionstatigkeit -27.802.000 €
Einzahlungen fur Finanzierungstatigkeit 27.802.000 €
Auszahlungen flr Finanzierungstatigkeit (Tilgung) 8.017.500 €
Saldo aus Finanzierungstatigkeit 19.784.500 €
Saldo Finanzhaushalt -25.579.600 €

Die Haushaltsplanung ergab einen negativen Saldo aus ,laufender Verwaltungstatigkeit‘. Die
geplante Tilgung i.H.v. 8.017.500 € konnte daher nur mit Hilfe neuer Liquiditatskredite finan-

ziert werden.

3 Buchfuhrung

Die Buchfuihrung wurde mit dem Buchflihrungssystem der Software ,H&H proDoppik® erstellt.
Die Bucher sind im Rechnungsstil der doppelten Buchfihrung und, soweit geprift, nach den

Grundséatzen ordnungsmafiger Buchfihrung geflhrt worden (§ 110 Abs. 3 NKomVG).

Entsprechend § 155 Abs. 1 Nr. 3 und 4 NKomVG sind die Kassenvorgange zur Vorbereitung
des Jahresabschlusses 2024 geprift worden. Dazu hat das RPA am 26.02.2024 eine unver-

mutete Kassenprifung durchgeflhrt.

Als weitere vorbereitende Priifung des Jahresabschlusses 2024 wurde eine Belegprifung
durchgefuhrt. Gepruft wurden die Belege der Anordnungsnummern 24041500 bis 24047399.
Die Vollstandigkeit kann bestatigt werden. Die Buchungen waren durch begriindende Unterla-
gen belegt (§ 38 Abs. 4 KomHKVO). Die Verwaltung wurde mit Bericht Uber die Belegprifung

vom 27.01.2025 uber die festgestellten Prufungsbemerkungen unterrichtet.
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4 Ausfihrung des Haushaltsplanes

4.1 Haushaltsiuiberwachung

Die aus den Ein- und Auszahlungen gebildeten Haushaltsreste sind zur Bewirtschaftung
im Folgejahr in elektronische Haushaltsiiberwachungslisten vorgetragen worden (§ 25 Abs. 2
i.V.m. § 27 Abs. 4 KomHKVO). Die Uberwachung der einzelnen Haushaltsreste erfolgt (iber
die jeweiligen Produktsachkonten durch Auswertungen aus dem Haushaltsprogramm durch

den Fachdienst Finanzen. Dies gilt auch fir die Ansatze des Haushaltsplanes.

4.2 Plan-Ist-Vergleich
Im Jahresabschluss sind nach § 54 KomHKVO die Ertrage und Aufwendungen (Ergebnisrech-

nung) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzrechnung) den Haushaltsansatzen der
Ergebnis- und der Finanzplanung gegenuberzustellen. Hierdurch wird dokumentiert, ob der
politische Wille, der sich im Haushaltsplan manifestiert, ordnungsgemaf und rechtmafig um-

gesetzt wurde.

Hierbei wurde u.a. geprift, ob moégliche Gber- und aufterplanmaiigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen (§ 117 Abs. 1 NKomVG) entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und den Re-

gelungen des Landkreises durchgefuhrt wurden.

Nach § 6 der Haushaltssatzung flr das Haushaltsjahr 2024 sind Uber- und auf3erplanmafige
Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, wenn sie 100.000 € im Einzel-

fall nicht Ubersteigen. In diesen Fallen hat der Landrat zu entscheiden.

Aus den Aufstellungen, Auswertungen und Buchungen zum Jahresabschluss 2024 gehen
keine Anhaltspunkte fir das Vorhandensein einer Uber- bzw. auflerplanmaRigen Aufwen-
dung / Auszahlung hervor. Nach Auskunft des FD Finanzen gab es im Berichtsjahr keinen
Vorgang, der ein Verfahren nach § 117 NKomVG erfordert hatte. Diese Aussage deckt sich

mit den bei der Prifung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnissen des RPA.

Seitens des RPA wird in diesem Zusammenhang erganzend gepruft, ob fir die Aufwendungen
und Auszahlungen entsprechende Ermachtigungen vorlagen. Diese ergeben sich neben den
Ansatzen aus den uber- und auferplanmafligen Aufwendungen und Auszahlungen
(§ 117 NKomVG), der Deckungsfahigkeit im Rahmen der Budgets (§ 19 KomHKVO) sowie aus
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der Ubertragbarkeit durch Bildung von Haushaltsaufwands- und Haushaltsauszahlungsresten
(§ 20 KomHKVO).

Um das Vorhandensein entsprechender Ermachtigungen festzustellen, werden die Haushalts-
ansatze des Haushaltsplanes einschliefl3lich der o.g. Haushaltsermachtigungen dem Rech-
nungsergebnis gegenibergestellt. Dies betrifft sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Fi-

nanzrechnung.

Es wurde prufungsseitig festgestellt, dass teilweise in den Produktsachkonten Stammdaten
(Deckungskreis) nicht vollstandig eingetragen sind (insbesondere im Bereich der Auf-
wandskonten). Dies kann unter Umstanden bei Auswertungen zu Problemen fiihren. Es ist
sicherzustellen, dass bei kiinftigen Abschlissen die Stammdatenhinterlegung vollstandig vor-
genommen ist. Weil nach hiesigen Erkenntnissen keine Auswertungen nach Deckungskreisen
vorgenommen werden, hat die Unvollstandigkeit voraussichtlich keine Auswirkung auf den
Jahresabschluss 2024.

4.2.1 Ergebnishaushalt, Ergebnisrechnung

Die Konten des Ergebnishaushaltes wurden im Haushaltsjahr 2024 zu den Budgets 1, 2, 3, 5
und 8 (entsprechend der Teilhaushalte) zusammengefasst. Ein entsprechender Budgetvermerk
war Bestandteil des Haushaltsplanes 2024. In Anwendung des § 4 Abs. 3 KomHKVO sind die
Aufwandskonten innerhalb der jeweiligen Budgets gegenseitig  deckungsfahig
(§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfahigkeit sind
nach Ziff. 3 des Budgetvermerks die Kontengruppen 40 und 41 (Personalaufwendungen) und
einzelne Sachkonten im Bereich des FD Schule, Kultur und Sport. Diese werden jeweils flir
sich als gegenseitig deckungsfahig erklart und aus den o.g. Teilhaushaltsbudgets herausge-

zogen.

Fur weitere Regelungen wird auf den Budgetvermerk im Haushaltsplan 2024 verwiesen.

Die zum Teil erheblichen Veranderungen zwischen Planung und Ausflhrung sind im Rechen-
schaftsbericht (Produktbericht 2024) des Jahresabschlusses 2024 erlautert.

Beim Plan-Ist-Vergleich gem. § 54 KomHKVO ist auf die jeweilige Budgetstruktur abzustellen,
da die Budgets stets eine Bewirtschaftungseinheit darstellen. Die Grundlage fur die Bildung
der Budgets stellt jeweils der im Haushaltsplan vom Kreistag beschlossene Budgetvermerk

dar. Basierend auf der hier dargestellten Budgetstruktur ist im Jahresabschluss der Plan-Ist-
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Vergleich durchzuflihren. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Budgetvermerk verandert und
einzelne Kontenbereiche (Personalaufwendungen) aus der vorhandenen Budgetstruktur (Teil-
haushalte) herausgezogen. Bei den in Ziff. 2.2 und 2.3 im Rechenschaftsbericht dargestellten
Tabellen wird diese Besonderheit nicht berlcksichtigt. Daher ist die Aussagekraft der Tabellen

im Rechenschaftsbericht in Bezug auf einen Plan-Ist-Vergleich eingeschrankt.

Priifungsbemerkung:1

Der FD Finanzen hat darauf hinzuwirken, im Rahmen der Jahresabschlisse einen Plan-
Ist-Vergleich anhand der beschlossenen Budgetstruktur aufzustellen. Etwaige Budgetiber-
schreitungen sind zu identifizieren und entsprechende MalRhahmen zur Vermeidung der

Uberschreitungen einzuleiten.

Werden die Tabellen aus dem Rechenschaftsbericht als Grundlage fur einen Plan-Ist-Ver-
gleich herangezogen, kann festgestellt werden, dass in den Budgets 3 und 8 die Ermachtigun-
gen nicht ausgereicht haben. Aus dem Rechenschaftsbericht geht nicht hervor, ob verwal-
tungsseitig MaRnahmen zur Vermeidung der Budgetiiberschreitungen getroffen wurden. Uber-

und / oder auRerplanmafige Bewilligungen sind nicht ersichtlich.

Weitere Prufungsbemerkungen ergaben sich nicht.

4.2.2 Finanzhaushalt, Finanzrechnung

Die Konten des Finanzhaushaltes wurden im Haushaltsjahr 2024 zu den Budgets 1, 2, 3, 5und 8
(entsprechend der Teilhaushalte) zusammengefasst. Ein entsprechender Budgetvermerk war
Bestandteil des Haushaltsplanes 2024. In Anwendung des § 4 Abs. 3 KomHKVO sind die Auf-
wandskonten innerhalb  der  jeweiligen Budgets  gegenseitig deckungsfahig
(§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfahigkeit sind
nach Ziff. 3 des Budgetvermerks die Kontengruppen 70 und 71 (Personalauszahlungen) und
einzelne Sachkonten im Bereich des FD Schule, Kultur und Sport. Diese werden jeweils flr
sich als gegenseitig deckungsfahig erklart und aus den o.g. Teilhaushaltbudgets herausgezo-

gen.

Bezuglich der Problematik beim Plan-Ist-Vergleich wird auf die Anmerkungen zu Tz. 4.2.1 ver-

wiesen.

Weitere Anmerkungen ergeben sich nicht.
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4.3 Liquiditatskredite

31.12.2023 31.12.2024
4.000.373,08 € 23.000.345,00 €

Der Héchstbetrag der Liquiditatskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen betrug
nach § 4 der Haushaltssatzung 45,0 Mio. €.

Die Ermachtigung zur Aufnahme von Liquiditatskrediten gilt gem. § 122 NKomVG uber das
Haushaltsjahr hinaus bis zur Rechtswirksamkeit der neuen Haushaltssatzung. Die Haushalts-
satzung 2024 ist am 27.03.2024 in Kraft getreten. Bis dahin war der Hochstbetrag aus der
Haushaltssatzung 2023 maflgebend. Dieser betrug 40,0 Mio. €.

Der Landkreis hat im Zeitraum Juli bis Dezember 2024 mehrere feste Liquiditatskredite in An-
spruch genommen. So wurde im Juli 2024 ein fester Liquiditatskredit i.H.v. 5,0 Mio. € aufge-
nommen, zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 bestanden drei feste Liquiditatskredite i.H.v. ins-
gesamt 23,0 Mio. €.

Daruber hinaus wurden nach den jeweils zum Monatsende vorgelegten Bestandsmeldungen
in dem Zeitraum Mai bis November 2024 Liquiditatskredite in Form von Kontenuberziehungen

in Anspruch genommen.

Daneben war zum Bilanzstichtag das PayPal-Konto mit 345,00 € Uberzogen und damit eben-

falls bei den Liquiditatskrediten auszuweisen.

Die in Anspruch genommenen Liquiditatskredite wurden in einer von der Kreiskasse gefiihrten
Uberwachungsliste erfasst. Nach § 155 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG obliegt dem Rechnungspri-
fungsamt u.a. die dauernde Uberwachung der Kassen. Dies erfolgt u.a. durch Kontrolle der
Monatsabschlisse. Diesbezlglich wird darauf geachtet, dass der satzungsmafige Hochstbe-
trag nicht Gberschritten wird. Der genehmigte Hochstbetrag wurde zum jeweiligen Monatsende

nicht Uberschritten.

Die Zinsaufwendungen fur die Liquiditatskredite beliefen sich auf 312.624,58 €. Der Haushalts-

ansatz von 400.000 € fur Zinsaufwendungen wurde nicht Uberschritten.
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5 Jahresabschluss

5.1 OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses

Nach § 128 NKomVG i.V.m. §§ 50 ff. KomHKVO ist fur jedes Haushaltsjahr ein Jahresab-
schluss aufzustellen, der aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem
Anhang besteht. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagen-, Schulden-, Ruck-
stellungs- und Forderungstibersicht sowie eine Ubersicht iber die in das Folgejahr zu ibertra-
genden Haushaltsermachtigungen beizufligen. Der Landrat hat die Vollstandigkeit und Rich-
tigkeit des Abschlusses gem. § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG am 01.07.2025 bestéatigt.

Der Aufstellungstermin nach § 129 Abs. 1 NKomVG (innerhalb von drei Monaten nach Ende

des Haushaltsjahres) wurde (berschritten.

Der Abschluss ist, soweit geprift, ordnungsgemaf aus der Buchfliihrung abgeleitet worden

und entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

5.2 Inventur, Inventar

Am Schluss eines jeden Haushaltsjahres werden die Vermogensgegenstande einer Kommune
gem. § 39 Abs. 1 KomHKVO ,in der Regel durch eine kérperliche Bestandsaufnahme aufge-
nommen* (§ 39 Abs. 1 S. 2 KomHKVO). Eine Ausnahme bildet das Inventurvereinfachungs-
verfahren nach § 40 Abs. 1 KomHKVO. Danach kann ,auf eine kérperliche Bestandsaufnahme
zum Abschlusstag ..., auer bei Vorraten, verzichtet werden, wenn anhand vorhandener Ver-
zeichnisse der Bestand an Vermdgensgegenstanden nach Art und Menge und Wert festge-
stellt werden kann (Buchinventur) und gesichert ist, dass das Inventar die tatsachlichen Ver-
haltnisse zutreffend darstellt.“ Ein Verzicht ist ebenfalls bei einer permanenten Inventur (§ 40
Abs. 1 S. 2 KomHKVO) mdglich.

Der Landkreis hat die Mdglichkeit der Buchinventur zur Inventurvereinfachung in Anspruch
genommen. Die Anlagenbuchhaltung wurde Uber ein EDV-Programm fortgeschrieben. Eine
Voraussetzung fur dieses Verfahren ist die Vollstandigkeit der Anlagenbuchfihrung bzw. der
Anlagenkartei (Inventar). Alle Zu- und Abgange sowie sdmtliche Umbuchungen und Abschrei-
bungen missen zeitnah und ordnungsmafig erfasst sein. Fir den Inventurstichtag muss der
buchmafige Endstand anhand der Anlagenbuchhaltung ermittelt werden kénnen. Dies kann

nach einer stichprobenhaften Prifung bestatigt werden.
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Immaterielle Vermégensgegenstande und Sachanlagen wurden mit ihren Anschaffungs- und
Herstellungswerten bericksichtigt. Sie stimmen mit der ausgewerteten Anlagenubersicht in

den Gesamtsummen Uberein.

Seit der Erfassung des Anlagevermdgens im Rahmen der Ersten Er6ffnungsbilanz wurde und
wird der tatsachliche Bestand des Vermdgens auf verschiedene Art und Weise Uberprift. Zum
einen wird seitens der zentralen Anlagenbuchhaltung grundsatzlich im Falle der Neuanlage
eines Vermdgensgegenstandes hinterfragt, ob durch diesen Erwerb oder diese Herstellung
ein anderes Anlagegut betroffen sein konnte und entsprechend verandert oder ausgebucht
werden muss. Der Fachdienst EDV Ubermittelt regelmaRig Veranderungen im Bestand der
Hardware, die in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt werden, sodass hier von einer durchgan-
gigen Ubereinstimmung des Inventars der EDV mit den tatsachlichen Verhaltnissen ausge-
gangen werden kann. Eine systematische Uberpriifung von Inventarlisten wurde nachweisbar
in den Jahren 2015 (alle Fachdienste aufler 19, 32, 33, 34, 38 und 39), 2022 (Fachdienst 39)
und 2023 (Fachdienste 32, 33, 34, 35 und 38) durchgefiihrt und die Ergebnisse durch entspre-
chende Buchungen ebenfalls nachweisbar umgesetzt. Derzeit werden in den Fachdiensten
12, 13, 14, 15 und 19 umfassende Inventuren durchgefihrt, deren Ergebnisse in die kommen-
den Jahresabschlisse einflieRen werden. Die entsprechenden Umsetzungen bleiben abzu-

warten.

Prifungsseitig bestehen flr den Jahresabschluss 2024 insgesamt keine Bedenken gegen die
angewendete Inventurvereinfachung. Fur den Teil der Anlagenbuchhaltung, in den bereits die
Korrekturen aus den Teilinventuren (s.0.) eingeflossen sind, kann bestatigt werden, dass die
im Vermdgensverzeichnis aufgefiihrten Vermogensgegenstande des Sachvermdgens nach
Art, Menge und Wert die tatsachlichen Verhaltnisse bis zum Jahresabschluss 2024 zutreffend
darstellen. Zwar bleiben die Ergebnisse der nach Aussage der Sachbearbeitung weiterhin ge-
planten Teilinventuren in den noch ausstehenden Fachdiensten (siehe oben) und den wegen
des Zeitabstandes zur letzten Inventurmafinahme jeweils erneut zu tberpriifenden Bereichen
der Verwaltung abzuwarten. Dennoch bestehen aufgrund der insgesamt ordnungsgemaf ge-
fuhrten Anlagenbuchhaltung keine Zweifel an einer zutreffenden Darstellung der tatsachlichen

Vermogensverhaltnisse des Landkreises insgesamt.
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5.3 Bilanz zum 31.12.2024

5.3.1 Allgemeines zur Bilanz

Auf der Grundlage der gepriften und vom Kreistag beschlossenen Schlussbilanz zum
31.12.2023 hat der Fachdienst Finanzen eine Schlussbilanz zum 31.12.2024 aufgestellt. Sie
ist entsprechend § 55 KomHKVO sowie dem Ausflihrungserlass zum kommunalen Haushalts-
recht (RdAErl. d. Ml v. 27.09.2023, Muster 14) gegliedert worden.

Die Bilanz liegt diesem Bericht als Anlage 8.1 bei.

5.3.2 Angaben unter der Bilanz

Unter der Bilanz sind gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO i.V.m. dem Ausfuhrungserlass zur
KomHKVO (RdErl. d. Ml v. 27.09.2023, Muster 14) Vorbelastungen kinftiger Haushaltsjahre
auszuweisen, die nicht bereits auf der Passivseite der Bilanz dargestellt sind. Dazu gehdren

insbesondere:

e Haushaltsreste

e Birgschaften

o Gewabhrleistungsvertrage

e in Anspruch genommene Verpflichtungsermachtigungen
e Verpflichtungen aus kreditahnlichen Rechtsgeschaften

e (ber das Haushaltsjahr hinaus gestundete Betrage

Haushaltsreste

Unter der Bilanz ist der Gesamtbetrag der investiven Haushaltsauszahlungsreste
i.H.v. 14.690.336,00 € aufgefuhrt. Die Haushaltsreste sind nach § 128 Abs. 3 Nr. 6 NKomVG
im Einzelnen in der Ubersicht der zu Ubertragenden Haushaltsermachtigungen anzugeben
(siehe Tz. 5.6) und nach § 20 Abs. 5 S. 2 KomHKVO im Rechenschaftsbericht zu erlautern.

Birgschaften
Zum Ende des Berichtsjahres bestand weiterhin eine Blrgschaft fur ein durch die ,A+B Abfall-

wirtschafts- und Beschaftigungsbetriebe Landkreis Peine“ (A+B) in 2013 aufgenommenes
Darlehen fir eine Altholzanlage mit einem Restwert i.H.v. 582.504,00 €. Der Anhang enthalt

unter Ziff. 6.1 eine entsprechende Erlauterung.

Verpflichtungserméchtigungen
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Von den in § 3 der Haushaltssatzung 2024 eingestellten Verpflichtungsermachtigungen fir
2025 i.H.v. insgesamt 13.630.000,00 € wurden 8.212.932,00 € in Anspruch genommen. Auf

die Darstellung unter Ziff. 6.3 des Anhangs wird verwiesen.

Stundungen uUber das Haushaltsjahr hinaus

Die Uber das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Betrage (2.545.949,80 €) wurden hier dekla-
ratorisch angegeben. Sie sind in der Bilanzposition ,Forderungen® enthalten. Auf die Ubersicht

unter Ziff. 6.4 des Anhangs wird verwiesen.

Sonstiges
Gewahrleistungsvertrage und kreditahnliche Rechtsgeschéafte liegen nach Darstellung des

Landkreises nicht vor.

Vorbelastungen klnftiger Haushaltsjahre

Insgesamt liegen Vorbelastungen kiinftiger Haushaltsjahre i.H.v. 26.054.994,04 € vor.

5.3.3 Erlauterungen zur Bilanz

Die nachstehenden Erlauterungen sind entsprechend der vorgegebenen numerischen Syste-

matik fur Bilanzen nach dem o.g. Muster 14 gegliedert.

Im Bilanzmuster sind alle infrage kommenden Bilanzpositionen aufgefihrt. Der Landkreis
Peine besitzt z.B. keine Wertpapiere. Daher ist die Bilanzposition ,,Aktiva 3.5 Wertpapiere® mit
0,00 € in der Bilanz angegeben. In den folgenden Erlauterungen werden die ,Null-Positionen®
prufungsseitig nicht dargestellt. Auch die Positionen, die keiner Prifung unterzogen wurden,
sind nachstehend nicht aufgeflihrt. Die Nummerierung der Musterbilanz ist jedoch fir den Be-

richt beibehalten.

Aktiva

1. Immaterielles Vermogen

31.12.2023 31.12.2024
28.969.403,99 € 29.739.585,91 €

Das immaterielle Vermdgen setzt sich wie folgt zusammen:
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1.2 Lizenzen
31.12.2023 31.12.2024
305.196,69 € 358.592,29 €

Bei dieser Position handelt es sich um im Einsatz befindliche Software und Lizenzen fur EDV-

Programme, die entgeltlich erworben wurden.

Im Berichtsjahr wurden achtzehn Softwareprodukte und Lizenzen aktiviert, davon allein zehn
aus den Anlagen im Bau als Teile von BaumafRnahmen im Zusammenhang mit der Installation
von Datennetzwerken im Gymnasium Grol3 llsede, in der Oberschule Wendeburg und in den
Berufsbildenden Schulen in Véhrum. Den Zugangen i.H.v. 205.220,17 € standen Abschrei-
bungen i.H.v. 151.824,57 € gegenlber.

Die Priifung ergab keine Beanstandung.

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschisse

31.12.2023 31.12.2024
28.618.184,94 € 29.334.971,26 €

Im Berichtsjahr hat der Landkreis neben den Auszahlungen fur die Krankenhausumlage i.H.v.
2.252.488,00 € zwolf neue Bauprojekte im Bereich der Kindertagesstatten der Gemeinden mit
einer Zuwendung geférdert. Die Zuwendungen flr funf Kindertagespflegepersonen wurden
wegen Zeitablaufs in Vollabgang gebracht (4) sowie wegen einer Ruckforderung reduziert (1).
DarlUber hinaus wurde ein Zugang aus dem Bereich des Bevdlkerungsschutzes und ein Ab-
gang beim Breitbandausbau gebucht. Insgesamt hat sich ein Vermdgenszuwachs i.H.v.
716.786,32 € ergeben.

Bei der Prufung der einzelnen Anlageguter hat sich folgende Anmerkung ergeben:

Anl.Nr. 11658 (Gel. Investitionszuw. Gemeinde Vechelde Netzersatzanlagen 20 kVA)

Mit Bescheid vom 08.11.2024 hat der Landkreis der Gemeinde Vechelde eine Investitionsfor-
derung flr eine Mallhahme im Bereich des Bevolkerungsschutzes gewahrt und den Betrag
i.H.v. 112.645,40 € als immaterielles Vermogen fur einen Zeitraum von neun Jahren in die

Anlagenbuchhaltung eingestellt.
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Gem. § 44 Abs. 4 KomHKVO werden ,Von der Kommune mit einer mehrjahrigen Zweckbin-
dung oder mit einer Gegenleistungsverpflichtung geleistete Investitionszuwendungen [...] als
immaterielle Vermdgensgegenstande aktiviert. Sie werden planmafig Uber die Dauer der
Zweckbindung oder Uber den Zeitraum, in dem die Gegenleistungsverpflichtung besteht, ab-

geschrieben.”

Der Bescheid enthalt selbst keine Zweckbindung, die konkret fur die Zuwendungsempfangerin
formuliert worden ware (Regelung Einzelfall gem. § 35 VwWVfG - Verwaltungsverfahrensge-
setz). Lediglich aus der ,Forderrichtlinie zur Ertichtigung von Anlaufstellen fur die Bevolkerung
vom 25.04.2023%, auf die im Bescheid als Rechtsgrundlage verwiesen wird, ergibt sich eine
allgemeine Zweckbindung. Eine Aussage daruber, fir welchen Zeitraum die Zweckbindung
gelten soll und welche Folgen eine vorzeitige Zweckentfremdung nach sich ziehen wirde (teil-
weise oder vollstandige Riickzahlung), ist weder im Bescheid noch in der Forderrichtlinie ge-
troffen worden. Die gewohnliche Nutzungsdauer des gefdrderten dinglichen Vermdgensge-
genstandes ist flir das evtl. immaterielle Recht nicht von Belang, sondern ausschlief3lich der
Zeitraum, in dem die Kommune tatsachlich tber ein immaterielles Recht (Rlickzahlungsrecht

0.A.) verflgt.

Der Landkreis hat mit dem vorliegenden Bescheid an die Gemeinde Vechelde kein Recht und
somit kein immaterielles Vermdgen erworben, das sich in der Anlagenbuchhaltung widerzu-
spiegeln hatte. Der Zuwendungsbetrag hatte mit sofortiger Abschreibung in voller Hohe in der

Ergebnisrechnung dargestellt werden mussen.

Priifungsbemerkung:2
Der Restbetrag der Anl.Nr. 11658 (Gel. Investitionszuw. Gemeinde Vechelde Netzersatz-

anlagen 20 kVA) i.H.v. 110.539,88 € ist mit dem nachsten Jahresabschluss auszubuchen

und vollstandig in die Ergebnisrechnung umzubuchen.
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Hinweis: 1

Kinftig ist in Fallen, in denen eine investive Zuwendung gewahrt wird, darauf zu achten,
dass der entsprechende Bescheid (§ 35 VWVfG) eine mehrjahrige Zweckbindung oder eine
Gegenleistungsverpflichtung im Sinne des § 44 Abs. 4 KomHKVO und Angaben lber Kon-
sequenzen einer vorzeitigen Zweckentfremdung enthalt. Denn nur dann ergeben sich Aus-
wirkungen auf das immaterielle Vermogen der Kommune. Andernfalls wird der Zuwen-

dungsbetrag in voller Hohe als Aufwand in der Ergebnisrechnung abgebildet.

2. Sachvermogen

31.12.2023 31.12.2024
229.713.274,92 € 237.336.088,58 €

Das Sachvermdgen setzt sich wie folgt zusammen:

2.1 Unbebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte

31.12.2023 31.12.2024
3.053.450,80 € 3.053.450,80 €

Im Berichtsjahr hat es in dieser Bilanzposition keine Wertveranderungen durch Zu- oder Ab-

gange gegeben. Abschreibungen finden im unbeweglichen Grundvermoégen nicht statt.

2.2 Bebaute Grundsticke und grundstiicksgleiche Rechte
31.12.2023 31.12.2024
164.379.088,11 € 169.368.895,49 €

Vier von sechs Zugangen betreffen die Aktivierung der Baumafnahme ,G9 Anbau Gymnasium
Vechelde® aus den Anlagen im Bau (Anl.Nr. 10186) mit einem Umbuchungs-Volumen i.H.v.
8.131.431,98 €. Daneben hat es zwei Werterhdhungen i.H.v. zusammen 12.715,63 € gege-
ben, zum einen aufgrund der Erstbepflanzung des Auflen-Pausenbereichs des Kreishauses Il
und zum anderen aufgrund der Abrechnung der Architektenleistung fur die Sanierungsmaf3-
nahme des Daches der Feuertechnischen Zentrale nach dem KIP II-Programms. Es ergaben

sich insgesamt keine Beanstandungen.
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2.3 Infrastrukturvermogen

31.12.2023 31.12.2024
37.478.948,65 € 36.716.386,83 €

Die Uberwiegende Anzahl an Buchungen im Bereich des Grund und Bodens betrifft die Ab-
wicklung von Kaufvertragen im Bereich der Stral3eninfrastruktur. Die grof3ten Werterhdhungen
finden sich bei den Malknahmen ,Erneuerung K46 OD Lengede® mit rd. 958.000 €, ,Ersatz-
neubau Holzbriicke K21 Firstenau® mit rd. 278.000 € und ,Radwegeneubau K66 Neubriick-
Kreisgrenze“ mit rd. 107.000 €. Bei den Abgangen handelt es sich im Wesentlichen um die
ordentliche Abschreibung, deren Hohe insgesamt zu einer Verringerung des Bilanzwertes ge-
fuhrt hat.

Prifungsbemerkungen ergaben sich nicht.

2.5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler

31.12.2023 31.12.2024
282.329,63 € 273.889,63 €

Die Verringerung des Bestandswertes i.H.v. 8.440,00 € resultiert aus der Verauf3erung von
Schmuck und einer Minzsammlung aus dem Nachlass einer verstorbenen Spenderin. Erfor-
derliche Korrekturbuchungen i.H.v. 8.200,00 € und 240,00 € wurden im Reinvermdgen vollzo-
gen und der aus dem Verkauf stammende ,Gewinn“ wurde dem zugehérigen aulRerordentli-

chen Ertragskonto 5312000 zugeordnet. Es ergaben sich keine Priufungsbemerkungen.

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
31.12.2023 31.12.2024
2.226.297,88 € 2.597.650,27 €

Im Berichtsjahr wurden drei neue Fahrzeuge erworben, davon eines gegen Inzahlungnahme
eines alteren Fahrzeugs (Traktor) mit entsprechende Abbildung in der aul3erordentlichen Er-
gebnisrechnung. Daruber hinaus wurden zwei stationare Geschwindigkeitsiberwachungsan-

lagen mit einer Nutzungsdauer von zehn Jahren als technische Anlagen aktiviert.

Es haben sich keine Beanstandungen ergeben.
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2.7 Betriebs- und Geschéaftsausstattung (BGA), Pflanzen, Tiere
31.12.2023 31.12.2024
9.407.086,34 € 15.229.056,29 €

Im Bereich der Betriebs- und Geschéaftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) konnte zwar eine
Vielzahl von Vermdgensgegenstanden, die zum grofdten Teil bereits abgeschrieben waren,
aufgrund der durchgefiihrten Inventurmaflnahmen vollstandig in Abgang gebracht werden, da
sie aus verschiedenen Grinden nicht mehr genutzt wurden oder nicht mehr existent waren.
Dennoch sind viele Anlageguter ohne Restbuchwert in der Anlagenbuchhaltung verblieben,

die aus den o.g. Griinden ebenfalls in Vollabgang gebracht werden missten.

Hinweis:2
Alle noch verbliebenen Anlageguter ohne Restwert und Nutzbarkeit sollten mit dem nachs-

ten Jahresabschluss in Vollabgang gebracht werden.

Alle auf dem Bestandskonto 0750000 “Sammelposten flir bewegliche Vermbgensgegen-
stédnde Uber 150,- bis 1000,- Euro ohne Umsatzsteuer® noch mit einem Anfangswert hinterleg-
ten Sammelposten wurden im Berichtsjahr durch Vollabgang vollstandig aus der Anlagenbuch-
haltung entfernt. Auf die Bemerkungen zu Passiva 1.4.1 wird hinsichtlich der noch vorhande-

nen Sonderposten fir Sammelposten hingewiesen.

Die im Berichtsjahr vorgenommenen Buchungen wurden stichprobenhaft Gberprft. Dabei ha-

ben sich folgende Bemerkungen ergeben:

Anl.Nr. 11259, 11262 und 11618 (Telefonanlagen)

Die Telefonanlagen wurden dem Sachkonto 0720000 ,Betriebs und Geschéaftsausstattung*

zugeordnet. Tatsachlich handelt es sich bei den Anlagen offensichtlich um eine jeweils fest
installierte Telekommunikationseinrichtung, die nach der AfA-Tabelle des Landes dem Sach-

konto 071000 ,Betriebsvorrichtungen® zuzuordnen waren.

Priifungsbemerkung:3
Die Anl.Nr. 11259, 11262 und 11618 sind mit dem nachsten Jahresabschluss vom Be-
standskonto 0720000 ,Betriebs- und Geschaftsausstattung“ auf den Kontenbereich 071

.Betriebsvorrichtungen“ umzubuchen.
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Anl.Nr. 11514 (Wasserenthartungsanlage)

Das Anlagegut wurde nach den Unterlagen als ,Filteranlage® mit achtzehn Jahren Nutzungs-
dauer eingeordnet. Allerdings sind Filteranlagen gem. der AfA-Tabelle des Landes dem Sach-
konto 0710000 ,Betriebsvorrichtungen zuzuordnen und nicht wie in diesem Fall dem Sach-
konto 0720000 ,Betriebs und Geschéaftsausstattung®.

Prifungsbemerkung:4
Die Anl.Nr. 11514 ist mit dem nachsten Jahresabschluss vom Bestandskonto 0720000
.Betriebs- und Geschaftsausstattung“ auf den Kontenbereich 071 ,Betriebsvorrichtungen®

umzubuchen.

Anl.Nr. 11622 (Sprachalarmanlage (Beschallungsanlage)

Die beschaffte Sprachalarmanlage fir die IGS Lengede wurde auf dem Sachkonto 0720000
.Betriebs und Geschéaftsausstattung“ als Anlagenart 102071 ,Musikanlage, Verstarker u.a.“ mit
einer allerdings davon abweichenden Nutzungsdauer von dreizehn Jahren eingebucht. Aller-
dings ist eine Sprachalarmanlage ein technisches System, das in Gefahrensituationen, wie
z.B. bei einem Brand, zur akustischen Alarmierung und zur Weitergabe von Handlungsanwei-
sungen an Personen in einem Gebdude eingesetzt wird. Daher ist dieses Anlagegut gem. AfA-
Tabelle des Landes als Alarmanlage einzustufen und im Kontenbereich 062 ,Maschinen und

technische Anlagen® zu buchen.

Priifungsbemerkung:5
Die Anl.Nr. 11622 ist mit dem nachsten Jahresabschluss vom Bestandskonto 0720000
.Betriebs- und Geschéftsausstattung” auf den Kontenbereich 062 ,Maschinen und techni-

sche Anlagen® umzubuchen und deren Nutzungsdauer auf achtzehn Jahre anzupassen.

Anl.Nr. 11668 (Digital Pakt Audio Rack)

Dieses Anlagegut wurde der Anlageart 102071 ,Musikanlage, Verstarker u.a.” mit einer Nut-

zungsdauer von sieben Jahren zugeordnet. Ein Audio Rack ist allerdings ein Regal, welches
speziell fur u.a. HiFi-Anlagen entworfen ist. Daher ist dieses Mdbelstlck laut AfA-Tabelle des
Landes analog zum Vermdgensgegenstand ,Schuleinrichtungen / Einrichtungen von Kinder-

tagesstatten® mit einer Nutzungsdauer von dreizehn Jahren zu versehen.
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Priifungsbemerkung:6
Die Anl.Nr. 11668 ist dem Vermdgensgegenstand ,Schuleinrichtungen / Einrichtungen von
Kindertagesstatten zuzuordnen und die Nutzungsdauer mit dem nachsten Jahresab-

schluss auf dreizehn Jahre anzupassen.

Anl.Nr. 11260, 11811, 11829-(Klimaanlagen)

Die beschafften Klimaanlagen wurden hier dem Sachkonto 0720000 ,Betriebs und Geschéfts-

ausstattung® zugeordnet. Die Nutzungsdauer von neun Jahren wurde korrekt erfasst. Gem.
AfA-Tabelle des Landes waren Klimaanlagen allerdings je nach Einbauart den Kontenberei-
chen 02 ,Bebaute Grundstiicke und grundstlicksgleiche Rechte an bebauten Grundstticken”

oder 071 ,Betriebsvorrichtungen® zuzuordnen.

Priifungsbemerkung:7

Die Anl.Nr. 11260, 11811 und 11829 sind mit dem nachsten Jahresabschluss vom Be-
standskonto 0720000 ,Betriebs- und Geschaftsausstattung“ auf ein Konto im Kontenbe-
reich 02 ,Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte an bebauten Grundsti-

cken® oder im Kontenbereich 071 ,Betriebsvorrichtungen® umzubuchen.

2.8 Vorrate
31.12.2023 31.12.2024
49.594 61 € 52.604,88 €

Fur die Vorrate wird unterjahrig das aufwandstechnische Verfahren angewandt, bei dem die
Vorratsbeschaffung zunachst in der Ergebnisrechnung als Aufwand gebucht und am Stichtag

der Schlussbilanz mit dem Bestandskonto ,verrechnet” wird.

Da im Jahr 2024 mehr Streusalz angeschafft als verbraucht wurde, wurde der Bestand der
Vorrate in Form von Streusalz zum 31.12.2024 um 3.532,95 € auf 46.236,50 € erhoht. Gleich-
zeitig wurde der Aufwand fur 2024 um den Betrag von 3.532,95 € verringert.
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Der Bestand an Waren der Kreismusikschule hat sich dagegen nach dem Ergebnis der Inven-
tur zum Jahresende um 522,68 € verringert, sodass hier eine entsprechende Korrekturbu-
chung in der Bilanz auf einen Buchwert von 6.368,38 € vorgenommen wurde. Gleichzeitig
wurde der Aufwand fur 2024 um den Betrag von 522,68 € erhdht.

2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
31.12.2023 31.12.2024
10.893.118,67 € 8.211.064,62 €

Zu Beginn des Berichtsjahres befanden sich 58 Mallnahmen in der o.g. Bilanzposition. Bei
zwei MalBnahmen wurde der investive Wert verringert und ein Betrag i.H.v. 2.613,52 €
(2.379,97 € + 233,55 €) als aulerordentliche Abschreibung auf Sachvermégen dem Sach-
konto 5131000 zugeflhrt. Aufgrund der Fertigstellung konnten elf Malnahmen vollstandig auf
die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden. Im Berichtsjahr wurden vierzehn
MafRnahmen neu begonnen, von denen sechs im selben Jahr bereits fertiggestellt und umge-
bucht werden konnten. Insgesamt befanden sich am Ende des Haushaltsjahres 2024 noch 55

Malnahmen in der Bilanzposition ,Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau®.

Zu den fertiggestellten MalRnahmen mit dem gréRten Investitionsvolumen gehérten die Daten-
netzwerke verschiedener Schulen mit zusammen 5.873.916,02 € sowie die Ortsdurchfahrt
Lengede (K46) mit 957.787,68 € und der Anbau (G9) am Gymnasium Vechelde mit
8.675.769,10 €.

Bei der Prufung wurde festgestellt, dass sich 47 Anlagen in der Buchhaltung mit einer ,Stlck-
zahl“ befinden, die bereits vor mehr als finf Jahren, davon elf vor mehr als zehn Jahren, akti-
viert worden sind und bei ihnen seitdem keine weiteren Buchungen mehr vorgenommen wor-

den sind.

Hinweis:3
Es wird empfohlen, die Positionen, die seit mehr als finf Jahren Nullwerte aufweisen, einer

Uberpriifung zu unterziehen und ggf. vollstandig auszubuchen.
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3. Finanzvermogen

31.12.2023 31.12.2024
35.547.902,49 € 34.269.848,74 €
Davon wurden geprift:
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
31.12.2023 31.12.2024
15.480.374,00 € 15.480.375,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherr-

schenden Einfluss auslbt (z.B. mehr als 50 % der Stimmrechte).

FiUr den Landkreis Peine sind hier zu bilanzieren:

angelegte Eigenkapitalbeteiligung Klinikum Peine gGmbH 12.865.001,00 €
angelegte Eigenkapitalbeteiligung A+B 2.556.459,41 €
angelegte Eigenkapitalbeteiligung wito GmbH 12.750,00 €
angelegte Eigenkapitalbeteiligung BBg 46.164,59 €

Gegeniiber dem Vorjahr ergab sich in 2024 eine Anderung hinsichtlich der Eigenkapitalbetei-
ligung am Klinikum Peine gGmbH. Der Landkreis Peine hat die Anteile der Stadt Peine am
Klinikum fur einen symbolischen Euro iGbernommen. Deshalb erhoht sich die angelegte Eigen-

kapitalbeteiligung am Klinikum Peine gGmbH um 1,00 €.

Hinsichtlich der anderen angelegten Eigenkapitalbeteiligungen ergaben sich keine Anderun-

gen zum Vorjahr.

3.2 Beteiligungen

31.12.2023 31.12.2024
4.083.229,77 € 4.083.229,77 €

Beteiligungen sind dauerhaft erworbene Anteile an Unternehmen mit einem Anteil am Nenn-

kapital von groRer als 0 % bis maximal 49,9 %.

Fir den Landkreis Peine werden hierzu bilanziert:
Anteil an der E.ON Avacon AG 4.078.179,78 €
Anteil an der Allianz fur die Region GmbH 1.100,00 €
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Anteil an einem Immobilienfonds (Erbschaft Lore Meyer) 1.949,99 €
Anteil Hannoversche Informationstechnologie 1.000,00 €
Anteil ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgesellschaft e.G. 1.000,00 €

Gegeniiber dem Vorjahr ergab sich in 2024 keine Anderung.

3.4 Ausleihungen

31.12.2023 31.12.2024
5.165,14 € 3.584,81 €

Es handelt sich um Forderungen aus gewahrten Wohnbaudarlehen (19.584,81 €). Die Wohn-
baudarlehen wurden im Jahr 2024 nur zu einem geringen Teil i.H.v. 1.580,33 € zurlickgezahlt.
Zu bericksichtigen ist ferner, dass bei den Wohnbaudarlehen ein Betrag i.H.v. 16.000,00 €
wertberichtigt wurde, da ein Eingang der offenen Ausleihungen in dieser Hohe verwaltungs-
seitig nicht erwartet wird. Hierzu wurden samtliche offenen Falle einzeln auf ihre Werthaltigkeit

hin geprift (Einzelwertberichtigung).

Prifungsbemerkungen waren nicht zu treffen.

3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2023 31.12.2024
6.638.141,52 € 8.848.218,13 €

Die bilanzierten 6ffentlich-rechtlichen Forderungen sind um 2.210.076,61 € héher als im Vor-
jahr. Die Erhdéhung resultiert zum einen aus den 6ffentlich-rechtlichen Forderungen gegeniber
Krankenkassen (Konto 1511001). Dieses Konto ist im Jahr 2024 um ca. 1,2 Mio. € gestiegen.
Zum anderen resultiert die Erhéhung aus den kommunalen Steuern und Ubrigen 6ffentlich-
rechtlichen Abgaben (Konto 1591000). Dieses Konto ist im Jahr 2024, insbesondere in den
Bereichen Sicherheit und Ordnung, Soziale Hilfen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, um

ca. 1,3 Mio. € gestiegen.

Zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen sind zum Bilanzstichtag festzustellen und durch
Wertberichtigungen zu korrigieren. Der Landkreis Peine bedient sich aufgrund der Masse der

Einzelforderungen im Rahmen des Jahresabschlusses der Moglichkeit der Pauschalwertbe-
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richtigung. Der flr die Pauschalwertberichtigung zugrunde gelegte Prozentsatz der Bereini-
gung wurde auf 35 % festgesetzt, da durch die Entwicklungen der letzten Jahre eine schlech-
tere Zahlungsmoral entstanden ist, die die Summe der uneinbringlichen Forderungen anstei-

gen lasst.
Da sich die offentlich-rechtlichen Forderungen (Verwaltungsgebihren, Bul3gelder etc.) in der

Regel aus einer Vielzahl von Kleinbetragen zusammensetzen, wurde von Einzelfallprifungen

abgesehen.

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2023 31.12.2024
3.491.762,35 € 3.486.161,73 €

Bei den Forderungen aus Transferleistungen kann festgestellt werden, dass diese um
5.600,62 € niedriger sind als im Vorjahr. Der fur die Pauschalwertberichtigung zugrunde ge-
legte Prozentsatz der Bereinigung wurde, wie bereits im Vorjahr, auf 80 % festgesetzt. Da die
Forderungen hauptsachlich gegenuber Kundinnen und Kunden bestehen, ist davon auszuge-

hen, dass der Grol¥teil der Forderungen nicht realisierbar ist.

Ansonsten setzen sich die Forderungen aus Transferleistungen zumeist aus sehr vielen klei-
neren Einzelforderungen zusammen; von Einzelfallpriifungen wurde grofitenteils abgesehen.
Eine stichprobenhafte Durchsicht einiger Forderungskonten ergab im Ubrigen keinen Anlass

fur eine Beanstandung.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

31.12.2023 31.12.2024
4.821.911,13 € 1.313.608,47 €

Bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen ist festzustellen, dass diese Bilanzposition
sich gegenlber dem Vorjahr um 3.508.302,66 € verringert hat. Diese Verringerung ergibt sich
aus Zahlungen auf offene Posten Uber die Abrechnung des Rettungsdienstes, die aus den

Vorjahren noch nicht beglichen waren.
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In diesem Bereich ist eine Pauschalwertberichtigung mit 20 % des Forderungsbestandes
durchgefuhrt worden. Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen sind gegeniber dem Vor-
jahr deutlich gesunken, was aus der Begleichung der offenen Forderungen flir die Abrechnung
des Rettungsdienstes resultiert. Da auch die Forderungen in den anderen Bereichen gesunken

sind, wird das Ausfallrisiko als gering eingeschatzt.

Die stichprobenhafte Durchsicht einzelner Forderungskonten ergab im Ubrigen keinen Anlass

zur Beanstandung.

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermogensgegenstinde
31.12.2023 31.12.2024
1.027.318,58 € 1.054.670,83 €

Hier wird vom Landkreis u.a. die Versorgungsricklage i.H.v. 1.006.240,54 € fiir die aktiven

Beamten sowie fir die Versorgungsempfanger ausgewiesen.

Neben der Versorgungsrucklage werden hier noch die vom Landkreis zum Bilanzstichtag aus-

gezahlten Vorschisse ausgewiesen.

Die ausgegebenen Handvorschisse (9.275,00 €) wurden anhand der Buchungen auf dem

Bilanzkonto 1655003 ,,Handvorschiisse” nachgewiesen.

Prifungsseitig ergaben sich keine Beanstandungen.

4. Liquide Mittel

31.12.2023 31.12.2024
14.031.142,55 € 5.866.024,21 €

Im Rahmen der Prifung wurden zunédchst die Kontoauszige der bestehenden Giro- und Fest-
geldkonten des Landkreises per 31.12.2024 eingesehen. Diese wiesen folgende Bestande

aus:
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Einlagen / sonstige Mittel Konto-Nr. Betrag in € Auszug-Nr. vom

Sparkasse HiGoPe, Girokonto 75000240 5.685.975,26 | 53/2024 vom 03.01.2025
Volksbank BraWo, Girokonto 7420048000 140.837,75 | 53/2024 vom 03.01.2025
Postbank, Girokonto 3841308 0,00 | 7/2024 vom 12.07.2024
insgesamt 5.826.813,01

Der Bargeldbestand betrug 16.742,07 € und war durch den letzten Tagesabschluss fiir 2024

nachgewiesen.

Weiterhin betrug der Bestand des PayPal-Kontos - 345,00 € und war durch den letzten Tages-
abschluss fur 2024 nachgewiesen. Da das PayPal-Konto einen negativen Bestand aufweist,

wird es unter Passiva 2.1.3 als Liquiditatskredit ausgewiesen.

Damit ergibt sich ein Gesamtbetrag an zur Verfigung stehenden liquiden Mitteln
i.H.v. 5.843.555,08 € (5.843.210,08 € + Paypal 345,00 €), welcher durch den Tagesabschluss
per 31.12.2024 bestatigt wird.

Der Gesamtbetrag der zur Verfligung stehenden liquiden Mittel aus dem Tagesabschluss
stimmt jedoch nicht mit dem Betrag in der Bilanz tberein. Diese Differenz ergibt sich aus dem
Grundsatz, dass im doppischen System eine Buchung jeweils nach Wertstellung zu erfolgen
hat. Diese Vorgabe hat der Landkreis beachtet, indem die Bilanz entsprechend angepasst
wurde, wahrend der Tagesabschluss des Jahresendes die Betrage des letzten Kontoauszuges

in voller Hohe berucksichtigt.

So sind auf dem letzten Kontoauszug des Jahres 2024 fir das Girokonto bei der Sparkasse
Auszahlungen aus Abrechnungen i.H.v. 15.383,84 € mit Wertstellungsdatum 01.01.2025 aus-
gewiesen. Um diesen Betrag wurde der Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz erhéht. Zu-
dem sind auf dem ersten Kontoauszug des Jahres 2025 fiir das Girokonto bei der Sparkasse
Gutschriften i.H.v. 2.497,79 € mit Wertstellungsdatum 31.12.2024 ausgewiesen. Um diesen

Betrag wurde der Bestand an liquiden Mitteln in der Bilanz ebenfalls erhdht.

Beim Girokonto der Volksbank stellt sich die Situation dhnlich dar. So sind dem ersten Konto-
auszug des Jahres 2025 eine Gutschrift i.H.v. 137,50 € mit Wertstellungsdatum 30.12.2024
und 63 Gutschriften i.H.v. insgesamt 4.450,00 € mit Wertstellungsdatum 31.12.2024 zu ent-

nehmen. Um diese Betrage wurde der Bestand in der Bilanz erhoht.
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Somit ergeben sich rechnerisch folgende neue Bestande zum 31.12.2024:

Barkasse 16.742,07 €
Postbank 0,00 €
Sparkasse 5.703.856,89 €
Volksbank 145.425,25 €
Gesamt 5.866.024,21 €

Mit diesen Wertberichtigungen ergibt sich ein Gesamtbetrag an zur Verfligung stehenden li-

quiden Mitteln i.H.v. 5.866.024,21 €, welcher mit der Bilanz tbereinstimmt.

Prifungsseitig ergaben sich keine Beanstandungen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2023 31.12.2024
11.700.983,22 € 12.285.471,76 €

Einer der Grundsatze des Neuen Kommunalen Rechnungswesens ist das sog. Periodisie-
rungsprinzip. Dieses besagt, dass Ertrage und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veran-
schlagen und zu buchen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind
(§ 10 Abs. 2 KomHKVO).

Nach § 51 Abs. 1 KomHKVO sind Auszahlungen, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden
und Aufwand fur eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Aktivseite der Bilanz

als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Die Prifung ergab keine Beanstandung.
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Passiva

1. Nettoposition

31.12.2023 31.12.2024
94.387.985,64 € 78.074.032,89 €

Die Nettoposition ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Vermoégen (Aktiva) und der
Summe der Schulden, der Riickstellungen sowie der passiven Rechnungsabgrenzung (Pas-

siva). Sie wird nachstehend unterteilt in:

1.1 Basisreinvermogen

1.1.1 Reinvermogen

31.12.2023 31.12.2024
-16.136.731,76 € -16.045.171,76 €

In das Reinvermoégen flieRen nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO empfangene Investitionszu-
weisungen und -zuschisse ohne Zweckbindung fiir nicht abnutzbare Vermégensgegenstande
ein oder davon ab. Dartber hinaus sind nach § 110 Abs. 5 S. 3 NKomVG Vermdgensande-
rungen gegen das Basisreinvermogen zu verrechnen, soweit ein unentgeltlicher Vermogens-

Ubergang gesetzlich oder durch Vertrag bestimmt ist.

In 2024 hat es eine Aufldsung der Riicklagen aus Investitionszuwendungen fir das Peiner
Klinikum i.H.v. 100.000 € gegeben. Der Betrag wurde richtigerweise gegen das Reinvermdgen
gebucht. Des Weiteren wurde eine geerbte Minzsammlung und Schmuck verkauft, das Rein-

vermogen erhdhte sich hierdurch um 8.440,00 €.

Die Prifung ergab keine Beanstandung.

1.2 Rucklagen
31.12.2023 31.12.2024

17.658.595,07 € 19.348.976,12 €

Von den Rucklagen wurden folgende geprift:
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1.2.3 Riicklagen aus Investitionszuwendungen fir nicht abnutzbare Vermodgensgegen-

stande
31.12.2023 31.12.2024
2.683.333,33 € 2.583.333,33 €

Die Investitionszuweisungen der kreisangehdérigen Gemeinden fir die Beteiligung an dem Kii-

nikum Peine gGmbH sind hier richtig bilanziert.

1.2.4 Zweckgebundene Rucklagen

31.12.2023 31.12.2024
2.985.334,74 € 4.775.715,79 €

Von den vorhandenen zweckgebundenen Riicklagen wurden folgende geprift:

a) Rducklage fur ErsatzmaRnahmen gem. §12 b NNatSchG
31.12.2023 31.12.2024
2.692.175,32 € 4.473.632,57 €

Es handelt sich um Gelder, die als Ausgleich fir Eingriffe in die Natur gezahlt wurden
und mit denen Ersatzmaflnahmen zu finanzieren sind. Fir verschiedene Malinahmen
wurden im Berichtsjahr insgesamt 33.905,78 € ausgezahlt. Insgesamt wurden zusatz-
liche Entschadigungszahlungeni.H.v. 1.815.363,03 € an den Landkreis Peine Uberwie-
sen, die Rucklage betragt nunmehr 4.473.632,57 €. Diese Summe befindet sich als
.Kassenverstarkungsmittel“ auf einem Girokonto der Landkreisverwaltung. Eine ent-

sprechende Verzinsung wurde bisher nicht berechnet.

Eine zweckentsprechende Verwendung sollte zeithah angestrebt werden.

b) Erbschaft Lore Meyer

31.12.2023 31.12.2024

268.504,25 € 277.428,05 €

Aus der Rucklage ,Erbschaft Lore Meyer wurde eine Auszahlung vorgenommen.
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Die ererbte Summe befindet sich als ,Kassenverstarkungsmittel* auf einem Girokonto
des Landkreises Peine. Zum Prufungszeitpunkt (2025) bestand die Ricklage nach ei-
ner Auszahlung weiterhin aus rd. 277.000 €. Der Erbschaftsbetrag wurde zum Bilanz-
stichtag wie ein Liquiditatskredit der Kreisverwaltung verzinst und der errechnete Be-

trag wurde dem Erbschaftsbetrag hinzugerechnet.

1.3 Jahresergebnis

31.12.2023 31.12.2024
-3.853.329,33 € -21.842.810,65 €

1.3.2 Jahresuberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung

aus Haushaltsresten fir Aufwendungen (HR)

31.12.2023 31.12.2024
-3.853.329,33 € -17.989.481,32 €
(316.741,23 € HR) (0,00 € HR)

Auf die Ergebnisrechnung (Anlage 8.2) wird verwiesen.

Haushaltsreste fir Aufwendungen wurden nicht gebildet.

1.4 Sonderposten

31.12.2023 31.12.2024
96.719.451,66 € 96.613.039,18 €

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschiisse
31.12.2023 31.12.2024
67.853.934,82 € 68.772.776,73 €

Die Bewegungen in diesem Sonderposten sind insbesondere gepragt von der Passivierung
von Foérderbetragen aus dem Digitalpakt fur die Beschaffung von Soft- und Hardware fir die
Schulen des Landkreises Peine, die sich in den entsprechenden Aktiv-Posten der Bilanz wie-
derfinden. Daruber hinaus wurden vom Land erhebliche Betrage flr den Ausbau der Tages-

betreuung zur Verfigung gestellt, die der Landkreis als eigene Investitionsforderung tber die
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Bilanzposition Aktiva 1.4 ,Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschisse“ an die betreu-
enden Stellen (KiTas und Tagespflegepersonen) weitergeleitet hat (siehe a.a.0.). Weitere Bu-
chungen betrafen Zuwendungen fur StraRenbaumalinahmen und KIP-MaRnahmen. Abgange
ergaben sich vor allem aus einer Uberzahlung der Bundesférderung fiir den Breitbandausbau
und der entsprechenden Reduzierung des kommunalen Eigenanteils der Gemeinden am Breit-

bandausbau.
Die Uberschlagige Prifung der 0.g. Vorgange hat zu keinen Beanstandungen gefihrt:
Allerdings ergab sich eine Prifungsbemerkung hinsichtlich bereits aufgeldster Anlagegiiter,

die noch mit Anfangsbestanden in der Anlagenbuchhaltung enthalten sind, obwohl ihnen kein

Vermogensgegenstand mehr auf der Aktivseite gegenlibersteht:

Priifungsbemerkung:8
Die sich noch auf der Bilanzposition 1.4.1 ,Investitionszuweisungen und -zuschisse” be-

findlichen Anlageguter mit einem Restwert von 0,00 € sind mit dem nachsten Jahresab-

schluss vollstandig auszubuchen.

1.4.4 Bewertungsausgleich

31.12.2023 31.12.2024
27.397.446,10 € 26.590.936,82 €

Im Berichtsjahr verringerte sich der Restbuchwert um den Betrag der planmaRigen Auflésung
i.H.v. 806.509,28 €.

Es haben sich keine Bemerkungen ergeben.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

31.12.2023 31.12.2024
1.466.046,83 € 1.247.818,46 €

Im Berichtsjahr sind vier neue Anzahlungen auf Sonderposten gebucht worden, davon zwei
auf bereits aus Vorjahren vorhandene Anzahlungen. Vier Positionen konnten im Berichtsjahr

vollstandig auf Sonderposten der Bilanzposition Passiva 1.4.1 ,Investitionszuweisungen und -
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zuschusse” umgebucht werden. Zum Ende des Haushaltsjahres befanden sich noch Anzah-

lungen fur drei MalRnahmen auf dem Bilanzkonto.

Die Prifung ergab keine Beanstandungen.

2. Schulden

31.12.2023
145.973.295,33 €

Davon wurden nachstehende Bilanzpositionen geprift:

2.1. Geldschulden

31.12.2023
130.636.961,11 €

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten fiir Investitionen
31.12.2023
126.636.588,03 €

31.12.2024
165.705.456,07 €

31.12.2024
153.882.141,52 €

31.12.2024
130.881.796,52 €

Im Berichtszeitraum wurden zwei neue Kredite i.H.v. insgesamt 13,6 Mio. € aufgenommen.

Nach der Einzeldarstellung zur Bilanz belief sich die Kreditaufnahme auf 40,8 Mio. €.

Priifungsbemerkung:9

Die Einzeldarstellung zur Bilanz ist hinsichtlich der dort angegebenen Héhe der Kreditauf-

nahme nicht korrekt.

Hierbei handelt es sich um einen mittelfristigen Kredit mit einer zehnjahrigen Laufzeit und ei-

nen langfristigen Kredit mit einer dreiligjahrigen Laufzeit.

Es wurden mehrere Angebote eingeholt und ein Wirtschaftlichkeitsvergleich vorgenommen.
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Zuvor wurde versucht, den Kreditbedarf moglichst genau zu ermitteln. Hierzu wurden bisherige
Investitionen ausgewertet sowie alle Fachdienste hinsichtlich noch flr das Haushaltsjahr ge-
planter investiven Ein- und Auszahlungen befragt. Aufgrund von Personalengpassen im FD
Finanzen wurden die Entscheidungen, die die ermittelten Kredithdhen begriindet haben, je-
doch nicht dokumentiert, sodass sich bereits zum Zeitpunkt der Jahresabschlussarbeiten sei-
tens des FD Finanzen zum einem aus diesem Grund, zum anderen aufgrund eines Formel-
fehlers in der Berechnung sowie der irrtimlichen Nichtberucksichtigung einer Mittelanmeldung
von 1,5 Mio. € nicht mehr nachvollziehen lie3, wie der Stand des Kreditbedarfes zum Zeitpunkt

der Ausschreibung tatsachlich war.

Priifungsbemerkung:10

Ob die ermittelte Kredithéhe zum Zeitpunkt der Kreditausschreibung korrekt war, ist nicht
nachprifbar. Kinftig ist zum einen daflir Sorge zu tragen, dass alle relevanten Umstande
zur Ermittlung des Kreditbedarfs bertcksichtigt und Missverstandnisse vermieden werden.
Zum anderen sind getroffene Entscheidungen zeitnah und nachvollziehbar zu dokumentie-

ren.

Hinsichtlich der letztendlichen Uberschreitung des Kreditbedarfes wird auf Ziff. 5.5.2 ,Erlaute-

rungen zur Finanzrechnung“ verwiesen.

Gem. §8 der Kreditrichtlinie des Landkreises Peine Uber die Aufnahme, Umschul-
dung / Zinsanpassung von Krediten ist der Kreistag nach der Kreditaufnahme in seiner nachs-
ten Sitzung darlber zu informieren. Die Kreditaufnahme wurde in der Sitzung des Kreistages
am 18.12.2024 zur Kenntnis genommen (Vorlage 2024/173).

Die Saldenbestatigungen der kreditfinanzierenden Banken wurden — soweit vorhanden — wah-
rend der Prifung eingesehen. Fir zwei Kredite fir Investitionen, beide bei derselben Bank
aufgenommen, lagen keine Saldenbestatigungen vor. Nach Auskunft der Sachbearbeitung sei
es inzwischen nicht uniblich, dass Banken keine Saldenbestatigungen mehr tibersenden wiir-

den.

Hinweis:4

Sofern Banken keine Saldenbestatigung Ubersenden, wird angeregt - vorausgesetzt etwa-
ige daftr anfallende Kosten stehen im Verhaltnis - eine solche nachzufordern. Auf diese
Weise kann die Kommune den nach eigenen Unterlagen bestehenden Restwert der Kre-

dite mit dem der Banken abgleichen und etwaige Unstimmigkeiten zeitnah klaren.
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Prifungsseitig wurde hinsichtlich der beiden Kredite, flr die keine Saldenbestatigung vorlag,
in den Zins- und Tilgungsplan Einsicht genommen. Die zum 31.12.2024 im Haushaltspro-

gramm hinterlegten Restwerte stimmten mit den Werten der Zins- und Tilgungsplane Uberein.

Die Saldenbestatigungen und Zins- und Tilgungsplane weisen insgesamt einen um
157.325,06 € geringeren Betrag zum Bilanzstichtag aus. Bei der Differenz zum bilanzierten
Betrag handelt es sich um die sog. ,schwebende Tilgung“ zum Jahreswechsel, da einige der
zum Jahresende falligen Tilgungsleistungen erst Anfang des Folgejahres abgebucht / ausge-

zahlt wurden.

Weitere Anmerkungen ergaben sich nicht.

2.1.3 Liquiditatskredite

31.12.2023 31.12.2024
4.000.373,08 € 23.000.345,00 €

Es wird auf die Ausfiihrungen in Tz. 4.3 (Liquiditatskredite) verwiesen. Prifungsbemerkungen

zum Ausweis der Liquiditatskredite in der Bilanz waren nicht zu treffen.

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditdhnlichen Rechtsgeschaften
31.12.2023 31.12.2024
3.504.550,00 € 3.254.224,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Verbindlichkeiten aus dem ehemaligen PPP-Projekt fur
das Gymnasium Vechelde aufgefiihrt. Der Tilgungsbetrag im Berichtsjahr betrug
250.326,00 €. Neue Verbindlichkeiten aus kreditahnlichen Rechtsgeschaften wurden nicht ein-

gegangen.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
31.12.2023 31.12.2024
6.391.163,82 € 5.269.154,04 €
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Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus einer grolen Menge an
Aufwandsbuchungen bzw. Buchungen der Anlagenbuchhaltung, die erst im Folgejahr zah-
lungswirksam wurden.

Einzelfallprifungen ergaben insgesamt keine Auffalligkeiten.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2025 wurde ein Grofteil der hier ausgewiesenen Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen ausgeglichen.

2.4 Transferverbindlichkeiten

31.12.2023 31.12.2024
1.990.409,93 € 1.932.993,09 €

Unter dieser Bilanzposition werden Uberwiegend soziale Leistungsverbindlichkeiten und dar-
uber hinaus noch nicht beglichene Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen fur

laufende Zwecke sowie Steuerverbindlichkeiten ausgewiesen.

Eine stichprobenhafte Durchsicht einiger Konten im Bereich der Transferverbindlichkeiten
ergab keinen Anlass fur eine Beanstandung. Ein Grof3teil der Transferverbindlichkeiten wurde
im Folgejahr beglichen.

Die im Bereich der Transferverbindlichkeiten ermittelten debitorischen Kreditoren i.H.v. insge-

samt 38.448,86 € wurden auf die Aktivseite der Bilanz umgebucht.

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2023 31.12.2024
3.450.210,47 € 1.366.943,42 €

Bei den ,Sonstigen Verbindlichkeiten“ wurden die Buchungen auf den einzelnen Produktsach-
konten stichprobenweise gepriift. Es handelt sich Uberwiegend um abzufihrende Lohn- und
Kirchensteuer und den Solidaritdtszuschlag. Weiterhin werden diverse ,Sonstige durchlau-
fende Posten® hier abgebildet, ebenso verrechnete Mehrwertsteuer und ,Andere sonstige Ver-

bindlichkeiten®.
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Es wurden debitorische Kreditoren i.H.v. 10.057,02 € ermittelt und auf die Aktivseite der Bilanz
umgebucht. Es ergaben sich kleinere Beanstandungen, die mit der Sachbearbeitung wahrend

der Prifung geklart wurden.

3. Ruckstellungen

Ruckstellungen werden fir Verbindlichkeiten oder flir Aufwendungen gebildet, die der Fallig-
keit oder der Hohe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zuge-
rechnet werden soll (§ 123 Abs. 2 NKomVG i.V.m. § 45 KomHKVO). Sie sind dem langfristigen

Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergéanzung der Verbindlichkeiten dar.

Der Gesamtbestand der bilanzierten Rickstellungen hat sich wie folgt entwickelt:
31.12.2023 31.12.2024
70.118.467,05 € 74.823.565,47 €

Folgende Riickstellungen wurden gepruft:

3.1 Pensionsriickstellungen und ahnliche Verpflichtungen

31.12.2023 31.12.2024
55.340.724,76 € 57.722.100,67 €

Der Bestand beinhaltet sowohl die Rickstellungen fir Pensionen (49.292.998,00 €) als auch
die Ruckstellungen fur Beihilfeverpflichtungen (8.429.102,67 €).

Die Berechnung der Pensionsrickstellungen per Stichtag 31.12.2024 wurde von der Nieder-
sachsischen Versorgungskasse (NVK) durchgefiihrt. Fir die aktiven Beamten, Versorgungs-
empfanger, Invaliden und Hinterbliebenen sind die Pensionsriickstellungen einzeln auf der
Basis von pauschalierten Berechnungsgrundlagen berechnet worden. Der Hebesatz fir die
Beihilferlckstellung betragt 17,1 % der Pensionsruckstellung. Die Ruckstellungswerte sind

dem Bescheid der NVK vom 09.12.2024 entnommen und in die Bilanz eingestellt worden.

Die Prifung ergab keine Beanstandungen.
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3.2 Ruckstellungen fiir Altersteilzeit und &hnliche MalRhahmen
31.12.2023 31.12.2024
3.955.895,05 € 4.135.744,38 €

Unter dieser Bilanzposition werden Lohn- und Gehaltszahlungen fur Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit (ATZ), fur nicht in Anspruch genommenen Urlaub
und fiir geleistete Uberstunden ausgewiesen, sofern ein Ausgleich nach dem Bilanzstichtag

vorgenommen wird.

Folgende Riickstellungsarten wurden gepriift:

a) Rickstellungen fir die Inanspruchnahme von ATZ
31.12.2023 31.12.2024
958.967,99 € 682.297,85 €

Die Voraussetzungen fur die Inanspruchnahme der ATZ sind im Tarifvertrag zu flexiblen
Arbeitszeitregelungen fir altere Beschaftigte (TV FlexAZ) geregelt. Die Anzahl der zu tref-
fenden ATZ-Vereinbarungen richtet sich nach der Quote aus § 4 Abs. 2 TV FlexAZ und
betragt 2,5 % der berlcksichtigungsfahigen Beschaftigten. Die Vereinbarung im Tarifver-
trag wurde nicht verlangert. Seit dem 01.01.2023 konnten keine neuen Vereinbarungen zur
Altersteilzeit vereinbart werden. Der bilanzierte Wert stimmt mit der Berechnung zu den

Ruckstellungen der Altersteilzeit Uberein.

b) Rickstellungen fur nicht in Anspruch genommenen Urlaub
31.12.2023 31.12.2024
2.098.711,76 € 2.297.139,28 €

Die Ruckstellungen fur Urlaubsanspriiche wurden fur die Beschaftigten mittels einer Excel-
Tabelle ermittelt, die aus dem Zeiterfassungsprogramm generiert wird. Die Prifung ergab

keine Beanstandungen.

3.3 Ruckstellungen fur unterlassene Instandhaltung
31.12.2023 31.12.2024
3.925.438,75 € 5.987.422,06 €
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Gemal § 45 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO sind Ruckstellungen fir unterlassene Aufwendungen flr
Instandhaltungen, die in den folgenden drei Jahren nachgeholt werden, zu bilden. Es muss
dabei die konkrete Absicht bestehen, diese Instandhaltungsmalinahmen nachzuholen. Die
Ruckstellungen fur unterlassene Instandhaltungen sind nur zuldssig, wenn die vorgesehenen
Malnahmen zum Abschlusstag einzeln bestimmt und der Hohe nach beziffert sind. Dieses ist

im Rahmen der Ruckstellungsbildungen erfolgt.

Die Summe der einzelnen Betrage der Instandsetzungsrickstellungen stimmt mit dem bilan-

zierten Ruckstellungswert Uberein.

3.8 Andere Ruckstellungen

31.12.2023 31.12.2024
3.674.951,99 € 3.756.841,86 €

Ein wesentlicher Anteil der Rickstellungen wurde fur ungewisse Ruckerstattungsverpflichtun-
gen nach dem SGB und fir die Sachkostenerstattungen an Schultrédger aufderhalb des Land-

kreises Peine gebildet.

Prifungsbemerkungen waren nicht zu treffen.

4. Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2023 31.12.2024
9.482.959,15 € 893.964,77 €

Nach § 51 Abs. 3 KomHKVO werden als passive Rechnungsabgrenzung die Betrage in der
Bilanz dargestellt, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, aber nach ihrem wirtschaftli-
chen Entstehungsgrund als Ertrag einem spateren Haushaltsjahr zuzuordnen sind (z.B. Mie-

ten, Kostenbeitrage und Kostenerstattungen, Teilnehmerentgelte).

Eine Buchung des FD 16 Uber -936.268,55 € wurde hier programmeseitig gebucht. Die ,passive
Rechnungsabgrenzung® wird um den o.g. Betrag zu gering ausgewiesen. Dies bedeutet, dass
auf der Aktiv-Seite der Bilanz die Forderungen ebenfalls zu gering ausgewiesen wurden. Die
Buchung wird in 2025, durch den bereits erfolgten Zahlungseingang, ausgeglichen. Weitere

Bemerkungen waren nicht zu treffen.
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5.4 Ergebnisrechnung

5.4.1 Allgemeines zur Ergebnisrechnung

Fur die Ergebnisrechnung wurde das Muster 11 des RdErl. des Ml vom 27.09.2023 zugrunde
gelegt. Die Ergebnisrechnung schliel3t 2024 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 17.989.481,15 € ab.

Die Ergebnisrechnung liegt diesem Bericht als Anlage 8.2 bei.

5.4.2 Erlauterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind entsprechend § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurech-
nenden Ertrage und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dies kann, soweit

gepruft, bestatigt werden.
Die Saldenlisten stimmen, soweit gepriift, mit den Konten Uberein.
Die nachstehenden Erlauterungen sind entsprechend der vorgegebenen numerischen Syste-

matik fur Ergebnisrechnungen nach dem o.g. Muster 11 gegliedert. Es wurden Prifungs-

schwerpunkte gebildet. Die betreffenden Positionen sind nachstehend aufgefuhrt.

Ordentliche Ertrage

3. Auflbsungsertrage aus Sonderposten

Die unter dieser Position der Ergebnisrechnung dargestellten Auflésungsertrage i.H.v.
4.668.969,24 € stimmen zunachst nicht mit der Summe der Auflésungsertrage aus der Anla-
genubersicht i.H.v. 4.669.485,98 € Uberein. In der Anlagenubersicht wird ein um 516,74 € ho-
herer Betrag ausgewiesen. Dieser findet sich allerdings in der Ziff. 11 ,sonstige ordentliche
Ertrage” als Auflésungsertrag des Sonderpostens 11512 ,SoPo Sonstige Sonderposten Alli-
anz Versicherung® fir die Erstattung der Neuanschaffung eines Monitors fur die IGS Lengede
wieder. In der Summe stimmen demnach die Auflésungsertrage, die in der Ergebnisrechnung

enthalten sind, mit insgesamt 4.669.485,98 € mit denen aus der Anlagenlbersicht Gberein.

Allerdings wurde festgestellt, dass die in Spalte 2 ,Ergebnis des Vorjahres 2023“ der Ergeb-
nisrechnung ausgewiesenen Betrage bei den Positionen 3. ,Aufldsungsertrage aus Sonder-

posten® und 11. ,sonstige ordentliche Ertrage” jeweils um 516,74 € von den Betragen aus der
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Ergebnisrechnung des bereits gepriften Jahresabschlusses 2023 abweichen. Die Recherche
hat ergeben, dass die Abweichungen offensichtlich nach einem Wechsel des vom MI vorge-
gebenen Musters fir die Ergebnisrechnung entstanden sind, indem die Zuordnung des be-
troffenen Sachkontos 3571000 versehentlich nicht manuell angepasst worden ist. Nach Ruck-
sprache mit der Sachbearbeitung wird die Zuordnung mit dem nachsten Jahresabschluss kor-

rigiert sein.

Ordentliche Aufwendungen

16. Abschreibungen

Insgesamt  weist die  Ergebnisrechnung  Aufwendungen flir  Abschreibungen
i.H.v. 13.596.428,54 € aus. Davon entféllt ein Betrag i.H.v. 9.861.870,70 € auf die ordentlichen
Abschreibungen. Bei dem Restbetrag i.H.v 3.734.557,84 € handelt es sich um Pauschalwert-
berichtigungen  (920.000,00€) und sonstige Abschreibungen auf Forderungen
(2.814.557,84 €).

In den Werten der Anlagenubersicht sind neben den planmafRigen Abschreibungen i.H.v.

9.861.870,70 € korrekterweise weitere Betrage enthalten, namlich

e im Bereich der Bilanzposition 2.2 (bebaute Grundstlicke) der Auflésungsertrag fur den
Bewertungsausgleich (806.509,28 €),

e im Bereich der Bilanzposition 2.3 (Infrastrukturvermégen) die Sonder- bzw. auRerplan-
maRigen Abschreibungen im Rahmen der Durchfiihrung eines Flurbereinigungsverfah-
rens i.H.v. 5.813,00 € und

e im Bereich der Bilanzposition 2.7 (Betriebs- und Geschaftsausstattung) die aul3eror-
dentliche Abschreibung aufgrund der Ausbuchung von beweglichen Vermdgensgegen-
standen i.H.v. 3.205,86 €.

Die stichprobenhafte Prifung der Abschreibungszeitraume ergab keine wesentlichen Bean-

standungen.
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22. aulerordentliche Ertrage
Der Gesamtbetrag der aulRerordentlichen Ertrage i.H.v. 163.536,45 € beinhaltet im Wesentli-

chen Ertrage aus Zuschreibungen aus der Werterhéhung von Vermdgensgegenstanden und

Ertrédge aus der Verauferung von beweglichen Vermbgensgegenstanden oberhalb der Wert-

grenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung.

23. auRerordentliche Aufwendungen
Der Betrag i.H.v. 9.068,46 € weicht erheblich vom Ergebnis 2023 (9.496.101,52 €) ab, was

daran liegt, dass im Jahr 2023 auf3erplanmaRige Abschreibungen auf Finanzvermogen i.H.v.

rd. 9,1 Mio. € vorgenommen wurden.

Jahresergebnis, Jahresiiberschuss

Gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein; diese Vorgabe
wurde nicht erreicht. Der Jahresfehlbetrag lag mit rd. 18 Mio. € unter der Planung
(- 23.290.000 €). Die Grunde fur die Veranderungen sind im Rechenschaftsbericht des Jah-

resabschlusses beschrieben.

5.5 Finanzrechnung

5.5.1 Allgemeines zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind entsprechend § 53 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei
ist das Muster 12 des RdErl. des Ml vom 27.09.2023 verwendet worden.

Die Finanzrechnung liegt diesem Bericht als Anlage 8.3 bei.

5.5.2 Erlauterungen zur Finanzrechnung

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit in der Finanzrech-
nung betragt - 19.160.899,00 €. Nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO sind Zahlungsuber-
schusse aus laufender Verwaltungstatigkeit vorrangig fur die ordentliche Tilgung zu verwen-

den. Zahlungstberschisse aus laufender Verwaltungstatigkeit sind im Haushaltsjahr 2024
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nicht vorhanden. Im Haushaltsjahr 2024 waren 9.605.117,51 € als Tilgung fallig. Die ordentli-
che Tilgung konnte nicht erwirtschaftet werden. Es mussten daher Liquiditatskredite aufge-

nommen werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstatigkeit (7.266.681,97 €) decken nur teilweise die Auszah-
lungen flr die Investitionstatigkeit (19.436.006,74 €). Folglich hatte eine Kreditaufnahme i.H.v.
12.169.324,77 € erfolgen missen. Die tatsachliche Kreditaufnahme betrug 13,6 Mio. €. Inves-
titionen durfen einerseits nicht Uber Liquiditatskredite finanziert werden und andererseits sollen
nicht mehr Investitionskredite aufgenommen werden als Investitionen getatigt werden. Im Re-
chenschaftsbericht hat der Fachdienst Finanzen dargelegt, aus welchen Griinden die Uber-

schreitung des erlaubten Kreditrahmens erfolgte.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres in der Finanzrechnung
(5.865.679,21 €) weicht von der Position an liquiden Mitteln in der Bilanz (5.866.024,21 €) um
345,00 € ab. Diese Abweichung resultiert daraus, dass das PayPal-Konto zum Stichtag mit
einem Betrag von 345,00 € im Minus war (siehe Ziff. 5.3.3 ,Erlauterungen zur Bilanz* dieses
Berichts unter Aktiva 4. “Liquide Mittel).

5.6 Anhang mit Anlagen

Der Anhang ist gem. § 128 Abs. 2 NKomVG Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang sind
gem. § 128 Abs. 3 NKomVG nachstehende Anlagen beizuflugen:

¢ Rechenschaftsbericht

e Anlagenubersicht

e Schuldenubersicht

¢ Ruckstellungsibersicht
e Forderungsubersicht

o Ubersicht der zu Ubertragenden Haushaltsermachtigungen

Bei der Prifung des Anhangs mitsamt den Anlagen hat sich folgende Bemerkung ergeben:

Schuldenubersicht

Die Zahlen der Schuldentbersicht stimmen mit den Werten der Bilanz Gberein.
Das verbindlich vorgeschriebene Muster 16 (RdErl. des MI vom 27.09.2023) sieht ab der zum

Zeitpunkt des Jahresabschlusses geltenden Fassung jedoch vor, dass die unter ,5. Sonstige
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Verbindlichkeiten® dargestellten Werte ,Ohne durchlaufende Posten® abgebildet werden. Zwar
wurde ein aktuelles Muster fur die Schuldenibersicht genutzt, in der zwar durch die Hochziffer
,2" gekennzeichnet ist, dass die ,Sonstigen Verbindlichkeiten“ ,Ohne durchlaufende Posten®
ausgewiesen werden (sollen), tatsachlich stellt der bei den ,Sonstigen Verbindlichkeiten® ein-

getragene Wert diese jedoch inklusive der durchlaufenden Posten dar.

Prifungsbemerkung:11
Nach dem zum Bilanzstichtag geltenden Muster fur die Schuldenubersicht sind die ,Sons-

tigen Verbindlichkeiten“ ,Ohne durchlaufende Posten® auszuweisen.

6 Prufung von Beschaffungen

Prifung von Jahresbeschaffungsmengen / Rahmenvertrage
Der Landkreis Peine ist als offentlicher Auftraggeber i.S. des § 98 GWB i.V.m. § 99 Nr.1 GWB

(Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankung) verpflichtet, Waren, Bau- und Dienstleistungen im

Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren zu beschaffen (§ 97 Abs. 1 GWB).
Aufgrund des im Haushaltsrecht verankerten Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfa-
higkeit weist das Niedersachsische Ministerium fur Inneres und Sport seit Jahren darauf hin,
dass auf ,die Einhaltung des Vergaberechts besonderes Augenmerk zu richten ist und die Mit-

arbeiter fur dieses Thema ausdricklich zu sensibilisieren sind.”

Bereits im Abschlussbericht zur Prifung des Jahresabschlusses 2020 wurde Folgendes zur Ver-

einbarung von Rahmenvertragen vermerkt:

»Im Prufungsbericht des Landesrechnungshofs vom 02.07.2019 und dem Bericht des RPA Uber
die Prufung des Jahresabschluss 2019 wurde dem Landkreis nahegelegt, zur Optimierung der

Beschaffungsvorgange die Abschlisse von Rahmenvereinbarungen zu favorisieren.*

Im Zuge der Prifung des Jahresabschluss 2024 wurde das Thema zur Vereinbarung von Rah-

menvertragen erneut aufgenommen.

Prifungsseitig wurde seit 2020 wiederholt empfohlen, fir wiederkehrende Kleinauftrage Rah-
menvereinbarungen zu treffen, wodurch eine personell erforderliche Entlastung entstehen

wirde.
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Bei Rahmenvereinbarungen gem. § 103 Abs. 5 GWB i.V.m. der jeweiligen Vergabeordnung
handelt es sich um Auftrage, die ein Auftraggeber an ein oder mehrere Unternehmen vergeben
kann, um die Bedingungen fur Einzelauftrage, die wahrend eines bestimmten Zeitraums verge-
ben werden sollen, festzulegen. Das voraussichtliche Auftragsvolumen ist so genau wie maoglich
zu ermitteln und bekanntzugeben, braucht aber nicht abschlieRend festgelegt zu werden (§ 21
Abs. 1 VgV).

Im Jahr 2024 wurden von folgenden Fachdiensten Rahmenvereinbarungen getroffen:

Fachdienst | Anzahl | Bemerkungen
11 2
12
16
19
21
24
25
27

in 2025 bis dato 7

Ol O = = A A A

Das RPA hat vom Fachdienst Immobilienwirtschaft 184 Vorgange von sechs Firmen zur Prifung
angefordert. Nachdem der Fachdienst um eine Reduzierung des Prifungsumfanges gebeten
hat, da die Zusammenstellung der Prifungsunterlagen einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten
wilrde, wurde die Anzahl der vorzulegenden Vorgange auf 69 reduziert. Von diesen 69 Verga-
ben konnten aufgrund von personellen Engpassen (Urlaub, Personalwechsel usw.) nur 49 Vor-
gange vorgelegt werden. Prifungsseitig bestand nicht die Mdglichkeit, wie in anderen Fach-
diensten der Landkreisverwaltung die Vorgange direkt in der sogenannten ,Digitalen Akte® ein-

zusehen, da der Fachdienst Immobilienwirtschaft diese nicht nutzt.

Einer der sechs Firmen, eine Dachdeckerfirma aus Thiringen, wurden Uberwiegend ohne Ein-
haltung der vergaberechtlichen Grundsatze rd. neunzig Auftrége im Wert von rd. 188.000 € er-
teilt. Hierbei ist festzustellen, dass einzelne Arbeiten (Kostenschatzung meist unter 3.000 € netto
s.u.) in den betroffenen Liegenschaften nicht in einem Gesamtauftragswert zusammengefasst

wurden, sondern jeweils separat als Direktauftrag behandelt und beauftragt wurden.

Im Ubrigen haben sich folgende Feststellungen nach Priifung aller vorgelegten Vorgénge erge-

ben:
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o Es wurden Kostenschatzungen so erstellt bzw. gekirzt, um offensichtlich unter der
Schwelle von 3.000 € netto gem. § 3a Abs. 4 VOB/A 2019 zu bleiben, denn bis 3.000 €
netto kdbnnen Bauleistungen als Direktauftrage ohne Wettbewerb erteilt werden.

e In einem Fall wurde in den Unterlagen des Auftragnehmers ein Blanko-Vordruck des
Lohn-Stundennachweises vorgefunden, in dem bereits vorab im Vorfeld nicht erbrachte
Leistungen durch Unterschrift eines Mitarbeiters des Landkreises Peine anerkannt wur-
den.

¢ In mehreren Fallen wurden Lohn-Stundennachweise vorgefunden, in denen die erfor-
derlichen Bestatigungen des Landkreises flir die erbrachten Leistungen fehlen.

¢ Zusammenzurechnende Auftrage wurden geteilt, um offensichtlich ebenfalls unter der
Wertgrenze von 3.000 € netto zu bleiben.

¢ MalRnahmen werden als Notmalinahmen betitelt und beauftragt. Notmalinahmen be-
ziehen sich auf Ausnahmesituationen (z.B. akute Gefahr, unvorhergesehenes Ereignis,
u.a.) und kénnen daher nur im Ausnahmefall unter engen Voraussetzungen und einem
zeitlichen Zusammenhang als Direktauftrag ohne Einholung weiterer Vergleichsange-
bote beauftragt werden. Bei mehreren gepriften Fallen wurde festgestellt, dass von der
Beauftragung bis zum Beginn der Ausfihrung der Arbeiten mehrere Monate vergangen
sind. Hier kann nicht von einer zeitnahen Ausflihrung einer NotmalRnahme gesprochen

werden.

Die im Bericht zum Jahresabschluss 2023 bemangelten Einzelvergaben von Leistungen an eine
Firma Garten- und Landschaftsbau aus Peine wurde erneut geprift. Es ist festzustellen, dass
der Firma 76 Kleinauftrage ohne Wettbewerb im Gesamtwert von rd. 107.000 € im Jahr 2024
erteilt wurden. Es ist die Tendenz erkennbar, dass sich das Auftragsvolumen jahrlich erhoht. Im
ersten Halbjahr 2025 wurden bereits 56 Auftrage im Gesamtwert von rd. 92.000 € erteilt.
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Prifungsbemerkung:12

Der Gesamtauftragswert ist gem. § 2 Abs.1 Niedersachsisches Tariftreue- und Vergabege-
setz - NTVergG vorab durch eine ordnungsgemalle Kostenschatzung zu ermitteln. Dabei
darf der Auftragswert nicht in der Absicht geschatzt bzw. ermittelt werden, die Vorgaben des
Vergaberechts zu umgehen (Manipulationsverbot). Auftragswerte ,kleinzurechnen® ist unzu-
I&ssig. Direktvergaben, wie sie hier vorgenommen worden sind, sind dagegen gem. § 3a

Abs. 4 VOB/A 2019 bis zu einem geschatzten Auftragswert von 3.000 € netto zulassig.

Gem. § 3 Abs. 10 Nr. 1 VgV ist der Auftragswert regelmaRig wiederkehrender Auftrage und
von Dauerauftragen auf Grundlage des tatsachlichen Gesamtwertes entsprechend der sich
aus vorangegangenen Haushaltsjahren ergebenden Auftrdge zu schatzen. Die u.a. geprif-
ten Dachdecker-, Metallbau- sowie Garten- und Landschaftsarbeiten hatten daher nach
Schatzung des Gesamtauftragswertes entsprechend der Wertgrenzenverordnung zwin-

gend im Wettbewerb vergeben werden mussen.

Beispiele fur Auftragstrennungen zur Umgehung der 3.000-Euro-Auftragswertgrenze:

1. Auftrag vom 24.05.2024, FTZ — Einbau eines Lufters 1.754,50 € netto
Auftrag vom 24.05.2024, FTZ — Lifter abdichten 1.725,40 € netto

2. Auftrag vom 02.02.2024, BBS/Turblatt liefern und montieren 1.655,95 € netto
Auftrag vom 02.02.2024, BBS/Turblatt liefern und montieren 1.899,38 € netto

3. Auftrag vom 20.06.2024, Ratsgymnasium AufRentur liefern und montieren 9.775,15 €
netto
Auftrag vom 24.06.2024, Ratsgymnasium Tur liefern und montieren 2.968,00 € netto

4. Auftrag vom 27.03.2024, Ratsgym. Reinigung von Dachrinnen, Fallrohren und Flach-
dachflachen 2.809,09 € netto
Im Angebot wurde die mobile Absturzsicherung von ,1 Stuck® auf ,0,5 Stuck” vom Sach-
bearbeiter gekuirzt, dadurch verringerte sich die Angebotssumme von urspringlich
3.286,93 € netto auf 2.809,09 € netto. Somit konnte die Bauleistung im Direktauftrag
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vergeben werden. Die Frage, inwieweit eine mobile Absturzsicherung tatsachlich und
Uberhaupt reduziert werden kann, bleibt unbeantwortet.

22.04.2024, Ratsgym. Regenrinne durchsehen und reparieren 1.257,15 € netto

Allgemeine Bemerkungen zu der BaumalRnahme

Anhand der vorliegenden Bauakten ist festzustellen, dass die BaumalRnahmen nur teilweise
nachvollziehbar dokumentiert wurden.

Fur die vorgenannten gepriften Bauauftrage kann keine korrekte verwaltungsmaRige und bau-
technische Abwicklung bestatigt werden.
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7 Schlussbemerkungen, Schlussbericht

7.1 Schlussbesprechung

Eine Schlussbesprechung wurde am 04.08.2025 mit der Ersten Kreisratin und dem Fach-

dienstleiter des Fachdienstes Finanzen durchgefuhrt.

7.2 Wesentliche Ergebnisse der Priifung

Nach dem Ergebnis der durchgeflhrten Prifung des Jahresabschlusses des Landkreises
Peine flr das Haushaltsjahr 2024 werden folgende wesentliche Ergebnisse der Prifung zu-

sammengefasst:

e Der Jahresabschluss weist
eine Bilanzsumme i.H.v. 319.497.019,20 €,
einen Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 18.143.949,31 €
und einen Jahresuberschuss im aul3erordentlichen Ergebnis i.H.v. 154.467,99 €

aus.

e Der Fehlbetrag der Ergebnisrechnung i.H.v. 17.989.481,32 € liegt unter dem geplanten
Jahresfehlbetrag (23.290.000 €). Die Veranderungen sind im Produktbericht des Re-

chenschaftsberichtes erlautert.

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
im Haushaltsjahr 2024 die Auszahlungen (negativer Saldo rd. 19 Mio. €) und die ge-
samten ordentlichen Kredittiigungsleistungen (rd. 9,6 Mio. €) decken konnten
(§ 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO). Die liquiden Mittel betragen rd. 5,8 Mio. €, dies jedoch
unter Einbeziehung von Liquiditatskrediten (rd. 23 Mio. €).
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7.3 Erklarung nach § 156 Abs. 1 NKomVG

Nach den bei der Prifung gewonnenen Erkenntnissen wird Folgendes bestatigt:
o Der Haushaltsplan wurde eingehalten.

e Die Buchfuhrung entspricht den Grundsatzen ordnungsmaRiger Buchflihrung und den
Bestimmungen der §§ 110 Abs. 3 NKomVG und 36 KomHKVO.

e Beiden Ertragen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen des
kommunalen Geld- und Vermoégensverkehrs ist nach den bestehenden Gesetzen und
Vorschriften unter Beachtung der mafligebenden Verwaltungsgrundsatze und der ge-
botenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden; dies bezieht sich auf die im Rahmen der

vom RPA nach pflichtgemaRem Ermessen gepriften Schwerpunkte.

o Der Jahresabschluss enthalt samtliche Vermodgensgegenstinde, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten, Ertrdge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.
Er vermittelt ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der

Vermdgens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Peine.
Dieser Bericht ist gleichzeitig Schlussbericht im Sinne des § 156 Abs. 3 NKomVG.

Peine, den 07.08.2025

Der Leiter des Rechnungsprufungsamtes

Digital unterschrieben
B k von Beneke
e n e e Datum: 2025.08.07
13:00:04 +02'00'
Beneke
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8 Anlagen
8.1 Bilanz zum 31.12.2024
8.2 Ergebnisrechnung 2024

8.3 Finanzrechnung 2024
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Anlage 8.1

Landkreis Peine 2024
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)
Bilanz des Landkreis Peine zum 31.12.2024
Vorjahr Haushaltsjahr Vorjahr Haushaltsjahr
Aktiva 2023 2024 Passiva 2023 2024
-Eure- -Euro- -Eure- -Euro-
AKTIVA
PASSIVA
1. Immaterielles Vermégen 28.969.403 99|  29.739.585,91
11 Konzessionen 0,00 0,00(|1 Nettoposition 94,387.985,64 78.074,032,89
1.2 Lizenzen 305.196,69 358,592,29 1.1 Basisreinvermogen -16.136.731,76|  -16.045.171,76
1.3 Ahnliche Rechte 0,00 000|111  Reinvermégen -16.136.731,76)  -16.045171,76
14 Geleistete Investtionszuweisungen und -zuschisse |  28.618.184,94|  29.334.971,26||1-12  Solfenibetrag aus kameralem Abschiuss (Minusbelrag) 0.00 0.00
1 e e o s :g 1 gﬁ:m aus Uberschiissen des ordentiichen s Do
1.6  Sonstiges immaterielles Vermagen 46,022,36 46.022,36 Ergebnisses 1050971590  10.509.715.90
2. Sachvermbgen 207113.27492) 237.336.088,58(| 22 Rckdagen aus Uberschlssen des auferordentichen
21 Unbebaute Grundsticke und grundsticksgleiche Ergebnisses - _ 1.480.211,10 1.480.211,10
i 2 1.23  Ricklagen aus Investitionszuwendungen fiir nicht
Rechle an unbebauten Grundstiicken 3.053.450,80 3.053.450,80 abnutzbare Vermbgensgegenstande 2683.333,33 258333333
2.2 Bebaute Grundsticke und grundstiicksgleiche Rechte 124  Zweckgebundene Ricklagen 2.985.334.74 477571579
an bebauten Grundstilcken 164.379.088,11| 169.368.895,49 1:15 Sonstige Riicklagen O'DO . 0,00
2.3 Infrastrukturvermégen ) 37.478.94865| 36.716.386,83| |1 3 Jahresergebnis _3553329:33 '21‘342‘310:55
24  Bauten auf fremdem Grundsticken 1.943.360,23 1.833.088,77((1.3.1 Fehlbetrage aus Vorjahren 0,00 -3853,329,33
25  Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 282.329,63 273.8898311.3.1.1 Fehlbetrage aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG,
26  Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge 2.226.297,88 2.597.650,27 auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG 0,00 -3,853,329,33
2.7  Belriebs- und Geschaftsausstattung, Pflanzen und 1.3.1.2 Sonstige Fehlbetrdge 0,00 0,00
Tiere 9.407.086,34| 15.229.05629(/1,3.2  Jahres(berschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des
28 Vomite 49,594 61 52.604,88 Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten fir -3.853.329,33|  -17.989.481,32
2.9  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 10.893.118,67 8.211.064,62 Aufwendungen (in Klammern) (316.741,23) (0,00)
14 Sonderposten 96.719.451,66 96.613.039,18
3, Finanzvermogen 35547.902,49] 34.269.848,74|(1.4.1  Investitionszuweisungen und -zuschilsse 67.853.934 82 68.772.776,73
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 15.480.374,00|  15.480.375,00(|1.4.2  Beilrage und &hnliche Enlgelte 0,00 0,00
3.2 Beleiligungen 4,083.229,77 4,083.229,77||1.4.3  Gebilhrenausgleich 0,00 0,00
3.3 Sondervermbgen mit Sonderrechnung 0,00 0,00||1.44  Bewerlungsausgleich 27.397.446,10|  26.590.936,82
3.4 Ausieihungen 5,165,14 3,584,681 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.466.046,83 1.247.818,46
35 Weripapiere 0.00 0.00|[1:46  Sonstige Sonderposten 2.023,91 1.507,17
36 Ofentict-rechtiche Forderungen 663814152  8as21813((2  Schukden R e
37  Forderungen aus Transferleistungen 349176235 34861617301 Seldschulden s 4 B
B gﬂmﬁ:xg:ﬁe;mm 482091113 131360847115 15 Verbindlichkeiten aus Krediten fir Investtionen 126.636.588,03|  130.881.796,52
" Vermogensgegensténde 102731858  1.05467083|[>13  Liudtdiskredite - b
ekt siahite i | - 5 Verbindlichkeiten aus kreditahnlichen
Rechtsgeschéften 3,504.550,00 3,254.224,00
4. Liquide Mitel 14.031.14255|  5866.024.21)155  verbindiichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6391.163,82)  5.269.154,04
s 2.4 Transferverbindlichkeiten 1.880.409,93 1.932.993,09
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 11,700.983,22 12,285.471,76 241 Finanzausglelchvemhdlkhkeilen 0,00 0,00
24,2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen
fiir laufende Zwecke 366.711,29 64.832,26
24.3  Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilien 0,00 0,00
244  Soziale Leistungsverbindlichkeiten 1.613.633,61 1.861.544,79
245  Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschissen
fir Investitionen 0,00 0,00
246  Steuerverbindlichkeiten 10,065,03 6.616,04
24.7  Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00
25  Sonstige Verbindlichkeiten 3.450.210,47 1.366.943,42
251 Durchlaufende Posten 1.054.154,30 1.163.442,43
2.5.1.1 Vermechnete Mehrweristeuer 0,00 457944
2.5.1.2 Abzufihrende Lohn- und Kirchensteuer 715.720,91 787.281,28
. 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 338.433,39 371,581,711
252  Abzufihrende Gewerbesteuer 0,00 0,00
253 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00
254  Andere sonslige Verbindlichkeiten 2.396.056,17 203,500,99
3 Riickstellungen 70,118.467,05|  74.823,56547
1 Pensionsrilckstellungen und dhnliche Verpflichtungen 55.340.724 76|  57.722.100,67
311 Pensionsriickstellungen 47,502.768,00|  49.292.998,00
31,2 Beihilferickstellungen 7.837.956,76 8.429.102,67
3.2 Rilckstellungen fiir Altersteilzeitarbeit und &hnliche
MaRnahmen 3.955.895,05 4,135.744,38
3.3 Rickstellungen fir unteriassene Instandhaltung 3.925.438,75 5.987.422,06
3.4 Rilckstellungen filr die Rekultivierung und Nachsorge
geschlossener Abfalldeponien 0,00 0,00
3.5 Riickstellungen fir die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00
36 Riickstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und
von Steuerschuldverhalinissen 0,00 0,00
37  Ruckstellungen fiir drohende Verpflichtung aus
Biirgschaften, Gewahrleistungen und anhangigen
Gerichtsverfahren 3.221.456,50 3.221.456,50
3.8  Andere Rickstellungen 3.674.951,99 3.756.841,86
BILANZSUMME 319.962.707,17| 319.497.019,20 4, Passive RSCHI'II.II'BQS&WI’BI‘IZI.IHQ 9,482.959,15 893.964,77
Bilanzsumme 319.962.707,17| 319.497.019,20

Gemal § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG

Peine, den O/t @ Q(-QS

d die )lollst igkeit u%tlgkelt des Jahresabschlusses 2024 festgestellt.

Heyrfg Heil (Land




Landkreis Peine 2024
A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)
Bilanz des Landkreis Peine zum 31.12,2024

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen kinftiger Haushaltsjahre

insbesondere

gebildete Haushaltsauszahlungsreste 14.690.336,00
Biirgschaften 582.504,00
Gewahrleistungsvertrage 0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermachtigungen 8.212.932,00
Verpflichtungen aus kreditahnlichen Rechtsgeschaften 0,00
Uber das Haushaltsjahr hinaus gestundete Betrage 2.545.949,80
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Landkreis Peine

Ergebnisrechnung

Anlage 8.2

Ergebnisrechnung einschlieBlich Plan-Ist-Vergleich

2024

Ergebnis Ansétze Verdnderung Ergebnis mehr(+)/ Ermé&chtigungen
des Vorjahres des durch Nachtrag des weniger(-)¥) aus
Ertriige und Aufwendungen Haushaltsjahres me.hr(+)/ Haushaltsjahres Hau.shalts-
2023 2024 weniger(-)3) 2024 vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

ordentliche Ertrage
1. Steuern und ahnliche Abgaben 881.394 47 23.500,00 0,00 23.945,29 445,29 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 239.265.531,28|  233.862.900,00 0,00] 248.817.075,33|  14.954.175,33 0,00
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 4.387.694,23 3.736.500,00 0,00 4.668.969,24 932.469,24 0,00
4. sonstige Transferertrage 9.633.360,65 9.720.600,00 0,00 9.852.524,31 131.924,31 0,00
5. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 7.767.380,04 7.054.600,00 0,00 8.826.227,69 1.771.627,69 0,00
6. privatrechtliiche Entgelte 12.298.363,97|  12.439.400,00 0,00 12.886.005,39 446.605,39 0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.664.368,45|  86.335.700,00 0,000  94.009.797,69 7.674.097,69 0,00
8. Zinsen und ahnliche Finanzertrage 1.506.828,44 1.306.200,00 0,00 1.511.750,13 205.550,13 0,00
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 211.536,28 600.300,00! 0,00 179.267,03 -421.032,97 0,00
10. Bestandsveranderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. sonstige ordentliche Ertrage 9.120.746,44 4.068.500,00 0,00 7.009.370,66 2.940.870,66 0,00
12. Summe ordentliche Ertrage 372.737.204,25 359.148.200,00 0,00 387.784.932,76]  28.636.732,76 0,00

ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 63.740.744,84|  72.158.800,00 0,00f 68.231.511,76 -3.927.288,24 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 586.566,85) 418.800,00 0,00 1.258.620,54 839.820,54 0,00
15. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 26.893.162,94|  32.008.600,00 0,000  27.827.045,93 -4.181.554,07 316.741,23
16. Abschreibungen 12.640.159,81 10.935.700,00 0,00 13.596.428,54 2.660.728,54 0,00
17. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 2.507.972,88 3.251.800,00 0,00 3.036.797,61 -215.002,39 0,00
18. Transferaufwendungen 232.061.603,87| 234.463.800,00 0,00 263.173.801,87|  28.710.001,87 0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.828.255,71 29.200.700,00 0,00 28.804.675,82 -396.024,18 0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen 367.258.466,90| 382.438.200,00 0,00 405.928.882,07|  23.490.682,07 316.741,23
21. ordentliches Ergebnis Jahresiiberschuss (+)

lJahresfehlbetrag (-) 5.478.737,35  -23.290.000,00 0,00( -18.143.949,31 5.146.050,69 -316.741,23
22. auRerordentliche Ertrage 164.034,84 0,00 0,00 163.536,45 163.536,45 0,00
23. auBerordentliche Aufwendungen 9.496.101,52 0,00 0,00 9.068,46) 9.068,46 0,00
24. auBerordentliches Ergebnis -9.332.066,68 0,00 0,00 154.467,99 154.467,99 0,00

Jahresergebnis Uberschuss (+) / Fehlbetrag (-) -3.853.329,33|  -23.290.000,00 0,00 -17.989.481,32 5.300.518,68 -316.741,23

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstatigkeit
3) Die Angaben von {iber-fauBerplanméRigen Erméchtigungen sind gesondert zu erldutem.
4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansétzen gemaR § 54 KomHKVO)




Anlage 8.3

Landkreis Peine 2024
Finanzrechnung
Finanzrechnung einschlieBlich Plan-Ist-Vergleich
Ergebnis Ansétze Verdnderung Ergebnis mehr(+)/ Ermé&chtigungen
dos Vorhres Haushgfé'ahres dur?e't\:;ir;/t " Haushi?tz'ahres wenigert Haua)sl;salts
Einzahlungen und Auszahlungen 2023 2024 weniger(-) 2024 vorjahren
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
1. Steuern und dhnliche Abgaben 879.378,47, 23.500,00 0,00 22.054,29 -1.445,71
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1) 242.413.025,31|  233.862.900,00 0,00 246.208.757,95  12.345.857,95
3. sonstige Transfereinzahlungen 8.414.542,25) 9.720.600,00 0,00 8.626.658,14 -1.093.941,86
4. offentlich-rechtliche Entgelte 2) 7.661.415,08 7.054.600,00 0,00 8.612.483,12 1.557.883,12
5. privatrechtliche Entgelte 3) 8.108.226,76|  12.439.400,00 0,00  13.306.013,05 866.613,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3) 94.274.531,86 86.335.700,00 0,00 85.813.044,15 -522.655,85
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 1.195.354,37 1.306.200,00 0,00 1.511.750,37 205.550,37,
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.822.012,90 2.918.300,00 0,00 3.057.132,63] 138.832,63
9. Summe der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 365.768.487,00 353.661.200,00 0,00 367.157.893,70,  13.496.693,70

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit
10. Personalauszahlungen 60.508.495,34|  69.966.100,00 0,00 65.041.972,84 -4.924.127,16 0,00
11. Versorgungsauszahlungen 575.716,80 418.800,00 0,00 502.005,31 83.205,31 0,00
12. Auszahlungen fiir Sach- und Dienstleistungen und fiir den

Erwerb geringwertiger Vermdgensgegenstande 27.343.021,29]  33.925.600,00 0,00  26.007.541,52 -7.918.058,48 316.741,23
13. Zinsen und ahnliche Auszahlungen 1.764.136,07| 3.251.800,00 0,00 3.766.009,39 514.209,39 0,00
14. Transferauszahlungen 3) 235.496.014,22|  234.463.800,00 0,00 263.114.333,82] 28.650.533,82 0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 28.008.379,61|  29.197.200,00 0,00 27.886.929,82 -1.310.270,18 0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 353.695.763,33|  371.223.300,00 0,00 386.318.792,70,  15.095.492,70 316.741,23
17. Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit 12.072.723,67| -17.562.100,00 0,00 -19.160.899,00 -1.598.799,00 -316.741,23

Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit
18. Zuwendungen fiir Investitionstatigkeit 2.984.640,38 4.160.600,00 0,00 7.232.733,24 3.072.133,24 0,00
19. Beitrage u.a. Entgelte fir Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. VerduBerung von Sachvermdgen 25.696,65 0,00 0,00 32.368,40 32.368,40 0,00
21. Finanzvermdgensanlagen 5.850,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Sonstige Investitionstatigkeit 2.197,59 200,00 0,00 1.580,33 1.380,33 0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 3.018.384,63 4.160.800,00 0,00 7.266.681,97 3.105.881,97 0,00

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
24. Erwerb von Grundstiicken und Gebauden 113.183,26 515.000,00 0,00 127.283,09 -387.716,91 0,00
25. BaumafBnahmen 10.700.306,42|  18.965.000,00 0,00  11.808.584,33 -7.156.415,67 8.012.652,57
26. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 1.930.744,99 4.713.300,00 0,00 4.400.224,11 -313.075,89 6.000.346,99
27. Erwerb von Finanzvermdgensanlagen 11.087,68 0,00 0,00 11.347,73 11.347,73 0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen 6.234.602,26 7.769.500,00 0,00 3.088.567,48 -4.680.932,52 3.653.100,00
29. Sonstige Investitionstatigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit 18.989.924,61 31.962.800,00 0,00 19.436.006,74| -12.526.793,26 17.666.099,56
31. Saldo aus Investitionstitigkeit -15.971.539,98|  -27.802.000,00 0,00 -12.169.324,77|  15.632.675,23| -17.666.099,56
32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag -3.898.816,31|  -45.364.100,00 0,00 -31.330.223,77|  14.033.876,23| -17.982.840,79

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
33. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit; Aufnahme von

Krediten und inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 16.600.000,00f  27.802.000,00 0,00f 13.600.000,00] -14.202.000,00f  23.992.500,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit; Tilgung von

Krediten und Riickzahlung von inneren Darlehen fir

Investitionstatigkeit 5.698.986,04 8.017.500,00 0,00 9.605.117,51 1.587.617,51 0,00
35. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 10.901.013,96  19.784.500,00 0,00 3.994.882,49 -15.789.617,51|  23.992.500,00
36. Finanzmittelveranderung 7.002.197,65 -25.579.600,00 0,00 -27.335.341,28 -1.755.741,28 6.009.659,21
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 5) 162.797.206,67 0,00 0,00] 171.705.736,88| 171.705.736,88
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 5) 162.218.590,40 0,00 0,00 152.535.485,86| 152.535.485,86
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgangen 5) 578.616,27 0,00 0,00 19.170.251,02 19.170.251,02
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn

des Jahres 5) 6.449.955,55 0,00 0,00( 14.030.769,47|  14.030.769,47 0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am

Ende des Jahres) 5) 14.030.769,47| -25.579.600,00 0,00 5.865.679,21|  31.445.279,21 6.009.659,21




Landkreis Peine 2024

1) nicht fiir Investitionstatigkeit

2) ohne Beitrage und Entgelte fiir Investitionstatigkeit

3) auRer fiir Investitionstétigkeit

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansétzen gemaR § 54 KomHKVO)

5) Die Zeilen 37 bis 41 kénnen optional erganzt werden.






























Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/137
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 14.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss fiir Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung) 01.09.2025 o]
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 )
Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz
Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

1. Nachtragshaushalt 2025

Beschlussvorschlag
1. Dem 1. Nachtragshaushalt 2025 wird zugestimmt.

2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wird beschlossen.

Sachdarstellung

Finanzielle Veranderungen:

Der Kreistag des Landkreises Peine hat in seiner Sitzung am 18.12.2024 den Haushalt fir
das Jahr 2025 beschlossen.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass sich die der damaligen Haushaltsplanung
zugrundeliegenden Eckdaten teilweise erheblich verschoben haben, so dass sich das Plan-
Ergebnis nicht mehr halten Iasst.

Insbesondere die endglltige Festsetzung der Schlisselzuweisungen liegt um 3,6 Mio. Euro
deutlich unter den Mitte 2024 anvisierten Daten.

Dies wirkt sich auch auf die Kreisumlage aus, die mit 4,7 Mio. Euro hinter dem Planansatz
zuruck bleibt.

Gleichzeitig sind die Zuschisse an den GrofRraumverband Braunschweig neu festgesetzt
worden bzw. sind hier aus der Spitzabrechnung fur Vorjahre zusatzliche Zahlungen als
Verlustausgleich fiir den OPNV zu leisten.

Die Hochrechnungen zur Jahresmitte weisen darauf hin, dass sich das daraus entstandene
zusatzliche Haushaltsdefizit nicht durch Einsparungen komplett ausgleichen lasst.

Das Haushaltsdefizit erhéht sich um 8,9 Mio. Euro auf insgesamt 43,3 Mio. Euro.
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Landkreis Peine
Der Landrat

Ziele /| Wirkungen
Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

Ressourceneinsatz
Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellit.

Schlussfolgerung
Der Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung sind gemaf §115
NKomVG wie vorgelegt zu beschlielen.

Anlage/n
1 - 1. Nachtragshaushalt 2025 (6ffentlich)
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Landkreis Peine

1. Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Peine fiir das Haushaltsjahr 2025

2025

Aufgrund des § 115 des Niederséchsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Peine in der Sitzung
am 01.10.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2025 werden

die bisherigen Erhoht vermindert und damit der

festgesetzten um um Gesamtbetrag des

Gesamtbetrage Haushaltsplans

einschlieBlich der
Nachtrage
festgesetzt auf
- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -
1 2 3 4 5
Ergebnishaushalt
ordentliche Ertrage 399.254.700 0 8.319.500 390.935.200
ordentliche Aufwendungen 433.661.100 539.300 0 434.200.400
auBerordentliche Ertrage 0 0 0 0
auBerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 393.787.800 0 8.319.500 385.468.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 420.354.400 539.300 0 420.893.700
Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit 4.057.600 0 0 4.057.600
Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit 69.151.500 0 0 69.151.500
Einzahlungen fiir Finanzierungstatigkeit 65.082.800 0 0 65.082.800
Auszahlungen fiir Finanzierungstatigkeit 7.722.400 0 0 7.722.400
Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 462.928.200 0 8.319.500 454.608.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 497.228.300 539.300 0 497.767.600
§2

Die Hohe der bisher vorgesehenen Kreditermachtigungen wird nicht geandert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen wird nicht geéndert.

§3




Landkreis Peine 2025

§4

Der bisherige Hochstbetrag, bis zu dem Liquiditatskredite beansprucht werden diirfen, wird nicht verandert.

§5

Die Umlagesatze der Kreisumlage werden nicht geandert.

§6

Die Wertgrenze fir Gber- und auBerplanmafige Aufwendungen und Auszahlungen wird nicht verandert.

§7

Die Wertgrenze fiir Investitionen wird nicht verandert.

Peine, den 01. Oktober 2025

Landkreis Peine

HeiR
Landrat



Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit Nachtragshaushaltsplan
fur das Haushaltsjahr 2025




In seiner Sitzung am 18.12.2024 hat der Kreistag des Landkreises Peine die Haus-
haltssatzung flr das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Grundlage fur die Planansatze bei den Schlisselzuweisungen waren die Orientie-
rungsdaten des Landes zum FAG aus der Jahresmitte 2024. Die endgultigen Werte
wurden im Marz 2025 mitgeteilt und weichen von den urspringlich geplanten Ansat-
zen erheblich ab. Da auch die kreisangehorigen Gemeinden und die Stadt Peine
deutlich geringere Schlisselzuweisungen bekommen, ergeben sich auch Auswir-
kungen auf die Kreisumlage. Insgesamt reduzieren sich die Schlisselzuweisungen
um ca. 3,6 Mio. Euro und die Kreisumlage um ca. 4,7 Mio. Euro.

Der Regionalverband hat am 23.01.2025 die Spitzabrechnung der Verkehrsunter-
nehmen fur das Jahr 2022 vorgelegt. Hieraus ergibt sich eine ungeplante Nachfor-
derung in Héhe von ca. 315.000,- Euro.

Mit Schreiben vom 01.07.2025 hat der Regionalverband Gro3raum Braunschweig
mitgeteilt, dass die Verbandsumlage des Regionalverbandes mit der Nachtrags-
haushaltssatzung neu festgesetzt wurde. Auf den Landkreis Peine kommen von da-
her ungeplante Mehraufwendungen in Hohe von ca. 220.000,- Euro zu.

Aus den nachfolgenden Unterlagen sind die sich fur die betroffenen Teilhaushalte
und Teilbudgets ergebenden finanziellen Auswirkungen zu entnehmen.



Landkreis Peine

1. Nachtragsplan 2025

Budgetinformationen
Gesamtbudget 0 Gesamtbudget

Budgetverantwortlicher
Herr Landrat Heifl3

Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz
2025
Neu Alt Mehr(+) / .
2025 2025 Wenig(eZ(-) Abweichung
€ € €
1 2 3 4
Ordentliche Ertrage
1. Steuern und ahnliche Abgaben 23.500 23.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 252.318.600 260.638.100 -8.319.500 -3,2%
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 3.706.500 3.706.500
4. sonstige Transferertrage 10.604.600 10.604.600
5. offentlich-rechtliche Entgelte 8.454.100 8.454.100
6. privatrechtliche Entgelte 12.776.600 12.776.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.092.800 97.092.800
8. Zinsen und ahnliche Finanzertrage 1.376.100 1.376.100
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 600.300 600.300
10. Bestandsveranderungen 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 3.982.100 3.982.100
12. Summe ordentliche Ertrage 390.935.200 399.254.700 -8.319.500 -2,1%
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 76.740.300 76.740.300
14. Versorgungsaufwendungen 489.400 489.400
15. Aufwendungen flr Sach- und Dienstleistungen 37.825.100 37.825.100
16. Abschreibungen 11.048.000 11.048.000
17. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 5.369.400 5.369.400
18. Transferaufwendungen 273.228.500 272.689.200 539.300 0,2%
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 29.499.700 29.499.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen 434.200.400 433.661.100 539.300 0,12%
21. ordentliches Ergebnis -43.265.200 -34.406.400 -8.858.800 -25,7%
22. auBerordentliche Ertrage 0 0
23. aufderordentliche Aufwendungen 0 0
24. auBerordentliches Ergebnis 0 0
25. Jahresergebnis -43.265.200 -34.406.400 -8.858.800 -25,75
26. Summe der Jahresfehlbetrage aus Vorjahren 0 0
gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO




Landkreis Peine

1. Nachtragsplan 2025

Budgetinformationen
Gesamtbudget

0 Gesamtbudget

Budgetverantwortlicher
Herr Landrat Heifl3

Finanzplan
Einzahlungs- und Ansatz VE Gesamt Invest.
Auszahlungsarten 2025 2025 2025
Neu Alt Mehr(+) / Neu Alt Neu Alt
Weniger(-)
€ € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
1. Steuern und ahnliche Abgaben 23.500 23.500 0 0 0,00 0,00
2. Zuwendungen und allgemeine 252.318.600 260.638.100 -8.319.500 0 0 0,00 0,00
Umlagen
3. sonstige Transfereinzahlungen 10.604.600 10.604.600 0 0 0,00 0,00
4. offentlich-rechtliche Entgelte 8.454.100 8.454.100 0 0 0,00 0,00
5. privatrechtliche Entgelte 12.334.700 12.334.700 0 0 0,00 0,00
6. Kostenerstattungen und 97.092.800 97.092.800 0 0 0,00 0,00
Kostenumlagen
7. Zinsen und ahnliche Einzahlungen 1.376.100 1.376.100 0 0 0,00 0,00
8. Einzahlungen aus der VerauRRerung 441.900 441.900 0 0 0,00 0,00
geringwertiger Vermdgensgegenstande
9. sonstige haushaltswirksame 2.822.000 2.822.000 0 0 0,00 0,00
Einzahlungen
10. Summe der Einzahlungen aus 385.468.300 393.787.800 -8.319.500 0 0 0,00 0,00
laufender Verwaltungstatigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
11. Personalauszahlungen 74.481.600 74.481.600 0 0 0,00 0,00
12. Versorgungsauszahlungen 489.400 489.400 0 0 0,00 0,00
13. Auszahlungen fir Sach- und 37.825.100 37.825.100 0 0 0,00 0,00
Dienstleistungen und den Erwerb
geringwertiger Vermogensgegenstande
14. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 5.369.400 5.369.400 0 0 0,00 0,00
15. Transferauszahlungen 273.228.500 272.689.200 539.300 0 0 0,00 0,00
16. sonstige haushaltswirksame 29.499.700 29.499.700 0 0 0,00 0,00
Auszahlungen
17. Summe der Auszahlungen aus 420.893.700 420.354.400 539.300 0 0 0,00 0,00
laufender Verwaltungstatigkeit
18. Saldo aus laufender -35.425.400 -26.566.600 -8.858.800 0 0 0,00 0,00
Verwaltungstatigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit
19. Zuwendungen fir 4.057.600 4.057.600 0 0 0,00 0,00
Investitionstatigkeit
20. Beitrage u.a. Entgelte fiir 0 0 0 0 0,00 0,00
Investitionstatigkeit
21. Veraufierung von Sachvermdgen 0 0 0,00 0,00
22. VerauRerung von 0 0 0,00 0,00
Finanzvermoégensanlagen
23. sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0,00 0,00
24. Summe der Einzahlungen fiir 4.057.600 4.057.600 0 0 0,00 0,00
Investitionstatigkeit
Auszahlungen fiir
Investitionstatigkeit




Landkreis Peine

1. Nachtragsplan 2025

Budgetinformationen Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Herr Landrat Heifl3
Einzahlungs- und Ansatz VE Gesamt Invest.
Auszahlungsarten 2025 2025 2025
Neu Alt Mehr(+) / Neu Alt Neu Alt
Weniger(-)
€ € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7

25. Erwerb von Grundstlicken und 515.000 515.000 0 0 0,00 0,00

Gebauden

26. BaumaRnahmen 28.465.000 28.465.000 5.100.000 5.100.000 0,00 0,00

27. Erwerb von beweglichem 12.424.500 12.424.500 0 0 0,00 0,00

Sachvermdgen

28. Erwerb von 11.100 11.100 0 0 0,00 0,00

Finanzvermogensanlagen

29. Aktivierbare Zuwendungen 27.735.900 27.735.900 0 0 0,00 0,00

30. Sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus 69.151.500 69.151.500 5.100.000 5.100.000 0,00 0,00

Investitionstatigkeit

32. Saldo aus Investitionstatigkeit -65.093.900 -65.093.900 -5.100.000 -5.100.000 0,00 0,00

33. Finanzierungsmittel-Uberschuss / | -100.519.300 -91.660.500 -8.858.800 -5.100.000 -5.100.000 0,00 0,00

-Fehlbetrag

Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von 65.082.800 65.082.800 0 0 0,00 0,00

Krediten und inneren Darlehen fiir

Investitionstatigkeit

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten 7.722.400 7.722.400 0 0 0,00 0,00

und Rickzahlung von inneren Darlehen

fur Investitionstatigkeit

36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 57.360.400 57.360.400 0 0 0,00 0,00

37. Finanzmittelveranderung -43.158.900 -34.300.100 -8.858.800 -5.100.000 -5.100.000 0,00 0,00




Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen Herr Heid
Teilergebnishaushalt
. bisheriger neuer mehr(+)/ Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrdge und Aufwendungen Ansatz Ansatz weniger(-) 2026 2027 2028
2025 2025 2025 der mittelfristigen |der mittelfristigen |der mittelfristigen
Ergebnis-und | Ergebnis-und | Ergebnis- und
Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Ertrage
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.500 37.500 0 37.500 37.500 37.500
3. Aufldsungsertrdge aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4. sonstige Transferertrage 0 0 0 0 0 0
5. offentlich-rechtliche Entgelte 85.000 85.000 0 85.000 85.000 85.000
6. privatrechtliche Entgelte 400 400 0 400 400 400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.800 20.800 0 20.800 20.800 20.800
8. Zinsen und &hnliche Finanzertrage 0 0 0 0 0 0
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10. Bestandsverénderungen 0 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
12. Summe ordentliche Ertrage 143.700 143.700 0 143.700 143.700 143.700
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 2.827.400 2.827.400 0 2.883.900 2.941.100 2.999.700
14. Versorgungsaufwendungen 56.700 56.700 0 57.900 59.100 60.400
15. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 359.800 359.800 0 312.300 312.300 312.300
16. Abschreibungen 417.200 417.200 0 417.200 417.200 417.200
17. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18. Transferaufwendungen 4.429.500 4.744.500 315.000 5.371.500 6.397.500 7.405.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 431.800 431.800 0 430.400 430.400 430.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen 8.522.400 8.837.400 315.000 9.473.200 10.557.600 11.625.500
21. ordentliches Ergebnis -8.378.700 -8.693.700 -315.000 -9.329.500 -10.413.900 -11.481.800
22. auBerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
23. auBerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24. auBerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) /[Fehlbetrag(-) -8.378.700 -8.693.700 -315.000 -9.329.500 -10.413.900 -11.481.800
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 11.700 11.700 0 11.700 11.700 11.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 11.700 11.700 0 11.700 11.700 11.700
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -8.367.000 -8.682.000 -315.000 -9.317.800 -10.402.200 -11.470.100
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen Herr Heifd
Teilfinanzhaushalt
. Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen|mittelfristigen
Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und dhnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.500 37.500 0 0 0 0 37.500 37.500 37.500
3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. offentlich-rechtliche Entgelte 85.000 85.000 0 0 0 0 85.000 85.000 85.000
5. privatrechtliche Entgelte 400 400 0 0 0 0 400 400 400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.800 20.800 0 0 0 0 20.800 20.800 20.800
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Einzahlungen aus der VerauRerung
geringwertiger Vermdgensgegensténde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 143.700 143.700 0 0 0 0 143.700 143.700 143.700
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
11. Personalauszahlungen 2.589.900] 2.589.900 0] 2.641.700] 2.694.200 2.747.900
12. Versorgungsauszahlungen 56.700 56.700 0 57.900 59.100 60.400
13. Auszahlungen fiir Sach- und
Dienstleistungen und fiir geringwertige
Vermégensgegenstinde 359.800 359.800 0 0 0 0 312.300 312.300 312.300
14. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 4.429.500) 4.744.500 315.000 0 0 0] 5.371.500| 6.397.500| 7.405.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 431.800 431.800 0 0 0 0 430.400 430.400 430.400
17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 7.867.700| 8.182.700 315.000 0 0 0| 8.813.800| 9.893.500 10.956.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit| -7.724.000 -8.039.000|  -315.000 0 0 0 -8.670.100 -9.749.800| -10.812.800
Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit
19. Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Beitrége u.a. Entgelte fir Investitionstétigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. VerduRerung von Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. VerauRerung von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
25. Erwerb von Grundstiicken und Geb&uden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Baumafnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0
28. Erwerb von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Summe der Auszahlungen fiir
Investitionstatigkeit 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0
32. Saldo aus Investitionstatigkeit -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss / -
Fehlbetrag -7.731.000| -8.046.000| -315.000 0 0 0 -8.670.100 -9.749.800| -10.812.800
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstatigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1"




Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Teilhaushalt 05 Landrat und Stabsstellen Herr Heid
i Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen| mittelfristigen
Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Riickzahlungen von inneren Darlehen fiir
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveranderung -7.731.000| -8.046.000{ -315.000 0| -8.670.100| -9.749.800 -10.812.800
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025

Ubergeordnetes Budget 5 Landrat

Budget 55 Referat fiir Digitalisierung und Infrastrukturprojekte Herr Friehe

Teilergebnishaushalt

. bisheriger neuer mehr(+)/ Ansatz Ansatz Ansatz

Ertrage und Aufwendungen Ansatz Ansatz weniger(-) 2026 2027 2028

2025 2025 2025 der mittelfristigen | der mittelfristigen |der mittelfristigen
Ergebnis-und | Ergebnis-und | Ergebnis-und
Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Ertrage
1. Steuern und hnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 0 0 0 0 0 0
4. sonstige Transferertrage 0 0 0 0 0 0
5. offentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8. Zinsen und ahnliche Finanzertrage 0 0 0 0 0 0
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10. Bestandsveranderungen 0 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
12. Summe ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 795.300 795.300 0 811.200 827.200 843.600
14. Versorgungsaufwendungen 16.300 16.300 0 16.700 17.100 17.500
15. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 206.500 206.500 0 206.500 206.500 206.500
16. Abschreibungen 414.300 414.300 0 414.300 414.300 414.300
17. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
18. Transferaufwendungen 4.424.000 4.739.000 315.000 5.366.000 6.392.000 7.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 27.600 27.600 0 27.600 27.600 27.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen 5.884.000 6.199.000 315.000 6.842.300 7.884.700 8.909.500
21. ordentliches Ergebnis -5.884.000 -6.199.000 -315.000 -6.842.300 -7.884.700 -8.909.500
22. auBerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
23. auBerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24. auBerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) /Fehlbetrag(-) -5.884.000 -6.199.000 -315.000 -6.842.300 -7.884.700 -8.909.500
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen -5.884.000 -6.199.000 -315.000 -6.842.300 -7.884.700 -8.909.500
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Ubergeordnetes Budget 5 Landrat

Budget 55 Referat fir Digitalisierung und Infrastrukturprojekte Herr Friehe
Teilfinanzhaushalt
i Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen|mittelfristigen
Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und dhnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. offentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Einzahlung aus der VerauRerung
geringwertiger Vermdgensgegensténde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
11. Personalauszahlungen 730.300 730.300 0 0 0 0 745.000 759.800 775.000
12. Versorgungsauszahlungen 16.300 16.300 0 0 0 0 16.700 17.100 17.500
13. Auszahlungen fiir Sach- und
Dienstleistungen und fiir geringwertige
Vermégensgegenstinde 206.500 206.500 0 0 0 0 206.500 206.500 206.500
14. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 4.424.000| 4.739.000 315.000 0 0 0| 5.366.000] 6.392.000{ 7.400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 27.600 27.600 0 0 0 0 27.600 27.600 27.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 5.404.700| 5.719.700 315.000 0 0 0| 6.361.800| 7.403.000| 8.426.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit| -5.404.700| -5.719.700|  -315.000 0 0 0| -6.361.800| -7.403.000| -8.426.600
Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit
19. Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Beitrége u.a. Entgelte fir Investitionstétigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. VerduRerung von Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. VerauRerung von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit
25. Erwerb von Grundstiicken und Geb&uden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Baumafnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Erwerb von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Summe der Auszahlungen fiir
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Saldo aus Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss / -
Fehlbetrag -5.404.700| -5.719.700| -315.000 0 0 0| -6.361.800| -7.403.000| -8.426.600
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstatigkeit
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Ubergeordnetes Budget 5 Landrat
Budget 55 Referat fiir Digitalisierung und Infrastrukturprojekte Herr Friehe
i Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen|mittelfristigen
Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Riickzahlungen von inneren Darlehen fir
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelverdnderung -5.404.700| -5.719.700|  -315.000 0 -6.361.800| -7.403.000| -8.426.600

15




4701 . .
%p,\?\/ Produktinformation

Landkreis Peine

1. Produktklassifikation

Produktbereich 54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe 547 OPNV

Produkt 54701 OPNV

Produktverantwortung Herr Laal}, Herr Friehe

Fachdienst Referat fir Landrat, Kreistag und Offentlichkeitsarbeit, Referat fiir
Digitalisierung und Infrastrukturprojekte

Dezernat Landrat

Kreistagsausschuss Ausschuss fir Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz

Wirkungskreis eigener Wirkungskreis

Pflichtigkeit Pflichtaufgabe

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufrechterhaltung und Ausbau eines funktionierenden,

nachfrageorientierten Offentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Handlungsschwerpunkte /
Aktuelle Projekte

Ziele

a) strategische Erhdhung der Burgerinnen- und Birgerfreundlichkeit
Verwaltungsziele
b) strategische Dezernatsziele | -

c¢) Produktziele (global)

d) Produktziele (operational) | entfallt

Zielgruppen Kreisbewohnerinnen und -bewohner

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

Ist 2023  Plan 2024 Plan 2025
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54701

ey Produktinformation

Landkreis Peine
6. Planzahlen
verantwortlich: Herr Friehe

Haushaltsplan: 2025 B. Teilergebnishaushalt

Ertrage- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Ertrége
1. Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine 24.077,43 21.600 0 0 0 0
Umlagen
3142000 Zuweisungen fiir laufende 24.077,43 21.600 0 0 0 0
Zwecke von Gemeinden/ GV
3. Auflésungsertrage aus 0,00 0 0 0 0 0
Sonderposten
4. sonstige Transferertrage 0,00 0 0 0 0 0
5. offentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und 0,00 0 0 0 0 0
Kostenumlagen
8. Zinsen und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0
Finanzertrage
9. aktivierungsfahige 0,00 0 0 0 0 0
Eigenleistungen
10. Bestandsverdnderungen 0,00 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
3581000 Ertrage aus 0,00 0 0 0 0
Zuschreibungen
3583900 Sonstige weitere nicht 0,00 0 0 0 0 0
zahlungswirksame ordentliche Ertréage
12. Summe ordentliche Ertrage 24.077,43 21.600 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0
15. Aufwendungen fir Sach- und 0,00 0 0 0 0 0
Dienstleistungen
16. Abschreibungen 1.428,57 0
4711010 Abschreibungen auf 1.428,57
immaterielle Vermégensgegen- stdnde aus
geleisteten Investitionszuwendungen
4721200 Sonstige Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
auf Forderungen
17. Zinsen und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0
Aufwendungen
18. Transferaufwendungen 3.737.538,50 3.250.000 4.739.000 5.366.000 6.392.000 7.400.000
4318660 Zuw./ Zusch. an Ubrige 3.737.538,50 3.250.000 4.739.000 5.366.000 6.392.000 7.400.000
Bereiche
19. sonstige ordentliche 66.008,30 43.500 4.000 4.000 4.000 4.000
Aufwendungen
4431300 Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0
4431350 Sachverstandigenkosten 65.985,50 42.500 3.500 3.500 3.500 3.500
4431580 Reisekosten 22,80 1.000 500 500 500 500
20. Summe ordentliche 3.804.975,37 3.293.500 4.743.000 5.370.000 6.396.000 7.404.000
Aufwendungen
21. ordentliches Ergebnis -3.780.897,94 -3.271.900 -4.743.000 | -5.370.000 -6.396.000 -7.404.000
22. auflerordentliche Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
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54701
OPNV

Produktinformation
Landkreis Peine

Ertrage- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
5025000 Ertréage aus 0,00 0 0 0 0 0
abgeschriebenen Forderungen
5041000 Zuschreibungen aus der 0,00 0 0 0 0 0
Werterhéhung von
Vermdégensgegensténden
23. auBBerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
5119100 Skontoaufwand 0,00 0 0 0 0 0
5132200 AuRerplanmafige Aufw. fir 0,00 0 0 0 0 0
geleistetete Investitionszuw.
24. auBerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) -3.780.897,94 -3.271.900 -4.743.000 | -5.370.000 -6.396.000 -7.404.000
IFehlbetrag(-)
26. Ertrage aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
28. Saldo aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
29. Ergebnis unter -3.780.897,94 -3.271.900 -4.743.000 | -5.370.000 -6.396.000 -7.404.000

Beriicksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
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54701

ey Produktinformation

Landkreis Peine

Haushaltsplan: 2025 C. Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Herr Friehe

Einzahlungen und Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
Auszahlungen und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung?
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0 0
Abgaben
2. Zuwendungen und 24.077,43 21.600 0 0 0 0 0
allgemeine Umlagen

6142000 Zuweisungen und 24.077,43 21.600 0 0 0 0 0
Zuschusse fir laufende Zwecke von
Gemeinden/
3. sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0
Transfereinzahlungen
4. offentlich-rechtliche 0,00 0 0 0 0 0 0
Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen und 0,00 0 0 0 0 0 0
Kostenumlagen
7. Zinsen und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen
8. Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 0 0
Veraullerung geringwertiger
Vermdgensgegensténde
9. sonstige 0,00 0 0 0 0 0 0
haushaltswirksame
Einzahlungen
10. Summe der 24.077,43 21.600 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0
12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0
13. Auszahlungen fir Sach- 0,00 0 0 0 0 0 0
und Dienstleistungen und flr
geringwertige
Vermdgensgegenstande
14. Zinsen und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen
15. Transferauszahlungen 4.182.070,76 3.250.000 4.739.000 0 5.366.000 6.392.000 7.400.000

7318660 Zuw. / Zusch. an 4.182.070,76 3.250.000 4.739.000 0 5.366.000 6.392.000 7.400.000
Ubrige Bereiche
16. sonstige 65.985,50 43.500 4.000 0 4.000 4.000 4.000
haushaltswirksame
Auszahlungen

7431300 Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0

7431350 65.985,50 42.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500
Sachverstandigenkosten

7431580 Reisekosten 0,00 1.000 500 500 500 500
17. Summe der 4.248.056,26 3.293.500 4.743.000 0 5.370.000 6.396.000 7.404.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
18. Saldo aus laufender -4.223.978,83 | -3.271.900 | -4.743.000 0 -5.370.000 -6.396.000 -7.404.000
Verwaltungstatigkeit
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54701
OPNV

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und
Auszahlungen

Rechnungs-
ergebnis

2023

Ansatz

2024

Ansatz

2025

VE

2025

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung

2026

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung

2027

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung?

2028

- Euro-

1

2

6

7

8

Einzahlungen fiir
Investitionstéatigkeit

19. Zuwendungen fiur
Investitionstatigkeit

0,00

20. Beitrage u.a. Entgelte fiir
Investitionstatigkeit

0,00

21. Verauflerung von
Sachvermdgen

0,00

22. VeraulRerung von
Finanzvermoégensanlagen

0,00

23. sonstige
Investitionstatigkeit

0,00

24, Summe der
Einzahlungen aus
Investitionstéatigkeit

0,00

Auszahlungen fiir
Investitionstéatigkeit

25. Erwerb von Grundstlicken
und Gebauden

0,00

26. Baumalinahmen

0,00

27. Erwerb von beweglichem
Sachvermdégen

0,00

7831100 Auszahlungen fiir
den Erwerb von
Vermoégensgegenstéanden Uber
1.000 € ohne Umsatzsteuer und
Sachgesamtheiten

7831200 Auszahlungen fir
den Erwerb von
Vermdgensgegensténden lber 250
€ bis 1.000 €

7831300 Auszahlungen fiir
den Erwerb von immateriellen
Vermdégensgegenstéanden

28. Erwerb von
Finanzvermoégensanlagen

0,00

29. Aktivierbare Zuwendungen

0,00

7817002
Investitionszuschusse (private
Unternehmen) Biirgerbus
Wendeburg

0,00

7818000
Investitionszuschusse (lbrige
Bereiche)

30. Sonstige
Investitionstatigkeit

0,00

31. Summe der
Auszahlungen fiir
Investitionstéatigkeit

0,00

32. Saldo aus
Investitionstéatigkeit

0,00

33. Finanzierungsmittel-
Uberschuss / -Fehlbetrag

-4.223.978,83

-3.271.900

-4.743.000

-5.370.000

-6.396.000

-7.404.000

Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstitigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme
von Krediten und inneren
Darlehen fur
Investitionstatigkeit

0,00
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54701
OPNV

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
Auszahlungen und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung?
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8
35. Auszahlungen; Tilgung von 0,00 0 0 0 0 0
Krediten und Rickzahlungen
von inneren Darlehen fir
Investitionstatigkeit
36. Saldo aus 0,00 0 0 0 0 0
Finanzierungstitigkeit
37. Finanzmittelverdnderung -4.223.978,83 | -3.271.900 | -4.743.000 -5.370.000 -6.396.000 -7.404.000

7. Erlauterungen

[ Der Zuschuss zum ZGB erhéht sich sich auf 4,7 Mio. Euro.
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Teilhaushalt 08 Aligemeine Finanzierungsmittel Frau Conrady
Teilergebnishaushalt
. bisheriger neuer mehr(+)/ Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrdge und Aufwendungen Ansatz Ansatz weniger(-) 2026 2027 2028
2025 2025 2025 der mittelfristigen |der mittelfristigen |der mittelfristigen
Ergebnis-und | Ergebnis-und | Ergebnis- und
Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Ertrage
1. Steuern und &hnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.955.000 160.635.500 -8.319.500 175.612.000 181.176.000 186.647.000
3. Aufldsungsertrdge aus Sonderposten 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000
4. sonstige Transferertrage 0 0 0 0 0 0
5. offentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 400 400 0 400 400 400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8. Zinsen und ahnliche Finanzertrage 1.353.100 1.353.100 0 1.353.100 1.353.100 1.353.100
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10. Bestandsverénderungen 0 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
12. Summe ordentliche Ertrage 172.008.500 163.689.000 -8.319.500 178.665.500 184.229.500 189.700.500
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
15. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 910.000 910.000 0 910.000 910.000 910.000
17. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 5.367.300 5.367.300 0 8.988.800 10.863.700 11.651.300
18. Transferaufwendungen 8.510.200 8.734.500 224.300 7.764.500 7.334.300 7.334.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 581.600 581.600 0 581.600 581.600 581.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen 15.369.100 15.593.400 224.300 18.244.900 19.689.600 20.477.200
21. ordentliches Ergebnis 156.639.400 148.095.600 -8.543.800 160.420.600 164.539.900 169.223.300
22. auBerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
23. auBerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24. auBerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) /[Fehlbetrag(-) 156.639.400 148.095.600 -8.543.800 160.420.600 164.539.900 169.223.300
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 900 900 0 900 900 900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 900 900 0 900 900 900
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen 156.640.300 148.096.500 -8.543.800 160.421.500 164.540.800 169.224.200
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025

Teilhaushalt 08 Aligemeine Finanzierungsmittel Frau Conrady
Teilfinanzhaushalt
i Ansatz Verpflichtungserméachtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen|mittelfristigen

Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und dhnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.955.000{160.635.500| -8.319.500 0 0 0[175.612.000|181.176.000 186.647.000
3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. offentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 400 400 0 0 0 0 400 400 400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 1.353.100 1.353.100 0 0 0 0[ 1.353.100{ 1.353.100{ 1.353.100
8. Einzahlungen aus der VerauRerung
geringwertiger Vermdgensgegensténde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 170.308.500{161.989.000| -8.319.500 0 0 0(176.965.500|182.529.500| 188.000.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
11. Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Auszahlungen fiir Sach- und
Dienstleistungen und fiir geringwertige

Vermégensgegenstinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 5.367.300{ 5.367.300 0 0 0 0| 8.988.800| 10.863.700{ 11.651.300
15. Transferauszahlungen 8.510.200| 8.734.500 224.300 0 0 0 7.764.500] 7.334.300{ 7.334.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 581.600 581.600 0 0 0 0 581.600 581.600 581.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 14.459.100| 14.683.400 224.300 0 0 0| 17.334.900| 18.779.600 19.567.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit | 155.849.400|147.305.600| -8.543.800 0 0 0(159.630.600|163.749.900| 168.433.300
Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit

19. Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Beitrége u.a. Entgelte fir Investitionstétigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. VerduRerung von Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. VerauRerung von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit

25. Erwerb von Grundstiicken und Geb&uden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Baumafnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Erwerb von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 26.795.500( 26.795.500 0 0 0 0| 6.344.000{ 2.391.000{ 2.439.000
30. Sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Summe der Auszahlungen fiir

Investitionstatigkeit 26.795.500( 26.795.500 0 0 0 0 6.344.000] 2.391.000{ 2.439.000
32. Saldo aus Investitionstatigkeit -26.795.500] -26.795.500 0| -6.344.000| -2.391.000{ -2.439.000
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss / -

Fehlbetrag 129.053.900{120.510.100| -8.543.800 0 0 0(153.286.600|161.358.900| 165.994.300
Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 65.082.800] 65.082.800 0 0 0 0] 25.157.300] 9.393.800| 8.785.500
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Teilhaushalt 08 Aligemeine Finanzierungsmittel Frau Conrady
i Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen| mittelfristigen
Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Riickzahlungen von inneren Darlehen fiir
Investitionstatigkeit 7.722.400| 7.722.400 0 0| 10.626.200| 11.985.500| 10.925.000
36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 57.360.400| 57.360.400 0 0| 14.531.100| -2.591.700| -2.139.500
37. Finanzmittelveranderung 186.414.300(177.870.500| -8.543.800 0/167.817.700/158.767.200 | 163.854.800
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025

Ubergeordnetes Budget 8 Allgemeine Finanzierungsmittel

Budget 80 Allgemeine Finanzierungsmittel Herr Heinisch

Teilergebnishaushalt

. bisheriger neuer mehr(+)/ Ansatz Ansatz Ansatz

Ertrage und Aufwendungen Ansatz Ansatz weniger(-) 2026 2027 2028

2025 2025 2025 der mittelfristigen | der mittelfristigen |der mittelfristigen
Ergebnis-und | Ergebnis-und | Ergebnis-und
Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7

Ordentliche Ertrage
1. Steuern und hnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.955.000 160.635.500 -8.319.500 175.612.000 181.176.000 186.647.000
3. Auflésungsertrage aus Sonderposten 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 1.700.000
4. sonstige Transferertrage 0 0 0 0 0 0
5. offentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 400 400 0 400 400 400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
8. Zinsen und &hnliche Finanzertrage 1.353.100 1.353.100 0 1.353.100 1.353.100 1.353.100
9. aktivierungsfahige Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0
10. Bestandsveranderungen 0 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
12. Summe ordentliche Ertrage 172.008.500 163.689.000 -8.319.500 178.665.500 184.229.500 189.700.500
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0
14. Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
15. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
16. Abschreibungen 910.000 910.000 0 910.000 910.000 910.000
17. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 5.367.300 5.367.300 0 8.988.800 10.863.700 11.651.300
18. Transferaufwendungen 8.510.200 8.734.500 224.300 7.764.500 7.334.300 7.334.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 581.600 581.600 0 581.600 581.600 581.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen 15.369.100 15.593.400 224.300 18.244.900 19.689.600 20.477.200
21. ordentliches Ergebnis 156.639.400 148.095.600 -8.543.800 160.420.600 164.539.900 169.223.300
22. auBerordentliche Ertrage 0 0 0 0 0 0
23. auBerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
24. auBerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) /[Fehlbetrag(-) 156.639.400 148.095.600 -8.543.800 160.420.600 164.539.900 169.223.300
26. Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 900 900 0 900 900 900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 900 900 0 900 900 900
29. Ergebnis unter Beriicksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen 156.640.300 148.096.500 -8.543.800 160.421.500 164.540.800 169.224.200
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Ubergeordnetes Budget 8 Allgemeine Finanzierungsmittel
Budget 80 Allgemeine Finanzierungsmittel Herr Heinisch

Teilfinanzhaushalt

i Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen|mittelfristigen

Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung

-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und dhnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 168.955.000{160.635.500| -8.319.500 0 0 0[175.612.000|181.176.000 186.647.000
3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. offentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 400 400 0 0 0 0 400 400 400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Zinsen und dhnliche Einzahlungen 1.353.100 1.353.100 0 0 0 0| 1.353.100{ 1.353.100{ 1.353.100
8. Einzahlungen aus der VerauRerung
geringwertiger Vermdgensgegensténde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit 170.308.500{161.989.000| -8.319.500 0 0 0(176.965.500|182.529.500| 188.000.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
11. Personalauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Auszahlungen fiir Sach- und
Dienstleistungen und fiir geringwertige

Vermégensgegenstinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Zinsen und &hnliche Auszahlungen 5.367.300{ 5.367.300 0 0 0 0| 8.988.800| 10.863.700{ 11.651.300
15. Transferauszahlungen 8.510.200| 8.734.500 224.300 0 0 0 7.764.500] 7.334.300{ 7.334.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 581.600 581.600 0 0 0 0 581.600 581.600 581.600
17. Summe der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit 14.459.100| 14.683.400 224.300 0 0 0| 17.334.900| 18.779.600 19.567.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit | 155.849.400|147.305.600| -8.543.800 0 0 0(159.630.600|163.749.900| 168.433.300
Einzahlungen fiir Investitionstatigkeit

19. Zuwendungen fir Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Beitrége u.a. Entgelte fir Investitionstétigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. VerduRerung von Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. VerauRerung von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit

25. Erwerb von Grundstiicken und Geb&uden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Baumafnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermdgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Erwerb von Finanzvermégensanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 26.795.500( 26.795.500 0 0 0 0| 6.344.000{ 2.391.000{ 2.439.000
30. Sonstige Investitionstatigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Summe der Auszahlungen fiir

Investitionstatigkeit 26.795.500| 26.795.500 0 0 0 0 6.344.000] 2.391.000{ 2.439.000
32. Saldo aus Investitionstatigkeit -26.795.500] -26.795.500 0| -6.344.000| -2.391.000{ -2.439.000
33. Finanzierungsmittel-Uberschuss / -

Fehlbetrag 129.053.900{120.510.100| -8.543.800 0 0 0(153.286.600|161.358.900| 165.994.300
Ein-, Auszahlungen aus

Finanzierungstatigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und

inneren Darlehen fiir Investitionstatigkeit 65.082.800] 65.082.800 0 0 0 0] 25.157.300] 9.393.800| 8.785.500
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Landkreis Peine 1. Nachtragsplan 2025
Ubergeordnetes Budget 8 Allgemeine Finanzierungsmittel
Budget 80 Allgemeine Finanzierungsmittel Herr Heinisch
i Ansatz Verpflichtungserméchtigungen Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungen und Auszahlungen 2025 2025 2026 2027 2028
bisher neu mehr(+)/ bisher neu mehr(+)/ der der der
weniger(-) weniger(-) |mittelfristigen|mittelfristigen|mittelfristigen
Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Riickzahlungen von inneren Darlehen fir
Investitionstatigkeit 7.722.400| 7.722.400 0 0] 10.626.200| 11.985.500{ 10.925.000
36. Saldo aus Finanzierungstatigkeit 57.360.400| 57.360.400 0 0| 14.531.100| -2.591.700| -2.139.500
37. Finanzmittelverdnderung 186.414.300/177.870.500| -8.543.800 0(167.817.700|158.767.200| 163.854.800
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61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

1. Produktklassifikation

Produktinformation
Landkreis Peine

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Produkt 61110 Allgemeine Finanzierungsmittel

Produktverantwortung Herr Heinisch

Fachdienst Finanzen

Dezernat Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht

Kreistagsausschuss

Ausschuss fir Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz

Wirkungskreis

eigener Wirkungskreis

Pflichtigkeit

Pflichtaufgabe

2. Produktdefinition

Einnahmen aus Steuern, Schlisselzuweisungen, Kreisumlage,
Gewinnanteilen, sonstiges.
Zinsausgaben fir Kassenkredite, allgemeine Umlagen.

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage Gesetze, Vereinbarung, Vertrage.

Handlungsschwerpunkte /
Aktuelle Projekte

Ziele

a) strategische Stabilisierung des Zuschussbedarfs
Verwaltungsziele

b) strategische Dezernatsziele | -
c¢) Produktziele (global) Finanzausstattung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

d) Produkiziele (operational) | Haushaltskonsolidierung

Zielgruppen -

3. Personaleinsatz

4. Zielkennzahlen

5. Leistungsumfang

Ist 2023  Plan 2024 Plan 2025

28



61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

6. Planzahlen

Haushaltsplan: 2025

Produktinformation

Landkreis Peine

B. Teilergebnishaushalt

verantwortlich: Herr Heinisch

Ertrage- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
Ordentliche Ertrége
1. Steuern und ahnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
3033100 Jagdsteuer 0,00 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine 156.588.667,00 160.141.000 160.635.500 | 175.612.00 | 181.176.000 | 186.647.000
Umlagen 0
3111000 Schlusselzuweisungen vom 44.734.392,00 46.399.000 41.464.300 46.569.000 47.640.000 48.783.000
Land
3131100 Sonst. allg. Zuw. vom Land 5.289.208,00 5.349.000 5.605.000 5.913.000 6.031.000 6.152.000
(innerhalb Finanzausgleich)
3131200 Sonst. allg. Zuw. vom Land 0,00 0 0 0 0 0
(auBerhalb Finanzausgl.)
3141100 Leist. fur Aufw. gem. § 14 0,00 0 0 0 0 0
NBGG
3142000 Zuweisungen fir laufende 0,00 0 0 0 0 0
Zwecke von Gemeinden/ GV
3182100 Kreisumlage 106.565.067,00 108.393.000 113.566.200 | 123.130.000 127.505.000 131.712.000
3. Auflésungsertrage aus 1.710.590,11 1.730.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Sonderposten
3161000 Ertrage aus der Auflésung 1.710.590,11 1.730.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
von Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
3161001 Hilfskto - Ertr a d Aufl von 0,00 0 0 0 0 0
Sonderposten aus
Investitionszuwendungen
4. sonstige Transferertrage 0,00 0 0 0 0 0
5. offentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0
3461260 Ruckzahlung/ Erst. von 0,00 0 0 0 0 0
Gerichtskosten
7. Kostenerstattungen und 0,00 0 0 0 0 0
Kostenumlagen
8. Zinsen und ahnliche 214.568,37 3.200 73.100 73.100 73.100 73.100
Finanzertrage
3615100 EK - Verzinsung 38.346,89 100 70.000 70.000 70.000 70.000
3618000 Zinsertrage von ubrigen 0,00 0 0 0 0 0
inlandischen Bereichen
3618100 Zinsen aus 39,48 100 100 100 100 100
Wohnbaudarlehn
3651200 Erst. Kapitalertragssteuer 171.982,00 0 0 0 0 0
3651300 Zuw. der Norddeutschen 4.200,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Landesbank
3651500 Erst. Solidaritatszuschlag 0,00 0 0 0 0 0
zur Kapitalertragssteuer
3691000 Verzinsung von 0,00 0 0 0 0 0
Steuernach- Forderungen und
-erstattungen
9. aktivierungsfahige 0,00 0 0 0 0 0
Eigenleistungen
10. Bestandsverdnderungen 0,00 0 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Ertrage 263.520,33 0 0 0 0 0
3523000 Umsatzsteuer -Erst.- 0,00 0 0 0 0 0
3581000 Ertrage aus 0,00 0 0 0 0 0
Zuschreibungen
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61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

Produktinformation

Landkreis Peine

Ertrage- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
3582000 Ertrage wegen 227.520,33 0 0 0 0 0
Inanspruchnahme oder Herabsetzung von
Riickstellungen
3583100 Ertrage aus der Auflésung 36.000,00 0 0 0 0 0
oder Herabsetzung von Wertbe-
richtigungen auf Forderungen
3583900 Sonstige weitere nicht 0,00 0 0 0 0 0
zahlungswirksame ordentliche Ertrédge
12. Summe ordentliche Ertrage 158.777.345,81 161.874.200 162.408.600 | 177.385.10 | 182.949.100 | 188.420.100
0
Ordentliche Aufwendungen
13. Personalaufwendungen 0,00
14. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
15. Aufwendungen fiir Sach- und 0,00
Dienstleistungen
16. Abschreibungen 1.054.291,80 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
4711000 Abschreibungen auf 0,00 0 0 0 0 0
immaterielles Vermégen und
Sachvermdégen
4711010 Abschreibungen auf 54.699,26 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
immaterielle Vermdgensgegen- stdnde aus
geleisteten Investitionszuwendungen
4711100 Abschreibungen auf 0,00 0 0 0 0 0
unbebaute Grundstiicke und grund-
stlicksgleiche Rechte
4711200 Abschreibungen auf 0,00 0 0 0 0 0
bebaute Grundstiicke und grund-
stiickdgleiche Rechte
4711400 Abschreibungen auf das 0,00 0 0 0 0 0
Infrastrukturvermdgen
4711700 Abschreibungen auf 0,00 0 0 0 0 0
Betriebs- und Geschafts- ausstattung
4711800 Aufldsung von 0,00 0 0 0 0 0
Sammelposten
4721111 Einzelwertberichtigung 0,00 0 0 0 0 0
4721112 Pauschalwertberichtigung 995.000,00 0 0 0 0 0
4721200 Sonstige Abschreibungen 4.592,54 0 0 0 0 0
auf Forderungen
17. Zinsen und &hnliche 0,00 0 0 0 0 0
Aufwendungen
4592000 Verzinsung von 0,00 0 0 0 0 0
Steuernachzahlungen
18. Transferaufwendungen 1.544.033,16 1.673.200 2.034.500 1.964.500 2.134.300 2.134.300
4312000 Zuweisungen an 0,00 0 0 0 0 0
Gemeinden/ GV
4313200 Umlage GrofRraumverband 1.270.745,16 1.402.900 1.767.500 1.697.500 1.867.300 1.867.300
BS
4371100 Entschuldungsumlage 273.288,00 270.300 267.000 267.000 267.000 267.000
19. sonstige ordentliche 1.279.418,90 740.700 581.600 581.600 581.600 581.600
Aufwendungen
4431300 Gerichtskosten 680.000,00 0 0 0 0 0
4431350 Sachverstandigenkosten 88.460,02 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
4441100 Gewerbesteuer 170.223,00 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
4441130 Kapitalertragssteuer u.a. 295.236,31 300.000 295.200 295.200 295.200 295.200
4441140 Solidaritatszuschlag zur 16.238,00 20.000 16.200 16.200 16.200 16.200
Kapitalertragssteuer
4441150 Korperschaftssteuer 10.193,64 10.700 10.200 10.200 10.200 10.200
4441170 Umsatzsteuer 19.067,93 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
4481000 BuRgelder 0,00 0 0 0 0 0
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Produktinformation

Landkreis Peine

Ertrage- und Aufwendungen Rechnungs- Ansatz Ansatz mittelfristige | mittelfristige | mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-Euro-
1 2 3 4 5 6 7
4482000 Saumniszuschl. 0,00 0 0 0 0 0
20. Summe ordentliche 3.877.743,86 2.473.900 2.676.100 2.606.100 2.775.900 2.775.900
Aufwendungen
21. ordentliches Ergebnis 154.899.601,95 159.400.300 159.732.500 | 174.779.00 | 180.173.200 | 185.644.200
0
22. aulBerordentliche Ertrage 0,00 0 0
5025000 Ertrage aus 0,00 0 0
abgeschriebenen Forderungen
5041000 Zuschreibungen aus der 0,00 0 0 0 0 0
Werterhéhung von
Vermoégensgegenstanden
5311000 Ertrage aus der 0,00 0 0 0 0 0
Verauflerung von Grundstiicken und
Gebauden und anderen unbeweglichen
Vermdgensgegensténden
5316000 Sopo-Auflésungsertrage 0,00 0 0 0 0 0
durch VerauRerung des VMG
23. auflerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
5119100 Skontoaufwand 0,00 0 0 0 0 0
5131000 AuRerplanmaRige 0,00 0 0 0 0 0
Abschreibungen auf Sachvermégen
5132100 AuRerplanmaRige Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
aus der Auflésung von Sonderposten
5132200 AuRerplanmafige Aufw. fir 0,00 0 0 0 0 0
geleistetete Investitionszuw.
5321000 Aufw. RBW - Grundstiicke, 0,00 0 0 0 0 0
Gebéaude und andere unbew. VG
5322000 Aufw. RBW - bewegl. VG 0,00 0 0 0 0 0
(AK/HK tiber 1.000 €)
5325000 Aufw. RBW - immaterielle 0,00 0 0 0 0 0
VG
24. auBerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Uberschuss (+) | 154.899.601,95 159.400.300 159.732.500 | 174.779.00 | 180.173.200 | 185.644.200
/Fehlbetrag(-) 0
26. Ertrage aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
3811000 Ertrége aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
27. Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
4811000 Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
4811720 Verlustausgleich vermietete 0,00 0 0 0 0 0
Objekte
28. Saldo aus internen 0,00 0 0 0 0 0
Leistungsbeziehungen
29. Ergebnis unter 154.899.601,95 159.400.300 159.732.500 | 174.779.00 | 180.173.200 | 185.644.200
Beriicksichtigung der internen 0

Leistungsbeziehungen
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Haushaltsplan: 2025

Produktinformation
Landkreis Peine

C. Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Heinisch

Einzahlungen und Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
Auszahlungen und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung?
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
1. Steuern und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0
Abgaben

6033100 Jagdsteuer 0,00 0 0 0 0 0
2. Zuwendungen und 158.988.667,00 | 160.141.000 | 160.635.500 175.612.000 | 181.176.000 | 186.647.000
allgemeine Umlagen

6111000 44.734.392,00 46.399.000 41.464.300 46.569.000 47.640.000 48.783.000
Schliisselzuweisungen vom Land

6131100 Sonst. allg. Zuw. 5.289.208,00 5.349.000 5.605.000 5.913.000 6.031.000 6.152.000
vom Land (innerhalb Finanzausgl.)

6131200 Sonst. allg. Zuw. 0,00 0 0 0 0 0
vom Land (auRerhalb Finanzausgl.)

6141100 Leist. fur Ausz. gem. 0,00 0 0 0 0 0
§ 14 NBGG

6142000 Zuweisungen und 0,00 0 0 0 0 0
Zuschusse fiir laufende Zwecke von
Gemeinden/

6182100 Kreisumlage 108.965.067,00 108.393.000 113.566.200 123.130.000 127.505.000 131.712.000
3. sonstige 0,00 0 0 0 0 0
Transfereinzahlungen
4. offentlich-rechtliche 0,00 0 0 0 0 0
Entgelte
5. privatrechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0

6461260 Rickzahlung/ Erst. 0,00
von Gerichtskosten
6. Kostenerstattungen und 0,00 0 0 0 0 0
Kostenumlagen
7. Zinsen und ahnliche 214.568,61 3.200 73.100 73.100 73.100 73.100
Einzahlungen

6615100 EK-Verzinsung 38.346,89 100 70.000 70.000 70.000 70.000

6616000 Zinseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
von sonstigen offentlichen
Sonderrechnungen

6618000 Zinseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
von Ubrigen inlédnd. Bereichen

6618100 Zinsen aus 39,72 100 100 100 100 100
Wohnbaudarlehn

6651200 Erst. 171.982,00 0 0 0 0 0
Kapitalertragssteuer

6651300 Zuw. der 4.200,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Norddeutschen Landesbank

6651500 Erst. 0,00 0 0 0 0 0
Solidaritatszuschlag zur
Kapitalertragssteuer

6691000 Verzinsung von 0,00 0 0 0 0 0
Steuernachforderungen und
-erstattungen
8. Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 0
Veraulerung geringwertiger
Vermobgensgegenstande
9. sonstige haushaltswirksame 0,00 0 0 0 0 0
Einzahlungen

6523000 Umsatzsteuer -Erst.- 0,00 0 0 0 0 0

6523200 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0

Umsatzsteuervorauszahlungen
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Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und Rechnungs- Ansatz Ansatz VE Mittelfristige | Mittelfristige | Mittelfristige
ergebnis Ergebnis- Ergebnis- Ergebnis-
Auszahlungen und Finanz- | und Finanz- | und Finanz-
planung planung planung?
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
- Euro-
1 2 3 4 5 6 7 8

6523299 Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
Umsatzsteuerabwicklung
10. Summe der 159.203.235,61 | 160.144.200 | 160.708.600 175.685.100 | 181.249.100 | 186.720.100
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstitigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstétigkeit
11. Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
12. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
13. Auszahlungen fir Sach- 0,00 0 0 0 0 0
und Dienstleistungen und fur
geringwertige
Vermdgensgegensténde
14. Zinsen und ahnliche 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen

7592000 Verzinsung von 0,00 0 0 0 0 0
Steuernachzahlungen
15. Transferauszahlungen 2.893.300,16 1.673.200 2.034.500 1.964.500 2.134.300 2.134.300

7312000 Zuweisungen an 1.349.267,00 0 0 0 0 0
Gemeinden/ GV

7313200 Umlage 1.270.745,16 1.402.900 1.767.500 1.697.500 1.867.300 1.867.300
GroRraumverband BS

7371100 273.288,00 270.300 267.000 267.000 267.000 267.000
Entschuldungsumlage
16. sonstige 305.284,71 740.700 581.600 581.600 581.600 581.600
haushaltswirksame
Auszahlungen

7431300 Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0

7431350 112.973,02 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sachverstandigenkosten

7441001 Auszahlung zu 0,00 0 0 0 0 0
USt-Sondervorauszahlung 1/11 fir
Dauerfristverldngerung

7441100 Gewerbesteuer 170.223,00 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

7441130 Kapitalertragssteuer 0,00 300.000 295.200 295.200 295.200 295.200
u. 8.

7441140 Solidaritatszuschlag 0,00 20.000 16.200 16.200 16.200 16.200
zur Kapitalertragssteuer

7441150 Korperschaftssteuer 2.243,16 10.700 10.200 10.200 10.200 10.200

7441170 Umsatzsteuer BgA 19.845,53 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Béader

7443200 Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
Umsatzsteuervorauszahlungen

7443299 Auszahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
Umsatzsteuerabwicklung

7481000 BuRgelder 0,00 0 0 0 0 0

7482000 Saumniszuschl. 0,00 0 0 0 0 0
17. Summe der 3.198.584,87 2.413.900 2.616.100 2.546.100 2.715.900 2.715.900
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit
18. Saldo aus laufender 156.004.650,74 | 157.730.300 | 158.092.500 173.139.000 | 178.533.200 | 184.004.200
Verwaltungstitigkeit
Einzahlungen fiir
Investitionstétigkeit
19. Zuwendungen fur 0,00 0 0 0 0 0
Investitionstatigkeit

6810000 0,00 0 0 0 0 0

Investitionszuweisungen vom Bund
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Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und
Auszahlungen

Rechnungs- Ansatz Ansatz

ergebnis

2023 2024 2025

VE

2025

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung

2026

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung

2027

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung?

2028

- Euro-

1

2 3 4

6

7

8

6811000
Investitionszuweisungen vom Land

6812000
Investitionszuweisungen von
Gemeinden/ GV

6818000
Investitionszuschulsse von Ubrigen
Bereichen

20. Beitrage u.a. Entgelte fur
Investitionstatigkeit

0,00 0

21. Veraulerung von
Sachvermdégen

0,00 0

6821000 Einzahlungen aus
der VerauRerung von Grundstlicken
und Geb&uden und anderen
unbeweglichen
Vermdégensgegensténden

22. Veraulerung von
Finanzvermdégensanlagen

6851000 Einzahlungen aus
der VerauRerung von Beteiligungen
bérsennotierte Aktien

23. sonstige
Investitionstatigkeit

2.197,59 200

6888000 Riickflisse von
Ausleihungen an sonstigen
inldndischen Bereich

0,00 0

6888300 Laufzeit 5 Jahre und
mehr

2.197,59 200

24. Summe der
Einzahlungen aus
Investitionstéatigkeit

2.197,59 200

Auszahlungen fiir
Investitionstéatigkeit

25. Erwerb von Grundstiicken
und Gebduden

7821000 Auszahlungen fir
den Erwerb v. Grundstiicken und
Gebauden

26. Baumalinahmen

0,00 0

27. Erwerb von beweglichem
Sachvermdégen

0,00 0

7831100 Auszahlungen fiir
den Erwerb von
Vermoégensgegenstéanden Uber
1.000 € ohne Umsatzsteuer und
Sachgesamtheiten

7831200 Auszahlungen fir
den Erwerb von
Vermdgensgegenstéanden lber 250
€ bis 1.000 €

28. Erwerb von
Finanzvermdgensanlagen

7851000 Auszahlungen fir
den Erwerb von Beteiligungen
Bérsennotierte Anteile

29. Aktivierbare Zuwendungen

7811000
Investitionszuweisungen (Land)

7812300 Beitrag des
Landkreises

7818000
Investitionszuschusse (lbrige
Bereiche)
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61110
Allgemeine
Finanzierungsmittel

Produktinformation
Landkreis Peine

Einzahlungen und
Auszahlungen

Rechnungs-
ergebnis

2023

Ansatz

2024

Ansatz

2025

VE

2025

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung

2026

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung

2027

Mittelfristige
Ergebnis-
und Finanz-
planung?

2028

- Euro-

1

6

7

8

30. Sonstige
Investitionstatigkeit

7888000 Gewahrung von
Ausleihungen an sonstigen inland.
Bereich

7888300 Laufzeit 5 Jahre und
mehr

31. Summe der
Auszahlungen fiir
Investitionstatigkeit

0,00

32. Saldo aus
Investitionstétigkeit

2.197,59

200

33. Finanzierungsmittel-
Uberschuss / -Fehlbetrag

156.006.848,33

157.730.500

158.092.500

173.139.000

178.533.200

184.004.200

Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstitigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme
von Krediten und inneren
Darlehen fir
Investitionstatigkeit

0,00

35. Auszahlungen; Tilgung von
Krediten und Rickzahlungen
von inneren Darlehen flr
Investitionstatigkeit

0,00

36. Saldo aus
Finanzierungstitigkeit

0,00

37. Finanzmittelverdnderung

156.006.848,33

157.730.500

158.092.500

173.139.000

178.533.200

184.004.200

7. Erlduterungen

In diesem Produkt werden die Ertrdge aus Kreisumlage mit 113.566.200 € und Schlisselzuweisungen
mit 41.464.300 € ausgewiesen. Weiterhin sind Finanzzuweisungen des Landes flir den Uibertragenen
Wirkungskreis in Héhe von 5.605.000 € enthalten. Aus der Aufldsung von Sonderposten fur

Investitionszuweisungen sind 1.700.000 € als Ertrag eingeplant.
Als Umlage an den GrofRraumverband Braunschweig sind 1.767.500 € eingeplant. Als

Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen sind 267.000 € zu zahlen.
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Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage Vorlagenummer: 2025/109
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 07.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschgss fur Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz 01.09.2025 o)
(Kenntnisnahme)

Kreisausschuss (Kenntnisnahme) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Kenntnisnahme) 01.10.2025 ()

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Erhebungsbericht des Niedersachsischen Landesrechnungshofes
zu den Investitionsriuckstanden

Sachdarstellung

Der Landesrechnungshof hat im Rahmen der Uberértlichen Kommunalprifung in 36
Landkreisen und der Region Hannover die Hohe der Investitionsriickstande ermittelt und
damit die Erhebungsreihe zu diesem Thema mit dem 4. Teil fortgeschrieben.

Insgesamt sind die Investitionsrickstande gegeniuber vorherigen Erhebungen zum Teil
deutlich gestiegen, was vor dem Hintergrund der kommunalen Haushaltssituation nicht
Uberraschend ist.

Der Bericht ist eher grob nach Regionen und Aufgaben gegliedert, so dass sich konkrete
Aussagen und Handlungsempfehlungen fiir den Landkreis Peine nicht ableiten lassen.

Zusammenfassend wird allerdings deutlich, dass es einer erheblichen Unterstitzung im
Rahmen der kommunalen Investitionsférderung seitens des Landes bedarf, um die
Investitionsriickstande nicht noch weiter anwachsen zu lassen.

Ziele /| Wirkungen i

Der Erhebungsbericht gibt einen Uberblick tber die Investitionsriickstande nach Regionen
und Aufgabengebieten in Niedersachsen und weist damit auch auf bestehende Haushalts-
risiken hin.

Ressourceneinsatz
Finanzmittel werden nicht in Anspruch genommen.

Schlussfolgerung
entfallt

Anlage/n
1 - Erhebungsbericht des NLRH vom 25.06.2025 (6ffentlich)

1M
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1

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

Die Uberdrtliche Kommunalprifung erhob bei 36 Landkreisen sowie der Region Hanno-
ver die Hohe der Investitionsriickstdnde. Die Daten der Region Hannover wurden aus-

schlief3lich fir den Infrastrukturbereich ,Gesundheitsdienste” berticksichtigt.

Es handelte sich um den vierten Teil der Erhebungsreihe ,Investitionsriickstande® bei
den niedersachsischen Kommunen. Folgende wesentliche Erkenntnisse wurden fest-

gestellt:

Die aktuelle Erhebung ergab fir die Landkreise Gesamtinvestitionsriickstande in Hohe
von 6,8 Mrd. €, dies entsprach 1.143 €/Einw. Sie zeigt einen erheblichen Anstieg der
Investitionsriickstande im Vergleich zur Bestandserhebung 2020. Die Investitionsriick-
stande der Landkreise im Kernhaushalt erhéhten sich um 507 €/Einw. auf

1.090 €/Einw. (Kapitel 3.2.1)

Fir investive MaRRnahmen verwendeten die Landkreise ,nur 8 % der Gesamtauszah-

lungen — dies entsprach allerdings jahrlich rund 1,1 Mrd. €. (Kapitel 3.1)

Insgesamt entfielen 58 % der Investitionsriickstande auf den Infrastrukturbereich
»Schulen®. Trotz hoher Investitionsauszahlungen in den Jahren 2021 bis 2023 wies der
Infrastrukturbereich ,,Schulen” hohe Investitionsriickstande auf. (Kapitel 3.2.2 und Kapi-
tel 3.6.2)

Ein Zusammenhang zwischen Einwohnergrof3e und der Hohe der Investitionsriick-
stande bei den Landkreisen zeigte sich nur eingeschrankt. Jedoch verzeichneten die
Einwohnergrol3enklassen mit der niedrigsten als auch mit der hochsten Einwohnerzahl

uberdurchschnittliche Investitionsriickstande. (Kapitel 3.2.3)

Die Landkreise mit der niedrigsten Bevolkerungsdichte meldeten durchschnittlich die
hochsten Investitionsrickstande. In dieser Grol3enklasse befand sich zugleich die
hochste Anzahl von Landkreisen mit Gberdurchschnittlichen Investitionsriickstanden.
Zudem ergab sich fur diese Vergleichsgruppe mit einem Einwohneranteil von rund
18 % und einem Flachenanteil von rund 29 % ein vergleichsweise unausgewogenes
Verhaltnis zwischen Flache und Einwohnerzahl. Dies spiegelte sich insbesondere in
dem Zusammenhang zwischen langem Stral3ennetz und hohen Investitionsrickstan-

den im Infrastrukturbereich ,Stral3en“ wider. (Kapitel 3.2.4 und 3.6.3)
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Im regionalen Vergleich ergaben sich deutliche Unterschiede in den statistischen Ge-
bieten. Wie bereits in den vorherigen Erhebungen, wies das statistische Gebiet Weser-

Ems erneut die niedrigsten Investitionsriickstéande auf. (Kapitel 3.2.5)

Die Gruppe der Landkreise, die eine Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung
erhielten, meldete weit tberdurchschnittliche Investitionsriickstande: Es zeichnete sich
ab, dass die Konsolidierungsbemuihungen in diesen Landkreisen zu einem Investitions-

verzicht fuhrten und erhéhten damit die Investitionsriickstéande. (Kapitel 3.6.1)

Eine eingeschrankte Investitionsfinanzierungsfahigkeit fuhrte oftmals zu Gberdurch-
schnittlichen Investitionsrickstanden. Ein Zusammenhang zwischen der Investitionsfi-
nanzierungsfahigkeit, der Hohe der Investitionsriickstande je Einwohnerin und Einwoh-
ner und der Einwohnergrof3enklasse war nur bedingt sichtbar. Jedoch zeigte sich eine
besondere Problemlage bei den Landkreisen mit der niedrigsten Einwohnerzahl. Deutli-
che regionale Unterschiede waren zwischen der Investitionsfinanzierungsfahigkeit und
der Hohe der Investitionsriickstéande je Einwohnerin und Einwohner ersichtlich. Wie in
den vorherigen Erhebungen zeigte sich fir das statistische Gebiet Weser-Ems eine
ausgepragte Investitionsfinanzierungsfahigkeit, die mit den niedrigsten Investitionsriick-

standen einher gingen. (Kapitel 3.3.1 bis 3.3.3)

Die eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahigen Landkreise waren fir ihre Investitio-
nen von 154 €/Einw. zu 55 % auf Kredite angewiesen. Im Gegensatz dazu investierten
die investitions-finanzierungsfahigen Landkreise 184 €/Einw. und mussten nur 18 %

Uber Kredite finanzieren. (Kapitel 3.4.2)

Bei der Einwohnergrof3enklasse mit der geringsten Einwohnerzahl zeigten sich die
héchsten investiven Auszahlungen mit 217 €/Einw. Wenige Einwohnerinnen und Ein-
wohner mussten die Infrastruktur finanzieren. Zudem zeigte sich fiir diese Grofzen-

klasse der hochste Kreditfinanzierungsanteil. (Kapitel 3.4.1 und 3.4.2)

Sowohl die Vergleichsgruppe der Landkreise mit der niedrigsten Einwohnerzahl als
auch solche mit der niedrigsten Bevdlkerungsdichte wiesen die hdchste Gesamtver-
schuldung auf. (Kapitel 3.4.3)

In einer fiktiven Berechnung ergab sich fiir die Landkreise ein Zeitraum von durch-
schnittlich sechs Jahren, um alle Investitionsriickstdnde abzubauen. Im Vergleich der

Anpassungsschichten zeigte sich eine enorme Spannbreite: Wéahrend der
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2.1

Abbauzeitraum im Oldenburger Raum bei nur einem Jahr liegt, betragt er in Stidnieder-
sachsen 14 Jahre. (Kapitel 3.4.4)

In einer Selbsteinschatzung gaben die Landkreise an, dass ihre Investitionsriickstande
priméar auf strukturelle und personelle Engpéasse sowie externe Marktbedingungen zu-
rickzufuhren waren. Investitionsriickstande stellen eine anhaltende Herausforderung
dar. Die Landkreise gingen nicht davon aus, die Investitionsriickstéande zeitnah ab-
bauen zu kdnnen. Insbesondere erwarteten sie eine Zunahme der personalbezogenen,
klimabedingten und technologischen Herausforderungen. (Kapitel 3.5.1, 3.5.3 und
3.5.4)

Fur die Landkreise war die Inanspruchnahme von Férderprogrammen problematisch.
Dies bestatigt die Feststellungen aus den vorherigen Erhebungen, dass ein systemati-
scher Fehler bei der Entwicklung und Bereitstellung der Forderprogramme vorliegen
konnte. (Kapitel 3.5.2)

Die Landkreise Ubertrugen teilweise tber 50 % eines Aufgabenbereiches auf ihre Aus-
gliederungen. Der grof3te Anteil an Investitionsriickstdnden der Landkreise in den aus-
gegliederten Bereichen entfiel auf den Infrastrukturbereich ,Gesundheitsdienste®. Bei
der gemeinsamen Betrachtung der Landkreise und der Region Hannover entfielen

14 % der Gesamtinvestitionsriickstande auf diesen Infrastrukturbereich. (Kapitel 3.7.1
bis 3.7.3)

Anlass und Durchfihrung der Erhebung

Anlass der Erhebung

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfillung ist oberstes Ziel der Haushaltswirtschaft
der Kommunen (88 4 Abs. 1, 110 Abs. 1 NKomVG). Allerdings kdnnen Investitions-
rickstande die stetige Aufgabenerfiillung erschweren. Zusatzlich belasten verschobene
Investitionen zukinftige Generationen und stellen nicht kalkulierbare Finanzierungsrisi-
ken fur die kommunalen Haushalte dar. Insbesondere das Kfw-Kommunalpanel* hat in
den vergangenen Jahren die Thematik ,Investitionsriickstande” ins 6ffentliche Bewusst-

sein geruckt.

1 Die KfW Bankengruppe erstellt jahrlich seit 2009 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut fir Urbanistik
(Difu) eine bundesweite Studie Uber die Hohe der Investitionsriickstédnde, basierend auf einer jahrlichen Befra-
gung der K&mmereien von Landkreisen, Stadten und Gemeinden mit mindestens 2.000 Einwohnern. KfW-
Kommunalpanel seit 2009, zuletzt abgerufen am 29.04.2025.



https://www.kfw.de/Über-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Kommunalpanel/
https://www.kfw.de/Über-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Kommunalpanel/
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2.2

Dies nahm die Uberértliche Kommunalprifung zum Anlass, um in den Jahren 2020 und
2021 eine Bestandserhebung ,Haushaltsrisiken durch Investitionsriickstande® bei allen
niederséachsischen Kommunen durchzufiihren.? Im Ergebnis entstand erstmalig fiir Nie-
dersachsen eine belastbare Datenlage, die einen Uberblick tiber die Investitionsriick-

stande der Kommunen ermdglichte.

Die dabei ermittelten Investitionsriickstande der niederséachsischen Kommunen lagen
deutlich tber den bundesweiten Werten des KiW-Kommunalpanels 2021. Sie wiesen
grol3e regionale Unterschiede sowie deutliche Abweichungen im Vergleich der Kom-

munaltypen und Grof3enklassen auf. Die Uberortliche Kommunalpriifung untersuchte

daher in den Jahren 2022 und 2023 zunachst die Investitionsriickstande der ,grolen

Stadte™ und in den Jahren 2023 und 2024 die der ,kleinen Kommunen* mit unter

10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Diese Betrachtung deckte nur einen Teil der kommunalen Struktur ab. In den bisheri-
gen Erhebungen spielten die Aufgabenbereiche, die insbesondere die Landkreise be-
treffen, eine untergeordnete Rolle. Diese Aufgabenbereiche beriicksichtigte die Gberort-
liche Kommunalpriifung nun in der aktuellen Erhebung. Zudem sprachen sich die Ver-
treter des Niedersachsischen Landkreistages im Priifungsbeirat fiir eine gesonderte
Betrachtung der Landkreise aus. Sie regten zudem an das Thema ,Gesundheit’, insbe-

sondere im Hinblick auf die Krankenhauser, gesondert zu untersuchen.

Durchfihrung der Erhebung

Die Erhebung umfasste urspriinglich die 36 niedersachsischen Landkreise und die Re-
gion Hannover. Die Uberértliche Kommunalpriifung forderte die Daten der Landkreise

und der Region Hannover mittels eines elektronischen Erhebungsbogens an.®

Im Verlauf der Erhebung zeigte sich jedoch, dass die Region Hannover aufgrund ihrer
besonderen Stellung in viele Auswertungen nicht zu integrieren war. Die vielfaltigen Un-
terschiede in ihren Zustandigkeiten und Aufgaben lassen einen direkten Vergleich zwi-

schen der Region Hannover und den Landkreisen nur begrenzt zu. Zum Beispiel ist die

Vgl. Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs, Kommunalbericht 2021, Kapitel 4.4.3,

Seite 49 ff.; Kommunalbericht 2022, Kapitel 6, Seite 125 ff.

Vgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs, Kommunalbericht 2023, Kapitel 4, Seite
87 ff.

Vgl. Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs, Kommunalbericht 2024, Kapitel 6, Seite
97 ff.

Die Abfrage der Investitionsriickstande erfolgte in Anlehnung an die Systematik des KfW-Kommunalpanel.



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2021/kommunalbericht-2021-204425.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/presse/pressemitteilungen/2022/kommunalbericht-2022-die-krisen-setzen-sich-fort-weiterer-anstieg-der-gesamtverschuldung-214916.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2023/kommunalbericht-2023-225844.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html
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Region Hannover nur fur die zwei Schulformen, Forderschulen und berufsbildende
Schulen, zusténdig. Dahingegen Ubernehmen die Landkreise die Zustandigkeit fiir alle
Schulformen mit Ausnahme der Grundschulen. Auch im Bereich der sozialen Aufgaben
ergeben sich erhebliche Unterschiede: So ist die Region Hannover beispielsweise nicht

fur die Aufgaben des Wohngeldes oder des Bundeserziehungsgeldes zustandig.

Diese Unterschiede zeigten sich zum Teil deutlich in der Erhebung und fuhrten zu aty-
pischen Abweichungen. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die besondere Stel-
lung der Region Hannover:

Kreis- Region
aufgaben | -
Gemeinde _ m stald..ia upt-
-aufgaben

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Aufgabenverteilung in der Region Hannover

Auch die weit tber dem Landesdurchschnitt liegende Einwohnerzahl der Region Han-
nover mit fast 1,2 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand 31.12.2023) beein-
flusste die Auswertungsergebnisse erheblich. Zudem lebten von den rund 1,2 Mio. Ein-
wohnerinnen und Einwohnern der Region rund 0,6 Mio. in der Landeshauptstadt Han-
nover. Die Landeshauptstadt Hannover gehdrt zwar der Region Hannover an, hat aber
den Status einer kreisfreien Stadt®. Folglich erstreckt sich ihre Zustandigkeit auch auf
bestimmte Uberdértliche Aufgaben, jedoch obliegt der Region Hannover beispielsweise
die Aufgabe der Krankenh&user und Kliniken. Aus diesem Grund wird in diesem Erhe-
bungsbericht auf die Einbeziehung der Daten der Region Hannover verzichtet. Ledig-
lich im Kapitel zum Infrastrukturbereich ,Gesundheitsdienste®, zu dem auch die Kran-
kenhauser gehdren, wird die Region Hannover berticksichtigt. Die Daten der Region
Hannover sollen im Rahmen der fir das Jahr 2027 geplanten Gesamtschau beriick-

sichtigt werden.

6 Die Uberortliche Kommunalpriifung betrachtet die Landeshauptstadt Hannover im Rahmen der Erhebung In-
vestitionsriickstdnde Teil 2 gemeinsam mit den kreisfreien Stadten, vgl. Die Préasidentin des Niedersachsi-
schen Landesrechnungshofs, Kommunalbericht 2023, Kapitel 4, Seite 87 ff.



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2023/kommunalbericht-2023-225844.html
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2.3

2.4

Qualitat der Daten

Die ausgefiliten Erhebungsbogen sollten die Kommunen bis zum 08.11.2024 an die
Uberortliche Kommunalpriifung zurticksenden. Lediglich 23 Kommunen (62 %) hielten
diese Frist ein. Der letzte Erhebungsbogen wurde am 20.12.2024 eingereicht. Letzt-
endlich sendeten alle befragten Kommunen den Erhebungsbogen zurtick. Allerdings
variierte die Qualitat der Daten stark.

Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens

Die Uberdrtliche Kommunalprifung erhob von den Kommunen Daten zur Hohe der In-
vestitionsruckstéande sowie Begriindungen fir ihre Entwicklung und Prognosen zu ih-
rem Abbau. Darliber hinaus fragte sie Finanzkennzahlen zur Beurteilung der kommu-
nalen Handlungsmdglichkeiten ab. Die Investitionsriickstande wertete sie dabei diffe-
renziert nach Infrastrukturbereichen, Bevolkerungsdichte und mdglichen regionalen Un-

terschieden aus.

Die Definition des Investitionsriickstands orientiert sich an der Methodik des KiW-Kom-
munalpanels 2023’. Demzufolge entsteht ein Investitionsriickstand, wenn, gemessen
an den jeweils geltenden Standards/Normen, die Kommunen notwendige Investitionen
in der Vergangenheit nicht ausreichend tatigten. Die Hohe des Investitionsriickstands
wird durch das Investitionsvolumen beschrieben, das notwendig ware, um die Infra-
struktur auf den heute notwendigen Stand (in Quantitét und Qualitat) zu bringen. Die
Kommunen meldeten ihre Investitionsriickst&nde auf Basis einer subjektiven Selbstein-
schatzung. Es ist der tiberortlichen Kommunalprifung bewusst, dass die genaue
Quantifizierung eines Investitionsriickstandes nicht in allen Féallen moglich war. Daher

konnte der Ruckstand im Erhebungsbogen auch als Schéatzwert eingetragen werden.

Die Erhebung umfasste die folgenden Infrastrukturbereiche:
¢ Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

¢ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 122)

e Brandschutz (Produktgruppe 126)

¢ Rettungsdienst (Produkigruppe 127)

7 Kfw-Kommunalpanel 2023 Tabellenband, Hrsg. KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main, im Mai 2023,
S. 16 ff., Frage 10 des Fragebogens.
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Katastrophenschutz (Produktgruppe 128)
Schultrégeraufgaben (,Schulen®; Produktbereiche 22 bis 24)
Kultur und Wissenschatft (Produktbereiche 25 bis 29)

Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 bis 35)

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppen 361 bis 363 und 366 bis 337)

Tageseinrichtungen fur Kinder (Produktgruppe 365)
Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)

Sportférderung (Produktbereich 42)

Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)

Ver- und Entsorgung (Produktgruppen 531 bis 536 und 538)
Abfallwirtschaft (Produktgruppe 537)

Straf3en (Produktgruppen 541 bis 544)

Straf3enreinigung, StraRenbeleuchtung (Produktgruppe 545)
Parkeinrichtungen (Produktgruppe 546)

OPNV (Produktgruppe 547)

Sonstiger Personen- und Giterverkehr (Produktgruppe 548)
Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)
Umweltschutz (Produktbereich 56)

Wirtschaftsforderung (Produktgruppe 571)

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Produktgruppe 573)

Tourismus (Produktgruppe 575)

Sonstiges
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Die Einteilung nach Einwohnergré3enklassen und Bevdlkerungsdichte erfolgte in vier
GroRenklassen mit einer gleichmafigen Verteilung der Landkreise ohne die Region

Hannover:

weniger als 122.000 Einw.
122.000 bis unter 145.000 Einw.
145.000 bis unter 190.000 Einw.
190.000 Einw. und mehr

Insgesamt 36
Abbildung 2: Einteilung der Landkreise nach EinwohnergréRenklassen

OO |

weniger als 105 Einw./km?
105 bis unter 140 Einw./km?2
140 bis unter 177 Einw./km?2
177 und mehr Einw./km?

Insgesamt 36
Abbildung 3: Einteilung der Landkreise nach Bevdlkerungsdichte

[(e RN (e RN (o Ri{e]

Die Uberdrtliche Kommunalprifung analysierte zusatzlich zu den Investitionsriickstan-

den die Ergebnis- und Finanzrechnung der Jahre 2021 bis 2023 sowie das Vermégen

und die Schulden auf Basis der (vorlaufigen) Bilanz 2023 bzw. der letzten vorliegenden
Bilanz. Die Auswertung der gemeldeten Investitionsriickstande basierte ausschlief3lich
auf dem Jahr 2023.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung ging folgenden Fragen nach:

e Wie hoch schétzen die Kommunen ihre Investitionsriickstande ein?

e Besteht ein Zusammenhang zwischen der Grof3e der Kommune und Hohe der Inves-
titionsrickstande?

e Besteht ein Zusammenhang zwischen regionalen Bedingungen und Hohe der Inves-
titionsriickstande?

e Besteht ein Zusammenhang zwischen Aufgabenbestand/-struktur und der Héhe der
Investitionsriickstande?

e Besteht ein Zusammenhang zwischen Investitionsfinanzierungsfahigkeit und Hohe
der Investitionsriickstande?

¢ Wie wurden Investitionen finanziert?

¢ Welche Grinde fir Investitionshemmnisse gibt es?

¢ Mitwelchen kiinftigen Herausforderungen sehen sich die Kommunen besonders kon-

frontiert?
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3 Erhebungsergebnisse
3.1 Landkreise — Uberblick

Die Auswertung der Erhebung umfasste die 36 niederséchsischen Landkreise. Damit
erfasste die Erhebung rund 73 % der Einwohnerinnen und Einwohner und 93 % der
Flache Niedersachsens (Stand 31.12.2023).

Die Landkreise sind in inrem Gebiet grundséatzlich die Trager der 6ffentlichen Aufgaben,
die von Uberértlicher Bedeutung sind oder deren zweckméaRige Erfullung die Verwal-
tungs- und Finanzkraft der ihnen angehérenden Gemeinden und Samtgemeinden
Ubersteigt. Daher sind die Landkreise z. B. zustandig fur weiterfhrende Schulen, Kran-

kenhauser, Abfallentsorgung und Kreisstraf3en sowie flr wichtige Sozialleistungen.

Auch die kreisfreien und teilweise die grof3en selbstéandigen Stadte sowie die selbstan-
digen Gemeinden und Samtgemeinden nehmen diese Aufgaben wahr. Die folgende
Darstellung verdeutlicht die unterschiedliche Aufgabenwahrnehmung der verschiede-

nen Kommunaltypen:

Kreis-
aufgaben

Landkreise

g
selbstandige Stadte
Stadte

selbstandige

Gemeinde G P

-aufgaben

Mitglieds
-gemeinden

Mitglieds
-gemeinden

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung der Aufgabenverteilung auf die unterschiedlichen Kommu-
naltypen

Aufgrund ihres Aufgabenspektrums sind die Landkreise zustandig fir umfangreiche Inf-
rastrukturen. Diese Aufgaben haben deutliche Auswirkungen auf die Entstehung von

Investitionsriickstanden.
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Die Aufgabenschwerpunkte spiegelten sich auch in den Gesamtauszahlungen der
Landkreise wider. Die Verteilung auf die verschiedenen Auszahlungsarten zeigt die fol-

gende Grafik:

Investitionsauszahlungen
/ 8%
weitere Auszahlungen aus
Ifd. Verw.
16%

Personalauszahlungen
14%

Auszahlungen fur
Sach- und
___Dienstleistungen

8%

Gesamtauszahlungen

Transferauszahlungen (ohne
Sozialtransferauszahlungen)

Sozialtransferauszahlungen / 9%

45%

Abbildung 5: Anteil der Auszahlungsarten® an den Gesamtauszahlungen®

54 % der Gesamtauszahlungen entfielen auf die Transferauszahlungen und davon

45 % auf die Sozialtransferauszahlungen. Nur 8 % der Gesamtauszahlungen setzten
die Landkreise fur Investitionen ein. Dies entsprach im Durchschnitt der Jahre 2021 bis
2023 rund 1,1 Mrd. €.

8

In der Auszahlungsart ,weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit® sind die Auszahlungsarten
»Zinsen und ahnliche Auszahlungen® und ,Versorgungsauszahlungen®, die weniger als 2 % der Gesamtaus-
zahlungen entsprechen, sowie die ,haushaltsunwirksamen Auszahlungen® (Tilgung von Krediten zur Liquidi-
tatssicherung) enthalten.

Als Gesamtauszahlungen werden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstéatigkeit zuzulglich der Aus-
zahlungen fur Investitionstatigkeit zusammengefasst.
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Die investiven Auszahlungen verteilten sich auf die verschiedenen Auszahlungsarten

wie folgt:

Sonstige Erwerb von Grundstiicken
Investitionstatigkeit und Gebauden
5% 2%

Aktivierbare
Zuwendungen

35% \

Baumafnahmen

/ 42%

Investitionsauszahlungen

Erwerb von /
Finanzvermégensanlagen

4%

T Erwerb von beweglichem
Sachvermdgen
12%

Abbildung 6: Anteil der Auszahlungsarten an den Investitionsauszahlungen

Der grofite Anteil der investiven Auszahlungen entfiel mit 42 % auf die Baumal3nah-
men. Dazu z&hlen u. a. Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten sowie Baunebenkos-

ten (z. B. Vergutung fur Vertragsarchitekten und Vertragsingenieurbiiros).

Neben den Auszahlungen fir BaumafRnahmen machte auch der Anteil investiver Aus-
zahlungen fir aktivierbare Zuwendungen mit 35 % einen bedeutenden Umfang aus. Zu
dieser Auszahlungsart gehdren u. a. Zuweisungen und Zuschisse fiir Investitionen an

Gemeinden und Gemeindeverbande sowie an Ausgliederungen.

3.2 Investitionsrickstande
3.2.1 Hohe der Investitionsrickstande und Veranderungen zur Bestandserhe-
bung

Die Hohe der Gesamtinvestitionsriickstande setzt sich aus den Investitionsriickstanden
im Kernhaushalt und den ausgegliederten Bereichen (u. a. Eigenbetriebe und Eigenge-
sellschaften) zusammen. Im weiteren Verlauf des Erhebungsberichts wird grundséatzlich
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auf die Investitionsriicksténde im Kernhaushalt, soweit nicht anders bezeichnet, Bezug

genommen.

In der Bestandserhebung wiesen alle niedersachsischen Kommunen hochgerechnet
Investitionsriickstande von insgesamt 20,7 Mrd. € furr das Jahr 2020 aus.® Davon mel-
deten die Landkreise 3,4 Mrd. € (583 €/Einw.). Die aktuelle Erhebung ergab fiir die

Landkreise Gesamtinvestitionsriickstéande in Hohe von 6,8 Mrd. €, dies entsprach

1.143 €/Einw.
Investitionsriickstande 34Mrd. | 583€ | 65Mrd. | 1.090€ 87 %
Kernhaushalt
Investitionsriickstande i ) 0.3 Mrd. 53 € i

ausgegliederte Bereiche
Gesamtinvestitionsriick-

stande - - 6,8 Mrd. 1.143 € -

Abbildung 7: Investitionsrickstande der Landkreise — Vergleich zur Bestandserhebung

Gegeniber der Bestanderhebung stiegen die Investitionsriickstdnde um 87 %. Die
Steigerung ist jedoch differenziert zu betrachten. In der Bestandserhebung bezifferten
die Landkreise nicht alle Investitionsriickstande, obwohl sie diese als ,nennenswert"
oder ,gravierend* einstuften. Bei der Ermittlung des Durchschnittswertes blieben die
fehlenden Daten seinerzeit unberticksichtigt. Die aktuelle Erhebung basiert hingegen
auf vollstandigeren Angaben. Insbesondere die Anzahl der Landkreise ohne Investiti-
onsriicksténde sank von neun auf drei Landkreise. Im Kernhaushalt lagen die durch-
schnittlichen Investitionsriickstéande bei 1.090 €/Einw. Insgesamt meldeten 22 Land-
kreise (61 %) unterdurchschnittliche und 14 (39 %) Uberdurchschnittliche Investitions-

riickstande.

10 vqgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs, Kommunalbericht 2021, Kapitel 4.4.3,
Seite 49 ff.
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3.2.2 Hohe der Investitionsriickstande nach Infrastrukturbereichen

Die Landkreise ordneten ihre Investitionsriicksténde im Kernhaushalt den Infrastruktur-

bereichen wie folgt zu:

Ubrige Bereiche
431 Mio. €
7%

Brandschutz
306 Mio. €
5%

Wirtschaftsférderung
318 Mio. €
5%

Ver- und Entsorgung e .. . Schulen
426 Mio. € Investitionsriickstinde 3774 Mo, €
6% Kernhaushalt " 58%
6.485 Mio. €
Verwaltung
474 Mioc. €

7%

Strallen
756 Mio. €
12%

Abbildung 8: Investitionsriickstande — nach Infrastrukturbereichen?!

Fir den Kernhaushalt meldeten die Landkreise rund 6,5 Mrd. € Investitionsriickstande
(1.090 €/Einw.). Der Infrastrukturbereich ,Schulen belegte hiervon mit Abstand den

hochsten Anteil von 58 %

Insgesamt verteilten sich mehr als 75 % aller Investitionsriickstande auf drei Infrastruk-
turbereiche. Neben dem dominierenden Infrastrukturbereich , Schulen zahlten hierzu

insbesondere ,Straflen” und ,Innere Verwaltung®.

11 In der Position ,Ubrige Bereiche“ sind die Infrastrukturbereiche ,Rettungsdienst®, ,Tageseinrichtungen fiir Kin-
der®, ,Bauen und Wohnen*, ,Sportférderung®, ,Katastrophenschutz®, ,OPNV*, ,Kultur und Wissenschaft, ,Ge-
sundheitsdienste®, ,Abfallwirtschaft®, ,Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*, ,Umweltschutz®, ,Tourismus*®, ,Na-
tur- und Landschaftspflege®, ,Soziale Hilfen®, ,Parkeinrichtungen®, ,Sonstiger Personen- und Glterverkehr,
»Ordnungsangelegenheiten®, ,Straf’enreinigung, -beleuchtung®, ,Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen®,
~Sonstiges“ mit einem Anteil von jeweils unter 1,5 % an den Investitionsriickstanden im Kernhaushalt enthal-
ten. Die Landkreise meldeten fur den Bereich ,Ver- und Entsorgung® nur Investitionsriickstande fir die Pro-
duktgruppe 536 ,Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur, insbeson-
dere Investitionen fiir die Breitbandversorgung®.
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3.2.3 Hohe der Investitionsrickstande nach EinwohnergréfRenklassen

Wie bereits im Kapitel 2.4 dargestellt, erfolgte die Auswertung der Landkreise nach vier
EinwohnergréRenklassen. Die Investitionsriickstande verteilten sich wie folgt auf die ge-

bildeten Klassen:

190.000 Einw.
und mehr
2.987 Mio. €

46%

weniger als
122.000 Einw.
1.056 Mio. €
Investitionsriickstande 16%

Kernhaushalt

6.485 Mio. €

145.000 Einw. bis
unter 190.000 Einw.
1.459 Mio. €
23%

122.000 Einw. bis
unter 145.000 Einw.
983 Mio. €
15%

Abbildung 9: Investitionsruckstéande — nach Einwohnergrdf3enklassen

Fast die Halfte der Investitionsriickstande — rund 3 Mrd. € (46 %) — entfielen auf die
GrofRenklasse mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. Die anderen
GrolRenklassen wiesen zwischen 15 % und 23 % der Investitionsriickstande aus. Die
einwohnerbezogene Analyse der Investitionsriickstinde ergab folgendes Bild:

1.400
1.331

1241

1.200

1.090
1.000 o953
805
800
600
400
200
weniger als 122.000 Einw. bis 145.000 Einw. bis 190.000 Einw. Durchschnitt
122.000 Einw. unter 145.000 Einw. unter 190.000 Einw. und mehr

Abbildung 10: Investitionsriickstande — nach Einwohnergréenklassen (in €/Einw.)
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Sowohl die Einwohnergréf3enklassen mit der niedrigsten als auch mit der hdchsten
Einwohnerzahl wiesen Uberdurchschnittliche Investitionsriickstande auf. Auffallig war
jedoch, dass in beiden GréRenklassen die Investitionsriickstéande sehr ungleichmafiig
verteilt waren. Wenige Landkreise mit hohen Investitionsriickstanden beeinflussten den
Durchschnittswert dieser GroRenklassen erheblich nach oben. So meldeten jeweils nur
vier von neun Landkreisen tberdurchschnittliche Investitionsriickstéande. Auch in den
mittleren Grof3enklassen meldeten jeweils drei Landkreise tiberdurchschnittliche
Investitionsriickstande. Diese beeinflussten auf Grund ihrer Hohe das Ergebnis jedoch
nur unwesentlich. Ein klarer Zusammenhang zwischen Einwohnergréf3e und Hohe der

Investitionsriickstande ergab sich damit nicht.

3.24 Hohe der Investitionsriickstande nach Bevdlkerungsdichte

Bei der Auswertung der Investitionsriickstéande nach Bevolkerungsdichte ergab sich fur
die Vergleichsgruppe mit der niedrigsten Bevolkerungsdichte insgesamt der hdchste
Anteil an den Investitionsriickstdnden von 38 % (rund 2,5 Mrd. €). Auch auf die Ver-
gleichsgruppe mit der hdchsten Bevolkerungsdichte entfiel ein hoher Anteil von 30 %
(rund 2 Mrd. €).

177 Einw./km? und mehr
1.960 Mio. €
30%
140 bis unter
177 Einw./km?
1.007 Mio. €
16%
Investitionsriickstande
Kernhaushalt
6.485 Mio. €
105 bis unter
140 Einw./km?
1 '06,?6“;:0' € weniger als 105 Einw/km?
2.449 Mio. €

38%

Abbildung 11: Investitionsriicksténde — nach Bevolkerungsdichte
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Die Investitionsriickstédnde nach Einwohnerinnen und Einwohnern betrachtet, fihrte zu

folgendem Bild:

2.500
2.347

2.000

1.500

1.135 1,090

1.000

687
619

500

weniger 105 bis 140 bis 177 Einw./km? Durchschnitt
als 105 Einw/km? unter 140 Einw./km? unter 177 Einw./km? und mehr

Abbildung 12: Investitionsriicksténde — nach Bevolkerungsdichte (in €/Einw.)

FUr die Vergleichsgruppe mit einer Bevolkerungsdichte von weniger als 105 Einw./km?2
ergaben sich mit Abstand die hdchsten Investitionsriickstande von 2.347 €/Einw. Sechs
der neun Landkreise dieser Gruppe meldeten tberdurchschnittlich hohe Investitions-
rickstande. In dieser Vergleichsgruppe lebten lediglich rund 18 % der Einwohnerinnen

und Einwohner der Landkreise, obwohl der Flachenanteil rund 29 % betrug.

In der Vergleichsgruppe mit der hdchsten Bevolkerungsdichte ergaben sich leicht tber-
durchschnittliche Investitionsriickstande. Wenige Landkreise beeinflussten hier eben-
falls den Durchschnittswert nach oben. Der Einwohneranteil lag in dieser Gruppe bei
rund 29 %, wahrend der Flachenanteil rund 19 % betrug. Im Vergleich mit der niedrigs-
ten Vergleichsgruppe zeigte sich hier ein umgekehrtes Verhaltnis. Fir die beiden mittle-
ren Vergleichsgruppen, hier mit unterdurchschnittlichen Investitionsriickstanden, ergab
sich hingegen ein eher ausgewogenes Verhéltnis zwischen Einwohner- und Flachen-

anteil. (Siehe Anlage 3: Ubersicht Bevélkerungsdichte)
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3.25 Hohe der Investitionsrickstande nach regionaler Lage

FUr regionale Vergleiche verwendet die Uberoértliche Kommunalprifung grundsatzlich

die vier statistischen Gebiete der NUTS-Ebene 2'? des Landes Niedersachsen.

Statistische Gebiete Landkreise

Gifhorn, Goslar, Géttingen, Helmstedt, Northeim, Peine und
Wolfenbittel
Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim Holzminden, Nien-

Braunschweig

13
Hannover burg/Weser und Schaumburg
Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lichow-Dannenberg,
Lineburg Luneburg, Osterholz, Rotenburg (Wiimme), Stade, Uelzen
und Verden
Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Graf-
Weser-Ems schaft Bentheim, Emsland, Leer, Oldenburg, Osnabriick

Vechta, Wesermarsch und Wittmund

Abbildung 13: Statistische Gebiete

Die Auswertung der Investitionsriickstande unter regionalen Aspekten ergab fir die sta-
tistischen Gebiete folgendes Bild:

Liineburg
2.543 Mio. €
39%

Braunschweig
1.228 Mio. €
19%

Weser-Ems
1.308 Mio. €
20%
Hannover

1.406 Mio. €
22%

Abbildung 14: Investitionsriickstdnde — nach statistischen Gebieten
Der héchste Anteil an den Investitionsriickstanden mit 39 % ergab sich fur das statisti-

sche Gebiet Lineburg. Auf die anderen statistischen Gebiete entfielen Anteile von
19 % bis 22 %.

12 NUTS = “Nomenclature des Unités territoriales statistiques” ist die Klassifikation der Gebietseinheiten fiir die
Statistik innerhalb der Europdaischen Union, die sich eng an die Verwaltungsgliederung der einzelnen Lander
anlehnt. In Niedersachsen entsprechen die statistischen Gebiete den ehemaligen Regierungsbezirken und im
Wesentlichen den heutigen Gebietszuschnitten der Amter fiir regionale Landesentwicklung.

13 Die Region Hannover mit der Landeshauptstadt Hannover war nicht Teil der Auswertung. Sie ist daher im sta-
tistischen Gebiet Hannover nicht enthalten.



Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Erhebungsbericht vom 19.06.2025, Investitionsriickstande Teil 4 23

3.3

331

Die Auswertung der Investitionsriickstande ergab fir die statistischen Gebiete je Ein-

wohnerin und Einwohner folgendes Bild:

1.600

1.444

1.395
1.400

1.200
1.088

1.000
800
600
400

200

Braunschweig Hannover Luneburg Weser-Ems

Abbildung 15: Investitionsriuckstédnde — nach statistischen Gebieten (in €/Einw.)

Auch im Vergleich der Investitionsriickstéande je Einwohnerin und Einwohner meldeten
die Landkreise im statistischen Gebiet Luneburg mit 1.444 €/Einw. die hochsten Investi-
tionsruickstande. Insgesamt wiesen allerdings nur finf der elf Landkreise in diesem sta-
tistischen Gebiet tberdurchschnittliche Investitionsriickstande aus. Jedoch gehorten zu
diesen funf Landkreisen zwei mit den hochsten Investitionsriickstanden. Auch die
Landkreise des statistischen Gebiets Hannover meldeten mit 1.395 €/Einw. Uberdurch-
schnittlich hohe Investitionsriickstéande. Im Gegensatz zum statistischen Gebiet Liine-
burg zeigten sich hier jedoch bei vier von sechs Landkreisen tberdurchschnittliche In-
vestitionsriickstande. Die mit Abstand niedrigsten Investitionsriickstande ergaben sich

mit 637 €/Einw. fir die Landkreise des statistischen Gebiets Weser-Ems.

Investitionsfinanzierungsfahigkeit und Hohe der Investitionsrick-

stande

Beurteilung der Investitionsfinanzierungsfahigkeit

Die Uberdrtliche Kommunalprifung untersuchte auch bei den Landkreisen, ob ein Zu-
sammenhang zwischen der Fahigkeit Investitionen zu finanzieren (Investitionsfinanzie-

rungsfahigkeit) und der Héhe der Investitionsriickstande bestand.
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Die Landkreise finanzieren Investitionen aus Eigenmitteln, Investitionszuwendungen,
wie z. B. Fordermittel, und notwendigen Investitionskrediten. Insbesondere die Fahig-
keit, eigene Mittel fur die Finanzierung von Investitionen zu erwirtschaften, ist Grundvo-
raussetzung fur eine stetige Aufgabenerfullung und fir eine langfristig nachhaltige

Haushaltswirtschatft.

Die Fahigkeit, Investitionen zu finanzieren, beurteilte die tberdrtliche Kommunalprifung
anhand der Kennzahl ,Investitionsfinanzierungsfahigkeit®. In der Kennzahl wurden fol-

gende Haushaltsdaten berticksichtigt:
e Gesamtergebnis,

¢ in der Bilanz ausgewiesene nicht abgedeckte Fehlbetrdge aus Vorjahren und/oder
Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss,

o Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditatskrediten,

¢ Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit abztglich ordentlicher Tilgung von Investiti-

onskrediten,

¢ Nettoinvestitionsmittel unter der Beachtung der Deckungsregeln gemani
§ 17 KomHKVO.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung bewertete die Haushaltsdaten der Landkreise auf
Basis eines Punktesystems (siehe Anlage 1: Erlauterung zur Ermittlung der Investiti-
onsfinanzierungsfahigkeit). Fir den Durchschnitt der Jahre 2021 bis 20234 zog sie
Kennzahlen je Einwohnerin und Einwohner heran und gewichtete die Einzelpositionen,
sodass insgesamt 100 Punkte erreicht werden konnten. Landkreise mit einer Gesamt-
punktzahl von unter 70 Punkten beurteilte die Gberdrtliche Kommunalprifung als nur

eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahig.

Die in dieser Erhebung ermittelte Kennzahl ,Investitionsfinanzierungsfahigkeit ist eine
erganzende Kennzahl. Sie ist nicht mit der Finanzstatusprifung der tiberértlichen Kom-
munalprtfung oder mit der Bewertung der dauernden Leistungsfahigkeit durch Kom-

munalaufsichtsbehdrden vergleichbar.

14 Sofern die Daten fur die Jahre 2021 bis 2023 nicht vorlagen, verwendete die tiberortliche Kommunalpriifung
die aktuellsten vorhandenen Daten.
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Landkreise (Anzahl/Anteil) 36 (100 %) 28 (78 %) 8 (22 %)
Investitionsrickstande je Einw. 1.090 € 1.009 € 1.408 €

3.3.2

Abbildung 16: Investitionsfinanzierungsfahigkeit

Auf Grundlage des dargestellten Berechnungsmodells geht die Gberértliche Kommu-
nalprufung davon aus, dass 28 (78 %) der 36 Landkreise in der Lage waren, Investitio-
nen teilweise mithilfe von Eigenmitteln zu finanzieren. Fur acht (22 %) Landkreise war
die Investitionsfinanzierungsfahigkeit mit Eigenmitteln nur eingeschréankt gegeben.
Diese meldeten tberdurchschnittliche Investitionsriickstande von 1.408 €/Einw. Hinge-
gen gaben die Landkreise mit vorhandener Investitionsfinanzierungsfahigkeit unter-

durchschnittliche Investitionsriickstédnde von 1.009 €/Einw. an.

In der Einzelbetrachtung fiel auf, dass eine eingeschrankte Investitionsfinanzierungsfa-
higkeit nicht zwangslaufig mit Uberdurchschnittlich hohen Investitionsriickstanden ver-
bunden war. So meldeten drei eingeschréankt investitionsfinanzierungsfahige Land-
kreise unterdurchschnittliche Investitionsriickstande. Neun investitionsfinanzierungsfa-

hige Landkreise gaben hingegen tberdurchschnittliche Investitionsriickstande an.

Investitionsfinanzierungsfahigkeit und Héhe der Investitionsriickstande

nach EinwohnergréfRenklassen

Wie in Kapitel 3.2.3 dargestellt meldeten die GréRRenklassen mit der niedrigsten und mit
der héchsten Einwohnerzahl Gberdurchschnittliche Investitionsriickstande. Vor diesem
Hintergrund untersuchte die Uberoértliche Kommunalpriifung, ob ein Zusammenhang
zwischen der Investitionsfinanzierungsfahigkeit und der Hohe der Investitionsrtick-

stande in den Einwohnergréf3enklassen bestand.

weniger als 122.000 Einw. 6 (67 %) 3 (33 %)
Investitionsruckstande je Einw. 1.331€

122.000 bis unter 145.000 Einw. 8 (89 %) 1 (11 %)
Investitionsriickstande je Einw. 805 €

145.000 bis unter 190.000 Einw. 7 (78 %) 2 (22 %)
Investitionsruckstande je Einw. 953 €

190.000 und mehr Einw. 7 (78 %) 2 (22 %)
Investitionsriickstande je Einw. 1.241 €

Abbildung 17: Investitionsfinanzierungsfahigkeit — nach EinwohnergréRenklassen



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Erhebungsbericht vom 19.06.2025, Investitionsriickstéande Teil 4 26

3.3.3

33 % der Landkreise mit der niedrigsten Einwohnerzahl wiesen eine eingeschrankte
Investitionsfinanzierungsfahigkeit auf. Gleichzeitig entfielen auf diese GroRRenklasse die
héchsten Investitionsriickstande je Einwohnerin und Einwohner. Im Gegensatz dazu
war der Anteil der eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahigen Landkreise bei der
Vergleichsgruppe mit 122.000 bis unter 145.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit
11 % am geringsten. Zudem verzeichnete diese Grolienklasse die niedrigsten Investiti-

onsrickstéande je Einwohnerin und Einwohner.

Investitionsfinanzierungsfahigkeit und Hohe der Investitionsriuckstande
nach Zugehdorigkeit zu einem statistischen Gebiet

Die Uberdrtliche Kommunalprifung ordnete die Landkreise entsprechend ihrer Investiti-
onsfinanzierungsfahigkeit und ihrer Zugehdorigkeit zu den statistischen Gebieten:

Braunschweig 4 (57 %) 3 (43 %)
Investitionsruckstande je Einw. 1.088 €

Hannover 2 (33 %) 4 (67 %)
Investitionsruckstande je Einw. 1.395 €

Luneburg 11 (100 %) 0 (0 %)
Investitionsruckstande je Einw. 1.444 €

Weser-Ems 11 (92 %) 1(8 %)
Investitionsruckstande je Einw. 637 €

Abbildung 18: Investitionsfinanzierungsfahigkeit — nach statistischen Gebieten

Das statistische Gebiet Hannover wies mit 67 % den hochsten Anteil an Landkreisen
mit eingeschrénkter Investitionsfinanzierungsfahigkeit auf. Diese Landkreise meldeten

gleichzeitig die zweithdchsten Investitionsriickstéande je Einwohnerin und Einwohner.

Samtliche Landkreise des statistischen Gebiets Lineburg waren als investitionsfinan-
zierungsfahig einzustufen. Dennoch verzeichneten diese Landkreise die hochsten In-
vestitionsriickstande je Einwohnerin und Einwohner. Im Gegensatz dazu vermeldeten
die Landkreise im statistischen Gebiet Weser-Ems die niedrigsten Investitionsriick-
stande je Einwohnerin und Einwohner, verbunden mit einem geringen Anteil an einge-

schrénkt investitionsfinanzierungsfahigen Landkreisen (8 %).
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3.4 Finanzdaten
34.1 Finanzrechnung — Ein- und Auszahlungen

Die Landkreise haben ihren Haushalt so zu planen, dass die Liquiditat und die Finan-
zierung von Investitionen sichergestellt sind (8§ 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG). Aus die-
sem Grund bertcksichtigte die tberortliche Kommunalprifung bei der Berechnung der
Investitionsfinanzierungsfahigkeit u. a. den Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit.
Der Saldo ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen abziiglich der Summe der
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit. Ein positiver Saldo ist insbesondere
fur die Erwirtschaftung von kommunalen Eigenmitteln fur die Finanzierung von Investiti-
onen von Bedeutung. AulRerdem ist dieser Saldo ein wichtiger Indikator fir die Beurtei-

lung der Finanzkraft der Kommunen.

Es ist jedoch zu berticksichtigen, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungsta-
tigkeit zunéchst fur die ordentliche Tilgung der Investitionskredite, die ordentliche Riick-
zahlung innerer Darlehen und die Rickfuhrung der Liquiditatskredite einzusetzen ist.
Nur die verbleibenden Mittel stehen fiir die Finanzierung von Investitionen zur Verfl-
gung. Um aus eigener Kraft Mittel fir Investitionen bereitstellen zu kénnen, ist daher in
der Regel ein Verhdltnis von Ein- zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit

von deutlich mehr als 100 % erforderlich.

Die Hohe der Ein- und Auszahlungen hangt u. a. davon ab, ob bestimmte Aufgabenbe-

reiche im Kernhaushalt wahrgenommen werden oder ausgegliedert sind.

Verhaltnis von Ein- und Auszahlungen

0, 0, 0, 0,
aus laufender Verwaltungstatigkeit 105% 107% 106 % 107%
Investitionsruckstande je Einw. 1331 € 805 € 953 € 1.041¢€
(Kernhaushalt)
Aus;ahlungen fur Investitionstéatigkeit M7 € 173 € 196 € 152 €
je Einw.

Anteil der Auszahlungen fur
Investitionstatigkeit an den 9% 8% 9% 8%
Gesamtauszahlungen

Abbildung 19: Kennzahlen zur Finanzrechnung — nach Einwohnergréf3enklassen

Im Vergleich von Ein- zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit gab es
keine erheblichen Unterschiede zwischen den Einwohnergrof3enklassen. Allerdings

hatten die Landkreise der kleinsten EinwohnergréRenklasse die héchsten
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Investitionsauszahlungen je Einwohnerin und Einwohner. Dies lasst darauf schlie3en,
dass die Finanzierung der notwendigen Infrastrukturen von weniger Einwohnerinnen

und Einwohnern getragen werden musste.

Die Betrachtung nach Landkreisen mit vorhandener und eingeschrankter Investitionsfi-

nanzierungsfahigkeit ergab folgende Verteilung:

Verhaltnis von Ein- und Auszahlungen

0 0, 0
aus laufender Verwaltungstatigkeit 106 % 107% 103 %
Investitionsriickstande je Einw. 1090 € 1009 € 1.408 €
(Kernhaushalt)

Auszahlungen fir Investitionstatigkeit 178 € 184 € 154 €

je Einw.

Anteil der Auszahlungen fir
Investitionstatigkeit an den 8 % 9 % 7%
Gesamtauszahlungen

Abbildung 20: Kennzahlen zur Finanzrechnung — nach Investitionsfinanzierungsféhigkeit

Anhand der vorstehenden Zusammenstellung lie? sich ableiten, dass das Verhaltnis
zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstétigkeit bei den Landkrei-
sen mit vorhandener Investitionsfinanzierungsfahigkeit erwartungsgemar? deutlich
glnstiger ausfiel als bei den nur eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahigen. Das
gunstigere Verhéltnis zwischen Ein- und Auszahlungen ging zudem mit einem hoheren
Anteil investiver Auszahlungen an den Gesamtauszahlungen und mit niedrigeren In-

vestitionsriickstéanden einher.

Ein niedrigeres Verhaltnis von Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatig-
keit fiihrte hingegen zu einer reduzierten Investitionstatigkeit, da die notwendigen Netto-

investitionsmittel nicht im ausreichenden Umfang zur Verfligung standen.
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Die folgenden beiden Grafiken verdeutlichen diesen Zusammenhang nochmals an-

schaulich:

e
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Abbildung 21: Nettoinvestitionsmittel — investitionsfinanzierungsfahige Landkreise
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Abbildung 22: Nettoinvestitionsmittel — eingeschrankt investitionsfinanzierungsféahige Landkreise

Die beiden Grafiken verdeutlichen den Unterschied: Landkreise mit vorhandener Inves-
titionsfinanzierungsfahigkeit verfugten im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 Giber
Nettoinvestitionsmittel von 116 €/Einw. Dagegen standen Landkreisen mit einer einge-
schrankten Investitionsfinanzierungsfahigkeit keine Nettoinvestitionsmittel zur Verfi-
gung - rechnerisch fehlten ihnen sogar 117 €/Einw. Landkreise ohne Nettoinvestitions-
mittel waren demnach nicht in der Lage ihre Investitionen durch eigene Mittel zu finan-
zieren und auf die Aufnahme von Investitionskrediten angewiesen.
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3.4.2 Investitionen und ihre Finanzierung

Die Landkreise investierten im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 rund 178 €/Einw.
und damit jahrlich etwa 1,1 Mrd. €. Bereits im vorherigen Kapitel wurde auf die Zah-
lungsliberschuss aus laufender Verwaltungstatigkeit als ein wesentliches Finanzie-
rungsmittel fir Investitionen ndher eingegangen. Erganzend dazu werden in diesem

Kapitel weitere Finanzierungsmittel analysiert.

Zu 45 % finanzierten die Landkreise ihre Investitionen aus liquiden Mitteln'®, zu denen
auch der Zahlungsiiberschuss aus laufender Verwaltungstatigkeit gehort. Weitere 25 %
entfielen auf Investitionszuwendungen?®, 24 % auf Investitionskredite und 6 % auf Ei-

genanteile fir Investitionstatigkeit'’.

Bei einer differenzierten Betrachtung der Landkreise mit vorhandener bzw. einge-

schrankter Investitionsfinanzierungsfahigkeit ergaben sich deutliche Unterschiede.

100%

b -

80%

25%

70% 25%

60%

50%

40%

22%
30%

B -
10%

9%

5%, 6%
0%
investitions- eingeschrankt investitions- Durchschnitt
finanzierungsfahig finanzierungsfahig
Eigenanteil  mLiguide Mittel Investitionszuwendungen  mInvestitionskredite

Abbildung 23: Finanzierungsanteile — nach Investitionsfinanzierungsfahigkeit

15 Aus laufender Verwaltungstatigkeit erzielte Uberschiisse und/oder andere zur Verfiigung stehende liquide Mit-
tel.

16 Zuwendungen Dritter (u. a. Férdermittel EU, Bund und Land).

17 Einzahlungen aus Beitragen und &hnlichen Entgelten fir Investitionstatigkeit, VerauRerung von Sachvermo-
gen, Finanzvermdgensanlagen sowie sonstige Investitionstéatigkeit (siehe Finanzrechnung Zeilen 19 bis 22).
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Die eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahigen Landkreise waren fir ihre Investitio-
nen von 154 €/Einw. zu 55 % auf Kredite angewiesen. Im Gegensatz dazu investierten
die investitionsfinanzierungsfahigen Landkreise 184 €/Einw. und mussten nur 18 %
Uber Kredite finanzieren. Auch beim Anteil der liquiden Mittel zeigten sich deutliche Un-
terschiede: Landkreise mit eingeschrankter Investitionsfinanzierungsfahigkeit konnten
hier nur 14 % aufbringen. Hingegen deckten die investitionsfinanzierungsfahigen Land-

kreise ihre Investitionen zu 52 % aus liquiden Mitteln.

Darlber hinaus ging die Uberértliche Kommunalpriifung der Frage nach, inwieweit die

Einwohnergrole der Landkreise die Finanzierung von Investitionsmaf3nahmen beein-

flusste.

100%

90%

26%

80%

26%

70%

60% 23%

50%

40%

23%

30%

20%

10%

9%

6% 4% 4%
0%
weniger als 122.000 Einw. bis 145.000 Einw. bis 190.000 Einw.
122.000 Einw. unter 145.000 Einw. unter 190.000 Einw. und mehr
Eigenantell  mLiquide Mittel Investitionszuwendungen  mInvestitionskredite

Abbildung 24: Finanzierungsanteile — nach Einwohnergré3enklassen

Wie bereits im Kapitel 3.2.3 beschrieben, wiesen die Landkreise der kleinsten Einwoh-
nergroRenklasse die héchsten Investitionsriickstande (1.331 €/Einw.) und die hdchsten
Auszahlungen fur Investitionstatigkeit (217 €/Einw.) auf. Sie finanzierten ihre Investitio-
nen im Betrachtungszeitraum zu 53 % aus Krediten. Im Vergleich dazu lagen die Kre-
ditfinanzierungsanteile der tbrigen Einwohnergré3enklassen deutlich niedriger — zwi-
schen 12 % und 29 %. Zudem zeigte sich bei den Landkreisen der kleinsten Gro3en-
klasse ein deutlich geringerer Finanzierungsanteil aus liquiden Mitteln. So konnten
diese nur 18 % ihrer investiven Auszahlungen durch liquide Mittel finanzieren. Dagegen
ergaben sich fur die Ubrigen GréRRenklassen Anteile von 44 % bis 57 %.
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3.4.3

In der Analyse der Finanzierungsverhéltnisse in der regionalen Zuordnung ergab sich

folgendes Bild:

100%

90%

80%

23%

70%

20%

80%
25%

50%

38%

40%

30%

20%

10%
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0% 3% 3%
Braunschweig Hannover Lineburg Weser-Ems
Eigenanteil  mLiquide Mittel Investitionszuwendungen  mInvestitionskredite

Abbildung 25: Finanzierungsanteile — nach statistischen Gebieten

Auffallig waren im statistischen Gebiet Hannover der vergleichsweise geringe Anteil an
liguiden Mitteln (24 %) und der tberdurchschnittliche Anteil an Investitionszuwendun-
gen (38 %). Diese 38 % entsprachen 70 €/Einw. und stellten damit den héchsten Wert
an Investitionszuwendungen dar. In den Ubrigen statistischen Gebieten lag dieser Wert
zwischen 34 €/Einw. und 41 €/Einw. Den mit Abstand niedrigsten Anteil an Investitions-
krediten (14 %) sowie den hichsten Anteil an liquiden Mitteln (55 %) verzeichnete das
statistische Gebiet Weser-Ems.

Bilanz — Vermodgen und Schulden

Das kommunale Vermégen dient der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfiillung

(88 4 Abs. 1 Satz 2, 110 Abs. 1 und 124 Abs. 2 NKomVG). Hohe Investitionsriick-
stande kénnen dieses Ziel gefahrden. Daher ist es erforderlich, das kommunale Vermo-
gen angemessen zu unterhalten und bei Bedarf rechtzeitig zu erneuern. Die Uberortli-
che Kommunalprifung untersuchte die Vermogens- und Verschuldungslage sowie die
maoglichen Auswirkungen der Investitionsriickstande auf diese Bereiche.
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Auf der Grundlage der von den Landkreisen mitgeteilten, teilweise noch unverbindli-
chen Jahresabschlusse, verfiigten sie Uber ein Gesamtvermoégen® (Bilanzsumme) in
Hohe von 14,6 Mrd. €, was einem Wert von 2.460 €/Einw. entspricht.

weniger 122.000 145.000
Vermdogen/ Durch- als bis unter bis unter ulngdo.rr?gﬁr
Investitionsriickstande schnitt 122.000 145.000 190.000 .
: . ; Einw.
Einw. Einw. Einw.

:E”i‘r’]‘;":t't'onsmc"s‘a”de je 1000€ | 1331€ | 805€ 953 € 1241€
Bilanzsumme je Einw. 2460€ | 2877€ | 2518€ | 2531€ | 2249€
(Gesamtvermdgen)
Verhaltnis Investitionsriick- o o o 0 o
stande zur Bilanzsumme 44 % 46 % 32% 38 % 55 %

Abbildung 26: Kennzahlen zum Vermégen — nach Einwohnergrof3enklassen

Die Grol3enklasse mit der niedrigsten Einwohnerzahl wies das hochste Gesamtvermo-
gen je Einwohnerin und Einwohner auf. Dies war darauf zuriickzufiihren, dass die klei-
nen Landkreise einen Mindestbestand an Infrastruktur fur wenige Einwohnerinnen und

Einwohner vorhalten mussten.

Das Verhdltnis der gemeldeten Investitionsriickstande zur Bilanzsumme lag durch-
schnittlich bei 44 %. Das unginstigste Verhaltnis ergab sich mit 55 % bei der Einwoh-
nergréRenklasse mit 190.000 und mehr Einwohnerinnen und Einwohnern. Damit er-
reichten die Investitionsriickstande eine Hohe, die mehr als die Halfte des Gesamtver-

mdogens entsprach.

Bei der Betrachtung der GrélRenklassen nach der Bevolkerungsdichte fielen die Land-
kreise mit der niedrigsten Bevoélkerungsdichte (weniger als 105 Einw./km?) auf. Diese
wiesen mit 83 % das deutlich schlechteste Verhéltnis der Investitionsriickstande zur Bi-

lanzsumme auf.

18

Einige Landkreise verfugten tber keine — auch keine vorlaufigen — Bilanzdaten fir das Jahr 2023. In diesen
Fallen wurde der Wert der letzten Bilanz verwendet.
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Die Kennzahlen zum Vermdgen stellten sich in den statistischen Gebieten wie folgt dar:

Vermogen/ Durch- Braun- Hannover | Linebur Weser-
Investitionsrickstande schnitt schweig 9 Ems
investionsrlickstande Je 1000€ | 1.088€ | 1395€ | 1444€ | 637€
Bilanzsumme je Einw. 2460€ | 2207€ | 2573€ | 2631€ | 2.398¢€
(Gesamtvermdgen)
Verhéltnis Investitionsriick- o o o o o
stéande zur Bilanzsumme 44 % 49 % 54 % 55 % 21'%

Abbildung 27: Kennzahlen zum Vermégen — nach statistischen Gebieten

Die Landkreise im statistischen Gebiet Weser-Ems waren besonders positiv. Mit Inves-
titionsriickstanden in Hohe von lediglich 27 % der Bilanzsumme wiesen sie den mit Ab-
stand geringsten Wert auf.

Wie im vorherigen Kapitel 3.4.2 dargestellt, wurde ein Teil der Investitionsmafinahmen
Uber Kredite finanziert. Die in den Bilanzen ausgewiesene Gesamtverschuldung, die
sich aus Liquiditatskrediten und Investitionskrediten zusammensetzt, betrug in den
Landkreisen rund 3,3 Mrd. € (563 €/Einw.). Davon entfielen rund 2,4 Mrd. €

(411 €/Einw.) auf Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

weniger 122.000 145.000
Schulden/ Durch- als bis unter bis unter ulngdoh?(ejﬁr
Investitionsriickstande schnitt 122.000 145.000 190.000 Ei
: : : inw.
Einw. Einw. Einw.

:;!‘jvs“t'onsmc"sm”de e 1.090€ | 1.331¢€ 805 € 953 € 1.241€
Gesamtverschuldung je Einw. 563 € 1.072 € 506 € 642 € 374 €
davon Verbindlichkeiten aus 411€ 824 € 354 € 500 € 249 €
Investitionskrediten je Einw.

Abbildung 28: Kennzahlen zu Schulden — nach Einwohnergré3enklassen

Neben den hdchsten Investitionsriickstéanden je Einwohnerin und Einwohner war in der
kleinsten Einwohnergro3enklasse auch die hochste Gesamtverschuldung festzustellen
—1.072 €/Einw.

Bei der Analyse nach der Bevolkerungsdichte zeigten sich vergleichbare Muster. Die

Vergleichsgruppe mit der niedrigsten Bevolkerungsdichte wies die hdchsten Investiti-

onsruckstande von 2.347 €/Einw. und zugleich die héchste Gesamtverschuldung von
877 €/Einw. aus.
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Die Kennzahlen zu den Schulden nach statistischen Gebieten stellten sich wie folgt dar:

Schulden/ Durch- Braun- Hannover | Linebur Weser-
Investitionsrickstande schnitt schweig 9 Ems

Investitionsriickstande je
Einw.
Gesamtverschuldung je Einw. 563 € 593 € 860 € 668 € 371 €

davon Verbindlichkeiten aus
Investitionskrediten je Einw.

1.090 € 1.088 € 1.395 € 1.444 € 637 €

411 € 387 € 575 € 517 € 254 €

Abbildung 29: Kennzahlen zu Schulden — nach statistischen Gebieten

Bei den Landkreisen im statistischen Gebiet Weser-Ems fielen die niedrigsten Investiti-
onsrickstéande (637 €/Einw.) mit der geringsten Gesamtverschuldung von 371 €/Einw.

Zusammen.

Fiktive Betrachtung — Kreditbedarf und Zeitraum fir den Abbau der Investitions-
rickstande

Die Uberdrtliche Kommunalpriifung definiert die Investitionsriickstande als latente
Schulden, da die Kommunen verpflichtet sind, notwendige Vermdgensgegenstande
vorzuhalten. Dem Abbau von Investitionsriickstanden sollte deshalb eine hohe Prioritét

eingerdumt werden.

Beim Abbau der Investitionsriickstande steigt regelméaflig der Schuldenstand aufgrund
der erforderlichen Mitfinanzierung aus Investitionskrediten. Unter den Annahmen, dass
die Investitionsriickstande vollstandig abgebaut werden und die Finanzierung mit einem
durchschnittlichen Kreditfinanzierungsanteil von 24 % zugrunde gelegt wird, errechnete
die Uberdrtliche Kommunalprifung fir die Landkreise einen zuséatzlichen fiktiven Kredit-
bedarf: 262 €/Einw.

weniger 122.000 145.000
Durch- als bis unter | bis unter ulngdohggﬁr
schnitt 122.000 145.000 190.000 .
. ; . Einw.
Einw. Einw. Einw.

Kreditfinanzierungsanteil 24 % 53 % 13 % 29 % 12 %
Flktlve_r_ Inve§t|t|orlskred_|tbe_darf fur 262 € 705 € 105 € 276 € 149 €
Investitionsriickstande je Einw.

Abbildung 30: Kreditfinanzierungsanteil und fiktiver Investitionskreditbedarf — nach Einwohnergro-
Renklassen
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FUr die GrofRenklasse mit der niedrigsten Einwohnerzahl ermittelte die Gberdrtliche
Kommunalprifung mit 705 €/Einw. den mit Abstand hdchsten fiktiven Investitionskredit-

bedarf im Vergleich zu den anderen EinwohnergréR3enklassen.

Auch bei der Vergleichsgruppe mit der niedrigsten Bevolkerungsdichte war der deutlich
héchste fiktive Investitionskreditbedarf (728 €/Einw.) festzustellen.

Der Vergleich nach statistischen Gebieten stellte sich wie folgt dar:

Kreditfinanzierungsanteil 24 % 31% 36 % 24 % 14 %

Fiktiver Investitionskreditbedarf fr

Investitionsruckstande je Einw. 262 € 337€ 502€ 347 € 89€

Abbildung 31: Kreditfinanzierungsanteil und fiktiver Investitionskreditbedarf — nach statistischen Ge-
bieten

FUr das statistische Gebiet Weser-Ems ergab sich mit 89 €/Einw. der mit Abstand ge-
ringste fiktive Investitionskreditbedarf. Hingegen entfiel der hdchste fiktive Investitions-
kreditbedarf mit 502 €/Einw. auf das statistische Gebiet Hannover.

Daruber hinaus ermittelte die tberortliche Kommunalpriifung, wie viele Jahre die Land-
kreise fiktiv bendtigen wirden, um die aktuellen Investitionsriicksténde vollstéandig ab-
zubauen. Die Berechnung basierte auf der Annahme, dass die Landkreise die ermittel-
ten Investitionsauszahlungen in gleicher Hohe in den folgenden Jahren ausschlieRlich
fir den Abbau der gemeldeten Investitionsriickstande einsetzen. Zusétzliche Investiti-

onsmal3nahmen blieben bei dieser Modellrechnung ausdriicklich unberiicksichtigt.

Die Berechnung ergab, dass der durchschnittliche Abbau der Investitionsriickstande

sechs Jahre in Anspruch nehmen wirde.

Bei der Betrachtung der Einwohnergrof3enklassen konnten keine wesentlichen Unter-

schiede festgestellt werden.
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Die Betrachtung der Bevolkerungsdichte ergab folgendes Bild:
Durch- weniger 105 bis 140 bis 177 und
schnitt als 105 unter 140 | unter 177 mehr
Einw./km2 | Einw./km? | Einw./km? | Einw./km?
Fiktiver Zeitraum fir den Abbau
der Investitionsriickstande in 6 10 3 4 7

3.5

351

Jahren

Abbildung 32: Fiktiver Zeitraum fur den Abbau der Investitionsriickstande — nach Bevolkerungs-

dichte

Die Spannbreite des fiktiven Zeitraums fur den Abbau der Investitionsriickstéande

reichte von drei Jahren in der Vergleichsgruppe mit einer Bevolkerungsdichte von 105

bis unter 140 Einw./km? bis zu zehn Jahren in der Vergleichsgruppe mit der niedrigsten

Bevolkerungsdichte. Auch hier ergab sich fir die Vergleichsgruppe mit der niedrigsten

Bevolkerungsdichte erneut der unglinstigste Wert.

Der fiktive Zeitraum in den statistischen Gebieten war sehr homogen. Nur das statisti-

sche Gebiet Weser-Ems hob sich positiv hervor:

Jahren

Durch- Braun- Hannover | Linebur Weser-
schnitt schweig 9 Ems
Fiktiver Zeitraum fiir den Abbau
der Investitionsriickstande in 6 8 7 7 4

Abbildung 33: Fiktiver Zeitraum fiir den Abbau der Investitionsriickstande — nach statistischen Ge-

bieten

Das statistische Gebiet Braunschweig benétigt mit acht Jahren doppelt so lange fir den

vollstandigen Abbau der Investitionsriickstande wie das statistische Gebiet Weser-

Ems. Hier betragt der Zeitraum lediglich vier Jahre.

Selbsteinschéatzung der Landkreise zu Investitionsrickstanden

Griunde fur unterlassene Investitionen

Die tberdrtliche Kommunalprifung bat die Landkreise um eine Selbsteinschéatzung hin-

sichtlich der Griinde fuir unterlassene Investitionen. Mehrfachnennungen waren dabei

maoglich.




Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Erhebungsbericht vom 19.06.2025, Investitionsriickstande Teil 4 38

In der folgenden Abbildung sind die Selbsteinschatzungen zusammengefasst:

Notwendiges Personal stand nicht zur Verfligung

Keine Baufirmen verfiigbar

Keine wirtschaftliche Ausschreibung

Finanzierung war nicht realisierbar

Verzogerungen bei der Ausschreibung

Keine Angebote im Vergabeverfahren

Komplexe Entscheidungsprozesse (Gremien)

Kein Planungsbiiro verfiighar

Sonstige Griinde

Einschlégiges Forderpregramm stand in Aussicht

Verlust des Bestandsschutzes

T
I s0%
I 7%

I 42
I e
I ccv
I 5%
I 7
I e
I s
B 5%
0% 10%  20%  30%  40%  50%  60% /0%  80%

Abbildung 34: Investitionsrickstédnde — Grinde

Mit einem Anteil von 81 % wurde am haufigsten fehlendes Personal als Investitions-

hemmnis genannt. Dies unterstreicht den akuten Fachkraftemangel in der 6ffentlichen

Verwaltung.

An zweiter Stelle mit 50 % stand der Mangel an Baufirmen. Dicht darauf folgten die wirt-

schaftlich nicht tragféahigen Ausschreibungsergebnisse (47 %). Weitere relevante

Grunde waren die nicht realisierbare Finanzierung (42 %) sowie verzogerte Ausschrei-

bungsverfahren (39 %). Hinzu kam, dass im Vergabeverfahren keine Angebote eingin-

gen (36 %).

Wie auch in den der vorherigen Erhebungen zeigte sich erneut, dass der Personalman-

gel in den Verwaltungen ein deutliches Investitionshemmnis war. Finanzierungsprob-

leme dagegen gehdrten bei den Landkreisen nicht zu den vorrangigen Problemen.

90%
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3.5.2

3.5.3

Investitionsrickstande und Forderprogramme

Zur Finanzierung von Investitionen konnten die Landkreise auch Mittel aus Férderpro-
grammen in Anspruch nehmen. Die Uberértliche Kommunalprifung untersuchte, aus
welchen Griinden auf eine Inanspruchnahme solcher Foérdermittel verzichtet wurde. Es
waren Mehrfachnennungen méglich. Die nachfolgende Grafik stellt die Grinde fiir ei-

nen Verzicht auf Fordermittel dar.

Forderprogramm passte nicht zum Bedarf _ 39%
Bedingungen konnten nicht erfillt werden _ 33%
Férderprogramm war "Uberzeichnet" _ 28%
Sonstige Griinde _ 19%
Antragsverfahren zu umstandlich _ 19%
Antragsverfahren zu langwierig. _ 19%
Zu spat Kenntnis vom Férderprogramm erlangt _ 8%
Zu erbringender Eigenanteil nicht finanzierbar - 6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Abbildung 35: Gruinde fiir den Verzicht auf Férdermittel

Mit 39 % wurde am haufigsten genannt, dass die Forderprogramme bislang nicht zum
konkreten Bedarf der Landkreise passten. 33 % gaben an, dass die Bedingungen fur
die Inanspruchnahme nicht erfillt werden konnten. Des Weiteren wéren viele Forder-

programme uberzeichnet gewesen.

Im Wesentlichen entsprach das Auswertungsergebnis der Landkreise den vorherigen

Erhebungen.
Kunftige Entwicklung der Investitionsrickstande
Die Landkreise gaben auch Auskunft zu der Frage, wie sie selbst die Entwicklung der

Investitionsriickstande in den Infrastrukturbereichen innerhalb der nachsten finf Jahre

einschéatzten.
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Die erwartete Entwicklung wurde in der folgenden Grafik fiir die sechs Infrastrukturbe-

reiche mit den hdchsten Investitionsriickstanden dargestellt.

Schulen 16% 19%. 35% 24% 6%
Stralen 14% 24% 51% 1%
Innere Verwaltung 8% 24% 54% 11% 3%
Ver- und Entsorgung 89% 8% 3%
V‘f’l?;;':::; 0%6% 86% 3% 5%
Brandschutz 22% 49% 21% 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
deutlich anwachsen etwas anwachsen auf gleichem Niveau bleiben etwas abgebaut deutlich abgebaut

Abbildung 36: Investitionsriickstédnde — kiinftige Entwicklung

Die meisten Landkreise gingen in diesen Infrastrukturbereichen davon aus, dass die
Investitionsriickstande entweder auf gleichem Niveau bleiben oder weiter anwachsen

werden.

Auffallig war, dass besonders bei den ,Schulen® nur 30 % der Landkreise davon aus-
gingen, die mit Abstand hochsten Investitionsriickstande abbauen zu kdnnen. 35 % er-
warteten sogar einen weiteren Anstieg. Fir den Infrastrukturbereich ,StralRen“ gingen
nur 11 % der Landkreise davon aus die Investitionsriickstande abbauen zu kénnen.

39 % rechneten mit einer weiteren Erh6hung.

Herausforderungen fir die Zukunft

Die Landkreise bewerteten die Bedeutung ausgewahlter Herausforderungen infolge
der aktuellen Entwicklungen. Sie konnten deren Relevanz in Kategorien wie ,stark zu-
nehmend®, ,zunehmend®, ,gleichbleibend®, ,abnehmend* und ,stark abnehmend* ein-

teilen. Mehrfachnennungen waren maoglich.
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Die folgende Grafik stellt die beiden Kategorien ,stark zunehmend* und ,zunehmend*

dar;

Personalgewinnung 53% 42%
Klimaschutz und Klimaanpassung 33% 56%
Digitalisierung 38% 47%
Brandschutz, Katastrophenschutz 33% 50%
Medizinische Versorgung 3% 50%
Folgen von Starkwetterereignissen 25% 56%
Entwicklung Personalaufwand 6% 67%
Demografische Entwicklung 19% 44%
Schulen 17% 44%
Mobilitat 14% 47%
Kindertagesstétten 14% 47%
Energieaufwand NE% 50%
Wohnen 8% 368%
Unterkunft/Integration Gefilichteter 17% 19%
Rettungsdienst 11% 18%
Barrierefreiheit 3% 25%
Sonstiges 14% 3%
Verbeugender Brandschutz 39§ 14%
10% 20% 30% 40% 50% 60% T70% 80% 50% 100%

stark zunehmende Bedeutung

zunehmende Bedeutung

3.6

3.6.1

Abbildung 37: Kiinftige Herausforderungen

Fehlendes Personal war bereits ein wichtiger Grund fiir das Entstehen von Investitions-
rickstanden. Personalgewinnung bleibt auch zukiinftig eine Herausforderung, so 95 %
der Landkreise. Weitere stark zunehmende Themen (liber 80 %) sind Klimaschutz und
Klimaanpassung, Digitalisierung, Brand- und Katastrophenschutz, medizinische Versor-

gung sowie die Folgen von Starkwetterereignissen.

Erweiterte Auswertungen: Investitionsrickstande

Landkreise mit Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung

Einzelne Kommunen, die Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung erhalten hat-
ten, machten bei der vorherigen Erhebung auf eine besondere Problemlage aufmerk-
sam. Insbesondere die Einhaltung der Regelungen der Entschuldungsvertrage, wie

z. B. das Erreichen des Haushaltsausgleichs sowie eine Verringerung der Verschul-
dung, fuhrten zum Anstieg von Investitionsrickstanden. Dies bestéatigten auch die vor-
herigen Erhebungsergebnisse. Daher betrachtete die tiberdrtliche Kommunalpriifung
die Landkreise gesondert, die eine Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung er-

hielten.
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Zu den Entschuldungshilfen zahlen die seit dem Jahr 2009 gewahrten kapitalisierten
Bedarfszuweisungen nach § 13 NFAG, Entschuldungshilfen durch Zukunftsvertrage
nach 8§ 14 a NFAG sowie Stabilisierungshilfen nach § 14 b NFAG. Als Bedarfszuwei-
sungen (8 13 NFAG) sind im Rahmen dieser Erhebung solche fir die Jahre 2022
und/oder 2023 wegen einer aulRergewdhnlichen Lage berticksichtigt, nicht jedoch Be-

darfszuweisungen fur besondere Aufgaben (z. B. Brandschutz).

Die regionale Verteilung der Landkreise, die eine Entschuldungshilfe und/oder eine Be-
darfszuweisung erhalten haben, zeigt folgende Abbildung:

- Landkreise mit Entschuldungshilfe

Landkreise mit Bedarfszuweisung

- Landkreise mit Entschuldungshilfe und Bedarfszuweisung

Abbildung 38: Landkreise mit Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung

Die Verteilung der Landkreise mit Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung auf

die statistischen Gebiete stellte sich wie folgt dar:

Landkreise mit
Statistische Landkreise mit Landkreise mit Entschuldungshilfe Summe
Gebiete Entschuldungshilfe | Bedarfszuweisung und
Bedarfszuweisung

Braunschweig 2 0 1 3

Hannover 0 3 0 3

Liineburg 3 0 1 4

Weser-Ems 0 0 0 0
Abbildung 39: Landkreise mit Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung — nach statistischen
Gebieten

Im statistischen Gebiet Weser-Ems erhielt kein Landkreis eine Entschuldungshilfe
und/oder Bedarfszuweisung. Vier von elf Landkreisen im statistischen Gebiet Lineburg
empfingen mindestens eine von beiden. In den statistischen Gebieten Braunschweig
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und Hannover bekamen rund die Halfte der Landkreise eine entsprechende Hilfe vom
Land. Insgesamt erhielten zehn Landkreise eine Entschuldungshilfe und/oder Bedarfs-

zuweisung.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung unterteilte die Landkreise vor dem Hintergrund der
Entschuldungshilfe und Bedarfszuweisung nach vorhandener bzw. eingeschrankter In-

vestitionsfinanzierungsfahigkeit:

Landkreise mit Entschuldungshilfe 6 (86 %) 1 (14 %)
Investitionsruckstande je Einw. 2338 €

Landkreise mit Bedarfszuweisung 1 (20 %) 4 (80 %)
Investitionsruckstande je Einw. 2.441 €

Landkreise ohne Entschuldungs-
hilfe oder Bedarfszuweisung
Investitionsruckstande je Einw. 734 €

Abbildung 40: Landkreise mit oder ohne Entschuldungshilfe oder Bedarfszuweisung — nach Investi-
tionsfinanzierungsfahigkeit*®

22 (85 %) 4 (15 %)

Da Bedarfszuweisungen besonders finanzschwachen Kommunen?® gewahrt werden,
waren die Landkreise, die in den Jahren 2022 oder 2023 Bedarfszuweisungen empfin-
gen, fast ausschlief3lich eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahig. Diese Landkreise
wiesen zudem sehr hohe Investitionsrucksténde von 2.441 €/Einw. aus.

FUr die Gewahrung einer Entschuldungshilfe war in der Regel eine besondere Finanz-
schwache vorausgesetzt. Mit den Entschuldungshilfen sollten Liquiditatskredite abge-
baut und ein Haushaltsausgleich angestrebt werden. Die Landkreise mit Entschul-
dungshilfe waren, bis auf eine Ausnahme, im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 in-
vestitionsfinanzierungsféahig. Dennoch meldeten sie weit Gberdurchschnittliche Investiti-
onsrucksténde von 2.338 €/Einw. lhre Konsolidierungsbemiihungen verbesserten zwar
den Haushalt, es deutete sich aber an, dass dies zu einem Investitionsverzicht fuhrte

und langfristig zu hohen Investitionsriickstanden.

19 Zwei Landkreise erhielten sowohl Entschuldungshilfe als auch Bedarfszuweisung. Diese beiden Landkreise
wurden in beiden Vergleichsgruppen beriicksichtigt.

20 Bei der Beurteilung der Investitionsfinanzierungsfahigkeit griff die tiberortliche Kommunalprifung auf ver-
gleichbare Finanzdaten zurtick, wie das Ml fiir die Gewéahrung einer Entschuldungshilfe oder Bedarfszuwei-
sung.
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3.6.2 Infrastrukturbereich ,,Schulen*®

Die Investitionsriickstédnde im Infrastrukturbereich , Schulen“ machten einen wesentli-
chen Teil der Gesamtinvestitionsriickstdnde aus. Im Durchschnitt entfielen rund 58 %
der Investitionsriickstande auf den Schulbereich. Der Anteil der gemeldeten Schulin-
vestitionsruickstande lag zwischen 0 % bis zu 98 %. 20 Landkreise gaben tber 50 %

an.

Die durchschnittlichen Investitionsriickstande im Infrastrukturbereich ,Schulen” betru-
gen 634 €. 13 Landkreise gaben uberdurchschnittliche Investitionsrickstande mit einer
Spannbreite von 826 €/Einw. bis zu 3.917 €/Einw. an. Keine Investitionsriickstande fur
Schulen meldeten vier Landkreise, davon drei aus dem statistischen Gebiet Weser-
Ems. Die anderen 32 Landkreise schatzten ihre Investitionsriicksténde bei den Schulen
als gravierend (18) oder nennenswert (14) ein. Die Selbsteinschatzung bestatigte die
auffallig hohen Investitionsriickstande in diesem Infrastrukturbereich.

Die Investitionsriickstdnde nach Einwohnergrof3enklassen fiir diesen Infrastrukturbe-
reich ergaben folgendes Bild:
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634
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554

500
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weniger als 122.000 Einw. bis 145.000 Einw. bis 190.000 Einw. Durchschnitt
122.000 Einw. unter 145.000 Einw. unter 180.000 Einw. und mehr

Abbildung 41: Investitionsriickstande “Schulen”— nach Einwohnergré3enklassen (in €/Einw.)

Die Kkleinste Einwohnergrdf3enklasse wies Uberdurchschnittlich hohe Investitionsriick-
stande von 720 €/Einw. aus. Allerdings zeigte sich auch hier, wie bereits im



Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Erhebungsbericht vom 19.06.2025, Investitionsriickstande Teil 4 45

Kapitel 3.2.3, eine erhebliche Beeinflussung der Gruppe durch wenige Landkreise. Ein
anderes Bild ergab sich bei den zwei nachstgréfZeren Einwohnergré3enklassen von
122.000 bis unter 190.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese meldeten unter-
durchschnittliche Investitionsriickstéande mit 571 €/Einw. bzw. 554 €/Einw. Uberdurch-
schnittlich hoch waren die Investitionsriicksténde in der Grol3enklasse mit der hdchsten
Einwohnerzahl. Die Landkreise dieser Einwohnergréf3enklasse benétigten hingegen
mehr Schulinfrastruktur, um den Bedarf zu decken. So waren durchschnittlich sechs
Schulen mehr in diesen Landkreisen als in denen der mittleren Einwohnergré3enklas-

sen vorhanden.

Die folgende Grafik stellt die Auswirkungen der Bevolkerungsdichte auf die Hohe der

Investitionsriickstande im Infrastrukturbereich ,Schulen dar:

1.481

1.400
1.200
1.000
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809
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400 339
i I i

weniger 105 bis 140 bis 177 Einw./km? Durchschnitt
als 105 Einw/km? unter 140 Einw./km? unter 177 Einw./km? und mehr

Abbildung 42: Investitionsricksténde ,Schulen”— nach Bevdlkerungsdichte (in €/Einw.)

In der Vergleichsgruppe mit der geringsten Bevolkerungsdichte lagen die Investitions-
rickstande fur Schulen mit 1.481 €/Einw. mehr als doppelt so hoch wie der Durch-
schnitt. Auch in diinn besiedelten Gebieten ist eine adaquate Schulinfrastruktur vorzu-
halten.

Die geringsten und zugleich weit unterdurchschnittliche Investitionsrickstéande von
187 €/Einw. wies die Vergleichsgruppe mit einer Bevoélkerungsdichte von 140 bis unter
177 Einw./km?2 aus. Diese Vergleichsgruppe meldete auch die geringste Anzahl von
Schulen. Die néachstkleinere Vergleichsgruppe mit 105 bis unter 140 Einw./km? gab
ebenfalls unterdurchschnittliche Investitionsriickstéande an.
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Mit Investitionsriickstanden von 809 €/Einw. lag auch die Vergleichsgruppe mit der
héchsten Bevolkerungsdichte Uber dem Durchschnitt. Hier wurde zugleich die héchste
Anzahl von Schulen gemeldet. Es waren fast 40 Schulen mehr als in der nachstniedri-

geren Vergleichsgruppe.

Die Schulen sind ein wichtiges Aufgabengebiet der Landkreise. Ihr Ausbau und Erhalt
erfordert hohe Investitionen. Die Investitionsauszahlungen fur den Infrastrukturbereich
~=Schulen® betrugen im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 Uber 350 Mio. € und stell-
ten damit einen Anteil von rund 33 % aller investiven Auszahlungen dar. Dies war den-
noch nicht ausreichend, um die Investitionsriickstande abzubauen. Der fiktive Zeitraum
fur den Abbau der vorhandenen Investitionsriickstande bei gleichbleibenden Investiti-
onsauszahlungen (siehe Kapitel 3.4.4) betragt fur den Infrastrukturbereich ,Schulen®
rund 13 Jahre.

In der Schultragerschatft der Landkreise lagen insgesamt 564 Schulen mit 387.192
Schiilerinnen und Schilern. Im Durchschnitt besuchten 686 Schiilerinnen und Schiiler

eine Schule.

Die Anzahl der Schulen sowie der Schilerinnen und Schiiler der einzelnen Schulfor-

men zeigt die nachfolgende Tabelle:

Schulformen in Tragerschatft Anzahl Schilerinnen Anzahl
der Landkreise und Schuler Schulen

Berufliche Schulen?! 143.150 92
Gymnasien 116.117 130
Kombinierte Haupt- und Realschulen
(auch Oberschulen) 55.216 145
Gesamtschulen
(mit und ohne gymnasiale Oberstufe) 44470 54
Realschulen 13.275 29
Forderschulen 11.299 96
Hauptschulen 3.150 16
Grund- und Hauptschulen 515 2
insgesamt 387.192 564

Abbildung 43: Verteilung der Schiilerinnen und Schiler und der Schulen auf die Schulformen

21

Die Schulerzahl der beruflichen Schulen beinhalten u. a. Schiilerinnen und Schiiler, die nicht im Vollzeitunter-
richt die Schule besuchen.



Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Erhebungsbericht vom 19.06.2025, Investitionsriickstande Teil 4 47

Die rund 3,8 Mrd. € Investitionsriickstande verteilten sich wie folgt auf die einzelnen
Schulformen:

Kombinierte
Haupt- und Realschulen
28%

Realschulen

4%
Férderschulen
/ 7

Hauptschulen

3%
Investitionsriickstinde _/

Schulen

3.774 Mio. €

Gesamtschulen

7%
\ Gymnasien

22%

Berufl. Schulen
28%

Abbildung 44: Investitionsriickstande ,Schulen“— Verteilung auf Schulformen 22

Die hochsten Investitionsriickstande entfielen auf die drei Schulformen mit der héchs-

ten Schilerzahl: Gymnasien, kombinierte Haupt- und Realschulen und berufliche Schu-
len.

22 Fur die Schulform Grund- und Hauptschulen ergibt sich ein Anteil von 0,004 %, so dass dieser hier nicht dar-
gestellt ist.
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Die Betrachtung der Investitionsrickstande je Schiler ergab ein anderes Bild:
28.789€

22143 €

19.232 €
10.880 €
9.650 €
7197 € 7627€
5876 €
291 € I

Grund-und Gesamtschulen Gymnasien Berufl. Schulen Realschulen  Kombinierte Forderschulen Hauptschulen  Durchschnitt
Hauptschulen Haupt-
und Realschulen

Abbildung 45: Investitionsriickstédnde ,Schulen” — je Schiilerin und Schiiler

Mit 28.789 € entfielen die hdchsten Investitionsriickstéande je Schlerinnen und Schler
auf die Hauptschulen. Weiterhin wiesen Uberdurchschnittliche Investitionsriickstande je
Schiilerin und Schiiler die Schulformen der Férderschulen, der kombinierten Haupt-
und Realschulen sowie der Realschulen auf. Die Grund- und Hauptschulen, Gesamt-
schulen, Gymnasien sowie die beruflichen Schulen hingegen konnten in der schilerbe-
zogenen Betrachtung unterdurchschnittliche Investitionsriicksténde aufzeigen. Die
Gymnasien und beruflichen Schule haben zwar unterdurchschnittliche Investitionsriick-
stande je Schilerin und Schiler. Da sie jedoch die schiilerstarksten Schulformen dar-
stellen, weisen sie zusammen tber 50 % der Investitionsruckstéande im Infrastrukturbe-

reich Schulen aus.
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3.6.3

Die Landkreise schatzten die Verteilung der Investitionsriickstande auf die Aufgabenbe-

reiche wie folgt ein:

Grund- und Haupt- Real- Forder- Gesamt- Gym- Komb. Haupt- Berufl.
Haupt- schulen schulen schulen schulen nasien und Real- Schulen
schulen schulen

Schulneubau/ m weitere Baumalnahmen Digitalisierung Inklusion m Schulaustattung sonstiges

Erweiterungsbau

Abbildung 46: Verteilung der Investitionsriickstande auf die Schultrageraufgaben

Die Investitionsriickstdnde waren in den Berufsschulen gleichmafig auf samtliche Auf-
gabenbereiche verteilt. In den anderen Schulformen fielen insbesondere die Baumalf3-
nahmen fur Schulneubau und Erweiterungsbau sowie weitere Baumaf3nahmen ins Ge-

wicht. Hier konzentrierte sich der Grof3teil der Investitionsriickstande.

Infrastrukturbereich ,,StraBen*

Die Investitionsriickstande im Infrastrukturbereich ,StraRen” machten mit 756 Mio. €
etwa 12 % der Investitionsriickstande aus. EIf Landkreise meldeten keine Investitions-
rickstande im Infrastrukturbereich ,Straflen®. 21 Landkreise schatzten ihre Investitions-
rickstande bei den Straf3en als gravierend (9) oder nennenswert (12) ein. Die Selbst-
einschéatzung bestatigte damit die hohen Investitionsriickstande in diesem Infrastruktur-

bereich.

Die Landkreise als Trager der Stral3enbaulast fir die Kreisstral3en haben diese nach
§ 9 Abs. 1 NStrG nur nach ihrer Leistungsféahigkeit zu bauen, zu unterhalten, zu erwei-
tern oder sonst zu verbessern. Dies spiegelt sich in den Investitionsriickstdnden wider.
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Die Betrachtung der Investitionsriickstéande in den einzelnen Einwohnergréf3enklassen

ergab folgendes Bild:
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Abbildung 47: Investitionsriickstande ,Strallen” — nach EinwohnergroRenklassen

Die kleinste Einwohnergrdf3enklasse wies besonders hohe Investitionsriickstande im
Stral3enbereich auf. Sie lagen mit 132.195 € je Straf3enkilometer doppelt so hoch wie in
der Grof3enklasse mit den zweithdchsten Investitionsriickstanden. In der einwohnerbe-
zogenen Betrachtung waren die Investitionsriickstande mit 386 €/Einw. beinahe drei-
mal so hoch.

Ein Zusammenhang ergab sich aus der Darstellung der Einwohnerinnen und Einwoh-

ner je Stral3enkilometer:
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Abbildung 48: Einwohnerinnen und Einwohner je StraRenkilometer — nach Einwohnergrof3enklas-
sen
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In den beiden mittleren GréRenklassen finanzierten jeweils Uiber 600 Einwohnerinnen
und Einwohner einen Stral3enkilometer. Hingegen waren es in den Landkreisen mit der
geringsten Einwohnerzahl nur 444 Einwohnerinnen und Einwohner je Stral3enkilome-
ter. Insbesondere flr die Grof3enklasse mit der niedrigsten Einwohnerzahl ergab sich
ein deutlicher Zusammenhang von kleiner Einwohnerzahl und hohen Investitionsriick-
standen im Infrastrukturbereich ,Stral’en“. Die Auswertung der Investitionsrickstande

im Zusammenhang mit der Bevolkerungsdichte ist der folgenden Grafik zu entnehmen:
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Abbildung 49: Investitionsriickstande ,Strallen” — nach Bevolkerungsdichte

Sowohl die Investitionsriickstéande je Stral3enkilometer als auch die je Einwohnerin und
Einwohner fielen fir die beiden Vergleichsgruppen mit der geringsten Bevolkerungs-
dichte am hochsten aus. Zudem meldeten die Landkreise hier die meisten Straf3enkilo-
meter. Somit zeigte sich in der Betrachtung der Bevolkerungsdichte ein Zusammen-

hang zwischen langem Straf3ennetz und hohen Investitionsruckstéanden.
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3.7

3.7.1

Auch die Betrachtung der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner je Stra3enkilo-

meter bestatigte dieses Bild:
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Abbildung 50: Einwohnerinnen und Einwohner je StralRenkilometer — nach Bevolkerungsdichte

In der Vergleichsgruppe mit der kleinsten Bevolkerungsdichte musste ein Straf3enkilo-
meter von 339 Einwohnerinnen und Einwohnern unterhalten werden. In den anderen
Vergleichsgruppen standen hingegen hierfur tber 500 Einwohnerinnen und Einwohner
zur Verfugung.

Erweiterte Auswertung: Ausgegliederte Bereiche

Ausgegliederte Bereiche — Uberblick

Die Landkreise konnen ihre Aufgaben an Dritte Ubertragen. Durch diese Ausgliederun-

gen werden die Aufgaben nicht mehr im Kernhaushalt wahrgenommen.

Am haufigsten sind die folgenden Aufgabengebiete der Landkreise ausgegliedert:
e Tageseinrichtungen fur Kinder zu 83 %

o Abfallwirtschaft zu 76 %

e OPNV zu 69 %

¢ Gesundheitsdienste u. a. Krankenh&user und Kliniken zu 44 %

e Tourismus zu 41 %
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¢ Rettungsdienst zu 39 %
e Kultur und Wissenschaft zu 38 %
¢ Ver- und Entsorgung zu 37 %

o Wirtschaftsférderung zu 33 %.

Der hdchste Anteil an Ausgliederungen entfiel auf den Bereich , Tageseinrichtungen fir
Kinder“. Diese Aufgabe Ubertrugen die Landkreise Uberwiegend mittels Zweckverein-
barung auf ihre kreisangehdrigen Gemeinden, Samtgemeinden und Mitgliedsgemein-
den. Nur wenige Landkreise nahmen die Aufgabe tatséchlich selbst wahr.

Die ausgegliederten Aufgaben wurden in unterschiedlichen Rechtsformen wahrgenom-
men:

e o ovator B .
Unternehmen in privater Rechtsform ?
Zweckvereinbarung _ 14%
Eigenbetriebe _ 12%
Eigengesellschaften _ 10%
Einrichtungen, deren Wirtschaftsfiihrung _ 8%
nach § 138 NKomVG selbsténdig erfolgt i
Zweckverbande _ 7%
Private ohne _ 6%
kommunale Anteile °
sonstige Ausgliederungen _ 6%

Abbildung 51: Verteilung der Rechtsformen der ausgegliederten Aufgaben??

Am haufigsten erfolgte mit 29 % der Félle die Aufgabenwahrnehmung durch Einrichtun-
gen und Unternehmen in privater Rechtsform (z. B. GmbH), an denen die Landkreise
beteiligt waren. Weitere 14 % der Aufgaben wurden mittels Zweckvereinbarungen aus-
gegliedert.

23 Die sonstigen Ausgliederungen sind kommunale Anstalten, gemeinsame kommunale Anstalten, rechtsfahige
kommunale Stiftungen, Wasser- und Bodenverbande und rechtlich unselbstandige Versorgungseinrichtungen.
Diese hatten einen Anteil von weniger als 3 %, so dass sie hier zusammengefasst dargestellt wurden.
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3.7.2 Hohe der Investitionsriickstande in den ausgegliederten Bereichen

Die Investitionsriickstande in den ausgegliederten Aufgabenbereichen machten ledig-
lich 4,7 % der gesamten Investitionsriickstande aus. Bei der Einordnung des Ergebnis-
ses ist zu berlcksichtigen, dass nur 13 Landkreise Investitionsriickstéande in ausgeglie-

derten Bereichen meldeten.

Die Investitionsriickstande verteilten sich wie folgt auf die Infrastrukturbereiche:

Gesundheitsdienste
88 Mio. €
28%

Strallen

62 Mio. €
19%
ubrige Bereiche Investitionsriickstinde
soM-€ ausgegliederte Bereiche
320 Mio. €
Schulen
53 Mio. €
17%
Kultur und Wissenschaft Bauen und Wohnen
27 Mio. € 30 Mio. €
8% 9%

Abbildung 52: Investitionsriickstande in den ausgegliederten Bereichen — nach Infrastrukturberei-
chen?*

Von den 13 Landkreisen hat lediglich einer die Infrastrukturbereiche ,Stra3en” und
~Schulen® ausgegliedert und meldete hierzu hohe Investitionsriickstande. Die lbrigen
zwolf Landkreise fiihrten diese Aufgabenbereiche weiterhin im Kernhaushalt. Die Land-
kreise meldeten fur den Infrastrukturbereich ,Gesundheitsdienste” mit rund 88 Mio. €

die hoéchsten Investitionsriickstande der ausgegliederten Bereiche.

24 |n der Position ,iibrige Bereiche* sind die Infrastrukturbereiche ,Rettungsdienst®, ,Sportférderung®, ,OPNV*,
LAbfallwirtschaft, ,Natur- und Landschaftspflege®, ,Soziale Hilfen“ sowie ,Sonstiger Personen- und Giiterver-
kehr”, anteilig enthalten. Fir die nicht genannten Infrastrukturbereiche wurden keine Investitionsriickstande in
den ausgegliederten Bereichen gemeldet.
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3.8

Infrastrukturbereich ,,Gesundheitsdienste

Wie bereits im Kapitel 2.2 erlautert, wurde die Region Hannover in diesem Kapitel auf-
grund ihrer Relevanz in die Auswertungen mit einbezogen. Zur besseren Lesbarkeit
wird im Folgenden von Erhebungskommunen gesprochen. Zudem werden die Ge-
samtinvestitionsruckstande betrachtet, da sowonhl fiir den Kernhaushalt als auch fur die
ausgegliederten Bereiche Investitionsriickstande gemeldet wurden. Daher ergeben
sich zu den vorherigen Kapiteln deutliche Abweichungen und eine Vergleichbarkeit mit
den Daten aus den vorherigen Kapiteln ist nicht mdglich.

14 % der Gesamtinvestitionsruckstéande und tber die Halfte der Investitionsrickstande
der Ausgliederungen entfielen fur die Erhebungskommunen auf den Infrastrukturbe-

reich ,Gesundheitsdienste”.

Dieser Infrastrukturbereich beinhaltet u. a. die Gesundheitseinrichtungen, zu denen
auch die Krankenhauser und Kliniken zéhlen. Im Rahmen der Erhebung meldeten sie-
ben Erhebungskommunen keine Gesundheitseinrichtungen. Die lbrigen 30 Erhe-

bungskommunen gaben 61 Gesundheitseinrichtungen an. Sie teilten sich wie folgt auf:

2%

11%
= Krankenhauser und
Kliniken

= Regionale
Versorgungszentren

13%

?%'

Weitere
Gesundheitseinrichtungen

= MaRnahmen der
Gesundheitspflege

67% = Kur- und
Badeeinrichtungen

Abbildung 54: Gesundheitseinrichtungen

Mit 67 % entfiel der hdchste Anteil an den gemeldeten Gesundheitseinrichtungen auf
die Krankenhé&user und Kliniken.

Die Landkreise sowie die Region Hannover und die kreisfreien Stadte haben die Kran-
kenhausversorgung der Bevolkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge als Aufgabe
des eigenen Wirkungskreises u. a. nach Maf3gabe des Krankenhausplans
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sicherzustellen. Sie haben eigene Krankenhauser zu errichten und zu unterhalten, so-

weit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Tréager gewahrleistet wird.25 !

In Niedersachsen gab es 166 Krankenhauser als Plankrankenhaus und zwei Hoch-
schulkliniken (Stand 01.01.2022). Diese verteilten sich wie folgt:

[l Hochschulkiiniken gom. § 108 Nr. 1 SGBV

@ Punkrankenhauser gem. § 108 Nr. 2 SGB V
MS Reforat 404 - Stand 01.03.2022

— Landesgronze
Verscrgungsgebicte
Kresgronze

Landeshaupistadt Hannover

Abbildung 53: Krankenhausstandorte in Niedersachsen?®

Mehr als ein Viertel der Krankenh&user sind in offentlicher Tragerschaft, die tbrigen in

freigemeinniitziger oder privater Tragerschaft.?’

25 Vgl. § 1 NKHG und § 160 Abs. 3 NKomVG.

26

27

Vgl. Niedersachsischer Krankenhausplan 2022 Stand: 1. Januar 2022 (37. Fortschreibung); ab 2023 nur Plan-
bettenubersicht

Vgl. Niederséchsischer Krankenhausplan 2022 Stand: 1. Januar 2022 (37. Fortschreibung):

Offentliche Tragerschaft: Krankenhauser, die von Gebietskérperschaften (Bund, Land, Bezirk, Kreis, Gemein-
den) oder von Zusammenschliissen solcher Kdrperschaften wie Arbeitsgemeinschaften oder Zweckverban-
den oder von Sozialversicherungstragern wie Deutsche Rentenversicherung und Berufsgenossenschaften
betrieben oder unterhalten werden. Tréager in rechtlich selbsténdiger Form (z.B. als GmbH) gehdren zu den
offentlichen Tragern, wenn Gebietskorperschaften oder Zusammenschliisse solcher Kérperschaften unmittel-
bar oder mittelbar mit mehr als 50 vom Hundert des Nennkapitals oder des Stimmrechts beteiligt sind.
Freigemeinnitzige Tragerschaft: Krankenhauser, die von Tragern der kirchlichen oder freien Wohlfahrts-
pflege, Kirchengemeinden, Stiftungen oder Vereinen unterhalten werden.

Private Tragerschaft: Krankenh&user, die als gewerbliche Unternehmen einer Konzession nach § 30 Gewer-
beordnung bedurfen.
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Die Vielfalt der Krankenhauslandschaft zeigt sich exemplarisch in der Region Hanno-
ver. 20 dieser 166 Krankenh&user mit tber 6.700 Planbetten befinden sich in der Re-
gion Hannover. Die Krankenhauser befinden sich in éffentlicher, freigemeinnitziger
oder privater Tragerschaft Den grofiten Anteil stellt die kommunale Klinikum Region
Hannover GmbH, die als Tochtergesellschaft der Region Hannover insgesamt zehn
Krankenhauser mit Uiber 3.000 Betten betreibt. Erganzt wird das Angebot durch das
Universitatsklinikum, die Medizinische Hochschule Hannover, welche sich in Trager-
schaft des Landes Niedersachsen befindet. Insgesamt ergibt sich so eine differenzierte
Versorgungsstruktur mit zehn kommunalen Kliniken, einem landeseigenen Universi-

tatsklinikum und weiteren Hausern in freigemeinnditziger bzw. privater Tragerschatft.

Wahrend sich die kommunalen Kernhaushalte u. a. aus Steuern, Gebuhren und Beitra-
gen finanzieren, ist das bei den Krankenh&usern ganzlich anders. Die Krankenhausfi-
nanzierung gliedert sich in zwei zentrale Bereiche: Investitions- und Betriebskosten. Fir
die Investitionskosten — also Neubauten, medizintechnische Grol3geréte — ist das Land
zustandig. Die Betriebskosten hingegen — etwa fur Personal, Medikamente, Energie
und laufende Verpflegung — werden durch die Krankenkassen finanziert. Jedoch tragen
zum Teil auch die Kommunen zur Finanzierung der Investitionskosten und/oder Be-
triebskosten bei. Die niederséchsischen kreisfreien Stadte und Landkreise wendeten im
Jahr 2024 ca. 600 Mio. EUR zur Stiitzung ihrer Krankenhauser auf.?® Die Betriebskos-
ten als auch die Investitionsfinanzierung waren nicht auskdmmilich, dies bestétigte auch
die Erhebung. Einige Landkreise meldeten Unterstiitzungsleistungen fiir die Kranken-
hauser wie z. B. Verlustausgleiche oder Kapitalzuftihrungen. Zusatzlich ergaben sich
weitere Haushaltsrisiken wie durch gewahrte Birgschaften und vertraglich zugesicherte
Investitionszuwendungen. Durch eine langfristige Unterfinanzierung der kommunalen
Krankenhduser konnen sich fur die Landkreise und die Region weitere Haushaltsrisiken

durch Investitionsrickstande ergeben.

Vor diesen Hintergriinden betrachtete die Uberdrtliche Kommunalpriifung die Investiti-

onsrickstéande der Erhebungskommunen mit und ohne Krankenh&user und Kliniken.

26 Erhebungskommunen meldeten Investitionsrickstande von rund 1,4 Mrd. € fur
Krankenhauser und Kliniken. Diese verteilten sich jedoch auferst ungleichmanig auf

die Erhebungskommunen, so dass hier auf die Bildung eines Durchschnittswerts je

28 vqgl. Professor Dr. Hubert Meyer, NVwZ 2025 Seite 793, Defizite und notwendige strukturelle Sicherungen
kommunaler Finanzausstattung
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Einwohnerin und Einwohner oder je Krankenhaus verzichtet wurde. EIf Erhebungskom-

munen meldeten keine Krankenhauser und Kliniken.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung Uberprifte, ob Erhebungskommunen mit Kranken-
hausern und Kliniken Uberdurchschnittliche Investitionsriickstande im Kernhaushalt auf-
wiesen. Hierfir wurden die Erhebungskommunen in die folgenden zwei Vergleichs-

gruppen unterteilt:

Erhebungskommunen mit
Uberdurchschnittlichen
Investitionsrickstanden

(Anzahl/Anteil)

Erhebungskommunen mit
unterdurchschnittlichen
Investitionsriickstanden

(Anzahl/Anteil)

Erhebungskommunen

14 (38 %)

23 (62 %)

kenhausern und Kliniken

Erhebungskommunen mit Kran-

10 (38 %)

16 (62 %)

Abbildung 53: Investitionsriickstédnde im Kernhaushalt und Krankenhauser/Kliniken

Der Anteil der Erhebungskommunen mit Gberdurchschnittlichen Investitionsriickstan-
den im Kernhaushalt betrug jeweils 38 %, unabhangig davon, ob Krankenh&user und

Kliniken vorhanden waren.

Die Betrachtung der Gesamtinvestitionsriickstande (Kernhaushalt und Ausgliederun-

gen) fiuhrte zu folgenden Ergebnissen:

Erhebungskommunen mit
Uberdurchschnittlichen
Investitionsruckstanden
(Anzahl/Anteil)

Erhebungskommunen mit
unterdurchschnittlichen
Investitionsruckstanden

(Anzahl/Anteil)

Erhebungskommunen

10 (27 %)

27 (73 %)

Erhebungskommunen mit Kran-

0,
kenhausern und Kliniken 7(27 %)

19 (73 %)

Abbildung 54: Gesamtinvestitionsriuckstande und Krankenh&user/Kliniken

Der Anteil der Erhebungskommunen mit Uberdurchschnittlichen Investitionsriickstan-
den (27 %) war bei den Gesamtinvestitionsrucksténden geringer als bei den Investiti-

onsrickstédnden im Kernhaushalt.

Insgesamt meldeten zehn Erhebungskommunen Investitionsriickstande fir Kranken-
hauser und Kliniken. Von diesen zehn wiesen drei Erhebungskommunen tberdurch-
schnittliche Gesamtinvestitionsriicksténde (Kernhaushalt zzgl. Ausgliederungen) aus.
Nur eine Erhebungskommune verzeichnete Uberdurchschnittliche Investitionsriick-
stande im Kernhaushalt. Somit fuhrten Krankenhauser und Kliniken nicht grundsétzlich

Zu Uberdurchschnittlichen Investitionsriickstanden.
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4 Fazit

Die Landkreise waren im Erhebungszeitraum 2021 bis 2023, wie der gesamte Kommu-
nalbereich, vielfaltigen Krisen und Herausforderungen ausgesetzt. Die Haushaltslage
der Landkreise erwies sich jedoch als relativ stabil. Dennoch steigerten sich ihre Inves-
titionsriickstande im Vergleich zum Ergebnis der Bestandserhebung 2020 um rund
3,1 Mrd. € auf 6,5 Mrd. € (1.090 €/Einw.). Mehr als die Halfte der Investitionsriickstande
entfiel auf den Infrastrukturbereich ,Schulen®, obwohl hier die héchsten Investitionsaus-
zahlungen in den Jahren 2021 bis 2023 getétigt wurden. Besonders beunruhigend ist,
dass nur 30 % der Landkreise davon ausgingen, diese Investitionsriickstadnde zukiinftig
reduzieren zu kénnen. Marode Gebaude, unzureichende digitale Ausstattung und feh-
lende moderne Lernumgebungen geféhrden nicht nur die Bildungsqualitéat, sondern

auch die Chancengerechtigkeit.

Aus Sicht der Uberortlichen Kommunalprifung ist ein koordiniertes, nachhaltiges und
finanziell abgesichertes Vorgehen zur Reduzierung der Investitionsriickstande not-
wendig. Insbesondere eine angemessene finanzielle Ausstattung ist hierfiir Vorausset-

zung.

Dies wird zukiinftig umso wichtiger, da sich sogar bei den Landkreisen mit ihren relativ
stabilen Haushaltslagen mittlerweile negative Tendenzen zeigen. So weisen fur das
Haushaltsjahr 2024 bereits 17 Landkreise einen negativen Saldo aus der laufenden
Verwaltungstatigkeit?® auf — eine Entwicklung, die die Fahigkeit zur Eigenfinanzierung
von Investitionen erheblich einschrankt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen rech-
net die Gberodrtliche Kommunalpriifung mit einer weiteren Verscharfung der Finanzsitu-
ation. Der Abbau von Investitionsriickstanden ist unter solchen Bedingungen nur durch
die Aufnahme investiver Kredite realisierbar. Angesichts der schwierigen Haushaltssitu-
ation auf Investitionen zu verzichten ist auch ist keine Losung — der vorhandenen 6f-
fentlichen Infrastruktur droht dadurch ein weiterer Substanzverlust. Die Entschuldungs-
hilfekommunen haben uns dies vor Augen gefihrt: Ein formaler Haushaltsausgleich
ohne investive Auszahlungen fiihrt zu héheren Investitionsriickstanden. Daher wertet

die Uberdrtliche Kommunalprifung Investitionsriickstéande als latente Schulden.

Vor diesem Hintergrund begriif3t die Uberértliche Kommunalpriifung das angestrebte
niedersachsische Kommunalinvestitionsprogramm KIP 3 und damit die Umsetzung

ihrer mehrjahrigen Forderung.

29 Die Angabe basiert auf den Daten der kommunalen vierteljahrlichen Kassenstatistik 2024.
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Mehr Geld allein reicht nicht aus. Um Investitionsprojekte umsetzen zu kdnnen, fehit
haufig Personal und notwendige Baukapazitaten.

Der Abbau kommunaler Investitionsriickstande kann nur durch ein Blindel koordinierter
MalRnahmen gelingen. Dazu gehdren insbesondere

¢ ausreichende und langfristig gesicherte Finanzmittel,
e unburokratische Forderprogramme und

¢ Sicherung bedarfsgerechter Personalkapazitaten.

Im Auftrag

(Heike Fliess)
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ordentliche Tilgung ./.
innere Darlehen ./.
Liquiditatskredite)

Gesamtzahl
Gesamtzahl

neben den genannten ordentli-
chen Tilgungsleistungen zu-
nachst die ordentliche Rick-
zahlung innerer Darlehen und
die Ruckfuhrung vorhandener
Liquiditatskredite zu finanzie-
ren. Der verbleibende Betrag
dient der Finanzierung von In-
vestitionen.

70 und mehr Punkte = vorhandene Investitionsfinanzierungsfahigkeit
unter 70 Punkte = eingeschrénkte Investitionsfinanzierungsfahigkeit

Erhebungsbericht vom 19.06.2025, Investitionsriickstéande Teil 4 61
Anlage 1: Erlauterung zur Ermittlung der Investitionsfinanzierungsfahigkeit
Kennzahl Begriindung Punkte
Gesamtergebnis Der Haushaltsausgleich dient Ergebnis Gber 5 €/Einw. 30
(ordentliches und der Sicherung der stetigen Ergebnis 0 bis 5 €/Einw. 25
aul3erordentliches Aufgabenerfillung und ist das Ausgleich Ergebnisrucklagen 25
Jahresergebnis) oberste Gebot im kommunalen = Ergebnis unter O bis -5 €/Einw. 20
Haushaltsrecht. Mit Blick auf Ergebnis unter -5 bis -40 €/Einw. 15
diese Priifung zahlen die Hohe = Ergebnis unter -40 bis -75 €/Einw. 10
der Abschreibungen und die Ergebnis unter -75 €/Einw. 0
Hohe der Instandhaltungsauf-
wendungen zu Aufwandsgro-
Ren, die den Haushaltsaus-
gleich beeinflussen.
In der Bilanz ausgewie- = Nicht abgedeckte Fehlbetrage @ kein Bestand 10
sene nicht abgedeckte = werden regelmaRig durch Li- Bestand bis 200 €/Einw. 5
Fehlbetrage aus Vor- quiditatskredite Gberbruckt. Bestand tber 200 €/Einw., 0
jahren und/oder Soll- Die Rechtsverpflichtung zur
Fehlbetrag aus kame- Ruckfuhrung von Liquiditats-
ralem Abschluss krediten mindert die Investiti-
onsfinanzierungsféhigkeit.
Stand der Verbindlich- - wie vor - kein Bestand 20
keiten aus Liquiditats- Bestand bis 200 €/Einw. 10
krediten (Bilanz) Bestand Uber 200 €/Einw. 0
Saldo aus laufender Der Saldo aus laufender Ver- Saldo Uber 100 €/Einw. 30
Verwaltungstatigkeit ./. | waltungstatigkeit abzgl. der Saldo 0 bis 100 €/Einw. 15
ordentliche Tilgung Zahlungen fur die ordentliche Saldo unter 0 €/Einw. 0
Tilgung von Investitionskredi-
ten bestimmt den Rahmen fur
die H6he der Eigenmittel fir
Investitionen.
Nettoinvestitionsmittel Geméal § 17 KomHKVO sind Saldo uber 100 €/Einw. 10
(Saldo aus laufender aus dem positiven Saldo aus Saldo 0 bis 100 €/Einw. 5
Verwaltungstatigkeit ./. | laufender Verwaltungstatigkeit = Saldo unter 0 €/Einw. 0



Anlage 2: Ubersicht EinwohnergréRenklassen

Einwohner Flache Durchschnitt Landkreise mit Eingeschrankt
Einwohner- Anzahl (31.12.2023) | (31.12.2023) Gemeldete Bevolkerungs- Investitions- uberdurch- investitions-
. : und und StralRenlange dichte riickstande schnittlichen finanzierungs-
groBenklasse | Landkreise | ginyohner- | Flachen- (Summe) Investitions- fahige
. : (Kernhaushalt) . N !
anteil anteil rickstanden Landkreise
i 2
Jenoeral 9 7833'%/?;3 7'(51279;5“ 2.316 km 105 Einw./km? | 1.331 €/Einw. 4 (44 %) 3 (33 %)
i 2
H 00 b anter 9 1'(22210(;/70 )26 9'(62221‘;’)“ 2597 km 127 Einw./km? | 805 €/Einw. 3 (33 %) 1(11%)
i 2
o0 b unter 9 1'(52361;;?6 11{2”;"; /ok)m 3.206 km 135 Einw/km? | 953 €/Einw. 3 (33 %) 2 (22%)
2
132#’?8#&;”' 9 2'&%7533 15&2(23?; /ok)m 4.347 km 152 Einw./km? | 1.241 €/Einw. 4 (44 %) 2 (22%)
Summe 36 5952470 | 44.286km? | 12.466 km 14 (39 %) 8 (22 %)




Anlage 3: Ubersicht Bevoélkerungsdichte

Einwohner Flache Durchschnitt Landkreise mit Eingeschrankt
Bevélkerungs- Anzahl (31.12.2023) | (31.12.2023) Gemeldete Bevélkerunas- Investitions- uberdurch- investitions-
: : und und StralRenlange dichte 9 riickstande schnittlichen finanzierungs-
dichte Landkreise | gjnwohner- | Flachen- (Summe) Investitions- fahige
. : (Kernhaushalt) . N !
anteil anteil rickstanden Landkreise
weniger als 105 1.043.738 8.478 km? : ) . o o
Einw./km? 9 (18 %) (29 %) 3.444 km 204 Einw./km 2.347 €/Einw. 6 (67%) 2 (22 %)
105 bis unter 140 1.556.697 10.136 km? ; ) . 0 0
Einw /km2 9 (26 %) (29 %) 3.236 km 160 Einw./km 687€/Einw. 2 (22 %) 1 (11 %)
140 bis unter 177 1.625.526 12.946 km? : 5 , o o
Einw /kmz. 9 27 %) (23 %) 3.181 km 120 Einw./km 619 €/Einw. 2 (22 %) 2 (22%)
177 und mehr 1.726.509 12.726 km? . ) . o o
Einw /km? 9 (29 %) (19 %) 2.605 km 82 Einw./km 1.135 €/Einw. 4 (44 %) 3 (33%)
Summe 36 5.952.470 44.286 km? 12.466 km 14 (39 %) 8 (22 %)
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Anlage 4: Ubersicht statistische Gebiete

Einwohner Flache Durchschnitt Landkreise mit Eingeschréankt
Statistische Anzahl (31.12.2023) | (31.12.2023) Gemeld__ete Bevolkerungs- Investitions- uber_du_rch— investitions-
) : und und StralRenlange dichte riickstande schnittlichen finanzierungs-
Gebiete Landkreise | Ejnwohner- Flachen- (Summe) Investitions- fahige
. . (Kernhaushalt) . . i
anteil anteil rickstanden Landkreise
2
Braunschweig 7 1'(11%9;,/10;)3 7'(41975;);“ 2.194 km 151 Einw./km? | 1.088 €/Einw. 3 (43 %) 3 (43 %)
2
Hannover3 6 1'?1077;2)10 6'(71658‘;5“ 1.800 km 149 Einw./km? | 1.395 €/Einw. 4 (67 %) 4 (67 %)
2
Luneburg 11 1'(73%162 )39 15(3320 /ok)m 4.254 km 113 Einw./km?2 1.444 €/Einw. 5 (45 %) 0 (0%)
Weser-Ems 12 2'?3523;2’)18 14(3220 /0';”‘2 4218 km 142 Einw./km?2 | 637 €/Einw. 2 (17 %) 1(8%)
Summe 36 5.952.470 44.286 km2 12.466 km 14 (39 %) 8 (22 %)

30 Die Region Hannover mit der Landeshauptstadt Hannover war nicht Teil der Auswertung. Sie ist daher im statistischen Gebiet Hannover nicht enthalten.
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Informationsvorlage Vorlagenummer: 2025/114
Federfuhrend: Status: offentlich
Fachdienst Ordnungswesen Datum: 11.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status

Ausschuss fiir Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz

(Kenntnisnahme) 01.09.2025 0O

Kreisausschuss (Kenntnisnahme) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Kenntnisnahme) 01.10.2025 ()
Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Mitteilung uber das Ergebnis der liberortlichen Priufung der Unteren
Waffenbehorde durch den Landesrechnungshof Niedersachsen

Sachdarstellung

Der Landesrechnungshof Niedersachsen (LRH) hat im Rahmen einer tberdrtlichen Prifung
im Jahr 2024 die Organisation und Aufgabenwahrnehmung der Unteren Waffenbehdrden in
Niedersachsen untersucht. Der Landkreis Peine war eine von 15 gepriften Kommunen. Die
Prifung bezog sich auf den Zeitraum 2019 bis 2023 und diente der Bewertung von
Wirtschaftlichkeit, Organisation sowie rechtssicherer Aufgabenerledigung im Bereich des
Waffenrechts.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich der Landkreis Peine differenziert und
verantwortungsbewusst mit den Aufgaben seiner Unteren Waffenbehérde auseinandersetzt.
Die Verwaltungsablaufe wurden insgesamt als sachgerecht bewertet.
Verbesserungspotenziale wurden ebenfalls benannt und werden seitens der Verwaltung
ernst genommen.

Bereits im Vorfeld der Prufung hatte die Verwaltung Optimierungsbedarf erkannt und mit
einer internen Umstrukturierung reagiert. So wurden Ablaufe neu geordnet, Zustandigkeiten
angepasst und erste Schritte zur Verbesserung der Prozessqualitdt eingeleitet. Die
Ubernahme der Zustandigkeit fir die Stadt Peine, eine unbesetzte Planstelle sowie fehlende
Unterstitzungsressourcen fiuhren derzeit jedoch zu einer angespannten Personalsituation,
die die Umsetzung einiger MaRnahmen — insbesondere im Bereich der verdachtslosen
Waffenaufbewahrungskontrollen — aktuell erschwert.

Der LRH empfiehlt unter anderem, jahrlich 10 % der Erlaubnisinhaberinnen und
Erlaubnisinhaber einer Kontrolle zur ordnungsgemaflien Waffenaufbewahrung zu
unterziehen. Die Verwaltung teilt dieses Ziel ausdricklich und erkennt es als wichtiges
Element zur Gefahrenabwehr und Starkung der offentlichen Sicherheit an. Bereits im
Rahmen der Prifung lag der Landkreis Peine deutlich Uber dem niedersachsischen
Durchschnitt und belegte damit landesweit den vierten Platz unter den gepriften Kommunen.
Um die Umsetzung des angestrebten Zielwertes perspektivisch zu ermdéglichen ist im
Stellenplan flr das kommende Jahr die Schaffung einer zusatzlichen Teamassistenzstelle
vorgesehen.
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Diese soll einfache Verwaltungstatigkeiten Ubernehmen und bei der Planung und
Durchfuhrung der Kontrollen unterstitzen. So sollen die Fachkrafte entlastet und die Qualitat
der Sachbearbeitung nachhaltig verbessert werden.

Weitere Empfehlungen des LRH wurden bereits umgesetzt. So wurde eine Entladestation fir
den sicheren Umgang mit Waffen innerhalb der Behérde beschafft. Auch die Gebuhrenpraxis
wird derzeit Uberpruft. Ziel ist eine transparente, nachvollziehbare und rechtssichere
Dokumentation und Bemessung gebuhrenrelevanter Amtshandlungen.

Eine Anregung des LRH zu prufen, ob abgegebene Waffen kinftig verkauft statt verwertet
werden kénnten, wurde intern bewertet. Von dieser Mdglichkeit wird Abstand genommen, da
der Zweck der freiwilligen Waffenabgabe in der dauerhaften Entziehung der Waffen aus dem
Verkehr liegt. Zudem handelt es sich meist um nicht mehr marktgangige Sticke, fur die
zuvor in der Regel bereits erfolglos ein Verkaufsversuch unternommen wurde.

Die Verwaltung wird die Empfehlungen des LRH weiterhin konstruktiv aufgreifen und in die
laufende Organisationsentwicklung einbinden.

Ziele /| Wirkungen

Information des Kreistages Uber das Ergebnis der Uberdrtlichen Prifung durch den LRH und
die eingeleiteten bzw. geplanten MaRnahmen zur Optimierung der Verfahrensablaufe und
Aufgabenwahrnehmung im Bereich Waffenrecht.

Ressourceneinsatz

Fur die Umsetzung der Empfehlungen ist im Stellenplan 2026 die Einrichtung einer
Teamassistenzstelle vorgesehen. Weitere MalRnahmen erfolgen im Rahmen bestehender
Kapazitaten.

Schlussfolgerung
entfallt

Anlage/n
1 - Prafungsmitteilung (6ffentlich)
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- Uberortliche Kommunalprifung -

Prafungsmitteilung

Organisation und Wirtschaftlich-
keit der unteren Waffenbehdrden

Ubersandt an

e Stadte Delmenhorst, Emden, Géttingen und
Salzgitter

e Landkreise Aurich, Goslar, Grafschaft Bentheim,
Harburg, Holzminden, Luneburg, Nienburg/Weser,
Osterholz, Peine, Stade und Verden
Region Hannover

o deren Kommunalaufsichtsbehorden

Hildesheim, 22.07.2025
Az.: 10712-6.3-3/2024

<" :
1,? Niedersachsen
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Abkirzungsverzeichnis

AlIGO

AWaffVv

BGBI.
DVO-WaffR
GEKA

MI

NBG

Nds. GVBI.
Nds. MBI.
NKomVG

NKPG

NV
NVwKostG

NWR
0zG

PSA-BV

RdETrl.
TVOD

U6Kp
uWaffB
VZA
WaffG

Verordnung uber die Gebiuhren und Auslagen fir Amtshandlungen und Leis-
tungen (Allgemeine Gebuhrenordnung) vom 05.06.1997 (Nds. GVBI. S. 171,
1998 S. 501), zuletzt geandert durch Verordnung vom 23.06.2025 (Nds. GVBI.
2025 Nr. 46)

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung vom 27.10.2003 (BGBI. | S. 2123), zu-
letzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 01.09.2020 (BGBI. | S.
1977)

Bundesgesetzblatt

Verordnung zur Durchfiihrung des Waffenrechts vom 28.04.2014 (Nds. GVBI.
S. 143), geandert durch Verordnung vom 12.12.2024 (Nds. GVBI. 2024
Nr. 115)

Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Ristungsalt-
lasten mbH

Niederséachsisches Ministerium fr Inneres und Sport

Niederséachsisches Beamtengesetz vom 25.03.2009 (Nds. GVBI. S. 72) zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr.
93)

Niederséachsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Niedersachsisches Ministerialblatt

Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBI.
S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds.
GVBI. 2025 Nr. 3)

Niederséachsisches Kommunalprifungsgesetz vom 16.12.2004 (Nds. GVBI.

S. 638), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13.10.2021

(Nds. GVBI. S. 700)

Niederséchsische Verfassung vom 19.05.1993 (Nds. GVBI. S. 107), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.11.2023 (Nds. GVBI. S. 258)

Niederséachsisches Verwaltungskostengesetz in der Fassung vom 25.04.2007
(Nds. GVBI. S. 172), zuletzt geéndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom
15.12.2016 (Nds. GVBI. S. 301)

Nationales Waffenregister

Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen vom
14.08.2017 (BGBI. | S. 3122, 3138), zuletzt geandert am 19.07.2024 (BGBI.
2024 | Nr. 245)

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung person-
licher Schutzausristungen bei der Arbeit vom 04.12.1996 (BGBI. | S. 1841),
zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom 02.12.2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 384)

Runderlass

Tarifvertrag fur den offentlichen Dienst vom 13.09.2005, zuletzt geandert durch
Anderungstarifvertrag Nr. 21. vom 22.04.2023

Uberdrtliche Kommunalprifung
untere Waffenbehorde(n)
Vollzeitaquivalente

Waffengesetz vom 11.10.2002 (BGBI. S. 3970, 4592; 2003 | S. 1957), zuletzt
geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 25.10.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 332)
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1

Tz. 1

Tz.2

Tz.3

Tz. 4

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

Die uberortliche Kommunalprufung (U6Kp) prufte die Organisation und Wirt-
schatftlichkeit 16 unterer Waffenbehorden (uwWaffB) in Niedersachsen. Hiervon
wurden 15 vor Ort gepruft. Der Prufungszeitraum umfasste die Jahre 2019 bis
2023. Folgende wesentliche Ergebnisse wurden festgestellt:

Organisation

Die meisten Kommunen setzten sich kritisch und verantwortungsbewusst mit der
Aufgabenerledigung ihrer uWaffB auseinander. Dies geschah haufig in Projekt-
form. Sie fokussierten sich Uberwiegend auf die Personalbedarfsbemessung und
wahlten dafir unterschiedliche Methoden. Einige uWaffB analysierten auch die
Arbeitsablaufe. Alle Untersuchungen brachten Personalbedarfe bzw. Verande-
rungsbedarfe bei der Geschéaftsverteilung zu Tage. Die (U6Kp bestéarkt die Kom-
munen, die keine Organisationsuntersuchungen vornahmen, diese durchzufih-
ren. Die Erhebungsergebnisse zeigen, dass Optimierungspotenziale wahrschein-

lich sind und gehoben werden sollten. (siehe Abschnitt 3.1.1)

Der Landkreis Peine zahlte zu den Kommunen, die sich nachweislich mit der Auf-

gabenerledigung ihrer uwaffB auseinandersetzten.

Alle uwWaffB verwendeten die gleiche Verwaltungssoftware. Keine uWaffB nutzte
sie vollstandig. Hierfiir gaben sie mehrere Hinderungsgrinde an. Da diese je-
doch von den Kommunen selbst geldst werden kdnnen, empfiehlt die 16Kp haus-
interne runde Tische mit allen Akteuren, die gemeinsam Abhilfe leisten kénnen.
Auch Netzwerke der uWaffB untereinander konnten Losungen in Anwendungs-
fragen herbeifiihren. Beides tragt dazu bei, die Geschéftsprozesse noch wirt-
schatftlicher und effizienter zu bewerkstelligen. (siehe Abschnitt 3.1.2)

Alle vor Ort gepruften uWaffB standardisierten die Verwaltungsablaufe mittels
Dienstanweisungen und Handreichungen. Vollstdndige Dokumentationen, insbe-
sondere zu Zeitaufwénden fir gebihrenrelevante Amtshandlungen, wies keine
uWaffB nach. Die uWaffB missen diese Zeitaufwande detailliert dokumentieren,
insbesondere um rechtssichere Gebihrenbescheide zu gewahrleisten. (siehe
Abschnitt 3.1.3)
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Personal
Tz.5 Die Vollzeitaquivalente (VZA) je 1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinha-

Tz.6

Tz. 7

ber lagen bei den uWaffB in den Jahren 2019 bis 2022 durchschnittlich bei 0,25
VZA bis 1,14 VZA. Im Jahr 2023 lag dieser Wert zwischen 0,25 VZA und 1,71
VZA. Die Kommunen sollten die Hintergriinde furr inre Kennzahlen analysieren,
da die Unterschiede erheblich sind. (siehe Abschnitt 3.2.1)

Diese Kennzahl belief sich beim Landkreis Peine auf 1,19 VZA (2019-2022) und
1,03 VZA (2023) je 1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhaber.

Alle vor Ort gepriften Kommunen erfillen die Anforderungen hinsichtlich der
Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jahresbeginn 2025 voll-
umféanglich. Eine qualifizierte Vertretung bei Personalausféllen war gesichert.
(siehe Abschnitt 3.2.2)

Eine uWaffB fuhrte im Prifungszeitraum keine Aufbewahrungskontrollen durch.
Bei den ubrigen Behorden lag der Durchschnitt, bereinigt durch die Coronajahre
2020 und 2021, zwischen 10,12 % und 0,02 % der aktiven Waffenbesitzerinnen
und Waffenbesitzern! pro Jahr. Die uWaffB, die sich ein Ziel hinsichtlich der jahr-
lich durchzufiihrenden Aufbewahrungskontrollen gesetzt hatten, flhrten auch tat-
sachlich mehr Kontrollen durch. Es zeigte sich zudem, dass Landkreise, die auf-
grund der gréRBeren Entfernungen deutlich mehr Fahrtzeit fur die Kontrollen auf-
wenden mussen, nicht signifikant weniger kontrollieren als kreisfreie Stadte. Ein
wirksamer Schutz vor den Gefahren einer nicht ordnungsgeman aufbewahrten
erlaubnispflichtigen Schusswaffe kann nur erreicht werden, wenn mit einer ver-
dachtsunabhangigen Kontrolle jederzeit gerechnet werden muss. Als Orientie-
rungsgréi3e fur die anzustrebende Kontrolldichte kdnnte die Regelung im Bun-
desland Schleswig-Holstein dienen, jahrlich mindestens 10 % der aktiven Waf-
fenbesitzerinnen und Waffenbesitzer verdachtsunabhé&ngig zu kontrollieren.
(siehe Abschnitt 3.2.5)

Der Landkreis Peine erreichte den Orientierungswert nicht, die Quote lag im Er-

hebungszeitraum bei 4,61 %.

1 Dies sind alle Personen, die erlaubnispflichtige Waffen auf einer Waffenbesitzkarte haben.
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Tz.8

Tz.9

Tz. 10

Tz. 11

Umgang mit Waffen und Munition

Drei der 15 vor Ort gepriften uWaffB verflgten nicht Gber Entladevorrichtungen
oder Ladeecken zum sicheren Entladen oder Uberpriifen von Waffen. Diese Ein-
richtungen sind zwingend vorzuhalten, da ihr Fehlen die Gesundheit oder sogar
das Leben von Beschéftigten oder unbeteiligten Dritten gefahrden kann. (siehe
Abschnitt 3.3.1)

Die uWaffB des Landkreis Peine verflgte zum Prifungszeitpunkt nicht tiber eine
Entladevorrichtung. Der Landkreis teilte in seiner Stellungnahme mit, dass er in-
zwischen eine Entladestation beschafft habe.

Alle vor Ort gepruften uWaffB verfligten tber sichere Aufbewahrungsmaoglichkei-
ten fur Waffen und Munition und trafen Regelungen tber den Zugang zu den Auf-
bewahrungseinrichtungen. Die Anforderungen des Niederséachsischen Ministeri-
ums fur Inneres und Sport (MI) bzw. des Waffengesetzes (WaffG) an eine si-
chere Aufbewahrung wurden erfullt. (siehe Abschnitt 3.3.2)

Keine der vor Ort gepruften uWaffB dokumentierte den Zustand sowie die Aus-
stattung verwahrter oder sichergestellter Waffen vollstéandig. Eine fehlende oder
unvollstéandige Dokumentation kann in vielerlei Hinsicht zu Schwierigkeiten fih-
ren. Insbesondere kann sie vor Schadenersatzanspriichen gegen die uWaffB bei
Beschadigungen schitzen oder ein Verschwinden von Zubehor oder Anbauteilen
erschweren. Eine ordnungsgemafe und vollstandige Dokumentation ist daher

dringend anzuraten. (siehe Abschnitt 3.3.4)

Keine der vor Ort gepriiften uWaffB machte im Prifungszeitraum von der Mdg-
lichkeit zur wirtschaftlichen Verwertung von Waffen oder Munition Gebrauch.
Dies entspricht dem vom MI formulierten Ziel zur Optimierung der 6ffentlichen Si-
cherheit eine moglichst groRe Anzahl von Waffen und Munition aus dem Umlauf
zu nehmen, ist jedoch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu hinterfragen.
(siehe Abschnitt 3.3.6)
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Tz. 12

Tz. 13

Gebiihren und Auslagen

Einzelne Kommunen verzichteten bei drei bedeutsamen Gebuhrentatbestanden
(Zuverlassigkeitsprifungen, Bedurfnisprifungen und Aufbewahrungskontrollen)

grundsatzlich auf eine Gebuhrenerhebung. Die Kommunen sollten ihrer gesetzli-
chen Gebuhrenerhebungspflicht vollstandig nhachkommen und einen Gebuhren-
verzicht im Einzelfall begriinden. So vermeiden sie mogliche Verstéf3e gegen

haushaltsrechtliche Refinanzierungsvorgaben. (siehe Abschnitt 3.4.1)

Der Landkreis Peine setzte keine Gebuhren fur Bedurfnisprufungen fest.

Keine der vor Ort gepriften Kommunen setzte die nach Zeitaufwand zu erheben-
den Gebuhren vollstandig korrekt fest. Haufig erfassten sie die aufgewendete
Zeit nicht und erhoben lediglich die jeweilige Mindestgebihr. Die Kommunen soll-
ten Zeitaufzeichnungen und eine Abrechnung nach dem tatséchlich angefallenen
Zeitaufwand vornehmen, um sicherzustellen, dass Gebuhren unter Bericksichti-
gung des Zeitaufwands fir vorgenommene Amtshandlungen jeweils auch aus-
kommlich sind. (siehe Abschnitt 3.4.2)
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2

Tz. 14

Tz. 15

Tz.16

Tz. 17

Tz. 18

Priafungsanlass und Durchfiihrung der Prifung

Anlass und Inhalt der Prifung

In den vergangenen Jahren zogen verschiedene Ereignisse den Umgang mit
Waffen, das Waffenrecht und die zustandigen Behorden in den Fokus des gesell-
schaftlichen Interesses. Einem berechtigten Interesse am legalen Waffenbesitz
steht das offentliche Interesse an einem effektiven Vollzug des Waffenrechts ge-
geniber. Zentrale Rechtsgrundlage des Waffenrechts ist das Waffengesetz
(WaffG), das durch die Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) und die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV) spezifiziert und

erganzt wird.

Die U6Kp prifte, wie die Kommunen ihre unteren Waffenbehdrden (uwaffB) im

Sinne einer vollstandigen und effizienten Aufgabenwahrnehmung organsierten.

Ordnungsbehdérdlich zustandig fur Waffenangelegenheiten auf kommunaler
Ebene sind die Landkreise und kreisfreien Stadte (8 1a Durchfiihrungsverord-
nung Waffenrecht - DVO-WaffR) als uWaffB. Sie unterstehen der Fachaufsicht
der jeweiligen Polizeidirektionen (8 1b Abs. 3 DVO-WaffR). Das nationale Waf-
fenregister (NWR) verzeichnete im Frihjahr 2024 liber 612.000 Waffen und rund
53.000 Waffenteile? im Besitz von fast 121.000 Personen mit Wohnsitz in Nieder-
sachsen.® Nach einer Zustandigkeitsreform zum 01.01.2024 verringerte sich die
Anzahl der uwaffB von zuvor 99 auf 47 Behorden.* Diese Neuregelung verla-
gerte die vorher auch bei grof3en selbststédndigen Stadten und selbststandigen
Gemeinden liegende Zustandigkeiten allein auf die Landkreise, kreisfreien Stadte

und die Region Hannover.

Speziell bei den Landkreisen musste der quantitative Aufgabenzuwachs zu per-
sonellen und organisatorischen Veranderungen fiihren, die eine Herausforderung

fur die Kommunen darstellten.

Das Waffenrecht beinhaltet fur die Kommunen tberwiegend ordnungsbehdrdli-

che Verwaltungs- und Kontrollaufgaben, die den Einsatz notwendiger

2 Waffenteile, die nicht ohne Erwerbsberechtigung erworben werden dirfen und die fiir die Funktion einer Waffe
unerlasslich sind.

3 Kennzahlen aus dem NWR fiir das Land Niedersachsen, Stand 03/2024.

Durch Anderung der DVO-WaffR vom 08.03.2023.


https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/N/Nationales_Waffenregister/Statistiken/Bundeslaender_C_N/Statistiken_NI_node.html
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Personalressourcen erfordern. Diesem Personalbedarf in Zeiten von Fachkrafte-
mangel nachhaltig zu entsprechen bedeutet, die erforderliche Personalausstat-

tung sachgerecht zu ermitteln und bereitzustellen. Dies ist wesentliches Element
wirtschaftlicher Haushaltsfihrung im Bereich der uwWaffB. Es wurde folglich in der

Prifung eingehend betrachtet.

Tz.19 Zur Refinanzierung ihrer Aufgabenwahrnehmung kénnen die uWaffB Einnahmen
(Ertrage) uber Gebuhren fur bestimmte Amtshandlungen generieren. Diese Op-
tion ist nach den Grundséatzen der Einnahmebeschaffung (8 111 Abs. 5 Nieder-
sachsisches Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG) vorrangig auszuschopfen.
Folglich bezog die G6Kp auch das Gebiihrenmanagement im Bereich der uwWaffB
intensiver mit ein. Urspringlich beabsichtige Aufwendungs- und Ertragsverglei-
che der uWaffB lieRen sich in dieser Priifung aufgrund heterogener Prozess-
strukturen und Datenlagen letztendlich nicht realisieren.

Tz. 20 Die Vorschriften des Waffenrechts fiir Besitzerinnen und Besitzer von Waffen
zum Umgang mit Waffen und Munition gelten fiir die uWaffB selbst nicht. Sie ha-
ben dennoch Sorge dafir zu tragen, dass der Umgang mit Waffen und Munition
in der Kommune sicher organisiert wird und auch sicher erfolgt.®> Kenntnisse im
sicheren Umgang mit Waffen und Munition sowie deren sichere Aufbewahrung
missen auch in den uWaffB gewahrleistet sein, um Unfalle oder ein Abhanden-
kommen® von Waffen wirksam zu verhindern. Aus diesem Grund blickte die U6Kp
auch auf die Organisation des Umgangs mit Waffen und Munition innerhalb der
uWaffB.

Durchfiihrung der Priifung

Tz. 21 Die Prifung umfasste 16 Kommunen, denen die Aufgaben nach dem Waffen-
recht als uwaffB Ubertragen waren. Dies waren die Landkreise Aurich, Goslar,
Grafschaft Bentheim, Harburg, Holzminden, Lineburg, Nienburg/Weser, Oster-
holz, Peine, Stade und Verden die Region Hannover sowie die kreisfreien Stadte
Delmenhorst, Emden, Géttingen und Salzgitter. Aufgrund von Personalausfallen
konnte beim Landkreis Goslar keine Erhebung vor Ort durchgeftihrt werden. Ins-

besondere daher erfolgte keine Einbeziehung des Landkreises in den

5 GemaR dem Erlass des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.

6 Abhandenkommen im waffenrechtlichen Sinne bedeutet den Verlust der tatsachlichen Gewalt ohne den aus-
dricklichen Willen der Besitzerin/des Besitzers, etwa durch Verlieren, Entwendung oder unberechtigte Weg-
nahme.
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Tz. 22

Tz. 23

Kennzahlenvergleich. Die Prifungsergebnisse beziehen sich somit teilweise nur

auf 15 von 16 gepruften Kommunen.

Die Erhebungen zur Priifung bezogen sich auf den Zeitraum 2019 bis 2023. Auf-
grund wesentlicher Anderung im Gebiihrenrecht begann hier der Betrachtungs-
zeitraum erst ab Oktober 2021. Bei den Personal- und Organisationsstrukturen

bertcksichtigte die U6Kp auch den jeweiligen Status Quo im Prufungsjahr 2024.

Nach einer Vorab-Erhebung von Basisdaten mittels softwaregestitzter Online-
Abfrage und anschliel3ender Auswertung fihrte die G6Kp in der Zeit vom
13.08.2024 bis zum 13.11.2024 bei 15 Kommunen mehrtdgige Erhebungen vor
Ort durch. Diese erfolgten durch strukturierte Interviews und ggf. vertiefende Ak-
tenstudien. Die Prifung erhob ausdrucklich keine personenbezogenen Daten im
Sinne datenschutzrechtlicher Vorschriften.

Die gepriften Kommunen hatten bis zum 27.05.2025 Gelegenheit, zum Entwurf
der Prifungsmitteilung Stellung zu nehmen. Schriftliche Stellungnahmen sind
von den Stadten Emden, Gottingen und Salzgitter sowie den Landkreisen Aurich,
Holzminden, Nienburg, Peine, Stade und Verden eigegangen. Die tibrigen Kom-
munen gaben keine Stellungnahme ab. Die AuRRerungen der Kommunen im Stel-

lungnahmeverfahren sind in folgenden Abschnitten bertcksichtigt:

o

Stellungnahme der Stadt Emden (Abschnitte 1, 3.2.1)

o Stellungnahme der Stadt Gottingen (Abschnitte 1, 3.1.1, 3.2.1)

o Stellungnahme der Stadt Salzgitter (Abschnitte 1, 3.3.3)

o Stellungnahme des Landkreises Aurich (Abschnitte 1, 3.2.1)

o Stellungnahme des Landkreises Holzminden (Abschnitte 1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.2.1,3.3.6,34.1)

o Stellungnahme des Landkreises Nienburg (Abschnitte 1, 3.1.3, 3.3.6)

o Stellungnahme des Landkreises Peine (Abschnitt 1)

o Stellungnahme des Landkreises Stade (Abschnitt 1)
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3

3.1

3.1.1

Tz. 24

Tz. 25

Tz. 26

Tz. 27

Prifungsergebnisse

Organisation

Changemanagement

Die Zustandigkeitsuibertragung im Waffenrecht auf die Landkreise (siehe Ab-
schnitt 2) war ein geeigneter Anlass, den Blick auf das Changemanagement in
diesem Aufgabenbereich zu richten. Unter ,Changemanagement® versteht man
die systematische Planung und Steuerung von Veranderungen, z. B. von Organi-
sationsstrukturen oder Prozessen. Hierzu zahlen unter anderem die Handlungs-
felder Zielfestlegung, Analyse der Ausgangslage, Ist-Soll-Vergleich, Veréande-

rungsstrategie.’

Zielfestlequngen der uWaffB

Zielfestlegungen sind mittels strategischer und operativer Ziele denkbar. Anhand
strategischer Ziele kann ein Soll-Zustand beschrieben werden, der mittelfristig
(z. B. nach Ablauf einer Legislaturperiode der Vertretung) erreicht werden soll.
Die daflur zu wahlenden MaRRhahmen kdnnten mit operativen, kiirzer terminierten

und messbaren Zielen (z. B. Produktzielen) unterlegt werden.

Keine der gepriften Kommunen legte in Bezug auf inre uWaffB strategische
Ziele fest. Operative Ziele legten acht Kommunen? fest. Diese Ziele waren tber-
wiegend Produkiziele in Form von Mengenzielen, z. B. ,Anzahl der Aufbewah-
rungskontrollen®. Der Landkreis Nienburg/Weser erstellte jahrliche Abschlussbe-
richte zum Produkt Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten mit einer Plan-Ist-
Darstellung der Produktziele und mit Kennzahlen. Diese Berichte nutzte er, um

Zielabweichungen zu belegen.

Die Festlegung strategischer Ziele bietet eine Orientierungshilfe fiir die mittelfris-
tige Prognose, mit welchem Ressourceneinsatz eine wirtschaftliche und sachge-
rechte Aufgabenerledigung (Zielerreichung) erreicht werden kann. Mehr als die

Halfte der Kommunen erkannte, dass mit operativen Zielen die Messbarkeit der

7 Bundesministerium des Innern: Changemanagement — Anwendungshilfe zu Veranderungsprozessen in der
offentlichen Verwaltung (Stand: 23.11.2009).

8 Landkreise Goslar, Lineburg, Peine, Stade, Verden; Stadte, Géttingen und Salzgitter, Region Hannover.
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Tz. 28

Tz. 29

Tz. 30

Tz. 31

Produktleistungen ermdglicht wird. Sie konnten belegen, was leistbar ist und was

nicht. Der Landkreis Nienburg/Weser ist ein gutes Beispiel dafir.
Die U6Kp empfiehlt, mit strategischen und operativen Zielen zu arbeiten und ent-
sprechende Kennzahlen zu bilden, um die tatsachliche Zielerreichung messen zu

kdénnen.

Organisationsuntersuchungen

Zum Changemanagement gehdrende Handlungsfelder wie Analyse der Aus-
gangslage, Ist-Soll-Vergleich und Veranderungsstrategie finden sich in Organisa-

tionsuntersuchungen wieder.

Von den 15 einbezogenen Kommunen® belegten zwolf Kommunen, dass sie seit
Beginn des Erhebungszeitraums ihre Organisationseinheit mindestens hinsicht-
lich ihres Personalbedarfs auf den Priifstand stellten. Als Anlasse gaben sie den
Zustandigkeitswechsel, Personalwechsel aufgrund ausscheidender erfahrener
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Uberlastungen der Beschéftigten an. Sechs
Kommunen?® betrieben zusatzlich eine Aufgabenkritik, also die Analyse des Auf-
gabenkatalogs. Drei Kommunen!! gaben an, im Erhebungszeitraum in diesen

Handlungsfeldern nicht tatig geworden zu sein.

Drei Kommunen!? beauftragten externe Berater mit der Personalbedarfsermitt-
lung. Diese ermittelten den Personalbedarf im Wesentlichen nach den folgenden
Kriterien:

e VZA bezogen auf die Anzahl meldepflichtiger Waffen.

e VZA bezogen auf die Anzahl der Inhaberinnen und Inhaber unterschiedlicher

waffenrechtlicher Erlaubnisse.

e VZA bezogen auf die Anzahl der Inhaberinnen und Inhaber waffenrechtlicher

Erlaubnisse und auf besondere Aufgaben, z. B. durchzufiihrende

9 Fur den Landkreis Goslar (16. Kommune) lagen keine Erkenntnisse vor.

10 Landkreise Aurich, Grafschaft Bentheim, Liineburg, Peine und Verden, Region Hannover.
11 Landkreis Harburg, Stadte Emden und Salzgitter.

12 Stadt Delmenhorst; Landkreise Grafschaft Bentheim und Peine.
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Tz. 32

Tz. 33

Aufbewahrungskontrollen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Annahme/Abho-

lung von Waffen zur Vernichtung, Erlass von Waffenbesitzverboten.

Der Landkreis Osterholz zahlte zu den Kommunen, die ihren Personalbedarf
ohne externe Beratung immer dann neu ermittelten, wenn Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter in den Ruhestand eintraten. Er zéhlte zu diesem Zweck die Anzahl
der Vorgange und bildete mittlere Bearbeitungszeiten. Der Landkreis berechnete
auf dieser Grundlage die notwendigen Jahresarbeitsminuten fiir die einzelnen
Vorgange. Diese rechnete er auf VZA hoch und bemaR so seinen Personalbe-
darf. Die externen Beratungsinstitutionen legten gegenuber der Vorgehensweise
des Landkreises Osterholz allgemeine Referenzwerte fir die Personalbemes-

sung zu Grunde.

Die Kommunen setzten die Ergebnisse der Untersuchungen regelmafig durch
Anpassungen von Geschaftsvereitlung und Personalausstattung um. In der Ge-
schéaftsverteilung wahlten die uWaffB unterschiedliche Kriterien, nach denen sie
die Aufgaben der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilten. Sie taten
dies z. B. nach Wohnort-Postleitzahlen der Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnis-
inhaber, nach Wohnkommune oder nach alphabetischer Reihenfolge der Nach-
namen (Buchstabenzustandigkeit). Ebenso gab es Geschaftsverteilungen nach
Spezialisierungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. Grundsatzsachbear-
beitung, Zustandige fir die Verwaltungssoftware, allgemeines und spezielles
Waffenwesen, Schwierigkeitsgrade). Der Landkreis Holzminden verfolgte auf-
grund der im Prifungszeitraum angespannten Personalsituation eine ,Pooll6-
sung®. Alle machten alles, wodurch eine laufende Antragsbearbeitung und grund-
satzliche Vertretung in den betreffenden Aufgabenbereichen sichergestellt war.
Einige Kommunen lagerten bestimmte Aufgaben der uWaffB an eine zentrale Or-
ganisationseinheit der Kommune aus. Sie Ubertrugen z.B. die Aufbewahrungs-
kontrollen auf den zentralen AufRendienst des ,,Ordnungsamts” oder verlagerten
die Bearbeitung waffenrechtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren in eine zent-
rale Stelle der Kommune. Eine uWaffB®® sah sich nicht in der Lage, antragsunab-
hangige, wiederkehrende Uberpriifungen durchzufiihren (Zuverlassigkeitsprifun-
gen, Regel-Bedurfnisprifungen und Aufbewahrungskontrollen). Dies nahm die
uWaffB zum Anlass, ein ,Konzeptpapier zur Umwandlung des Bereichs Gefah-
renabwehr* zu erstellen, um den Problemen hiermit entgegenzutreten. Sie ist

seither mit der Umsetzung befasst.

13 Stadt Gottingen.
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Tz. 34

Tz. 35

Tz. 36

3.1.2

Tz. 37

Tz. 38

Tz. 39

Die gepriften Kommunen haben grundsatzlich mit Hilfe von Organisationsunter-
suchungen Optimierungspotenziale erkannt und umgesetzt. Durch diese Organi-
sationsuntersuchungen konnten die Kommunen ihre personellen und sachlichen
Bedarfe besser dokumentieren und belegen. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung fir weitere Schritte im Changemanagement. Der Landkreis Osterholz kam
in der Organisationsuntersuchung starker als die Kommunen mit externen Unter-

suchungen zu einem praziseren, auf den Landkreis bezogenen, Ergebnis.

Die U6Kp empfiehlt den Kommunen, die bislang keine Organisationsuntersu-
chungen durchfihrten, eine Aufgabenkritik und eine Personalbedarfsermittlung

durchzufuhren.

Die Kommunen, die eine Organisationsuntersuchung durchfuhrten, sollten die er-
mittelten MaRnahmen konsequent umsetzen und evaluieren. Dies ist auch fur ein
wirtschaftliches Verwaltungshandeln von Bedeutung. Die Kommunen sollten bei
der Personalbemessung prifen, ob der Ressourceneinsatz fur die Erhebung préa-
ziserer Bemessungswerte gerechtfertigt ist.

Geschaftsprozesse

Ein weiterer wichtiger Baustein des Changemanagements ist die Betrachtung der
Geschéftsprozesse der uWaffB. Sie erganzen die oben beschriebenen Organisa-
tionsuntersuchung der Aufbauorganisation und der Personalbedarfe. Die Ge-
schéaftsprozesse sollten zunachst exakt beschrieben werden, um anschlief3end

geeignete Mallnahmen zur Optimierung ergreifen zu kénnen.

Prozessbeschreibung

Die uWaffB widmeten sich der Prozessbeschreibung kaum. Mit Ausnahme des
Landkreises Lineburg war hier keine uWaffB aktiv. Der Landkreis Liineburg be-
schrieb einzelne Prozesse im Verwaltungsablauf der uwWaffB, identifizierte die
Prozessausloser, beschrieb die Empfanger der Prozessergebnisse, ermittelte
Fallzahlen, listete die verwendeten Fachverfahren und legte Standardisierungs-

grade fir die beschriebenen Prozesse fest.

Eine Geschaftsprozessoptimierung mit entsprechender Prozessmodellierung ist
deutlich effizienter. Ohne die Prozessmodellierung kdnnen die Kommunen zeitin-

tensive und standardisierbare Prozesse kaum identifizieren. Die U6Kp bestarkt
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Tz. 40

Tz. 41

Tz. 42

Tz. 43

Tz. 44

die Kommunen, den sinnvollen Schritt des Landkreises Lineburg ebenfalls zu

gehen.

Prozessoptimierung

Einen weiteren Effizienzgewinn bringt die Anwendung einer Verwaltungssoft-
ware. Sie ist ein vielseitiges digitales Instrument fir die beschleunigte Abwicklung

von Verwaltungsaufgaben der uWaffB.

Alle Kommunen nutzten eine Verwaltungssoftware, sogar die desselben Anbie-
ters. Keine Kommune nutzte alle enthaltenen Funktionalitaten, wie etwa die Ge-
bihrenverwaltung oder die Bescheiderstellung, vollstandig. Als Probleme gaben
die Kommunen an, dass hausintern ein aufwendiger Abstimmungsbedarf bezig-
lich der Anwendungsberechtigungen entstiinde. Zudem hétten fehlende Anwen-
derschulungen dazu gefihrt, dass nicht alle technischen Mdéglichkeiten ausge-
schopft wurden. Ebenso problematisierten sie die Anwenderunterstiitzung sei-
tens des Anbieters. Hinsichtlich der Lésung von Anwendungsproblemen folgten
einige Kommunen der bereits wahrend der drtlichen Erhebungen gegebenen
Empfehlung der 16Kp, Anwenderinnen und Anwender anderer Kommunen zu

kontaktieren.

Mit dem Erwerb und der Anwendung der Verwaltungssoftware trugen alle uwaffB
einer Geschéftsprozessbeschleunigung bei. Vor dem Hintergrund eines effizien-
ten und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns sollten die uWaffB enthaltene

Funktionen und erworbene Module vollstandig nutzten.

Hinsichtlich der internen Hinderungsgriinde empfiehlt die (6Kp, alle Akteure und
zustandigen Fuhrungskrafte an einen Tisch zu holen. Sie kdnnten gemeinsam
das Erforderliche, das Nutzliche und das Machbare ausloten und tber Zielverein-
barungen operationalisieren. Dieses Vorgehen kann auch fiir die Beschaffung
weiterer Module der Verwaltungssoftware gelten.

Beziglich der internen Anwenderschulungen kann es wegen der Gleichartigkeit
der Herausforderungen und Probleme sinnvoll sein, dass sich die uwWaffB mitei-
nander vernetzen. AuBerdem kdnnten sie gemeinsam gegeniber dem Anbieter
auftreten, Schulungsbedarf anzeigen und damit auch die Kosten pro Teilnehmer

reduzieren.
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Tz. 45

Tz. 46

Tz. 47

Den uWaffB wird mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eine bestimmte Art der
Prozessoptimierung quasi aufgegeben. Sie missen den Kundinnen und Kunden
das digitale Antragsverfahren fur waffenrechtliche Erlaubnisse mittelfristig ermég-
lichen. Im Gegensatz zu vielen anderen sogenannten ,0ZG-Leistungen® ist die-
ser Online-Dienst ,Waffenrechtliche Erlaubnisse“ (E-Waffe) bereits anwendbar.
Die uwaffB kénnen dieses Angebot also schon jetzt unterbreiten. Uber eine spe-
zielle Erweiterung der o. g. Verwaltungssoftware wird den Kommunen der Work-

flow fir diesen Online-Dienst ermdglicht.

Der Landkreis Aurich wendete das digitale OZG-Antragsverfahren an. Die ande-
ren Kommunen auf3erten Akzeptanzprobleme bei den Antragstellerinnen und An-
tragstellern und bei der Mitarbeiterschaft. Sie gaben an, dass der Sinn des OZG,
also die Vermeidung des Weges ,auf's Amt* entgegen des Anspruchs des OZG
teilweise unvermeidbar sei. Dies hinge mit der Tatsache zusammen, dass nach
Erteilung einer Erlaubnis die auszudruckenden Dokumente der Berechtigungs-
nachweise von den Antragstellerinnen und Antragstellern persdnlich abzuholen
seien bzw. Anderungen in bestehenden Dokumenten mit Dienstsiegeln zu verse-

hen seien.

BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAN

0PAISCHER FEUERWA
DACTOFT 1A CrHECT PR
4 FUROPER D

R

DEARMA
KAz STREl Ve

Watfenbesitzkarte fiir
Sportschiitzen

Abbildung 1 — waffenrechtliche Erlaubnisdokumente.4

Die Kommunen nannten auch das Fehlen der eigenen E-Akte bzw. Schnittstel-
lenprobleme zur eigenen E-Akte als Grund fur die fehlende Anwendung.

14 Foto: Uberortliche Kommunalpriifung.
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Tz. 48

3.1.3

Tz. 49

Tz. 50

Tz.51

Tz.52

Der Bundesgesetzgeber sieht im OZG vor, dass die Nutzerinnen und Nutzer ei-
nen Anspruch auf einen elektronischen Zugang zu waffenrechtlichen Erlaubniser-
teilungen ab dem Jahr 2029 haben. Dennoch sollten die uWaffB, auch unter dem
Blickwinkel der Geschéftsprozessoptimierung, prifen, inwieweit sie bereits zeit-

nah diese OZG-Leistung den Burgerinnen und Blrgern anbieten.

Bearbeitungsstandards

Die Verfahrensschritte bei der Aufgabenerledigung einer uWaffB sind im Wesent-
lichen gleich. Sie sind daher standardisierbar und kdnnen mittels Dienstanwei-
sungen, Handreichungen und einheitliche Dokumentationen sinnvoll abgebildet

werden.

Dienstanweisungen

Die Kommunen haben Einzelheiten des Umgangs, der Aufbewahrung und des
Zugangs zu den Aufbewahrungseinrichtungen in einer Dienstanweisung zu re-
geln®®. Mit einer Ausnahme erlieBen alle Kommunen solche Dienstanweisungen.
Eine Kommune?® hatte ausschlieRlich eine Regelung fiir die ,Waffenabgabe“ ge-
troffen. Sie kiindigte im Rahmen der ortlichen Erhebung an, dass sie kurzfristig
eine entsprechende Dienstanweisung erstellen werde. Der Landkreis Goslar traf
weitere Regelungen in seiner Dienstanweisung, die lber die im 0. g. Erlass vor-
geschriebenen Inhalte hinaus gingen. Die (i6Kp zéahlte darin 20 Regelungen,

z. B. Waffenumgangsberechtigungen, Waffensachkunde, Sicherheitsbereiche im

Gebaude, Waffenbestandsprifungen.

Nahezu alle gepruften uwWaffB sorgten mit dem Erlass der 0.g. Dienstanweisung
fur das geforderte Mindestmald an Regelungen. Die uWaffB des Landkreises
Goslar liberzeugte mit der deutlichen, liber das geforderte Mindestmalf3 hinaus

gehende, Ausweitung ihrer Regelungen.

Falls die eine Kommune die ankindigte Erstellung der Dienstanweisung noch

nicht umgesetzt hat, sollte sie dies kurzfristig nachholen.

15 Ziffer 2.1, Satz 2 des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
16 Landkreis Stade.
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Tz. 53

Tz. 54

Tz. 55

Tz. 56

Tz. 57

Handreichungen

Alle uwaffB gaben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Handreichungen an die
Hand. Diese bezogen sich Uberwiegend auf die Ablaufe von Eignungsprufung
und Aufbewahrungskontrollen, aber auch zur Sicherstellung von Waffen und frei-
williger Waffenabgaben. Des Weiteren erstellten die uWaffB auch Ablaufplane fur
die Bearbeitung von Erlaubnisantragen. Der Grundsatzsachbearbeiter der u-
WaffB der Region Hannover hatte fir die Arbeitsschritte in der o. g. Verwaltungs-
software Screenshots erstellt und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt.
Diese konnten sich so die erforderlichen Arbeitsschritte ohne grof3en Aufwand

stets in Erinnerung rufen.

Alle uWaffB gaben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mustervordrucke an die
Hand. Uberwiegend handelte es sich um Bescheid-Vordrucke und um Vordrucke

zu Dokumentationen.

Alle Kommunen erkannten die eingangs erwahnte Zweckmafiigkeit der Bearbei-
tungsstandards in Form von Handreichungen. Sie sorgten mit den Handreichun-
gen fur einen moglichst reibungslosen und zeitsparenden Ablauf in der Arbeits-

routine.

Dokumentationen

Die uWaffB haben sich bei der Gebulhrenfestsetzung innerhalb eines Geblihren-
rahmens zu bewegen. Die Gebuhrenhdhe richtet sich dabei nach dem Zeitauf-
wand. Keine uWaffB dokumentierte diesen Zeitaufwand fur alle Amtshandlungen

mit Geblhrenrahmen.

Der Landkreis Harburg dokumentierte hinsichtlich der Aufbewahrungskontrollen
seit dem Jahr 2024 nicht nur den Zeitaufwand fir die eigentliche Kontrolle, son-
dern auch fur die Fahrzeit und die Wegstrecke. Er legte Routen fest und prifte
die Aufbewahrung bei den Waffenbesitzerinnen und -besitzern, die entlang die-
ser Routen ihren Wohnsitz hatten. Den Zeitaufwand fir die Anreise und die Weg-
strecke verteilte er anteilig auf die einzelnen Kontrollen. So vermied er, dass den
Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzern, die am Ende der Route ihren Wohn-

sitz hatten, finanzielle Nachteile entstanden.
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Tz. 58

Tz. 59

3.2

Tz. 60

3.2.1

Tz. 61

Fehlende ,Zeitaufschreibungen® kdnnten dazu flihren, dass der Gebuhrenrah-
men nicht sachgerecht genutzt wird. Das ware unwirtschaftlich (vgl. Abschnitt
3.4.2).

Auch wenn sich der Landkreis Harburg hinsichtlich der Dokumentation vorbildlich
verhielt, sind die Dokumentationen bei den uwWaffB noch optimierbar. Sie missen
den Dokumentationen des Zeitaufwands fur die Erbringung gebuhrenpflichtiger

Amtshandlungen mehr Augenmerk schenken.

Personal

Die Personalhoheit der Kommunen ist im Rahmen der Selbstverwaltung verfas-
sungsmanig garantiert (Art. 57 Abs. 1 Niederséchsische Verfassung - NV). Diese
Freiheit der individuellen Personalausstattung ist zum einen durch die Verpflich-
tung zur Absicherung der stetigen Aufgabenerfiillung und zum anderen durch die
Verpflichtung zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsfihrung begrenzt

(8 110 Abs. 2 NKomVG). Daraus leitet sich eine Pflicht der Kommunen zur steti-

gen Optimierung der Personalausstattung ab.

Personalausstattung

Als VergleichsgroRe fur die Personalausstattung zog die U6Kp die VZA je

1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhabern heran, da alle auf diese Per-
sonen bezogenen Aufgaben einen wiederkehrenden und vergleichbaren Auf-
wand verursachen, etwa fur regelmafige Zuverlassigkeits- oder Bedirfnisprifun-
gen sowie Aufbewahrungskontrollen. Die Auslagerung von Aufgaben'’ wurde
nicht weiter betrachtet, da es sich hier nur um einen Uberblick zur Personalaus-
stattung handelt. Dies gilt auch fir die weiteren waffenrechtlichen Aufgaben, die
nicht in direkter Abh&ngigkeit zur Anzahl der Erlaubnisinhaberinnen und Erlaub-
nisinhabern stehen, wie etwa Waffenbesitzverbote oder Schiel3statten. Dieser
Aufwand ist regional stark unterschiedlich.

17 Wie z. B. die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren und/oder die Durchfiihrung von Aufbewahrungs-
kontrollen auRerhalb der uWaffB.
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Stadt Delmenhorst —————

Stadt Emden

Stadt Géttingen

Stadt Salzgitter

Landkreis Aurich
Landkreis Grafschaft Bentheim
Landkreis Harburg
Landkreis Holzminden
Landkreis Lineburg
Landkreis Nienburg/Weser
Landkreis Osterholz
Landkreis Peine
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Region Hannover
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Abbildung 2 — VZA je 1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhabern.!8

Tz. 62 Der Mittelwert im Vergleichsring lag in den Jahren 2019 bis 2023 bei 0,62 VZA
und im Jahr 2023 bei 0,80 VZA je 1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisin-

habern.

Tz. 63 Die Zuwéachse bei den uWaffB der Landkreise!® resultierten teilweise daraus,
dass diese bereits im Jahr 2023 das Personal firr die Ubernahme der Aufgaben
von ihren selbstdndigen Kommunen einstellten, um ab dem 01.01.2024 hand-

lungsfahig zu sein.

Tz. 64 Acht uWaffB hielten die personelle Ausstattung fur ausreichend. Die Ubrigen sie-
ben? sahen einen hoheren Personalbedarf. Sie hatten teilweise zum Stellenplan
2025 Antrage auf Stellenmehrung gestellt, Gber die zum Zeitpunkt der drtlichen
Erhebungen jedoch nicht abschlieRend entschieden war. Eine Kommune fiihrte
im Bereich der uwWaffB eine Geschéftsprozessanalyse durch, die ebenfalls noch

nicht abgeschlossen war.

18 Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der von den Kommunen tibermittelten Daten.
19 Landkreise Grafschaft Bentheim und Verden sowie Region Hannover.
20 Stadte Gottingen und Salzgitter, Landkreise Aurich, Harburg, Lineburg, Stade und Verden.
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Tz. 65

Tz. 66

3.2.2

Tz. 67

Von den funf Kommunen mit den héchsten Personalkennzahlen hatten zwei?!
keine Personalbedarfsermittlung durchgefihrt. Die Ubrigen drei?? lieRen den Per-
sonalbedarf von externen Beratern ermitteln. Bei reiner Betrachtung der Zahlen
weisen diese uWaffB einen hoheren Personalbestand auf, als die uWaffB, die
alle Aufgaben erfassten und mit durchschnittlichen Bearbeitungszeiten und Fall-
zahlen den Personalansatz ermittelten. Hier fallen insbesondere die sehr gerin-
gen Kennzahlen der uWaffB des Landkreises Osterholz auf. Dieser ermittelte,
wie in Abschnitt 3.1.1 dargestellt, den Personalbedarf ohne externe Beratung an-

hand praziser individueller Bemessungswerte.

Die U6Kp empfiehlt den Kommunen, die Ursachen fir inre Werte zu analysieren.
Das Modell zur Personalbedarfsermittiung der uwaffB des Landkreises Osterholz

kann den Kommunen hierfir ein gutes Beispiel sein.

Sachkunde der Beschaftigten

In seinem Erlass vom 08.04.2024 hat das MI konkrete Anforderungen an die
Qualifizierung des eingesetzten Personals definiert.?> Demnach ist der Umgang
mit den aufzubewahrenden Gegenstanden auf einen eng begrenzten sachkundi-
gen Mitarbeiterkreis zu beschranken. Die fur den Umgang und fur die Entgegen-
nahme zustandigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miissen im Umgang mit den
Gegenstanden geschult sein. Entsprechende Regelungen enthielten auch die

Dienstanweisungen fir die uwWaffB.

21 Sjehe auch Abschnitt 3.1.1. Die Stadt Emden und der Landkreis Holzminden.
22 gjehe auch Abschnitt 3.1.1. Die Stadt Delmenhorst und die Landkreise Grafschaft Bentheim und Peine.

23 Ziffer 2.1, Satze 1 und 2 des Erlasses des MI vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1. Aber auch be-
reits in den Vorgangererlassen.
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Tz. 68

Tz. 69

Tz.70

3.2.3

Tz. 71

Tz.72

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Qualifikation der Beschaftigten in den
uWaffB zum 31.12.2023.

Waffensachkunde i.s.v. § 7 waic [
S I GG I e i
Munition

0 5 10 15
mJa = Teilweise = Nein

Abbildung 3 — Qualifikation der Beschaftigten am 31.12.2023.24

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zwolf uwWaffB2® verfiigten am 31.12.2023
tber alle erforderlichen Qualifikationen. In zwei uWaffB2® erfillten nicht alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die Voraussetzungen. In einer weiteren uwaffB?’ lag
zunachst keine der erforderlichen Qualifikationen vor. Bis zum Zeitpunkt der Er-
stellung der Prifungsmitteilung hatten die Beschaftigten die erforderliche Schu-
lung erhalten bzw. die Sachkundeprifung abgelegt. Ursachlich war seinerzeit,
dass das zustandige Personal im Jahr 2023 in die uwWaffB umgesetzt wurde, so-

dass es die Qualifikation erst in der Folgezeit erwerben konnte.

Die Kommunen erfilllen die Anforderungen aus dem RdErl. zum Jahresbeginn
2025 somit vollumfanglich. Besonders positiv ist, dass die Kommunen alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den uWaffB qualifizierten, sodass bei Personalaus-
fallen eine qualifizierte Vertretung gesichert war.

Fachliche Fortbildung der Beschéftigten

Die Plicht zur fachlichen Fortbildung ergibt sich aus 8 22 des Niederséchsischen
Beamtengesetzes (NBG) und § 5 Abs. 1 Satz 1 des Tarifvertrags fir den offentli-
chen Dienst (TVOD).

Alle Beschéftigten der uwWaffB nahmen im Erhebungszeitraum an Fortbildungen

zu Aufbewahrungskontrollen und zum Umgang mit problematischen Kunden teil.

24 Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der von den Kommunen tbermittelten Daten.

25 stadte Emden, Delmenhorst und Géttingen Landkreise Aurich, Harburg, Holzminden, Lineburg, Nien-
burg/Weser, Osterholz, Peine, Stade und Verden.

26 Landkreis Grafschaft Bentheim und Region Hannover.
27 Stadt Salzgitter.



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 22.07.2025, Organisation und Wirtschaftlichkeit der unteren Waffenbehdrden 23

Tz. 73

Tz. 74

3.24

Tz. 75

Tz.76

Tz. 77

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zwei uWaffB nahmen nur teilweise an
Fortbildungen zum Waffenrecht teil; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer u-
WaffB gar nicht.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag zwischen null und zehn Tagen. Nur im Jahr
2020 wirkte sich die Pandemie auf die Zahl der Fortbildungstage aus. In den tbri-
gen Jahren zeigte sich, dass die uwWaffB, die einen verhaltnismalig stabilen Per-
sonalbestand hatten, eher weniger Fortbildungstage je Mitarbeiterin bzw. Mitar-
beiter auswiesen als uWaffB mit erhohter Fluktuation.

Positiv ist, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelm&Rig an Fort-
bildungen teilnahmen. Aufgrund des zunehmend erhéhten Prifungs- als auch
Begriindungsaufwands waffenbehdrdlicher Entscheidungen sind regelméRige
Fortbildungen notwendig. Dies gilt besonders fiir Tatigkeiten, die mit der Rick-
nahme und dem Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse sowie mit Waffenverbo-

ten in Zusammenhang stehen.

Fluktuation und Wissenstransfer

Bei jedem Personalwechsel oder -austritt besteht die Gefahr, dass wichtiges Wis-
sen und Kompetenzen verloren gehen. ,Um dieses implizierte Wissen zu erhal-
ten, muss ein reibungsloser Wissenstransfer, z. B. durch die Dokumentation der

Erfahrungen sichergestellt werden.“?8

Alle 15 uWaffB hatten im Prifungszeitraum Personalabgénge zu verzeichnen.
Die Spannbreite reichte von einer bis zu acht Personen. Sofern die Abgénge auf-
grund von hausinternen Wechseln erfolgen, kénnen die uWaffB noch auf das
Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurlickgreifen. Bei ungeplanten Aus-
fallen, etwa bei einer Erkrankung mit langerer Ausfallzeit oder dem Tod einer
Person, besteht diese Mdglichkeit nicht. Insbesondere uWaffB mit wenigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern kdnnen solche Wissensverluste in der Regel nur

schwer kompensieren.

In allen uWaffB war das Thema Wissensverlust gegenwartig. Positiv war, dass
alle uwaffB die Relevanz des Themas erkannten und sich damit auseinander-

setzten. Erste Schritte wie z. B. die Erstellung von Checklisten und

28 Aus Strukturierter Wissenstransfer, Leitfaden fiir die Stadtverwaltung Wiesbaden, abgerufen am 19.03.2025.



https://piwi.wiesbaden.de/dokument/2/2303284
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Tz. 78

3.2.5

Tz.79

Tz. 80

Prozessbeschreibungen setzten die uWaffB bereits um (siehe Abschnitt 3.1.3).
Die Sicherung des personenbezogenen Wissens erfolgte noch nicht. Teilweise

warteten die uwaffB auf hausweite Regelungen.

Die uWaffB sollten den Wissenstransfer, soweit noch nicht geschehen, konzepti-

onieren.

Personaleinsatz zur Kontrolle der sicheren Aufbewahrung

Gemal § 36 Abs. 3 WaffG haben Besitzerinnen und Besitzer von erlaubnispflich-
tigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen?® der Behorde Zutritt zu
den Aufbewahrungsrdumen zu gestatten. Vorgaben zur Kontrollhaufigkeit wur-
den weder durch den Bund noch durch das Land erlassen.*®

Eine uwaffB3! fiihrte im gesamten Betrachtungszeitraum keine Aufbewahrungs-
kontrolle durch. Andere uWaffB*2 fiihrten teilweise in den Pandemiejahren 2020
und 2021 keine Aufbewahrungskontrollen durch. Aufgrund der Sondersituation
hat die U6Kp die Pandemiejahre bei der Betrachtung der Kontrollh&ufigkeit nicht
bericksichtigt. Aus der nachfolgenden Abbildung ergibt sich die durchschnittliche
Kontrollhaufigkeit der Jahre 2019, 2022 und 2023.

29 Gegenstande, die in Abschnitt 1 der Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 bis 4 WaffG genannt sind, wie z.B. Kriegswaffen,
vollautomatische Waffen oder Magazine mit groRer Kapazitat.
30 Anders z. B. Schleswig-Holstein: Das Land hat Ende des Jahres 2022 festgelegt, dass jedes Jahr bei mindes-

tens 10 Prozent der Waffenbesitzer/-innen eine Aufbewahrungskontrolle durchzufiihren ist. Siehe dazu auch
Drucksache 20/2043 des Schleswig-Holsteinischen Landtags vom 18.04.2024.

31 Stadt Gottingen.

82 Landkreise Grafschaft Bentheim und Holzminden. Nur in einem Pandemiejahr nicht: die Stadte Emden und
Salzgitter und der Landkreis Osterholz.


https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/02000/drucksache-20-02043.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/02000/drucksache-20-02043.pdf
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Tz. 81

Tz. 82

Tz. 83

Stadt Delmenhorst S 10.12%
Stadt Emden ® 0,18%
Stadt Goéttingen  0,00%
Stadt Salzgitter ——— 2 60%
Landkreis Aurich s 1 /37%
Landkreis Grafschaft Bentheim m——— 2 87%
Landkreis Harburg msss 0,87%
Landkreis Holzminden @ 0,02%
Landkreis LUneburg s 2 02%
Landkreis Nienburg/Weser maasssssssssssssssssssssssssss 7. 96%
Landkreis Osterholz s 1,64%
Landkreis Peine e 4,61%
Landkreis Stade TS 6,44%
Landkreis Verden e 3 46%
Region Hannover msss——s 2 17%

Abbildung 4 — Anteil der durchschnittlich kontrollierten aktiven Waffenbesitzerinnen und Waffenbe-
sitzer in den Jahren 2019, 2022 und 2023.32

Aus der Ubersicht wird deutlich, dass sich bei zwolf uwaffB eine Kontrollhaufig-
keit von nicht einmal 25 Jahren je Waffenbesitzerin bzw. Waffenbesitzer ergab.
Festgestellt wurde zudem, dass die uWaffB, die sich ein Ziel hinsichtlich der jahr-
lich durchzufiihrenden Aufbewahrungskontrollen gesetzt hatten (siehe Abschnitt
3.1.1), tatsachlich mehr Kontrollen durchfihrten. Die Grunde fir die geringe Kon-
trolldichte waren vielschichtig. Zum einen lag es an Vakanzen und/oder verstark-
ter Fluktuation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (siehe Abschnitt 3.2.4).
Zum anderen lag es aber auch an fehlenden Zielvorgaben (siehe Abschnitt
3.1.1). Es zeigte sich, dass Landkreise, die aufgrund der gréBeren Entfernungen
deutlich mehr Fahrtzeit fiir die Kontrollen aufwenden mussen, nicht signifikant

weniger kontrollieren als kreisfreie Stadte.

Durch die verdachtsunabhangigen Kontrollen soll das Sicherheitsbewusstsein
der Legalwaffenbesitzer gescharft werden. Eine sichere Aufbewahrung soll ins-
besondere den unberechtigten Zugriff und damit den Missbrauch der Schusswatf-

fen verhindern.3*

Die uWaffB sollten die personellen Voraussetzungen schaffen, um ihre Kontroll-
haufigkeit steigern zu kdnnen. Als Orientierungsgrof3e fur die anzustrebende

Kontrolldichte konnte die Regelung im Bundesland Schleswig-Holstein dienen,

33 Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der von den Kommunen tbermittelten Daten.
34 Vgl. Bundestags-Drucksache 16/13423, S. 71.
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3.3

Tz. 84

Tz. 85

3.3.1

Tz. 86

Tz. 87

jahrlich mindestens 10 % der aktiven Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer

verdachtsunabhéngig zu kontrollieren.

Umgang mit Waffen und Munition

Die uWaffB sind fur die Entgegennahme und Vernichtung von Waffen und Muni-
tion im Sinne des § 1 Abs. 1 und Abs. 2 WaffG — im nachfolgenden ,Gegen-
stéande”*® genannt — zustandig. Sie kommen auBerdem durch Einziehung oder
Sicherstellung in den Besitz von Gegenstanden, die dem WaffG unterliegen und
die in Bezug auf Umgang und Aufbewahrung besondere Anforderungen stellen.

Das WaffG ist nicht auf die uWaffB anzuwenden, soweit diese das WaffG oder
die AWaffV ausfihren (8 4 Nr. 1 DVO-WaffR). Das MI hat den Umgang mit Ge-
genstanden durch die uWaffB in seinem RdErl. zur Vernichtung von Watffen und
Munition geregelt. Gegenstand dieser Regelung ist insbesondere die Entgegen-
nahme, die Aufbewahrung und der Zugang zu den Aufbewahrungseinrichtungen.
Die Einzelheiten sind durch die uWaffB in Dienstanweisungen festgelegt (siehe
Abschnitt 3.1.3).

Entgegennahme von Schusswaffen

Schusswaffen sind bei Annahme grundsatzlich so zu behandeln, als seien sie
geladen und feuerbereit. Deshalb sind abgegebene Waffen stets auf ihren Lade-
zustand hin zu Uberprifen und gegebenenfalls zu entladen. Hierfiir ist eine Lade-
ecke oder eine geeignete Entladevorrichtung, die ein sicheres und gefahrloses

Entladen bzw. Uberpriifen von Kurz- und Langwaffen ermdglicht, vorzuhalten.3®

In zwOlf der 15 gepruften uWaffB waren zum Zeitpunkt der drtlichen Erhebungen
Entladevorrichtungen bzw. Ladeecken vorhanden. Der Landkreis Peine stellte
seiner uWaffB hilfsweise einen Sandeimer zur Verfigung. Bei der Stadt Emden
und dem Landkreis Nienburg/Weser waren zum Zeitpunkt der 6rtlichen Uberpri-
fung keine Vorrichtungen fir ein sicheres Entladen vorhanden. Die Stadt Emden

hat zwischenzeitlich eine mobile Entladestation beschafft.

35 Gem. des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
36 Ziffer 2.1 des Erlasses des MI vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
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Tz. 88

Tz. 89

3.3.2

Tz. 90

Abbildung 5 — Entladestationen, Sandkugelfang (Altbestand) und Ladeecke.®’

Das Fehlen einer Einrichtung, die das Geschoss einer beim Entladen oder Uber-
prifen versehentlich abgefeuerten Waffe sicher aufnimmt, kann tédliche Folgen
haben und erheblichen Sachschaden verursachen. Ein mit Sand gefillter Eimer
stellt gerade bei groRkalibrigen Langwaffen keine ausreichende Alternative dar.
Ein Verzicht auf eine Entladestation lasst sich auch mit den Anschaffungskosten

hierfiir nicht begrinden.

Soweit noch nicht geschehen, sollten die Landkreise Peine und Nienburg/Weser
unverziiglich entsprechende Mdglichkeiten zum sicheren Entladen und zur Uber-

prufung von Schusswaffen schaffen.

Aufbewahrung und Lagerung von Gegenstanden

Die Gegenstande sind grundsatzlich in einem Sicherheitsbehéltnis oder in einem
ausreichend gesicherten Raum so aufzubewahren, dass sie gegen ein Abhan-
denkommen und einen unberechtigten Zugriff geschutzt sind. Waffen und Muni-
tion sind getrennt voneinander aufzubewahren. Sicherheitsbehaltnisse und Waffen-
raume haben gemaf den Vorgaben des MI den Anforderungen des § 36 WaffG und
des § 13 AWaffV zu entsprechen.®

37 Fotos: Uberortliche Kommunalpriifung
38 Ziffer 3 des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
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Abbildung 7 — Waffenraumtlr mit Zahlenschloss, Waffenschranke.*°

Tz. 91 Waffenraumtiren und Waffenschranke mit Zahlenschléssern, egal ob elektro-
nisch oder mechanisch, bieten den Vorteil, dass keine gesonderte Schliisselauf-
bewahrung erforderlich ist. Systeme mit Schlisseln bieten dagegen lber die ge-
sonderte Verwahrung der Schlissel die einfache Moglichkeit eines 4-Augen-Prin-
zZips.

Tz. 92 Alle gepruften uWaffB verflugten tber Waffenraume, in denen Gegenstéande si-
cher und den Vorgaben entsprechend aufbewahrt werden konnten. Teilweise wa-
ren in den Buros zusatzlich Waffenschranke zur Zwischenlagerung vorhanden. In
allen uwWaffB wurden Regelungen uber den Zugang zu den Aufbewahrungsein-
richtungen getroffen.

39 Fotos: Uberortliche Kommunalpriifung.

40 Fotos: Uberortliche Kommunalprifung.
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Tz. 93

3.3.3

Tz. 94

Tz. 95

Tz. 96

Tz. 97

Kombinationen von Zahlenschléssern sollten regelmafig, spatestens aber nach

dem Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gedndert werden.

Transport von Schusswaffen

Schusswaffen durfen nur in nicht schussbereitem Zustand und in verschlossenen
Behaltnissen transportiert werden. Hierflr sind entsprechende Transportbehalt-
nisse (Waffenkoffer bzw. Futterale) erforderlich. ** Fir den Transport von Schuss-
waffen, deren Ladezustand unbekannt ist oder die nicht in einen sicheren Zu-
stand gebracht werden kdnnen, sind spezielle Transportbehaltnisse (sog. ,foren-
sische Waffenkoffer)*? erforderlich.

Abbildung 8 — Transportbehaltnisse fiir Langwaffen.*

Alle gepriften uWaffB verfligten tber Transportbehéltnisse fir Schusswatffen.
Der Landkreis Luneburg verfiigte als einzige uWaffB tber einen forensischen
Waffenkoffer.

Ein Transport von Schusswaffen ohne die Verwendung von Behéltnissen zum si-
cheren Transport stellt einen Versto3 gegen die geltende Rechtslage dar und
birgt neben dem Risiko eines unberechtigten Zugriffs bzw. einer Gefahrdung von
Personen oder Sachwerten auch das Risiko einer Beschédigung der Gegen-

stande.

Das Vorhalten von forensischen Waffenkoffern ist empfehlenswert.

41 Ziffer 4.2.1 des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.

42 Dieser gewahrleistet, dass das Projektil bei einem wahrend des Transports gelosten Schusses nicht aus dem
Koffer austreten kann.

43 Foto: Uberdrtliche Kommunalprifung.
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3.3.4

Tz. 98

Tz. 99

Tz. 100

Tz. 101

Tz. 102

Tz. 103

Erfassung von Gegenstanden

Die uWaffB haben die im NWR gespeicherten Daten von zur Vernichtung abge-
gebenen Waffen zu bereinigen (Kennzeichnung der Waffe als Vernichtet mit An-
gabe des Vernichtungsdatums und des Vernichters).** Zusatzlich sind die fir die
Vernichtung vorgesehenen Gegensténde in ein gesondertes Verzeichnis aufzu-

nehmen, welches dem Vernichtungsauftrag als Anlage beizufligen ist.*

Alle uWaffB nahmen die Datenbereinigten im NWR ordnungsgemalf vor und er-
fassten die Daten der zur Vernichtung abgegebenen Waffen in einer Excelliste,

die der Vorgabe des Erlasses entsprach. Die Dateien wurden teilweise im Doku-
mentenmanagementsystem, teilweise in Netzlaufwerken oder lokal gespeichert.

Eine Revisionssicherheit war somit nicht immer gegeben.

Gegenstande, die im Rahmen einer Sicherstellung oder voriibergehenden Ver-
wahrung in den Besitz der uWaffB gelangen, sollten vollstdndig und revisionssi-
cher erfasst und ihr Zustand dokumentiert werden. Dies insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Gegenstande moglicherweise wieder herausgegeben werden

mussen oder verwertet werden.

Eine detaillierte Dokumentation von Zustand und Ausstattung (wie z. B. Maga-
zine, Zielfernrohre und Anbauteile) fiir abgegebene oder sichergestellte Waffen

konnte keine der gepruften uwWaffB vorweisen.

Eine detaillierte Erfassung von abgegebener bzw. gelagerter Munition erfolgte in
keiner uwaffB. Sie vermerkten in Ubernahme-/Ubergabeprotokollen nur, dass
auch Munition Ubernommen/abgegeben wurde. Bei Sicherstellungen erfolgte in
der Regel eine detaillierte Erfassung nach Art und Menge der sichergestellten
Munition, da diese Informationen verfahrensrelevant sein kénnten, etwa wenn fir

die sichergestellte Munition keine Erlaubnis zum Erwerb bzw. Besitz vorlag.

Eine unzureichende Dokumentation Gber den Zustand und die Ausstattung von
verwahrten und sichergestellten Gegenstanden erschwert bei Beschadigungen

oder dem Abhandenkommen von Gegenstanden, Anbauteilen oder Zubehor das

44 Ziffer 2.1.1 des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
45 Ziffer 4.1.3 des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
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Tz. 104

3.35

Tz. 105

Tz. 106

Abwenden von mdglichen Regressansprichen durch die Eigentiimerin oder den

Eigentimer gegenlber der uwaffB.

Die uwaffB sollten ihre Daten revisionssicher*® ablegen sowie den Zustand und
die Ausstattung von Gegenstanden vollstéandig dokumentieren. Sie sollten die ge-

lagerte Munition mindestens nach Art und Menge erfassen.

Personliche Schutzausristung

Gemal § 2 Abs. 2 der Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
der Benutzung personlicher Schutzausrustungen bei der Arbeit (PSA-BV) mus-
sen personliche Schutzausristungen den Beschéftigten individuell passen. Sie
sind grundsatzlich fir den Gebrauch durch eine Person bestimmt. Erfordern die
Umsténde eine Benutzung durch verschiedene Beschaftigte, hat der Arbeitgeber
dafiir zu sorgen, dass Gesundheitsgefahren oder hygienische Probleme nicht
auftreten. Zur personlichen Schutzausristung gehdren in den uWaffB insbeson-
dere ein Kapselgehorschutz und eine Schutzbrille, die wahrend der Entladetatig-

keit zu tragen sind.

Abbildung 9 — Kapselgehdtrschutz und Schutzbrille, Sicherheitsblatt.*’

Alle uWaffB hielten Schutzbrillen und Kapselgehérschutz fur Entladetétigkeiten

vor. Diese waren nicht immer personengebunden.

46 \Von revisionssicher spricht man, wenn Informationen in elektronischer Form so aufbewahrt werden, dass sie
ordnungsgemaR, vollstéandig, sicher, verflgbar, nachvollziehbar, unveranderlich und mit Zugriffschutz abge-

legt sind.

47 Fotos: Uberortliche Kommunalprifung.



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 22.07.2025, Organisation und Wirtschaftlichkeit der unteren Waffenbehdrden 32

Tz. 107

Tz. 108

3.3.6

Tz. 109

Tz. 110

Tz. 111

Tz. 112

Fehlende oder nicht passende Schutzausristung birgt, ebenso wie Schutzaus-
ristung die aus hygienischen Griinden nicht genutzt wird, die Gefahr von Verlet-

zungen und korperlichen Schadigungen der Beschaftigten.

Die uWaffB sollten personengebundene Schutzausristung fur alle ihre Bediens-
teten vorhalten. Alternativ sollten sie Mdglichkeiten zur hygienischen Reinigung -

vor und nach der Nutzung - bereitstellen.

Verwertung oder Vernichtung von Gegenstanden

Abgegebene Gegenstande sind grundséatzlich zu vernichten. Dies gilt auch fir si-
chergestellte Waffen und Munition.*® Das WaffG sieht zudem die Mdglichkeit der

Verwertung von sichergestellten und eingezogenen Waffen vor.*°

Die Vernichtung von Waffen kann durch die Gesellschaft zur Entsorgung von
chemischen Kampfstoffen und Ristungsaltlasten mbH (GEKA) oder in Eigenre-
gie erfolgen.* Eine eigenstéandige Vernichtung von Munition durch die uwaffB ist
nicht zulassig. Die Kosten fir die Vernichtung von Gegenstanden durch die
GEKA tragt das Land. Die uwaffB haben lediglich die anfallenden Transportkos-
ten zu tragen, sie kdnnen die Gegenstande aber auch unter Beachtung der ge-

setzlichen Bestimmungen, eigenstandig der GEKA zufuhren.

Zehn von 15 uWaffB nutzten im Erhebungszeitraum ausschlieBlich die GEKA flr
die Vernichtung abgegebener Waffen. Die Stadt Salzgitter, die Landkreise Holz-
minden, Nienburg/Weser und Peine sowie die Region Hannover vernichteten
Waffen auch auf anderem Wege, wie etwa durch das Einschmelzen der Waffen

in einem Stahlwerk.

Neben der Vernichtung besteht fir die uWaffB auch bei abgegebenen Gegen-
standen die Mdglichkeit, diese etwa durch den Verkauf an berechtigte Personen
zu verwerten, sofern von der Uberlassenden Person nicht ausdriicklich die Ver-

nichtung bestimmt wurde. Dies liegt im Ermessen der uWaffB.

48  Ziffer 4 des Erlasses des MI vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
49 In 8§ 37c Abs. 3 und 46 Abs. 5 WaffG.
50 Ziffer 4, Abs. 2 des Erlasses des Ml vom 08.04.2024 Az: 22.12-12240/01/10/P_58/1.
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Tz. 113

Tz. 114

3.4

Tz. 115

Tz. 116

Keine der gepriften uWaffB hat im Erhebungszeitraum von der Moglichkeit, ab-
gegebene oder eingezogene Gegenstande wirtschaftlich zu verwerten, Gebrauch
gemacht.

Die uWaffB sollten in Abstimmung mit der zustéandigen Fachaufsicht prifen, ob
sie Gegenstande, bei denen eine Vernichtung nicht zwingend vorgesehen ist,

verwerten, um Teile ihrer Kosten zu decken.

Verwaltungsgebihren

Seit dem 01.10.2021 sind die Aufgaben des Waffenrechts als Geblihrentatbe-
stande unter Tarifnummer 109 des Kostentarifs zur Allgemeinen Gebtlhrenord-
nung (AlIGO) gelistet. Darunter befinden sich sowohl Gebihrentatbestande, fur
die Gebluhren nach Festbetragen zu erheben sind, als auch Geblhrentatbe-
sténde, fir die Gebihren nach Zeitaufwand zu bemessen sind.

Auf die Hohe von Festbetragsgebihren haben die uwaffB keinen Einfluss. Folg-
lich beschrénkte sich die Prifung auf Geblhrentarife nach Zeitaufwand.
Die U0Kp Uberprifte stichprobenhaft die Festsetzungen von Gebuhren fiir

e Aufbewahrungskontrollen nach § 36 Abs. 3 WaffG,

e Zuverlassigkeitsprifungen nach 8 4 Abs. 3 WaffG und

51 Foto: Landkreis Holzminden.
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e Bedurfnisprifungen nach § 4 Abs. 4 WaffG.>

34.1 Erhebungspflicht

Tz. 117 GemaR § 111 Abs. 5 NKomVG haben die Gemeinden®? die zur Erfiillung ihrer

Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten fir die von ihnen
erbrachten Leistungen zu beschaffen, soweit dies vertretbar und geboten ist und
sonstige Finanzmittel nicht ausreichen. Letzteres ist in den kommunalen Haus-
halten regemaRig der Fall. Soweit rechtliche Vorgaben - wie im Waffenrecht ge-
geben - eine Gebuhrenerhebung einrGumen, besteht folglich eine Erhebungs-
pflicht.

Tz. 118 Fur die vorgenannten Amtshandlungen erhoben nach den Feststellungen der

Prifung keine Gebihren

e flUnf uwaffB> bei Zuverlassigkeitspriifungen

e sieben uwaffB* bei Bedurfnisprifungen

e zwei uWaffB®® bei Aufbewahrungskontrollen.

Die Kommunen verzichteten dabei grundsatzlich darauf, die Gebtihren zu erhe-

ben, ohne den jeweiligen Einzelfall zu betrachten.

52

53

54

55

56

Zuverlassigkeitsprifung Tarifnummer 109.1.2 25 € bis maximal 50 €
Bedurfnisprifung Tarifnummer 109.1.3 25 € bis maximal 50 €
Aufbewahrungskontrollen Tarifnummer 109.1.38.1 45 € bis maximal 300 €.

Fir Landkreise vgl. § 111 Abs. 2 NKomVG.
Landkreise Grafschaft Bentheim, Holzminden und Liineburg sowie die Stadte Gottingen und Salzgitter.

Landkreise Grafschaft Bentheim, Holzminden, Liineburg, Osterholz und Peine sowie die Stadt Géttingen und
die Region Hannover.

Landkreis Grafschaft Bentheim und die Stadt Goéttingen.
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Tz. 119

Tz. 120

Tz. 121

Zuverlassig-  Bedurfnis- Aufbewah-
uWaffb . N .
keitsprufung prufung rungskontrolle
Landkreis Aurich

Stadt Delmenhorst

Stadt Emden

Landkreis Nienburg/Weser
Landkreis Stade

Landkreis Verden
Landkreis Harburg

Stadt Salzgitter

Region Hannover
Landkreis Osterholz
Landkreis Peine

Landkreis Holzminden
Landkreis Liineburg

Stadt Gottingen

Landkreis Grafschaft

Bentheim
Tabelle 1 - Ubersicht Gebiihrenerhebung.

SR N RN N N RN NENENENEN
S S NE NENE NENENENEN

CEENE NN NN N NN ENENENENEN

x
x
x

Zu ihrem Verzicht auf Gebiihrenerhebung bei Aufbewahrungskontrollen erklarte
eine uWaffB®’, sie belege die verdachtsunabhéngigen Aufbewahrungskontrollen
im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr nicht mit Gebuhren, da diese im
offentlichen Interesse stiinden. Die Kommune empfinde dieses Vorgehen als an-
gemessen. Sie verwies auf Ziffer 36.7 der WaffVwV. Dort werde angeregt, bei
verdachtsunabhéngigen Aufbewahrungskontrollen keine Gebuhren zu erheben,

da diese ausschlieBlich im 6ffentlichen Interesse lagen.

Eine Gebihrenerhebungspflicht (§ 1 Abs. 1 NVwKostG) besteht auch, wenn
Amtshandlungen im Pflichtenkreis der Gebuhrenpflichtigen ohne deren Zutun er-
folgen. Soweit im 6ffentlichen Interesse, kann im Einzelfall ganz oder teilweise
hiervon abgesehen werden (§ 2 Abs. 1 u. 2 NVwKostG).%8 Gleiches gilt bei An-
wendbarkeit einer Billigkeitsregelung (§ 11 NVwKostG).%° Die Moglichkeit eines
grundséatzlichen Gebuhrenverzichts besteht gesetzlich nicht. Soweit dies bei den
Kommunen erfolgte, widerspricht es deren Gebuhrenerhebungspflicht.

Grundsatzlich gilt: Wer im Besitz einer Waffe ist, unterliegt der gesetzlich vorge-

gebenen Aufsicht und damit grundsatzlich auch der Gebuhrenpflicht fur die

57 Landkreis Grafschaft Bentheim.

58 Roman Loeser/Torsten F. Barthel in: Praxis der Kommunalverwaltung, Landesausgabe Niedersachsen, Bei-
trag E 4b Nds, Stand: Februar 2016, Kommentierung zu § 2 Abs.2 NVwKostG.

59 Vollstandiger oder teilweiser Verzicht auf Gebiihren bei Unzustandigkeit oder unrichtigem Handeln der Be-
hdrde, in besonderen individuellen Harteféallen sowie bei Ablehnung oder vorzeitigen Antragsricknahme.
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Tz. 122

Tz. 123

3.4.2

Tz. 124

Tz. 125

Waffenaufbewahrungskontrolle.f¢1 Der Argumentation, die Uberpriifung lage
ausschlielich im offentlichen Interesse, womit keine Gebihren zu erheben
seien, folgt die 6Kp nicht. Uber einen Gebiihrenverzicht im 6ffentlichen Inte-

resse aus Billigkeitsgrinden ware im Einzelfall dokumentiert zu entscheiden.

Die U6Kp regt an, Gebihren bei allen waffenrechtlichen Amtshandlungen zu er-
heben, soweit entsprechende Gebuhrentatbestande in der AIGO benannt wer-
den. Ausnahmen in Form eines Gebuhrenverzichts sind im Einzelfall zu begrin-

den.

Hinweis:

Gebuhren kénnen innerhalb einer Verjahrungsfrist von drei Jahren erhoben
werden; beginnend mit Ablauf des Jahres, in dem die Kostenschuld entstand
(8 8 Abs. 2 NVwKostG). Die Verjahrungsfrist fur die im Jahr 2022 und spater
durchgefuhrten Prifungen und Kontrollen ist noch nicht abgelaufen. Sofern be-
troffene uWaffB die Gebiihren noch nicht nacherhoben haben, sollten sie diese
Moglichkeit prifen.

GeblUhrenerhebung nach Zeitaufwand

Bestimmen sich Gebuhren nach einem Gebihrenrahmen oder nach Zeitauf-
wand, ist fur die Ermittlung der Gebiihrenhdhe der insgesamt erforderliche Zeit-
aufwand malf3geblich, einschlief3lich Vor- und Nachbereitungs- sowie An- und Ab-
fahrtszeiten (8 1 Abs. 4 AlIGO). Als ,erforderlich® ist die von einer ausgebildeten

Fachkraft regelmafig unter normalen Umsténden benétigte Zeit anzusetzen.

Eine uwaffB®? beriicksichtigte bei der Gebuhrenfestsetzung fir die Aufbewah-
rungskontrollen neben dem Zeitaufwand fir die Kontrolle auch Zeitanteile fiir die
Vor- und Nachbereitung sowie fur An- und Abfahrten. Die Zeitanteile fiir die Vor-
und Nachbereitung sowie fir die An- und Abfahrt setzte sie pauschal fest. Eine
Dokumentation darlber, dass diese Zeitanteile angemessen waren, konnte sie
nicht vorlegen. Die Ubrigen uWaffB berucksichtigten nicht alle aufgewandten Zeit-

anteile bzw. setzten die Mindestgebuihr fest. Teilweise protokollierten die uWaffB

60 | andtagsdrucksache 19/4854 — Waffenkontrollen in Niedersachsen
Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemaf 8§ 46 Abs. 1 GO LT mit Antwort der Landesregierung.

61 Vgl. Urteil des OVG der Freien Hansestadt Bremen vom 16.05.2017, 1 LB 234/15.
62 Landkreis Aurich.
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Tz. 126

Tz. 127

Tz. 128

3.4.3

Tz. 129

Tz. 130

Tz. 131

nicht den Beginn und das Ende der Kontrolle. Zwei uwaffB® beriicksichtigten bei

der Gebuhrenfestsetzung nicht den Zeitanteil der ,zweiten Kontrollkraft®.

Bei den Bediirfnis- und Zuverlassigkeitsprifungen legten die uwaffB, soweit sie
Gebluhren erhoben, stets die Mindestgeblihr fest. Sie hatten ebenfalls nicht doku-

mentiert, dass damit der Zeitaufwand abgedeckt war.

Die Regelung der AIIGO ist eindeutig. Wenn sie den erforderlichen Zeitaufwand
nicht ermitteln und geltend machen, verstof3en die uWaffB hiergegen und han-
deln unwirtschaftlich. Die Haushaltslage der Kommunen lasst dies grundsatzlich

nicht zu.

Die U6Kp halt es fur erforderlich, alle Zeitanteile fiir diese Aufgaben zu ermitteln,
zu dokumentieren und bei der Gebuihrenfestsetzung zu bertcksichtigen (siehe
auch Abschnitt 3.1.3).

Auslagen

Nach § 13 Abs. 1 NVwKostG hat der Kostenschuldner bei der Vorbereitung oder
Vornahme einer Amtshandlung notwendig werdende Auslagen, die nicht bereits
mit der Geblhr abgegolten sind, zu erstatten. Es besteht folglich eine Erhe-
bungspflicht. Auslagen kdénnen insbesondere Aufwendungen fiir Dienstreisen
und Dienstgange sein.®* Auch Auslagen, die bei der Durchfiihrung von Dienstge-
schaften mit behoérdeneigenen Dienstkraftfahrzeugen anfallen, werden davon

umfasst.®®

Keine uWaffB dokumentierte die Auslagen fir entstandene Fahrtkosten und ggf.
Reisekosten fur durchgefiuihrte Aufbewahrungskontrollen und konnte sie daher
auch nicht festsetzen. Ab dem Jahr 2024 berlcksichtigte die uwaffB des Land-
kreises Harburg Auslagen fir Dienstreisen anlasslich von Aufbewahrungskontrol-
len (siehe Abschnitt 3.1.3).

Entstandene auslagenfahige Kosten nicht geltend zu machen, ist unwirtschaftlich

und belastet ohne Not die kommunalen Haushalte.

63 Landkreis Aurich und Region Hannover.
64§13 Abs. 3 Nr. 4 NVwKostG.
65 RdErl. d. MF vom 15.11.2019, Nds. MBI. S. 1625.
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Tz. 132

Tz. 133

Tz. 134

Tz. 135

Tz. 136

Die U6Kp weist auf die Erhebungspflicht von Auslagen hin. Die uWaffB sollten
zukUnftig auch ihre Auslagen erfassen, damit sie diese geltend machen kénnen.
Sofern noch maoglich, sollten auch bisher nicht geltend gemachte Auslagen nach-

erhoben werden.

Fazit

Der Zustandigkeitswechsel der uWaffB zu den Landkreisen erfolgte zum 1. Ja-
nuar 2024. Im Zuge der Umsetzung erkannten und dokumentierten die uWaffB
organisatorische Handlungsbedarfe. Die uWaffB sind gut beraten, hier ,am Ball*
zu bleiben. Konkrete Hilfe bietet die bereits angewendete Verwaltungssoftware.

Diese sollte mit all ihren Mdglichkeiten umfassend genutzt werden.

Auch die scharfsten waffenrechtlichen Vorschriften kbnnen den unbefugten Zu-
griff auf Schusswaffen nicht verhindern, wenn Waffenbesitzerinnen und Waffen-
besitzer gegen die Regelungen zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und Mu-
nition verstoR3en. In erster Linie tragt jede Waffenbesitzerin und jeder Waffenbe-
sitzer daher selbst die Verantwortung fur die sichere Aufbewahrung ihrer bzw.
seiner Waffe. Daher gilt es fur die uwaffB, die Waffenbesitzerinnen und Waffen-
besitzer hinsichtlich ihrer Aufbewahrungspflichten hinreichend zu sensibilisieren
und zu kontrollieren. Ein probates Mittel daftr ist die verdachtsunabhangige Kon-
trolle der Aufbewahrung. Die uWaffB, die den von der Uberdrtlichen Kommunal-
prufung empfohlenen Zielwert ,jahrlich mindestens 10 % der aktiven Waffenbesit-
zerinnen und Waffenbesitzer verdachtsunabhangig zu kontrollieren® nicht bzw.
nicht annahernd erreichen, sollten daher alle erforderlichen personellen und or-

ganisatorischen MalRBnahmen umsetzen, um ihre Kontrolldichte zu intensivieren.

Gegenstande, die sich in der Obhut der uwaffB befinden, sind detailliert zu erfas-
sen sowie gegen ein Abhandenkommen und den Zugriff durch unberechtigte
Personen zu schiitzen. Ein sicherer und rechtskonformer Umgang mit diesen in
den uWaffB schiitzt das Leben und die Gesundheit der Beschéftigten sowie un-
beteiligter Dritter. Die uWaffB sollten Defizite bei der sachlichen Ausstattung und

der Dokumentation umgehend abstellen.

In Zeiten allgemein angespannter Haushaltslagen ist es problematisch, wenn die
Kommunen mogliche Ertrage aus Gebulhren nicht oder nicht in voller Héhe ver-

einnahmen. Der U0Kp ist bewusst, dass die Summe der Ertrage aus ggf. nicht



Die Préasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Prufungsmitteilung vom 22.07.2025, Organisation und Wirtschaftlichkeit der unteren Waffenbehdrden 39

erhobenen Gebiihren der uWaffB die Haushaltssituation einer Kommune nur ver-
haltnismafig wenig beeinflussen kann. Ein grundsatzlicher Verzicht widerspricht
aber nicht nur den haushaltsrechtlich formulierten Refinanzierungsgrundsatzen.
Er steht auch dem Steuerungseffekt der ordnungsbehérdlichen MaRnahmen im
Waffenrecht entgegen, fur die diese Verwaltungsgebihren erhoben werden. Das
Prifungsergebnis soll dazu beitragen, dieses Bewusstsein in den Kommunen
und deren uWaffB zu scharfen.

Im Auftrag

Heike Fliess



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/110
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst EDV Datum: 07.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss fiir Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung) 01.09.2025 o]
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 )
Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 2,8 Mio. € flr
2026-2028
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz
Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Beitritt zum Microsoft Enterprise Agreement Rahmenvertrag

Beschlussvorschlag
Dem Beitritt zum Microsoft Enterprise Agreement Rahmenvertrag wird zugestimmt.

Sachdarstellung

Am 31.12.2025 endet der aktuelle Microsoft Enterprise Agreement Rahmenvertrag tber die
Hannoverschen Informationstechnologien (hannlIT), den damals die Firma SoftwareONE aus
Leipzig gewonnen hatte.

Aus diesem Rahmenvertrag werden alle Microsoft-Lizenzen beschafft wie z. B. Windows,
M365, Microsoft Teams, Mailserver, usw.

Einen neuen Rahmenvertrag hat hannIT erneut mit der ProVITAKO erfolgreich
ausgeschrieben, den Zuschlag hat die Fa. CANCOM, ebenfalls aus Leipzig, erhalten.

Weil der Landkreis Peine Trager der hanniT ist, kann ein Beitritt ohne Einzelausschreibung
erfolgen.

Bevor weitere Lizenzbeschaffungen aus dem neuen Rahmenvertrag erfolgen kénnen, ist der
formale Beitritt ab 2026 erforderlich.

Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren, eine anschlieBende einmalige
Verlangerung von 12 Monaten ist mdglich.

Die enormen Kosten ergeben sich aus der Monopolstellung von Microsoft sowie der
Tatsache, dass inzwischen fast alle Lizenzen nur noch im Abo-Modell verfugbar sind.
Die erforderlichen Mittel sind im EDV-Budget eingeplant.

Nennenswerte Alternativen zu Microsoft Software existieren nicht.

Ziele /| Wirkungen

Nur tber einen Rahmenvertrag ist die Beschaffung von Microsoft Lizenzen zu
Behordenkonditionen moglich.
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Landkreis Peine
Der Landrat

Ressourceneinsatz

Auf Basis der aktuellen Schatzungen verteilen sich die Kosten (brutto) wie folgt:
2026: 870.000 €

2027:910.000 €

2028: > 1 Mio €

Schlussfolgerung
Dem Beitritt wird zugestimmt.

Anlage/n
Keine

2/2



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/140
Federfiihrend: Status: offentlich
Fachdienst Schule, Kultur, Sport Datum: 27.08.2025

Sitzungstermin Status
04.09.2025 o]
17.09.2025 N
01.10.2025 o]

Beratungsfolge (Zusténdigkeit)

Ausschuss fiir Bildung, Kultur und Sport (Vorberatung)
Kreisausschuss (Vorberatung)

Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)

Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 10.000 €
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Neufassung der Richtlinie liber die Gewahrung von Zuwendungen
im Bereich Kultur per Losverfahren

Beschlussvorschlag

Die Richtlinie des Landkreises Peine Uber die Gewahrung von Zuwendungen im
Bereich Kultur per Losverfahren wird, wie vorgelegt, beschlossen. Diese Richtlinie
tritt zum 01.01.2026 in Kraft; gleichzeitig tritt die bisherige Richtlinie aul3er Kraft.

Sachdarstellung

Der Landkreis Peine stellt jahrlich 10.000 Euro fur die Gewahrung von Zuwendungen
fur kulturelle Projekte zur Verfligung. Diese werden bislang auf Grundlage der
Richtlinie des Landkreises Peine Uber die Gewahrung von Zuschissen vom
18.12.2019 vergeben (siehe Anlage 1).

Der Landkreis Peine verfolgt mit der Kulturférderung folgende Ziele:
e Forderung der kulturellen Vielfalt im Rahmen eines breiten Kulturbegriffs

e Forderung der kulturellen Bildung
o Verbesserung der kulturellen Teilhabe aller Menschen

Mit der derzeit gultigen Forderrichtlinie werden diese Ziele nicht optimal erreicht,
sodass ein neues Verfahren als notwendig erachtet wurde.

In den letzten Jahren Uberstiegen die beantragten Summen die zur Verfugung
stehenden Mittel, was eine zunehmende Auseinandersetzung mit den Forderkriterien
erforderlich machte. Die Erfahrungswerte zeigen, dass die bestehenden
Forderkriterien teilweise nicht praxisgerecht sind. Zudem stellt das derzeitige
Antrags- und Nachweisverfahren eine hohe burokratische Hurde dar. Dies steht im
Widerspruch zum Ziel, einen madglichst breiten Kreis an Antragstellenden zu
erreichen und kulturelle Vielfalt niedrigschwellig zu fordern.

Verschiedene Verfahren wurden dahingehend im Vorfeld betrachtet und als nicht
zielfuhrend angesehen. Bspw. wurde das Windhund-Verfahren erfahrene
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Landkreis Peine
Der Landrat

Antragsstellende bevorteilen und nicht zu einer Chancengerechtigkeit beitragen. Ein
Jury-Entscheid wirde mit einem organisatorischen und zeitlichen Aufwand
einhergehen, der in keinem angemessenen Verhaltnis zu der Hohe der
bereitgestellten Mittel stlinde.

Einzig das Losverfahren bietet eine faire und chancengleiche Auswahl unter den
heterogenen Projekten. Formale Fordervoraussetzungen bleiben bestehen und
entscheiden daruber, welcher Antrag am Losverfahren teilnimmt.

Der Entwurf einer neuen Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen im
Bereich Kultur per Losverfahren wurde den Mitgliedern des Kulturbeirats am 25.8.
vorgestellt. Nach einer intensiven Beratung empfahl der Beirat die Einfihrung des
Losverfahrens mit breiter Mehrheit. Der Beirat regte an, das Verfahren nach 3 Jahren
zu evaluieren und regelmaliig Uber die Inanspruchnahme und Wirkung zu berichten.

Das Losverfahren gewahrleistet nicht nur eine gerechte und transparente
Mittelvergabe, sondern tragt auch zu einer spurbaren Entburokratisierung sowohl fir
Antragstellende als auch fur die Verwaltung bei.

Mit Beschluss der neuen Richtlinie (Anlage 2) wurde die bisherige Richtlinie zum
01.01.2026 auler Kraft treten.

Ziele /| Wirkungen
*Chancengleichheit: Jedes férderfahige Projekt erhalt die Chance eine Zuwendung
zu erhalten, um die Zielerreichung zu erhdhen.

*Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Das Losverfahren ist fur Antragstellende klar
verstandlich und transparent und kann ohne komplexe Bewertungsverfahren
durchgefuhrt werden.

*Niedrigschwelligkeit und Entburokratisierung: Durch vereinfachte Antrags- und
Auswahlprozesse werden Hemmschwellen gesenkt, blrokratische Anforderungen
reduziert und der Zugang erleichtert. Dies kommt v.a. Kulturschaffenden im
Ehrenamt zu Gute.

Ressourceneinsatz

Finanzmittel sind im Produkt Heimat und Kulturpflege (28101 — s. Seiten 30, 404 ff.
des endgultigen Produkthaushaltes 2025) vorhanden. Im Haushalt sind Finanzmittel
in Hohe von 10.000 € bei dem Produktsachkonto 28101000.4318760 eingeplant.

Schlussfolgerung

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die geltende Forderrichtlinie nicht
ausreichend geeignet ist, um die gesteckten Ziele der kulturellen Vielfalt,
Niedrigschwelligkeit und Transparenz zu erreichen. Angesichts des begrenzten
Fordervolumens ist ein Verfahren erforderlich, das Chancengleichheit gewahrleistet,
die Antragstellung erleichtert und die Verwaltung entlastet.

Das Losverfahren erfullt diese Anforderungen in besonderer Weise.

Anlage/n
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Landkreis Peine
Der Landrat

1 - 1: Richtlinie des Landkreises Peine Uber die Gewahrung von Zuschissen im Bereich
Kultur (6ffentlich)

2 - 2: Richtlinie des Landkreises Peine Uber die Gewahrung von Zuwendungen im Bereich
Kultur per Losverfahren (6ffentlich)
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RICHTLINIE DES LANDKREISES PEINE

UBER DIE GEWAHRUNG VON ZUSCHUSSEN IM BEREICH KULTUR

Inhaltsverzeichnis

NounepwNRE

Zuwendungszweck, Férdergebiet, Forderziel
Zuwendungsempfanger

Férderung

Art und Umfang der Férderung
Rechtsgrundlage

Antrag und Verwendung

Zustdndigkeit der Fordermittelvergabe

Aufgrund § 5 i.V.m. § 58 Niedersichsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom
17. Oktober 2010 hat der Kreistag des Landkreises Peine in seiner Sitzung am 07.03.2018, geandert am 18.12.2019,
diese Richtlinie beschlossen.

1. Zuwendungszweck, Fordergebiet, Forderziel

1.1.

1.2.

3.1

3.2.

3.3.

Der Landkreis Peine gewahrt Zuwendungen fiir kulturelle Projekte und die Erhaltung des kulturellen Erbes im
Landkreis Peine

Der Landkreis tragt mit seinen Zuwendungen zum Schutz und zur Férderung von Kunst und Kultur bei und
ermoglicht kulturelle Teilhabe.

Zuwendungsempfanger

e Verbande, Vereine, freie Gruppen
e Einzelpersonen und Projektgruppen
e Einrichtungen, Institutionen

Férderung

Gefordert werden Vorhaben aus dem Bereich Kunst und Kultur sowie Kulturerbe, Brauchtum und
Heimatpflege, die die Vielfalt des Kulturlebens in der Region erhalten und diese weiterentwickeln.

Zu fordernde Bereiche sind:

e Musik,

e Theater, Tanz

Literatur,

Bildende Kunst und Neue Medien,

Soziokultur,

o kulturelle Bildung und Kulturvermittlung,

e Kulturerbe- und Heimatpflege,

e Museumsarbeit,

e sparten- und generationsibergreifende Projekte bzw. hybride Projektformen.

Voraussetzungen
e Die Projekte missen im Kreisgebiet stattfinden.



e Die Projekte sind sowohl bei ihrer Entstehung, als auch in ihrer AuBenwirkung von iibergemeindlicher
Bedeutung.

e Mit dem Projekt darf noch nicht begonnen worden sein.

o kommerzielle Einrichtungen und Organisationen, Projekte, die rein kommerzielle Absichten verfolgen
werden nicht gefordert.

e Projekte werden nur gefordert, wenn sie dem Kulturleitbild des Landkreises Peine entsprechen.

3.4. Forderkriterien

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Gewilinscht und bevorzugt behandelt werden Projekte, die an verschiedenen Orten der Region stattfinden

oder mehrere Kulturtrager miteinander vernetzen. Der Bezug zum Landkreis sowie die Vorteile fir den

Landkreis missen dargestellt werden. Folgende Kriterien beférdern eine Zuwendung:

o Kreisweite Verortung des Projektes

e Interkommunale Zusammenarbeit

e Vernetzung/ Kooperation mit mehreren Kulturtragern

e Uberregionale Strahlkraft

e Innovativ — Art und Qualitat sind Vorbildfunktion fiir Weiterentwicklung der Kulturarbeit im Landkreis
Peine

Art und Umfang der Férderung

Der Landkreis fordert einzelne Projekte und MalRnahmen mit einem anteiligen, einmaligen Zuschuss.
Die Fordersumme wird vorab ausgezahilt.

In der Regel liegt die maximale Férdersumme bei 2000 Euro.

Die Gewahrung der Fordermittel erfolgt nach Zustimmung des Haushaltes nach dem 01.04. jeden Jahres.
Rechtsgrundlage

Ein Anspruch auf die Gewahrung von Zuwendungen besteht nicht. Der Landkreis Peine entscheidet aufgrund
der verfligbaren Haushaltsmittel tber die Vergabe der Férdermittel.

Antrag und Verwendung

Antrage auf Forderung sind schriftlich beim Landkreis Peine, Servicestelle Kultur, Burgstr. 1, 31224 Peine
oder per Mail an kultur@landkreis-peine.de einzureichen.

Sie miissen enthalten:

e Angaben zu Antragsteller/ Antragstellerin

e eine ausfiihrliche Projektbeschreibung,

e einen detaillierten Kosten- und Finanzierungsplan,

e eine Erkldrung, dass mit der MaRnahme noch nicht begonnen wurde,
e eine Erlduterung zur (ibergemeindlichen Bedeutung

e Angaben zum Durchflihrungszeitraum.

Die Antragsstellung ist laufend moglich unter Bericksichtigung von Ziff 4.4..
Nach der Entscheidung liber einen Antrag erhilt der Antragsteller/ die Antragstellerin einen Férderbescheid.

Die Zuwendung darf nur fir das bewilligte Projekt verwendet werden. Alle mit dem Projekt
zusammenhangenden Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben einzusetzen.



6.5. Der eingereichte Finanzplan ist verbindlich hinsichtlich der Gesamteinnahmen und -ausgaben. Wenn einzelne
Posten Uberschritten werden, kénnen diese durch andere Posten ausgeglichen werden. Der
Zuwendungsempfanger hat den Landkreis schriftlich zu informieren, wenn sich die Gesamteinnahmen oder -
ausgaben um mehr als 20% zum eingereichten Finanzplan verandern.

6.6. Verwendungsnachweis

Bei der Projektforderung ist spatestens 12 Wochen nach Beendigung des Projektes dem Landkreis Peine,
Servicestelle Kultur ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

Der Verwendungsnachweis kann bei einer Forderung bis 500 Euro rein zahlenmaRig erfolgen.

Uber 500 Euro sind folgende Nachweise zu erbringen:

e Endabrechnung mit Rechnungsbelege

e Kurzer Abschlussbericht

e Projektdokumentationen und/ oder Presseberichte, Flyer, etc. sind, falls vorhanden, beizulegen.

Bei nicht Abgabe eines Verwendungsnachweises, kann die Férdersumme zurlickgefordert werden.
7. Zustandigkeit der Fordermittelvergabe

7.1. Bei Zuwendungen bis 500 Euro schldgt die Servicestelle Kultur Bewilligungen einer Férderung vor, die
endgilltige Entscheidung liegt bei der Fachdienstleitung.

7.2. Bei Zuwendungen Uber 500 Euro liegt die Entscheidung bei der Fachbereichsleitung.

Peine, 19.12.2019

Landkreis Peine
Der Landrat

Einhaus



Richtlinie des Landkreises Peine uber die
Gewahrung von Zuwendungen im Bereich

Kultur per Losverfahren

Inhaltsverzeichnis
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1.1.

1.2.

1.3.

Rechtsgrundlage

Zuwendungszweck

Gegenstand der Forderung

Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger
Fordervoraussetzungen bzw. Ausschlusskriterien
Losverfahren und Bewilligung

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfangers
Ruckforderung

Inkrafttreten

Praambel

Aufgrund bisheriger Erfahrungswerte soll die Richtlinie des Landkreises
Peine Uber die Gewéahrung von Zuschissen im Bereich Kultur
angepasst werden. Die Mittel werden im Losverfahren vergeben. Durch
dieses niedrigschwellige Verfahren wird die Chancengleichheit fur die
Antragssteller erhéht und mehr Transparenz geschaffen.

Ziel von kulturellen Forderungen ist es weiterhin zusétzlichen Raume
zum gesellschaftliche Austausch zu schaffen, die kulturelle Bildung zu
fordern und die Teilhabe aller Menschen zu ermdglichen.

Rechtsgrundlage

Aufgrund § 5i.V.m. 8§ 58 Niedersachsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 29.
Januar 2025 hat der Kreistag des Landkreises Peine in seiner Sitzung
am XX.XX.20XX diese Richtlinie beschlossen.

Die Forderung erfolgt freiwillig und im Rahmen der verfiigbaren
Haushaltsmittel des Landkreises.

Ein Anspruch auf die Gewéhrung von Zuwendungen besteht nicht.



2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Zuwendungszweck

Der Landkreis tragt mit seinen Zuwendungen zum Schutz und zur
Forderung von Kunst und Kultur bei und ermdglicht kulturelle Teilhabe
im Landkreis Peine.

Gegenstand der Férderung

Gefordert werden Vorhaben aus den Bereichen Kunst und Kultur sowie
Kulturerbe, Brauchtum und Heimatpflege, die die Vielfalt des
Kulturlebens in der Region erhalten und diese weiterentwickeln.

Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfangerinnen oder Zuwendungsempfanger kdnnen
juristische Personen des o6ffentlichen oder privaten Rechts sowie
natirliche Personen sein.

Fordervoraussetzungen bzw. Ausschlusskriterien

Die Antragstellung erfolgt online tber das Formular auf der Website des
Landkreises und muss folgendes enthalten:

e Kurzbeschreibung des Vorhabens (max. 1.000 Zeichen)

e Angaben zur antragstellenden Person bzw. Einrichtung

e Die Zuwendung muss zur Deckung der Ausgaben des Vorhabens
genutzt werden. Die Antragssumme muss 500 € bzw. 1.000 €
betragen. Ein Kosten und Finanzierungsplan ist Teil des Antrags,
die Kosten mussen mindestens der Hohe der beantragten
Zuwendung entsprechen.

In Ausnahmeféllen kann der Antrag schriftlich oder mundlich zur
Niederschrift bei der Servicestelle Kultur bestellt werden.
Das Vorhaben muss im Kreisgebiet stattfinden oder einen inhaltlichen
deutlich sichtbaren Bezug zum Kreisgebiet haben.
Die bewilligten Mittel missen bis zum Ende des folgenden
Kalenderjahres ausgegeben sein.
Das Vorhaben darf nicht der Erzielung eines finanziellen Gewinns
dienen.
Bei Vorliegen einer institutionellen Forderung erfolgt keine zusatzliche
Vorhabenférderung.
Es werden keine Chroniken und Kataloge geférdert.
Antrdge missen bis spatestens 01.03. eines jeden Jahres eingegangen

sein. Unvollstadndige Antradge kénnen bis zu 2 Wochen vor der Ziehung



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

nachgebessert werden. Verspatet eingegangene Antrage nehmen nicht
am Losverfahren teil. Im Falle von bestehenden Restmitteln gilt 6.7.
Pro Antragsteller ist nur ein Antrag pro Jahr méglich. Ein Antrag kann
mehrere Vorhaben eines Jahres beinhalten.

Losverfahren und Bewilligung

Fur die Gewahrung von Zuwendungen werden 10.000 € pro
Haushaltsjahr eingeplant. Nach Genehmigung des Haushaltes werden
grundsatzlich 2 Lostopfe pro Jahr gebildet:

e Lostopf 1 fur 5 Antrage a 1.000 € und

e Lostopf 2 flir 10 Antrage a 500 €.
Die beantragte Fordersumme ist malR3geblich fur die Zuordnung zum
Lostopf.
Im jeweiligen Lostopf befinden sich alle Antrage, die die
Voraussetzungen dieser Richtlinie erfillen.
Wird einer der beiden Lostopfe nach Ablauf der Antragsfrist nicht
ausgeschopft, werden die zur Verfiigung stehenden Mittel in den
anderen Lostopf Ubertragen, sofern dieser Uberzeichnet ist und und die
Ubertragenen Mittel auskdmmlich sind, um mindestens einen Antrag
dieses Lostopfes in beantragter Hohe bedienen zu kénnen. Andernfalls
sind die nicht ausgeschoépften Mittel als Restmittel im Sinne von 6.9
dieser Richtlinie zu betrachten.
Die Ziehung der Lose findet nach Freigabe des Haushaltes statt, vgl.
1.2.
Die Ziehung erfolgt offentlich. Der Termin zur Ziehung wird mindestens
14 Tage im Voraus auf der Website der Servicestelle Kultur
veroffentlicht.
Fur die Ziehung der Lose wird eine Leitung des Losverfahren und zwei
am Verfahren nicht beteiligte Personen fur den Losentscheid (Ziehung)
sowie ein Protokollant bendtigt.
Die Bewilligung und Auszahlung bzw. Ablehnung des Antrags erfolgt
unverzuglich nach der Bekanntgabe der gezogenen Lose.
Die Ziehung entfallt, wenn die verfigbaren Zuwendungsmittel mit den
beantragten Fordersummen am 01.03. deckungsgleich bzw. nicht
ausgeschopft werden. In diesem Fall werden die beantragten Mittel
automatisch den Antragstellenden nach Freigabe des Haushalts
ausgezahlt, wenn sie die Voraussetzungen dieser Richtlinie erfillen.
Sollten Restmittel vorhanden sein, ist der Antragseingang der
vollstandigen Antragsunterlagen maf3geblich fir den Erhalt der



Restmittel des Haushaltsjahres, sofern die Férdervoraussetzungen
erfillt sind. Die Hohe der Auszahlung ist dabei auf die Hohe der
Restmittel begrenzt.

6.10.Die Forderung wird als vorhabenbezogener Festbetrag gewahrt.

7. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfangers

7.1. Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, unverzuglich anzuzeigen,
wenn

e eine Anderung der Fordervoraussetzung (vgl. 5) eingetreten ist
bzw. eintreten wird oder

e eine vollstandige Verwendung der Zuwendung im Sinne der
Vorhabenbeschreibung nicht sichergestellt werden kann oder

e sich die zuwendungsfahigen Gesamtausgaben unter die
Antragssumme von 500 € bzw. 1.000 € ermaligen oder

e absehbar ist, dass die bewilligten Mittel nicht bis Ende des
Folgejahres verbraucht sein werden (s. 5.3.)

8. Ruckforderung

8.1. Ein Verstol3 gegen die Mitteilungspflichten kann zur Ruckforderung der
Zuwendung fahren. Im Einzelfall konnen zur Nachweiserbringung
Belege angefordert werden.

8.2. Ermaligen sich nach der Bewilligung die zuwendungsfahigen
Gesamtausgaben unter den Betrag der Zuwendung, so ist der
Differenzbetrag zurtickzuerstatten.

8.3. Bei Tauschung oder Manipulation ist der Antrag auszuschliel3en und

bereits ausgezahlte Mittel werden zurtickgefordert.
9. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige

Richtlinie des Landkreises Peine Uber die Gewahrung von Zuschiissen im
Bereich Kultur aul3er Kraft.

Peine, den XX.XX.20XX

Der Landrat



Landkreis Peine
Der Landrat

Kreisausschuss (Vorberatung)
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/148
Federflihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 17.09.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status

01.10.2025 N
01.10.2025 o}

Im Budget enthalten: ja/nein Kosten (Betrag in €): 0€
Mitwirkung Landrat: ja/nein Qualifizierte Mehrheit: ja/nein
Relevanz

Gender Mainstreaming ja/nein Migration ja/nein
Pravention/Nachhaltigkeit ja/nein Bildung ja/nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz ja/nein

Rechtsformwechsel — Umwandlung der Klinikum Peine gGmbH in
eine Anstalt 6ffentlichen Rechts (A6R)

Beschlussvorschlag

1. Die Klinikum Peine gGmbH wird auf Grundlage des § 141 Abs. 1 S. 4 und S. 6 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§
190 ff. Umwandlungsgesetz (UmwG) im Wege des Formwechsels in eine Anstalt
offentlichen Rechts umgewandelt. Sie tritt im Rechtsverkehr unter dem Namen ,Klinikum
Peine A6R" auf und hat ihren Sitz in Peine.

2. Alleiniger Trager der Klinikum Peine AGR ist der Landkreis Peine. Das Stammkaptal des
formwechselnden Rechtstragers, das allein durch die vom Landkreis Peine gehaltenen
500.000 Geschaftsanteilen im Nennwert von EUR 1,00 verkérpert wird, wird zum
Stammkapital der Klinikum Peine A6R. Besondere Rechte bestehen nicht und werden

nicht gewahrt.

3. Fir das Rechtsverhaltnis zwischen dem Landkreis Peine als Trager und der Klinikum
Peine AGR gelten die in der Satzung der Klinikum Peine A6R und die gesetzlichen
Vorschriften. Dem als Anlage beigefiigten Satzungsentwurf — einschliefdlich ggf. auf
Hinweis des Finanzamtes oder der Kommunalaufsicht (im Rahmen der Prifung nach §
152 NKomVG) oder aus sonstigen Grinden erforderlich werdender redaktioneller

Anderungen — wird zugestimmt.

4. Fuir die Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrats der Gesellschaft endet mit
Wirksamwerden des Formwechsels ihre Amtsstellung, da keine Amtskontinuitat besteht.
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats der AGR entspricht der des bisherigen

Aufsichtsrats der gGmbH.

Als Mitglieder des Verwaltungsrats der Klinikum Peine A6R bestellt der Landkreis Peine

folgende Personen:

- SPD/Griine Bettina Conrady
SPD/Grine Frank Hoffmann (KT-Mitglied)
SPD/Grune  Christine Spittel (KT-Mitglied)
SPD/Grine Christian Falk (KT-Mitglied)
SPD/Grine Claudia Wilke (KT-Mitglied)
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Landkreis Peine
Der Landrat

- CDU/FDP Michael Kramer (KT-Mitglied)
- CDU/FDP Jan Wouter van Leeuwen (KT-Mitglied)
- CDU/FDP Andreas Leinz (KT-Mitglied)

Die kiinftigen Vertreter/Vertreterinnen der Beschaftigten im Verwaltungsrat werden nach
Wirksamkeit des Formwechsels durch Wahl gemaf den Satzungsregelungen bestimmt.

5. Die Vertreter/Vertreterinnen des Landkreises Peine in der Gesellschafterversammlung der
Klinikum Peine gGmbH werden beauftragt und ermachtigt, den Formwechsel in der
Gesellschafterversammlung der Klinikum Peine nach Maligabe der als Anlage
beiliegenden Beschlussvorlage zu beschlielRen.

6. Die Verwaltung wird beauftragt und erméachtigt, alle zur Umsetzung erforderlichen
Malnahmen einzuleiten (Unterzeichnung der Satzung, § 11 Abs. 1 S. 1 NKomVG;
Verkiindung/ Bekanntmachung der Satzung).

7. Die vorstehenden Beschlisse stehen unter dem Vorbehalt, dass

a. die Kommunalaufsicht nach Anzeige durch die Verwaltung innerhalb der Frist des §
152 Abs. 1 NKomVG keine Einwande gegen die Umwandlung erhoben hat bzw. vor
Ablauf der Frist die Unbedenklichkeit der Umwandlung bestatigt,

b. das zustandige Ministerium die Feststellung des Tragerwechsels durch Anderung
des Bescheides nach § 8 Abs. 1 S. 3 KHG formlos in Aussicht stellt (§ 7 Abs. 2 S. 2
NKHG),

c. das zustandige Finanzamt das Vorliegen der satzungsmaRigen Voraussetzungen
der GemeinnUtzigkeit der AGR formlos bestatigt.

Sachdarstellung

Der Landkreis Peine ist Alleingesellschafter der Klinikum Peine gGmbH (Klinikum). Das
Klinikum erflllt die kommunale Aufgabe der 6ffentlichen Krankenversorgung und
Gesundheitsfursorge.

Als eigenstandige GmbH ist das Klinikum aktuell eine wirtschaftlich und organisatorisch
selbststandige und grundsatzlich von dem Landkreis unabhangige Rechtsperson. Der
Landkreis Ubt seinen Einfluss auf die Gesellschaft im Wesentlichen Gber den Aufsichtsrat
und die Gesellschafterversammlung aus.

Es ist beabsichtigt, das Klinikum kinftig in der Rechtsform als Anstalt 6ffentlichen Rechts
(A6R) zu fuhren.

1. Allgemeines zur Rechtsform der Anstalt 6ffentlichen Rechts

Die AGR hat als juristische Person des 6ffentlichen Rechts eine eigene Rechtspersonlichkeit
und erfullt die ihr Gbertragenen 6ffentlichen Aufgaben eigensténdig. Im Vergleich zur GmbH
ist die AOR trotz ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Selbststandigkeit eine &ffentlich-
rechtliche und keine Privatrechtsform.

Trager der Anstalt ist der Landkreis. Als Trager kann der Landkreis, ahnlich wie bislang als
Gesellschafter der GmbH im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmaRigen
Bestimmungen, Einfluss auf die Anstalt nehmen.

Die Institute der Gewahrtragerhaftung und der Anstaltslast, d.h. der Haftung des

Anstaltstragers fur die Verbindlichkeiten der Anstalt zum einen und die Pflicht des
Anstaltstragers, der Anstalt Mittel zur Verfligung zu stellen, zum anderen, existieren in
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Niedersachsen zwar nicht (vgl. § 144 Abs. 1 und 2 NKomVG), dennoch besteht im Falle
einer Zahlungsunfahigkeit der Anstalt des 6ffentlichen Rechts ein gegentber der gGmbH
erhdhtes Haftungsrisiko, da die Haftung des Tragers flr die Anstalt nicht, wie bei der gGmbH
fur die Gesellschafter, auf das Gesellschaftsvermdgen begrenzt ist. § 144 Abs. 2 S. 2
NKomVG halt zwar ausdriicklich fest, dass die Kommune nicht fir die Verbindlichkeiten der
kommunalen Anstalt hafte, soweit in der rechtswissenschaftlichen Literatur dennoch eine
Durchgriffshaftung der Kommunen fir ihre Gesellschaften diskutiert wird, gilt dies einerseits
sowohl fur die GmbH als auch die AGR, andererseits liegt hierzu noch keinerlei
Rechtsprechung vor. Die gesetzlich geregelte Ausnahme von der Haftungsbefreiung bildet
die Haftung der Kommune gegeniber dem Land Niedersachsen im Falle der
Zahlungsunfahigkeit oder der Uberschuldung fiir Leistungen, welche das Land gem. § 12
Abs. 2 InsO erbringt, vgl. § 144 Abs. 2 S. 3 NKomVG.

Die Aufnahme privater Dritter als Trager der Anstalt ist — im Vergleich zur kommunalen
GmbH, bei der (Minderheits-) Gesellschafter auch private Dritte sein kdnnen — nicht mdglich.
Die bestehende Beteiligung der Klinikum Peine gGmbH an der GDEKK GmbH bleibt
unverandert bestehen, Gesellschafter ist dann die A6R.

2. Grinde fir die Umwandlung

Als Anstalt 6ffentlichen Rechts ist die Durchfuhrung eines Insolvenzverfahrens wegen § 1
Abs. 1 des Niedersachsischen Gesetzes Uber die Insolvenzunfahigkeit juristischer Personen
des offentlichen Rechts unzuldssig. Grundsatzlich gibt es bei einer A6R im Gegensatz zu
einer GmbH keine Mdglichkeit einer Insolvenz. Da es aber laut Gesetz in Niedersachsen
keine Gewahrtragerhaftung oder Nachschusspflicht der Kommune gibt, ware im Fall der
tatsachlichen Zahlungsunfahigkeit der weitere Prozess bezlglich der AGR ohne geordnetes
Insolvenzverfahren zu regeln. Praktisch wiirde sich in einem solchen Fall, wie bei der GmbH
auch, die Frage stellen, ob der Landkreis die von ihm getragene Anstalt untergehen Iasst.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Landkreis seinen Auftrag zur
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung (§ 1 NKHG) gleichwohl erflillen muss.
Handlungsoptionen gibt es bei beiden Unternehmensformen, jedoch bei der AGR ohne die
Haftungsbeschrankung auf das Gesellschaftsvermdgen, wie bei der gGmbH.

Neben einem eindeutigen Commitment an die Beschaftigten des Klinikums und die
Gesundheitsversorgung im Raum Peine ergeben sich insbesondere auch Vorteile im
Hinblick auf den Ersatzneubau des Klinikums (TOP O 14, Sitzung vom 24. April 2024). So
findet insbesondere die Regelung zur Bauhandwerkersicherung gem. § 650f Abs. 1 bis 5
BGB keine Anwendung (§ 650f Abs. 6 S. 1 Nr. 1 BGB i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 2 InsO).

Die innere Organisation (hierzu auch Ziffer 3) wird durch die Zusammenfassung der
Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrats im Organ ,Verwaltungsrat® gestrafft und
ermoglicht verkirzte Entscheidungswege.

Da die AGR Dienstherrenfahigkeit besitzen wird, ergeben sich fir das Klinikum in
personalrechtlicher Hinsicht in der Rechtsform der AGR neue Mdglichkeiten, insbesondere im
Hinblick auf die Personalgewinnung. Wesentlicher Vorteil der AGR im Vergleich zur gGmbH
ist die Option, dass der AGR hoheitliche Aufgaben, wie z.B. Auftrdge des Gesundheitsamtes,
Ubertragen werden kdnnten. Zudem ergeben sich Erleichterungen in der Zusammenarbeit
mit dem Landkreis Peine aufgrund der 6ffentlich-rechtlichen Rechtsform der AS6R.

Auch geniel3t die 6ffentliche Rechtsform der AGR bei Kreditgebern in der Regel ein besseres
Ansehen als die GmbH.

3. Innere Organisation der AGR

Organe der A6R sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.
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3.1 Vorstand

Der Vorstand leitet die AGR und tGbernimmt damit die Aufgabe, die aktuell die
Geschaftsfuhrung der GmbH ausibt. Hinsichtlich der Besetzung ist in der Satzung der
Klinikum Peine AGR vorgesehen, dass der Vorstand aus einer oder mehreren Personen
besteht, die vom Verwaltungsrat bestellt wird/werden.

Wie in der gGmbH auch, berichtet der Vorstand in regelmafigen Abstanden dem
Verwaltungsrat.

3.2 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat vereint hinsichtlich seiner Funktion, der Besetzung und der Organisation
im Wesentlichen die GmbH-Organe Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung. In den
Verwaltungsrat entsendet der Landkreis seine Vertreter/Vertreterinnen; er nimmt Gber sie
Einfluss auf die Anstalt.

Der Verwaltungsrat setzt sich nach dem aktuellen Satzungsentwurf wie folgt zusammen:

« Landrat/Landratin als Vorsitzender/Vorsitzende (alternativ kann mit dessen
Zustimmung eine andere Person vom Kreistag gewahlt werden)

» 8 weitere, vom Kreistag zu bestimmende Mitglieder

+ 2 Beschéftigtenvertreter/-vertreterinnen

Die Einzelheiten zur Besetzung regelt die Satzung der AGR.

Fur den Erlass von Satzungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen sind die
Verwaltungsratsmitglieder an die Beschlisse des Kreistages gebunden (§ 145 Abs. 3 S. 4
NKomVG).

Mitbestimmungsrechtlich wird das Betriebsverfassungsgesetz keine Anwendung mehr
finden. Stattdessen gelten die Regelungen des Niedersachsischen
Personalvertretungsgesetzes.

Wesentliche Nachteile ergeben sich fur die Belegschaft daraus nicht, weil Betriebsrat und
Personalrat vergleichbare Aufgaben und Auftrage haben. Die Mitbestimmungsrechte und
Mitwirkungsrechte sind grundsatzlich ahnlich ausgestaltet. Abweichende Regelungen gibt es
bei den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in den Bereichen der Betriebsorganisation
und der Arbeitszeitregelungen.

Die Mitgliedschaft der AOR im KAV Niedersachsen bleibt bestehen. Fiir alle Beschéftigten
bleiben die tarifvertraglichen Regelungen erhalten. Ein Vorteil ergibt sich durch eine hohere
Arbeitsplatzsicherheit aufgrund der fehlenden Insolvenzfahigkeit der AOR.

Wie bisher auch werden zwei Beschaftigte im Verwaltungsrat vertreten sein.

4. Sonstige Veranderungen bzw. Vor- und Nachteile der A6R im Vergleich zur GmbH

Im Ubrigen ergeben sich — insbesondere in organisatorischer Hinsicht - im Vergleich zur
bisherigen gGmbH keine Veranderungen.

Auch Risiken sind mit der Umwandlung grundsatzlich nicht verbunden, soweit die
Gemeinnutzigkeit nach der Abgabenordnung, auf der eine Reihe von Steuerbeglnstigungen
beruhen, erhalten bleibt und die Kommunalaufsicht fur die AR kein héheres Stammkapital
fordert, als aktuell bei der gGmbH gebunden ist. Beide Themen werden im Vorfeld der
Umwandlung abgestimmt: der Erhalt der Gemeinnutzigkeit mit dem zustandigen Finanzamt
(§ 60a Abgabenordnung) und die Hohe des Stammkapitals mit der Kommunalaufsicht (§ 152
NKomVG).
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Aufgrund des in Ziffer 7. formulierten Beschlussvorschlags werden die Beschllsse zur
Umsetzung der Umwandlung erst wirksam, wenn das Finanzamt das Vorliegen der
satzungsmaRigen Voraussetzungen der Gemeinnutzigkeit formlos festgestellt und die
Kommunalaufsichtsbehdrde keine Einwande gegen die Umwandlung erhoben bzw. die
Unbedenklichkeit der Umwandlung bestatigt hat.

Im Falle einer Zahlungsunfahigkeit der AOR gibt es fur diese zwar grundsatzlich kein
geordnetes Insolvenzverfahren (wie bei der GmbH), genauso wie bei der GmbH stellt sich
dem Landkreis in einem solchen Fall aber die Frage, ob und wie er kiinftig seinen Auftrag zur
Sicherstellung der Gesundheitsversorgung (§ 1 NKHG) erfiillen will und ob er vor diesem
Hintergrund die AGR untergehen Iasst.

In der AGR ist eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.
5.  Umsetzung der Umwandlung

Die Umwandlung erfolgt im Wege eines Formwechsels durch Gesamtrechtsnachfolge auf
der Grundlage des § 141 Abs. 1 S. 4 NKomVG, d.h. es andert sich lediglich das Rechtskleid
des Klinikums. Eine Ubertragung von Vermégensgegenstanden o.4. ist nicht erforderlich.
Samtliche Vertrage bestehen unverandert fort.

Soweit fur einige Vertrage - insbesondere mit Banken - ggf. Sonderkindigungsrechte fur den
Fall der Umwandlung bestehen, finden im Vorfeld der Umwandlung Gesprache mit dem
jeweiligen Vertragspartner statt.

Mit der Umwandlung selbst soll kein steuerlicher Aufwand verbunden sein; der Formwechsel
erfolgt danach steuerneutral. Die vorlaufige steuerliche Stellungnahme der KPMG ist als
Anlage beigeflugt. Die Stellungnahme ist mit der Einschrankung zu sehen, dass hinsichtlich
der steuerlichen Auswirkungen aus dem Rechtsformwechsel keine verbindlichen Auskiinfte
beim zustandigen Finanzamt eingeholt werden. Das steuerliche Risiko ergibt sich mit
Ausnahme flr die Grunderwerbsteuer aus der Stellungnahme. Sollte das zustandige
Finanzamt Peine zu dem Ergebnis kommen, dass der Formwechsel Grunderwerbsteuer
auslost, betragt die Steuerlast hieraus ca. 1.100.000,00 €. Allerdings schatzt die KPMG
dieses Eintrittsrisiko mit unter 10% ein. Im Vergleich zu den Vorteilen des
Rechtsformwechsels sind die steuerlichen Risiken als vertretbar anzusehen.

Die Bilanz der GmbH wird nach der Umwandlung fortgefiihrt; es bedarf hier keiner
Eréffnungs- oder Schlussbilanzen.

Die Umwandlung ist zur Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim

anzumelden.

Ziele /| Wirkungen
Durch den Rechtsformwechsel sollen im Wesentlichen Mittel fiir die Baubirgschaft
eingespart werden.

Ressourceneinsatz
Die Kosten fiir den Formwechsel tragt das Klinikum.

Schlussfolgerung
Der Formwechsel ist entsprechend zu beschlieRen.
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Anlage/n
1 - Anlage 1_Klinikum Peine_Formwechsel_steuerrechtl Einschatzung (6ffentlich)

2 - Anlage 2_Entwurf Formwechselbeschluss (6ffentlich)
3 - Anlage 3_Entwurf Satzung_ Klinikum Peine (6ffentlich)

4 - Anlage 4_Anzeige AOR_MS (6ffentlich)
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KPMG AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Heidestralle 58

10557 Berlin
T 030 2068-0
F 030 2068-2000
An Klinikum Peine gGmbH (Herr Dr. Tenzer)
Von RA/StB Steffen Doring
RA/StB Marcus Gobel
Datum 3. Juli 2025
Unser Zeichen KlinikumPeine_03_06_Mdt_Formwechsel

Darstellung der steuerlichen Konsequenzen eines Formwechsels der Klinikum Peine gGmbH in
eine Anstalt 6ffentlichen Rechts

1 Zusammenfassung

Zivilrechtlich findet im Zuge des Formwechsels der Klinikum Peine gGmbH in eine Anstalt 6ffentlichen
Rechts keine Vermdgensuibertragung statt; es andert sich lediglich das Rechtskleid der Kérperschaft.

Steuerlich kann der Formwechsel u. E. ohne eine Aufdeckung stiller Reserven und eine entsprechende
ertragsteuerliche Belastung vollzogen werden. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass
das Finanzamt den Sachverhalt im Rahmen der steuerlichen Veranlagung aufgreift und eine
ertragsteuerliche Belastung im Bereich der wirtschaftlichen Geschéaftsbetriebe eintritt.

Gewinne im steuerbefreiten Bereich der Klinikum Peine gGmbH (insb. im Zweckbetrieb) sollten
— mangels Ertragsteuerpflicht in diesen Bereichen — nicht zu einer Steuerlast fihren. Dies gilt selbst
dann, wenn auch in diesen Bereichen die Aufdeckung stiller Reserven unterstellt wirde.

Um eine verlassliche Aussage zu den steuerlichen Folgen des Formwechsels zu erlangen, sollte ein
Antrag auf verbindliche Auskunft beim zustandigen Finanzamt gestellt werden. Die Gebulhren fur die
Bearbeitung und die Erteilung dieser Auskunft belaufen sich im ,worst case” auf 109.736 Euro. Bezieht
man allein stille Reserven in den wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieben in die Kostenermittlung ein, wiirden
sich die GebuUhren auf ca. 4.616,00 Euro belaufen. Zuldssig ist ein solcher Antrag nur dann, wenn der
zugrunde liegende Sachverhalt noch nicht verwirklicht wurde.

2 Feststellungen im Einzelnen

2.1 Rechtsgrundlagen und Wesen des Formwechsels

Eine kommunale Gesellschaft mit beschrankter Haftung kann gemaR § 141 Abs. 1 S. 4 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in eine Anstalt 6ffentlichen Rechts (ASR)
umgewandelt werden. Fur diese Umwandlung gelten gemal § 141 Abs. 1 S. 6 NKomVG die Vorschriften
des Umwandlungsgesetzes (UmwG) Uber den Formwechsel entsprechend.

Ein Formwechsel filhrt zu einer Anderung der Rechtsform der umzuwandelnden Gesellschaft, ohne dass
sich die Identitat auf dem Weg zur umgewandelten Gesellschaft andert. Der Rechtstrager bleibt bestehen

KPMG AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhangiger Mitgliedsfirmen, die KPMG
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind.
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und nimmt lediglich ein neues ,Rechtskleid” an. Zivilrechtlich findet daher keine Rechts- oder
Vermdgenibertragung, also auch keine Teil- oder Gesamtrechtsnachfolge, statt. Samtliche
Vertragsbeziehungen bleiben bestehen.

2.2 Ertragsteuerliche Folgen des Formwechsels
2.2.1 Aufdeckung stiller Reserven
Anwendbarkeit des Umwandlungssteuergesetzes

Das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) erlaubt bestimmte Formen der Umwandlung, u. a. den
Formwechsel, ohne eine Aufdeckung stiller Reserven und damit im Zweifel auch ohne eine
ertragsteuerliche Belastung. Dabei gilt das UmwStG nur in den im UmwStG gesetzlich geregelten Féllen.
Der Formwechsel einer gGmbH in eine ASR wird im UmwStG nicht explizit geregelt. Auch das NKomVG
— das Regelungen zum Formwechsel von einer gGmbH in eine AR enthalt — weist auf das
Umwandlungsgesetz (UmwG), nicht aber auf die Anwendung des UmwStG hin.

Eines solchen expliziten Verweises auf das UmwStG bedarf es u. E. aber auch nicht. Der
Anwendungsbereich des UmwStG ist fir den benannten Formwechsel auch ohne einen solchen Verweis
ertffnet. GemaR § 1 Abs. 1 Nr. 3 UmwStG gelten der Zweite bis Funfte Teil des UmwStG auch fur
Umwandlungen, die durch ein anderes Bundesgesetz oder ein Landesgesetz ausdricklich vorgesehen
sind. § 141 NKomVG ist eine solche Landesnorm. Dort heil’t es (§ 141 Abs. 1Satz 4 NKomVG):
,<dnternehmen und Einrichtungen in privater Rechtsform, an denen die Kommune uber die Anteile
verfugt, kdnnen in kommunale Anstalten umgewandelt werden.“ Die hier in Rede stehende Umwandlung
der Klinikum Peine gGmbH in eine AR ist daher eine nach Landesgesetz (NKomVG) zugelassene
Umwandlung. In einem solchen Fall sind die fiir die vergleichbare Umwandlungsart (hier Formwechsel)
einschlagigen Bestimmungen des UmwStG anzuwenden (gemafR Tz. 01.11 Umwandlungssteuer-Erlass
(UmwStE)).

Auch die Rechtsprechung unterstellt, dass der Anwendungsbereich des UmwStG Uber

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 UmwStG erdffnet ist, wenn es eine entsprechende (verweisende) Landesnorm (wie hier
§ 141 Abs. 1 Satz 6 NKomVG) gibt (BFH, Urteil vom 12. Januar 2011, Az. | R 112/09, Rz. 16). Deshalb
kénnen die steuerlichen Vergiinstigungen des UmwStG bei einem Formwechsel von einer gGmbH in eine
AO6R im Land Niedersachsen grundsatzlich genutzt werden.

Vergleich der Besteuerungskonzepte

Im Anwendungsbereich des UmwStG hangen die steuerlichen Folgen des Formwechsels von einer
Anderung des Besteuerungssystems ab. Eine solche Anderung tritt z. B. ein, wenn eine
Personengesellschaft in eine Kérperschaft oder eine Kérperschaft in eine Personengesellschaft
umgewandelt wird. Diese Falle werden wie fiktive Vermogensubertragungen behandelt (Tz. 00.02
UmwStE). Verandert sich die Besteuerungsstruktur nicht, z. B. bei einem Formwechsel einer
Koérperschaft in eine Kdrperschaft anderer Rechtsform, kommt der Grundsatz der Rechtstrageridentitat
auch steuerrechtlich zum Tragen. Dies hat zur Folge, dass mangels Rechts- oder Vermégensubertragung
auch keine Steuerbelastungen eintreten sollen. Der formgewechselte Rechtstrager fuhrt die Buchwerte
des Ubertragenden Rechtstragers unverandert fort. Stille Reserven werden grundsatzlich nicht
aufgedeckt.

Im Einklang mit der Auffassung in der Kommentarliteratur zum NKomVG (Praxis der
Kommunalverwaltung NKomVG, Stand Juli 2025, § 141 Rz. 17) andert sich das Besteuerungskonzept
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auch bei der hier in Rede stehenden Umwandlung der Klinikum Peine gGmbH in eine AGR jedenfalls im
Grundsatz her nicht. Es wird lediglich eine Kérperschaft privaten Rechts (GmbH) in eine Kérperschaft
offentlichen Rechts umgewandelt.

Besonderheit: Steuerbeglinstigte Einrichtung

Zu beachten ist allerdings, dass die Klinikum Peine gGmbH als steuerbeglnstigter Rechtstrager agiert.
Diese Funktion soll durch die AGR fortgesetzt werden. Dies Steuerbegtinstigung fiihrt grundsatzlich zu
leicht abweichenden Strukturen zwischen den beiden Rechtstragern.

Beide Rechtstrager kennen die steuerlichen Spharen ideeller Bereich, Vermdgensverwaltung,
Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschéftsbetrieb. Wahrend diese Bereiche bei der gGmbH unmittelbar
bei der gGmbH verortet werden, wird bei der A6R zur Abgrenzung des bei ihr mdglichen Hoheitsbereichs
steuerlich zusatzlich ein Betrieb gewerblicher Art begriindet. Die vier steuerlichen Sphéaren sind bei der
A6R ,unterhalb® der AGR und innerhalb dieses — dann gemeinnutzigen — Betriebes gewerblicher Art zu
verorten. Dieser Strukturunterschied zwischen den Rechtstragern kdnnte fir die Finanzverwaltung einen
Ansatz bieten, eine Anderung des Steuerkonzepts durch die Beendigung der bisherigen Betatigung in der
gGmbH und die Neugriindung der vier steuerlichen Bereiche zu begriinden.

Bei dieser Annahme einer Beendigung und Neugriindung wiirde es zu einer Aufdeckung stiller Reserven
in der gGmbH kommen. Allerdings wiirde die Aufdeckung stiller Reserven allein in den wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieben eine ertragsteuerliche Belastung i. H. v. 31,225 % (Korperschaftsteuer: 15 % zzgl.
SolZ und Gewerbesteuer: 15,4 % bei Hebesatz 440 %) hervorrufen. Ein etwaiger Gewinn in den
steuerbeglinstigten Bereichen (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Korperschaftsteuergesetz (KStG)) wirde nicht zu einer
ertragsteuerlichen Belastung flihren.

Gegen eine solche Versteuerung spricht, dass nach dem Prinzip des § 13 Abs. 4 KStG bei
Wirtschaftsgitern, die kiinftig der Férderung steuerbeglinstigter Zwecke dienen, auf die Besteuerung
stiller Reserven verzichtet wird. Was fiir den Beginn einer steuerbegiinstigten Tatigkeit gilt, muss u. E.
auch bei Fortfliihrung einer steuerbegiinstigten Tatigkeit gelten.

2.2.2 Steuerbegiinstigung geméal §§ 51 ff. Abgabenordnung (AO) (Gemeinnlitzigkeit)
Die Klinikum Peine gGmbH ist gemeinnutzig und daher steuerbegulnstigt.

Diese Steuerbegiinstigung gilt auch nach dem Formwechsel in der Rechtsform der A6R fort, soweit die
Satzung der Klinikum Peine AS6R die satzungsmafigen Voraussetzungen im Sinne der §§ 51 ff. AO
erfullt. Der aktuelle Satzungsentwurf ist entsprechend gestaltet.

Um hier Rechtssicherheit erlangen zu kdnnen, stellt das zustandige Finanzamt im Wege des Verfahrens
nach § 60a AO auf Antrag fest, dass die satzungsmafRigen Voraussetzungen erfllt sind. Es ist
beabsichtigt, diesen Antrag zu stellen. Eine Feststellung ist allerdings erst moglich, wenn die Satzung
vom Rat wirksam beschlossen wurde. Im Vorfeld kann eine formlose Abstimmung der Satzung mit dem
Finanzamt dergestalt erfolgen, dass das Finanzamt die Erflllung der satzungsmafligen Voraussetzungen
fur die Gemeinnutzigkeit bestatigt. Diese Bestatigung sollte seitens der Klinikum Peine gGmbH
unverziglich veranlasst werden. Auf Grundlage dieser Bestatigung besteht (aus praktischer Sicht)
Sicherheit, dass das Finanzamt auch die formelle Feststellung gemaR § 60a AO spater ausstellen wird.

Die Beschlussvorlage fir den Kreistag des Landkreises Peine sieht in Ziffer 7 Buchst. ¢ vor, dass der
Beschluss erst wirksam wird, wenn das Vorliegen der satzungsmafRigen Voraussetzungen der
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Gemeinnitzigkeit der AGR formlos bestatigt werden. Dieses Vorgehen entspricht der best practice und
sichert die Beteiligten zumindest faktisch ab. Der férmliche Antrag nach § 60a AO kann sodann nach
Wirksamkeit des Formwechsels gestellt werden.

2.3 Exkurs 1: Grunderwerbsteuer

Ein grunderwerbsteuerpflichtiger Tatbestand im Sinne des § 1 Grunderwerbsteuergesetz wird durch
einen Formwechsel — gleich welcher Art — nicht ausgeldst, weil keine echte Vermdgensubertragung
stattfindet. Fiktive Vermdgensubertragungen 16sen in der Regel keine Grunderwerbsteuer aus.

Hintergrund ist, dass die Regelungen des Grunderwerbsteuergesetzes im Grundsatz an einen
zivilrechtlichen Rechtstibergang anknupfen, der beim Formwechsel gerade nicht eintritt (vgl. Roderburg,
in: Scherer, Unternehmensnachfolge, 2020, § 43 Steuerliche Auswirkungen des Formwechsels, Rn. 7).

Speziell der Formwechsel einer gGmbH in eine A6R in Niedersachsen und die damit verbundenen
grunderwerbsteuerlichen Folgen waren offensichtlich noch nicht Gegenstand einer tiefgreifenden
Auseinandersetzung in Rechtsprechung und Literatur. Hidien (in: Hidien/Jlirgens, Die Besteuerung der
offentlichen Hand, 2023, § 10, Rz. 154a) dulerst sich allerdings zum Formwechsel einer AGR in eine
Kapitalgesellschaft und damit dem im Vergleich zum geplanten Vorgehen entgegengesetzten
Formwechsel. Hidien trifft allgemein die Aussage, dass ,eine mit der Grundstiicksubertragung
verbundene Umwandlung in Gestalt eines Rechtsformwechsels gem. § 301 UmwG grundsatzlich nicht
zur Grunderwerbsteuerbarkeit [flhrt]. Es fehlt dann an einem Rechtstragerwechsel. Ein solcher
Formwechsel ist moglich [...] von Kérperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts in
Kapitalgesellschaften® (so auch die Grundsteuererlasse der Lander zum Ubergang von Grundstiicken bei
Umwandlungen, Einbringungen und anderen Erwerbsvorgangen auf gesellschaftsvertraglicher
Grundlage, etwa Oberfinanzdirektion Hannover, 2. Mai 2000, S 4520-10-StH 563, Abschnitt A IV).

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass auch ein Formwechsel einer gGmbH in eine AGR
nicht zu einer grunderwerbsteuerlichen Belastung fuhrt.

2.4 Exkurs 2: Umsatzsteuer

Der Formwechsel selbst stellt u. E. auch keine umsatzsteuerbare und ggf. umsatzsteuerpflichtige
Leistung dar.

Bei der formwechselnden Umwandlung andert sich lediglich die Rechtsform des Rechtstragers, seine
Identitat bleibt bestehen. Damit fehlt die fiir die Umsatzsteuerbarkeit erforderliche Trennung zwischen
Leistendem und Leistungsempfanger. Der Unternehmer und sein Unternehmen sind identisch (kein
Leistungsaustausch) (vgl. Erdbrigger, in: Wager, UStG, 2024, § 1 UStG, Rz. 197; Hildenbrand/Gossert,
in: Frotscher/Driien, UmwStG, 2024, § 25 UmwStG, Rz. 64). Daher kann der Formwechsel selbst
grundsatzlich keine unmittelbaren umsatzsteuerlichen Folgen ausldsen.

Hinsichtlich der mit dem Formwechsel verbundenen Kosten ist festzuhalten, dass es sich um allgemeine
Kosten des Unternehmens handelt, so dass die Abzugsfahigkeit der Vorsteuer aus diesen Kosten von
der Gesamttatigkeit des Unternehmens abhangt (vgl. Robisch, in: Bunjes, UStG, 2025, § 1 UStG, Rz. 71;
Erdbriigger, ebenda, Rz. 198).
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2.5 Exkurs 3: Grundsteuer

Die Klinikum Peine gGmbH ist eine gemeinnutzige Kdrperschaft. Hinsichtlich ihres Grundbesitzes, der fir
gemeinnltzige Zwecke genutzt wird (Krankenhauszweckbetrieb), ist die Klinikum Peine gGmbH deshalb
von der Grundsteuer befreit (§ 3 Nr. 3 Buchst. b UStG).

Auch nach dem Formwechsel besteht eine Grundsteuerbefreiung in entsprechendem Umfang. Wird
Grundbesitz fur hoheitliche Tatigkeiten genutzt (fir einen 6ffentlichen Dienst oder Gebrauch), ist die
Nutzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 2 GrStG von der Grundsteuer befreit. Begriindet die A6R
einen steuerbeguinstigten BgA (dies wird u. E. vermutlich mit der gesamten Krankenhaustatigkeit der Fall
sein), ist der dafiir verwendete Grundbesitz jedenfalls dann von der Grundsteuer befreit, wenn er
unmittelbar fir gemeinnitzige Zwecke genutzt wird (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a GrStG). Die Verwendung
von Grundbesitz fur Tatigkeiten, die einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb
zuzurechnen sind, fihrt wie bisher regelmafig zu einer grundsteuerlichen Belastung.

2.6 Risikoabwédgung
2.6.1 Kosten einer verbindlichen Auskunft

Absolute Rechtssicherheit im Hinblick auf die Steuerneutralitat des Formwechsels der Klinikum Peine
gGmbH in eine AGR bzw. die Steuerbegiinstigung des aus der Aufdeckung resultierenden
Ubernahmegewinns (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) kann nur durch eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes
(§ 89 Abs. 2 AO) erreicht werden. Auf einen entsprechenden Antrag hin wiirde die Frage, ob der
beabsichtigte Formwechsel steuerneutral oder ein entstehender Ubernahmegewinn steuerbegiinstigt ist,
vom zustandigen Finanzamt verbindlich beantwortet werden.

Der Antrag kann nur gestellt werden, solange das Vorhaben noch nicht umgesetzt ist, d. h. im
vorliegenden Fall kein wirksamer Ratsbeschluss vorliegt oder aber der Ratsbeschluss unter einer
entsprechenden Bedingung steht. Antragsteller ist der Steuerpflichtige, dessen kiinftige Besteuerung
Gegenstand der verbindlichen Auskunft sein soll; also die Klinikum Peine gGmbH.

Fir die Bearbeitung einer verbindlichen Auskunft wird gemai § 89 Abs. 3 AO eine Geblihr erhoben. Die
Gebuhr wird dabei gemaR § 89 Abs. 4 S. 1 AO nach dem Wert berechnet, den die verbindliche Auskunft
fur den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Der Gegenstandswert richtet sich nach dem gestellten
Antrag und den sich daraus ergebenden steuerlichen Auswirkungen. Abzustellen ist dabei auf die
Differenz zwischen dem Steuerbetrag, der aufgrund der vom Antragsteller vorgetragenen
Rechtsauffassung entstehen wiirde, und dem Steuerbetrag, der sich bei einer von der Finanzbehorde
vertretenen entgegengesetzten Rechtsauffassung ergeben wirde (BFH, Urteil vom 22. April 2015, Az. IV
R 13/12).

Anschlieend wird die Gebluihr in entsprechender Anwendung des § 34 Gerichtskostengesetz mit einem
Gebuhrensatz von 1,0 erhoben (§ 89 Abs. 5 AO).

Im vorliegenden Fall ware der Gegenstandswert also die Differenz zwischen dem Steuerbetrag, der sich
ergeben wirde, wenn im Zuge des Formwechsels stille Reserven aufgedeckt wiirden und damit ein
Ubernahmegewinn im Bereich der wirtschaftlichen Geschéftsbetriebe entstiinde (s. u.) und dem
Steuerbetrag, der sich ergeben wiirde, wenn der Formwechsel steuerneutral erfolgt oder ein
Ubernahmegewinn lediglich im steuerbegiinstigten Bereich der gGmbH anfallen wiirde (0 Euro).
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Die stillen Reserven kdnnen im Falle des Klinikums Peine entweder
a) im Anlagevermogen oder aber
b) in einem Firmen- und Geschéaftswert

gesehen werden. Dabei kann es beim Klinikum Peine gGmbH allerdings nur durch die Aufdeckung stiller
Reserven im Bereich der bestehenden wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe der Klinikum Peine gGmbH zu
einer Steuerlast kommen. In den steuerbeglinstigten Bereichen (ideeller Bereich, Vermdgensverwaltung,
Zweckbetrieb) bliebe die Aufdeckung stiller Reserven ohne eine ertragsteuerliche Belastung.

Aufgrund dessen haben wir eine Ubersicht tiber die im Klinikum Peine gGmbH gefiihrten wirtschaftlichen
Geschéftsbetriebe erhalten. Die uns am 2. Juni 2025 bermittelte Ubersicht zeigt, dass mit stillen
Reserven im Wesentlichen im Jahr 2011 erworbenen ,Dialysezentrum 204/10/7“ zu rechnen ist. Das
Dialysezentrum hat aktuell einen Restbuchwert i. H. v. ca. 500.000 Euro. Die kumulierte Abschreibung
wurde auf 416.000 Euro beziffert. Hieraus ergeben sich Anschaffungskosten i. H. v. 916.000 Euro. Eine
Ermittlung des Verkehrswerts des Gebaudes haben wir nicht vorgenommen. Aus Griinden der Vorsicht
gehen wir jedoch pauschal und aus Griinden der Vorsicht davon aus, dass das Gebaude heute einen
2,5-fach Uber den Anschaffungs-/Herstellungskosten liegenden Wert i. H. v. 2.500.000 Euro aufweist.
Aufgrund dieser sehr groben Schatzung sind dem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb, dem dieses
Gebaude zugerechnet wird, stille Reserven i. H. v. ca. 2,0 Mio. Euro zuzuweisen. Die uns ebenfalls
benannte Kinderkrippe hat aktuell einen Wert i. H. v. ca. 15.200 Euro. Die Anschaffungskosten betrugen
ca. 42.000 Euro. Hierfiir rechnen wir pauschal ebenfalls mit einer stillen Reserve i. H. v. ca. 50.000 Euro.

Insgesamt gehen wir aufgrund einer risikoorientierten und sehr groben Schatzung von stillen Reserven in
den wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieben i. H. v. 2.55 Mio. Euro aus.

Diese stillen Reserven wéren — soweit der daraus resultierende Ubernahmegewinn nicht im
steuerbeguinstigten Bereich anfallt — mit einem Steuersatz von 31,225 % (Kdrperschaftsteuer zzgl. SolZ
und Gewerbesteuer) zu versteuern. Daraus ergabe sich eine Steuerlast bzw. ein Gegenstandswert

i. H.v. 796.237,50 Euro (2.550.000 Euro x 31,225 %).

Die Gebdihr fir eine verbindliche Auskunft wiirde gemaf § 89 AO folglich 4.616,00 Euro betragen.
MaBgeblicher Wert fiir das Finanzamt

Grundsatzlich ist der Antragsteller verpflichtet, den Gegenstandswert und die fiir seine Bestimmung
erheblichen Umstande in dem Antrag auf verbindliche Auskunft darzulegen (§ 89 Abs. 4 S. 2 AO).
Insoweit kénnte in dem Antrag zunachst auf den (glnstigeren) Gegenstandswert abgestellt werden, der
sich aus der Besteuerung der stillen Reserven im Anlagevermdgen ergibt. Das Finanzamt ist allerdings
an die Darlegung nicht gebunden, wenn sie zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis fuhrt.
Aufgrund der erheblichen Differenz, die sich bei Heranziehung der unterschiedlichen stillen Reserven
(Anlagevermdgen oder Firmen-/Geschéaftswert) ergibt, bestiinde demnach das Risiko, dass das
Finanzamt die Ermittlung des Gegenstandswert auf Grundlage der stillen Reserven im Anlagevermdgen
des Klinikums nicht anerkennt. Zwar betragt die Héchstgebuhr fur eine verbindliche Auskunft 109.736
Euro, deren Verwirklichung halten wir jedoch fur sehr unwahrscheinlich.
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Klinikum Peine gGmbH
Darstellung der steuerlichen Konsequenzen eines Formwechsels
der Klinikum Peine gGmbH in eine Anstalt 6ffentlichen Rechts

3. Juli 2025

3 Disclaimer

Dieses Arbeitsergebnis wurde nur im Zusammenhang mit den von uns erbrachten Beratungsleistungen
im Zusammenhang mit dem geplanten Formwechsel der Klinikum Peine gGmbH erstellt und ist daher
nicht fir andere Zwecke geeignet.

Die in diesem Arbeitsergebnis enthaltenen Informationen basieren auf Quellen, von deren Verlasslichkeit
KPMG ausgeht. Eine Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit dieser Informationen
Ubernimmt KPMG jedoch nicht.

Das Arbeitsergebnis entspricht dem Rechtsstand des Unterschriftsdatums. Es gibt die aufgrund des
geltenden Rechts einschlieRlich der Verwaltungsauffassung und der Rechtsprechung gewonnene
Rechtsauffassung von KPMG im vorliegenden Fall wieder. Das Arbeitsergebnis sollte allerdings nicht als
Garantie fur ein bestimmtes steuerliches Ergebnis verstanden werden. Die Finanzbehdrden und Finanz-
gerichte sind bei ihrer Rechtsanwendung autonom.

Die Rechtslage kann sich — ggf. mit Wirkung fur die Vergangenheit — andern. Dies gilt auch fir die
Auffassungen von Finanzbehdrden und Finanzgerichte Es wird keine Verpflichtung Gbernommen, das
Arbeitsergebnis nach dem Unterschriftsdatum zu Uberarbeiten oder die weitere Rechtsentwicklung in
anderer Weise zu verfolgen.

Dem Auftrag, in dessen Erfillung wir vorstehend benannte Leistungen fir die Klinikum Peine gGmbH
erbracht haben, liegt die Auftragsvereinbarung vom 25./26.10.2021 inkl. der Modifikation vom 23.12.2022
einschlieBlich einer Regelung zur Beschrankung unserer Haftung auf € 5 Mio. flr Fahrlassigkeit
zugrunde. Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen
bestatigt jeder Empféanger, die vorstehende Regelung zur Beschrankung unserer Haftung zur Kenntnis
genommen zu haben und erkennt deren Geltung im Verhaltnis zu uns an.
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2. Entwurf — Formwechselbeschluss Klinikum Peine gGmbH — Stand 21.05.2025

[notarielle Eingangsformel]

I.

Vorbemerkung

Alleiniger Gesellschafter der Klinikum Peine gGmbH (,Gesellschaft®) ist der Landkreis Peine.
Landrat des Landkreis Peine ist Herr Henning HeiB. Das Stammkapital der Klinikum Peine gGmbH
betrdagt EUR 500.000 und ist in voller Hohe eingezahlt.

II.

Gesellschafterversammlung

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen
Formen und Fristen hilt der Gesellschafter der Gesellschaft, der Landkreis Peine, hiermit eine

Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und fasst folgende Beschliisse:

1. Die Klinikum Peine gGmbH wird auf Grundlage des § 141 Abs. 1 S. 4 und S. 6 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den
§8 190 ff. Umwandlungsgesetz (UmwG) im Wege des Formwechsels in eine Anstalt 6ffentlichen
Rechts umgewandelt. Sie tritt im Rechtsverkehr unter dem Namen ,,Klinikum Peine A6R" auf

und hat ihren Sitz in Peine.

2. Alleiniger Trager der Klinikum Peine AGR ist der Landkreis Peine. Das Stammkaptal des
formwechselnden Rechtstragers, dass allein durch die von dem Landkreis Peine gehaltenen
500.000 Geschiftsanteilen im Nennwert von EUR 1,00 verkorpert wird, wird zum
Stammbkapital der Klinikum Peine AGR. Besondere Rechte bestehen nicht und werden nicht

gewahrt.

3. Ein Umwandlungsbericht ist gemaB § 192 Abs. 2 S. 1 UmwG i.V.m. § 141 Abs. 1 S. 6 NKomVG

nicht erforderlich, da der Landkreis Peine alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist.

4. Ein Abfindungsangebot nach § 207 UmwG ist gemaB § 194 Abs. 1 Nr. 6 UmwG i.V.m. § 141
Abs. 1 S. 6 NKomVG nicht erforderlich, da der Landkreis Peine alleiniger Gesellschafter der
Gesellschaft ist.

5. Fiir das Rechtsverhéltnis zwischen dem Landkreis Peine als Trager und der Klinikum Peine
AOR gelten die in der Satzung der Klinikum Peine AGR und die gesetzlichen Vorschriften. Dem
als Anlage 1 beigefiigten Satzungsentwurf — einschlieBlich ggf. auf Hinweis des Finanzamtes
oder der Kommunalaufsicht (im Rahmen der Priifung nach § 152 NKomVG) oder aus sonstigen

Griinden erforderlich werdender redaktioneller Anderungen — wird zugestimmt.

6. Fiir die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft endet mit Wirksamwerden des

Formwechsels ihre Amtsstellung, da keine Amtskontinuitét besteht.
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10.

11.

12.

Als Mitglieder des Verwaltungsrats der Klinikum Peine A6R bestellt der Landkreis Peine

folgende Personen:

- [

Die kiinftigen Vertreter der Beschiftigten im Verwaltungsrat werden nach Wirksamkeit des

Formwechsels durch Wahl gemaB den Satzungsregelungen bestimmt.

Zu den Rechtsfolgen des Formwechsels fiir die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen: Die bei
der Gesellschaft bestehenden Arbeitsverhiltnisse werden von der Klinikum Peine AGR
unverandert fortgefiihrt. Der Formwechsel fiihrt nicht zu einem Wechsel der Person des
Arbeitgebers und somit nicht zu einem Betriebsiibergang. Die bestehende Tarifbindung sowie

die betriebliche Altersversorgung werden daher durch den Formwechsel nicht beriihrt.

Der Vorstand der Klinikum Peine AGR leitet die kommunale Anstalt 6ffentlichen Rechts und ist

zustindig fiir saimtliche personalrechtlichen Entscheidungen.

Durch den Formwechsel gelangt die Klinikum Peine AGR in den Geltungsbereich des
Niedersiachsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG). Der bisherige Betriebsrat verliert
sein Amt (vgl. § 130 BetrVG). Fiir die Arbeitnehmer der Klinikum Peine AGR ist ein Personalrat
nach den Regelungen des NPersVG zu wihlen. Bisherige Betriebsvereinbarungen entfalten bei

der Klinikum Peine AGR keine kollektivrechtliche Wirkung mehr.

Es sind keine weiteren Mafnahmen mit Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und ihre

Vertretungen vorgesehen.

Dem Betriebsrat der Gesellschaft wurde der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses gemil3
§ 194 Abs. 2 UmwG i.V.m. § 141 Abs. 1 S. 6 NKomVG am [...] zugeleitet. Eine entsprechende

Empfangsbestitigung ist erteilt worden und liegt diesem Beschluss als Anlage 2 bei.

Auf das Recht der Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage gegen den Umwandlungsbeschluss wird

verzichtet.

Soweit zu diesem Beschluss Zustimmungen der/ des Beteiligten erforderlich sind, werden diese

hiermit erteilt.
Der Kreistag des Landkreises Peine hat dem Formwechsel in der Sitzung vom XXX zugestimmt.

Der Kommunalaufsicht wurde der Beschluss des Kreistages vom XXXX zum Formwechsel der
Gesellschaft am [...] angezeigt. Die Kommunalaufsicht hat innerhalb der sechs-Wochen-Frist

des § 152 Abs. 1 S. 3 NKomVG keine Einwinde gegen den Formwechsel erhoben bzw. die sechs-
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Wochen-Frist nicht verlangert (§ 152 Abs. 1 S. 4 NKomVG) bzw. vor Ablauf der sechs-Wochen-
Frist oder nach Verlangerung der Frist die Unbedenklichkeit der Umwandlung bestitigt.

13. Das zustindige Ministerium hat die Feststellung des Trigerwechsels durch Anderung des
Bescheides nach § 8 Abs. 1 S. 3 KHG formlos in Aussicht gestellt (§ 7 Abs. 2 S. 2 NKHG).

14. Das zustandige Finanzamt hat das Vorliegen der satzungsmifigen Voraussetzungen der
Gemeinniitzigkeit der AGR formlos bestitigt. Ein formeller Antrag nach § 60a AO wird nach

Wirksamwerden des Formwechsels gestellt.

15. Die Kosten fiir die notarielle Beurkundung und die Eintragung im Handelsregister sowie die

Berichtigung der Grundbiicher tragt die Gesellschaft.
16. Alle mit dem Rechtsformwechsel zusammenhingenden nétigen Schritte sind zu veranlassen.
Damit ist die Gesellschafterversammlung geschlossen.

III1.

Vollmachten
[vom Notar auszufiillen]

Iv.

Kosten

Alle mit diesem Formwechselbeschluss und seiner Durchfiihrung entstehenden Kosten, Gebiihren und

Steuern tragt die Klinikum Peine gGmbH bzw. AGR.

V.
Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Fotokopien:

- die Gesellschaft

- der Landkreis Peine, BurgstraBe 1, 31224 Peine

- das Finanzamt Peine - Korperschaftssteuerstelle und Grunderwerbsteuerstelle -

VI.
Grundbesitz und Beteiligungen

Die Gesellschaft ist Eigentiimerin bzw. Miteigentiimerin nachfolgender Grundstiicke und

grundstiicksgleicher Rechte:

[...]

Die Gesellschaft ist Gesellschafterin nachfolgender Gesellschaft:
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GDEKK GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht K6ln unter HRB 98526

Die Anlage 2 wurde anerkannt. Die vorstehende Niederschrift und die Anlage 1 wurde den / dem

Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen / ihm genehmigt und von ihnen / ihm und dem Notar

eigenhindig unterschrieben.
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SATZUNG
der

Klinikum Peine AGR
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Satzung der Klinikum Peine AGR

Auf Grundlage der §§ 10 und 142 des Niedersidchsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010, zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
29 Januar 2025 (Nds. GVBL. S. 3), hat der Kreistag des Landkreises Peine in 6ffentlicher Sitzung

folgende Satzung beschlossen:

§1
Rechtsform, Name, Sitz, Stammkapital

(1) Das Klinikum Peine ist eine Einrichtung des Landkreises Peine in der Rechtsform einer
rechtsfihigen kommunalen Anstalt des oOffentlichen Rechts. Die Anstalt wird durch
Umwandlung der bestehenden Klinikum Peine gGmbH nach MafBgabe der niheren
Bestimmungen dieser Satzung sowie des Beschlusses des Kreistages des Landkreises Peine von
[...] im Wege des Formwechsels errichtet.

(2) Die Vertretung des Landkreises Peine iibertragt der kommunalen Anstalt die Aufgabe der
Krankenhausversorgung fiir die Bevolkerung des Landkreises Peine gemidB § 1
Niedersichsisches Krankenhausgesetz gemafB § 143 NKomVG zur Wahrnehmung in eigener
Verantwortung und in eigenem Namen.

(3) Die kommunale Anstalt fiihrt den Namen Klinikum Peine mit dem Zusatz ,Anstalt des
offentlichen Rechts“. Die Kurzbezeichnung lautet Klinikum Peine AGR. Sie tritt unter diesem
Namen im gesamten Geschéfts- und Rechtsverkehr auf.

(4) Die Anstalt hat ihren Sitz in Peine.

(5) Das Stammkapital der Anstalt betrdgt EUR 500.000,00 (EURO fiinfhunderttausend).

(6) Der Landkreis Peine als Triger der Anstalt unterstiitzt die Anstalt nach MaBgabe des § 144
NKomVG.

§2

Zweck der kommunalen Anstalt

(1) Zweck der Anstalt ist die Férderung

- des offentlichen Gesundheitswesens und der 6ffentlichen Gesundheitspflege
(§ 52 Abs. 2 Nr. 3 AO), insbesondere die Verhiitung und Bekdmpfung von
iibertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhéauser im Sinne des § 67
AO. Dies erfolgt nach MaBigabe des Krankenhausplanes des Landes
Niedersachsen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Moglichkeiten der
stationdren, teilstationdren und ambulanten Untersuchung, Behandlung
und Versorgung von Patientinnen und Patienten sowie der gesundheitlichen
Pravention.

- der Jugend- und Altenhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO), sowie

- der Forderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschliefilich der
Studentenhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO).

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb des Klinikums Peine als
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung sowie aller damit zusammenhingenden
Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben und die Errichtung und den Betrieb
eines Hospizes.

(3) Auch ist Zweck der Anstalt die arztliche, pflegerische, technische und kaufméannische
Betreibung dieser Einrichtungen mit dem Ziel einer bestmdglichen und zugleich
wirtschaftlichen Versorgung der Bevolkerung sowie ggf. die Ausbildung in eigenen
Ausbildungsstitten sowie im Rahmen eines Akademischen Lehrkrankenhauses.
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(4) Die Anstalt darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser
Satzung alle Geschéfte und sonstigen MaBnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung
unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt, Betriebe oder
Einrichtungen zu griinden, zu iibernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem
Zweck des Unternehmens dient.

(5) Der Kreistag des Landkreises Peine kann der Anstalt nach § 143 NKomVG unter Abinderung
dieser Satzung weitere Aufgaben iibertragen.

(6) Die Anstalt ist ermichtigt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften mit anderen Kommunen und juristischen Personen des offentlichen Rechts
zusammenzuarbeiten.

§3
Gemeinniitzigkeit

(1) Die Anstalt verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,Steuerbegiinstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Die Anstalt ist selbstlos titig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel der Anstalt diirfen nur fiir die satzungsmiBigen Zwecke verwendet werden. Der
Landkreis Peine als Anstaltstrager erhilt keine Zuwendungen aus den Mitteln der Anstalt.

(4) Zuwendungen an andere, ebenfalls steuerbegiinstigte Korperschaften oder eine juristische
Person des offentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegiinstigten Zwecken sind zulassig.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Anstalt fremd sind, oder durch
unverhiltnismaBig hohe Verglitungen begiinstigt werden.

(5) Bei Auflosung oder Authebung der Anstalt oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke fillt das
Vermogen der Anstalt dem Landkreis Peine zu, der es ausschlieBlich und unmittelbar fiir
gemeinniitzige Zwecke im Sinne der §§ 52 und 53 der Abgabenordnung zu verwenden hat. Uber
die Auflosung der Anstalt entscheidet der Kreistag des Landkreises.

§4
Kompetenzen der kommunalen Anstalt

(1) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle des Kreistages des Landkreises Peine Satzungen fiir die
gemaiB § 2 iibertragenen Aufgaben zu erlassen.

(2) Die Anstalt besitzt Dienstherrenfahigkeit nach § 146 NKomVG. Sie kann Beamte ernennen,
versetzen, abordnen, befordern und entlassen. Dies gilt sinngemdB auch fiir samtliche
Arbeitnehmer.

(3) Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen der Anstalt und ihrem Triger, dem Landkreis
Peine, dessen Einrichtungen und Gesellschaften werden in Vertrigen geregelt, die der
Schriftform bediirfen, und sind angemessen zu vergiiten.

§5
Organe der Anstalt

(1) Organe der kommunalen Anstalt sind:
a. der Vorstand (§ 6)
b. der Verwaltungsrat (§§ 7 bis 9).

(2) Die Mitglieder aller Organe der Anstalt sind entsprechend § 40 NKomVG zur Verschwiegenheit
iiber alle vertraulichen Angelegenheiten sowie iiber Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse des
Unternehmens verpflichtet. Die Pflicht besteht fiir die Mitglieder auch nach ihrem Ausscheiden
aus der Anstalt fort. Sie gilt nicht, soweit gesetzliche oder satzungsmiBige Berichtspflichten
bestehen. Hiervon unberiihrt bleiben die kommunalverfassungsrechtlichen Rechte des
Landkreises Peine nach § 150 NKomVG.
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(3) § 41 NKomVG (Mitwirkungsverbot) und § 42 NKomVG (Vertretungsverbot) sowie § 20
(ausgeschlossene Personen) und § 21 (Befangenheit) des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten
entsprechend.

§6
Vorstand

(1) Der Vorstand fiihrt die Geschéfte der Anstalt in eigener Verantwortung nach MaBgabe der
Gesetze, der vorliegenden Satzung, des Wirtschaftsplans und der Beschliisse des
Verwaltungsrates.

(2) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen.

(3) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und auBergerichtlich.

(4) Der Vorstand wird fiir die Dauer von bis zu fiinf Jahren bestellt. Eine erneute Bestellung ist —
auch mehrmals — zuldssig. Die Bestellung zum Vorstandsmitglied kann der Verwaltungsrat
vorzeitig nur aus wichtigem Grund widerrufen.

(5) Der Vorstand kann seine Vertretungsbefugnis mit Zustimmung des Verwaltungsrates auf
Beschiftigte der Anstalt {ibertragen.

(6) Soweit der Vorstand aus mehreren Mitgliedern besteht, erfolgt die Vertretung durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.

(7) Der Verwaltungsrat kann den Vorstandsmitgliedern durch Beschluss Befreiung von den
Beschrankungen des § 181 BGB und/oder Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Gleiches gilt fiir
Prokuristen.

(8) Besteht der Vorstand nur aus einer Person, bestellt der Verwaltungsrat neben dem Vorstand
einen allgemeinen Vertreter des Vorstandes als Stellvertreter. Bei nicht nur voriibergehender
Verhinderung des Vorstands kann der Stellvertreter die Anstalt vertreten.

(9) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, bestimmt der Verwaltungsrat eine(n)
Vorstandsvorsitzende(n) und eine(n) stellvertretenden Vorsitzende(n).

(10)Der Vorstand trifft die in seine Zustandigkeit fallenden Entscheidungen in Sitzungen, welche
regelméBig und dariiber hinaus bei Bedarf stattfinden. Der Vorstand fasst seine Beschliisse
gemeinschaftlich mit einfacher Mehrheit. Im Falle der Stimmengleichheit erfolgt eine erneute
Abstimmung. Besteht bei dieser Abstimmung erneut Stimmengleichheit, hat der
Vorstandsvorsitzende regelmiBig zwei Stimmen; abweichende Regelungen konnen in einer
Geschiftsordnung bestimmt werden.

(11) Dem Vorstand obliegen insbesondere alle laufenden Entscheidungen und MaBnahmen, die
erforderlich sind, um den gemeinniitzigen Gesellschaftszweck zu fordern oder zu erreichen.

(12)Der Vorstand hat den Verwaltungsrat iiber alle wichtigen Angelegenheiten rechtzeitig zu
unterrichten und ihm auf Anforderung in allen Angelegenheiten Auskunft zu geben§ 9o
Aktiengesetz gilt entsprechend, sofern §§ 2, 11 Abs. 3 KomAnstVO keine strengere
Berichtspflicht vorsieht.

(13)Der Vorstand ist verpflichtet, dem Landkreis Peine alle zur Sicherung des
Beteiligungscontrollings erforderlichen Unterlagen, insbesondere
Zwischenergebnisrechnungen und Geschaftsberichte, wihrend des laufenden Geschiftsjahres
offen zu legen (§ 150 NKomVG).

(14)Der Vorstand ist auch zustdndig fiir simtliche beamtenrechtliche Entscheidungen sowie
samtliche arbeitsrechtliche Entscheidungen gegeniiber den Arbeitnehmern einschlieBlich
deren Einstellung nach MaBgabe des vom Verwaltungsrat genehmigten Wirtschaftsplans.

§7
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht wie folgt aus insgesamt f—=11}-Mitgliedern:
a) dem/der Landrat/Landratin des Landkreises Peine als Verwaltungsratsvorsitzende(n),
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b) [8...] vom Landkreis Peine entsendete stimmberechtigte Personen, wobei fiinf dieser
Personen Angehorige des Kreistages sein miissen,
c) sowie [2...] weitere bei der Anstalt beschiftigte stimmberechtigte Personen (§ 145 Abs.
4S.1,Abs. 5S. 1 NKomVG).
Mindestens drei der vom Landkreis Peine nach den vorstehenden lit. a) und b) entsandten
Personen miissen Frauen sein.

(2) Der Vorsitz im Verwaltungsrat bestimmt sich nach § 145 Abs. 6 NKomVG. Der/Die Vorsitzende
bestimmt eine(n) stellvertretende(n) Vorsitzende(n). Wird von der Regelung des § 145 Absatz
6 Satz 2 NKomVG nicht Gebrauch gemacht, kann der/die Landrat/Landritin sich in Sitzungen
des Verwaltungsrates durch einen/eine von ihm/ihr schriftlich bevollmachtigten Vertreter(in)
vertreten lassen; die Rechte des/der stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates
bleiben davon unberiihrt.

(3) Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates werden von dem Kreistag des Landkreises Peine
fiir die Dauer von fiinf Jahren bestellt. § 145 NKomVG ist zu beachten. Wird von der Regelung
des § 145 Absatz 6 Satz 2 NKomVG Gebrauch gemacht, ist der Hauptverwaltungsbeamte
normales Mitglied des Verwaltungsrates; in diesem Fall sind nur sieben weitere Mitglieder
gemalB Absatz 1 zu bestellen. Erneute Bestellung der Mitglieder ist zuldssig. Die Amtszeit der
Mitglieder des Verwaltungsrates endet grundsétzlich mit Ablauf der Wahlzeit oder dem
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Kreistag des Landkreises Peine. Die Mitglieder des
Verwaltungsrates iiben ihr Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder aus. Bei vorzeitigem
Ausscheiden aus dem Kreistag des Landkreises Peine ist unverziiglich ein Ersatzmitglied zu
bestellen.

(4) Der Kreistag des Landkreises Peine kann ein von ihm entsendetes Verwaltungsratsmitglied vor
Ablauf von dessen Amtszeit abberufen. Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates aus, so
bestellt die entsendende Stelle fiir die verbleibende Amtszeit eine/n Nachfolgerin/ Nachfolger.

(5) Die Wahl der Vertreter/innen der Beschiftigten erfolgt nach § 145 Abs. 4 S. 1, Abs. 5S.1i.V.m.
den anwendbaren Vorschriften des NPersVG sowie der Wahlordnung fiir die Vertretung der
Beschiftigten bei Einrichtungen der 6ffentlichen Hand mit wirtschaftlicher Zweckbindung
(WO-EwZ).

(6) Der Verwaltungsrat kann sich eine Geschéftsordnung geben.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten einen Auslagenersatz sowie eine
Aufwandsentschadigung deren Hohe der Kreistag des Landkreises Peine durch Beschluss
festsetzt.

(8) Fiir die Haftung der Verwaltungsratsmitglieder gelten gemiB § 145 Absatz 8 NKomVG, § 138
Absatz 6 und 7 NKomVG entsprechend.

(9) Hat die Anstalt eine Gleichstellungsbeauftragte bestellt, hat diese ein Teilnahmerecht an den
Sitzungen des Verwaltungsrats und ggf. seiner Ausschiisse. Sie ist auf ihr Verlangen zum
Gegenstand der Verhandlung zu horen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann verlangen, dass
ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird. Widerspricht sie in
Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich beriihren, einem Beschlussvorschlag, so hat der
Verwaltungsratsvorsitzende den Verwaltungsrat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch
und seine wesentlichen Griinde hinzuweisen.

§8
Zustindigkeit des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat iiberwacht die Geschiftsfiihrung des Vorstands. Der Vorsitzende des
Verwaltungsrates vertritt die Anstalt gerichtlich und auBergerichtlich gegeniiber dem Vorstand.
(2) Der Verwaltungsrat entscheidet iiber:
a) Den Erlass, die Anderung und die Aufhebung von Satzungen im Rahmen der
Zustandigkeit der Anstalt (§ 2),
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b)

c)
d)

Die Festlegung von offentlich-rechtlichen Gebiihren, Beitrdgen, Kostenerstattungen
sowie allgemein geltender Tarife und Entgelte fiir die Nutzer und die Leistungsnehmer
der Anstalt,

Entlastung des Vorstands,

Bestellung der/ des Abschlusspriifers/ -in, soweit nicht das Rechnungspriifungsamt
des Landkreises Peine die Priifung vornimmt,

Beteiligung der Gesellschaft an anderen Unternehmen; Ergidnzung, Erwerb,
VerauBerung und Griindung von anderen Unternehmen und die Errichtung von
Zweigniederlassungen,

Geltendmachung von Anspriichen der Anstalt gegen den Vorstand,

den vom Vorstand aufgestellten Wirtschaftsplan sowie eventuell notwendige
Anderungen,

die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

Abschluss, Anderung, Aufhebung und Kiindigung der Anstellungsvertrige mit den
Mitgliedern des Vorstands,

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses, und
Erlass und Anderung einer Geschiftsordnung fiir den Vorstand. Im Falle einer
Geschiftsverteilung ist § 15 Satz 2 KomAnstVO zu beachten,

die Erteilung von Generalvollmachten und Prokuren

die Benennung und Abberufung von Mitgliedern der Organe in Tochtergesellschaften
der Anstalt,

(3) Entscheidungen des Verwaltungsrates im Rahmen des § 145 Absatz 3 Satz 4 NKomVG bediirfen
der vorherigen Zustimmung des Kreistages des Landkreises Peine.

(4) Der Vorstand bedarf auBer in den gesetzlichen oder in dieser Satzung vorgesehenen Fillen der
vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats zu folgenden MaBnahmen:

a)

b)

c)
d)

€)

MaBnahmen, die die Er6ffnung oder SchlieBung von Hauptabteilungen (Kliniken) zum
Gegenstand haben;

MaBnahmen, die die Ausgliederung oder Aufnahme von Betrieben oder wesentlichen
Teilbetrieben zum Gegenstand haben;

Bestellung und Abberufung der Prokuristen und Handlungsbevollméchtigten;

der Ernennung von Beamten sowie weiteren beamtenrechtlichen Entscheidungen nach
§ 6 Absatz 14;

Abschluss, Anderungen oder Aufhebung von Betriebsfiihrungs- oder
Betriebsiiberlassungsvertragen, Erwerb, VerduBerung wund Belastung von
Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rechten;
und

i)Ubernahme von Biirgschaften, Abschluss von Gewihrvertrigen und Bestellung sonstiger
Sicherheiten sowie anderer wirtschaftlich gleichbedeutender Rechtsgeschifte. Die
Aufnahme von Krediten auBerhalb des Wirtschaftsplans; die Wertgrenzen regelt die
Geschiftsordnung fiir den Vorstand. Das Zustimmungserfordernis besteht nicht, soweit
eine MafBnahme bereits Inhalt des vom Verwaltungsrat genehmigten Wirtschaftsplans (vgl.
§ 8 Absatz 2 lit. g) ist.

Die in den Verwaltungsrat entsandten Mitglieder unterliegen den Weisungen des
Kreistages des Landkreis Peine in den Fillen des Absatzes 2 Buchstaben a) und e).

§9
Einberufung und Beschlussfassung
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(1) Die Einberufung des Verwaltungsrates erfolgt durch den / die Vorsitzende/n des
Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wird von der/ dem Vorsitzenden einberufen, so oft sie/
er es fiir erforderlich oder zweckmaBig hilt, mindestens aber alle sechs Monate. Auf Verlangen
von mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder eines Vorstands ist der
Verwaltungsrat einzuberufen.

(2) Der Verwaltungsrat ist in Textform (§ 126b BGB) unter Mitteilung der Tagesordnung
einschlieBlich der dazugehorigen Unterlagen mit einer Frist von zwei Wochen einzuberufen. In
dringenden Fillen kann mit einer kiirzeren Frist geladen werden. Sind sdmtliche Mitglieder des
Verwaltungsrates anwesend und wird kein Widerspruch erhoben, kann eine Sitzung auch ohne
Einhaltung der Form- und Fristvorschriften abgehalten sowie die mitgeteilte Tagesordnung
erweitert werden. Fiir die Berechnung der Frist ist der Tag der Absendung der Einladung
maBgebend.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Hélfte seiner Mitglieder, darunter
der/die Vorsitzende, anwesend sind. Beschliisse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetze oder diese Satzung zwingend eine groflere Mehrheit
vorschreiben. Bei Stimmengleichheit findet eine nochmalige Aussprache und Abstimmung
statt. Wenn auch diese Abstimmung Stimmengleichheit ergibt, entscheidet die Stimme des/der
Vorsitzenden iiber den Beschlussantrag. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene
Stimmen. Bei Beschlussunfihigkeit ist unverziiglich eine neue Sitzung einzuberufen, in ihr ist
der Verwaltungsrat ohne Riicksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfahig, wenn in der
Einladung darauf hingewiesen ist, iiber andere Beschlussgegenstinde als die in der
beschlussunfidhigen Verwaltungsratssitzung geplanten, darf kein Beschluss gefasst werden.

(4) Anstelle von Sitzungen konnen von der/ dem Vorsitzenden Beschliisse auch auf schriftlichem
Wege oder mittels E-Mail, (Computer-)Fax, Videokonferenz oder fernmiindlicher Abstimmung
herbeigefiihrt werden. Erfolgt die Stimmabgabe per Videokonferenz oder fernmiindlicher
Abstimmung, ist die Stimmabgabe in Textform § 126b BGB) zu Dokumentationszwecken
unverziiglich nachzuholen.

(5) Uber den Verlauf der Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Tag der
Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstdnde der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der
Verhandlung und die Beschliisse des Verwaltungsrats anzugeben sind. Analog ist bei
Beschliisse gemaB Abs. 4 zu verfahren.

(6) Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen wund den
Verwaltungsratsmitgliedern in Textform (§ 126b BGB) zu iibersenden.

(7) Fiir Urkunden, die vom Verwaltungsrat zu unterzeichnen sind, ist die Unterschrift des/der
Vorsitzenden erforderlich und geniigend.

(8) Durch den Verwaltungsratsbeschluss kann generell oder im Einzelfall die Teilnahme von
Personen, die dem Verwaltungsrat nicht angehoren, an den Sitzungen des Verwaltungsrats
zugelassen werden.

§10
Wirtschaftsfithrung

(1) Die Anstalt ist nach kaufmannischen Grundsitzen zu fithren. Die Grundsitze der Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit sind zu beachten.
(2) Der Vorstand stellt dem Verwaltungsrat bis zum 30. September eines jeden Jahres nach den
MaBgaben der KomAnstVO einen Wirtschaftsplan vor.
(3) Der Wirtschaftsplan ist unverziiglich neu aufzustellen, wenn
a) sich das Jahresergebnis gegeniiber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird oder
b) die Aufnahme von Krediten iiber den im Vermogensplan festgelegten Hochstbetrag
hinaus erforderlich wird.
(4) Der Landkreis Peine hat jederzeit das Recht, eine Kassen-, Buch- und Betriebspriifung
durchzufithren beziehungsweise Dritte damit zu beauftragen.

§11
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()

(2)

(3)

Rechnungswesen, Jahresabschluss

Die Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches fiir grofle Kapitalgesellschaften
und des Einfiihrungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch sowie die sie erginzenden Vorschriften
der Krankenhausbuchfiihrungsverordnung und die Regelungen der Niedersichsischen
Verordnung iiber kommunale Anstalten sind anzuwenden, soweit gesetzlich oder in dieser
Satzung nichts anderes bestimmt ist. Bei der Priifung des Jahresabschlusses ist § 53 HGrG
entsprechend zu beachten. Dem Rechnungspriifungsamt des Landkreises Peine werden die
Rechte nach § 54 HGrG eingerdaumt.

Der Vorstand hat bis zum 30. Juni eines Wirtschaftsjahres den Jahresabschluss fiir das
abgelaufene Wirtschaftsjahr unter Beachtung der besonderen Vorschriften fiir die
Krankenhausfinanzierung aufzustellen und dem Verwaltungsrat zur Feststellung zuzuleiten
sowie dem Landkreis Peine vorzulegen. Soweit sich aus der Feststellung des Jahresabschlusses
Anderungen ergeben, sind diese dem Landkreis Peine unverziiglich mitzuteilen. Zur
Konsolidierung des Jahresabschlusses der Anstalt mit dem Jahresabschluss des Landkreises zu
einem konsolidierten Gesamtabschluss sind dem Landkreis Peine alle fiir den zu
konsolidierenden Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege der Anstalt so
rechtzeitig vorzulegen, dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten
nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Ein Jahresfehlbetrag ist auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorzutragen. Der Abbau
von Verlusten erfolgt gemiB § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3 KomAnstVO. Als Kapitalriicklage sind
die zum Zeitpunkt der Umwandlung bestehenden Kapitalriicklagen und Zuzahlungen, die der
Trager der Anstalt ins Eigenkapital leistet, auszuweisen. Als Gewinnriicklagen diirfen nur
Betrage ausgewiesen werden, die im Wirtschaftsjahr oder in einem fritheren Wirtschaftsjahr
aus dem Ergebnis gebildet worden sind.

§12
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§13
Bekanntmachung

Die Anstalt nimmt die ortsiiblichen Bekanntmachungen so vor, wie der Landkreis Peine seine
ortsiiblichen Bekanntmachungen vorzunehmen hat.

§14
Auflosung

Uber die Auflosung der Anstalt entscheidet der Kreistag des Landkreises Peine.

§15
Inkrafttreten

Der Formwechsel der Klinikum Peine gGmbH in die Klinikum Peine AGR wird mit Eintragung der
Anstalt im Handelsregister wirksam. Gleichzeitig tritt diese Satzung in Kraft.



KlinikumPeine A

Klinikum Peine gGmbH - Virchowstrafle 8h - 31226 Peine

Nds. Ministerium fUr Soziales, Arbeit, Gesundheitund
Gleichstellung

Hannah-Arendt-Platz 2

30159 Hannover

Anzeige Triagerwechsel durch Rechtsformwechsel/Umwandlung

Sehr geehrte Frau Toénnigs,

die Klinikum Peine gGmbH als Trager des Krankenhauses Klinikum Peine hat seit dem
01.07.2024 als alleinigen Gesellschafter den Landkreis Peine und ist damit vollstandig in
kommunaler Hand. Das Klinikum Peine ist Plankrankenhaus im Land Niedersachsen.

Der Gesellschafter plant die Errichtung einer gemeinnitzigen Anstalt offentlichen Rechts
durch Umwandlung der GmbH in eine ASR nach §141 (1) NKomVG. Die Umwandlung soll
zum 01.01.2026 erfolgen. Die Eigentumsverhaltnisse bleiben unverdndert beim Landkreis
Peine. Die Umwandlung unterliegt als Formwechsel nach §141 (1) Satz 6 NKomVG dem
Umwandlungsgesetz §1 (1) No.4.

Nach §3 No.6 NKHG sind Umwandlungen nach dem §1 (1) No.4 UmwG grundsatzlich nicht
als Tragerwechsel zu werten und unterliegen damit nicht der Anzeigepflicht nach §31 (1)
No.3 NKHG. Um Missverstandnisse zu vermeiden zeige ich hiermit die geplante
Umwandlung dennoch vorsorglich an.

Wir gehen auch nach der Umwandlung von einer unverdnderten Aufnahme in den
Krankenhausplan aus. Sollten aus dieser aus Ihrer Sicht Grinde entgegenstehen, bitten wir
um entsprechende Nachricht.

Mit freundlichen GraRen
S

L i
DFB)erenzer

Geschaftsfihrer

Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover

Geschiftsfiihrung
Dr. Dirk Tenzer

Telefon: 05171 93-1008
Telefax: 05171 93-1036

E-Mail:
dirk.tenzer@klinikum-peine.de

lhr Zeichen:
Unser Zeichen;

Datum: 21.08.2025

Klinikum Peine gGmbH Handelsregisterblatt Hildesheim HRB 207104 Sparkasse Hildesheim Goslar Peine Institutskennzeichen: 260 310 642
Sitz der Gesellschaft: Peine Telefon: 05171 93-0  Fax: 05171 93-1119 IBAN DE19 2595 0130 0075 0029 80 Klinikum Peine gGmbH
Geschaftsfihrer: Dr. Dirk Tenzer verwaltung@klinikum-peine.de BIC NOLADE2THIK VirchowstraBe 8h, 31226 Peine

www.kiinikum-peine.de UST.-IdNr.: DE115125848 Steuer-Nr. 38/202/01302



Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/144
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 10.09.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]
Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): 0€
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz
Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Festlegung des Wahltermins der Direktwahl der Landratin/des
Landrats

Beschlussvorschlag

Die Wahl der Landratin / des Landrats (Direktwahl) wird mit den Wahlen der Abgeordneten
der kommunalen Vertretungen (kommunale allgemeine Neuwahlen) am 13. September 2026
durchgefihrt.

Eine mogliche Stichwahl findet am 27. September 2026 statt.

Sachdarstellung

Mit Verordnung Uber den Wahltag fur die kommunalen allgemeinen Neuwahlen 2026 vom
25.05.2025 hat die Niedersachsische Landesregierung den Wahltag fur die allgemeinen
Neuwahlen festgelegt. Die Wahlen der Abgeordneten der kommunalen Vertretungen finden
am 13.09.2026 statt (allgemeine Neuwahlen).

Durch die o. g. Verordnung sind nicht die Direktwahlen der Hauptverwaltungsbeamtinnen
und -beamten festgelegt. Die Vertretung bestimmt gemaR § 45 b Absatz 2 NKWG den
Wabhltag.

Die Landrétin / der Landrat ist gemal} § 80 Absatz 1 Satz 1 Niedersachsisches
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) von den Burgerinnen und Birgern nach den
Vorschriften des Niedersachsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) (ber die Direktwahl
zu wahlen. Nach § 45 b Absatz 1 NKWG findet die Wahl an einem Sonntag in der Zeit von
8:00 bis 18:00 Uhr statt. Nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 NKomVG hat die Wahl
innerhalb von sechs Monaten vor dem Ablauf der Amtszeit der bisherigen Amtsinhaberin /
des bisherigen Amtsinhabers stattzufinden. Die Amtszeit des amtierenden Landrats endet
mit Ablauf des 31. Oktober 2026.

Es ist beabsichtigt, die Direktwahl der Landratin / des Landrats im Jahr 2026 gemeinsam mit
den kommunalen allgemeinen Neuwahlen durchzuflihren. Aus Sicht der Verwaltung ist es
angezeigt, sowohl die allgemeinen Neuwahlen als auch die Direktwahlen an einem Tag
durchzufiihren, mithin am 13.09.2026. Die Hauptverwaltungsbeamtin sowie
Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Peine haben sich darauf verstandigt, ihren
Vertretungen eine Blindelung der Wahlen auf den 13.09.2026 vorzuschlagen.

Ist eine Stichwahl durchzuflhren, so findet diese gemaR § 45 b Absatz 3 Satz 1 NKWG am
zweiten Sonntag nach der Wahl statt. Der zweite Sonntag nach der Wahl ist der 27.
September 2026.
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Landkreis Peine
Der Landrat

Ziele /| Wirkungen
Einheitlichkeit des Wahltages bzw. des Stichwahltages fur die Direktwahl der Landratin bzw.
des Landrates und der Wahl der Abgeordneten des Kreistages im Kreisgebiet.

Ressourceneinsatz

Schlussfolgerung

Anlage/n
Keine
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Landkreis Peine
Der Landrat

Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/108
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Soziales Datum: 07.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Ausschuss fiir Gesundheit, Arbeit und Soziales (Vorberatung) 19.08.2025 o]
Kreisausschuss (Vorberatung) 17.09.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 )

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €):

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Antrag der Gruppe CDU/FDP zur Einfuhrung gemeinnutziger
Tatigkeiten fur Asylbewerber im Landkreis Peine

Beschlussvorschlag

Der Antrag der Gruppe CDU/FDP auf Einfihrung gemeinnutziger Tatigkeiten fur
Asylbewerber im Landkreis Peine gemal § 5 Asylbewerberleistungsgesetz wird abgelehnt.
Das bisher praktizierte Verfahren wird beibehalten.

Sachdarstellung
Die Gruppe CDU/FDP hat beantragt, ein Konzept zu entwickeln und umzusetzen, das
Asylbewerber im Landkreis Peine zur Verrichtung gemeinnutziger Arbeit verpflichtet.

§ 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) regelt Arbeitsgelegenheiten fir
Asylbewerber. Diese sollen in Aufnahmeeinrichtungen oder vergleichbaren Einrichtungen zur
Verfligung gestellt werden, um den Betrieb und die Instandhaltung der Einrichtungen zu
unterstitzen. Zusatzlich sollen solche Arbeitsgelegenheiten, soweit mdglich, bei staatlichen,
kommunalen oder gemeinnutzigen Tragern angeboten werden, wenn die Arbeit der
Allgemeinheit zugutekommt. Fir die Teilnahme wird eine Aufwandsentschadigung in Hohe
von 0,80 € je Stunde gezahlt. Arbeitsfahige, nicht erwerbstatige Leistungsberechtigte sind
verpflichtet, diese Angebote wahrzunehmen.

Der Landkreis Peine bietet bereits seit den Jahren 2015/2016 Arbeitsgelegenheiten flr
Asylbewerberinnen und Asylbewerber gemal § 5 AsylbLG auf freiwilliger Basis an. Diese
MafRnahme verfolgt das Ziel, Asylsuchende sinnvoll zum Wohle der Allgemeinheit zu
beschaftigen und ihnen eine Tagesstruktur sowie erste Einblicke in die Arbeitswelt zu
ermoglichen. Viele Arbeitsgelegenheiten wurden in den Gemeinschaftsunterkinften der
Stadt Peine und der kreisangehdrigen Gemeinden geschaffen. Aber auch in den Bauhdfen
der Gemeinden, in Fahrradwerkstatten und bei gemeinnttzigen Tragern wurden
Arbeitsgelegen-heiten zur Verfigung gestellt. Diese wurden gut angenommen und sowohl
von den Asylsuchenden als auch von den beteiligten Kommunen und Tragern durchweg
positiv bewertet.

In den Jahren 2016 und 2017 waren regelmafig mehr als 150 Leistungsberechtigte in

Arbeitsgelegenheiten beschaftigt. Nach wie vor bestehen Arbeitsgelegenheitengemald § 5
AsylbLG; aufgrund der riicklaufigen Zuweisungen sowie verbesserter Moglichkeiten der
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Landkreis Peine
Der Landrat

Beschaftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bzw. der Teilnahme an Integrationskursen,
werden diese aktuell aber nur in geringem Umfang wahrgenommen.

Der Antrag der CDU/FDP-Gruppe zielt auf die EinfGhrung verpflichtender Arbeitsgelegen-
heiten gemaf § 5 AsylbLG. Arbeitsfahige, nicht erwerbstatige Leistungsberechtigte, die nicht
mehr im schulpflichtigen Alter sind und sich auch nicht in Berufsausbildung oder Studium
befinden, sind zur Wahrnehmung einer zur Verglgung gestellten Arbeitsgelegenheit
verpflichtet, soweit diese zumutbar ist.

Die Zumutbarkeit wird dabei anhand verschiedener Kriterien beurteilt, wie Krankheit,
Behinderung, Pflegebedurftigkeit, Aufnahme einer Beschaftigung oder Ausbildung, sowie die
Sicherstellung der Kindererziehung. Die Arbeitsgelegenheit muss zudem zeitlich und
raumlich so gestaltet sein, dass sie zumutbar ist und zumindest stundenweise ausgetibt
werden kann.

Eine Leistungskirzung aufgrund der Verweigerung einer Arbeitsgelegenheit ist nur dann
zulasssig, wenn die Arbeitsgelegenheit zumutbar ist und kein wichtiger Grund entgegensteht.
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, welchen Verwaltungsaufwand allein die Prufung der
Zumutbarkeit verursachen wird. Von den aktuell rund 850 nach dem AsylbLG
leistungsberechtigten Personen handelt es sich bei 150 um Minderjahrige, bei rund 100 um
schwangere oder alleinerziehende Frauen oder Frauen mit mehreren kleinen Kindern. Etwa
80 Leistungsberechtigte gehen bereits einer Erwerbstatigkeit nach, dazu kommt ein
erheblicher Anteil, der sich in einem laufenden Integrationskurs befindet bzw. auf einer
Warteliste vorgemerkt ist. Krankheit, Behinderung, Pflegebdurftigkeit bzw. Pflege von
Angehdrigen werden zudem zu bertcksichtigen sein und die Zumutbarkeit wird nicht zuletzt
von der Erreichbarkeit der Arbeitsgelegenheit abhangen.

Arbeitsgelegenheiten gemal § 5 AsylbLG missen das Merkmal der Zusatzlichkeit erflllen.
Sie sind vorrangig bei kommunalen oder gemeinnutzigen Tragern anzusiedeln und dirfen
keinem wirtschaftlichen Betrieb dienen. Zusatzlich ist eine Tatigkeit, die sonst nicht, nicht in
diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden wirde. Die
Arbeitsgelegenheit darf nicht zu einer Verdrangung regularer Beschaftigung flhren.

So wird auch die Beschaffung der Arbeitsgelegenheiten einen ahnlich groften Verwaltungs-
aufwand verursachen, wie die Prufung der Zumutbarkeit im Einzelfall.

Zudem ist zu berlcksichtigen, dass derartige Arbeitsgelegenheiten auch im SGB I
vorhanden sind: Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB I, oft auch als "1-Euro-Jobs"
bezeichnet, sind Malinahmen zur Erhaltung oder Wiedererlangung der
Beschaftigungsfahigkeit von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten. Sie sollen zusatzlich,
wettbewerbsneutral und im 6ffentlichen Interesse sein. Beispiele flir solche
Arbeitsgelegenheiten sind Hilfstatigkeiten im Tierheim oder bei der Tafel, Tatigkeiten im
Bereich Umweltschutz, wie die Anlage von Hegebiischen oder der Bau von Schutzhitten,
oder auch Aufgaben im Bereich Kultur und Denkmalpflege. Im Jobcenter stehen aktuell 114
Arbeitsgelegenheiten zur Verfligung. Die Schaffung weiterer Arbeitsgelegenheiten, die die
0.g. Kriterien erfullen, wird sich daher zunehmend problematisch gestalten.

Neben den Kosten fir die einzurichtende Koordinierungsstelle (rund 67.000,00 € fur 2 Stelle
nach EG 10 TvoD) waren zusatzliche Personalkosten im Bereich der Leistungsgewahrung
fur Anhorungen, Verpflichtungen, ggfs. Sanktionierungen und Bearbeitung von
Widerspruchs- und Klageverfahren einzustellen (rund 57.000,00 € fur 2 Stelle nach EG 9a
TvoD).

Dazu kdmen Kosten fir die Arbeitsgelegenheiten, wie Kosten fiir die geleisteten Stunden
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(rund 40.000,00 € bei 50 Arbeitsgelegenheiten mit 20 Stunden/Woche), Fahrtkosten, aber
auch Kosten fir Anleitung, Begleitung und Betreuung vor Ort (je Gemeinde mindestens
10.000,00 €). Insgesamt ist hier von einem Betrag in Ho6he von rund 250.000,00 €
auszugehen.

Da das Land Niedersachsen fur die Abgeltung aller Kosten, die dem Landkreis Peine durch
die Durchflihrung des AsylbLG entstehen, eine jahrliche Pauschale pro Person erstattet,
werden die aufgezeigten Kosten nicht zusatzlich erstattungsfahig sein.

Aufgrund der beschriebenen Problematiken sowie der zu erwartenden Kosten regt die
Verwaltung an, das bisherige Verfahren beizubehalten. Bestehende Angebote sollten in
Zusammenarbeit mit kommunalen und gemeinnutzigen Tragern erweitert bzw. ehemals
vorhandene Angebote wieder aktiviert werden. Insgesamt sollte aber weiterhin auf
Freiwilligkeit gesetzt werden, insbesondere um keinen weiteren Verwaltungsaufwand zu
verursachen.

Ziele /| Wirkungen

Die MalRnahme verfolgt das Ziel, Asylsuchende sinnvoll zum Wohle der Allgemeinheit zu
beschaftigen und ihnen eine Tagesstruktur sowie erste Einblicke in die Arbeitswelt zu
ermoglichen.

Ressourceneinsatz

Das Land Niedersachsen zahlt den Landkreisen und kreisfreien Stadten zur Abgeltung aller
Kosten, die durch die Durchfiihrung des AsylbLG entstehen eine jahrliche
Abgeltungspauschale, die auch den Verwaltungsaufwand umfasst.

Schlussfolgerung
entfallt

Anlage/n

1 - Antrag Gruppe CDU/FDP Einfihrung gemeinnutziger Tatigkeiten fur Asylbewerber im LK
Peine (6ffentlich)
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Beschlussvorlage Vorlagenummer: 20251111
Federfihrend: i Status: offentlich
Referat Landrat, Kreistag und Offentlichkeitsarbeit Datum: 11.08.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 17.09.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]
Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): 0€
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz
Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Verwendungsnachweis der Gruppe DieBasis/Reimers uber
Haushaltsmittel-Zuschiisse fur die Haushaltsjahre 2023/2024

Beschlussvorschlag
Die von der Gruppe DieBasis/Reimers fiir das Haushaltsjahr 2024 geltend gemachten
Kosten flr die Zeitschrift Epoch-Times in Héhe von 100 Euro werden zurlickgefordert.

Sachdarstellung

Auf der Grundlage von § 57 Abs. 3 und 5 des Niedersachsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) regelt § 1 Abs. 3 der Geschaftsordnung fur den
Kreistag, den Kreisausschuss, die Ausschusse des Kreistages und die nach besonderen
Rechtsvorschriften gebildeten Ausschisse des Landkreises Peine in der Fassung vom
15.12.2021 die Zuwendungen fur Fraktionen und Gruppen im Kreistag.

Danach werden den Fraktionen oder Gruppen im Rahmen der im Haushalt zur Verfligung
stehenden Mittel Zuwendungen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen flr die
Geschaftsfuhrung sowie fiir die Aufwendungen aus einer 6ffentlichen Darstellung ihrer
Auffassungen in Angelegenheiten des Landkreises gewahrt. Fraktionen, die sich zu einer
Gruppe zusammengeschlossen haben, werden die in Satz 1 genannten Zuwendungen
gewahrt, wenn sie nicht die Geschéaftsfihrung und die 6ffentliche Darstellung ihrer
Auffassungen auf die Gruppe Ubertragen haben.

Uber die Verwendung der Zuwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr ist ein Nachweis nach
vorgegebenem Muster zu fihren, der jeweils bis zum 31.03. des auf das Haushaltsjahr
folgenden Jahres der Landratin bzw. dem Landrat in doppelter Ausfertigung zuzuleiten ist.

Die fur die Monate Oktober, November und Dezember 2023 sowie das Haushaltsjahr 2024
von der Gruppe DieBasis/Reimers vorgelegten Verwendungsnachweise wurden gepruft. Das
Ergebnis wurde mit Schreiben vom 09.04.2025 mitgeteilt. Dem Haushaltsmittelzuschuss in
Hohe von 7.142,45 € stehen bericksichtigungsfahige Kosten von 1.212,71 € gegenuber,
sodass sich ein Uberschuss in Hohe von 5.935,26 € ergeben hat, der an den Landkreis
Peine zurickzuerstatten ist. Die Gruppe DieBasis/Reimers hat mit Beleg vom 23.04.2025
eine Summe von 5.835,26 € an den Landkreis Peine zurlickerstattet. Die Differenz von 100 €
ergibt sich daraus, dass die Gruppe DieBasis/Reimers die Rickforderung der
Kreisverwaltung fur die Kosten der Zeitschrift Epoch Times nicht anerkennt.
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Die Epoch Times Deutschland ist ein unabhangiges Medienunternehmen mit Sitz in

Berlin. Gegriindet wurde sie von Exil-Chinesen in Atlanta (USA) im Jahr 2000, um unzensiert
Uber die Menschenrechtsverletzungen im kommunistischen China zu berichten. Einige der
Grunder sind Anhanger der spirituellen Bewegung Falun Gong. Die Epoch Times wird fir
ihre zum Teil tendenzitse Berichterstattung und die Verbreitung von Verschwoérungstheorien
kritisiert.

Die Prifung der Kreisverwaltung zur Anerkennung der Kosten fur die Epoch Times hat zwei
Probleme aufgezeigt. Zum einen wird die Epoch Times nach eingehender Bewertung durch
das Referat Landrat, Kreistag und Offentlichkeitsarbeit sowie den Fachdienst Recht nicht als
angemessen flr die Arbeit im Kreistag angesehen und widerspricht somit der Richtlinie far
Fraktionszuwendungen.

Zum anderen wurden in der Vergangenheit von allen Fraktionen, Gruppen und
Einzelmandataren des Kreistages des Landkreises Peine Uber die Fraktionszuwendungen
stets nur lokale Tageszeitungen sowie fir die Arbeit im Kreistag bendtigte Fachliteratur
abgerechnet und bei der Prifung anerkannt. Weder deutschlandweit erscheinende
Tageszeitungen noch entsprechende Wochen- oder Monatsblatter sowie Magazine sind
geltend gemacht oder anerkannt worden. Im Sinne der Gleichbehandlung aller Fraktionen,
Gruppen und Einzelmandatare des Peiner Kreistags ist eine Anerkennung der Epoch Times
somit zu versagen.

Da keine einvernehmliche Lésung mit der Gruppe DieBasis/Reimers gefunden werden
konnte, hat der Kreistag Uber die Rickforderung zu entscheiden.

Ziele /| Wirkungen
Der Gleichbehandlungsgrundsatz fur alle Fraktionen, Gruppen und Einzelmandatare des
Kreistages des Landkreises Peine wird eingehalten.

Ressourceneinsatz
entfallt

Schlussfolgerung

Die Kosten fur die Zeitschrift Epoch Times werden nicht als aus dem
Haushaltsmittelzuschuss erstattungsfahige Ausgaben anerkannt. Die entsprechenden Mittel
werden von der Gruppe DieBasis/Reimers zurtickgefordert.

Anlage/n
Keine
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Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/142
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 03.09.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]
Im Budget enthalten: ja Kosten (Betrag in €): ca. 5.000 €
Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein
Relevanz
Gender Mainstreaming nein Migration nein
Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ahnl.
Zuwendungen; Spende fiur das Gymnasium lisede sowie Spenden
fur das Gymnasium Vechelde

Beschlussvorschlag

a) Der Annahme der Geldspende in Hohe von 1.300,00 € wird zugestimmt.
b) Der Annahme der Sachspende im Wert von 3.200,00 € wird zugestimmt.
c) Der Annahme der Sachspende im Wert von 12.000,00 € wird zugestimmt.

Sachdarstellung

Zu a):

Der Verein Netzwerk Chancenreich e.V. spendet dem Gymnasium Grof3 lisede einen Betrag
in Hohe von 1.300,00 € fur die Durchfihrung eines Mathe-Wettbewerbs.

Die Organzustandigkeit des Kreistages ist gegeben, da der Verein bereits eine Spende
getatigt hat und die Wertgrenze von 2.000,00 € Uberschritten ist.

Zu b):

Der Forderverein des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums e.V. moéchte dem Gymnasium
Veranstaltungstechnik fur die Aula im Wert von 3.200,00 € zukommen lassen.

Zu c):

Aullerdem spendet der Forderverein dem Julius-Spiegelberg-Gymnasium Buhnenkasten im
Wert von 12.000,00 € als Ausbau/Erganzung des Equipments fir den Bereich des
Schulfachs ,Darstellendes Spiel“.

Ziele /| Wirkungen

Zu a):

Die Schule mdchte das Interesse flr die Schilerinnen und Schiler fir den Bereich der
Mathematik férdern. Es soll daher ein Rechenwettbewerb "Meister der Mathematik™ fir die 5.
und 6. Klassen durchgefiihrt werden. Dazu bendtigt es im Vorfeld Werbeplakate, wahrend
des Wettbewerbs Material fur die Technik/die Disziplinen und Dekoration fir die Bihne. Es
sollen auch Preise vergeben werden (s. Anlage).
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Zu b):

Die Veranstaltungstechnik in der Aula ist inzwischen veraltet bzw. die Funkmikrofone sind
nicht mehr nutzbar und in diesem Segment hat sich auch vieles weiterentwickelt.

Das Gymnasium mdchte in diesem Bereich schulisch umfassender tatig werden und bendtigt
daher neuere Technik. Ein Grofteil der Technik wird durch die der Schule zur Verfigung
stehenden Mittel UGbernommen. Fur die Anschaffung des gesamten Equipments reichen
diese Mittel aber nicht aus.

Die Neuanschaffungen kommen vor allem den Auftritten des Musikfach- und des DS-
Bereiches zu Gute, da hier eine bessere Abnahme der Musikgruppen, aber auch von
Schauspielern erfolgen kann. Die entstehenden Livemitschnitte kénnen als kinstlerisches
Produkt einen groRen Mehrwert fir die Akteure haben. Des Weiteren kann die neue
Lichtanlage mehr und groRRere Theateraufflihrungen unterstiitzen, womit auch ein zukunftiger
Abiturleistungskurs im "Darstellenden Spielen (DS)" mdglich ist.

Zu c):

Die BUhnenkasten sollen vielfach genutzt werden. Hierzu die Erlauterungen der Schule:

,Ein Bild der Bihnenkasten ist schwierig. Sie sollen von einer Firma gebaut werden, weil es
solche nicht fertig gibt.

Die Kasten sollen auch Grifféffnungen haben, damit man sie gut tragen kann. Aber sie sind
nicht zu 6ffnen, denn sie sollen nicht als Aufbewahrung dienen. AuRerdem werden sie weil}
lackiert, damit sie gestapelt auch als flexible Projektionsflache dienen. Sie werden so
angefertigt, dass sie sicher zu stapeln sind.

Die Kasten dienen nicht nur dem Fach ,Darstellendes Spiel”, sondern sie sind fir die ganze

Schulgemeinschaft nutzbar:

- als Sitzgelegenheit, z.B. bei Lesungen, kleineren Projekten, Prasentationen im Forum,
alternativ gestalteten Elternabenden,

- als Buhnengestaltung, z.B. flexible und kreative Gestaltung der vorhandenen Biihne,
schnelle Realisierung einer Rundbiihne im Forum,

- als Projektionsflache (gestapelt),

- als interaktives Element, z.B. bei Teamarbeit (Spielen), Kunstausstellungen (z.B. als
Ausstellungspodeste).

Die Kasten sollen damit neben der Nutzung im Fach ,DS* auch den auferunterrichtlichen
Bereich starken und die kreative Entfaltung férdern. Schilerinnen und Schiler aller
Jahrgangsstufen konnen die Kasten fur verschiedene kreative Projekte und Auffuhrungen
sowie Workshops nutzen, um ihre Talente zu entfalten und gemeinsam zu arbeiten.
Lehrkrafte haben die Mdglichkeit, die Kasten neben ihrem Unterricht fir kulturelle
Veranstaltungen und Aktionen einzusetzen, die das gemeinsame Lernen und die Kreativitat
fordern. Zudem sind auch Eltern und Angehdrige Teil der Zielgruppe, da sie an schulischen
Veranstaltungen teilnehmen und die Kasten im Rahmen von Gemeinschaftsaktivitaten
nutzen kénnen. Externe Kinstlerinnen und Kinstler sowie Kulturschaffende konnten die
Buhnenkasten fur ihre kreativen Projekte verwenden, wodurch die kulturelle Teilhabe vieler
Kinder und Jugendlicher ermoglicht wird.”

Ressourceneinsatz

Zu a):
Die Spende betrifft das Produkt 21701 — Schulverwaltung Gymnasien — (siehe Seite 339 bis

346 des Haushaltsplanes 2025) und innerhalb des Produktes die Kostenstelle Betrieb
Gymnasium llsede (Produktziffer 21701100).
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Zu b) und c):
Die Spenden betreffen das Produkt 21701 — Schulverwaltung Gymnasien — (siehe Seite 339

bis 346 des Haushaltsplanes 2025) und innerhalb des Produktes die Kostenstelle Betrieb
Gymnasium Vechelde (Produktziffer 21701200).

Fir den Erwerb der kompletten Veranstaltungstechnik werden noch Mittel in H6he von ca.
5.000,00 € bendtigt. Sie sind im Haushalt des FD 19 veranschlagt.

Schlussfolgerung
Griinde, die gegen eine Annahme der Spenden sprechen, sind nicht ersichtlich.

Anlage/n
1 - Projektpitch Mathematikwettbewerb kurz (6ffentlich)
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Projekt: Meister der Mathematik
am Gymnasium GroR llsede

Hintergrund

Forderung der Rechenleistungen; mehr Handlungskompetenz im Zahlenraum bis 1000

Ausgangssituation

Die Fahigkeiten, sicher im Zahlenraum bis 100 Grundrechenarten umzusetzen, verschlechtert sich jahrlich
zunehmend, so dass mehr Motivation geboten werden muss, die Schiiler zu Rechenlibungen zu bewegen

Losungsvorschlag

Angedacht ist ein groRer aufgezogener Rechenwettbewerb bzw. Mathematikwettbewerb mit

Vorentscheiden fiir die Jahrgange 5 und 6.

Hierbei sollen in verschiedenen abwechslungsreichen Disziplinen Gewinnpunkte wie in einer Fernsehshow

gesammelt werden.

Zielsituation und Auswirkungen

Die Schiiler setzen sich intrinsisch, spielerisch und wettbewerbsmotiviert mit grundlegenden
mathematischen Kompetenzen auseinander, so dass diese nicht nur fir den kinftigen Unterricht, sondern

fir das Leben jedes einzelnen zur Verfligung stehen.

Die Nachhaltigkeit wird auch dadurch gesteigert, dass sich die Schiiler mit Aussicht auf Preise zu Hause

langfristig und regelmaRig vorbereiten.

MessgroRen / Indikatoren

e Vorentscheid 1 in Klassen Alle Schiiler der Jahrgangsstufen 5 und 6
e Hauptwettbewerb in der Aula Ca. 15 Vertreter aus den Klassen,
Publikum aus den Jahrgangen

Kalkulation des Finanzbedarfs

e Preise (900 €) 900 €
e  Werbung (Plakate etc. 100 €), Dekoration (100 €), Material fur die 400 €
Disziplinen/Technik (200 €)
e Projektsumme gesamt 1.300 €
Zeitplan
e Da das gedankliche Grundgerist der Umsetzung des Projekts besteht, ware nach Zu Beginn Schuljahr
Terminfindung eine zligige Realisierung moglich (Erstellen der Plakate, Werbung, 2025/2026
Anschaffung etc.)
Netzwerk Chancenreich e. V. 01.07.2025 -1
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Beschlussvorlage Vorlagenummer: 2025/145
Federfihrend: Status: offentlich
Fachdienst Finanzen Datum: 11.09.2025
Beratungsfolge (Zusténdigkeit) Sitzungstermin Status
Kreisausschuss (Vorberatung) 01.10.2025 N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) 01.10.2025 o]

Im Budget enthalten: nein Kosten (Betrag in €): - €

Mitwirkung Landrat: ja Qualifizierte Mehrheit: nein

Relevanz

Gender Mainstreaming nein Migration nein

Pravention/Nachhaltigkeit nein Bildung nein

Klima-/Umwelt-/Naturschutz nein

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ahnlichen Zuwendungen - Geldspenden fiir das Gymnasium GrofR
lisede und die Kreismusikschule

Beschlussvorschlag
a) Der Annahme der Geldspende in Héhe von 507,00 € wird zugestimmt.

b) Der Annahme der Geldspende in Hohe von 343,00 € wird zugestimmt.
c) Der Annahme der Geldspende in Héhe von 210,00 € wird zugestimmt.

d) Der Annahme der Geldspende in Hohe von 149,95 € wird zugestimmt.

Sachdarstellung

Zu a):

Der Verein Netzwerk Chancenreich e. V. méchte dem Gymnasium Grol3 lisede einen Betrag
in Hohe von 507,00 € zur Beschaffung einer ,Bodenplatte” fir Wettbewerbe im Bereich First-
Lego-League spenden.

Zu b):

Der Verein Netzwerk Chancenreich e. V. mdchte dem Gymnasium Grof lisede zudem einen
Betrag in Héhe von 343,00 € spenden. Hiermit sollen die Teilnahmegeblihren flr
Schulerinnen und Schiiler an einem Wettbewerb im Bereich First-Lego-League finanziert
werden.

Zuc):
Besucherinnen und Besucher des Gala-Konzertes am 29.08.2025 haben der
Kreismusikschule 210,00 € gespendet.

Zu d):
Besucherinnen und Besucher des Gala-Konzertes am 30.08.2025 haben der
Kreismusikschule 149,95 € gespendet.

Ziele / Wirkungen
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Zu a):

Das Gymnasium Grol} llsede méchte den Bereich der MINT-Facher und der Robotik-AG
weiter ausbauen und noch mehr Schilerinnen und Schiler an diesen Bereich mit der
Einflhrung einer First-Lego-League heranfuhren. In diesem Zusammenhang ist auch die
Teilnahme von Schilerinnen und Schilern an Wettbewerben geplant. Um die hierfir
vorgegebenen Vorschriften einhalten zu kénnen, wird eine spezielle Bodenplatte bendtigt,
auf der die Versuche entsprechend aufgebaut werden kdénnen. Diese soll mit dem Betrag
beschafft werden.

Zu b):

Den Schilerinnen und Schilern, die dem Team der First-Lego-League angehdren, soll die
Teilnahme an Wettbewerben ermdglicht werden. Mit dem gespendeten Betrag sollen die
Teilnahmegebihren finanziert werden.

Zu c) und d):
Die Betrage sollen fur die Anschaffung von Musikinstrumenten verwendet werden.

Ressourceneinsatz

Zu a) und b):

Die Spenden betreffen das Produkt 21701 — Schulverwaltung Gymnasien (siehe Seite 339
bis 346 des beschlossenen Haushaltsplans) und innerhalb des Produktes die Kostenstelle
Betrieb Gymnasium llsede (Produktziffer 21701100).

Zu c) und d):

Die Spenden betreffen das Produkt 26301 — Kreismusikschule (siehe Seite 1199 bis 1206
des beschlossenen Haushaltsplans).

Schlussfolgerung
Grinde, die gegen eine Annahme der Spenden sprechen, sind nicht ersichtlich.

Anlage/n
Keine
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